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Kurzübersicht

Vorlagen des Parlaments

Allgemeines

✳ 1/97.085 n 
Förderung des Images der Schweiz

✳ 2/97.086 ns 
Delegation EFTA/Europäisches Parlament. Bericht

• ✕ ✳ 3/97.108 n 
Nationalrat. Wahlen

• ✕ ✳ 4/97.109 s 
Ständerat. Wahlen

✳ 5/98.002 ns 
Europaratsdelegation. Bericht

Vereinigte Bundesversammlung

• ✳ 6/97.110 vbv 
Erklärung des Bundespräsidenten

• ✕ ✳ 7/97.111 vbv 
Bundesrat. Wahlen

• ✕ ✳ 8/97.112 vbv 
Eidgenössisches Versicherungsgericht

Standesinitiativen

S 9/96.317 s 
Zürich. Aenderung des Finanzierungsschlüssels beim 
Nationalstrassenbau, -unterhalt und -betrieb

NS 10/11.758 n 
Bern. Heilmittelwesen. Gesetzgebung

+ 11/96.324 s 
Luzern. Krankenversicherungsgesetz. Revision

12/97.300 n 
Luzern. Oekologische Steuerreform

+ 13/96.319 s 
Schwyz. Krankenversicherungsgesetz. Revision

+ 14/96.318 s 
Nidwalden. Krankenversicherungsgesetz. Revision

+ 15/96.314 s 
Glarus. Krankenversicherungsgesetz. Revision

S 16/96.315 s 
Glarus. Schaffung einer schweizerischen Strafprozess-
ordnung

S 17/92.312 s 
Solothurn. Legalisierung des Drogenkonsums und Betäu-
bungsmittelmonopol

+ 18/95.302 s 
Solothurn. Schaffung einer schweizerischen Strafpro-
zessordnung

19/95.303 n 
Solothurn. Kinderzulagen

• + 20/97.301 n 
Solothurn. Krankenversicherungsgesetz. Revision

+ 21/95.301 s 
Basel-Stadt. Schaffung einer schweizerischen Strafpro-
zessordnung

+ 22/95.305 s 
Basel-Landschaft. Schaffung einer schweizerischen 
Strafprozessordnung

• ✕ 23/95.308 s 
Basel-Landschaft. Sofortmassnahmen zugunsten der 
Landwirtschaft

✳ 24/97.302 n 
Basel-Landschaft. Betäubungsmittelgesetz. Cannabis-
produkte

+ 25/96.310 s 
Schaffhausen. Krankenversicherungsgesetz. Revision

+ 26/96.311 s 
Appenzell A.-Rh.. Krankenversicherungsgesetz. Revi-
sion

+ 27/96.312 s 
Appenzell I.-Rh.. Krankenversicherungsgesetz. Revison

+ 28/95.304 s 
St. Gallen. Schaffung einer schweizerischen Strafpro-
zessordnung

S 29/96.302 s 
St. Gallen. Aufnahme der Staatsstrasse über den See-
damm Rapperswil SG in das Nationalstrassennetz

+ 30/96.309 s 
St. Gallen. Krankenversicherungsgesetz. Revision

+ 31/96.308 s 
Graubünden. Krankenversicherungsgesetz. Revision

+ 32/95.307 s 
Aargau. Schaffung einer schweizerischen Strafprozess-
ordnung

S 33/96.322 s 
Aargau. Aenderung des Finanzierungsschlüssels beim 
Nationalstrassenbau, -unterhalt und -betrieb

+ 34/96.323 s 
Aargau. Krankenversicherungsgesetz. Revision

+ 35/96.300 s 
Thurgau. Schaffung einer schweizerischen Strafprozess-
ordnung

+ 36/96.306 s 
Thurgau. Krankenversicherungsgesetz. Revision

37/96.313 n 
Thurgau. Landwirtschaftspolitik

S 38/96.326 s 
Tessin. Krankenversicherungsgesetz. Kantonale Kompe-
tenzen

• S 39/96.328 s 
Tessin. Spielbankengesetz

S 40/96.316 s 
Genf. Krankenversicherungsgesetz. Revision

N 41/96.320 n 
Genf. Betriebsschliessungen und Massenentlassungen

+ 42/95.306 s 
Jura. Kantonsbildungen und Veränderungen von Kan-
tonsgebieten

S 43/95.309 s 
Jura. Verhandlungen um den Beitritt zur Europäischen 
Union vors Volk!

Parlamentarische Initiativen

Nationalrat

Initiativen von Fraktionen

• ✕ 44/96.457 n 
Fraktion C. Revision des Bundesgesetzes über die Arbeit 
in Industrie, Gewerbe und Handel

45/97.413 n 
Fraktion F. Alpenschutzartikel

46/97.437 n 
Fraktion F. Nationalstrassen. Vorfinanzierung des Kan-
tonsanteils



47/97.432 n 
Fraktion L. Änderung von Art. 36sexies, Abs. 2 der Bun-
desverfassung

+ 48/91.419 n 
Fraktion S. Genehmigung der Europäischen Sozialcharta

• ✕ 49/96.459 n 
Fraktion S. Neuauflage des Gesetzes "Innovationsrisiko-
Garantie" zugunsten von kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU)

• ✕ 50/97.423 n 
Fraktion S. Revision des Arbeitsgesetzes

51/97.405 n 
Fraktion V. Transitverkehr im Alpengebiet. Revision Art. 
36sexies BV und 22 Übergangsbestimmungen BV

Initiativen von Kommissionen

52/97.429 n 
GPK-NR. Funktion der Bundesratssprecherin/des Bun-
desratssprechers

✳ 53/97.446 n 
UREK-NR. Verlängerung des Bundesbeschlusses vom 
03.05.1991 über Finanzhilfen zur Erhaltung und Pflege 
naturnaher Kulturlandschaften

N 54/97.400 n 
WAK-NR. Risikokapital

• N ✳ 55/97.447 n 
WAK-NR. Revision des Arbeitsgesetzes

NS 56/93.452 n 
SPK-NR. Aenderung der Wählbarkeitsvoraussetzungen 
für den Bundesrat

57/94.428 n 
SPK-NR. Bundesversammlung. Revision der Bundesver-
fassung

• ✕ 58/97.430 n 
SPK-NR. Parlamentarische Einflussnahme auf Leistungs-
aufträge des Bundesrates. Ausführungsbestimmungen 
zum neuen RVOG im GRN

• NS 59/97.420 n 
RK-NR. Folgen der Ausübung des Melderechts gegen-
über der Expertenkommission Schweiz - Zweiter Weltkrieg

+ 60/96.451 n 
95.067-NR. Einsatz von Sachverständigen und Pflicht zur 
Verschwiegenheit in PUK-Verfahren

+ 61/96.452 n 
95.067-NR. Parlamentarische Oberaufsicht: Richtlinien 
der Bundesversammlung an den Bundesrat

+ 62/96.453 n 
95.067-NR. Einblick der parlamentarischen Kontrollkom-
mission in die Führungs- und Kontrolldaten der Departe-
mente sowie in Akten noch nicht abgeschlossener 
Verfahren

+ 63/96.454 n 
95.067-NR. Koordination unter den parlamentarischen 
Kontrollkommissionen

• ✕ 64/97.421 n 
96.091-NR. Variantenabstimmungen bei der Totalrevision 
der Bundesverfassung

Initiativen von Ratsmitgliedern

+ 65/94.413 n 
Allenspach. Revision der Erwerbsersatzordnung

66/97.425 n 
Baumberger. Eigentumsförderung.Weiterentwicklung 
des Sachenrechtes

✳ 67/97.451 n 
Berberat. Mietvertrag. Vertretungsrecht der für Ergän-
zungsleistungen zuständigen Organe

• ✕ 68/96.467 n 
Bircher. Neuordnung der Liegenschaftenbesteuerung

69/97.439 n 
Bortoluzzi. Änderung von Art. 839 Abs. 2 ZGB Bauhand-
werkerpfandrecht

+ 70/96.472 n 
Bührer. Stärkung der Finanzaufsicht

+ 71/93.439 n 
Bundi. Kostenwahrheit im Verkehr

+ 72/93.440 n 
Carobbio. Schmiergelder. Steuerliche Nichtanerkennung

73/97.418 n 
Chiffelle. Referendumsrecht bei Rüstungsausgaben

N 74/93.461 n 
Dettling. Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer

• ✕ 75/93.421 n 
Ducret. Missbräuchliche Mietzinse. Ausnahmen (Art. 
269a OR)

76/96.471 n 
Eymann. Gesamtarbeitsverträge. Art. 357b Obligationen-
recht (OR)

77/97.424 n 
Eymann. Arbeitslosenversicherungsgesetz. Aenderungen 
zur Verbesserung der Aufnahme einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit

+ 78/91.411 n 
Fankhauser. Leistungen für die Familie

+ 79/95.405 n 
von Felten. Verbot für den Besitz von Kinderpornographie

• + 80/96.464 n 
von Felten. Gewalt gegen Frauen als Offizialdelikt. Revi-
sion von Art. 123 StGB

• + 81/96.465 n 
von Felten. Sexuelle Gewalt in der Ehe als Offizialdelikt. 
Revision von Art. 189 und Art. 190 StGB

+ 82/95.410 n 
Frey Walter. Stasi-Tätigkeit in der Schweiz: Untersu-
chungs-Sonderbeauftragte

+ 83/94.441 n 
Goll. Sexuelle Ausbeutung von Kindern. Verbesserter 
Schutz

+ 84/95.413 n 
Goll. Gegen die Überschuldung durch Konsumkredite

85/96.410 n 
Goll. Halbierung der Strassenbaufinanzierung

86/96.461 n 
Goll. Rechte für Migrantinnen

87/97.426 n 
Gonseth. Einführung einer Sozialkostensteuer auf Alko-
holika

+ 88/96.431 n 
Gros Jean-Michel. Direkte Bundessteuer. Besteuerung 
der Hilfsgesellschaften

• ✕ 89/96.462 n 
Gross Andreas. Öffentliche Hearings

90/97.435 n 
Gross Andreas. Aufhebung des Zivilschutzobligatoriums

91/97.407 n 
Gross Jost. Massenentlassungen. Wahrung der Interes-
sen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen



+ 92/96.403 n 
Günter. Ergänzung des Tierschutzgesetzes

+ 93/97.415 n 
Gysin Hans Rudolf. Marktöffnung Krankenversicherung 
für SUVA

+ 94/93.434 n 
Haering Binder. Schwangerschaftsabbruch: Revision des 
Strafgesetzbuches

95/94.423 n 
Heberlein. Betäubungsmittelgesetz. Ergänzung

• ✕ 96/92.445 n 
Hegetschweiler. Obligationenrecht. Achter Titel: Die 
Miete. Aenderung

• ✕ 97/93.429 n 
Hegetschweiler. Aenderung des Mietrechts, Obligatio-
nenrecht achter Titel

• ✕ 98/96.442 n 
Hegetschweiler. Arbeitslosenversicherung. Degressive 
Entschädigungsleistungen

99/97.445 n 
Hegetschweiler. Steuern. Berücksichtigung ausseror-
dentlicher Aufwendungen beim Wechsel der zeitlichen 
Bemessung

+ 100/94.405 n 
Herczog. Ausbau statt Abbau des öffentlichen Verkehrs

+ 101/96.463 n 
Hochreutener. Kostenübernahme bei medizinischer 
Behandlung ausserhalb des Wohnkantons

102/97.431 n 
Hochreutener. Qualitätssteigerung der Gesetzgebungs-
arbeit und Verwesentlichung der direkten Demokratie

✳ 103/97.459 n 
Hochreutener. Harmonisierung der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer

104/93.454 n 
Hubacher. Drogenpolitik

105/97.408 n 
Jans. Massenentlassungen. Wahrung der Interessen der 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

106/97.422 n 
Jeanprêtre. Krankenversicherung. Sozialere Finanzie-
rung

107/97.403 n 
Keller. Rechtschreibereform stoppen

+ 108/96.404 n 
Ledergerber. Revision Nationalbankgesetz

109/96.468 n 
Leemann. Ausschöpfung des Steuerpotentials

✳ 110/97.460 n 
Loeb. Verantwortung und Federführung im Bundesrat

+ 111/92.437 n 
Loeb François. Tier keine Sache

112/97.440 n 
Maspoli. Behandlungsfristen für Volksinitiativen

113/97.442 n 
Maspoli. Für tiefere Arzneimittelpreise

114/96.413 n 
Moser. Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit

+ 115/96.412 n 
Nabholz. Öffnung der Säule 3a für nichterwerbstätige Per-
sonengruppen

NS 116/90.228 n 
Petitpierre. Parlamentsreform

+ 117/96.425 n 
Raggenbass. Bundesbeitrag an die Prämienverbilligung 
in der Krankenversicherung

118/96.460 n 
Raggenbass. Invaliditäten unter 10 Prozent

119/97.428 n 
Raggenbass. Kostensteigerung im Gesundheitswesen. 
Dringliche Massnahmen

✳ 120/97.458 n 
Raggenbass. Regeln für die zeitliche Bemessung von 
Kantons- und Gemeindesteuern

+ 121/92.455 n 
Robert. Förderung der zweisprachigen Erziehung

122/97.411 n 
Roth-Bernasconi. Förderung der Teilzeitbeschäftigung

123/96.426 n 
Ruf. Ständerat. Nichtwählbarkeit von Bundesbeamten

124/96.427 n 
Ruf. Wahl des Bundesrates. Änderung von Art. 96 Abs. 1 
BV

125/97.443 n 
Ruf. Strassenverkehrsgesetz. Änderung von Art. 104 Abs. 
5

+ 126/97.402 n 
Rychen. Befristete Massnahmen gegen die Kostensteige-
rung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

+ 127/93.459 n 
Sandoz. Wirbeltiere. Gesetzliche Bestimmungen

• + 128/94.434 n 
Sandoz. Familienname der Ehegatten

129/97.410 n 
Scherrer Jürg. Aufhebung der Verbandsbeschwerde-
rechte

130/97.441 n 
Schlüer. Interessenbindung

✳ 131/97.461 n 
Schlüer. Nationalstrassen. Finanzierung

+ 132/92.413 n 
Sieber. Aenderung von Aritkel 75 der Bundesverfassung

• ✕ 133/96.455 n 
Simon. Pornographie. Erweiterung des Geltungsbereichs 
von Art. 197 Strafgesetzbuch (StGB)

134/96.469 n 
Spielmann. Bundesgesetz betreffend die Überschuldung 
der Haushalte

135/97.416 n 
Spielmann. Schaffung einer Ethik-Kommission

✳ 136/97.453 n 
Spielmann. Einkommens- und Vermögensbesteuerung 
natürlichen und juristischen Personen. Änderung der 
Gesetzgebung

N 137/95.404 n 
Steinemann. Revision des Bundesbeschlusses für eine 
sparsame und rationelle Energienutzung

138/97.434 n 
Steinemann. Strassenverkehrsgesetz. Administrativ-
massnahmen

✳ 139/97.452 n 
Steinemann. Lärmimmissionen und Nachtruhe

+ 140/96.432 n 
Strahm. Anreizsystem für Lehrstellen



• ✕ 141/96.466 n 
Strahm. Personenfreizügigkeit und arbeitsmarktrechtliche 
Schutzbestimmungen

✳ 142/97.456 n 
Strahm. Personenfreizügigkeit und arbeitsmarktliche 
Schutzbestimmungen

N 143/94.427 n 
Suter. UVG. Leistungen wegen Grobfahrlässigkeit bei 
Nichtberufsunfällen

+ 144/95.418 n 
Suter. Gleichstellung der Behinderten

✳ 145/97.457 n 
Suter. Klärung des Erbrechts des überlebenden Ehegat-
ten

• ✕ 146/96.408 n 
Teuscher. Autofreie Erlebnistage

147/97.412 n 
Teuscher. Nationalstrassenprogramm. Zubringer Neufeld

148/97.406 n 
Thanei. Massenentlassungen. Wahrung der Interessen 
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

149/97.417 n 
Thanei. Arbeitsrecht. Erhöhung der Streitwertgrenze für 
kostenlose Verfahren

✳ 150/97.450 n 
Thanei. Zahlungsverzug von Mieterinnen und Mietern

151/94.437 n 
Tschäppät Alexander. Revision des Betäubungsmittel-
gesetzes

152/97.438 n 
Vermot. Revision des BetmG betreffend Hanfkonsum und 
-handel

153/97.436 n 
Vollmer. Lebensmittelrecht. Beschwerderecht der Konsu-
mentenorganisationen

• ✕ 154/97.404 n 
Widrig. Eigenmietwert. Besteuerung durch Bund und Kan-
tone

155/97.414 n 
Zapfl. Teilzeitbeschäftigung. Koordinationsabzug

156/97.419 n 
Zbinden. Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung

157/97.444 n 
Zbinden. Politische Einbindung transnationaler Unterneh-
men. Standortforum

+ 158/92.423 n 
Zisyadis. Erleichterte Einbürgerung für staatenlose Kinder

Ständerat

Initiativen von Kommissionen

159/97.448 s 
SGK-SR. Mitwirkung der Kantone bei der Prämiengeneh-
migung

S 160/95.423 s 
WAK-SR. Senkung der direkten Bundessteuer. Erhöhung 
des Mehrwertsteuersatzes

• ✕ 161/97.433 s 
SPK-SR. Parlamentarische Einflussnahme auf Leistungs-
aufträge des Bundesrates. Ausführungsbestimmungen 
zum neuen RVOG im GRS

+ 162/96.446 s 
95.067-SR. Einsatz von Sachverständigen und Pflicht zur 
Verschwiegenheit in PUK-Verfahren

+ 163/96.447 s 
95.067-SR. Parlamentarische Oberaufsicht: Richtlinien 
der Bundesversammlung an den Bundesrat

+ 164/96.448 s 
95.067-SR. Einblick der parlamentarischen Kontrollkom-
mission in die Führungs- und Kontrolldaten der Departe-
mente sowie in Akten noch nicht abgeschlossener 
Verfahren

+ 165/96.449 s 
95.067-SR. Koordination unter den parlamentarischen 
Kontrollkommissionen

Initiativen von Ratsmitgliedern

✳ 166/97.462 s 
Frick. StGB. Revision Art. 179quinquies zum Schutze des 
Geschäftsverkehrs

+ 167/94.433 s 
Huber. Aufhebung von Art. 50,  Abs. 4 BV. "Genehmi-
gungspflicht für die Errichtung neuer Bistümer"

168/96.444 s 
Inderkum. Verhältnis Völkerrecht/Landesrecht

• S 169/85.227 s 
Meier Josi. Sozialversicherungsrecht

S 170/90.229 s 
Rhinow. Parlamentsreform

+ 171/96.456 s 
Rhinow. Verbesserung der Vollzugstauglichkeit von 
Massnahmen des Bundes

172/97.409 s 
Rhinow. Staatsleitungsreform

✳ 173/97.454 n 
Rhinow. Doppelsitz der UBS

+ 174/93.407 s 
Schiesser. Artikel 96 Absatz 1 BV: Streichung der "Kan-
tonsklausel"

S 175/96.429 s 
Schiesser. Aufhebung von Art. 66 Abs. 3 2. Satz KVG

176/96.458 s 
Simmen. Mutterschaftsversicherung

Vorlagen des Bundesrates

Allgemeines

NS 177/92.053 ns 
Beitritt der Schweiz zur Europäischen Gemeinschaft. 
Bericht

Departement für auswärtige Angelegenheiten

178/85.019 n 
Friedliche Nutzung der Kernenergie. Abkommen mit Aegy-
pten

• ✕ 179/97.029 n 
Abfälle in der Rhein- und Binnenschiffahrt. Uebereinko-
mmen

• ✕ 180/97.037 n 
Übereinkommen über Konventionelle Waffen. Protokolle

• ✕ 181/97.038 n 
Grenzbereinigungen. Abkommen mit Frankreich

• ✕ 182/97.047 n 
Internationales Komitee vom Roten Kreuz. Finanzhilfe

• ✕ 183/97.058 ns 
Rheinschiffahrt. Abgeänderte Strukturbereinigungsmass-
nahmen



184/97.059 s 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Zusatzprotokoll

✳ 185/97.082 s 
Schutz nationaler Minderheiten. Übereinkommen

✳ 186/97.087 s 
Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes. 
Bundesgesetz

✳ 187/98.001 ns 
Europarat. Bericht des Bundesrates

Departement des Innern

188/95.085 n 
Unerlaubter Verkehr mit Betäubungsmitteln. Uebereinko-
mmen

• ✕ 189/97.008 n 
"Für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenal-
ters". Volksinitiative

S 190/97.017 s 
Bundesgesetz über die Archivierung

191/97.030 s 
Reduktion der CO2-Emissionen. Bundesgesetz

• N 192/97.033 n 
Strategie "Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz". 
Bericht

• N 193/97.035 n 
Transplantationsmedizin. Verfassungsbestimmung

• S 194/97.036 s 
AHV/IV. Anhebung der Mehrwertsteuersätze

• S 195/97.040 s 
Volkszählung 2000

• ✕ 196/97.048 n 
Soziale Sicherheit. Abkommen mit Oesterreich

• SN 197/97.052 s 
Invalidenversicherung. 4. Revision

198/97.055 s 
Mutterschaftsversicherung. Bundesgesetz

199/97.064 n 
Alpenkonvention

200/97.066 s 
Munitionsunternehmung Wimmis. Anlage zur Massenent-
säuerung

• S 201/97.069 s 
Olympische Winterspiele 2006. Beiträge und Leistungen

✳ 202/97.079 - 
Forschungspolitik des Bundes nach dem Jahr 2000. Ziele

✳ 203/97.083 n 
Finanzierung globaler Umweltprobleme. Rahmenkredit

✳ 204/97.088 - 
"Für eine Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung 
des Rentenalters für Frauen" und "Für ein flexibles Ren-
tenalter ab 62 für Frau und Mann". Volksinitiativen

Justiz- und Polizeidepartement

SN 205/93.062 s 
Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege. Aend-
erung

• SN 206/95.079 s 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Aenderung

• NS 207/95.088 n 
Asylgesetz und ANAG. Aenderung

• SN 208/96.040 s 
Bundesgesetz über die Raumplanung. Teilrevision

S 209/96.058 s 
Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung und Fort-
pflanzungsmedizingesetz

210/96.091 ns 
Bundesverfassung. Reform

• S 211/97.018 s 
Spielbankengesetz

212/97.031 n 
"Für eine gerechte Vertretung der Frauen in den Bundes-
behörden". Volksinitiative

• ✕ 213/97.041 s 
Kantonsverfassungen Obwalden, Nidwalden und St. Gal-
len. Gewährleistung

• S 214/97.053 s 
Rechtshilfe in Strafsachen. Abkommen mit Frankreich

215/97.060 n 
"Für eine Regelung der Zuwanderung". Volksinitiative

216/97.070 s 
Personenregister. Gesetzliche Grundlagen

• ✕ 217/97.073 ns 
Strassenverkehrsgesetz. Änderung

218/97.074 s 
Kantonsverfassungen Luzern, Obwalden, Zug, Schaffhau-
sen und Waadt. Gewährleistung

Finanzdepartement

SN 219/95.038 s 
"Wohneigentum für alle". Volksinitiative

220/95.077 s 
Allgemeine Steueramnestie. Verfassungsartikel (Mo Del-
alay)

N 221/96.118 n 
Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen-
bahnmaterial. Gründung. Aenderung des Zusatzprotokolls

• ✕ 222/97.039 s 
Neue Kreditvereinbarungen. Beitritt der Schweiz

• ✕ 223/97.042 n 
Haushaltsziel 2001

• N 224/97.043 n 
Subventionsbericht

• ✕ 225/97.044 s 
Doppelbesteuerungsabkommen mit der Slowakischen 
Republik

• ✕ 226/97.045 s 
Doppelbesteuerungsabkommen mit Dänemark

• ✕ 227/97.050 s 
Doppelbesteuerungsabkommen mit Kanada

• ✕ 228/97.054 s 
Zivile Baubotschaft 1997

• ✕ 229/97.056 sn 
Alkoholverwaltung. Geschäftsbericht und Rechnung 1996/
97

• S 230/97.057 s 
Doppelbesteuerungsabkommen mit Argentinien

• ✕ 231/97.061 sn 
Voranschlag 1998 und Bericht zum Finanzplan 1999-2001

• ✕ 232/97.062 sn 
Voranschlag 1997. Nachtrag II

• S 233/97.067 s 
Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich

• N 234/97.068 n 
IWF. Beteiligung der Schweiz am neuen Treuhandfonds



• ✕ ✳ 235/97.077 sn 
Befristete Kürzung der Löhne des Bundespersonals. Bun-
desbeschluss

✳ 236/97.081 s 
IWF. Verlängerung der Teilnahme der Schweiz an den All-
gemeinen Kreditvereinbarungen

✳ 237/97.084 n 
Fonds für Eisenbahngrossprojekte. Reglement

✳ 238/97.089 - 
"Schweizer Sport- und Gemeinnützigkeits-Initiative". 
Volksinitiative

Volkswirtschaftsdepartement

SN 239/94.089 s 
Bundesfeiertag. Bundesgesetz

• N 240/96.060 n 
Agrarpolitik 2002

• ✕ 241/97.016 s 
Wohnbau- und Eigentumsförderung. Rahmenkredite

• ✕ 242/97.065 ns 
Zolltarifarische Massnahmen 1997/I. Bericht

243/97.075 n 
Internationale Arbeitskonferenz. 82./83. Tagungen

• N 244/97.076 n 
Finanzierung von Massnahmen der KTI 1998-1999

✳ 245/97.090 ns 
Aussenwirtschaftspolitik 97/1+2. Bericht

246/98.005 s 
Umsetzung der Technologiepolitik des Bundes. Bericht

Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

• SN 247/96.059 s 
Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs. Bau und Finanzie-
rung

• S 248/96.061 s 
Zulauf zur NEAT. Vereinbarung mit der BRD

NS 249/96.067 n 
Energiegesetz

• ✕ 250/96.077 s 
Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe. Bundesge-
setz

S 251/96.090 s 
Bahnreform

252/97.028 s 
"Energie-Umwelt- und Solar-Initiative". Volksinitiativen

N 253/97.046 n 
Luftfahrtgesetz. Änderung

• ✕ 254/97.049 sn 
PTT. Voranschlag 1997. Nachtrag II

• ✕ ✳ 255/97.063 sn 
SBB. Voranschlag 1998

256/97.071 s 
Europäisches Büro für Telekommunikation. Gründung

257/97.072 s 
Kultur in den Medien der SRG. Bericht

✳ 258/97.078 n 
"Verkehrshalbierungs-Initiative". Volksinitiative

Persönliche Vorstösse

Nationalrat

Im Ständerat angenommene Motionen

• ✕ 96.3336 s Mo. 
Ständerat. Liquidation von Immobiliengesellschaften mit 
Mieteraktionären (Saudan)

• ✕ 96.3367 s Mo. 
Ständerat. Informationsbroschüre über Eheschliessung 
und Eherecht (RK-SR (95.079))

• ✕ 96.3618 s Mo. 
Ständerat. Auswirkungen neuer und bestehender 
Gesetze und Verordnungen auf Klein- und Mittelbetriebe 
(Forster)
Siehe Geschäft 96.3613 Mo. Loeb

• ✕ 96.3650 s Mo. 
Ständerat. Strafbarkeit von Besitzern verbotener porno-
graphischer Gegenstände und Vorführungen (Béguin)

S 97.3139 s Mo. 
Ständerat. Sofortmassnahmen zur Sanierung der Arbeits-
losenversicherung (Brändli)

S 97.3229 s Mo. 
Ständerat. Teilrevision der Erwerbsersatzordnung (Seiler 
Bernhard)

S 97.3230 s Mo. 
Ständerat. Langfristige Sicherung des Nationalstrassen-
unterhaltes (KVF-SR (96.317))

S 97.3232 s Mo. 
Ständerat. Auflösung der Vorsorgeordnung C 25 der PTT-
Betriebe und Integration derer Versicherten in die Pensi-
onskasse des Bundes (PKB) (GPK-SR)

S 97.3350 s Mo. 
Ständerat. Schaffung eines zentralen strategischen Nach-
richtenorgans des Bundes (Frick)

S 97.3395 s Mo. 
Ständerat. Oeffentlicher Verkehr. Harmonisierung der 
Finanzierung (KVF-SR (96.090))

• ✕ ✳ 97.3599 s Mo. 
Ständerat. Sanierung der Arbeitslosenversicherung (FK-
SR (97.061))
Siehe Geschäft 97.3551 Mo. FK-NR (97.061)

Vorstösse von Fraktionen

96.3630 n Mo. 
Fraktion C. Hochschulartikel in der Bundesverfassung

✳ 97.3654 n Ip. 
Fraktion C. Fusionen. Auswirkungen auf das Steuer- und 
Sozialversicherungswesen

• ✕ 96.3268 n Ip. 
Fraktion F. Externe Kosten des Kollektivverkehrs

96.3596 n Ip. 
Fraktion F. Politische Folgen des sogenannten "Waldster-
bens"

96.3612 n Mo. 
Fraktion F. Teilweise Aufhebung des Nachtfahrverbotes 
für schwere Nutzfahrzeuge

97.3097 n Mo. 
Fraktion F. Rechtschreibereform stoppen

✳ 97.3573 n Po. 
Fraktion F. Illegale Schnittblumenimporte

• 97.3132 n Ip. 
Fraktion G. Atomare Wiederaufarbeitung. Folgen für 
Mensch und Umwelt



97.3197 n Mo. 
Fraktion G. Beschwerderecht bei der Einführung von gen-
technisch veränderten Lebensmitteln

97.3312 n Mo. 
Fraktion G. Hanflegalisierung

✳ 97.3563 n Ip. 
Fraktion G. 1998. Keine Armeetage

✳ 97.3651 n Mo. 
Fraktion G. Einführung eines Bonus-Malus-Systems für 
die Schaffung von Teilzeitstellen

96.3219 n Ip. 
Fraktion L. Verkauf Cargo Domizil - Einhaltung von Ver-
trägen

97.3424 n Mo. 
Fraktion L. Abschluss der bilateralen Verhandlungen

✳ 97.3553 n Mo. 
Fraktion L. Änderung von Gesetzesbestimmungen mit 
finanziellen Konsequenzen

✳ 97.3570 n Po. 
Fraktion L. Ehe und Geschlechtsumwandlung

96.3623 n Mo. 
Fraktion R. Förderung von Unternehmensgründungen 
durch eine Steuerbefreiung bei der direkten Bundessteuer 
von Risikokapital-(Venture capital)-Beteiligungsgesell-
schaften und andere Massnahmen

97.3058 n Ip. 
Fraktion R. Ausführungsreife Infrastrukturprojekte

97.3377 n Ip. 
Fraktion R. Umsetzung der Gen-Lex-Motion

✳ 97.3678 n Ip. 
Fraktion R. Standort Schweiz. Finanz- und Steuerfragen

96.3597 n Mo. 
Fraktion S. Arbeitsgesetz. Sofortige Revision

✳ 97.3629 n Ip. 
Fraktion S. Gestohlenes Gold und die Schweiz

✳ 97.3658 n Mo. 
Fraktion S. Arbeitsverteilung statt Stellenabbau bei Fusio-
nen und Restrukturierungen

✳ 97.3659 n Mo. 
Fraktion S. Neubeurteilung des Status der Kantonalban-
ken durch den Bundesrat

✳ 97.3660 n Mo. 
Fraktion S. Die Postbank als eine Antwort auf die UBS/
SBV-Megafusion

✳ 97.3661 n Mo. 
Fraktion S. Schaffung einer eidgenössischen KMU-Bank

✳ 97.3662 n Mo. 
Fraktion S. Verteilung der Zentrumslasten im Rahmen 
des Neuen Finanzausgleichs

✳ 97.3663 n Mo. 
Fraktion S. Veranlagungsort der Steuerpflichtigen

✳ 97.3664 n Mo. 
Fraktion S. Steuerhinterziehung. Verstärkung der Gegen-
massnahmen

✳ 97.3665 n Mo. 
Fraktion S. Formelle Steuerharmonisierung. Schliessung 
der Bemessungslücken für natürliche Personen

✳ 97.3666 n Mo. 
Fraktion S. Materielle Steuerharmonisierung

✳ 97.3671 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3672 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3673 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3674 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3675 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

96.3024 n Ip. 
Fraktion V. Prekäre Einkommensentwicklung in der Land-
wirtschaft

96.3324 n Ip. 
Fraktion V. Umsetzung der Alpeninitiative

96.3406 n Ip. 
Fraktion V. Wirkungsvolle Sofortmassnahmen zugunsten 
der Landwirtschaft

96.3566 n Ip. 
Fraktion V. Stop den steigenden Krankenkassenprämien

96.3594 n Mo. 
Fraktion V. Impulsprogramm Steuern

97.3030 n Ip. 
Fraktion V. Arbeitslosenversicherung. Drängende Pro-
bleme

97.3032 n Ip. 
Fraktion V. Illegale Grenzübertritte

97.3033 n Ip. 
Fraktion V. Marktwirtschaftliche Erneuerung/Privatisie-
rung

97.3108 n Ip. 
Fraktion V. Organisierte Kriminalität von Ausländern

97.3404 n Ip. 
Fraktion V. Versicherungen und Kassen des Bundes. 
Desolate Zustände

97.3451 n Mo. 
Fraktion V. Radio- und Fernsehbereich. Revision der 
Gesetzgebung
Siehe Geschäft 97.3453 Mo. Uhlmann

✳ 97.3655 n Ip. 
Fraktion V. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz

Vorstösse von Kommissionen

96.3002 n Mo. 
FK-NR. Minderheit Marti Werner. Aufhebung des Eidge-
nössischen Gestüts

• ✕ ✳ 97.3551 n Mo. 
FK-NR (97.061). Sanierung der Arbeitslosenversicherung
Siehe Geschäft 97.3599 Mo. FK-SR (97.061)

97.3384 n Mo. 
GPK-NR. Öffentlichkeitsprinzip in der Bundesverwaltung

✳ 97.3549 n Po. 
GPK-NR. Militärische Beförderungen

97.3189 n Mo. 
WBK-NR. Verstetigung von Ausgaben in Bildung, For-
schung, Wissens- und Technologietransfer

✳ 97.3545 n Po. 
WBK-NR. Vertretung der Frauen in Lehre und Forschung

✳ 97.3546 n Po. 
WBK-NR. Anerkennung der FH-Diplome im Ausland

97.3393 n Mo. 
SGK-NR (95.418). Behindertenstatistik

97.3394 n Po. 
SGK-NR (95.418). 4. IV-Revision. Wiedereingliederung 
Behinderter



97.3076 n Po. 
SGK-NR (96.437). Mindestzinssatz für Freizügigkeitskon-
ten

✳ 97.3544 n Mo. 
SGK-NR (97.035) Minderheit Goll. Moratorium für Xeno-
transplantation

97.3010 n Mo. 
UREK-NR (96.2021) Minderheit Teuscher. Atomkraft-
werke. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf

• ✕ ✳ 97.3543 n Mo. 
UREK-NR (97.033) Minderheit Thür. Verbrauch von fos-
silen Energieträgern. Reduktion

✳ 97.3681 n Mo. 
UREK-NR (97.033) Minderheit Thür. Verbrauch von fos-
silen Energieträgern. Reduktion

• N ✳ 97.3538 n Mo. 
UREK-NR (97.033). Agenda 21 für Kantone und Gemein-
den

• ✕ ✳ 97.3539 n Po. 
UREK-NR (97.033). Ökologische volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung

• N ✳ 97.3540 n Mo. 
UREK-NR (97.033). Ökologische Steuerreform

• ✕ ✳ 97.3541 n Po. 
UREK-NR (97.033). Konkreter Aktionsplan

• N ✳ 97.3542 n Mo. 
UREK-NR (97.033). Internationale Umweltschutzregelun-
gen

✳ 97.3605 n Mo. 
SiK-NR. 6. Revision der Erwerbsersatzordnung

97.3184 n Po. 
KVF-NR. N1/N2. Ausbau auf 6 Spuren

✳ 97.3537 n Mo. 
KVF-NR (96.090). Oeffentlicher Verkehr, Oeffentlichkeit 
der Verkehrsstatistik

97.3192 n Mo. 
WAK-NR (97.022) Minderheit Jans. Steuerliche Behand-
lung von Kapitalversicherungen mit Einmalprämien

✳ 97.3547 n Mo. 
WAK-NR (97.300). Steuerreform mit ökologischer Aus-
richtung

✳ 97.3606 n Mo. 
RK-NR (95.410). Zusammenarbeit mit dem Ausland

Vorstösse von Ratsmitgliedern

✳ 97.3643 n Mo. 
Aeppli Wartmann. Steuerbefreiung von Kinderzulagen

96.3417 n Mo. 
Aguet. Abschreiben von Vorstössen. Änderung von Artikel 
40, GRN

96.3418 n Ip. 
Aguet. Nein dem Abbau beim Gewässerschutz

96.3637 n Po. 
Aguet. 4-mal-6-Stunden-Tag

97.3027 n Ip. 
Aguet. Verschlechterung des Image der Schweiz und der 
Schweizer Wirtschaft. Rolle der Banken

97.3455 n Ip. 
Aguet. Schweizer Hilfe für die Westsahara. In welcher 
Form?

✳ 97.3607 n Mo. 
Aguet. Teilzeit-Wohneigentum. Gesetzgebung

• ✕ 96.3130 n Po. 
Alder. Gleich lange Spiesse für SBB und "Privatbahnen"

96.3414 n Mo. 
von Allmen. Föderalistische Zusammenarbeit im Bundes-
staat

96.3318 n Ip. 
Banga. MICROSWISS-Zentren. Zukunftsaussichten

96.3468 n Mo. 
Banga. Zivilschutz-Leitbild. Reduzierung der Anzahl der 
Rettungszüge

96.3359 n Ip. 
Baumann J. Alexander. Einhaltung des Bundesgesetzes 
über die Bundesstrafrechtspflege durch die Bundesan-
waltschaft

96.3482 n Mo. 
Baumann J. Alexander. Systemwechsel für die Einfüh-
rung von Völkerrecht

96.3520 n Po. 
Baumann J. Alexander. Diplomatische Massnahmen 
gegenüber Heimatstaaten von Asylbewerbern, welche die 
Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Rückführung 
ihrer Staatsangehörigen verweigern

96.3664 n Mo. 
Baumann J. Alexander. Hanfkraut. Strafrechtliche 
Abgrenzung der Pflanzen zur Betäubungsmittelgewinnung

97.3170 n Mo. 
Baumann J. Alexander. Abschaffung der Orts- und Son-
derzuschläge gemäss Art. 37 Beamtengesetz

97.3220 n Po. 
Baumann J. Alexander. Verordnung über die Lenkungs-
abgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) 
und auf Heizöl "Extraleicht". Aufschiebung der Inkraftset-
zung

97.3369 n Mo. 
Baumann J. Alexander. Nachrichtenlose Vermögens-
werte auf Schweizer Banken. Schaffung einer bundes-
rechtlichen Zivilprozessordnung

97.3516 n Po. 
Baumann J. Alexander. Ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme von Doppelbesteuerungsabkommen. Streichung 
des BRB

97.3089 n Ip. 
Baumann Ruedi. Informationen über die Verteilung der 
landwirtschaftlichen Direktzahlungen

97.3310 n Mo. 
Baumann Ruedi. Publikation der landwirtschaftlichen 
Direktzahlungen

• ✕ 97.3517 n Ip. 
Baumann Ruedi. Exportbeiträge und Überschussproduk-
tion

✳ 97.3571 n Mo. 
Baumann Stephanie. Verbesserung der AHV-Renten für 
Alleinstehende

• ✕ 95.3559 n Po. 
Baumberger. Nationalstrasse N4. 4-spuriger Ausbau

• ✕ 95.3589 n Ip. 
Baumberger. Hypotheken-Leitzins im Mietrecht

• ✕ 96.3509 n Mo. 
Baumberger. Umbau des Wohnbau- und Eigentumsför-
derungsgesetzes (WEG)

• ✕ 97.3053 n Ip. 
Baumberger. Regionale Bahnlinien

✳ 97.3641 n Po. 
Baumberger. Schutz vor Kinderlachen durch das Bundes-
recht?

96.3123 n Ip. 
Bäumlin. Rettung der Feldobstbäume



96.3435 n Ip. 
Bäumlin. Menschenrechtsverletzungen in Indonesien

96.3484 n Ip. 
Bäumlin. Zwangsmassnahmen. Vollzug

97.3080 n Mo. 
Bäumlin. Rückkehr bosnischer Kriegsflüchtlinge .Spezial-
verfahren

97.3081 n Ip. 
Bäumlin. Ursachenforschung BSE

97.3212 n Ip. 
Bäumlin. Rückschiebeabkommen: Geltung, Garantien für 
die Rückgeschobenen und Datenschutz

✳ 97.3621 n Po. 
Bäumlin. Kohärenz-Bericht

96.3514 n Mo. 
Béguelin. Keine MWSt auf dem Personentransitverkehr 
der Bahn

✳ 97.3632 n Ip. 
Béguelin. Vollzug von Bundesrecht. Föderalismusbe-
dingte Mängel

96.3277 n Po. 
Berberat. Diplome höherer Schulen. Anerkennung als 
Fachhochschul-Diplome

97.3106 n Ip. 
Berberat. Telefonabhörungen der Bundesanwaltschaft

97.3130 n Ip. 
Berberat. Ausländer und Asylbewerber. Abtretung von 
Ansprüchen an den Bund. Gesetzmässigkeit

• ✕ 97.3418 n Ip. 
Berberat. IHG. Subventionen der Regionalsekretariate

97.3425 n Mo. 
Berberat. Aufhebung von Art. 13, Abs. 2quater Arbeits-
losenversicherungsgesetz AVIG (Beitragszeit)

• ✕ 97.3473 n Ip. 
Berberat. Lokal- und Regionalfernsehen. Finanzierung

✳ 97.3566 n Ip. 
Berberat. Büro für Konsumentenfragen. Ansiedlung im 
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA)

96.3666 n Mo. 
Bezzola. Verkehrsinfrastrukturprojekte. Separate 
Beschlussfassung über Voranschläge

97.3355 n Ip. 
Binder. Nationalstrassenbau im Wallis

97.3526 n Mo. 
Binder. A9. Umfahrung Visp

97.3093 n Ip. 
Blaser. Kampagne "Drogen, nüchtern betrachtet"

• ✕ 95.3614 n Mo. 
Bonny. Gewerbliches Bürgschaftswesen. Revision

96.3326 n Ip. 
Bonny. Einführung einer schweizerischen Bodenpreissta-
tistik

97.3103 n Mo. 
Bonny. A1 zwischen Bern und Zürich. Ausbau auf sechs 
Spuren

96.3231 n Mo. 
Borel. Steuerbelastung als Kriterium für den interkantona-
len Finanzausgleich

97.3068 n Mo. 
Borel. Wohneigentumsförderung für Invalide

97.3446 n Mo. 
Borel. Steuergeschenke. Bremse

96.3051 n Ip. 
Borer. Ueberprüfung der Krankenversicherer durch die 
Kartellkommission

• 97.3464 n Ip. 
Borer. VISANA. Betrug an den Krankenversicherten und 
den Versicherern?

✳ 97.3559 n Ip. 
Borer. Verwaltungsbeschwerde gemäss Art. 53 Abs. 1 
KVG

96.3499 n Po. 
Bortoluzzi. Finanzierungsperspektiven der Sozialversi-
cherungen

97.3167 n Ip. 
Bortoluzzi. Arbeitsweise des Bundesrates

97.3147 n Ip. 
Bühlmann. Cabaret-Tänzerinnen. Kontrolle der Arbeits-
vermittlungsagenturen

97.3148 n Ip. 
Bühlmann. Schutz vor Menschenhandel

97.3149 n Mo. 
Bühlmann. Bekämpfung des Menschenhandels

97.3520 n Mo. 
Bühlmann. Finanzielle Unterstützung der nationalen 
Frauenverbände

97.3521 n Ip. 
Bühlmann. Beziehungen Schweiz-Algerien

✳ 97.3652 n Ip. 
Bühlmann. Monitoring für zurückgeschaffte Kosovo-Alba-
nerinnen und Albaner

• ✕ 97.3224 n Ip. 
Bührer. Private und öffentliche Investitionsprojekte

97.3375 n Ip. 
Bührer. Internationaler Bildungsvergleich in Naturwissen-
schaften. Stellung der Schweiz

97.3522 n Mo. 
Bührer. Besteuerung von privaten Renten im DBG/StHG
Siehe Geschäft 97.3494 Mo. Cottier

97.3523 n Po. 
Bührer. Delegierter des Bundesrates für Unternehmens-
ansiedelung

✳ 97.3622 n Ip. 
Burgener. Stop dem Wild-West auf den Schweizer Stras-
sen. Gewichts- und Masskontrollen

• ✕ 97.3531 n Ip. 
Caccia. TETRA und TETRAPOL

97.3136 n Ip. 
Carobbio. Risikorückstellungen der Banken. Steuerliche 
Abzugsfähigkeit

• ✕ 97.3303 n Ip. 
Carobbio. Schwarzarbeit. Massnahmen der Steuerbehör-
den

✳ 97.3608 n Ip. 
Carobbio. Zivildienst. Zulassungsbedingungen

96.3632 n Po. 
Cavalli. Krankenversicherung. Einkommensabhängige 
Franchise

96.3411 n Ip. 
Chiffelle. 5-Stern-Renten für 3-Stern-Personen?

96.3605 n Mo. 
Chiffelle. Führerausweis für über 70-jährige. Prüfung

96.3636 n Ip. 
Chiffelle. Militärkader. Kürzung der Ruhegehälter durch 
Beseitigung ungerechtfertigter Privilegien



97.3098 n Mo. 
Chiffelle. Gewinnorientierte Entlassungen. Arbeitgeber-
beiträge an die Arbeitslosenversicherung (ALV)

97.3150 n Ip. 
Chiffelle. Entwicklung des Skitourismus in der Region der 
Tête de Balme

97.3499 n Mo. 
Chiffelle. Umwandlung von Überstunden in Arbeitsplätze

✳ 97.3582 n Mo. 
Chiffelle. Schiesspflicht. Schuss für Schuss zum Kosten-
überschuss

✳ 97.3642 n Mo. 
Chiffelle. Einmalige Abgabe auf Fusionsgeschäften

96.3223 n Ip. 
Comby. Cargo Domizil

96.3470 n Mo. 
Comby. Hunde für Behinderte

97.3128 n Ip. 
Comby. Schweizerische Entwicklungszusammenarbeit 
mit Madagaskar. Ermordung des Projektleiters Walter 
Arnold

97.3203 n Ip. 
Comby. Agrarschäden infolge Frost und Trockenheit

97.3209 n Ip. 
Comby. Anwendung des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes

97.3346 n Ip. 
Comby. Förderung der Mehrsprachigkeit in der allgemei-
nen Bundesverwaltung

• 97.3412 n Ip. 
Comby. KMU. Praxis der Grossbanken bei der Kreditge-
währung

• 97.3413 n Ip. 
Comby. Bilaterale Verhandlungen mit der EU und Lex 
Friedrich

• 97.3417 n Po. 
Comby. Arbeitsaufteilung gegen Arbeitslosigkeit

✳ 97.3575 n Ip. 
Comby. Ermordung des Schweizer Entwicklungshelfers 
Walter Arnold in Madagaskar

96.3305 n Ip. 
de Dardel. Völkermord in Rwanda. Täter und Opfer

• 97.3419 n Ip. 
de Dardel. EU-schädigender Schmuggel

97.3084 n Mo. 
David. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz durch 
Ausbildungskostenabzug

96.3297 n Mo. 
Deiss. Revision der direkten Bundessteuer

96.3507 n Mo. 
Dettling. Abfassung der Abstimmungserläuterungen

✳ 97.3667 n Ip. 
Dettling. Vorsorgeeinrichtungen und Kapitalgewinne

✳ 97.3668 n Mo. 
Dettling. SchKG und geschäftsführender Gesellschafter 
in der GmbH

• ✕ 97.3426 n Ip. 
Dormann. Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV): 
Stempelkontrollen

• 97.3505 n Po. 
Dormann. Übernahme der Kosten der ärztlich verschrie-
benen Verhütungsmittel durch die Krankenversicherung

✳ 97.3623 n Mo. 
Dormann. Medizinische Forschung am Menschen. Schaf-
fung eines Bundesgesetzes

✳ 97.3644 n Po. 
Dreher. Gesetzgebung über die Autobahn-Vignette. 
Änderung

97.3031 n Mo. 
Ducrot. Gentechnologie in der Landwirtschaft. Neuer 
Ansatz

97.3503 n Ip. 
Dupraz. Arbeitsbedingungen des Zollpersonals

97.3210 n Mo. 
Eberhard. Besteuerung von Kapitalgewinnen und berufli-
che Vorsorge

96.3089 n Mo. 
Egerszegi-Obrist. OR-Revision. Lückenschliessung im 
Mutterschutz

97.3198 n Ip. 
Eggly. Hilfseinsatz in Albanien

97.3134 n Ip. 
Ehrler. Viehabsatz. Vorbeugende Massnahmen

✳ 97.3558 n Ip. 
Ehrler. Klare Deklaration für traditionell hergestellte Nah-
rungsmittel

96.3486 n Po. 
Engelberger. Sanierungsfristen für Schiessanlagen. 
Erstreckung

97.3112 n Ip. 
Engelberger. 4. IV-Revision

96.3648 n Ip. 
Engler. Rückführung von abgewiesenen Asylbewerbern 
aus Rest-Jugoslawien

97.3378 n Mo. 
Engler. KVG. Verzugszins auf Risikoausgleich

96.3029 n Ip. 
Epiney. Europapolitik. Annäherung der Standpunkte

96.3035 n Mo. 
Epiney. Neue Finanzierung der NEAT

96.3498 n Ip. 
Epiney. Zukunftslösung "Bus auf Verlangen"

97.3050 n Mo. 
Epiney. Subventionen und Aufträge des Bundes. Öffentli-
ches Register

97.3292 n Ip. 
Epiney. Aufhebung von Militärflugplätzen im Alpengebiet

97.3408 n Ip. 
Epiney. Ausweitung des Beschwerderechtes. Verordnung 
zum Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG)

97.3409 n Po. 
Epiney. Beschwerderecht der Umweltschutzorganisatio-
nen. Eurokompatibilität

96.3343 n Po. 
Eymann. Sanierungsprogramm für osteuropäische Kern-
kraftwerke

96.3658 n Mo. 
Eymann. Energiegewinnung durch Biomasse

97.3109 n Mo. 
Eymann. Stiftung für Solidarität. Zeitliche Befristung auf 
30 Jahre

97.3474 n Mo. 
Eymann. Deklarationspflicht für Holz und Holzprodukte



• N 97.3475 n Mo. 
Eymann. Nachhaltige Entwicklung. Aufnahme in die Bun-
desverfassung

• N 97.3477 n Mo. 
Eymann. Nationale Informationskampagne gegen 
Schwarzarbeit

✳ 97.3634 n Mo. 
Eymann. Beschäftigungsgipfel

97.3094 n Mo. 
Fankhauser. Aufhebung der Verwirkungsklausel für 
Sicherheitsleistungen von Asylsuchenden

✳ 97.3577 n Mo. 
Fankhauser. Amnestie für "Papierlose"

97.3153 n Ip. 
Fasel. Multilaterales Abkommen über Investitionen. Posi-
tion der Schweizer Verhandlungsdelegation

• ✕ 97.3311 n Po. 
Fässler. Alkohol süss verpackt

97.3099 n Ip. 
Fehr Hans. Vollzugskrise und Missstände im Asylwesen

97.3360 n Mo. 
Fehr Hans. Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts 
im Bau- und Planungsbereich

97.3456 n Po. 
Fehr Hans. Internierung von Asylbewerbern und weitere 
dringliche Massnahmen

• ✕ 95.3608 n Mo. 
von Felten. Niedrigtarif für den Import von ökologisch pro-
duzierten Produkten

96.3355 n Mo. 
von Felten. Abfälle aus Gen-Labors. Umwelt- und Arbeits-
schutz

97.3368 n Mo. 
von Felten. Dissenting opinion in Bundesgerichtsent-
scheiden

• 97.3442 n Ip. 
von Felten. UNESCO-Deklaration. Schutz des menschli-
chen Genoms

97.3443 n Po. 
von Felten. Zwangssterilisation in der Schweiz. Bericht

97.3498 n Mo. 
von Felten. Entwicklungszusammenarbeit in Regenwald-
gebieten

• ✕ 97.3420 n Mo. 
Filliez. Export von Schweizer Weinen. Unterstützung

• ✕ 97.3431 n Ip. 
Filliez. Spezialkulturen und/oder Terrassen-Rebbau. Bun-
desbeiträge

97.3293 n Mo. 
Föhn. Erwerbsersatzordung. Revision

97.3362 n Po. 
Freund. Ausländer- und Asylgesetzgebung. Vollzug

97.3490 n Mo. 
Freund. Krankheit und Unfall gleichstellen

97.3079 n Ip. 
Frey Claude. GVO-Soja (Genetisch veränderte Organis-
men)

96.3451 n Ip. 
Fritschi. "Armee-Zeitung" des EMD als Konkurrenz zu 
den Militärzeitschriften?

• ✕ 97.3484 n Ip. 
Fritschi. Fliegerabwehr-Lenkwaffen. Ersatzlose Ver-
schrottung

97.3071 n Ip. 
Gadient. Öffnung des Elektrizitätsmarktes

97.3124 n Po. 
Gadient. Beiträge aus zweckgebundenen Treibstoffgel-
dern für Hauptstrassen. Flexiblere Kreditbewirtschaftung

96.3591 n Mo. 
Goll. Frauenverträglichkeitsprüfung bei den öffentlichen 
Finanzen

97.3274 n Ip. 
Gonseth. Internet-Angebot zum Klonen von Menschen

• ✕ 97.3279 n Ip. 
Gonseth. Schwarzenburg. Einstellung des Sendebetrie-
bes des Kurzwellensenders

97.3301 n Ip. 
Gonseth. Anrechenbarkeit von Haus-, Erziehungs- und 
Betreuungsarbeit. Richtlinien

✳ 97.3653 n Ip. 
Gonseth. Menschenrecht auf angemessene Ernährung

97.3019 n Mo. 
Grendelmeier. Stiftung in Anerkennung der moralischen 
Verantwortung für die schweizerische Politik von 1933 - 
1945

97.3163 n Po. 
Grendelmeier. Protokolle der eidgenössichen Räte

97.3402 n Mo. 
Grendelmeier. Ladenöffnungszeiten in Bahnhöfen

✳ 97.3645 n Po. 
Grendelmeier. Reaktivierung des EU-Beitrittsgesuchs

96.3144 n Mo. 
Grobet. Restrukturierung von Unternehmungen und 
Schutz der Arbeitsplätze

96.3267 n Mo. 
Grobet. Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Handha-
bung von Überstunden

96.3532 n Po. 
Grobet. Für einen gesetzeskonformen Zivildienst

96.3661 n Ip. 
Grobet. Krise in einem vom Bundesamt für Sozialversi-
cherung (BSV) subventionierten Verband

96.3675 n Ip. 
Grobet. Swisscontrol. Skandalöse Entlassung

96.3679 n Mo. 
Grobet. Strafbarkeit des Missbrauchs von Gesellschafts-
vermögen

97.3157 n Mo. 
Grobet. SBB. Lärmschutzmassnahmen

• ✕ 97.3158 n Mo. 
Grobet. Bankkonten und Guthaben korrupter Staatsmän-
ner

• 97.3271 n Ip. 
Grobet. Ex-Diktator Mobutu. Suche nach verstecktem 
Vermögen

• ✕ 97.3400 n Mo. 
Grobet. Luftverkehr. Gerechte Verteilung

• 97.3401 n Mo. 
Grobet. Nachrichtenlose Vermögen. Bundesrat muss 
handeln

97.3528 n Mo. 
Grobet. Beschwerden. Entlastung des Bundesrates

97.3529 n Ip. 
Grobet. Denkmalschutz. Bundesbeiträge

✳ 97.3639 n Mo. 
Grobet. Korrekte Besteuerung bei Fusionen



✳ 97.3640 n Mo. 
Grobet. Beseitigung von Steuerschlupflöchern

97.3320 n Po. 
Gross Andreas. Verhältnis zwischen der Schweiz und der 
UNO

97.3466 n Ip. 
Gross Andreas. Reform der UNO. Stellung des Bundes-
rates

✳ 97.3613 n Ip. 
Gross Andreas. Politische Bedeutung des Europarates

96.3313 n Mo. 
Gross Jost. Gesundheitsverträglichkeitsprüfung

97.3331 n Mo. 
Gross Jost. Zulassungsbeschränkungen für Leistungser-
bringer

97.3332 n Ip. 
Gross Jost. Gesundheitswesen. Einsparungsmöglichkei-
ten

✳ 97.3594 n Mo. 
Gross Jost. KVG. Risikoausgleich

✳ 97.3657 n Mo. 
Gross Jost. Für eine wirksame und sozialverträgliche 
Fusionskontrolle

96.3578 n Po. 
Guisan. Gesundheitsbüchlein

97.3160 n Mo. 
Guisan. Krankenversicherung. Prämienaufsicht und Kon-
trolle

✳ 97.3588 n Ip. 
Guisan. Europakonferenz der EU-Beitrittskandidaten. 
Teilnahme der Schweiz

✳ 97.3590 n Po. 
Guisan. Ausübung des Stimmrechtes in der ganzen 
Schweiz. Änderung von Art. 3 des Bundesgesetzes über 
politische Rechte

97.3276 n Ip. 
Günter. Stopp den üblen Blendern

• ✕ 97.3435 n Po. 
Günter. Rückführung von organischem Material in den 
Kreislauf der Natur

• ✕ 97.3436 n Ip. 
Günter. Jungfrau-Aletsch: World Heritage List der 
UNESCO

✳ 97.3630 n Po. 
Günter. Therapieprojekt für Folteropfer. Unterstützung 
durch das EMD

96.3440 n Ip. 
Gusset. Teilprivatisierung der ehemaligen Konstruktions-
werkstätten (KW) Thun

97.3168 n Mo. 
Gusset. Aufhebung des Beamtenstatus für das Bundes-
personal

97.3327 n Mo. 
Gusset. Rassismusartikel. Revision

• ✕ 97.3357 n Ip. 
Gusset. Ungleiche Ahndung von Geschwindigkeitsüber-
tretungen

• 97.3479 n Ip. 
Gusset. Interessenbindungen von gewählten Bundesbe-
amten

✳ 97.3616 n Po. 
Gusset. KMU. Sofortiger Abbau des Administrativaufwan-
des

96.3517 n Ip. 
Gysin Hans Rudolf. Bericht über die Berufsbildung

97.3361 n Ip. 
Gysin Hans Rudolf. Zentrale Ausgleichsstelle Genf 
(ZAS). Spiegelregister der individuellen Lohnkonten (IK)

97.3527 n Mo. 
Gysin Hans Rudolf. AHV. Kein Spiegelregister

96.3494 n Mo. 
Gysin Remo. Spitalplanung auf Bundesebene

• ✕ 97.3116 n Ip. 
Gysin Remo. Internationaler Standortwettbewerb

97.3255 n Mo. 
Gysin Remo. Verbilligung der Krankenkassenprämien für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

97.3269 n Mo. 
Gysin Remo. UNO-Beitritt der Schweiz

97.3309 n Mo. 
Gysin Remo. Einsparungspotential im Medikamentenbe-
reich

97.3437 n Ip. 
Gysin Remo. Internationaler Artenschutz

• N 97.3512 n Mo. 
Gysin Remo. Starthilfe an Arbeitslose zur selbständigen 
Erwerbstätigkeit

96.3213 n Mo. 
Hafner Ursula. Eidgenössische Erbschafts- und Schen-
kungssteuer als Finanzierungsbeitrag für die AHV

97.3096 n Mo. 
Hafner Ursula. Erwerbsersatz aus EMD-Budget

• ✕ 97.3463 n Ip. 
Hafner Ursula. AHV-Beiträge auf Vermögenseinkommen

96.3239 n Po. 
Hasler Ernst. Gelder für Wiederaufbauhilfe und Beschäf-
tigungspolitik

96.3240 n Ip. 
Hasler Ernst. Zugang zu den Fachhochschulen

96.3563 n Ip. 
Hasler Ernst. Grössere Eigenständigkeit von verschiede-
nen Bundesämtern

• ✕ 96.3582 n Ip. 
Hasler Ernst. Neue Instrumente zur Eindämmung der 
Regulierungsflut

97.3296 n Po. 
Hasler Ernst. Optimierung der Verwaltungsorganisation

97.3297 n Ip. 
Hasler Ernst. Koordination von statistischen Erhebungen

• 97.3410 n Ip. 
Hasler Ernst. Arbeitslosenkasse. Finanzielle Situation

97.3438 n Ip. 
Hasler Ernst. Beschwerden im Bereich des Krankenversi-
cherungsrechts

• ✕ 97.3447 n Po. 
Hasler Ernst. Impulse für unseren Wirtschaftsstandort

✳ 97.3638 n Mo. 
Hasler Ernst. Sofortmassnahmen zur Sanierung der 
Arbeitslosenversicherung

96.3342 n Mo. 
Hegetschweiler. Förderung des Liegenschaftenverkaufs 
an bisherige Mieter

96.3506 n Ip. 
Hegetschweiler. Problematischer Indikator "Leer-
wohnungsziffer"



96.3656 n Mo. 
Hegetschweiler. Flexiblere Handhabung von Eigenmiet-
wertbesteuerung und Schuldzinsabzug

• 97.3214 n Ip. 
Hegetschweiler. Übergang zur Gegenwartsbesteuerung. 
Berücksichtigung ausserordentlicher Aufwendungen

97.3340 n Ip. 
Hegetschweiler. Kostengünstige Tunnelbauweise für 
NEAT/AlpTransit

97.3411 n Ip. 
Hegetschweiler. Nationalstrassen. Westumfahrung 
Zürich. Vorfinanzierung

97.3507 n Ip. 
Hegetschweiler. Finanzierungsmöglichkeiten für die 
NEAT. Alternativen

97.3508 n Ip. 
Hegetschweiler. Wöchentlicher Fernsehauftritt des Bun-
desrates

97.3524 n Mo. 
Hegetschweiler. Vorfinanzierung von Nationalstrassen. 
Härtefallkriterien

97.3083 n Mo. 
Hess Peter. Einführung des Öffentlichkeitsprinzips mit 
Geheimhaltungsvorbehalt

96.3047 n Mo. 
Hochreutener. Gleichberechtigung in der Selbstvorsorge 
gemäss Säule 3a

97.3208 n Mo. 
Hochreutener. Förderung der Ausbildung von Program-
mierern

✳ 97.3636 n Mo. 
Hochreutener. Pensionskassen. Performance-Kontrolle

✳ 97.3637 n Mo. 
Hochreutener. Arzneimittel. Parallelimporte und Generi-
kasubstitution

• ✕ 96.3070 n Ip. 
Hollenstein. Stopp dem Abbau beim Zugspersonal

96.3234 n Ip. 
Hollenstein. Kein Tropenholz für Bundesbauten

96.3300 n Ip. 
Hollenstein. Armeeeinsätze im Pflegebereich

• ✕ 96.3328 n Ip. 
Hollenstein. Zukunft der schweizerischen Güterverkehrs-
politik

96.3625 n Ip. 
Hollenstein. Bedeutung der Friedensförderung und Assi-
stenzdienste

97.3265 n Ip. 
Hollenstein. Schweizerische Wirtschaftsbeziehungen mit 
der Türkei

97.3267 n Ip. 
Hollenstein. Erfüllung des Transitabkommens durch die 
EU

• ✕ 97.3343 n Ip. 
Hollenstein. Menschenrechte im Sudan. Beitrag der 
Schweiz

• 97.3371 n Ip. 
Hollenstein. Überschreitungen von Gewichtslimiten, 
Lenkzeit und Tempolimiten auf dem schweizerischen 
Strassennetz

97.3372 n Po. 
Hollenstein. Alpeninitiative. Umsetzung im Raume Ost-
schweiz

• 97.3414 n Ip. 
Hollenstein. Wiederaufbereitung von Schweizer Atom-
müll in Osteuropa

• ✕ 97.3511 n Ip. 
Hollenstein. Schweizer Beitrag zum internationalen Wal-
schutz

✳ 97.3611 n Ip. 
Hollenstein. Unterlassung von umweltbelastenden unnö-
tigen Flugschauen

✳ 97.3669 n Ip. 
Hollenstein. Swissmetro. Konzessionsgesuch

✳ 97.3670 n Ip. 
Hollenstein. Schweizerisches Strassennetz. Durchset-
zung der Gewichtslimiten, Lenkzeit und Tempolimiten

• 97.3459 n Ip. 
Hubmann. Englisch als Kommunikationssprache in der 
mehrsprachigen Schweiz?

• 97.3460 n Ip. 
Hubmann. Polizeizugriff auf die Asylbewerber- und Aus-
länderdatensammlungen des EJPD

97.3159 n Ip. 
Imhof. Umsetzung des Zumutbarkeitsbegriffes in der 
Arbeitslosenversicherung

• ✕ 97.3476 n Mo. 
Imhof. Bekämpfung von Schwarzarbeit. Kontrollinstanzen 
der Kantone

✳ 97.3585 n Ip. 
Jans. Aussagekraft der Arbeitslosenstatistik

96.3668 n Mo. 
Jaquet-Berger. Erhaltung der Kaufkraft für Bezüger von 
Ergänzungsleistungen

• 97.3226 n Ip. 
Jaquet-Berger. Lage der elektronischen Medien in der 
Schweiz

97.3373 n Mo. 
Jaquet-Berger. Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. 
Moratorium und Überprüfung durch das Bundesamt für 
Sozialversicherung (BSV)

97.3525 n Mo. 
Jaquet-Berger. Schutz der Patientenrechte in den Kanto-
nen

96.3108 n Mo. 
Jeanprêtre. Erstellung einer Statistik über die Lebensbe-
dingungen

97.3323 n Ip. 
Jeanprêtre. Zivildienst. Aufnahmeverfahren

• N 97.3485 n Mo. 
Jeanprêtre. Bekämpfung der Pädophilie

97.3486 n Mo. 
Jeanprêtre. Früherkennung von Brustkrebs. Aufhebung 
der Franchise auf Vorsorgeleistungen

• ✕ 97.3487 n Mo. 
Jeanprêtre. Bekämpfung der Kinderpornographie auf 
Datennetzen

97.3078 n Ip. 
Keller. Rechtschreibereform am Volk vorbei! Warum?

• ✕ 97.3299 n Ip. 
Keller. Referendum Staatsschutzgesetz. Wer zittert 
mehr?

• 97.3405 n Ip. 
Keller. Missratene Luxusausschaffung von abgewiesenen 
Asylbewerbern



97.3416 n Mo. 
Keller. Keine Subventionen für die Schwelbrennanlage 
Thun

• ✕ 97.3445 n Ip. 
Keller. Fragen zum Krankenkassenprämienschwindel

• ✕ 97.3452 n Po. 
Keller. Vom EMD zu EDLS

• 97.3509 n Ip. 
Keller. Ausländer und die Arbeitslosenversicherung

96.3463 n Po. 
Kofmel. Stärkung der strategischen Führungskompetenz 
des Bundesrates

96.3626 n Mo. 
Kofmel. Leistungsaufträge und Globalbudgets

97.3223 n Mo. 
Kofmel. Gesetzliche Anerkennung der beruflichen Selb-
ständigkeit von "Freelancern"

✳ 97.3604 n Ip. 
Kofmel. Finanzierung von Strassenbauwerken durch Pri-
vate

96.3340 n Po. 
Kühne. Neue Milchmarktordnung. Vorzeitige Verwirkli-
chung

• ✕ 97.3406 n Po. 
Kühne. Wiederaufbau in Bosnien. Remontierung der 
Nutzviehverbände

97.3121 n Po. 
Kunz. Besoldungsordnung und Anstellungsbedingungen 
beim Bund. Reform

✳ 97.3603 n Ip. 
Kunz. Veröffentlichung von Forschungsberichten der 
Eidg. Technischen Hochschulen

96.3604 n Ip. 
Langenberger. Junge Arbeitslose und Militärdienst

97.3064 n Ip. 
Langenberger. Situation junger Arbeitsloser bei längeren 
Militärdiensten

• ✕ 97.3510 n Ip. 
Lauper. Durch den Luchs verursachte Schäden. Mass-
nahmen

96.3628 n Ip. 
Ledergerber. Ausverkauf der schweizerischen Wasser-
kraft

97.3530 n Mo. 
Ledergerber. Unterstellung von Beteiligungsgesellschaf-
ten unter das Anlagefondsgesetz

96.3511 n Ip. 
Leemann. Kreditsteuerung beim Nationalstrassenbau

96.3159 n Ip. 
Leu. Gesundheitslehre an den landwirtschaftlichen Schu-
len

96.3621 n Ip. 
Leuba. Feiner Staub. Ein neuer schweizerischer Allein-
gang?

97.3036 n Ip. 
Leuba. Vorkampagne des Bundesamtes für Gesundheit 
mit öffentlichen Geldern

97.3308 n Ip. 
Leuba. Landschaftskonzept Schweiz

96.3480 n Mo. 
Leuenberger. Rückerstattung der MWSt an die Unterneh-
men des öffentlichen Verkehrs

96.3481 n Po. 
Leuenberger. Senkung der Arbeitszeiten für Chauffeure

96.3491 n Po. 
Loeb. Lokalradios in der Region Bern

96.3613 n Mo. 
Loeb. Auswirkungen neuer und bestehender Gesetze und 
Verordnungen auf Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
Siehe Geschäft 96.3618 Mo. Forster

97.3427 n Po. 
Loeb. Personalvergünstigungen und MWSt

97.3471 n Ip. 
Loeb. Bilaterale Verhandlungen

96.3354 n Ip. 
Lötscher. Kompensationsmassnahmen für die Landwirt-
schaft

• ✕ 97.3035 n Po. 
Lötscher. Schnellzughalt in Schüpfheim/Region Entle-
buch

97.3048 n Ip. 
Lötscher. Arbeitslosenversicherung. Lohnprozente, Bei-
tragssatz und Höchstgrenze

✳ 97.3656 n Mo. 
Lötscher. Arbeitslosenversicherungsgesetz. Beitragssatz 
und Höchstgrenze

96.3272 n Mo. 
Maitre. Immobilien-Leasing. Steuerliche Behandlung

• ✕ 97.3434 n Ip. 
Maitre. Gefährdung der Eidg. Betriebszählung 1998

• ✕ 96.3014 n Ip. 
Maspoli. SBB. Merkwürdige Verfahren

• ✕ 96.3015 n Ip. 
Maspoli. Die SBB und ihre Fehler

96.3476 n Mo. 
Maury Pasquier. Förderung des Stillens

97.3043 n Ip. 
Maury Pasquier. Aufnahme von Asybewerbern im Winter

97.3044 n Ip. 
Maury Pasquier. Aufnahme von Flüchtlingen. Humani-
tätsprinzip

97.3294 n Mo. 
Maury Pasquier. Taggeldversicherung für den Krank-
heitsfall

97.3304 n Mo. 
Maury Pasquier. Berücksichtigung von Geburtshäusern 
im KVG

97.3480 n Po. 
Maury Pasquier. Rollerskaters. Berücksichtigung in der 
Strassenverkehrsgesetzgebung

• 97.3506 n Po. 
Maury Pasquier. Krankenkassen-Leistungspflicht bei 
Sterilisationen

✳ 97.3580 n Ip. 
Maury Pasquier. Heime für Suchtkranke. Schliessung?

✳ 97.3614 n Po. 
Maury Pasquier. Mitglieder ausserparlamentarischer 
Kommissionen. Aufhebung der Altersbegrenzung

96.3279 n Mo. 
Meier Hans. Gentech-Soja

97.3131 n Mo. 
Meier Hans. Tierschutzgesetz. Teilrevision

97.3317 n Po. 
Meier Hans. Personenverkehr auf der Station Zweidlen

96.3307 n Ip. 
Meier Samuel. Offene Informationspolitik bei den Sozial-
versicherungen



96.3485 n Po. 
Meier Samuel. Werbebeschränkung für Mischgetränke 
mit geringem Alkoholgehalt

96.3667 n Po. 
Meier Samuel. Arme Millionäre

97.3165 n Ip. 
Meier Samuel. Umsetzung der Technischen Verordnung 
über Abfälle (TVA)

✳ 97.3579 n Po. 
Meyer Theo. Internationales Zentrum für humanitäre 
Minenräumung. Tätigkeitsbereich

96.3404 n Ip. 
Mühlemann. Abkommen über den Eisenbahnverkehr in 
den Grenzregionen zwischen der Schweiz und Deutsch-
land

• ✕ 97.3457 n Ip. 
Mühlemann. Daten- und Sprechfunkverkehr. Ausland-
Kurzwellenverbindungen

✳ 97.3609 n Ip. 
Mühlemann. Privatisierung der Schweizerischen Meteo-
rologischen Anstalt (SMA)

✳ 97.3624 n Mo. 
Mühlemann. Schienenverkehrsabkommen Schweiz-
Deutschland

96.3521 n Mo. 
Müller Erich. Öffentliches Beschaffungswesen

✳ 97.3598 n Ip. 
Müller Erich. Vereinfachung Asylverfahren. Dubliner 
Abkommen

✳ 97.3583 n Po. 
Müller-Hemmi. Schulische Leistungen von 15-jährigen. 
Statistische Erhebungen

✳ 97.3584 n Po. 
Müller-Hemmi. Schlüsselqualifikationen. Statistische 
Erhebungen

96.3603 n Ip. 
Nabholz. Auszahlungspraxis der Beiträge an Organisatio-
nen der privaten Invalidenhilfe

• 97.3422 n Ip. 
Nabholz. Arealstatistik und Kulturlandverlust

✳ 97.3586 n Mo. 
Nabholz. Ständige Europakonferenz. Teilnahme der 
Schweiz

✳ 97.3676 n Ip. 
Nabholz. Schengener Abkommen. Probleme des Aus-
schlusses der Schweiz

97.3169 n Ip. 
Ostermann. Autobahnumfahrung von Lausanne

• ✕ 97.3344 n Mo. 
Ostermann. Lufttransport von Plutonium

97.3472 n Ip. 
Ostermann. Verwertung von Altbatterien in der Schweiz. 
Sonderbare Praxis

97.3125 n Mo. 
Pelli. Steueramnestie für Erben
Siehe Geschäft 97.3087 Mo. Marty Dick

✳ 97.3612 n Ip. 
Pelli. Post und Swisscom. Wahl der Verwaltungsräte

96.3039 n Po. 
Pini. Griffigeres Kartellgesetz

97.3052 n Mo. 
Pini. Airolo. Einsatzzentrum zur Bekämpfung von Chemie-
unfällen

97.3142 n Mo. 
Raggenbass. Juristische Person als unbeschränkt haf-
tende Gesellschafterin einer Personengesellschaft

96.3308 n Ip. 
Randegger. Landwirtschaftliche Forschungspolitik

97.3205 n Ip. 
Randegger. Für mehr Effizienz im Umweltschutz

97.3470 n Ip. 
Randegger. Forschungspolitisches Instrumentarium

• ✕ 97.3504 n Po. 
Randegger. Hochschulen und Fachhochschulen. Wis-
sens- und Technologietransfer

96.3111 n Mo. 
Ratti. Verkauf von Treibstoff und grenzüberschreitender 
Handel. Aktive Stabilisierungspolitik

• ✕ 97.3519 n Ip. 
Ratti. Benzinkrieg zwischen der Schweiz und Italien?

96.3309 n Ip. 
Rechsteiner-Basel. Überschreitung der gesetzlichen 
Restabfallmengen

96.3311 n Mo. 
Rechsteiner-Basel. Abschaffung des Koordinationsab-
zugs in der beruflichen Vorsorge

96.3312 n Mo. 
Rechsteiner-Basel. Wahrung der Eigentümerrechte in 
der beruflichen Vorsorge

96.3432 n Ip. 
Rechsteiner-Basel. Atomkraftwerk Leibstadt

96.3641 n Ip. 
Rechsteiner-Basel. Verkauf der Motor Columbus und der 
Elektrowatt AG und Sicherung der Atommüll-Finanzierung

97.3337 n Mo. 
Rechsteiner-Basel. Begrenzung der Verwaltungskosten 
der Krankenversicherer

97.3289 n Mo. 
Rechsteiner Paul. Finanzplatz Schweiz. Einrichtung 
eines wirksamen und glaubwürdigen Suchverfahrens

✳ 97.3564 n Ip. 
Rechsteiner Paul. 2. Säule. Vergessene Guthaben

96.3584 n Mo. 
Rechsteiner-St.Gallen. Einführung einer Kapitalgewinns-
teuer

• ✕ 96.3045 n Ip. 
Rennwald. Schliessung des Grenzbahnhofs von Delle. 
Gefährdung des öffentlichen Verkehrs in der Juraregion

96.3139 n Ip. 
Rennwald. Multilaterales Abkommen über Investitionen

96.3302 n Ip. 
Rennwald. Vorgezogene Investitionen. Priorität für die 
Kantone mit der höchsten Arbeitslosigkeit

• ✕ 96.3444 n Po. 
Rennwald. Schnellzug Delémont-Moutier-Granges-Lyss-
Bern

96.3572 n Ip. 
Rennwald. EMD und der heilige Martin

97.3069 n Ip. 
Rennwald. Armutsstudie: Glaubwürdigkeit und Hand-
lungsbedarf

97.3314 n Ip. 
Rennwald. Sonntagsarbeit. Berücksichtigung des Volks-
willens

• 97.3481 n Ip. 
Rennwald. Revitalisierungsprogramm 1997-1999. Eva-
luation



✳ 97.3587 n Ip. 
Rennwald. Ersatz der Lohnerhöhungen durch ein Bonus-
system. Gefährliche Praxis

96.3436 n Mo. 
Roth-Bernasconi. Staatsausgaben und Sparmassnah-
men. Auswirkungen auf die Beschäftigung

96.3629 n Mo. 
Roth-Bernasconi. Krankenversicherung. Schutz der Per-
sonen mit Zusatzversicherung

97.3482 n Po. 
Roth-Bernasconi. Genfer Empfangsstelle für Asylsu-
chende (La Praille)

97.3115 n Po. 
Ruckstuhl. Unverschmutztes Aushub- und Abraummate-
rial

96.3348 n Ip. 
Ruffy. Abgabe der Archive des Schriftstellers Chessex an 
das schweizerische Literaturarchiv

96.3349 n Ip. 
Ruffy. ETHL und Sprachkurse der Migros

97.3063 n Mo. 
Ruffy. Durchführung einer internationalen Kosovo-Konfe-
renz in der Schweiz

97.3328 n Ip. 
Ruffy. Shoa. Errichtung einer "Gedenkstätte"

97.3329 n Ip. 
Ruffy. Exportrisikogarantie (ERG). Handel mit dem Iran

97.3380 n Mo. 
Rychen. Gesundheitswesen. Rationierung

97.3381 n Mo. 
Rychen. Pensionierung der Ärzte

97.3382 n Mo. 
Rychen. Schaffung Bundesamt für Berufsbildung

• ✕ 97.3454 n Mo. 
Rychen. Krankenversicherung. Risikoausgleich

96.3017 n Ip. 
Sandoz Marcel. Perspektiven für die Landwirtschaft 
schaffen

97.3133 n Mo. 
Sandoz Marcel. Publizität bei Zollwiderhandlungen

97.3104 n Ip. 
Schenk. Drogen. Entzug unter Narkose

97.3283 n Po. 
Schenk. Beiträge an die Bewirtschafter von Hang- und 
Steillagen

97.3307 n Ip. 
Schenk. Verkehrskontrollen. Drogenschnelltests

• ✕ 97.3415 n Po. 
Schenk. Departement für Landesverteidigung und Sport

97.3100 n Ip. 
Schlüer. Kriegstauglichkeit der Armee

97.3326 n Mo. 
Schlüer. Schaffung einer ständigen PfP-Delegation

97.3374 n Ip. 
Schlüer. Euro-Atlantischer Partnerschaftsrat. Teilnahme 
der Schweiz

97.3173 n Mo. 
Schmid Odilo. KVG. Taggeldversicherung

96.3351 n Mo. 
Schmid Samuel. Verlagerung von Bundessteuern auf 
MWSt

• ✕ 96.3478 n Ip. 
Schmid Samuel. Aufhebung des Wohneigentumsförde-
rungsgesetzes. Konsequenzen

96.3479 n Ip. 
Schmid Samuel. Völkerrecht. Wechsel zum Dualismus

97.3119 n Ip. 
Schmid Samuel. Fragwürdige Verknüpfung von IV-Revi-
sion, Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsversiche-
rung

97.3154 n Ip. 
Schmid Samuel. Organisation und Ausbildung des Sta-
bes des Bundesrates

97.3216 n Mo. 
Schmid Samuel. Geschäftsverkehrsgesetz. Aenderung

✳ 97.3554 n Ip. 
Schmid Samuel. Ausbildung der Stäbe des Bundesrates

✳ 97.3569 n Ip. 
Schmid Samuel. Einsparungsmöglichkeiten durch Steue-
rung der Personalkosten

✳ 97.3619 n Mo. 
Schmid Samuel. Koordination und zentrale Leitung der 
Nachrichtendienste

96.3526 n Ip. 
Schmied Walter. Informationsauftrag des Bundesrates im 
Bereich der Landwirtschaft

96.3674 n Mo. 
Schmied Walter. Finanzierung des technischen Defizites 
der Pensionskasse des Bundes (PKB)

• ✕ 96.3681 n Ip. 
Schmied Walter. SwissNet. Rechnungstellung für nicht 
zustande gekommene Verbindungen

97.3092 n Ip. 
Schmied Walter. Alkohol und Drogen. Forschungsprojekt

97.3172 n Mo. 
Schmied Walter. Elektrizität. Abgaben und Beiträge an 
öffentliche Gemeinwesen

• ✕ 97.3444 n Ip. 
Schmied Walter. Mangelhafte Orientierung der Botschaf-
ten, Konsulate und Auslandschweizer über die Massnah-
men betreffend nachrichtenlose Vermögen

• ✕ 97.3514 n Ip. 
Schmied Walter. Hypothekarkredite. Massnahmen des 
Bundes

97.3515 n Mo. 
Schmied Walter. Telefondienst für Drogenkonsumenten

96.3647 n Mo. 
Seiler Hanspeter. Gleiche Zulassungsvoraussetzungen 
bei Fachhochschulen

96.3678 n Ip. 
Seiler Hanspeter. Subventionierung von Beförderungs-
taxen durch den Bund

97.3072 n Ip. 
Seiler Hanspeter. Medienlandschaft im Umbruch

97.3370 n Mo. 
Seiler Hanspeter. Sozialversicherungen. Vorläufiger Aus-
baustopp

• 97.3441 n Ip. 
Seiler Hanspeter. Munitionsvernichtung. Finanzielle 
Schadensbegrenzung

✳ 97.3631 n Ip. 
Seiler Hanspeter. Benennung und Kürzel der Departe-
mente

96.3501 n Ip. 
Semadeni. Verbesserung der Benzinqualität



97.3225 n Ip. 
Semadeni. Schweizer Jenische. Konsequente Auseinan-
dersetzung mit der Vergangenheit

• ✕ 97.3358 n Ip. 
Semadeni. Neue Regelungen für den Stromtransit

• ✕ 97.3432 n Ip. 
Semadeni. Unüberschreitbare Grenzen und Pässe

✳ 97.3589 n Ip. 
Semadeni. Künstliche Beschneiung mit biochemischen 
Zusatzstoffen

96.3437 n Ip. 
Simon. Arzneimittelpreise

97.3322 n Po. 
Simon. Schaffung eines internationalen Zentrums für das 
Kind

• ✕ 97.3450 n Po. 
Speck. Reduktion von Formalitäten und "Papierkrieg"

97.3073 n Ip. 
Spielmann. Nutzung des Nationalbankvermögens

• ✕ 97.3137 n Mo. 
Spielmann. Eisenbahnanschluss Genf-Mâcon-Paris. Ver-
besserung

97.3193 n Mo. 
Spielmann. Albanien: Wo sind die verschwundenen Gel-
der?

✳ 97.3620 n Mo. 
Spielmann. Fusion UBS/SBV

• ✕ 95.3621 n Po. 
Stamm Luzi. Verhandlungen mit der Europäischen Union 
(EU): Automatische Limitierung einer allfälligen Freizügig-
keit im Personenverkehr

97.3440 n Ip. 
Steinemann. Unzureichende Autobahnkapazität im Raum 
Zürich. Konsequenzen für die ganze Schweiz

✳ 97.3576 n Po. 
Steinemann. Befreiung der Vignettenpflicht für Vetera-
nenfahrzeuge

96.3246 n Ip. 
Strahm. Wettbewerbsorientierung und Risikominimierung 
beim Bau der NEAT

96.3347 n Po. 
Strahm. Bestechungsprävention bei öffentlichen Aufträ-
gen

96.3416 n Ip. 
Strahm. Ausbildung der Verantwortlichen in Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV)

97.3177 n Mo. 
Strahm. Gewährung von Amtshilfe in Steuersachen

97.3349 n Ip. 
Strahm. Anpassungsbedarf schweizerischer Steuern an 
das EU-Steuersystem

• 97.3462 n Po. 
Strahm. Überprüfung der Strassenrechnung (Schwerver-
kehr)

96.3589 n Ip. 
Stucky. Staatsgelder für politische Zwecke der Hilfswerke

97.3465 n Ip. 
Stucky. Greenpeace als privilegierte Beschwerdeführer

96.3264 n Po. 
Stump. Massnahmen zur Umsetzung der sprachlichen 
Gleichstellung

• ✕ 97.3458 n Ip. 
Stump. Verhandlungsmandate an internationalen Konfe-
renzen. Transparenz

✳ 97.3625 n Po. 
Stump. Arbeitsmarktliche Massnahmen und besondere 
Taggelder

96.3530 n Ip. 
Suter. Asylrekurskommission (ARK). Präsident im Zwie-
licht?

96.3148 n Mo. 
Teuscher. Vollumfänglicher Moorschutz im Kanton Bern

96.3350 n Po. 
Teuscher. Umweltfreundlichere Autoverlade-Tarife

96.3616 n Ip. 
Teuscher. Eingezäuntes Bundesbern?

97.3217 n Mo. 
Teuscher. Minimale Existenzsicherung für alle

97.3219 n Mo. 
Teuscher. Ganze Männer machen halbe/halbe

97.3428 n Mo. 
Teuscher. Solidarität konkret. Abgabe auf den Einkom-
men der oberen Lohnklassen des Bundes

✳ 97.3568 n Mo. 
Teuscher. Stopp der umweltschädlichen Wiederaufberei-
tung von Brennelementen

✳ 97.3595 n Mo. 
Teuscher. Sportskanonen als Dreckschleudern

✳ 97.3615 n Mo. 
Teuscher. Führerausweisentzug für säumige Alimenten-
zahlende

96.3293 n Po. 
Thanei. Überwälzung der Renovationskosten im Mietrecht

96.3461 n Mo. 
Thanei. Entscheidungskompetenz der Schlichtungs-
behörde

96.3462 n Mo. 
Thanei. Kostenlosigkeit mietrechtlicher Verfahren

96.3633 n Mo. 
Thanei. Renovationen

97.3319 n Mo. 
Thanei. Mietzinserhöhungen nach wertvermehrenden 
Investitionen

96.3329 n Po. 
Thür. Freie Wahl der Pensionskasse

96.3477 n Mo. 
Thür. Fonds der Pensionskassen für die Bereitstellung 
von Risikokapital

96.3502 n Mo. 
Thür. Begrenzung des Steuerprivilegs für die 2. und 3. 
Säule

96.3503 n Mo. 
Thür. Abschaffung des Koordinationsabzugs

96.3670 n Ip. 
Thür. Kernkraftwerk Gösgen. Plutoniumhaltige Brennele-
mente

96.3671 n Po. 
Thür. Aufwand für Unterschriftensammlungen

• 97.3144 n Ip. 
Thür. Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernbrennstoffe

96.3016 n Ip. 
Tschopp. Währungsreserven. Aenderung der Politik

• ✕ 96.3450 n Ip. 
Tschopp. Kommission für Konjunkturfragen und Wettbe-
werbskommission. Neubelebung der Wirtschaftspolitik

97.3254 n Ip. 
Tschopp. Sistierung der bilateralen Verhandlungen



• N 97.3478 n Mo. 
Tschopp. Massnahmenpaket gegen Schwarzarbeit

✳ 97.3635 n Po. 
Tschopp. Kapitalmehrwertbesteuerung bei Fusionen mit 
negativer Auswirkung auf die Beschäftigung

96.3663 n Ip. 
Tschuppert. Missbrauch der Konzession und der Konzes-
sionsgebühren durch die Fernsehsendung "Kassensturz" 
von SF DRS?

✳ 97.3628 n Ip. 
Tschäppät. Fusion UBS/SBV

96.3562 n Mo. 
Vallender. Steuerharmonisierungsgesetz (StHG). Verlän-
gerung der Anpassungsfrist für Kantone

97.3488 n Mo. 
Vallender. Umbau des Steuersystems
Siehe Geschäft 97.3495 Mo. Iten

97.3090 n Ip. 
Vermot. Wo sind die Frauen?

✳ 97.3610 n Mo. 
Vermot. Kindsmisshandlung und Öffentlichkeitsarbeit

✳ 97.3602 n Mo. 
Vogel. Kapitalleistungen von Vorsorgeeinrichtungen. 
Quellensteuer

• ✕ 95.3567 n Mo. 
Vollmer. Anhebung des schweizerischen Konsumenten-
schutzes auf das EWR/EU-Niveau

96.3472 n Mo. 
Vollmer. Lebensmitteldeklaration. Stopp den schnellen 
"Schweizermachern"

97.3025 n Mo. 
Vollmer. Verbesserung der Deklarationspflicht für gen-
technisch veränderte Lebensmittel

97.3110 n Mo. 
Vollmer. Verankerung des Öffentlichkeitsprinzips. Erlass 
eines Informationsgesetzes

97.3201 n Ip. 
Vollmer. Lebensmittel - Futtermittel. Gentechnisch verän-
derte Produkte

97.3423 n Mo. 
Vollmer. Abbau von Hindernissen im Zusammenhang mit 
AVIG-Ausbidungszuschüssen

✳ 97.3572 n Po. 
Vollmer. Belohnung velofreundlicher Unternehmungen

✳ 97.3633 n Ip. 
Vollmer. Honigimporte. Täuschungsschutz für Konsu-
menten

96.3644 n Mo. 
Weber Agnes. Auflösung der NAGRA in der heutigen 
Form

96.3646 n Mo. 
Weber Agnes. Auflösung des Zivilschutzes

97.3467 n Po. 
Weber Agnes. Ausweisung von Ausländern mit humanitä-
rer Aufenthaltsbewilligung

96.3424 n Ip. 
Weigelt. Parlament im Informations-Abseits?

96.3439 n Mo. 
Weigelt. Öffnung des Elektrizitätsmarktes

96.3508 n Mo. 
Weigelt. Kompetenzregelung zur Erläuterung von Abstim-
mungsvorlagen

97.3502 n Mo. 
Weigelt. Radio- und Fernsehangebot. Globaler Wett-
bewerb

• ✕ 96.3422 n Ip. 
Widmer. Verkehrspolitik Seetalbahn

96.3575 n Po. 
Widmer. Schaffung einer eidgenössischen Alterskommis-
sion

97.3141 n Mo. 
Widmer. Subvention für das Verkehrshaus der Schweiz

97.3287 n Po. 
Widmer. Versicherer. Veröffentlichung der Kennzahlen 
der obligatorischen Krankenversicherungen

97.3305 n Ip. 
Widmer. Schülerleistungen im internationalen Vergleich

• 97.3421 n Po. 
Widmer. Schweizer Museen. Gesamtkonzept

• 97.3461 n Ip. 
Widmer. Arbeitslosenversicherung. Pilotversuch "Solidari-
tätsmodell"

✳ 97.3567 n Ip. 
Widmer. Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV)

✳ 97.3581 n Po. 
Widmer. Bericht zum Generationenvertrag

✳ 97.3597 n Ip. 
Widmer. Güterverkehrspolitik. Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Kantonen und Gemeinden

96.3445 n Mo. 
Widrig. Rückerstattung der Verrechnungssteuer an Stock-
werkeigentümerschaften

96.3455 n Ip. 
Widrig. Rekurskommission für das öffentliche Beschaf-
fungswesen

96.3601 n Ip. 
Widrig. Eidgenössische Bankenkommission und Risiko-
kapital

• N 97.3334 n Mo. 
Widrig. Vermeidung administrativer Hindernisse

97.3196 n Ip. 
Wiederkehr. Bahnverbindungen Zürich-Stuttgart und 
Zürich-München

97.3500 n Po. 
Wiederkehr. Verkehrsbewältigung im Knonaueramt

• 97.3501 n Po. 
Wiederkehr. Vitamin B9. Prophylaxe

• N 97.3532 n Mo. 
Wiederkehr. Sanktionsmöglichkeiten im Strafrecht. 
Erweiterung

✳ 97.3677 n Po. 
Wiederkehr. Unteriridischer Bahnhof statt Flügelbahnhof 
in Zürich

96.3431 n Ip. 
Wittenwiler. Radioaktive Abfälle. Dialog allein genügt 
nicht

97.3430 n Mo. 
Wyss. Bundesgesetz über die politischen Rechte. Vorzei-
tige Stimmabgabe an der Urne

96.3433 n Ip. 
Zbinden. Genehmigung der zukünftigen Fachhochschu-
len und Bundesbeiträge

96.3642 n Po. 
Zbinden. Gesamtschweizerische Harmonisierung der 
Lehrpläne und Ausbildungszeiten



97.3091 n Ip. 
Zbinden. Position der Schweiz innerhalb von PfP: NATO-
Osterweiterung

97.3275 n Po. 
Zbinden. Schweizer Aussenpolitik. Überprüfung und 
Umformulierung

• 97.3429 n Ip. 
Zbinden. Bundesrat. Systematik der Auslandkontakte

97.3518 n Ip. 
Zbinden. Fachhochschulaufbau. Steuerungsfunktion des 
Bundes

✳ 97.3626 n Po. 
Zbinden. IWF. Stimmrechtsreform

✳ 97.3627 n Ip. 
Zbinden. Wachsende Unruhe unter den Universitätsstu-
dierenden

96.3034 n Mo. 
Ziegler. Vertreter Irans bei der UNO in Genf

96.3245 n Ip. 
Ziegler. Kontrolle der Medikamentenpreise

96.3441 n Ip. 
Ziegler. Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL). Diskriminie-
rende Entscheide

96.3452 n Mo. 
Ziegler. Abschaffung des Bankgeheimnisses

96.3577 n Ip. 
Ziegler. Militärische Forschung am CERN

97.3074 n Ip. 
Ziegler. Telefonüberwachung

97.3403 n Po. 
Ziegler. Bergier-Kommission. Interessenkonflikt

97.3483 n Ip. 
Ziegler. Historiker-Kommission

97.3489 n Po. 
Ziegler. Kulturattachés in den Schweizer Missionen im 
Ausland

97.3513 n Ip. 
Ziegler. Arbeitsbedingungen für die Grenzwächter

✳ 97.3596 n Ip. 
Ziegler. Aufenthaltsbewilligung für einen Financier

• ✕ 95.3586 n Po. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. SBB. Uebertragbare General-
abonnemente

96.3044 n Po. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Verbot von Rohypnol

96.3075 n Po. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Lastenausgleich zwischen 
Bund und Kantonen. Jahresbericht

96.3161 n Mo. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. AHV/IV. Jährliche Rentenan-
passung

96.3306 n Ip. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Tourismus und Geldspiele

96.3321 n Mo. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Aufhebung des Bundesamtes 
für wirtschaftliche Landesversorgung

96.3353 n Po. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Ergänzungsleistungen. Rück-
wirkende Massnahmen

97.3335 n Mo. 
Zwygart. General- und Halbtax-Abonnement. Europäi-
scher Verbund

Ständerat

Im Nationalrat angenommene Motionen

N 94.3123 n Mo. 
Nationalrat. Erlass der Verordnung über die Mehrwert-
steuer (Baumberger)

N 94.3477 n Mo. 
Nationalrat. Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer 
(WAK-NR (93.461))

N 96.3136 n Mo. 
Nationalrat. Überleben von 3000 kleinen Zeitschriften 
(Chiffelle)

N 96.3253 n Mo. 
Nationalrat. Einnahmen aus speziellen Telefonnummern. 
Besteuerung (Carobbio)

N 96.3270 n Mo. 
Nationalrat. Ausweitung der Arbeitsbewilligung für aus-
ländische Tänzerinnen (Vermot)

• ✕ 96.3627 n Mo. 
Nationalrat. Winterolympiade 2006. Unterstützung der 
Schweizer Kandidatur (Comby)

N 97.3001 n Mo. 
Nationalrat. Pensionskassen und Risikokapital (WAK-NR 
(97.400))

N 97.3029 n Mo. 
Nationalrat. Stellung und Kompetenz des Bundespräsi-
denten (Bonny)

N 97.3183 n Mo. 
Nationalrat. Eigenmietwertbesteuerung Bund (WAK-NR 
(95.038) Minderheit Widrig)

N 97.3188 n Mo. 
Nationalrat. Regierungsreform bis Ende 1998 (SPK-NR 
(96.422))

N 97.3222 n Mo. 
Nationalrat. Steigerung der Dynamik der öffentlichen Ver-
waltung (Cavadini Adriano)

N 97.3239 n Mo. 
Nationalrat. Ausführungsprojekte im Nationalstrassenbau 
(GPK-NR)

N 97.3251 n Mo. 
Nationalrat. Xenotransplantationen. Regelung (WBK-NR 
(96.419))

N 97.3266 n Mo. 
Nationalrat. Realisierung des Sportunterrichtes an den 
Berufsschulen (Vollmer)

N 97.3281 n Mo. 
Nationalrat. Transfer und Anerkennung beruflicher Fähig-
keiten (Langenberger)

N 97.3306 n Mo. 
Nationalrat. Erfahrungen mit Vermögenswerten aus der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs. Rechtliche Konsequenzen 
(Rechsteiner Paul)

N 97.3385 n Mo. 
Nationalrat. Führung der Information in besonderen 
Situationen (GPK-NR)

N 97.3390 n Mo. 
Nationalrat. UWG und Meinungsfreiheit (RK-NR (96.057))

Vorstösse von Kommissionen

• ✕ ✳ 97.3550 s Mo. 
FK-SR (97.061). Wiederherstellung des finanziellen 
Gleichgewichts der Arbeitslosenversicherung



✳ 97.3548 s Emp. 
SPK-SR (97.3548) Minderheit Frick. Auswirkung der 
Arbeitsbewilligung für Tänzerinnen und Tänzer in Ausnah-
mefällen

✳ 97.3578 s Emp. 
KöB-SR. Verordnung über die eidg. Kunstpflege. Revision

Vorstösse von Ratsmitgliedern

97.3535 s Mo. 
Béguin. Für eine effizientere Bekämpfung der Pädophilie

97.3468 s Po. 
Bieri. Überwachungen bei qualifiziertem Telefonmiss-
brauch (Telefonterror)

✳ 97.3556 s Emp. 
Bisig. Bewertung nichtkotierter Wertpapiere von Immobili-
engesellschaften für die Vermögenssteuer

✳ 97.3646 s Mo. 
Bloetzer. Tarifverbilligungen des Transportes begleiteter 
Motorfahrzeuge

✳ 97.3591 s Po. 
Brändli. Fusion UBS/SBV

✳ 97.3601 s Ip. 
Brunner Christiane. Fusion UBS/SBV. Konsequenzen

✳ 97.3574 s Ip. 
Büttiker. Wie weiter in der BSE-Krise?

• 97.3494 s Mo. 
Cottier. Besteuerung von privaten Renten im DBG/StHG
Siehe Geschäft 97.3522 Mo. Bührer

✳ 97.3680 s Mo. 
Cottier. Massnahmen zur Sicherstellung der Finanzierung 
der Arbeitslosenversicherung

✳ 97.3600 s Ip. 
Danioth. Sicherung des Regionalverkehrs

✳ 97.3647 s Mo. 
Delalay. Aufhebung von Steuerlücken

• 96.3651 s Mo. 
Forster. Steuerbefreiung bei der direkten Bundessteuer 
von Risikokapital-(Venture capital)-Beteiligungsgesell-
schaften und andere Massnahmen

• ✕ 97.3491 s Ip. 
Forster. Durchsetzung des neuen Taggeldsystems in der 
Arbeitslosenversicherung

97.3533 s Ip. 
Frick. Raschere Gangart für eine ökologische Steuerre-
form

97.3536 s Ip. 
Frick. Internationaler Währungsfonds (IWF)

• ✕ 97.3469 s Ip. 
Gemperli. Bundesrechtliche Harmonisierung der kantona-
len Erbschafts- und Schenkungssteuern

• ✕ 97.3496 s Ip. 
Gemperli. Benachteiligung der österreichischen Grenz-
gänger

✳ 97.3648 s Ip. 
Gemperli. Globalisierung

• ✕ 97.3439 s Ip. 
Iten. Zukünftige Anerkennung der Diplome der Schweizer 
FHS in Deutschland

97.3495 s Mo. 
Iten. Umbau des Steuersystems
Siehe Geschäft 97.3488 Mo. Vallender

✳ 97.3593 s Ip. 
Iten. Informationsdefizite im Zivilschutz

• ✕ 97.3284 s Po. 
Leumann. Bessere Anbindung Luzern's ans nationale und 
internationale Schienennetz

97.3449 s Emp. 
Loretan Willy. Sanierungsfristen für Schiessanlagen. 
Erstreckung

97.3497 s Ip. 
Loretan Willy. Kleine Waldflächen. Erhaltung

• ✕ 96.3652 s Mo. 
Onken. Anschluss der Ostschweiz an das europäische 
Hochgeschwindigkeitsnetz

✳ 97.3649 s Ip. 
Onken. Gleichwertigkeit der Fachhochschulen

✳ 97.3679 s Ip. 
Onken. Fiskal-, banken-, wettberbs- und arbeitsmarktpoli-
tische Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3561 s Mo. 
Plattner. Behörden im Internet

97.3448 s Ip. 
Reimann. BBC/SRG-Koproduktion "Nazigold und Juden-
geld": Ausmass und Begrenzung des internationalen 
Schadens

97.3534 s Mo. 
Respini. Ausarbeitung eines Kommunikationskonzeptes

• ✕ 97.3492 s Ip. 
Rhinow. Künftige Rolle der Schweiz in der OSZE

97.3493 s Emp. 
Rochat. Begrenzung des Beschwerderechts

✳ 97.3562 s Po. 
Rochat. Beitrag zur Vernichtung chemischer Waffen in 
Russland

✳ 97.3565 s Po. 
Rochat. Invalidenversicherung und öffentliche Hilfe für 
Drogensüchtige. Harmonisierung

✳ 97.3555 s Ip. 
Saudan. Kontrolle der Rücklagen und Deckungen der 
Krankenkassen

✳ 97.3650 s Ip. 
Schiesser. Fusion UBS/SBV. Chancen und Risiken

✳ 97.3592 s Po. 
Schüle. Abgabe auf dem Vermögenszuwachs

✳ 97.3617 s Ip. 
Seiler Bernhard. Weitere Einschränkungen von Beset-
zungszeiten an Grenzübergängen

✳ 97.3618 s Mo. 
Simmen. Parallelimporte und Generikasubstitution von 
Arzneimitteln

97.3453 s Mo. 
Uhlmann. Radio- und Fernsehbereich. Revision der 
Gesetzgebung
Siehe Geschäft 97.3451 Mo. Fraktion der Schweiz. Volks-
partei

97.3433 s Ip. 
Wicki. Reform des Rechts für die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH)

Petitionen und Klagen

S 259/97.2007 s 
Comité suisse pour l'abolition du travail des enfants. 
Gegen Kinderarbeit

• N ✳ 260/97.2027 n 
Dem Schweigen ein Ende. Verein "Dem Schweigen ein 
Ende"



• N ✳ 261/97.2026 n 

Glutz Felix. Fonds für nachrichtenlose Vermögen

• S ✳ 262/97.2022 s 

Greenpeace Schweiz. Die Schweiz will mehr Arten-
schutz. Politikerinnen und Politiker wacht auf!

• N ✳ 263/97.2025 n 

Jugendsession 1995. Unterstützung durch den Bund 
eines Gleichstellungsbüros pro Kanton

S 264/97.2011 s 

Jugendsession 1996. Kontrollierte Abgabe von harten 
Drogen und Bekämpfung des Drogenhandels

S 265/97.2012 s 

Jugendsession 1996. Einführung eines jährlichen natio-
nalen Suchtpräventionstages

S 266/97.2013 s 

Jugendsession 1996. Legalisierung von Cannabispro-
dukten

S 267/97.2014 s 

Jugendsession 1996. Bessere finanzielle Unterstützung 
von konkreten HIV/Aids-Projekten

S 268/97.2015 s 

Jugendsession 1996. Einführung eines Erkennungszei-
chens für die Qualität eines suchtmittelfreien Lebens

• S ✳ 269/97.2029 s 

Jugendsession 1996. Verstärkung der Kompetenzen der 
zuständigen Behörden zur Aufdeckung von Geldern mit 
illegaler Herkunft

N 270/97.2020 n 

Morach Gotthold. Revision Krankenversicherungsgesetz

• ✕ 271/97.2008 s 

Oekumenische Arbeitsgemeinschaft Kirche und 
Umwelt (OeKU). Klimawandel. Handeln wir jetzt!

N 272/97.2005 n 

REFUNA. Gerechte Mehrwertsteuer beim Einsatz umwelt-
schonender Energiesysteme

• S ✳ 273/97.2028 s 

Rahm Emil. Schutz der freien Meinungsbildung

N 274/96.2010 n 

Tour handicap alpin 1994. Behindertengerechte Ver-
kehrsmittel

• ✕ 275/96.2031 n 

WWF Aargau. Der "NukleAargau" hat genug

• N ✳ 276/97.2023 n 

Wälchli Philipp. Los- statt Wahlverfahren

• S ✳ 277/97.2024 s 

Zehnder Walter. Durchsetzung der Menschenrechte in 
der Schweiz (auch für Kriegsopfer aus Bosnien)



Vorlagen des Parlaments

Allgemeines

1/97.085 n Förderung des Images der Schweiz

Bericht der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates
vom 4. November 1997

NR Aussenpolitische Kommission 

2/97.086 ns Delegation EFTA/Europäisches Parlament. Be-
richt

Bericht der Schweizer Delegation beim EFTA-Parlamentarier-
ausschuss und beim Europäischen Parlament über die Tätigkeit
im Jahr 1997

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

✕ 3/97.108 n Nationalrat. Wahlen

1. Wahl des Präsidenten für 1997/1998

01.12.1997 Nationalrat. Herr Ernst Leuenberger, Vizepräsident

2. Wahl der Vizepräsidentin für 1997/1998

01.12.1997 Nationalrat. Frau Trix Heberlein, Nationalrätin

✕ 4/97.109 s Ständerat. Wahlen

1. Wahl des Präsidenten für 1997/1998

01.12.1997 Ständerat. Herr Ulrich Zimmerli, Vizepräsident

2. Wahl des Vizepräsidenten für 1997/1998

01.12.1997 Ständerat. Herr Andreas Iten

3. Wahl der Stimmenzähler für 1997/1998

01.12.1997 Ständerat. Stimmenzähler: HH. Carlo Schmid und
René Rhinow; Ersatzstimmenzähler: Herr Anton Cottier

5/98.002 ns Europaratsdelegation. Bericht

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

Vereinigte Bundesversammlung

6/97.110 vbv Erklärung des Bundespräsidenten

02.12.1997 Erklärung des Bundespräsidenten zur Jahrespla-
nung 1998

✕ 7/97.111 vbv Bundesrat. Wahlen

1. Wahl des Bundespräsidenten für 1998

10.12.1997 Herr Flavio Cotti, Vizepräsident des Bundesrates

2. Wahl der Vizepräsidentin des Bundesrates für 1998

10.12.1997 Frau Bundesrätin Ruth Dreifuss

✕ 8/97.112 vbv Eidgenössisches Versicherungsgericht

Eidgenössisches Versicherungsgericht

1. Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten für 1998 und
1999

17.12.1997 Präsident: Herr Ulrich Meyer; Vizepräsident: Herr
Alois Lustenberger

2. Wahl eines nebenamtlichen Richters (an Stelle des zurücktre-
tenden Herrn Hans Brönnimann)

17.12.1997 Herr Gerold R. Zollikofer

Standesinitiativen

9/96.317 s Zürich. Aenderung des Finanzierungsschlüssels 
beim Nationalstrassenbau, -unterhalt und -betrieb  
(15.10.1996)

Der Kanton Zürich, gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundes-
verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, schlägt
der Bundesversammlung die folgende Aenderung des Finanzie-
rungsschlüssels beim Nationalstrassenbau, - unterhalt und -be-
trieb vor:

Der Bund übernimmt die vollen Kosten für den Bau, Unterhalt
und Betrieb aller Nationalstrassen in der Schweiz (inkl. Express-
strassen).

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

25.09.1997 Ständerat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

Siehe Geschäft 97.3230 Mo. KVF-SR (96.317)

10/11.758 n Bern. Heilmittelwesen. Gesetzgebung  
(15.08.1973)

Die eidgenössische Gesetzgebung auf dem Gebiet des Heilmit-
telwesens ist auszubauen und zu verbessern.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

18.09.1973 Nationalrat. Die Initiative wird dem Bundesrat zum
Bericht und Antrag überwiesen.
18.09.1973 Ständerat. Die Initiative wird dem Bundesrat zum
Bericht und Antrag überwiesen.

11/96.324 s Luzern. Krankenversicherungsgesetz. Revision  
(10.12.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Luzern vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des Bundes-
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 aufzuheben.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

12/97.300 n Luzern. Oekologische Steuerreform  
(30.01.1997)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung fordert
der Kanton Luzern die eidgenössischen Räte auf, zügig eine
ökologische Steuerreform nach folgenden Grundsätzen vorzu-
nehmen:

1. In allen wichtigen Bereichen (Energieverbrauch, Luftver-
schmutzung, Lärmproduktion, Gewässerbelastung, Abfallverur-
sachung usw.) sollen finanzielle Anreize für umweltgerechtes
Verhalten geschaffen werden. Es sollen lediglich ökologische
und nicht fiskalische Ziele angestrebt werden.

2. Als zentrales Instrument soll eine Energiesteuer stufenweise
eingeführt werden. Die Energiesteuer muss Schritt für Schritt
eine eidgenössische Steuer oder/und andere steuerähnliche Be-
lastungen ersetzen.

3. Die Höhe des Abgabesatzes muss frühzeitig bekannt sein.

4. Die sozial- und regionalpolitischen Folgen einer ökologischen
Steuerreform sollen durch entsprechende Massnahmen kom-
pensiert werden (z.B. Erhöhung der Sozialabzüge bei den direk-
ten Bundessteuern usw.).



5. Die ökologische Steuerreform muss aufkommensneutral ge-
staltet werden.

6. Es dürfen keine Wettbewerbsverzerrungen zugunsten des
ausländischen Marktes entstehen.

7. Der Bund erstellt ein Informations- und Aufklärungskonzept
mit dem Ziel, für die ökologische Steuerreform Verständnis zu
wecken.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

Siehe Geschäft 97.3547 Mo. WAK-NR (97.300)

13/96.319 s Schwyz. Krankenversicherungsgesetz. Revisi-
on  (14.11.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Schwyz vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des Bundes-
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 zu streichen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

14/96.318 s Nidwalden. Krankenversicherungsgesetz. Revi-
sion  (22.10.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Nidwalden vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des Bun-
desgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 zu streichen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

15/96.314 s Glarus. Krankenversicherungsgesetz. Revision  
(03.10.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Glarus vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des Bundes-
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 ersatzlos aufzuheben.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

16/96.315 s Glarus. Schaffung einer schweizerischen Straf-
prozessordnung  (03.10.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Glarus der Bundesversammlung vor, es sei durch
eine Aenderung der Bundesverfassung dem Bund die Befugnis
zur Gesetzgebung im Gebiete der Strafprozessordnung zu ertei-
len und eine einheitliche schweizerische Strafprozessordnung
zu schaffen.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

12.06.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.

17/92.312 s Solothurn. Legalisierung des Drogenkonsums 
und Betäubungsmittelmonopol  (07.12.1992)

Gestützt auf Artikel 92 Absatz 2 der Bundesverfassung ersucht
der Kantonsrat von Solothurn die Bundesversammlung, folgen-
der Standesinitiative in Form einer allgemeinen Anregung Folge
zu geben:

Das Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungs-
mittel (BetmG) ist nach folgenden Vorgaben zu revidieren:

1. Der Betäubungsmittelkonsum ist zu legalisieren (Artikel 19ff
BetmG).

2. Anbau, Herstellung, Einfuhr, Handel und Vetrieb sogenannt il-
legaler Betäubungsmittel (Artikel 9 BetmG) sind unter dem aus-
schliesslichen Monopol des Bundes als zulässig zu bezeichnen
und ähnlich zu regeln wie die Alkoholgesetzgebung.

3. Die Prävention ist auszubauen. Betreuung und Behandlung
sind sicherzustellen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

14.02.1995 Bericht der Kommission SR
17.09.1996 Ständerat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

Siehe Geschäft 95.3077 Po. SGK-SR 92.312

18/95.302 s Solothurn. Schaffung einer schweizerischen 
Strafprozessordnung  (24.04.1995)

Der Kanton Solothurn, gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bun-
desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
schlägt der Bundesversammlung vor, die Bundesverfassung so
zu ändern, dass der Bund zur Gesetzgebung im Gebiete des
Strafprozessrechts befugt ist. Die eidgenössischen Räte erlas-
sen eine Strafprozessordnung, die für die Anwendung des Bun-
desstrafrechts für Erwachsene auf dem ganzen Gebiet der Eid-
genossenschaft gilt.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen , Kommission 96.091

21.03.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

19/95.303 n Solothurn. Kinderzulagen  (22.05.1995)

Der Kanton Solothurn, gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bun-
desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, er-
sucht die Bundesversammlung im Bereich der Kinderzulagen für
die ganze Schweiz eine einheitliche Regelung zu treffen und im
Rahmen dieser Regelung für jedes Kind eine volle Kinderzulage
vorzusehen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

20/97.301 n Solothurn. Krankenversicherungsgesetz. Revi-
sion  (12.05.1997)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Solothurn vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des Bun-
desgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 zu streichen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
17.12.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.

21/95.301 s Basel-Stadt. Schaffung einer schweizerischen 
Strafprozessordnung  (21.03.1995)

Der Kanton Basel-Stadt, gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
schlägt der Bundesversammlung vor, durch eine Aenderung von
Artikel 64bis der Bundesverfassung dem Bund die Befugnis zur
Gesetzgebung im Gebiete der Strafprozessordnung zu erteilen.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen , Kommission 96.091

21.03.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

22/95.305 s Basel-Landschaft. Schaffung einer schweizeri-
schen Strafprozessordnung  (30.06.1995)

Der Kanton Basel-Landschaft, gestützt auf Artikel 93 Absatz 2
der Bundesverfassung, schlägt der Bundesversammlung vor,
durch eine Aenderung von Artikel 64bis der Bundesverfassung



dem Bund die Befugnis zur Gesetzgebung im Gebiete der Straf-
prozessordnung zu erteilen.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen , Kommission 96.091

21.03.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

✕ 23/95.308 s Basel-Landschaft. Sofortmassnahmen zugun-
sten der Landwirtschaft  (11.12.1995)

Der Kanton Basel-Landschaft beantragt, gestützt auf Artikel 93,
Absatz 2 der Bundesverfassung, dass auf dem Weg der Dring-
lichkeit folgende Massnahmen ergriffen werden:

1. Die Mittel für Direktzahlungen an die Landwirtschaft sind so
festzulegen, dass sie die Einkommenseinbussen, die durch Ver-
lust der Preis- und Absatzgarantien entstehen, vollständig aus-
gleichen.

2. Der Ausgleich ist auch für die Preisreduktion zu gewährlei-
sten, die 1996 vorgenommen wird.

3. Die Erhöhung der Direktzahlungen hat nach Landwirtschafts-
gesetz Artikel 31b zu erfolgen.

4. Sämtliche Normen im Bereich des Agrarrechts sind umge-
hend zwecks Deregulierung zu überprüfen.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

09.05.1996 Bericht der Kommission SR
26.11.1996 Ständerat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.
18.12.1997 Nationalrat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

24/97.302 n Basel-Landschaft. Betäubungsmittelgesetz. 
Cannabisprodukte  (22.10.1997)

Der Kanton Basel-Landschaft, gestützt auf Artikel 93 Absatz 2
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, ersucht die Bundesbehörden, das Betäubungsmittelge-
setz vom 3. Oktober 1951 dahingehend zu revidieren, dass auf
eine Regelung von Cannabisprodukten im Betäubungsmittelge-
setz verzichtet wird. Von einer Bestrafung des Konsums von und
des Handels mit diesen Produkten soll Abstand genommen wer-
den. Der Handel mit Cannabisprodukten hingegen soll unter
staatlicher Kontrolle erfolgen, wobei insbesondere Qualitätskon-
trollen vorzusehen sind. Geeignete Jugendschutzmassnahmen
sind begleitend anzuordnen.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

25/96.310 s Schaffhausen. Krankenversicherungsgesetz. 
Revision  (02.09.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Schaffhausen vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18.
März 1994 aufzuheben.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

26/96.311 s Appenzell A.-Rh.. Krankenversicherungsgesetz. 
Revision  (11.09.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Appenzell Ausserrhoden vor, Artikel 66 Absatz 3
Satz 2 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung
(KVG) vom 18. März 1994 zu streichen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

27/96.312 s Appenzell I.-Rh.. Krankenversicherungsgesetz. 
Revison  (27.09.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Appenzell Innerrhoden vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz
2 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG)
vom 18. März 1994 zu streichen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

28/95.304 s St. Gallen. Schaffung einer schweizerischen 
Strafprozessordnung  (14.06.1995)

Der Kanton St. Gallen, gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bun-
desverfassung, schlägt der Bundesversammlung vor, eine
schweizerische Strafprozessordnung zu schaffen und damit das
Strafverfahrensrecht zu vereinheitlichen.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen , Kommission 96.091

21.03.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

29/96.302 s St. Gallen. Aufnahme der Staatsstrasse über 
den Seedamm Rapperswil SG in das Nationalstrassennetz  
(09.05.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung ersucht
der Kanton St. Gallen die Bundesversammlung, die seequeren-
de Staatsstrasse Nr. 17/21 Rapperswil (heutiger Seedamm) in
das Nationalstrassennetz oder in eine höher klassierte eidge-
nössische Hauptstrasse aufzunehmen, allenfalls durch entspre-
chende Gesetzesänderungen. Ebenfalls ist die Anwendung des
"Road Pricing" zu prüfen.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

25.09.1997 Ständerat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

Siehe Geschäft 97.3231 Po. KVF-SR (96.302)

30/96.309 s St. Gallen. Krankenversicherungsgesetz. Revi-
sion  (21.08.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton St. Gallen vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des Bun-
desgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 ersatzlos zu streichen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

31/96.308 s Graubünden. Krankenversicherungsgesetz. Re-
vision  (11.07.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Graubünden vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des Bun-
desgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 zu streichen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

32/95.307 s Aargau. Schaffung einer schweizerischen Straf-
prozessordnung  (09.11.1995)

Der Kanton Aargau, gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundes-
verfassung, schlägt der Bundesversammlung vor, eine schwei-



zerische Strafprozessordnung zu schaffen und damit das Straf-
verfahrensrecht zu vereinheitlichen.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen , Kommission 96.091

21.03.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

33/96.322 s Aargau. Aenderung des Finanzierungsschlüs-
sels beim Nationalstrassenbau, -unterhalt und -betrieb  
(15.11.1996)

Der Grosse Rat des Kantons Aargau, gestützt auf Artikel 93 Ab-
satz 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, lädt die Bundesversammlung ein, den Finan-
zierungsschlüssel beim Nationalstrassenbau, - unterhalt und -
betrieb zu ändern.

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

25.09.1997 Ständerat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

34/96.323 s Aargau. Krankenversicherungsgesetz. Revision  
(21.11.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Aargau vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des Bundes-
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 zu streichen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

35/96.300 s Thurgau. Schaffung einer schweizerischen 
Strafprozessordnung  (09.02.1996)

Der Bund wird aufgefordert, die kantonalen Strafprozessordnun-
gen zu vereinheitlichen, unter dem Vorbehalt, dass die Kantone
im Bereich der Organisation der Strafverfolgungsbehörden und
Gerichte ihre Eigenständigkeit wahren.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen , Kommission 96.091

21.03.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

36/96.306 s Thurgau. Krankenversicherungsgesetz. Revisi-
on  (04.07.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Thurgau vor, Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 des Bundes-
gesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März
1994 zu streichen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

37/96.313 n Thurgau. Landwirtschaftspolitik  (27.09.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung unter-
breitet der Kanton Thurgau die folgende Standesinitiative:

Ab sofort bis zum Vollzug der in Aussicht gestellten neuen eid-
genössischen Agrarpolitik (Bericht zur Agrarpolitik 2002) sind
auf dem Wege der Dringlichkeit folgende Massnahmen zu er-
greifen:

1. Die Mittel für Direktzahlungen an die Landwirtschaft sind so
festzulegen, dass sie Einkommenseinbussen, die durch den
Verlust der Preis- und Absatzgarantien entstehen, ausgleichen.

2. Neue Preisreduktionen dürfen nur vorgenommen werden,
wenn diese durch Direktzahlungen und Kostensenkungsmass-
nahmen ausgeglichen werden.

3. Die flächendeckende Einführung der IP und des biologischen
Landbaus soll weiterhin das Ziel von Förderungsmassnahmen
bleiben. Dies allerdings mit einer entsprechenden finanziellen
Abgeltung.

4. Zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit der einheimischen
landwirtschaftlichen Produktion durch Kostensenkungen sind
sämtliche Normen im Bereich des Agrarrechts zu überprüfen
und dem eidgenössischen Parlament konkrete Vorschläge be-
treffend Deregulierung in diesem Bereich zum Entscheid vorzu-
legen.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

38/96.326 s Tessin. Krankenversicherungsgesetz. Kantona-
le Kompetenzen  (27.11.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung schlägt
der Kanton Tessin der Bundesversammlung vor, folgende Be-
stimmungen in das Krankenversicherungsgesetz (KVG) aufzu-
nehmen:

Art. 21 Abs. 2bis (neu) und 4
2bis Der Bundesrat kann zudem den Kantonen auf deren Ge-
such hin zur Mitarbeit bei der Aufsicht über die Versicherer, die
auf ihrem Gebiet tätig sind, Kompetenzen erteilen; er berück-
sichtigt dabei die entsprechenden Bestimmungen des Bundes-
amtes für Sozialversicherung und des Bundesamtes für Privat-
versicherungswesen.
3 Unverändert
4 Das Bundesamt für Sozialversicherung kann den Versiche-
rern Weisungen zur einheitlichen Anwendung des Bundesrech-
tes erteilen.  Das Bundesamt sowie die Kantone im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit nach Abs. 3 können von den Versicherern alle
erforderlichen Auskünfte und Belege verlangen und Inspektio-
nen durchführen. Die Versicherer müssen den zuständigen Be-
hörden ihre Jahresberichte und Jahresrechnungen einreichen.
5 Unverändert
6 Unverändert

Art. 60 Abs. 4
4 Der Bundesrat erlässt die notwendigen Vorschriften, insbe-
sondere über die Rechnungsführung, die Rechnungsablage, die
Rechnungskontrolle, die Reservebildung und die Kapitalanla-
gen. Er kann den Kantonen die Rechnungskontrolle übertragen,
welche im Einverständnis mit dem Bundesamt für Sozialversi-
cherung durchzuführen ist.

Art. 61 Abs. 4
4 Die Prämientarife der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung bedürfen der Genehmigung durch den Bundesrat. Dieser
kann den Kantonen die Kontrolle der Prämien übertragen, wel-
che im Einverständnis mit dem Bundesamt für Sozialversiche-
rung durchzuführen ist.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.09.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.

39/96.328 s Tessin. Spielbankengesetz  (27.11.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung ersucht
der Kanton Tessin die Bundesversammlung:

a. vom Bundesrat die Vorlage des endgültigen Entwurfs zum
Spielbankengesetz zu verlangen;

b. im genannten Gesetz eine Höchstzahl von 13 Konzessionen
für Spielbanken der Kategorie A zu verankern und ein Besteue-
rungssystem vorzusehen, das die berechtigten Interessen der
Sitzkantone nicht bestraft.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

18.12.1997 Ständerat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.



40/96.316 s Genf. Krankenversicherungsgesetz. Revision  
(15.10.1996)
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung ersucht
der Kanton Genf die Bundesversammlung, das Krankenversi-
cherungsgesetz mit folgenden Bestimmungen zu ergänzen:

Art. 21, Abs. 3 (neu) (die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden zu
Absätzen 4 bis 7))
3 Der Bundesrat kann den Kantonen die Aufsicht über die auf ih-
rem Gebiet tätigen Krankenkassen übertragen, wo die Kantone
dies wünschen und nachweisen können, dass sie in der Lage
sind, diese Aufsicht auszuüben. Diese betrifft die Befolgung des
Gesetzes und seiner Verordnungen sowie der Richtlinien und
Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) und
des Bundesamtes für Privatversicherungswesen.

Art. 60 Abs.5 (neu)
5 Der Bundesrat kann im Einvernehmen mit den Kantonen be-
schliessen, dass die entsprechenden kantonalen Verwaltungs-
stellen im Auftrag und unter der Leitung des Bundesamtes bei
den auf dem Gebiet der betreffenden Kantone tätigen Kranken-
kassen eine Rechnungs- und Prämienkontrolle vornehmen.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.09.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.

41/96.320 n Genf. Betriebsschliessungen und Massenent-
lassungen  (11.11.1996)
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung ersucht
der Kanton Genf die Bundesversammlung, eine Gesetzgebung
zur Bekämpfung von Betriebsschliessungen und Massenentlas-
sungen zu erlassen.

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

10.06.1997 Nationalrat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

42/95.306 s Jura. Kantonsbildungen und Veränderungen 
von Kantonsgebieten  (01.09.1995)

Der Kanton Jura verlangt, in Ausübung seines Initiativrechts ge-
mäss Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung, dass folgende
Bestimmung in der Verfassung verankert wird:
1. Die Bildung neuer Kantone und Kantonszusammenlegungen
erfordern die Zustimmung von Volk und Ständen.

2. Gebietsveränderungen zwischen Kantonen erfordern die Zu-
stimmung der Bundesversammlung.
3. Die Bundesversammlung regelt in jedem Einzelfall das Ver-
fahren bei solchen Gebietsveränderungen sowie die Rechte und
Pflichten des Bundes und der Kantone in den verschiedenen
Etappen dieses Verfahrens und bestimmt, welchen Stimmbür-
gern und Stimmbürgerinnen das Recht zusteht, über ihre Kan-
tonszugehörigkeit abzustimmen
4. Interkantonale Grenzkorrekturen werden zwischen den be-
troffenen Kantonen vereinbart.

NR/SR Kommission 96.091

03.06.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
15.09.1996 Bericht der Kommission NR
16.09.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

43/95.309 s Jura. Verhandlungen um den Beitritt zur Euro-
päischen Union vors Volk!  (11.12.1995)

Das Parlament des Kantons Jura verlangt, in Anwendung von
Artikel 84, Buchstaben o und p seiner Kantonsverfassung und
des Artikels 79a Absatz 3 des Parlamentsreglementes, wonach
es mit der Ausübung des Standesinitiativrechts in Bundessa-
chen beauftragt ist, dass folgende Übergangsbestimmung in der
Bundesverfassung verankert wird:

- Der Bund erneuert das Gesuch um Wiederaufnahme der Bei-
trittsverhandlungen mit der Europäischen Union (EU) und setzt
sich dafür ein, dass unabhängig von den bilateralen Verhandlun-

gen umgehend Gespräche im Hinblick auf einen EU-Beitritt ge-
führt werden.

- Der Bund wird so rasch als möglich alle Mittel einsetzen, wel-
che nötig sind, um die Vorbehalte abzubauen, die im Volk ge-
genüber der EU bestehen.

Der Bund hat, unter maximaler Ausschöpfung seines innenpoli-
tischen Handlungsspielraumes, vorab in den Bereichen Arbeits-
bedingungen und Umweltschutz Massnahmen zu treffen, um die
Errungenschaften auf diesen Gebieten zu erhalten.

- Der Bund passt die demokratischen Instrumente des Volkes
und des Parlamentes sowie die Mitwirkungsrechte der Kantone
so an, dass der künftigen EU-Integration der Schweiz Rechnung
getragen wird und dabei die demokratischen Rechte in ihrem
Umfang und Wesen erhalten bleiben.

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

17.06.1997 Ständerat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

Parlamentarische Initiativen

Nationalrat

Initiativen von Fraktionen

✕ 44/96.457 n Christlichdemokratische Fraktion. Revision 
des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe 
und Handel  (02.12.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reichen wir folgende
Initiative in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs ein:

Das Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und
Handel (SR 822.11) wird wie folgt geändert:

Ersatz eines Ausdrucks:

Im Gliederungstitel vor Artikel 6 sowie in den Artikeln 6 Absätze
3 und 4, 38 Absatz 1, 59 Absatz 1 Buchstabe a und 60 Absatz 1
wird der Ausdruck "Gesundheitsvorsorge" durch "Gesundheits-
schutz" ersetzt.

Art. 1 - Art. 17a

Gemäss Referendumsvorlage vom 22.03.1996

Art. 17b
1 Sofern die Nachtarbeit nicht durch Gesamtarbeitsverträge
oder durch Anwendung öffentlichrechtlicher Vorschriften gere-
gelt ist, hat der Arbeitnehmer, der dauernd oder regelmässig
wiederkehrend Nachtarbeit verrichtet, Anspruch auf einen Zeit-
zuschlag von 10 Prozent auf die in der Nacht geleistete Arbeits-
zeit; dieser ist innert eines Jahres in Form zusätzlicher Freizeit
zu gewähren.
2 Dem Arbeitnehmer, der nur vorübergehend Nachtarbeit ver-
richtet, hat der Arbeitgeber einen Lohnzuschlag von mindestens
25 Prozent zu gewähren.

Art. 17c - Art. 18

Gemäss Referendumsvorlage vom 22.02.1996

Art. 19
1 Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit bedürfen der Be-
willigung.
2 Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit
wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen
Gründen unentbehrlich ist.
3 Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern ein
dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dafür ist ein Lohnzu-
schlag von 50 Prozent zu gewähren.
4 Dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Sonntagsarbeit
wird vom Bundesamt, vorübergehende Sonntagsarbeit von der
kantonalen Behörde bewilligt.



5 Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einver-
ständnis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen.

Art. 20 - Art. 71

Gemäss Referendumsvorlage vom 22. März 1996

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

17.11.1997 Zurückgezogen.

45/97.413 n Fraktion der Freiheits-Partei der Schweiz. Al-
penschutzartikel  (21.03.1997)

Artikel 36sexies der Bundesverfassung ist aufzuheben.

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

46/97.437 n Fraktion der Freiheits-Partei der Schweiz. Natio-
nalstrassen. Vorfinanzierung des Kantonsanteils  
(08.10.1997)

Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reichen wir folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs
ein:

Das Treibstoffzollgesetz vom 22.03.1985 wird wie folgt geän-
dert:

Art. 9
1 Der Bund leistet seine Zahlungen im Verhältnis des Fort-
schreitens der Vorbereitungs- und Bauarbeiten. Es kann die vom
Kanton zu leistenden Zahlungen gegen angemessene Verzin-
sung bevorschussen oder Darlehen gewähren.
2 Ist die Erstellung der Nationalstrassen von überregionalem
oder gesamtschweizerischem Interesse, so werden auf Gesuch
des Kantons alle Zahlungen bevorschusst oder mit Darlehen
vorfinanziert.
3 Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten des Zahlungsver-
kehrs.

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

47/97.432 n Liberale Fraktion. Änderung von Art. 36sexies, 
Abs. 2 der Bundesverfassung  (25.09.1997)

Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reichen
wir die folgende parlamentarische Initiative in der Form der all-
gemeinen Anregung ein:

Art. 36sexies, Abs. 2

Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze
erfolgt grundsätzlich auf der Schiene. Der Bundesrat kann im
Rahmen von internationalen Verträgen Ausnahmen vorsehen.

Sprecher: Friderici

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

48/91.419 n Sozialdemokratische Fraktion. Genehmigung 
der Europäischen Sozialcharta  (19.06.1991)

Gestützt auf Artikel 21bis GVG reichen wir folgende parlamenta-
rische Initiative ein:

Es sei ein Bundesbeschluss über die Genehmigung der Europäi-
schen Sozialcharta zu erlassen. Im Rahmen des Bundesbe-
schlusses sei der Bundesrat zu ermächtigen, die am 6. Mai 1976
unterzeichnete Europäische Sozialcharta zu ratifizieren.

Sprecher: Rechsteiner

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

31.03.1992 Bericht der Kommission NR
29.04.1993 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
16.02.1995 Bericht der Kommission NR
12.06.1995 Nationalrat. Der Fristverlängerung bis zur Sommer-

session 1997 wird zugestimmt.
02.10.1996 Nationalrat. Rückweisung an die Kommission (ge-
mäss Antrag der Fraktion CVP, N 01)

✕ 49/96.459 n Sozialdemokratische Fraktion. Neuauflage 
des Gesetzes "Innovationsrisiko-Garantie" zugunsten von 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)  (11.12.1996)
Gestützt auf  Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reichen
wir folgende parlamentarische Initiative in der Form der allge-
meinen Anregung ein:

1. Es sei den Räten möglichst schnell eine Gesetzesvorlage für
die Einführung einer "Innovationsrisikogarantie" zugunsten von
KMU zu unterbreiten.
2. Die Beratungen sollen auf der Basis der bundesrätlichen Bot-
schaft 83.048 vom 06.07.1983 durchgeführt werden.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

28.10.1997 Zurückgezogen.

✕ 50/97.423 n Sozialdemokratische Fraktion. Revision des 
Arbeitsgesetzes  (18.06.1997)
Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reichen wir folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:
Das Arbeitsgesetz wird gegenüber der Referendumsvorlage
vom 22.03.1996 in folgenden Punkten abgeändert:
1. Die Tagesarbeit darf nicht bis 23 Uhr ausgedehnt werden. Die
Zeit von 20 Uhr bis 23 Uhr soll als bewilligungsfreie, aber zu-
schlagspflichtige Abendarbeit gelten.

2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dauernd oder re-
gelmässig wiederkehrend Nachtarbeit leisten, haben Anspruch
auf einen zusätzlichen Freitag pro zwölf geleistete Nachteinsät-
ze.

3. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dauernd oder re-
gelmässig wiederkehrend Sonntagsarbeit leisten, haben An-
spruch auf einen zusätzlichen Freitag pro fünf Arbeitssonntage.
4. Die bewilligungsfreie Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern für Sonntagsverkauf an sechs Sonntagen ist
zu streichen.

5. Die gesetzlich zulässige Ueberzeit beträgt bei einer Höchstar-
beitszeit von 45 Stunden pro Woche maximal 90 Stunden pro
Jahr. Bei einer Höchstarbeitszeit von 50 Stunden pro Woche ist
keine Ueberzeit erlaubt.

6. Die Vorschriften zum Schutz der Gesundheit der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gelten ohne Ausnahme.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

17.11.1997 Zurückgezogen.

51/97.405 n Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Transitver-
kehr im Alpengebiet. Revision Art. 36sexies BV und 22 
Übergangsbestimmungen BV  (19.03.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes verlangen wir mit einer
parlamentarischen Initiative in der Form der allgemeinen Anre-
gung ein Revision der Artikel 36sexies BV und 22 UeB BV ge-
mäss folgenden Vorgaben:
- Gegenstand einer Verlagerung des Güterverkehrs auf die
Schiene hat nicht der alpenquerende Güterverkehr von Grenze
zu Grenze, sondern der Güterverkehr über lange Distanzen zu
sein. Dieser kann sowohl den Transit-, Import- und Exportver-
kehr umfassen. Die Einzelheiten werden durch das Gesetz nä-
her bestimmt.

- Der Verlagerungsauftrag ist in Form einer offenen "kann"-For-
mulierung in der Verfassung zu verankern.

- Auf eine Fristansetzung für die Verlagerung des Güterverkehrs
auf die Schiene muss verzichtet werden. Art. 22 UeB BV ist des-
halb aufzuheben.



- Vielmehr hat die Verfassung zu bestimmen, dass Massnahmen
zur Verlagerung des Güterverkehrs über lange Distanzen auf die
Schiene mit ähnlichen Schritten des europäischen Auslandes
abzustimmen sind.

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

Initiativen von Kommissionen

52/97.429 n Geschäftsprüfungskommission NR. Funktion 
der Bundesratssprecherin/des Bundesratssprechers  
(29.05.1997)

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates unterbrei-
tet gemäss Artikel 21ter Absatz 3 des Geschäftsverkehrsgeset-
zes folgende parlamentarische Initiative:

Das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom
21.03.1997 wird wie folgt geändert:

Art. 10bis (neu)

Der Bundesrat bestimmt eine Bundesratssprecherin oder einen
Bundesratssprecher. Dieser oder diese informiert im Auftrag des
Bundesrates die Öffentlichkeit. Er oder sie koordiniert die Infor-
mation zwischen Bundesrat und den Departementen.

53/97.446 n Kommission für Umwelt, Raumplanung und En-
ergie NR. Verlängerung des Bundesbeschlusses vom 
03.05.1991 über Finanzhilfen zur Erhaltung und Pflege na-
turnaher Kulturlandschaften  (11.11.1997)

Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Na-
tionalrates (UREK) unterbreitet den eidgenössischen Räten ge-
stützt auf Artikel 21bis Abs. 1 des Geschäftsverkehrsgesetzes in
der Form einer allgemeinen Anregung folgende parlamentari-
sche Initiative:

1. Die Geltungsdauer des Bundesbeschlusses vom 3. Mai 1991
über Finanzhilfen zur Erhaltung und Pflege von naturnahen Kul-
turlandschaften (SR 451.51) wird um 10 Jahre bis am 31. Juli
2011 verlängert.

2. Mit einfachem Bundesbeschluss wird dem Fonds für die neue
Laufzeit ein Beitrag von 50 Mio. Franken gewährt.

54/97.400 n Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR. Ri-
sikokapital  (07.01.1997)

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates
unterbreitet gemäss Artikel 21quater Absatz 3 des Geschäftsver-
kehrsgesetzes (GVG) die folgende parlamentarische Initiative:

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft,

gestützt auf die Artikel 31bis, Absatz 2, 31quinquies, Absatz 1 und
41ter, Absatz 1, Buchstabe c der Bundesverfassung (SR 101),

nach Einsicht in den Bericht der Kommission für Wirtschaft und
Abgaben des Nationalrats vom ... (BBl ...),

und in die Stellungnahme des Bundesrats vom ... (BBl ),

beschliesst:

Art. 1 Prinzipien
Um die Gründung von Unternehmen mittels erleichtertem Zu-
gang zu Risikokapital zu fördern, unterstützt die Eidgenossen-
schaft subsidiär Risikokapitalgesellschaften mit Steuererleichte-
rungen zugunsten der Kapitalgeber.

Art. 2 Risikokapitalgesellschaften

Eine Risikokapitalgesellschaft (RKG) ist eine schweizerische Ak-
tiengesellschaft im Sinne von Artikel 620 ff des Obligationen-
rechts (SR 220), die zum Ziel hat, neuen, schweizerischen Un-
ternehmen mit innovativen Projekten Risikokapital zur Verfü-
gung zu stellen, und die entsprechend den Kriterien aus Artikel
3 ff, als solche anerkannt wird.

Art. 3 Zweck der Gesellschaft
1 Die RKG investiert mindestens 60 Prozent ihrer Mittel in neue
Unternehmen mit innovativen Projekten, die ihren Sitz und ihre
Haupttätigkeit in der Schweiz haben.
2 Für die ersten drei Jahre des Bestehens der Gesellschaft kann
dieses Verhältnis, nach Genehmigung durch die Anerkennungs-
behörden, unter dieser Limite liegen, ohne aber 45 Prozent zu
unterschreiten.
3 Auf keinen Fall darf die Beteiligung der RKG in einem einzel-
nen Unternehmen 20 Prozent ihrer eigenen Aktiven überschrei-
ten.
4 Die Investitionen der RKG können in Form von Kapitalbeteili-
gungen, nachrangigen Darlehen oder anderer, mit Risikokapital
vergleichbaren Forderungen, getätigt werden.
5 Die RKG informiert die Investoren umfassend und regelmäs-
sig durch Veröffentlichungen eines detaillierten Emissionspro-
spektes und durch die Offenlegung ihrer Bücher, welche von ei-
ner anerkannten Revisionsfirma geprüft werden. Vorbehalten
bleiben die entsprechenden Bestimmungen des Eidg. Börsen-
gesetzes.

Art. 4 In Betracht kommende Investitionen
1 In Betracht kommen im Sinne von Artikel 3, Absatz 1 Investi-
tionen der RKG in innovativen, neuen Unternehmen mit Sitz und
Haupttätigkeit in der Schweiz:

a. die nicht börsenkotiert sind; vorbehältlich einer Kotierung an
einer auf Klein- und Mittelbetriebe spezialisierten Börse;

b. die nicht zu 25 Prozent oder mehr des Kapitals oder der
Stimmanteile im Besitz von einem oder von mehreren Unterneh-
men gemeinsam stehen, die je mehr als 100 Angestellte be-
schäftigen;

c. deren Verantwortliche sich nicht gleichzeitig an der Finanzie-
rung der RKG  beteiligen.
2 Die Investition der RKG muss im Verlauf der ersten drei Jahre
nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit der neuen Unterneh-
mung erfolgen.

Art. 5 Steuererleichterungen bei der direkten Bundessteuer
1 Kapitalgeber kommen in den Genuss von Steuererleichterun-
gen, wenn sie aus Emission Beteiligungsrechte an amtlich aner-
kannten Risikokapitalgesellschaften erworben oder diesen un-
mittelbar langfristige Darlehen gewährt haben; letztere müssen
überdies hinsichtlich Nutzungsentgelt und Rückzahlung als
nachrangig bezeichnet sein.
2 Private Kapitalgeber können einen Abzug vom Einkommen in
Höhe von 50 Prozent des Anlagewertes bis zu 20 Prozent ihres
jährlichen steuerbaren Einkommens, insgesamt jedoch höch-
stens 500'000 Franken pro Jahr, beanspruchen.
3 Juristische Personen können eine Sofortabschreibung in
Höhe von 50 Prozent des Anlagewertes bis zu 20 Prozent ihres
jährlichen steuerbaren Reingewinnes, insgesamt jedoch höch-
stens 500'000 Franken pro Jahr, beanspruchen.

Art. 6 Verfahren
1 Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement übt die Auf-
sichtsfunktion aus. Es anerkannt die RKG, welche die Bedingun-
gen, die in Artikel 3 und 4 aufgeführt sind, erfüllen und führt ein
Register der RKG.
2 Die Gesellschaften, die als RKG anerkannt werden wollen, um
ihre Kapitalgeber an den, in Artikel 4 erwähnten Steuererleichte-
rungen teilhaben zu lassen, stellen einen Antrag an das Depar-
tement und stellen die notwendigen Informationen zur Verfü-
gung.
3 Das Departement kann einer Gesellschaft die Anerkennung
entziehen, und sie von den damit verbundenen Vorteilen aus-
schliessen, wenn sie die vom Bundesrat festgelegten Bedingun-
gen nicht mehr erfüllt.
4 Die RKG und die von ihr finanzierten neuen Unternehmen sind
gehalten, dem Departement die verlangten Informationen zu lie-
fern. Die Kontrolle des Departements beschränkt sich auf die in



Artikel 3 und 4 aufgezählten Bedingungen und bezieht sich nicht
auf die Investitionspolitik der RKG.

Art. 7 Ausführung
Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.

Art. 8 Bericht zuhanden der Bundesversammlung
Der Bundesrat erstattet der Bundesversammlung spätestens 5
Jahre nach Inkrafttreten dieses Beschlusses Bericht über die ge-
troffenen Massnahmen und die festgestellten Ergebnisse.

Art. 9 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieser Bundesbeschluss ist allgemeinverbindlich; er unter-
steht dem fakultativen Referendum.
2 Er gilt während 10 Jahren.
3 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

16.06.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
der Kommission
Siehe Geschäft 97.3001 Mo. WAK-NR (97.400)
Siehe Geschäft 97.3002 Mo. WAK-NR (97.400)
Siehe Geschäft 97.3003 Mo. WAK-NR (97.400)

Siehe Geschäft 97.3004 Mo. WAK-NR (97.400) Minderheit
Rennwald

55/97.447 n Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR. 
Revision des Arbeitsgesetzes  (18.11.1997)
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates
unterbreitet gemäss Artikel 21quater des Geschäftsverkehrsge-
setzes (GVG) die folgende parlamentarische Initiative:

Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel
Änderung vom
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 1),

beschliesst:
I
Das Arbeitsgesetz 2) wird wie folgt geändert:
Ersatz eines Ausdrucks:
Im Gliederungstitel vor Artikel 6 sowie in den Artikeln 6 Absätze
3 und 4, 38 Absatz 1, 59 Absatz 1 Buchstabe a und 60 Absatz 1
wird der Ausdruck «Gesundheitsvorsorge» durch «Gesundheits-
schutz» ersetzt.
Art. 1 Abs. 1
1 Das Gesetz ist, unter Vorbehalt der Artikel 24, anwendbar auf
alle öffentlichen und privaten Betriebe.
Art. 3a Randtitel, Einleitungssatz und Bst. a
Vorschriften über den Gesundheitsschutz
Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Gesundheitsschutz
(Art. 6, 35 und 36a) sind jedoch anwendbar:
a. auf die Verwaltungen des Bundes, der Kantone und Gemein-
den;

Art. 6 Abs. 1 und 2bis
1 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit
der Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach der Er-
fahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar
und den Verhältnissen des Betriebes angemessen sind. Er hat
im weiteren die erforderlichen Massnahmen zum Schutze der
persönlichen Integrität der Arbeitnehmer vorzusehen.
2bis Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer
in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit keinen Alkohol oder an-
dere berauschende Mittel konsumieren muss. Der Bundesrat re-
gelt die Ausnahmen.

Art. 9 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2
1 Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt:

a. 45 Stunden für Arbeitnehmer in industriellen Betrieben sowie
für Büropersonal, technische und andere Angestellte, mit Ein-
schluss des Verkaufspersonals in Grossbetrieben des Detail-
handels;

2 Aufgehoben

Art. 10

Tagesarbeit

1 Die Arbeit von 6 Uhr bis 20 Uhr gilt als Tagesarbeit, die Arbeit
von 20 Uhr bis 23 Uhr ist Abendarbeit. Tages- und Abendarbeit
sind bewilligungsfrei. Abendarbeit kann vom Arbeitgeber nach
Anhörung der Arbeitnehmervertretung im Betrieb oder, wo eine
solche nicht besteht, der betroffenen Arbeitnehmer eingeführt
werden.

2 Beginn und Ende der betrieblichen Tages- und Abendarbeit
können zwischen 5 Uhr und 24 Uhr anders festgelegt werden,
wenn die Arbeitnehmervertretung im Betrieb oder, wo eine sol-
che nicht besteht, die Mehrheit der betroffenen Arbeitnehmer
dem zustimmt. Die betriebliche Tages- und Abendarbeit beträgt
auch in diesem Falle höchstens 17 Stunden.

3 Die Tages- und Abendarbeit des einzelnen Arbeitnehmers
muss mit Einschluss der Pausen und der Überzeit innerhalb von
14 Stunden liegen.

Art. 12 Abs. 24

2 Die Überzeit darf für den einzelnen Arbeitnehmer zwei Stun-
den im Tag nicht überschreiten, ausser an arbeitsfreien Werkta-
gen oder in Notfällen, und im Kalenderjahr insgesamt nicht mehr
betragen als:

a. 170 Stunden für Arbeitnehmer mit einer wöchentlichen
Höchstarbeitszeit von 45 Stunden;

b. 140 Stunden für Arbeitnehmer mit einer wöchentlichen
Höchstarbeitszeit von 50 Stunden.

3 und 4 Aufgehoben

Art. 14

Aufgehoben

Art. 15a

Tägliche Ruhezeit

1 Den Arbeitnehmern ist eine tägliche Ruhezeit von mindestens
elf aufeinanderfolgenden Stunden zu gewähren.

2 Die Ruhezeit kann für erwachsene Arbeitnehmer einmal in der
Woche bis auf acht Stunden herabgesetzt werden, sofern die
Dauer von elf Stunden im Durchschnitt von zwei Wochen einge-
halten wird.

Art. 16

Verbot der Nachtarbeit

Die Beschäftigung von Arbeitnehmern ausserhalb der betriebli-
chen Tagesarbeit nach Artikel 10 (Nachtarbeit) ist untersagt.
Vorbehalten bleibt Artikel 17.

Art. 17

Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit

1 Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit bedürfen der Bewilli-
gung.

2 Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit wird
bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Grün-
den unentbehrlich ist.

3 Vorübergehende Nachtarbeit wird bewilligt, sofern ein dringen-
des Bedürfnis nachgewiesen wird.

4 Nachtarbeit zwischen 5 Uhr und 6 Uhr sowie zwischen 23 Uhr
und 24 Uhr wird bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nach-
gewiesen wird.

5 Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit wird
vom Bundesamt, vorübergehende Nachtarbeit von der kantona-
len Behörde bewilligt.

6 Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einver-
ständnis nicht zu Nachtarbeit heranziehen.

Art. 17a

Dauer der Nachtarbeit



1 Bei Nachtarbeit darf die tägliche Arbeitszeit für den einzelnen
Arbeitnehmer neun Stunden nicht überschreiten; sie muss, mit
Einschluss der Pausen, innerhalb eines Zeitraumes von zehn
Stunden liegen.

2 Wird der Arbeitnehmer in höchstens drei von sieben aufeinan-
derfolgenden Nächten beschäftigt, so darf die tägliche Arbeits-
zeit unter den Voraussetzungen, welche durch Verordnung fest-
zulegen sind, zehn Stunden betragen; sie muss aber, mit Ein-
schluss der Pausen, innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Stun-
den liegen.

Art. 17b

Lohn- und Zeitzuschlag

1 Dem Arbeitnehmer, der nur vorübergehend Nachtarbeit ver-
richtet, hat der Arbeitgeber einen Lohnzuschlag von mindestens
25 Prozent zu gewähren.

2 Arbeitnehmer, die dauernd oder regelmässig wiederkehrend
Nachtarbeit leisten, haben Anspruch auf eine Zeitkompensation
von 10 Prozent der in der Nacht geleisteten Arbeitszeit. Die Aus-
gleichsruhezeit ist innerhalb eines Jahres zu gewähren. Für Ar-
beitnehmer, die regelmässig abends oder morgens höchstens
eine Stunde in der Nachtzeit arbeiten, kann der Ausgleich auch
als Lohnzuschlag gewährt werden.

3 Die Ausgleichsruhezeit ist nicht zu gewähren, wenn:

a. die durchschnittliche betriebliche Schichtdauer einschliesslich
der Pausen sieben Stunden nicht überschreitet, oder

b. der Nachtarbeiter nur in vier Nächten pro Woche (Vier-Tage-
Woche) beschäftigt wird, oder

c. den Arbeitnehmern durch Gesamtarbeitsvertrag oder die ana-
loge Anwendung öffentlich-rechtlicher Vorschriften andere
gleichwertige Ausgleichsruhezeiten innerhalb eines Jahres ge-
währt werden.

4 Ausgleichsregelungen nach Absatz 3 Buchstabe c sind dem
Bundesamt zur Beurteilung vorzulegen. Dieses stellt die Gleich-
wertigkeit mit der gesetzlichen Ausgleichsruhezeit nach Absatz
2 fest.

Art. 17c

Medizinische Untersuchung und Beratung

1 Der Arbeitnehmer, der über längere Zeit Nachtarbeit verrichtet,
hat Anspruch auf eine Untersuchung seines Gesundheitszu-
standes sowie darauf, sich beraten zu lassen, wie die mit seiner
Arbeit verbundenen Gesundheitsprobleme vermindert oder ver-
mieden werden können.

2 Die Einzelheiten werden durch Verordnung geregelt. Für be-
stimmte Gruppen von Arbeitnehmern kann die medizinische Un-
tersuchung obligatorisch erklärt werden.

3 Die Kosten der medizinischen Untersuchung und der Beratung
trägt der Arbeitgeber, soweit nicht die Krankenkasse oder ein
anderer Versicherer des Arbeitnehmers dafür aufkommt.

Art. 17d

Untauglichkeit zur Nachtarbeit

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer, der aus gesundheitlichen
Gründen zur Nachtarbeit untauglich erklärt wird, nach Möglich-
keit zu einer ähnlichen Tagesarbeit zu versetzen, zu der er taug-
lich ist.

Art. 17e

Weitere Massnahmen bei Nachtarbeit

1 Soweit nach den Umständen erforderlich ist der Arbeitgeber,
der regelmässig Arbeitnehmer in der Nacht beschäftigt, ver-
pflichtet, weitere geeignete Massnahmen zum Schutz der Arbeit-
nehmer vorzusehen, namentlich im Hinblick auf die Sicherheit
des Arbeitsweges, die Organisation des Transportes, die Ruhe-
gelegenheiten und Verpflegungsmöglichkeiten sowie die Kinder-
betreuung.

2 Die Bewilligungsbehörden können die Arbeitszeitbewilligun-
gen mit entsprechenden Auflagen verbinden.

Art. 18

Verbot der Sonntagsarbeit

1 In der Zeit zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 23 Uhr ist
die Beschäftigung von Arbeitnehmern untersagt. Vorbehalten
bleibt Artikel 19.

2 Der in Absatz 1 festgelegte Zeitraum von 24 Stunden kann um
höchstens eine Stunde vorgezogen oder verschoben werden,
wenn die Arbeitnehmervertretung im Betrieb oder, wo eine sol-
che nicht besteht, die Mehrheit der betroffenen Arbeitnehmer
dem zustimmt.

Art. 19

Ausnahmen vom Verbot der Sonntags arbeit

1 Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit bedürfen der Be-
willigung.

2 Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit
wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen
Gründen unentbehrlich ist.

3 Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern ein drin-
gendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dafür ist ein Lohnzu-
schlag von 50 Prozent zu gewähren.

4 Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit
wird vom Bundesamt, vorübergehende Sonntagsarbeit von der
kantonalen Behörde bewilligt.

5 Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einver-
ständnis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen.

Art. 20

Freier Sonntag und Ersatzruhe

1 Innert zweier Wochen muss wenigstens einmal ein ganzer
Sonntag als wöchentlicher Ruhetag unmittelbar vor oder nach
der täglichen Ruhezeit freigegeben werden. Vorbehalten bleibt
Artikel 24.

2 Sonntagsarbeit von einer Dauer bis zu fünf Stunden ist durch
Freizeit auszugleichen. Dauert sie länger als fünf Stunden, so ist
während der vorhergehenden oder der nachfolgenden Woche
im Anschluss an die tägliche Ruhezeit ein auf einen Arbeitstag
fallender Ersatzruhetag von mindestens 24 aufeinanderfolgen-
den Stunden zu gewähren.

3 Der Arbeitgeber darf die Arbeitnehmer während der Ersatzru-
he vorübergehend zur Arbeit heranziehen, soweit dies notwen-
dig ist, um dem Verderb von Gütern vorzubeugen oder um Be-
triebsstörungen zu vermeiden oder zu beseitigen; doch ist die
Ersatzruhe spätestens in der folgenden Woche zu gewähren.

Art. 20a

Feiertage und religiöse Feiern

1 Der Bundesfeiertag ist den Sonntagen gleichgestellt. Die Kan-
tone können höchstens acht weitere Feiertage im Jahr den
Sonntagen gleichstellen und sie nach Kantonsteilen verschie-
den ansetzen.

2 Der Arbeitnehmer ist berechtigt, an andern als den von den
Kantonen anerkannten religiösen Feiertagen die Arbeit auszu-
setzen. Er hat jedoch sein Vorhaben dem Arbeitgeber späte-
stens drei Tage im voraus anzuzeigen. Artikel 11 ist anwendbar.

3 Für den Besuch von religiösen Feiern muss der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer auf dessen Wunsch die erforderliche Zeit
nach Möglichkeit freigeben.

Art. 21 Abs. 3

3 Artikel 20 Absatz 3 ist sinngemäss anwendbar.

Art. 22

Verbot der Abgeltung der Ruhezeit

Soweit das Gesetz Ruhezeiten vorschreibt, dürfen diese nicht
durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten
werden, ausser bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Gliederungstitel vor Art. 23

3.0Ununterbrochener Betrieb

Art. 23

Aufgehoben

Art. 24

Ununterbrochener Betrieb



1 Der ununterbrochene Betrieb bedarf der Bewilligung.
2 Dauernder oder wiederkehrender ununterbrochener Betrieb
wird bewilligt, sofern er aus technischen oder wirtschaftlichen
Gründen unentbehrlich ist.
3 Vorübergehender ununterbrochener Betrieb wird bewilligt, so-
fern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird.
4 Dauernder oder wiederkehrender ununterbrochener Betrieb
wird vom Bundesamt, vorübergehender ununterbrochener Be-
trieb von der kantonalen Behörde bewilligt.
5 Durch Verordnung wird bestimmt, unter welchen zusätzlichen
Voraussetzungen und wie weit bei ununterbrochenem Betrieb
die tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeit verlängert und
die Ruhezeit anders verteilt werden kann. Dabei darf in der Re-
gel die wöchentliche Höchstarbeitszeit im Durchschnitt von 16
Wochen nicht überschritten werden.
6 Im übrigen sind auf den ununterbrochenen Betrieb die Vor-
schriften über die Nacht- und Sonntagsarbeit anwendbar.
Gliederungstitel vor Art. 25
4.0Weitere Vorschriften
Art. 25
Schichtenwechsel
1 Die Arbeitszeit ist so einzuteilen, dass der einzelne Arbeitneh-
mer nicht länger als während sechs aufeinanderfolgenden Wo-
chen die gleiche Schicht zu leisten hat.
2 Bei zweischichtiger Tagesarbeit muss der Arbeitnehmer an
beiden Schichten und bei Nachtarbeit an der Tages- und Nacht-
arbeit gleichmässig Anteil haben.
3 Im Einverständnis mit den betroffenen Arbeitnehmern und un-
ter Einhaltung von durch Verordnung festzulegenden Bedingun-
gen und Auflagen kann die Dauer von sechs Wochen verlängert
oder kann auf den Wechsel ganz verzichtet werden.
Gliederungstitel vor Art. 26
Aufgehoben
Art. 26 Abs. 1
1 Über die Überzeit-, Nacht- und Sonntagsarbeit sowie über die
Schichtarbeit und den ununterbrochenen Betrieb können zum
Schutze der Arbeitnehmer durch Verordnung im Rahmen der
wöchentlichen Höchstarbeitszeit weitere Bestimmungen aufge-
stellt werden.
Art. 27 Abs. 1 und 1bis
1 Bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern kön-
nen durch Verordnung ganz oder teilweise von den Vorschriften
der Artikel 917a, 17 b Absatz 1, 1820, 21, 24, 25, 31 und 36 aus-
genommen und entsprechenden Sonderbestimmungen unter-
stellt werden, soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Ver-
hältnisse notwendig ist.
1bis Insbesondere werden kleingewerbliche Betriebe, für die
Nacht- und Sonntagsarbeit betriebsnotwendig ist, von der Bewil-
ligungspflicht ausgenommen.
Gliederungstitel vor Art. 29
IV.0Sonderschutzvorschriften
1.0Jugendliche Arbeitnehmer
Art. 30 Abs. 2
2 Durch Verordnung wird bestimmt, für welche Gruppen von Be-
trieben oder Arbeitnehmern sowie unter welchen Voraussetzun-
gen:
a. Jugendliche im Alter von mehr als 13 Jahren zu Botengängen
und leichten Arbeiten herangezogen werden dürfen;
b. Jugendliche im Alter von weniger als 15 Jahren bei kulturellen,
künstlerischen und sportlichen Darbietungen sowie in der Wer-
bung beschäftigt werden dürfen.
Art. 31 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 24
1 ... Auf die Arbeitszeit sind allfällige Überzeitarbeit sowie obliga-
torischer Unterricht, soweit er in die Arbeitszeit fällt, anzurech-
nen.
2 Die Tagesarbeit der Jugendlichen muss, mit Einschluss der
Pausen, innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Stunden liegen.

Jugendliche bis zum vollendeten 16. Altersjahr dürfen höchstens
bis 20 Uhr und Jugendliche von mehr als 16 Jahren höchstens
bis 22 Uhr beschäftigt werden. Vorbehalten bleiben abweichen-
de Bestimmungen über die Beschäftigung Jugendlicher im Sin-
ne von Artikel 30 Absatz 2.

3 Jugendliche dürfen bis zum vollendeten 16. Altersjahr zu Über-
zeitarbeit nicht eingesetzt werden.

4 Der Arbeitgeber darf Jugendliche während der Nacht und an
Sonntagen nicht beschäftigen. Ausnahmen können, insbeson-
dere im Interesse der beruflichen Ausbildung sowie für die Be-
schäftigung Jugendlicher im Sinne von Artikel 30 Absatz 2,
durch Verordnung vorgesehen werden.

Gliederungstitel vor Art. 33

Aufgehoben

Art. 33 und 34

Aufgehoben

Gliederungstitel vor Art. 35

2. Schwangere Frauen und stillende Mütter

Art. 35

Gesundheitsschutz bei Mutterschaft

1 Der Arbeitgeber hat schwangere Frauen und stillende Mütter
so zu beschäftigen und ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten,
dass ihre Gesundheit und die Gesundheit des Kindes nicht be-
einträchtigt werden.

2 Durch Verordnung kann die Beschäftigung schwangerer Frau-
en und stillender Mütter für beschwerliche und gefährliche Arbei-
ten aus gesundheitlichen Gründen untersagt oder von besonde-
ren Voraussetzungen abhängig gemacht werden.

3 Schwangere Frauen und stillende Mütter, die aufgrund der
Vorschriften von Absatz 2 bestimmte Arbeiten nicht verrichten
können, haben Anspruch auf 80 Prozent des Lohnes, samt einer
angemessenen Vergütung für ausfallenden Naturallohn, soweit
ihnen der Arbeitgeber keine gleichwertige Ersatzarbeit zuweisen
kann.

Art. 35a

Beschäftigung bei Mutterschaft

1 Schwangere und stillende Frauen dürfen nur mit ihrem Einver-
ständnis beschäftigt werden.

2 Schwangere dürfen auf blosse Anzeige hin von der Arbeit fern-
bleiben oder die Arbeit verlassen. Stillenden Müttern ist die er-
forderliche Zeit zum Stillen freizugeben.

3 Wöchnerinnen dürfen während acht Wochen nach der Nieder-
kunft nicht und danach bis zur 16. Woche nur mit ihrem Einver-
ständnis beschäftigt werden.

4 Schwangere Frauen dürfen ab der 8. Woche vor der Nieder-
kunft zwischen 20 Uhr und 6 Uhr nicht beschäftigt werden.

Art. 35b

Ersatzarbeit und Lohnfortzahlung bei Mutterschaft

1 Der Arbeitgeber hat schwangeren Frauen, die zwischen 20
Uhr und 6 Uhr beschäftigt werden, nach Möglichkeit eine gleich-
wertige Arbeit zwischen 6 Uhr und 20 Uhr anzubieten. Diese
Verpflichtung gilt auch für die Zeit zwischen der 8. und der 16.
Woche nach der Niederkunft.

2 Frauen, die zwischen 20 Uhr und 6 Uhr beschäftigt werden, ha-
ben während der in Absatz 1 festgelegten Zeiträume Anspruch
auf 80 Prozent des Lohnes, ohne allfällige Zuschläge für Nacht-
arbeit, samt einer angemessenen Vergütung für ausfallenden
Naturallohn, soweit ihnen keine andere gleichwertige Arbeit an-
geboten werden kann.

Gliederungstitel vor Art. 36

3.0Arbeitnehmer mit Familienpflichten

Art. 36

1 Bei der Festsetzung der Arbeits- und Ruhezeit ist auf Arbeit-
nehmer mit Familienpflichten besonders Rücksicht zu nehmen.
Als Familienpflichten gelten die Erziehung von Kindern bis 15
Jahren sowie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder
nahestehender Personen.



2 Diese Arbeitnehmer dürfen nur mit ihrem Einverständnis zu
Überzeitarbeit herangezogen werden. Auf ihr Verlangen ist ih-
nen eine Mittagspause von wenigstens anderthalb Stunden zu
gewähren.

3 Arbeitnehmern mit Familienpflichten ist - gegen Vorlage eines
ärztlichen Zeugnisses - die zur Betreuung kranker Kinder erfor-
derliche Zeit im Umfang bis zu drei Tagen freizugeben.

Gliederungstitel vor Art. 36a

4.0Andere Gruppen von Arbeitnehmern

Art. 36a

Durch Verordnung kann die Beschäftigung anderer Gruppen von
Arbeitnehmern für beschwerliche und gefährliche Arbeiten aus
gesundheitlichen Gründen untersagt oder von besonderen Vor-
aussetzungen abhängig gemacht werden.

Art. 47

Bekanntgabe des Stundenplanes und der Arbeitszeitbewilligun-
gen

1 Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern durch Anschlag oder
auf andere geeignete Weise bekanntzugeben:

a. den Stundenplan und die Arbeitszeitbewilligungen sowie

b. die damit zusammenhängenden besonderen Schutzvorschrif-
ten.

2 Durch Verordnung wird bestimmt, welche Stundenpläne der
kantonalen Behörde mitzuteilen sind.

Art. 48

Mitwirkungsrechte

1 Den Arbeitnehmern oder deren Vertretung im Betrieb stehen
in folgenden Angelegenheiten Mitspracherechte zu:

a. in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;

b. bei der Organisation der Arbeitszeit und der Gestaltung der
Stundenpläne;

c. hinsichtlich der bei Nachtarbeit vorgesehenen Massnahmen
im Sinne von Artikel 17e.

2 Das Mitspracherecht umfasst den Anspruch auf Anhörung und
Beratung, bevor der Arbeitgeber einen Entscheid trifft, sowie auf
Begründung des Entscheids, wenn dieser den Einwänden der
Arbeitnehmer oder deren Vertretung im Betrieb nicht oder nur
teilweise Rechnung trägt.

Art. 64

Mitwirkungsgesetz

Das Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 3) über die Informa-
tion und Mitsprache der Arbeitnehmer in den Betrieben (Mitwir-
kungsgesetz) wird wie folgt geändert:

Art. 10 Bst. a

Der Arbeitnehmervertretung stehen in folgenden Angelegenhei-
ten nach Massgabe der entsprechenden Gesetzgebung beson-
dere Mitwirkungsrechte zu:

a. In Fragen der Arbeitssicherheit im Sinne von Artikel 82 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung 4) sowie in Fragen
des Arbeitnehmerschutzes im Sinne von Artikel 48 des Arbeits-
gesetzes 5);

Art. 71 Bst. b

Vorbehalten bleiben insbesondere:

b. Vorschriften des Bundes, der Kantone und der Gemeinden
über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis; von den Vor-
schriften über den Gesundheitsschutz darf dabei jedoch nur zu-
gunsten der Arbeitnehmer abgewichen werden;

Übergangsbestimmungen

Art. 17b wird wie folgt in Kraft gesetzt:

1. für Frauen, die bisher dem Nachtarbeitsverbot unterstellt wa-
ren und die neu Nachtarbeit leisten, gleichzeitig mit den übrigen
Bestimmungen dieses Gesetzes;

2. für die anderen Arbeitnehmer 3 Jahre nach Inkrafttreten der
übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes.

II

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
1) BBl
2) SR 822.11
3) SR 822.14
4) SR 832.20
5) SR 822.11; AS ...

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

18.12.1997 Nationalrat. Beschluss gemäss Antrag der Kommis-
sion.

56/93.452 n Staatspolitische Kommission NR. Aenderung 
der Wählbarkeitsvoraussetzungen für den Bundesrat  
(28.10.1993)
Bericht und Beschlussesentwurf der Staatspolitischen Kommis-
sion des Nationalrates vom 28. Oktober 1993 (BBl 1993 IV, 554)
über die Aufhebung der Kantonsklausel

NR/SR Staatspolitische Kommission 

13.06.1994 Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1994 III, 1370)
30.01.1995 Nationalrat. Gemäss Entwurf der Kommission
03.10.1995 Ständerat. Nichteintreten
18.12.1995 Nationalrat. Die Behandlung des Geschäftes wird
aufgeschoben, spätestens bis zum Abschluss der zurzeit bevor-
stehenden Behandlung der Totalrevision der Bundesverfassung
oder einer umfassenden Regierungsreform.
22.01.1996 Bericht der Kommission SR
21.03.1996 Ständerat. Zustimmung.

57/94.428 n Staatspolitische Kommission NR. Bundesver-
sammlung. Revision der Bundesverfassung  (21.10.1994)
Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates
vom 21. Oktober 1994 betreffend eine Revision der Verfas-
sungsbestimmungen über die Bundesversammlung (BBl 1995 I,
1133)

NR/SR Staatspolitische Kommission 
Siehe Geschäft 90.228 Pa.Iv. Petitpierre
Siehe Geschäft 92.413 Pa.Iv. Sieber

1. Bundesbeschluss über die mit einem Mandat in der Bundes-
versammlung verbundenen Unvereinbarkeiten

2. Bundesbeschluss über die Organisation der Bundesver-
sammlung

✕ 58/97.430 n Staatspolitische Kommission NR. Parlamenta-
rische Einflussnahme auf Leistungsaufträge des Bundesra-
tes. Ausführungsbestimmungen zum neuen RVOG im GRN  
(29.08.1997)
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) und
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreitet die
Staatspolitische Kommission folgende parlamentarische Initiati-
ve in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs:

Geschäftsreglement des Nationalrates (GRN)
Aenderung vom

Der Nationalrat,
gestützt auf Artikel 8bis und 22quater des Geschäftsverkehrs-
gesetzes1),
nach Einsicht in den Bericht der Staatspolitischen Kommission
vom 29. August 19972),
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom ...

beschliesst:
I
Das Geschäftsreglement des Nationalrates vom 22. Juni
19903) wird wie folgt geändert:



Art. 32 Abs. 1bis (neu)
1bis Der Auftrag weist den Bundesrat an, einen Leistungsauftrag
gemäss Artikel 44 des Regierungs- und Verwaltungsorganisati-
onsgesetzes4) zu erlassen oder zu ändern. Der Auftrag wirkt als
Richtlinie, von der nur in begründeten Fällen abgewichen wer-
den darf.

Art. 33 Abs. 5
5 ... zurückgezogen werden. Von einzelnen Ratsmitgliedern ein-
gereichte Auftragsentwürfe können von diesen nicht mehr zu-
rückgezogen werden, wenn die vorberatende Kommission dem
Auftragsentwurf zugestimmt hat.

Art. 34 Abs. 1 und 2
1 Der Text der Motionen, Auftragsentwürfe, Postulate und Inter-
pellationen ...
2 Motionen, Auftragsentwürfe, Postulate und Interpellationen
können kurz schriftlich begründet werden.

Art. 35 Abs. 1, 2, 4 und 4bis (neu)
1 ... entgegennehmen will. Zu Auftragsentwürfen kann er Ände-
rungsanträge stellen.
2 Motionen, Postulate und Interpellationen werden in der Regel
in der folgenden, Auftragsentwürfe spätestens in der übernäch-
sten Session behandelt. Eine allfällige ...
4 Über Interpellationen findet...(1. Satz streichen, vgl. Art. 68)
4bis Auftragsentwürfe sind von einer Kommission vorzuberaten.
Sie erstattet dem Rat Bericht und stellt Antrag.

Art. 37 Abs. 1, 1bis (neu)
1 Der Wortlaut einer Motion, eines Postulates, einer Interpellati-
on oder einer Einfachen Anfrage kann nach Einreichung nicht
geändert werden.
1bis  Der Wortlaut eines Auftragsentwurfs kann auf schriftlichen
Antrag geändert werden.

Art. 38 Abs. 1
1 Die vom Rat beschlossenen Motionen und Auftragsentwürfe
gehen...

Art. 39 Abs. 1bis (neu)
1bis Der Bundesrat erstattet innert einem Jahr Bericht über den
aufgrund eines überwiesenen Auftrags erlassenen oder geän-
derten Leistungsauftrag. Abweichungen vom Auftrag hat er zu
begründen.

Art. 40 Abs. 3
3 Motionen, Auftragsentwürfe und Postulate werden auf Antrag
des Bundesrates, des Büros oder einer Kommission abgeschrie-
ben, wenn sie in der Zwischenzeit erfüllt worden sind.

Art. 41 Abs. 2, 3, 4
2 Für Motionen, Aufträge und Postulate, die ...
3 ... überwiesenen Motionen, Aufträge und Postulate.
4 Beschlüsse des Rates auf Abschreibung von Motionen und
Aufträgen werden nur wirksam ...

Art. 71 Abs. 2
2 Im übrigen beträgt die Redezeit höchstens

- ...

- 5 Minuten für Einzelredner generell, für Fraktionssprecher in
der Detailberatung sowie für Urheber von Motionen, Auftrags-
entwürfen, Postulaten...

II

Inkrafttreten

Das Büro des Nationalrates bestimmt das Inkrafttreten.
1) SR 171.11
2) BBl ...
3) SR 171.13

4) SR 172.010

NR Staatspolitische Kommission 

19.11.1997 Stellungnahme des Bundesrates

Geschäftsreglement des Nationalrates

08.12.1997 Nationalrat. Beschluss gemäss Antrag der Kommis-
sion.
15.12.1997 Nationalrat. 2. Lesung.
19.12.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.

59/97.420 n Kommission für Rechtsfragen NR. Folgen der 
Ausübung des Melderechts gegenüber der Expertenkom-
mission Schweiz - Zweiter Weltkrieg  (30.05.1997)

Gestützt auf Artikel 21quater Absatz 3 des Geschäftsverkehrs-
gesetzes (GVG) unterbreitet die Kommission für Rechtsfragen
des Nationalrates die folgende parlamentarischen Initiative:

Bundesbeschluss

über die Folgen der Ausübung des Melderechts gegenüber der
Expertenkommission Schweiz - Zweiter Weltkrieg

vom ...

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft,
gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung,

nach Einsicht in den Bericht der Kommission für Rechtsfragen
des Nationalrates vom 30. Mai 1997

und in die Stellungnahme des Bundesrates vom ...1997,

beschliesst:
I

Der Bundesbeschluss betreffend die historische und rechtliche
Untersuchung des Schicksals der infolge der nationalsozialisti-
schen Herrschaft in die Schweiz gelangten Vermögenswerte
vom 13. Dezember 1996 wird wie folgt geändert:

Art. 5 Abs. 3 (neu)
Ein Arbeitnehmer, der sich an die Expertenkommission wendet,
um ihr gegenüber als Zeuge oder Informant in einer Angelegen-
heit aufzutreten, die den Untersuchungen, mit denen sie beauf-
tragt ist, dienlich sein kann, verletzt die Treuepflicht gemäss Ar-
tikel 321a Absatz 4 OR nicht.

II
1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich.
2 Er wird nach Artikel 89bis Absatz 1 der Bundesverfassung als
dringlich erklärt und tritt einen Tag nach der Verabschiedung in
Kraft.
3 Er untersteht nach Artikel 89bis Absatz 2 der Bundesverfas-
sung dem fakultativen Referendum und gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2001.

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

24.09.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf der Kommissi-
on
07.10.1997 Ständerat. Nichteintreten.
08.12.1997 Nationalrat. Festhalten.

60/96.451 n Kommission 95.067-NR. Einsatz von Sachver-
ständigen und Pflicht zur Verschwiegenheit in PUK-Verfah-
ren  (07.10.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) unterbreitet
die PUK PKB folgende parlamentarische Initiative in der Form
der allgemeinen Anregung:

Das Geschäftsverkehrsgesetz (GVG) vom 23. März 1962 ist in
dem Sinne zu ergänzen, dass:

a. der Einsatz von Sachverständigen zur Beweisaufnahme im
Auftrag einer parlamentarischen Untersuchungskommission ge-



regelt wird, indem die Befugnisse der Sachverständigen und die
Pflichten der Befragten diesen gegenüber umschrieben werden;

b. eine klare und eindeutige gesetzliche Grundlage dafür be-
steht, dass von einer parlamentarischen Untersuchungskom-
mission befragte Personen zur absoluten Verschwiegenheit
über diese Befragungen verpflichtet sind.

NR Staatspolitische Kommission 

10.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 95.067 PAG 

61/96.452 n Kommission 95.067-NR. Parlamentarische 
Oberaufsicht: Richtlinien der Bundesversammlung an den 
Bundesrat  (07.10.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) und
Artitkel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) unterbrei-
tet die PUK PKB folgende parlamentarische Initiative in der Form
der allgemeinen Anregung:

Die Bundesverfassung sowie das Geschäftsverkehrsgesetz
vom 23. März 1962 (GVG) sind dahingehend zu ändern oder zu
ergänzen, dass die Bundesversammlung dem Bundesrat Aufträ-
ge in seinem Zuständigkeitsbereich in Form einer Richtlinie er-
teilen kann.

Die neue Bestimmung ist so zu formulieren, dass die Mittel der
parlamentarischen Oberaufsicht über die Tätigkeiten des Bun-
desrates verstärkt werden unter Gewährung der Entscheidungs-
freiheit des Bundesrates.

NR Staatspolitische Kommission 

10.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 95.067 PAG 

62/96.453 n Kommission 95.067-NR. Einblick der parlamen-
tarischen Kontrollkommission in die Führungs- und Kon-
trolldaten der Departemente sowie in Akten noch nicht 
abgeschlossener Verfahren  (07.10.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) und
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) unterbreitet
die PUK PKB folgende parlamentarische Initiative in der Form
der allgemeinen Anregung:

Das Geschäftsverkehrsgesetz vom 23. März 1962 (GVG) ist in
dem Sinne zu ergänzen bzw. zu ändern, dass die Geschäftsprü-
fungskommissionen in geeigneter Weise Einblick sowohl in die
Führungs- und Kontrolldaten der Departemente als auch in die
Akten noch nicht abgeschlossener Verfahren nehmen können.

NR Geschäftsprüfungskommission 

10.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 95.067 PAG 

63/96.454 n Kommission 95.067-NR. Koordination unter den 
parlamentarischen Kontrollkommissionen  (07.10.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) und
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) unterbreitet
die PUK PKB folgende parlamentarische Initiative in der Form
der allgemeinen Anregung:

Das Geschäftsverkehrsgesetz vom 23. März 1962 (GVG) ist in
dem Sinne zu ergänzen bzw. zu ändern, dass die Koordination
unter den Kontrollkommissionen, beispielsweise durch eine Prä-
sidentenkonferenz, besser gewährleistet und der Einsatz von
gemeinsamen Arbeitsgruppen sowie deren Einsichts- und Aus-
kunftsrechte geregelt werden.

NR Büro 

10.12.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 95.067 PAG 

✕ 64/97.421 n Kommission 96.091-NR. Variantenabstimmun-
gen bei der Totalrevision der Bundesverfassung  
(27.05.1997)

Die Verfassungskommission des Nationalrates unterbreitet in
Form einer parlamentarischen Initiative die folgende Aenderung
des Geschäftsverkehrsgesetzes

Geschäftsverkehrsgesetz

(Variantenabstimmung bei der Totalrevision der Bundesverfas-
sung)

Änderung vom ...

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft,

nach Einsicht in den Bericht der Verfassungskommission des
Nationalrates vom 27. Mai 1997

und in die Stellungnahme des Bundesrates vom ...

beschliesst:

I

Das Geschäftsverkehrsgesetz vom 23. März 1962 wird wie folgt
geändert:
3bis Besondere Abstimmungen bei der Totalrevision der Bun-
desverfassung

Art. 30bis

1 Der Entwurf für eine totalrevidierte Verfassung kann mit maxi-
mal drei Varianten zur Abstimmung vorgelegt werden.
2 Zu einer einzelnen Regelung kann eine Variante vorgelegt
werden. Soweit das geltende Recht bereits eine Regelung
kennt, entspricht die Revisionsvorlage in diesem Punkt dem gel-
tenden Recht. Die Variante wird den Stimmberechtigten gleich-
zeitig in einer gesonderten Frage zur Abstimmung vorgelegt.
3 Wird die Variante von Volk und Ständen angenommen, so tritt
sie anstelle der entsprechenden Regelung der Revisionsvorlage
in Kraft, sofern die Revisionsvorlage angenommen wird.

Art. 30ter

Die Bundesversammlung kann Volk und Ständen Grundsatzfra-
gen mit oder ohne Varianten zur Vorabstimmung unterbreiten.
Sie ist bei der Ausarbeitung des Entwurfs für eine totalrevidierte
Verfassung an das Ergebnis dieser Vorabstimmung gebunden.

II

Referendum und Inkrafttreten
1Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2Es tritt in Kraft am ersten Tag des zweiten Monats nach dem un-
benützten Ablauf der Referendumsfrist oder mit seiner Annahme
in der Volksabstimmung.

NR/SR Kommission 96.091

27.05.1997 Bericht der Kommission NR
17.09.1997 Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1997 IV,
1601)

Geschäftsverkehrsgesetz (Variantenabstimmung bei der Total-
revision der Bundesverfassung)

30.09.1997 Nationalrat. Beschluss gemäss Antrag der Kommis-
sion.
10.12.1997 Ständerat. Abweichend.
15.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.
19.12.1997 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schlus-
sabstimmung angenommen.
19.12.1997 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schlussa-
bstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1610; Ablauf der Referendumsfrist: 10.
April 1998



Initiativen von Ratsmitgliedern

65/94.413 n Allenspach. Revision der Erwerbsersatzord-
nung  (07.06.1994)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreite ich in
Form einer allgemeinen Anregung folgende parlamentarische
Initiative:

Das Bundesgesetz vom 25. September 1952 über die Erwerbs-
ersatzordnung für Dienstleistende in Armee und Zivilschutz wird
in Abschnitt III so geändert, dass die Entschädigungen an jeden
Dienstleistenden mindestens jenem Betrag entspricht, den er im
Falle von Arbeitslosigkeit erhielte.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

17.02.1995 Bericht der Kommission NR
23.06.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

66/97.425 n Baumberger. Eigentumsförderung.Weiterent-
wicklung des Sachenrechtes  (19.06.1997)

Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche
ich hiermit eine parlamentarische Initiative in Form der allgemei-
nen Anregung ein mit dem Ziel, eine bessere Streuung des Ei-
gentums zu erreichen, indem durch entsprechende Aenderung
des Sachenrechtes des ZGB ermöglicht wird, eine Wohnung als
solche (ohne Miteigentumsanteil am Gebäude) zu erwerben.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Deiss, Dettling,
Durrer, Engler, Eymann, Gysin Hans Rudolf, Hegetschweiler,
Raggenbass, Schmid Samuel, Vallender, Widrig (12)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

67/97.451 n Berberat. Mietvertrag. Vertretungsrecht der für 
Ergänzungsleistungen zuständigen Organe  (15.12.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs.  1 BV und Art. 21bis des Geschäftsver-
kehrsgesetzes reiche ich die folgende Initiative in der Form einer
allgemeinen Anregung ein:

Das Bundesgesetz vom 19.03.1965 über Ergänzungsleistungen
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG)
soll durch eine oder mehrere Bestimmungen ergänzt werden,
wonach Empfängerinnen oder Empfänger von Ergänzungslei-
stungen jede Mietzinserhöhung dem in Art. 6 ELG vorgesehe-
nen Organ, meist die kantonale Ausgleichskasse, mitteilen müs-
sen und die Kasse in diesem Falle in Vertretung der Empfänge-
rin oder des Empfängers der Ergänzungsleistung gegebenen-
falls die Mietzinserhöhung anficht und die Kosten für das Verfah-
ren übernimmt.

Ebenso soll die Kasse befugt sein, von Empfängerinnen oder
Empfängern von Ergänzungsleistungen die notwendigen Belege
zu erhalten, um gegebenenfalls ein Verfahren zur Mietzinssen-
kung einleiten zu können.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Borel,
Burgener, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler,
von Felten, Goll, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Günter,
Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle,
Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier,
Meyer Theo, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner
Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Semadeni, Spielmann,
Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber
Agnes, Widmer, Zbinden, Ziegler (53)

✕ 68/96.467 n Bircher. Neuordnung der Liegenschaftenbe-
steuerung  (13.12.1996)

Im Sinne einer allgemeinen Anregung reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative ein:

Bei den Einkommenssteuern ist die Eigenmietwertbesteuerung
aufzuheben. Gleichzeitig sind die Schuldzinsen von Privatschul-
den als Lebenshaltungskosten zu betrachten und damit nicht
mehr zum Abzug zuzulassen. Eine Trennung von Privat- und
Geschäftsschulden soll erfolgen. Die Abzüge für Unterhaltsko-
sten an privaten Liegenschaften sind ebenfalls zu überprüfen. Im
Sinne der Wohn- und Eigentumsförderung kann ein pauschali-
sierter Hypothekarzinsbetrag während einer bestimmten Frist ab
Neuerwerb selbstbewohnter Liegenschaften als Abzug zugelas-
sen werden.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

28.10.1997 Zurückgezogen.

69/97.439 n Bortoluzzi. Änderung von Art. 839 Abs. 2 ZGB 
Bauhandwerkerpfandrecht  (09.10.1997)

Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs
ein:

In Artikel 839 Absatz 2 ZGB Bauhandwerkerpfandrecht sind die
folgenden Aenderungen vorzunehmen:

1. Die Frist ist von 3 auf 6 Monate zu verlängern

2. Der Fristenlauf beginnt für alle beteiligten Handwerker und
Unternehmer nach Abschluss des Werkes.

NR Kommission für Rechtsfragen 

70/96.472 n Bührer. Stärkung der Finanzaufsicht  
(13.12.1996)

Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche
ich folgende parlamentarische Initiative in der Form der allge-
meinen Anregung ein:

Das Bundesgesetz über die Finanzkontrolle ist so zu revidieren,
dass die Stellung und Unabhängigkeit der Finanzkontrolle ge-
stärkt wird. Dabei ist vorzusehen, dass

1. die Finanzkontrolle der Finanzdelegation beider Räte unter-
stellt wird,

2. die Wahl des Vorstehers der Finanzkontrolle durch die Verei-
nigte Bundesversammlung erfolgt,

3. die departementale Aufsicht durch eine wirksame, dem De-
partementschef unterstellte Revisionsstelle unterstützt wird,

4. die mitschreitende Finanzkontrolle des Parlamentes, ein-
schliesslich das Controlling bei hängigen Geschäften, verstärkt
wird.

NR Finanzkommission 

10.10.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

71/93.439 n Bundi. Kostenwahrheit im Verkehr  (16.06.1993)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und auf
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreiten wir in
Form einer allgemeinen Anregung die folgende parlamentari-
sche Initiative:

Es sei Artikel 37 der Bundesverfassung durch die Verankerung
des Grundsatzes der Kostenwahrheit im Verkehr zu revidieren
oder zu ergänzen. Der Bund sorgt auf dem Wege der Gesetzge-
bung dafür, dass die Verkehrsträger im Rahmen des Verursa-
cherprinzips sämtliche von ihnen verursachten Kosten, inklusive
der externen Kosten, decken.

Mitunterzeichner: Béguelin (1)

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

30.08.1994 Bericht der Kommission NR
13.03.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
10.10.1997 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorla-
ge wird um zwei Jahre verlängert.



72/93.440 n Carobbio. Schmiergelder. Steuerliche Nichtan-
erkennung  (16.06.1993)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes und
Artikel 30 des Geschäftsreglements des Nationalrates reicht der
Unterzeichnete die folgende parlamentarische Initiative in der
Form einer allgemeinen Anregung ein:

Nach der Praxis des Bundes sind Schutz- und Schmiergelder,
die in der Schweiz oder im Ausland bezahlt werden, um über die
aktive Bestechlichkeit von Beamten oder Magistratspersonen
die Vergabe von Arbeiten oder Aufträgen zu erwirken, steuerlich
abziehbar, sofern sie nachgewiesen sind; diese Praxis stützt
sich auf Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe b des Bundesratsbe-
schlusses über die Erhebung einer direkten Bundessteuer
(BdBSt) - dem im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
(DBG), das am 1. Januar 1995 in Kraft tritt, Artikel 58 Absatz 1
Buchstabe b entspricht - und das Kreisschreiben der Eidgenös-
sischen Steuerverwaltung vom 8. November 1946 (ESTV), wel-
ches im Gefolge eines Bundesgerichtsurteils vom 25. Oktober
1946 erlassen worden ist. Diese Praxis ist zu ändern durch eine
Revision von Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe b BdBSt bzw. von
Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b des zukünftigen DBG in dem
Sinne, dass die steuerliche Abziehbarkeit solcher Aufwendun-
gen in jedem Fall ausgeschlossen ist.

Mitunterzeichnende: Eggenberger, Gross Andreas, Haering
Binder, Hafner Ursula, Jöri, Ledergerber, Leemann,
Leuenberger Ernst, Vollmer (9)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

01.02.1994 Bericht der Kommission NR
13.03.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
29.01.1997 Bericht der Kommission NR

Bundesgesetz über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Beste-
chungsgeldern

22.11.1997 Stellungnahme des Bundesrates

73/97.418 n Chiffelle. Referendumsrecht bei Rüstungsaus-
gaben  (28.04.1997)

Ich reiche die folgende parlamentarische Initiative ein:

Die Bundesverfassung soll in der folgenden Weise ergänzt wer-
den: Bundesgesetze, allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse
und einfache Bundesbeschlüsse, die Verpflichtungskredite des
Eidg. Militärdepartements über die Beschaffung von Kriegsma-
terial, Bauten und Landerwerb sowie Forschungs- und Entwick-
lungsprogramme von über 200 Millionen Franken beinhal-
ten,sind dem Volk zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen,
wenn es von 50 000 stimmberechtigten Schweizerbürgern oder
von 8 Kantonen verlangt wird.

NR Sicherheitspolitische Kommission 

74/93.461 n Dettling. Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer  
(17.12.1993)

Gestützt auf Artikel 93 der Bundesverfassung in Verbindung mit
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes und Artikel 30 des
Geschäftsreglementes des Nationalrates reiche ich hiermit die
folgende parlamentarische Initiative ein:

Im Vollzug von Artikel 41ter Absatz 6 habe der ordentliche Ge-
setzgeber baldmöglichst den verfassungsmässigen Gesetzge-
bungsauftrag zu erfüllen und ein Bundesgesetz über die Mehr-
wertsteuer zu erlassen.

Mitunterzeichnende: Blocher, David, Früh, Kühne, Spoerry,
Stucky (6)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

25.10.1994 Bericht der Kommission NR
15.12.1994 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 94.3477 Mo. WAK-NR (93.461)

Siehe Geschäft 96.3385 Po. WAK-NR (93.461)

Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz,
MWSTG)

28.08.1996 Bericht der Kommission NR (BBl 1996 V, 713)
15.01.1997 Stellungnahme des Bundesrates
20.03.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
der Kommission.

✕ 75/93.421 n Ducret. Missbräuchliche Mietzinse. Ausnah-
men (Art. 269a OR)  (16.03.1993)
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und auf
die Artikel 21 und folgende des Geschäftsverkehrsgesetzes brin-
ge ich in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs folgende parla-
mentarische Initiative ein:
Das Obligationenrecht wird wie folgt geändert:

Artikel 269a Buchstabe g (neu)
g. von einer Verwaltungsbehörde in Anwendung eines kantona-
len Gesetzes festgelegt werden.

NR Kommission für Rechtsfragen 

11.01.1994 Bericht der Kommission NR
09.06.1994 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.12.1996 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorla-
ge wird bis zur Wintersession 1998 verlängert.
08.12.1997 Nationalrat. Abschreibung.

76/96.471 n Eymann. Gesamtarbeitsverträge. Art. 357b Obli-
gationenrecht (OR)  (13.12.1996)
Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Ent-
wurfs ein:

Art. 357b OR
In einem zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtar-
beitsvertrag können die Vertragsparteien vereinbaren, dass ih-
nen gemeinsam ein Anspruch auf Einhaltung des Vertrages ge-
genüber den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu-
steht, soweit es sich insbesondere um folgende Gegenstände
handelt:
a. Abschluss, Inhalt und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
(der Nachsatz, "wobei der Anspruch nur auf Feststellung geht"
ist ersatzlos zu streichen).

NR Kommission für Rechtsfragen 

77/97.424 n Eymann. Arbeitslosenversicherungsgesetz. Ae-
nderungen zur Verbesserung der Aufnahme einer selbstän-
digen Erwerbstätigkeit  (19.06.1997)
Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:
Das Arbeitslosenversicherungsgesetz ist so zu ändern, dass die
Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit erleichert wird.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

78/91.411 n Fankhauser. Leistungen für die Familie  
(13.03.1991)
Gemäss Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes und Arti-
kel 30 des Geschäftsreglementes des Nationalrates reiche ich
folgende Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:
1. Für jedes Kind besteht Anspruch auf eine Kinderzulage von
mindestens 200 Franken. Dieser Ansatz orientiert sich an den
zur Zeit höchsten Beiträgen der kantonalen Kinderzulagen und
sollte regelmässig an den Index angepasst werden. Die Durch-
führung einer solchen Bundeslösung soll den bestehenden Aus-
gleichskassen der Kantone, der Verbände und des Bundes
übertragen werden, wobei ein gesamtschweizerischer Lasten-
ausgleich zu verwirklichen ist.



2. Für Familien mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter, ins-
besondere für alleinerziehende Eltern, besteht Anspruch auf Be-
darfsleistungen, welche analog zur Ergänzungsleistung ausge-
staltet sind.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

20.08.1991 Bericht der Kommission NR
02.03.1992 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.01.1995 Bericht der Kommission NR
13.03.1995 Nationalrat. Der Fristverlängerung von zwei Jahren,
d.h. bis Wintersession 1996, zur Einreichung eines Entwurfes,
wird zugestimmt
03.12.1996 Nationalrat. Fristverlängerung um 2 Jahre bis zur
Wintersession 1998

79/95.405 n von Felten. Verbot für den Besitz von Kinderpor-
nographie  (22.03.1995)
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und auf
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreite ich fol-
gende parlamentarische Initiative in der Form einer allgemeinen
Anregung:
Der Besitz von Kinderpornographie ist zu verbieten.

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Borel François,
Bundi, Caspar-Hutter, Danuser, Gross Andreas, Haering Binder,
Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Jöri,
Leemann, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Marti
Werner, Ruffy, Strahm Rudolf, Tschäppät Alexander, Züger (21)

NR Kommission für Rechtsfragen 

13.06.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

80/96.464 n von Felten. Gewalt gegen Frauen als Offizialde-
likt. Revision von Art. 123 StGB  (13.12.1996)
Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange
ich mit einer parlamentarischen Initiative in der Form eines aus-
gearbeiteten Entwurfs eine Ergänzung von Art. 123 des Strafge-
setzbuches (einfache Körperverletzung):

Abs. 3 (neu)
Ist der Täter Ehegatte des Opfers oder lebt er mit diesem in einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft, wird der Täter von Amtes
wegen verfolgt. Der Täter wird auch dann von Amtes wegen ver-
folgt, wenn er die Tat nach Aufhebung des Zusammenlebens be-
geht.

NR Kommission für Rechtsfragen 

15.12.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

81/96.465 n von Felten. Sexuelle Gewalt in der Ehe als Offi-
zialdelikt. Revision von Art. 189 und Art. 190 StGB  
(13.12.1996)
Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange
ich mit einer parlamentarischen Initiative in der Form eines aus-
gearbeiteten Entwurfs die Revision von Art. 189 (sexuelle Nöti-
gung) und von Art. 190 (Vergewaltigung) des StGB. Beide Straf-
bestimmungen sind jeweils wie folgt zu ändern:
Aufhebung von Abs. 2.
Anpassung von Abs. 3 (Aufhebung des letzten Satzes).

NR Kommission für Rechtsfragen 

15.12.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

82/95.410 n Frey Walter. Stasi-Tätigkeit in der Schweiz: Un-
tersuchungs-Sonderbeauftragte  (14.06.1995)
Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes und
Artikel 30 des Geschäftsreglementes des Nationalrates verlange
ich mit einer parlamentarischen Initiative in der Form der allge-
meinen Anregung die Einsetzung eines unabhängigen Sonder-
beauftragten zur Untersuchung der Aktivitäten des Ministeriums

für Staatssicherheit (MfS/"Stasi") der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik (DDR) in der Schweiz.

Durch diesen Sonderbeauftragten bzw. dessen Behörde sind
insbesondere zu untersuchen:

- die Tätigkeit von Schweizern oder in der Schweiz niedergelas-
senen Ausländern für das MfS als sogenannte informelle Mitar-
beiter (IM) oder Agenten;

- die Rolle von in der Schweiz domizilierten Firmen im Zusam-
menhang mit MfS-Aktivitäten in der Schweiz; die Beteiligung von
Schweizern oder in der Schweiz niedergelassenen Ausländern
an solchen Firmen;

- die Beeinflussung und Unterwanderung politischer Parteien
und anderer Interessenorganisationen in der Schweiz durch das
MfS, bzw. deren personelle und finanzielle Beziehungen zur
ehemaligen DDR und anderen Ostblockstaaten;

- die Bespitzelung, Bedrohung und Beeinflussung kirchlicher Or-
ganisationen und religiöser Vereinigungen in der Schweiz durch
das MfS;

- nachrichtendienstliche Tätigkeiten des MfS gegen Behörden
der schweizerischen Eidgenossenschaft; die Tauglichkeit der
schweizerischen Abwehrmassnahmen gegen solche ausländi-
sche nachrichtendienstliche Tätigkeiten.

Der Sonderbeauftragte hat die Bundesversammlung sowie die
Oeffentlichkeit umfassend über seine Erkenntnisse und Mass-
nahmen zu orientieren.

NR Kommission für Rechtsfragen 

17.06.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

83/94.441 n Goll. Sexuelle Ausbeutung von Kindern. Verbes-
serter Schutz  (16.12.1994)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes ver-
lange ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form einer all-
gemeinen Anregung eine Ergänzung des Strafgesetzbuches
und allfällige Anpassungen im Opferhilfegesetz mit gemeinsa-
men Verfahrensbestimmungen zum verbesserten Schutz der
Opfer von Sexualdelikten, insbesondere in Fällen von sexueller
Ausbeutung von Kindern.

Folgende Verfahrensbestimmungen sind auf Bundesebene zu
regeln:

1. Die Verjährungsfrist bei sexuellen Handlungen mit Kindern
unter 16 Jahren ist aufzuheben.

2. Auf mehrfache Befragung des Opfers über den Tathergang ist
zu verzichten.

3. Die Befragung ist mit technischen Mitteln (Video) festzuhalten.

4. Die Konfrontation des Opfers mit dem Täter im Rahmen des
Verfahrens ist zu vermeiden.

5. Die Anhörung eines sexuell ausgebeuteten Kindes muss
durch ausgebildete Fachpersonen erfolgen.

6. Die Gerichts- und Ermittlungsbehörden, die mit Opfern von
sexueller Ausbeutung konfrontiert werden, sind speziell auszu-
bilden.

7. Die Information von Opfern über ihre rechtlichen Möglichkei-
ten ist zu verbessern.

8. Die Rahmenbedingungen für Entschädigungs- und Genugtu-
ungsansprüche der Opfer sind zu verbessern.

9. Beweisregeln sind einzuführen, die eine "Mitschuld" des Op-
fers zur Entlastung des Täters ausschliessen ("Opfer zum Täter
machen").

NR Kommission für Rechtsfragen 

13.06.1996 Nationalrat. Die Beratung wird auf die Herbstsessi-
on 1996 verschoben.
03.10.1996 Nationalrat. Ziffer 1 der Initiative wird nicht Folge
gegeben; Ziffern  2 - 9 wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 96.3199 Po. RK-NR 94.441



84/95.413 n Goll. Gegen die Überschuldung durch Konsum-
kredite  (23.06.1995)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes ver-
lange ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form einer all-
gemeinen Anregung die Schaffung eines Bundesgesetzes ge-
gen Missbräuche im Konsumkreditgeschäft. In einem entspre-
chenden Bundesgesetz mit sozialen Schutzbestimmungen sol-
len in Ergänzung zum Bundesgesetz über den Konsumkredit
(KKG) und den übrigen konsumentenschützerischen Bestim-
mungen im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG), im Obligationenrecht betreffend dem Abzahlungs- und
Vorauszahlungsvertrag (OR Art. 226 - 227) und dem Mietrecht
(OR Art. 253 - 274) folgende Punkte geregelt werden:

1. Kreditgeber müssen zu einer verbindlichen und eingehenden
Solvenzprüfung verpflichtet werden, wobei die Solvenz von An-
tragstellerinnen und Antragstellern im Zeitpunkt der Kreditauf-
nahme ausschlaggebend ist. Die Solvenz von Inhaberinnen und
Inhabern von Kreditkarten ist alle zwei Jahre neu zu überprüfen.

2. Die Vertragsdauer muss auf 24 Monate beschränkt werden.

3. Der jährliche Höchstzinssatz darf den durchschnittlichen Zins
für Spareinlagen (von der Nationalbank ermittelte Durchschnitts-
werte) um maximal 10 Prozent übersteigen, jedoch nicht mehr
als 15 Prozent betragen.

4. Richterinnen und Richter sollen die Kompetenz zur Anord-
nung von Erleichterungen wie Zinsreduktionen, Stundungen und
Nachlässe in Ueberschuldungssituationen erhalten, ohne dabei
an Parteibegehren gebunden zu sein.

5. Die Limite im Geltungsbereich des KKG muss aufgehoben
werden und für sämtliche Konsumkredite, auch für jene über 40
000 Franken, gelten.

6. Soziale Schutzbestimmungen sind nicht nur für die Aufnahme
von Konsumkrediten einzuführen, sondern auch für das Lea-
singgeschäft, Kreditkarten und Kontoüeberziehungskredite.

Mitunterzeichnende: Aguet, Bär, Baumann Ruedi, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Bircher Peter, Bodenmann, Borel
François, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Bugnon,
Bühlmann, Bundi, Bürgi, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser,
Darbellay, de Dardel, David, Deiss, Diener, Dormann, Dünki,
Duvoisin, Eggenberger, Fankhauser, Fasel, von Felten, Frainier,
Giger, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Grossenbacher,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hildbrand,
Hollenstein, Hubacher, Jäggi Paul, Jeanprêtre, Jöri, Keller
Anton, Langenberger, Ledergerber, Leemann, Lepori Bonetti,
Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Maeder, Marti Werner,
Matthey, Mauch Ursula, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer
Theo, Misteli, Ostermann, Rechsteiner, Robert, Ruffy, Schmid
Peter, Schmidhalter, Schnider, Seiler Rolf, Sieber, Singeisen,
Spielmann, Stamm Judtih, Steiger, Strahm Rudolf, Thür,
Tschuppert Karl, Tschäppät Alexander, Vollmer, Weder
Hansjürg, Wick, Wiederkehr, Wittenwiler, Zbinden, Ziegler Jean,
Zisyadis, Züger, Zwygart (88)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

21.06.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

85/96.410 n Goll. Halbierung der Strassenbaufinanzierung  
(20.03.1996)

Im Sinne einer allgemeinen Anregung reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative ein:

Es sind die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, um die Zweck-
bindung der Treibstoffzölle für den Strassenbau bis auf die Hälf-
te zu reduzieren, beziehungsweise stufenweise aufzuheben.

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

86/96.461 n Goll. Rechte für Migrantinnen  (12.12.1996)

Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange
ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form einer allgemei-
nen Anregung die Einführung eines unabhängigen Aufenthalts-
und Arbeitsrechts für Migrantinnen. Dieses Recht soll eigenstän-

dig und zivilstandsunabhängig ausgestattet sein. In diesem Zu-
sammenhang sind Aenderungen im Bundesgesetz über Erwerb
und Verlust des Schweizer Bürgerrechts und im Bundesgesetz
über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) vor-
zunehmen.

NR Staatspolitische Kommission 

87/97.426 n Gonseth. Einführung einer Sozialkostensteuer 
auf Alkoholika  (20.06.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Die Bundesverfassung soll für den Bereich der Alkoholbesteue-
rung revidiert werden, sodass auf alle Alkoholika, also auch auf
Wein eine Sozialkostensteuer erhoben werden kann. Diese Re-
vision soll sich auf die Vorarbeit und die Vorschläge der interde-
partementalen Arbeitsgruppe des Bundes vom 28.12.1995 stüt-
zen.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

88/96.431 n Gros Jean-Michel. Direkte Bundessteuer. Be-
steuerung der Hilfsgesellschaften  (21.06.1996)

Das Bundesgesetz vom 14. 12. 1990 über die direkte Bundes-
steuer (DBG) wird wie folgt geändert:

Artikel 70bis (neu)
1 Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Stiftungen, die
in der Schweiz eine Verwaltungstätigkeit, nicht aber eine ge-
werbliche Tätigkeit ausüben, bezahlen die Gewinnsteuer wie
folgt:

a. der Ertrag aus Beteiligungen nach Artikel 69 sowie die Kapital-
und Aufwertungsgewinne auf diesen Beteiligungen sind von der
Steuer befreit;

b. weitere in der Schweiz erzielte Einnahmen werden nach den
ordentlichen Tarifen besteuert;

weitere im Ausland erzielte Einnahmen werden je nach Umfang
der in der Schweiz ausgeübten

c. Verwaltungstätigkeit nach dem ordentlichen Tarif besteuert.
2 Der geschäftsmässig begründete Aufwand, der mit bestimm-
ten Gewinnen und Einnahmen wirtschaftlich zusammenhängt,
wird von diesen in Abzug gebracht.
3 Für Einnahmen und Erträge, für die eine Entlastung von im
Ausland an der Quelle erhobenen Steuern beantragt wird, gilt
die Steuerreduktion auf Gewinnen nach Absatz 1 nicht, wenn ein
internationales Abkommen vorsieht, dass sie der ordentlichen
Besteuerung in der Schweiz unterliegen.

Mitunterzeichnende: Cavadini Adriano, Eggly, Fischer-
Hägglingen, Friderici, Loeb, Maitre, Sandoz Suzette, Scheurer,
Stucky (9)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

10.10.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

✕ 89/96.462 n Gross Andreas. Öffentliche Hearings  
(12.12.1996)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Das GVG vom 23.03.1962 ist in dem Sinne zu ergänzen bzw. zu
ändern, dass eine qualifizierte Minderheit eines Rates zu einem
aktuellen Thema von grundsätzlicher Bedeutung die Durchfüh-
rung öffentlicher Hearings mit Expertinnen und Experten aus
dem In- und Ausland verlangen kann, die zwischen den Sessio-
nen im Nationalratssaal durchgeführt werden und an denen



auch anwesende Bürgerinnen und Bürger ein schriftliches Fra-
gerecht haben.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, von Allmen, Borel,
Carobbio, de Dardel, Dupraz, Eymann, Grobet, Gross Jost,
Gysin Remo, Haering Binder, Hubacher, Hubmann, Jans,
Jeanprêtre, Leemann, Maury Pasquier, Meyer Theo, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi,
Semadeni, Strahm, Thanei, Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes,
Zbinden (29)

NR Staatspolitische Kommission 

15.12.1997 Nationalrat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

90/97.435 n Gross Andreas. Aufhebung des Zivilschutzobli-
gatoriums  (08.10.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Vom Artikel 22bis Absatz 4 der Bundesverfassung, wonach die
Schutzdienstpflicht bloss gesetzlich und nicht in der Verfassung
verankert ist, ist dahingehend Gebrauch zu machen, dass im
geltenden Zivilschutzgesetz das Dienstobligatorium aufzuhe-
ben, sowie der Zivilschutz auf der Basis der Freiwilligkeit der
Dienstleistenden und mit Schwergewicht auf den neuen zivilen
Aufgaben neu zu organisieren ist.

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Stephanie, Borel,
Burgener, de Dardel, Fankhauser, von Felten, Gysin Remo,
Herczog, Jutzet, Rechsteiner Paul, Rennwald, Ruffy, Semadeni,
Strahm, Stump, Thanei, Vermot, Weber Agnes, Widmer,
Zbinden (21)

NR Sicherheitspolitische Kommission 

91/97.407 n Gross Jost. Massenentlassungen. Wahrung der 
Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  
(19.03.1997)

Artikel 333 OR sei in seiner Schutzwirkung zugunsten der Arbeit-
nehmer auf analoge Tatbestände wie Fusion, Schaffung einer
Auffanggesellschaft nach Nachlassvertrag mit Vermögensabtre-
tung oder Konkurs mit Verkauf von Aktiven auszudehnen, wobei
den unterschiedlichen Tatbeständen differenzierend Rechnung
zu tragen sei.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel,
Bühlmann, Carobbio, Chiffelle, Fankhauser, Fässler, von Felten,
Goll, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Marti Werner,
Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei,
Vermot, Vollmer, Zbinden (43)

NR Kommission für Rechtsfragen 

92/96.403 n Günter. Ergänzung des Tierschutzgesetzes  
(06.03.1996)

Gestützt auf Artikel 21ff des Geschäftsverkehrsgesetzes bean-
trage ich mittels einer parlamentarischen Initiative in Form eines
ausgearbeiteten Entwurfs nachstehende Ergänzung des Tier-
schutzgesetzes:

Das Tierschutzgesetz (TSchG) wird wie folgt geändert:

Artikel 7bis

Auswahl eines Tieres zur Zucht (neu)

Bei der Auswahl eines Tieres zur Zucht sind die anatomischen,
physiologischen und ethologischen Merkmale zu berücksichti-
gen, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nach-
kommen und des weiblichen Elternteils gefährden können.

Artikel 7ter

Verbot der Qualzucht (neu)
1 Natürliche oder künstliche Zucht und Zuchtmethoden, die den
Elterntieren oder ihren Nachkommen Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen oder deren Wohlbefinden erheblich beein-
trächtigen können, dürfen nicht durchgeführt oder angewendet
werden.
2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den Tierversuch.
3 Der Bundesrat bestimmt die Kriterien zur Beurteilung der qual-
zuchtrelevanten Merkmale von Heim- und Nutztierrassen. Er
kann die Zucht bestimmter Heim- und Nutztierrassen aus Tier-
schutzgründen verbieten.

Mitunterzeichnende: von Allmen, Banga, Baumann Ruedi,
Bäumlin, Berberat, Bodenmann, Bühlmann, Chiffelle, Dünki,
Fankhauser, Gross Jost, Hämmerle, Herczog, Hilber,
Hochreutener, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jutzet, Maury
Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, Müller-
Hemmi, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi,
Semadeni, Strahm, Teuscher, Thanei, Vermot, Weber Agnes 
(33)

NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

21.03.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

93/97.415 n Gysin Hans Rudolf. Marktöffnung Krankenversi-
cherung für SUVA  (21.03.1997)

Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes beantrage ich mittels ei-
ner parlamentarische Initiative nachstehende Ergänzung von Ar-
tikel 11 des Krankenverischerungsgesetzes:

Artikel 11 Art der Versicherer

Die obligatorische Krankenpflegeversicherung wird betrieben
durch:

a. Krankenkassen im Sinne von Artikel 12

b. private Versicherungseinrichtungen, die dem Versicherungs-
aufsichtsgesetz (VAG) unterstehen, die Krankenversicherung
durchführen und über eine Bewilligung nach Artikel 13 verfügen

c. (neu) die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA).

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Bezzola,
Binder, Bircher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Bührer,
Comby, Deiss, Dettling, Dupraz, Durrer, Egerszegi-Obrist,
Ehrler, Engelberger, Fehr Lisbeth, Föhn, Frey Claude, Fritschi,
Gross Jost, Guisan, Gusset, Gysin Remo, Hasler Ernst,
Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Imhof, Kofmel, Kühne,
Kunz, Leu, Leuenberger, Loeb, Maurer, Moser, Mühlemann,
Oehrli, Philipona, Rechsteiner-Basel, Ruckstuhl, Sandoz
Marcel, Schenk, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter,
Seiler Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann,
Strahm, Suter, Tschuppert, Vallender, Vetterli, Vogel,
Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Wyss (64)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 97.3391 Mo. SGK-NR (97.415) Minderheit Deiss

94/93.434 n Haering Binder. Schwangerschaftsabbruch: Re-
vision des Strafgesetzbuches  (29.04.1993)

Die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs soll nach folgen-
den Grundsätzen revidiert werden:

1. Straflosigkeit in den ersten Monaten der Schwangerschaft
(Fristenlösung).

2. Nach Ablauf der Frist soll ein Schwangerschaftsabbruch nur
noch erlaubt sein, wenn nach ärztlicher Erkenntnis eine Gefahr
für das Leben der Schwangeren oder die Gefahr einer schwer-
wiegenden Beeinträchtigung ihres physischen oder psychischen



Gesundheitszustandes besteht und diese nicht auf andere für
sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.

Mitunterzeichnende: Aguet, Aubry, Bär, Baumann, Bäumlin,
Béguelin, Bircher Silvio, Bischof, Bodenmann, Brunner
Christiane, Bühlmann, Camponovo, Carobbio, Caspar-Hutter,
Danuser, de Dardel, Diener, Eggenberger, Fankhauser, Gardiol,
Goll, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Hafner Rudolf,
Hafner Ursula, Haller, Hämmerle, Hollenstein, Hubacher,
Jeanprêtre, Jöri, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz,
Maeder, Marti Werner, Mauch Rolf, Mauch Ursula, Meier Hans,
Meier Samuel, Misteli, Mühlemann, Nabholz, Nebiker, Pini,
Poncet, Rebeaud, Rechsteiner, Robert, Schmid Peter,
Spielmann, Stamm Luzi, Steiger, Strahm Rudolf, Suter, Thür,
Tschäppät Alexander, Vollmer, Wiederkehr, Wyss Paul,
Zisyadis, Züger (62)

NR Kommission für Rechtsfragen 

01.02.1994 Bericht der Kommission NR
03.02.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
20.06.1997 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorla-
ge, gemäss Art. 21quater, Abs. 5, GVG,  wird bis zur Frühjahrs-
session 1998 verlängert.

95/94.423 n Heberlein. Betäubungsmittelgesetz. Ergänzung  
(06.10.1994)

Gestützt auf Art. 93, Abs. 1 der BV und Art. 21bis des Geschäfts-
verkehrsgesetzes verlange ich mit einer Parlamentarischen In-
itiative in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs eine Neufas-
sung von Art. 15b des Betäubungsmittelgesetzes.

Abs. 1

Betäubungsmittelabhängige mündige oder entmündigte Perso-
nen können bei unmittelbarer Gefahr schwerer Verwahrlosung in
einer geeigneten Anstalt untergebracht werden.

Abs. 2

Die betroffene Person muss entlassen werden, sobald ihr Zu-
stand es erlaubt. Zwecks Motivierung für eine Langzeittherapie
können Suchtkranke bis höchstens vier Monate in sozialthera-
peutischen Institutionen zurückbehalten werden.

Abs. 3

Im übrigen sind die Art. 397, Bst. a ff ZGB anwendbar.

Abs. 4

bisheriger Abs. 2.

Mitunterzeichnende: Allenspach, Aregger, Bezzola, Bonny,
Bührer Gerold, Cornaz, Fischer-Seengen, Fritschi Oscar, Gysin,
Hegetschweiler, Miesch, Mühlemann, Spoerry, Stamm Luzi,
Steinegger, Steiner, Stucky, Wanner, Wittenwiler (19)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

15.02.1996 Bericht der Kommission NR
21.03.1996 Nationalrat. Die Initiative wird an die Kommission
zurückgewiesen mit dem Auftrag, bis zur Wintersession 1996
ihre Anträge auf Folgegeben gemäss Art. 21ter Abs. 2 GVG zu
begründen.
03.12.1996 Nationalrat. Die Beratung des Geschäftes wird ver-
schoben

✕ 96/92.445 n Hegetschweiler. Obligationenrecht. Achter Ti-
tel: Die Miete. Aenderung  (16.12.1992)

Nach Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes wird eine
Parlamentarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten
Entwurfs für folgende Aenderungen des Obligationenrechts vom
15. Dezember 1989 eingereicht:

Artikel 253a
2 Sie gelten nicht für Ferien- und Zweitwohnungen (Rest strei-
chen)

Artikel 256a

Streichen

Artikel 257d

Ganzer Artikel ersetzen durch frühere Fassung 265 OR, "Verzug
des Mieters"

Artikel 257e
1 Leistet der Mieter von ... auf einem Sparkonto oder einem De-
pot (streichen: das auf den Namen des Mieters lautet) hinterle-
gen.

Artikel 259a

Entstehen an der Sache Mängel, die ... kann er verlangen, dass
der Vermieter, sofern ihn ein Verschulden trifft: ...

Artikel 259d

Wird die Tauglichkeit der Sache zum vorausgesetzten Gebrauch
beeinträchtigt oder vermindert, so kann der Mieter vom Vermie-
ter, sofern dieser dafür verantwortlich gemacht werden kann,
verlangen, dass er den Mietzins ...

Artikel 260
1 Der Vermieter kann Erneuerungen und Aenderungen an der
Sache nur vornehmen, wenn sie für den Mieter zumutbar sind
und wenn das Mietverhältnis dem Mieter nicht gekündigt worden
ist.

Artikel 260a
3 Weist die Sache bei Beendigung des ..., eine entsprechende
Entschädigung verlangen; abweichende schriftlich vereinbarte
Entschädigungsregelungen bleiben vorbehalten.

Artikel 261
2 ...

a. bei Wohn- und Geschäftsräumen ... wenn er einen (streichen:
dringenden) Eigenbedarf für sich, nahe Verwandte oder Ver-
schwägerte geltend macht.

Artikel 262
1 Der Mieter kann mit Zustimmung des Vermieters die ganze
Sache vorübergehend oder einen Teil davon dauernd unterver-
mieten.
3 Der Mieter haftet dem Vermieter dafür, dass der Untermieter
die Sache nicht anders gebraucht, als es ihm selbst gestattet ist
und er nicht seinerseits untervermietet. Der Vermieter kann ...

Artikel 263

Streichen

Artikel 264
3 Bei Wohn- und Geschäftsräumen gilt eine minimale Anzeige-
frist von einem Monat auf ein Monatsende.

Absatz 3 wird neu Absatz 4

Artikel 266e

Bei der Miete von Einzelzimmern und möblierten Wohnungen
und gesondert vermieteten Einstellplätzen oder ähnlichen Ein-
richtungen können die Parteien mit einer Frist von zwei Monaten
auf Ende eines Monats kündigen.

Artikel 266h
1 Fällt der Mieter nach Uebernahme ... und der Konkursverwal-
tung schriftlich eine Frist von 30 Tagen setzen.

Artikel 266i

Stirbt der Mieter, so können seine Erben oder der Vermieter mit
der gesetzlichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin
kündigen.

Artikel 269d
2 Die Mietzinserhöhung ist anfechtbar, wenn der Vermieter: ...



Artikel 270

Streichen

Artikel 272a

...

e. wegen dringendem Eigenbedarf des Vermieters für sich, nahe
Verwandte oder Verschwägerte.

NR Kommission für Rechtsfragen 

11.01.1994 Bericht der Kommission NR
09.06.1994 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.12.1996 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorla-
ge wird bis zur Wintersession 1998 verlängert.
08.12.1997 Nationalrat. Abschreibung.

✕ 97/93.429 n Hegetschweiler. Aenderung des Mietrechts, 
Obligationenrecht achter Titel  (19.03.1993)

Nach Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes wird eine
parlamentarische Initiative für folgende Aenderung des Obliga-
tionenrechts vom 15. Dezember 1989 eingereicht:

Artikel 269d Absatz 1bis (neu)

Der Mietzins kann in dem Ausmass angepasst werden, in wel-
chem sich seit der letzten Mietzinsfestlegung die Verhältnisse
geändert haben. Weitergehende Mietzinsanpassungen sind
möglich, sofern der Vermieter bei der letzten Mietzinsfestlegung
dafür einen klaren Vorbehalt angebracht hat.

Artikel 269d Absatz 1bis a (neu)

Mietzinsanpassungen im Sinne von Artikel 269a litera a OR sind
auch möglich, wenn sie bei der letzten Mietzinsfestlegung nicht
ausdrücklich vorbehalten worden sind, jedoch nur, wenn zwi-
schen dem Mietbeginn oder der letzten Anpassung, gestützt auf
diesen Erhöhungsgrund, bis zum Erhöhungstermin mindestens
zwei Jahre vergangen sind.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Dettling, Gysin, Raggenbass 
(4)

NR Kommission für Rechtsfragen 

11.01.1994 Bericht der Kommission NR
09.06.1994 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
13.12.1996 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorla-
ge wird bis zur Wintersessioin 1998 verlängert.
08.12.1997 Nationalrat. Abschreibung.

✕ 98/96.442 n Hegetschweiler. Arbeitslosenversicherung. 
Degressive Entschädigungsleistungen  (03.10.1996)

Aenderung von Art. 22 des Bundesgesetzes über die obligasto-
rische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädi-
gung vom 25.06.1982 (AVIG):

Art. 22 Abs. 1 AVIG (neu)

Die Taggelder gemäss Absatz 2 und 3 werden nach Ablauf eines
Drittels der Höchstzahl der Taggelder nach Art. 27 Abs. 2 AVIG
sukzessive auf das in der Empfehlung der schweizerischen Kon-
ferenz für Sozialhilfe (SKOS) für die Grundversicherung vorge-
sehene Minimum reduziert.

Art. 22 Abs. 2 AVIG (neu)

(bisheriger Absatz 1)

Art. 22 Abs. 3 AVIG (neu)

(bisheriger Absatz 2)

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Baumberger,
Bezzola, Blocher, Bortoluzzi, Bosshard, Bührer, Dettling,
Dreher, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Fischer-Seengen, Gysin

Hans Rudolf, Hasler Ernst, Heberlein, Kofmel, Mühlemann,
Stamm Luzi, Steinemann, Stucky, Theiler, Tschuppert, Vetterli,
Weigelt, Widrig (25)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

15.12.1997 Nationalrat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

99/97.445 n Hegetschweiler. Steuern. Berücksichtigung 
ausserordentlicher Aufwendungen beim Wechsel der zeitli-
chen Bemessung  (10.10.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Aenderung von Art. 69 des Bundesgesetzes über die Harmoni-
sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG) und Art. 218 des Bundesgesetzes über die direkte Bun-
dessteuer (DBG). Neu sollen in die Bemessungslücke fallende
ausserordentliche Aufwendungen in der ersten Steuerperiode
nach dem Wechsel der zeitlichen Bemessung abzugsfähig sein,
da die in die Bemessungslücke fallenden ausserordentlichen Er-
träge gemäss StHG und DBG ebenfalls versteuert werden müs-
sen.

StHG Art. 69. Wechsel der zeitlichen Bemessung für natürliche
Personen

Die Einkommenssteuer der natürlichen Personen für die erste
Steuerperiode nach dem Wechsel der zeitlichen Bemessung
wird nach dem alten und neuen Recht provisorisch veranlagt. Ist
die nach neuem Recht berechnete Steuer höher, so wird diese,
andernfalls die nach altem Recht berechnete Steuer geschuldet.
Vorbehalten bleibt die Bestuerung ausserordentlicher Erträge
und die Abzugsmöglichkeit ausserordentlicher Aufwendungen
nach altem Recht. Ausserordentliche Erträge und ausserodent-
liche Aufwendungen sind näher zu bestimmen.

BDG Art. 218. Wechsel der zeitlichen Bemessung

Die Einkommenssteuer der natürlichen Personen für die erste
Steuerperiode nach dem Wechsel gemäss Art. 41 wird nach
dem alten und neuen Recht provisorisch veranlagt. Ist die nach
neuem Recht berechnete Steuer höher, so wird diese, andern-
falls die nach altem Recht berechnete Steuer geschuldet. Vorbe-
halten bleibt die Besteuerung ausserordentlicher Erträge und die
Abzugsmöglichkeit ausserordentlicher Aufwendungen nach al-
tem Recht. Ausserordentliche Erträge und ausserodentliche
Aufwendungen sind näher zu bestimmen.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Baumberger,
Bezzola, Binder, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Bührer, Dettling,
Egerszegi-Obrist, Engelberger, Engler, Fischer-Seengen,
Fritschi, Giezendanner, Gysin Hans Rudolf, Kofmel, Moser,
Müller Erich, Schlüer, Stamm Luzi, Steinemann, Steiner, Stucky,
Theiler, Weigelt (26)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

100/94.405 n Herczog. Ausbau statt Abbau des öffentlichen 
Verkehrs  (16.03.1994)

Gestützt auf Artikel 21bis GVG reiche ich folgende parlamentari-
sche Initiative in Form einer allgemeinen Anregung ein:

Es sind die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um das infra-
strukturelle und fahrplanmässige Angebot des öffentlichen Ver-
kehrs (Personen und Güter auf Schiene und Strasse), insbeson-
dere im Agglomerations- und Regionalverkehr, zu sichern und
auszubauen. Für den öffentlichen Verkehr von nationaler Be-
deutung soll der Bund, für den Agglomerations- und Regional-
verkehr sollen Bund und Kantone gemeinsam verantwortlich
sein.

Das Angebot muss minimal jenem Standard gerecht werden, der
einen attraktiven und zweckmässigen Kundendienst erlaubt.
Insbesondere sollen der Stundentakt für alle Siedlungsgebiete
garantiert und eine angemessene Personalpräsenz zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit und der Hilfe für die Fahrgäste ge-
währleistet werden.



Der Angebotsausbau soll den öffentlichen Verkehr als öffentli-
chen Dienst garantieren und ihn gleichzeitig marktgerecht aus-
gestalten.

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

30.08.1994 Bericht der Kommission NR
13.03.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
10.10.1997 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorla-
ge wird um zwei Jahre verlängert.

101/96.463 n Hochreutener. Kostenübernahme bei medizini-
scher Behandlung ausserhalb des Wohnkantons  
(13.12.1996)

Gestützt auf  Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes verlan-
ge ich die folgende Aenderung von Artikel 41 Absatz 3 KVG:

Beansprucht die versicherte Person aus medizinischen Gründen
die Dienste eines ausserhalb des Wohnkantons befindlichen
Spitals, so übernimmt der Wohnkanton die allfällige Differenz
zwischen den in Rechnung gestellten Kosten und den Tarifen
des betreffenden Spitals für Einwohner und Einwohnerinnen des
Kantons. In diesem Fall gilt das Rückgriffsrecht nach Artikel 79
sinngemäss für den Wohnkanton. Der Bundesrat regelt die Ein-
zelheiten.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

102/97.431 n Hochreutener. Qualitätssteigerung der Gesetz-
gebungsarbeit und Verwesentlichung der direkten Demo-
kratie  (22.09.1997)

Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche
ich folgende parlamentarische Initiative in der Form der allge-
meinen Anregung ein:

Die Bundesverfassung ist dahin zu ändern, dass die Wahldauer
für Mitglieder des Nationalrates auf 6, mindestens auf 5 Jahre er-
höht wird. Die Legislaturdauer des Bundesrates müsste mit den
neuen Bestimmungen harmonisiert werden.

Die Regelung tritt erst für die nach Annahme durch Volk und
Stände folgende Legislatur in Kraft.

NR Staatspolitische Kommission 

103/97.459 n Hochreutener. Harmonisierung der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer  (18.12.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Art. 42quinquies Bundesverfassung ist so zu ergänzen, dass
auch die (formelle) Harmonisierung der Erbschafts- und Schen-
kungssteuern erfasst wird.

z.B. wie folgt:

Der Bund sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen für die
Harmonisierung der direkten Steuern von Bund, Kantonen und
Gemeinden, einschliessliche der Erbschafts- und Schenkungs-
steuern.

Mitunterzeichnende: Bircher, David, Dormann, Durrer, Ehrler,
Grossenbacher, Heim, Imhof, Leu, Lötscher, Raggenbass,
Stamm Judtih, Zapfl (13)

104/93.454 n Hubacher. Drogenpolitik  (14.12.1993)

Gemäss Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Artikel
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich eine parlamen-
tarische Initiative als allgemeine Anregung ein:

Das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel ist so abzuän-
dern, dass die heute zulässige und praktizierte Drogenpolitik
überprüft und im Sinne der möglichsten Eliminierung des Dro-
genschwarzmarktes, der damit zusammenhängenden Beschaf-

fungskriminalität und der bekannten Folgen für die Gesellschaft
und Betroffenen verbessert werden kann.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

15.02.1996 Bericht der Kommission NR
21.03.1996 Nationalrat. Die Initiative wird an die Kommission
zurückgewiesen mit dem Auftrag, bis zur Wintersession 1996
ihre Anträge auf Folgegeben gemäss Art. 21ter Abs. 2 GVG zu
begründen.
03.12.1996 Nationalrat. Die Beratung des Geschäftes wird ver-
schoben

105/97.408 n Jans. Massenentlassungen. Wahrung der In-
teressen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  
(19.03.1997)

Neufassung von Artikel 335f OR

Abs. 1 (unverändert)

Abs. 2 (geändert)

Er gibt ihnen zumindest die Möglichkeit, innerhalb von 40 Tagen
Vorschläge zu unterbreiten, wie die Kündigungen vermieden
oder deren Zahl beschränkt sowie ihre Folgen gemildert werden
können. Falls solche Vorschläge gemacht werden, ist er zu einer
Konsultation darüber verpflichtet. Sofern es zu keiner Einigung
kommt, gibt er seine ablehnenden Gründe der Belegschaft
schriftlich bekannt.

Abs. 3 und 4 (unverändert)

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, Berberat, Bodenmann,
Borel, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von
Felten, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Haering
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hubacher,
Hubmann, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber,
Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Zbinden (48)

NR Kommission für Rechtsfragen 

106/97.422 n Jeanprêtre. Krankenversicherung. Sozialere 
Finanzierung  (17.06.1997)

Die geltenden individuellen Prämien für die obligatorische Kran-
kenversicherung sollen durch ein Finanzierungssystem ersetzt
werden, welche den unterschiedlichen wirtschaftlichen Verhält-
nissen der Versicherten Rechnung trägt.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

107/97.403 n Keller. Rechtschreibereform stoppen  
(10.03.1997)

Es sind im Verwaltungsorganisationsgesetz und/oder in den
Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung die rechtli-
chen Grundlagen dafür zu schaffen, dass die Schweiz bei der
Rechtschreibereform nicht mitmacht.

NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

108/96.404 n Ledergerber. Revision Nationalbankgesetz  
(13.03.1996)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes rei-
che ich dem Nationalrat eine parlamentarische Initiative in Form
einer allgemeinen Anregung ein mit dem Begehren, die Gesetz-
gebung über die Nationalbank (SNB) und die entsprechenden
Verordnungen zu revidieren und den heutigen Erfordernissen
anzupassen. Dabei sei insbesondere folgenden Forderungen
Rechnung zu tragen:

1. Die Pflicht der SNB, 40 Prozent der umlaufenden Geldmenge
mit Gold abzudecken, soll aufgehoben werden. Falls eine teil-
weise Golddeckung weiterhin für notwendig erachtet wird, soll



diese nicht höher sein als beispielsweise diejenige der Deut-
schen Bundesbank (Bewertung des Goldes zu Marktpreisen).

2. Die Verpflichtung der SNB, den grössten Teil der Devisenre-
serven in Form von kurzfristig verfügbaren Mitteln zu halten, wird
gelockert. In jedem Fall soll die in Form von kurzfristig verfügba-
ren Devisen gehaltene Reserveposition verhältnismässig nicht
höher sein, als dies bei der Deutschen Bundesbank der Fall ist
(20% der umlaufenden Geldmenge).

3. Die für die Wechselkurspolitik gemäss Punkt 1 und 2 nicht be-
nötigten Reserven werden aus der Nationalbank ausgegliedert
und professionell bewirtschaftet. Die Goldreserven sind schritt-
weise abzubauen und Anlagen in Fremdwährungen in einem
vernünftigen Ausmass abzusichern.

4. Der Bund führt jährlich eine Ausschreibung durch um den
Staatsschatz in Tranchen von 10-15 Milliarden Franken privaten
oder öffentlichen Vermögensverwaltern zur Bewirtschaftung zu
bergeben. Er wählt jene Institute aus, die eine sorgfältige und er-
tragreiche Anlagepolitik gewährleisten. Die Institute mit der
schlechtesten

Performance werden jeweils auf Ende der Vertragsfrist entlas-
sen.

5. Die Erträge des bewirtschafteten Staatsvermögens (minde-
stens 4-6 Milliarden Franken pro Jahr) werden wie folgt verwen-
det:

- In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit (3%) fliesst etwa ein Drittel in
die Arbeitslosenversicherung

- ein Viertel wird zur Amortisation der Bundesverschuldung  Auf-
gewendet, solange dieser mehr als 20 Prozent des BIPs aus-
macht

- der verbleibende Rest soll je zu einem Drittel auf Bund, Kanto-
ne und Kernstädte der Agglomerationen (Abgeltung von Zentra-
litätsleistungen) verteilt werden.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

12.06.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

109/96.468 n Leemann. Ausschöpfung des Steuerpotentials  
(13.12.1996)

Gestützt auf Art. 21bis des GVG reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Die finanzkraftabhängigen Transferzahlungen des Bundes an
die Kantone sind stärker von der Ausschöpfung des kantonalen
Steuerpotentials abhängig zu machen; sie sind für diejenigen
Kantone nach unten zu korrigieren, welche ihr Steuerpotential
unterdurchschnittlich ausschöpfen. Zu berücksichtigen sind da-
bei sämtliche Kantons- und Gemeindesteuern, einschliesslich
sämtliche Spezialsteuern wie Grundstücks- und Vermögensge-
winnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern usw.

Mitunterzeichnende: Alder, von Allmen, Banga, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Berberat, Bodenmann, Borel, Carobbio, de
Dardel, Fankhauser, von Felten, Goll, Gross Andreas, Gross
Jost, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hilber, Hubacher,
Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber,
Leuenberger, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-
St.Gallen, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni,
Spielmann, Strahm, Stump, Vermot, Weber Agnes, Widmer (39)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

110/97.460 n Loeb. Verantwortung und Federführung im 
Bundesrat  (18.12.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Die Gesetzgebung ist in dem Sinne zu ändern, dass bei depar-
tementsübergreifenden Geschäften von nationalem Interesse
der Bundespräsident oder der Gesamtbundsrat einem Mitglied
des Bundesrates die Verantwortung und Federführung (für die
Geschäftsführung, die laufende Information und die Entscheid-

vorbereitung z.H. des Kollegiums) mit entsprechender Kompe-
tenzzuweisung übertragen kann.

Die Mehrheit der Vereinigten Bundesversammlung soll entspre-
chende Anträge stellen können.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander,
Bezzola, Binder, Blocher, Bührer, Couchepin, David, Dettling,
Dupraz, Egerszegi-Obrist, Fehr Hans, Fischer-Seengen, Frey
Claude, Frey Walter, Fritschi, Gadient, Gros Jean-Michel, Gysin
Hans Rudolf, Hegetschweiler, Kofmel, Maurer, Müller Erich,
Nabholz, Philipona, Schmid Samuel, Steiner, Stucky, Suter,
Theiler, Tschopp, Vallender (32)

111/92.437 n Loeb François. Tier keine Sache  (24.08.1992)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und auf
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange ich mit ei-
ner parlamentarischen Initiative in Form einer allgemeinen Anre-
gung die Aenderung des schweizerischen Rechts, um das Tier
(gemäss Tierschutzgesetz) in der eidgenössischen Gesetzge-
bung nicht mehr als Sache, sondern als eigene Kategorie zu be-
handeln.

Zu prüfen ist, inwiefern als Folge einer solchen Aenderung si-
chergestellt werden kann, dass

- bei Verletzung von Tieren dem Eigentümer bzw. Besitzer die
den Umständen entsprechenden Heilungskosten zugesprochen
werden;

- die Regeln über den Fund von Tieren von den Regeln über den
Fund von Sachen getrennt werden;

- bei Trennung oder Scheidung die Regeln für die Zusprechung
der zur Familie gehörenden Haustiere festgelegt werden;

- bei Nachlässen die Unterbringung von Nachlasstieren sicher-
gestellt wird;

- im Strafgesetzbuch anstelle der bisher als Sachbeschädigung
auf Antrag zu erfolgenden Strafen für das vorsätzliche bzw. fahr-
lässige Verletzen und Töten eines Tieres dieser Tatbestand un-
abhängig aber weiterhin als Antragsdelikt aufgeführt wird.

NR Kommission für Rechtsfragen 

18.11.1993 Bericht der Kommission NR
17.12.1993 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
26.02.1996 Bericht der Kommission NR
18.03.1996 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung der Vorlage
gemäss Artikel 21quater Absatz 5 GVG wird bis zur Frühjahrs-
session 1997 verlängert.
20.06.1997 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung der Vorlage
wird bis zur Frühjahrssession 1998 verlängert.

112/97.440 n Maspoli. Behandlungsfristen für Volksinitiati-
ven  (09.10.1997)

Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Ent-
wurfs ein:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 121 Abs. 6

Wird das Begehren in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs ge-
stellt, findet die Abstimmung von Volk und Ständen darüber spä-
testens 18 Monate nach der Einreichung des Initiativbegehrens
statt. Die Bundesversammlung kann dem Begehren einen Ge-
genvorschlag gegenüberstellen, der gleichzeitig zur Abstim-
mung vorgelegt wird. Mit Zustimmung der Mehrheit des Initiativ-
komitees kann dann, wenn ein Gegenvorschlag erfolgen soll, die
Frist zur Abstimmung um höchstens ein Jahr verlängert werden.

II

Die Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden
wie folgt ergänzt:



Art. 24 (neu)

Gesetzliche oder Verordnungsbestimmungen, welche mit der
Frist von Art. 121 Abs. 6 BV nicht zu vereinbaren sind, gelten als
aufgehoben. Dies trifft insbesondere für die Art. 26, 27 und 29
des Geschäftsverkehrsgesetzes sowie für Art. 74 des Bundes-
gesetzes über die politischen Rechte zu.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann Ruedi, Binder, Borer,
Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bühlmann, Burgener,
Caccia, Carobbio, Comby, Dreher, Egerszegi-Obrist,
Engelberger, Epiney, Fässler, Fehr Lisbeth, Fehr Hans, Filliez,
Föhn, Frey Claude, Friderici, Giezendanner, Grendelmeier, Gros
Jean-Michel, Gusset, Heim, Hochreutener, Hollenstein, Jaquet-
Berger, Jutzet, Keller, Kunz, Maitre, Moser, Pini, Ratti, Ruf,
Schenk, Scherrer Jürg, Schlüer, Schmied Walter, Simon,
Spielmann, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Thür, Vallender,
Vermot, Vetterli, Vogel, Weigelt, Widmer, Wiederkehr, Wyss 
(57)

NR Staatspolitische Kommission 

113/97.442 n Maspoli. Für tiefere Arzneimittelpreise  
(09.10.1997)

Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Ent-
wurfs ein:

I 

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 34bis Abs. 3 (neu)

Die in den angrenzenden Staaten zur Schweiz mit Rezept oder
rezeptfrei zum Verkauf bei Aerzten, Apotheken, Spitälern, Dro-
gerien oder anderen Geschäften zugelassenen Medikamente
als Originalpräparate oder Generika sind in gleicher Weise mit
Rezept oder rezeptfrei auch bei Aerzten, Apotheken, Spitälern,
Drogerien oder anderen Geschäften in der Schweiz zugelassen,
ohne dass es für die Schweiz einer besonderen Bewilligung be-
darf.

Soweit rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente zum Ver-
kauf gelangen, sind Generika abzugeben, sofern solche vorhan-
den sind oder sofern der Patient das Präparat nicht selbst be-
zahlt.

Soweit Originalpräparate und Generika durch die Krankenkas-
sen zu bezahlen sind, sind an die Patienten die preisgünstigsten
Produkte abzugeben, entsprechend der jedes Jahr veröffentlich-
ten Liste der vom Bund anerkannten Krankenversicherer.

II 

Die Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden
wie folgt ergänzt:

Art. 24 (neu)

Gesetzliche oder Verordnungsbestimmungen, die im Wider-
spruch zu Art. 34bis Abs. 3 stehen, sind aufgehoben.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bosshard, Bühlmann,
Burgener, Caccia, Dreher, Engelberger, Fässler, Fehr Hans,
Filliez, Föhn, Friderici, Gros Jean-Michel, Gross Andreas,
Gusset, Heim, Hollenstein, Jutzet, Keller, Kühne, Kunz, Leuba,
Maitre, Moser, Pini, Ratti, Ruf, Schenk, Scherrer Jürg, Schmied
Walter, Simon, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Thür,
Vallender, Weyeneth, Widmer, Wiederkehr, Wyss (40)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

114/96.413 n Moser. Einführung der Verfassungsgerichts-
barkeit  (22.03.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende
parlamentarische Initiative in der Form der allgemeinen Anre-
gung ein:

Es sei ein Verfassungsgericht zur Ueberprüfung der Verfas-
sungsmässigkeit von Bundesgesetzen, Beschlüssen der Bun-
desversammlung und des Bundesrates sowie von Staatsverträ-
gen, einzurichten. Die Bundesverfassung ist entsprechend ab-
zuändern.

NR Kommission 96.091

115/96.412 n Nabholz. Öffnung der Säule 3a für nichter-
werbstätige Personengruppen  (21.03.1996)

Gestützt auf Art. 21bis GVG unterbreite ich in Form einer allge-
meinen Anregung folgende parlamentarische Initiative:

Das Bundesgesetz über die Berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge (BVG) vom 25.06.1982 wird bezüglich
der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) so geändert, dass
eine gezielte Oeffnung für bestimmte, nichterwerbstätige Perso-
nenkategorien möglich wird. Zu diesem Personenkreis

gehören insbesondere:

- Personen, die ohne Entlöhnung Erziehungs- und Betreuungs-
aufgaben wahrnehmen.

- Personen, welche ihre Erwerbstätigkeit aus gesundheitlichen
Gründen erheblich reduzieren oder aufgeben mussten.

- Personen, die arbeitslos geworden sind.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

21.03.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

116/90.228 n Petitpierre. Parlamentsreform  (14.03.1990)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes ver-
lange ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form einer all-
gemeinen Anregung eine Reform des Parlamentes, welche sich
auch auf dessen Funktionen, die Aufgaben der beiden Räte und
ihre Zusammenarbeit, sowie die Stellung der einzelnen Parla-
mentsmitglieder erstreckt.

Insbesondere sind zu prüfen und möglichst rasch zu realisieren:

1. die Beschleunigung des Rechtsetzungsverfahrens, z. B.

- durch die Vorberatung von Geschäften in gemeinsamen Kom-
missionen beider Räte oder durch gemeinsame Sitzungen der
Kommissionen beider Räte;

- durch die Straffung des Differenzbereinigungsverfahrens;

- durch die Konzentration der Sitzungstage der Kommissionen
auf einzelne Wochentage, die grundsätzlich hierfür freizuhalten
sind, oder auf Kommissionssessionen;

- durch eine vermehrte Konzentration der Arbeit in ständigen
Kommissionen;

2. die effektivere Führung und Planung der Parlamentstätigkeit,
unter anderem die Behandlung der Geschäfte nach einer Dring-
lichkeitsordnung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht;

3. die verbesserte Mitwirkung des Parlamentes im Rahmen der
Aussenpolitik, z. B. durch die Zuweisung erweiterter Kompeten-
zen;

4. die weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Parla-
mentsmitglieder, insbesondere mit Assistierenden und Sekreta-
riatshilfen oder entsprechender Kredite;

5. die Möglichkeit, dass sich Bundesräte in den parlamentari-
schen Kommissionen und in den Räten von Chefbeamten be-
gleiten und unter bestimmten Voraussetzungen auch vertreten
lassen können.

Im weiteren sind zu prüfen:

- die Delegation von Entscheidungsbefugnissen an Kommissio-
nen;

- die volle Entlöhnung von Parlamentsmitgliedern, die ihr Mandat
vollamtlich ausüben; das nebenamtliche parlamentarische Man-
dat soll aber weiterhin möglich sein;



- eine differenzierte Behandlung der Geschäfte in beiden Räten,
wobei die Gleichwertigkeit beider Kammern zu gewährleisten ist.

NR Staatspolitische Kommission 

05.09.1990 Bericht der Kommission NR
26.09.1990 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
16.05.1991 Bericht der Kommission NR (BBl 1991 III, 617)
03.06.1991 Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1991 III, 812)

Siehe Geschäft 92.413 Pa.Iv. Sieber

Siehe Geschäft 94.428 Pa.Iv. SPK-NR

1. Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bundesver-
sammlung sowie über die Form, die Bekanntmachung und das
Inkrafttreten ihrer Erlasse (Geschäftsverkehrsgesetz)

Bundesblatt 1991 III, 1373
Amtliche Sammlung 1992, 2344

2. Geschäftsreglement des Nationalrates

Amtliche Sammlung 1991, 2158

3. Bundesbeschluss über die Delegation der Bundesversamm-
lung beim Europarat

Amtliche Sammlung 1991, 2156

4. Bundesbeschluss über die Parlamentsdienste

Wird in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts veröffent-
licht, soabld die entsprechende Rechtsgrundlage in Kraft tritt.

5. Bundesgesetz über die Bezüge der Mitglieder der eidgenössi-
schen Räte und über Beiträge an die Fraktionen (Entschädi-
gungsgesetz)

Bundesblatt 1991 III, 1381

6. Bundesbeschluss zum Entschädigungsgesetz

Wird in der Sammlung des Bundesrechts veröffentlicht, sobald
die entsprechende Rechtsgrundlage in Kraft tritt.

7. Bundesgesetz über die Beiträge an die Infrastrukturkosten der
Fraktionen und der Mitglieder der eidgenössischen Räte (Infra-
strukturgesetz)

Bundesblatt 1991 III, 1381

8. Bundesbeschluss zum Infrastrukturgesetz

Wird in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts veröffent-
licht, sobald die entsprechende Rechtsgrundlage in Kraft tritt.

117/96.425 n Raggenbass. Bundesbeitrag an die Prämien-
verbilligung in der Krankenversicherung  (19.06.1996)

Artikel 66 Absatz 3 Satz 2 Krankenversicherungsgesetz (KVG)
sei zu streichen.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

25.09.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

118/96.460 n Raggenbass. Invaliditäten unter 10 Prozent  
(11.12.1996)

In Artikel 18 Absatz 2 UVG ist der 1. Satz wie folgt zu ergänzen:

"Als Invalid gilt, wer voraussichtlich bleibend oder für längere
Zeit in seiner Erwerbstätigkeit zu mindestens 10 Prozent beein-
trächtigt ist ...."

Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Deiss, Egerszegi-Obrist,
Heberlein, Hochreutener, Pidoux, Rychen, Widrig (8)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

119/97.428 n Raggenbass. Kostensteigerung im Gesund-
heitswesen. Dringliche Massnahmen  (20.06.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Erlass eines dringlichen Bundesbeschlusses, der während einer
zu definierenden Uebergangszeit die Tarife der obligatorischen
Krankenversicherung (Grundversicherung) wie folgt regelt:
1. Ambulante Behandlung
Das EDI legt jedes Jahr die Preise pro Einzelleistung und Tax-
punkt für sämtliche Bereiche der ambulanten Behandlung für
das Folgejahr fest. Es kürzt die für das Vorjahr festgesetzten
Preise für das Folgejahr im Verhältnis der im Referenzjahr pro
Leistungsart ausgewiesenen Kostensteigerung, und zwar unab-
hängig davon, ob diese auf Tarifänderungen oder Mengenaus-
weitungen zurückzuführen ist. Es stellt dabei auf die Statistik des
Konkordates Schweizerischer Krankenversicherer ab.
2. Stationäre Behandlung
Die Spitaltaxen und Tarife für die stationäre Spitalbehandlung
sowie der Deckungsbeitrag der Krankenversicherer bei öffentli-
chen oder öffentlich subventionierten Spitälern dürfen während
der Dauer des dringlichen Bundesbeschlusses nicht erhöht wer-
den.
3. Ausnahmen
Das EDI kann von diesen Regelungen abweichende Vereinba-
rungen zwischen Krankenversicherern und Leistungserbringern
genehmigen, sofern die Vertragspartner glaubhaft machen,
dass diese Vereinbarungen unter Einbezug der voraussichtli-
chen Mengenausweitung kostenmässig mindestens gleichwer-
tig sind.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bircher, David, Engler, Gysin
Hans Rudolf, Hochreutener, Rychen (7)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

120/97.458 n Raggenbass. Regeln für die zeitliche Bemes-
sung von Kantons- und Gemeindesteuern  (18.12.1997)
Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs
ein:
Es sei ein neuer Art. 42quinquies Abs. 2bis mit folgendem Wort-
laut in die Bundesverfassung einzufügen:
Die Bundesgesetzgebung sieht einheitliche Regeln für die zeitli-
che Bemessung der Steuern vor.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Columberg, Deiss, Durrer,
Ehrler, Engler, Epiney, Filliez, Gadient, Grossenbacher, Imhof,
Kühne, Lachat, Leu, Lötscher, Maitre, Ruckstuhl, Schmid Odilo,
Simon, Stamm Judtih, Widrig, Zapfl (22)

121/92.455 n Robert. Förderung der zweisprachigen Erzie-
hung  (18.12.1992)
Artikel 27 der Bundesverfassung sei im folgenden Sinne zu er-
gänzen:
- Die Kantone fördern im Rahmen der Landessprachen die zwei-
sprachige Erziehung.
- Der Bund unterstützt die Bemühungen der Kantone bei der Ein-
führung regional und kulturell angepasster Formen zweisprachi-
ger Erziehung, insbesondere im Bereich Forschung, Begleitung
und Auswertung.

Mitunterzeichnende: Bär, Baumann, Bühlmann, Caccia,
Columberg, Comby, Diener, Eggly, Fasel, Gardiol, Gonseth,
Grossenbacher, Guinand, Haering Binder, Hafner Rudolf,
Hollenstein, Loeb François, Meier Hans, Misteli, Mühlemann,
Rebeaud, Ruffy, Scheidegger, Scheurer Rémy, Thür, Tschopp,
Zölch (27)

NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

03.02.1994 Bericht der Kommission NR
16.03.1994 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
24.11.1995 Bericht der Kommission NR
18.03.1996 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorla-
ge gemäss Artikel 21 quater, Absatz 5 GVG, wird bis Ende 1998
verlängert.



122/97.411 n Roth-Bernasconi. Förderung der Teilzeitbe-
schäftigung  (20.03.1997)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unter-
breite ich folgende Parlamentarische Initiative:

Das Bundesgesetz über die Unfallversicherung ist so zu ändern,
dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die weniger als 12
Stunden wöchentlich arbeiten, auch bei Nichtberufsunfällen ob-
ligatorisch für Taggelder und Renten versichert sind.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Berberat, Borel,
Bühlmann, Chiffelle, Dormann, Fässler, von Felten, Goll, Gross
Jost, Günter, Gysin Remo, Hafner Ursula, Herczog, Jans,
Jeanprêtre, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennwald,
Ruffy, Strahm, Stump, Thanei, Zapfl (24)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

123/96.426 n Ruf. Ständerat. Nichtwählbarkeit von Bundes-
beamten  (19.06.1996)

Gestützt auf Artikel  93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Ar-
tikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende
parlamentarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten
Entwurfs ein:

Artikel 81 der Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Die Mitglieder des Nationalrates, des Bundesrates und von letz-
terem gewählte Beamte können nicht zugleich Mitglieder des
Ständerates sein.

NR Kommission 96.091

124/96.427 n Ruf. Wahl des Bundesrates. Änderung von Art. 
96 Abs. 1 BV  (19.06.1996)

Gestützt auf Artikel  93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Ar-
tikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende
parlamentarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten
Entwurfs ein:

Artikel 96 Absatz 1 der Bundesverfassung wird wie folgt geän-
dert:

„...vier Jahren ernannt. Es dürfen jedoch nicht mehr als zwei Mit-
glieder aus dem nämlichen Kanton gwählt werden.“

NR Kommission 96.091

125/97.443 n Ruf. Strassenverkehrsgesetz. Änderung von 
Art. 104 Abs. 5  (09.10.1997)

Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Ent-
wurfs ein:

Das Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 wird wie folgt ge-
ändert:

Art. 104 Abs. 5

Die Kantone haben, wenn ein zureichendes Interesse glaubhaft
gemacht wird, die Namen von Fahrzeughaltern und ihre Versi-
cherer bekannt zu geben.

2. Statz streichen.

NR Kommission für Rechtsfragen 

126/97.402 n Rychen. Befristete Massnahmen gegen die Ko-
stensteigerung in der obligatorischen Krankenpflegeversi-
cherung  (06.03.1997)

Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Ent-
wurfs ein:

Bundesbeschluss über befristete Massnahmen gegen die Ko-
stensteigerung in der obligatorischen Krankenversicherung

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft,

gestützt auf Artikel 34bis der Bundesverfassung, gestützt auf die
Stellungnahme des Bundesrates vom

beschliesst:

Art. 1 Krankenpflege zu Hause
1 Für Leistungen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und B der
Verordnung vom 29.09.1995 über die Leistungen in der obliga-
torischen Krankenpflegeversicherung dürfen pro Quartal höch-
stens 60 Stunden verrechnet werden. In Härtefällen kann durch
Vereinbarung der Tarifpartner oder im vertragslosen Zustand
durch Erlass der Kantonsregierung eine Erhöhung des Zeitbud-
gets erfolgen. Im Maximum übernimmt die Krankenpflegeversi-
cherung die für öffentliche Spitäler geltende Pauschaltaxe für
Grund- und Behandlungspflege in der obersten Pflegestufe.
2 Die Tarifpartner oder im vertragslosen Zustand die Kantonsre-
gierungen haben mindestens eine dreistufige Klassifizierung der
Pflegebedürftigkeit und deren entsprechende Kosten zu verein-
baren bzw. zu erlassen.

Art. 2 Krankenpflege im Pflegeheim
1 Die Krankenversicherer übernehmen für Leistungen nach Ar-
tikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung vom 29.09.1995
über die Leistungen in der obligatorischen Krankenversicherung
einen Beitrag an die Kosten der Krankenpflege. Der Tarifschutz
gemäss Artikel 44 des Bundesgesetzes vom 18.03.1994 über
die Krankenversicherung kommt nicht zur Anwendung.
2 Die Tarifpartner oder im vertragslosen Zustand die Kantonsre-
gierungen haben mindestens eine dreistufige Klassifizierung der
Pflegebedürftigkeit und deren entsprechende Kosten zu verein-
baren bzw. zu erlassen.
3 Von den vereinbarten Kosten haben die Krankenversicherer
maximal die Hälfte zu übernehmen.

Art 3 Neue Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer

Während der Dauer dieses Beschlusses kann der Bundesrat
keine neuen Leistungserbringer zulassen.

Art. 4 Schlussbestimmungen
1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich.
2 Er wird nach Artikel 89bis Absatz 1 der Bundesverfassung als
dringlich erklärt und tritt am (...) in Kraft.
3 Er untersteht nach Artikel 89bis Absatz 2 der Bundesverfas-
sung dem fakultativen Referendum und

gilt längstens bis zum 31.12.1999.
4 Der Bundesrat kann den Beschluss vorzeitig aufheben.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Blaser, Bonny, Borer,
Bortoluzzi, Brunner Toni, David, Egerszegi-Obrist, Eymann,
Föhn, Freund, Gadient, Gros Jean-Michel, Hasler Ernst,
Hochreutener, Kühne, Philipona, Raggenbass, Randegger,
Sandoz Suzette, Schenk, Schmid Samuel, Schmied Walter,
Seiler Hanspeter, Suter, Vetterli, Widrig (27)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

20.06.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

127/93.459 n Sandoz. Wirbeltiere. Gesetzliche Bestimmun-
gen  (16.12.1993)

Die Unterzeichnende verlangt mittels parlamentarischer Initiati-
ve in der Form der allgemeinen Anregung, dass der Vierte Teil
des Zivilgesetzbuchs (Sachenrecht) dort, wo dies nötig ist, um



Bestimmungen ergänzt wird, die den Wirbeltieren ihre besonde-
re Sacheigenschaft als Lebewesen zu erkennen.

Mitunterzeichnende: Eggly, Friderici Charles, Graber, Gros
Jean-Michel, Poncet, Scheurer Rémy (6)

NR Kommission für Rechtsfragen 

06.09.1994 Bericht der Kommission NR
16.12.1994 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
20.06.1997 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorla-
ge gemäss Art. 21quater, Abs. 5, GVG wird bis zur Frühjahrses-
sion 1998 verlängert.

128/94.434 n Sandoz. Familienname der Ehegatten  
(14.12.1994)

Gestützt auf Artikel 21bis Absatz 1 des Geschäftsverkehrsgeset-
zes verlange ich, die Bestimmungen des ZGB über den Famili-
ennamen der Ehegatten so zu ändern, dass die Gleichstellung
von Frau und Mann gewährleistet wird.

NR Kommission für Rechtsfragen 

28.08.1995 Bericht der Kommission NR
06.10.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
15.12.1997 Nationalrat. Fristverlängerung bis zur Wintersessi-
on 1998.

129/97.410 n Scherrer Jürg. Aufhebung der Verbandsbe-
schwerderechte  (19.03.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

"Es seien die Rechtsgrundlagen des Bundes so zu ändern, dass
Verbandsbeschwerden nicht mehr möglich sind gegen:

1. Planungs- und Bauvorhaben der öffentlichen Hand und von
Privaten.

2. Verfügungen und Massnahmen der Behörden auf eidgenössi-
scher, kantonaler und lokaler Ebene betreffend Planungen und
Bauvorhaben der öffentlichen Hand und von Privaten."

Mitunterzeichnende: Borer, Dreher, Gusset, Moser, Steinegger 
(5)

NR Kommission für Rechtsfragen 

130/97.441 n Schlüer. Interessenbindung  (09.10.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Das Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bundesver-
sammlung vom 23.03.1992 ist unter Titel Ibis "Offenlegung der
Interessenbindungen" so zu ändern:

- dass das öffentliche Register über die Interessenbindungen der
Ratsmitglieder jährlich erstellt wird;

- dass dieses öffentliche Register zusätzlich darüber informiert,
zu welchem Zweck Ratsmitglieder Auslandreisen unternommen
haben auf Kosten des Bundes oder von nationalen oder interna-
tionalen Organisationen, an welchen der Bund beteiligt ist oder
Beiträge ausrichtet;

- dass aus dem öffentlichen Register auch hervorgeht, in wel-
chen Bereichen und in welchem Ausmass Ratsmitglieder selber
oder durch Firmen, an denen sie massgeblich beteiligt sind, als
Berater oder Experten für Bundesstellen tätig sind.

Mitunterzeichnende: Binder, Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni,
Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Frey Walter,
Giezendanner, Gusset, Hasler Ernst, Maspoli, Maurer, Speck,
Steffen, Vetterli (16)

NR Staatspolitische Kommission 

131/97.461 n Schlüer. Nationalstrassen. Finanzierung  
(18.12.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Art. 36bis Bundesverfassung ist in dem Sinne zu ändern, dass

- das gesamte Nationalstrassennetz der Schweiz überführt wird
in eine selbständige, eigenwirtschaftlich und profitorientiert ope-
rierende Gesellschaft, deren Trägerschaft staatlich, privat oder
gemischt sein kann;

- diese für Ausbau und unter Unterhalt der Nationalstrassen zu-
ständige Gesellschaft ihre Einnahmen einzig aus Benutzungs-
gebühren von den die Nationalstrassen befahrenden Fahrzeu-
gen bezieht;

- der Bund künftig auf Treibstoffzollzuschläge sowie spezielle
Gebühren (z.B. Vignette) oder Steuern zugunsten von Bau und
Unterhalt des Nationalstrassennetzes zu verzichten hat.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bonny, Borer,
Bortoluzzi, Brunner Toni, Dettling, Dreher, Fehr Hans, Frey
Walter, Giezendanner, Gros Jean-Michel, Gusset, Hess Otto,
Maurer, Moser, Mühlemann, Schenk, Speck, Steinemann,
Vetterli (20)

132/92.413 n Sieber. Aenderung von Aritkel 75 der Bundes-
verfassung  (20.03.1992)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes verlange ich mit einer
parlamentarischen Initiative in der Form des ausgearbeiteten
Entwurfes eine Revision von Artikel 75 der Bundesverfassung:

Artikel 75 der Bundesverfassung soll neu lauten:

"Wahlfähig als Mitglied des Nationalrates ist jede stimmberech-
tigte Schweizer Bürgerin und jeder stimmberechtigte Schweizer
Bürger."

Zu streichen sind also die Worte "weltlichen Standes".

NR Staatspolitische Kommission 

22.01.1993 Bericht der Kommission NR
19.03.1993 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 90.228 Pa.Iv. Petitpierre

Siehe Geschäft 94.428 Pa.Iv. SPK-NR

✕ 133/96.455 n Simon. Pornographie. Erweiterung des Gel-
tungsbereichs von Art. 197 Strafgesetzbuch (StGB)  
(25.11.1996)

Ich wurde vom Comité International pour la Dignité de l'Enfant
auf eine deutliche Lücke in unserem Strafgesetz aufmerksam
gemacht. Aus diesem Grund reiche ich, gestützt auf Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes, folgende parlamentarische In-
itiative ein: Der Geltungsbereich von Art. 197 Ziffer 3 StGB über
das Verbot von Pornographie soll erweitert werden. Ebenso soll
eine ergänzende Ziffer 6 eingefügt werden.

erweiterte Ziffer 3:

"Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1, die
sexuelle Handlungen mit Kindern oder mit Tieren, menschlichen
Ausscheidungen oder Gewalttätigkeiten zum Inhalt haben, her-
stellt, einführt, lagert, zum Eigengebrauch besitzt, in Verkehr
bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugäng-
lich macht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.

Die Gegenstände werden eingezogen."

ergänzende Ziffer 6:

"Der Besitz von Gegenständen oder Vorführungen, die sexuelle
Handlungen mit Kindern zum Inhalt haben, bleibt straflos, wenn
er sich aus Untersuchungen über Kinder-pornographie und Pa-
edophilie ergibt, die von anerkannten, auf diesen Bereich spe-
ziali-sierten gemeinnützigen Organisationen durchgeführt wur-



den, sofern die Ergebnisse dieser Untersuchungen innerhalb an-
gemessener Frist den Gerichtsbehörden vorgelegt werden."

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Christen,
Columberg, Deiss, Ducrot, Dupraz, Durrer, Ehrler, Epiney,
Filliez, Grossenbacher, Guisan, Lachat, Lauper, Leu, Loretan
Otto, Maitre, Meyer Theo, Ostermann, Ratti, Schmid Odilo,
Vogel (23)

NR Kommission für Rechtsfragen 

27.10.1997 Zurückgezogen.

134/96.469 n Spielmann. Bundesgesetz betreffend die Über-
schuldung der Haushalte  (13.12.1996)

Aufgrund von Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes un-
terbreite ich eine parlamentarische Initiative in der Form der all-
gemeinen Anregung, wonach ein Gesetz über die Ueberschu-
ldung der Haushalte ausgearbeitet werden soll.

Mitunterzeichnende: Grobet, Jaquet-Berger (2)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

135/97.416 n Spielmann. Schaffung einer Ethik-Kommission  
(28.04.1997)

Gestützt auf Artikel 21 des Geschäftsverkehrsgesetzes schlage
ich mit einer Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein
Gesetz zur Schaffung einer nationalen Ethikkommission vor.

Diese Kommission soll beauftragt werden, dem Bundesrat jähr-
lich einen Bericht über hohe Geldsummen, die bei Schweizer
Banken hinterlegt werden, sowie über die Identität ihrer Besitzer
vorzulegen.

Das Gesetz stattet die Kommission mit den gesetzlichen Instru-
menten  und mit der Kompetenz aus, die zur Erfüllung ihres Auf-
trags erforderlichen Nachforschungen durchzuführen. Damit die
nationale Ethikkommission ihren Auftrag erfüllen kann, darf das
Bankgeheimnis ihren Mitgliedern nicht entgegengehalten wer-
den. Diese selbst unterstehen jedoch dem Bankgeheimnis, aus-
ser gegenüber dem Bundesrat.

Die Kommission zählt mindestens fünf Mitglieder. Diese werden
vom Bundesrat ernannt. Sie müssen im Finanzbereich kompe-
tent und gegenüber der Nationalbank, den Grossbanken und
den Privatbanken völlig unabhängig sein.

NR Kommission für Rechtsfragen 

136/97.453 n Spielmann. Einkommens- und Vermögensbe-
steuerung natürlichen und juristischen Personen. Ände-
rung der Gesetzgebung  (17.12.1997)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes
schlage ich mit einer Parlamentarischen Initiative in der Form
der allgemeinen Anregung vor, das Bundesgesetz über die Har-
monisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG) zu ändern.

Ich fordere die Bundesversammlung auf, das StHG so zu än-
dern, dass es den Kantonen und Gemeinden ermöglicht, das
Einkommen natürlicher und juristischer Personen am Ort, an
dem es erzielt wird, zu besteuern. Die neuen Gesetzesbestim-
mungen sollten auch einen Ausgleich der Steuereinnahmen zwi-
schen dem Kanton oder der Gemeinde, wo sich der Wohnsitz
der natürlichen oder des Sitz der juristischen Person befindet,
und dem Ort, wo das Einkommen erzielt wird, vorsehen.

Mitunterzeichnerin: Jaquet-Berger (1)

137/95.404 n Steinemann. Revision des Bundesbeschlus-
ses für eine sparsame und rationelle Energienutzung  
(14.03.1995)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis ff. des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende

parlamentarische Initiative in Form eines ausgearbeiteten Ent-
wurfs ein:
Der Bundesbeschluss vom 14. Dezember 1990 für eine sparsa-
me und rationelle Energienutzung wird wie folgt geändert:
Artikel 25 (Uebergangsrecht) Absatz 2: aufgehoben.

Mitunterzeichnende: Allenspach, Aregger, Aubry, Baumberger,
Berger, Bezzola, Binder, Bischof, Blatter, Blocher, Borer Roland,
Borradori, Bortoluzzi, Bührer Gerold, Bürgi, Caspar-Hutter,
Cavadini Adriano, Chevallaz, Cincera, Columberg, Comby,
Couchepin, Darbellay, David, Dettling, Dreher, Ducret, Dünki,
Eggly, Epiney, Fehr, Fischer-Sursee, Fischer-Hägglingen,
Fischer-Seengen, Frey Walter, Friderici Charles, Fritschi Oscar,
Früh, Giezendanner, Giger, Gobet, Graber, Gros Jean-Michel,
Gysin, Hari, Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Hildbrand,
Iten Joseph, Jäggi Paul, Jenni Peter, Keller Anton, Keller Rudolf,
Kern, Kühne, Leu Josef, Leuba, Loeb François, Mamie, Maspoli,
Mauch Rolf, Maurer, Meier Samuel, Miesch, Moser, Mühlemann,
Müller, Narbel, Neuenschwander, Oehler, Perey, Philipona,
Pidoux, Pini, Raggenbass, Reimann Maximilian, Rohrbasser,
Ruf, Rychen, Sandoz, Savary, Schenk, Scherrer Jürg, Scherrer
Werner, Scheurer Rémy, Schmid Samuel, Schmidhalter,
Schmied Walter, Schnider, Schweingruber, Seiler Rolf, Seiler
Hanspeter, Sieber, Spoerry, Stalder, Stamm Luzi, Steffen,
Steinegger, Steiner, Stucky, Suter, Theubet, Tschuppert Karl,
Vetterli, Wanner, Weyeneth, Wittenwiler, Wyss William, Ziegler
Jean, Züger, Zwahlen (112)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

22.08.1995 Bericht der Kommission NR
21.12.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
19.08.1996 Bericht der Kommission NR
03.10.1996 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf der Kommissi-
on.
09.10.1997 Ständerat. Rückweisung an die Kommission. Die
Behandlung wird ausgesetzt, bis die Differenzbereinigung zum
Energiegesetz abgeschlossen ist.

138/97.434 n Steinemann. Strassenverkehrsgesetz. Admini-
strativmassnahmen  (08.10.1997)
Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:
Das Strassenverkehrsgesetz soll dahingehend geändert wer-
den, dass bei Berufschauffeuren und Personen, die ohne Füh-
rerausweis ihren Beruf nicht ausüben können, der erstmalige
Führerausweisentzug auf die Zeit der nicht beruflichen Tätigkeit
beschränkt wird.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Bonny,
Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Comby, Dettling,
Dreher, Engelberger, Fehr Hans, Freund, Frey Claude, Frey
Walter, Friderici, Fritschi, Giezendanner, Gros Jean-Michel,
Gusset, Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hess Otto, Keller,
Leuba, Loeb, Maspoli, Moser, Pini, Schenk, Scherrer Jürg,
Schlüer, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck, Stamm Luzi,
Steffen, Tschuppert, Vetterli, Weigelt, Wittenwiler (41)

NR Kommission für Rechtsfragen 

139/97.452 n Steinemann. Lärmimmissionen und Nachtruhe  
(17.12.1997)
Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:
Sämtliche einschlägigen Gesetze sind so zu ändern, dass Gü-
tertransporte auf Schiene und Strasse und in der Luft die Anfor-
derungen des Lärmschutzes in gleicher Weise zu erfüllen ha-
ben, resp. zu gleichen Zeiten dem Nachfahrverbot und Nacht-
flugverbot unterstehen.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Borer,
Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Dreher, Engelberger, Fehr
Hans, Freund, Frey Claude, Friderici, Fritschi, Giezendanner,



Gros Jean-Michel, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst,
Hess Otto, Keller, Maspoli, Moser, Pini, Ruckstuhl, Schenk,
Scherrer Jürg, Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Seiler
Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Tschuppert, Vetterli,
Weigelt, Widrig, Wittenwiler (38)

140/96.432 n Strahm. Anreizsystem für Lehrstellen  
(21.06.1996)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes
schlage ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form einer
allgemeinen Anregung eine Ergänzung des Berufsbildungsge-
setzes (BBG, SR 412.10) vor, mit welcher dem Bundesrat die
Kompetenz eingeräumt wird, zur Förderung der Lehrstellen ein
Anreizsystem oder einen Lastenausgleich zugunsten von Lehr-
betrieben einzuführen.
Der Kompetenzartikel ist so zu gestalten, dass der Bundesrat
den Vollzug auch an die Branchen- oder Berufsverbände oder
an die Kantone übertragen kann.

NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

10.06.1997 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

✕ 141/96.466 n Strahm. Personenfreizügigkeit und arbeits-
marktrechtliche Schutzbestimmungen  (13.12.1996)

Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes schlage
ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form einer allgemei-
nen Anregung die Schaffung gesetzlicher Regelungen im Hin-
blick auf die Einführung des freien Personenverkehrs mit den
EU- und EFTA-Staaten vor.
Diese gesetzlichen Regelungen sollen die bestehenden Vor-
schriften im Obligationenrecht, im Gesetz über die Allgemeinver-
bindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen und im Arbeits-
vermittlungsgesetz verdeutlichen und stärken sowie neu ein Ge-
setz über entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
schaffen. Insbesondere müssen sie vorsehen:

1. Die erleichterte Einführung von allgemeinverbindlichen Ge-
samtarbeitsverträgen, welche Wirkung auf ganze Branchen und
Berufe haben.
2. Eine gesetzliche Grundlage für die Kompetenz der Kantone,
kantonal gültige, minimale Arbeitsbedingungen in bestimmten
Branchen festzulegen.

3. Schaffung eines Gesetzes für die in die Schweiz entsandten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

4. Anpassung des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung
durch die Aufnahme von Vorschriften über die Einhaltung ge-
setzlicher Arbeitsvertragsbestimmungen im Falle von Leiharbeit.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

28.10.1997 Zurückgezogen.

142/97.456 n Strahm. Personenfreizügigkeit und arbeits-
marktliche Schutzbestimmungen  (18.12.1997)
Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes schlage
ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form einer allgemei-
nen Anregung die Schaffung gesetzlicher Regelungen im Hin-
blick auf die Einführung des freien Personenverkehrs mit den
EU- und EFTA-Staaten vor.

Diese gesetzlichen Regelungen sollen die bestehenden Vor-
schriften im Obligationenrecht, im Gesetz über die Allgemeinver-
bindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen und im Arbeits-
vermittlungsgesetz verdeutlichen und stärken sowie neu ein Ge-
setz über entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
schaffen. Insbesondere müssen sie vorsehen:
1. Die erleichterte Einführung von allgemeinverbindlichen Ge-
samtarbeitsverträgen, welche Wirkung auf ganze Branchen und
Berufe haben.

2. Eine gesetzliche Grundlage für die Kompetenz der Kantone,
kantonal gültige, minimale Arbeitsbedingungen in bestimmten
Branchen festzulegen.

3. Schaffung eines Gesetzes für die in die Schweiz entsandten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

4. Anpassung des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung
durch die Aufnahme von Vorschriften über die Einhaltung ge-
setzlicher Arbeitsvertragsbestimmungen im Falle von Leiharbeit.

143/94.427 n Suter. UVG. Leistungen wegen Grobfahrlässig-
keit bei Nichtberufsunfällen  (07.10.1994)

Artikel 37 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes UVG (SR
832.20) sei ersatzlos zu streichen .

Damit fällt die Kürzung von Versicherungsleistungen bei Unfäl-
len, die grobfahrlässig herbeigeführt worden sind, auch bei
Nichtberufsunfällen, dahin, nachdem die Grobfahrlässigkeitskür-
zung infolge Anwendung des übergeordneten Staatsvertrags-
rechts gemäss Gerichtspraxis bereits für Berufsunfälle ausge-
schlossen ist. Mit der beantragten Streichung wird daher die
Gleichbehandlung von Berufs- und Nichtberufsunfällen, wie sie
seit Bestehen der obligatorischen Unfallversicherung (1911) ge-
geben war, wiederum hergestellt.

Mitunterzeichnende: Baumann, Bonny, Bühlmann, Bührer
Gerold, Camponovo, Cavadini Adriano, Chevallaz, Cincera,
Comby, Cornaz, David, Deiss, Engler, Eymann Christoph,
Graber, Grendelmeier, Gros Jean-Michel, Gross Andreas,
Heberlein, Loeb François, Maeder, Mamie, Mauch Rolf,
Nabholz, Philipona, Poncet, Schmied Walter, Steiner, Tschopp,
Wanner, Weder Hansjürg, Zwahlen (32)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

06.04.1995 Bericht der Kommission NR
21.12.1995 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
12.09.1996 Bericht der Kommission NR
07.05.1997 Stellungnahme des Bundesrates

Bundesgesetz über die Unfallversicherung

06.10.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf der Kommissi-
on.

144/95.418 n Suter. Gleichstellung der Behinderten  
(05.10.1995)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreite ich in
Form einer allgemeinen Anregung folgende parlamentarische
Initiative:

Wie bei der Gleichstellung von Mann und Frau ist eine grundle-
gende - qualitative - Verbesserung der Situation der Behinderten
in der Schweiz anzustreben. Behinderte Menschen müssen mit
wirksameren, einklagbaren Rechten ausgestattet werden, die
sie vor Diskriminierung schützen. In Absprache mit den Dachor-
ganisationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe und nach
Rücksprache mit namhaften Staatsrechtlern schlage ich vor, die
Bundesverfassung in Artikel 4 mit einer Bestimmung zur Gleich-
stellung der Behinderten zu ergänzen. Dieser Behinderten-
Gleichstellungsartikel sollte ein Diskriminierungsverbot wie auch
ein Gleichstellungsgebot enthalten und sich nicht nur an Bund,
Kantone und Gemeinden richten sondern sich auch gegenüber
Dritten direkt auswirken. Er könnte als Absatz 3 zu Artikel 4 der
Bundesverfassung wie folgt lauten:

"Keine Person darf wegen ihrer Behinderung benachteiligt wer-
den.

Das Gesetz sorgt für die Gleichstellung der Behinderten vor al-
lem in Schule, Ausbildung und Arbeit, Verkehr, Kommunikation
und Wohnen; es sieht Massnahmen zum Ausgleich oder zur Be-
seitigung bestehender Benachteiligungen vor. Der Zugang zu
Bauten und Anlagen sowie die Inanspruchnahme von Einrich-
tungen, die für die Oeffentlichkeit bestimmt sind, ist gewährlei-
stet."

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

21.06.1996 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 97.3393 Mo. SGK-NR (95.418)

Siehe Geschäft 97.3394 Po. SGK-NR (95.418)



145/97.457 n Suter. Klärung des Erbrechts des überleben-
den Ehegatten  (18.12.1997)

Gestützt auf Art.  93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung ein:

Art. 473 ZGB sei in der Weise zu präzisieren, dass inskünftig ge-
klärt ist, in welchem Ausmass dem überlebenden Ehepartner ne-
ben der Nutzniessung eine Eigentumsquote zugewendet wer-
den darf, ohne den Pflichtteil der Nachkommen zu verletzen.

✕ 146/96.408 n Teuscher. Autofreie Erlebnistage  
(20.03.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende
parlamentarische Initiative in der Form der allgemeinen Anre-
gung ein:

Die entsprechende Bundesgesetzgebung ist in folgendem Sinn
abzuändern:

- Jährlich werden zwei landesweite Erlebnistage durchgeführt.

- Der Bund unterstützt die Bemühungen der Kantone und Ge-
meinden bei der Durchführung von

kantonalen und regionalen autofreien Erlebnistagen.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Fasel,
Gonseth, Hollenstein, Meier Hans, Ostermann, Thür (8)

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

15.12.1997 Nationalrat. Der Initiative wird keine Folge gegeben.

147/97.412 n Teuscher. Nationalstrassenprogramm. Zubrin-
ger Neufeld  (21.03.1997)

Der Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz vom
21.06.1960 ist wie folgt abzuändern: Der Abschnitt der A1 Bern-
Neufeld - Bern-Tiefenaustrasse (Zubringer Neufeld) ist aus der
Liste der Nationalstrassen zu streichen.

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

148/97.406 n Thanei. Massenentlassungen. Wahrung der In-
teressen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen  
(19.03.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Die Bestimmungen des zehnten Titels OR sind dahingehend zu
ändern, dass bei Massenentlassungen die Kündigungsfrist für
den Arbeitgeber in jedem Fall mindestens sechs Monate beträgt
und dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen diesfalls das be-
reits gekündigte Arbeitsverhältnis mit einer Frist von vierzehn
Tagen auf das Ende eines Monats vorzeitig auflösen können.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumann Stephanie,
Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Gross Jost, Günter,
Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle,
Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Ledergerber,
Leemann, Marti Werner, Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi,
Semadeni, Strahm, Stump, Weber Agnes, Zbinden (27)

NR Kommission für Rechtsfragen 

149/97.417 n Thanei. Arbeitsrecht. Erhöhung der Streitwert-
grenze für kostenlose Verfahren  (28.04.1997)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes rei-
che ich folgende parlamentarische Initiative ein:

Die Bestimmungen des 10. Titels des Obligationenrechtes sind
dahingehend zu ändern, dass Verfahren betreffend Streitigkei-

ten aus dem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von 30 000
Franken kostenlos sind.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Banga, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel, Chiffelle, de Dardel,
Fässler, von Felten, Goll, Gross Jost, Hämmerle, Herczog,
Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Semadeni, Strahm, Stump,
Vermot (26)

NR Kommission für Rechtsfragen 

150/97.450 n Thanei. Zahlungsverzug von Mieterinnen und 
Mietern  (10.12.1997)
Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs
ein:
Art. 257d OR sei wie folgt abzuändern:
Abs. 1
Ist der Mieter nach der Uebernahme der Sache nit der Zahlung
fälliger Mietzinse oder Nebenkosten in der Höhe eines Betrages
von mindestens eine Nettomiete im Rückstand, so kann ihm der
Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm andro-
hen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis
gekündigt werden. Diese Frist beträgt mindestens 10 Tage, bei
Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 60 Tage.
Abs. 3 (neu)
Die Kündigung ist anfechtbar, wenn der Mieter bis zum Ablauf
der Kündigungsfrist die ausstehenden Mietzinse bezahlt und für
künftige eine Sicherheit leistet.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Burgener, Chiffelle, de
Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Gross Andreas,
Gross Jost, Herczog, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi,
Strahm, Zbinden (21)

151/94.437 n Tschäppät Alexander. Revision des Betäu-
bungsmittelgesetzes  (15.12.1994)
Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes ver-
langen wir in einer parlamentarischen Initiative die Revision des
Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmit-
tel in folgenden Punkten:
1. Möglichkeit der Therapie bei schwer Abhängigen, einschliess-
lich der ärztlich kontrollierten Abgabe von Medikamenten, insbe-
sondere von Heroin, soweit dies medizinisch indiziert ist;
2. Straflosigkeit des Drogenkonsums.

Mitunterzeichnende: Seiler Rolf, Suter (2)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

15.02.1996 Bericht der Kommission NR
21.03.1996 Nationalrat. Die Initiative wird an die Kommission
zurückgewiesen mit dem Auftrag, bis zur Wintersession 1996
ihre Anträge auf Folgegeben gemäss Artikel 21ter Absatz 2 GVG
zu begründen.
03.12.1996 Nationalrat. Die Beratung des Geschäftes wird ver-
schoben

152/97.438 n Vermot. Revision des BetmG betreffend Hanf-
konsum und -handel  (08.10.1997)
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende In-
itiative in der Form einer allgemeinen Anregung ein:
- Das Bundesgesetz über die BetmG ist zu revidieren mit dem
Ziel, den Konsum von Hanf als Betäubungsmittel, den Konsum
seiner Folgeerzeugnisse sowie die konsumvorbereitenden
Handlungen zu entkriminalisieren.
- Der gewerbsmässige Anbau und die gewerbsmässige Produk-
tion von Hanf als Betäubungsmittel, die Herstellung von Hanfer-



zeugnissen, der Grossistenhandel mit Hanf als Betäubungs-
mittel und mit Hanferzeugnissen sind über ein Konzessions-
system zu regeln, wobei die Konzessionen ausschliesslich
schweizerischen Landwirtschafts- und Gartenbaubetrieben er-
teilt werden sollen.
- Der Anbau von Hanf, der nicht der Betäubungsmittelerzeugung
dient, bedarf keiner Konzession oder besonderen Bewilligung.
- Der Verkauf von Hanf, sei es als Betäubungsmittel oder nicht,
und seiner Folgeerzeugnisse durch Detailhändler, u.a. in Läden,
bedarf keiner Konzession oder besonderen Bewilligung.
- Der Verkauf von der Rauschmittelerzeugung dienenden Hanf-
pflanzen an Minderjährige ist nach wie vor verboten und straf-
rechtlich verfolgbar.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Bühlmann, Burgener, Carobbio,
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, Gonseth,
Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Hafner Ursula,
Hämmerle, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jutzet,
Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Thür,
Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes, Widmer (41)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

153/97.436 n Vollmer. Lebensmittelrecht. Beschwerderecht 
der Konsumentenorganisationen  (08.10.1997)
Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:
Im Lebensmittelgesetz ist eine besondere Bestimmung zur Er-
möglichung eines Verbands-Beschwerderechtes für Konsumen-
tenorganisationen einzufügen.

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Stephanie, Borel,
Burgener, de Dardel, Fankhauser, von Felten, Günter, Herczog,
Hubmann, Jutzet, Rechsteiner Paul, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Vermot, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (21)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

✕ 154/97.404 n Widrig. Eigenmietwert. Besteuerung durch 
Bund und Kantone  (10.03.1997)
1. Eigenmietwertbesteuerung Bund
Artikel 21 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer ist
durch einen Absatz 3 wie folgt zu ergänzen:
"Die von den Kantonen festgesetzten Eigenmietwerte sind zu
übernehmen, soweit sie nicht mehr als einen Viertel vom schwei-
zerischen Mittel abweichen. Das schweizerische Mittel errechnet
sich aus dem für jeden Kanton ermittelten Verhältnis der kanto-
nalen Eigenmietwerte zu den auf dem Markt erzielbaren Miet-
werten."
2. Eigenmietwertbesteuerung Kantone
Artikel 7 des Steuerharmonisierungsgesetzes ist durch einen
Absatz 4 wie folgt zu ergänzen:
"Die Kantone können im Interesse einer breiten Streuung des
selbstgenutzten Wohneigentums steuerliche Vergünstigungen
gewähren, namentlich die Eigenmietwerte massvoll ansetzen,
zusätzliche Abzüge für Wohn- und Bausparen einräumen und
auf eine Anpassung der Eigenmietwerte an gestiegene Markt-
werte verzichten."

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

28.10.1997 Zurückgezogen.

155/97.414 n Zapfl. Teilzeitbeschäftigung. Koordinationsab-
zug  (21.03.1997)
Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die berufliche Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sind dahingehend
zu ändern, dass der Abzug zur Koordination mit der ersten Säule
nur noch für Beschäftigte, welche vollzeitlich in einem Betrieb tä-
tig sind, 23 580 Franken beträgt. Für Teilzeitangestellte soll der
Koordinationsabzug hingegen neu entsprechend ihrem Be-
schäftigungsgrad bis auf einen Mindestbetrag gekürzt werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumberger, Bircher,
Bühlmann, David, Deiss, Diener, Dormann, Ducrot, Durrer,
Eberhard, Ehrler, Engler, Epiney, Fässler, von Felten, Goll,
Grendelmeier, Grossenbacher, Hollenstein, Hubmann, Imhof,
Kühne, Lachat, Langenberger, Leemann, Leu, Lötscher, Maitre,
Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi, Ruckstuhl, Schmid Odilo,
Straumann, Thanei, Tschäppät, Widrig (37)

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

156/97.419 n Zbinden. Bildungsrahmenartikel in der Bun-
desverfassung  (30.04.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

In Zusammenarbeit mit der EDK, jedoch ausserhalb der laufen-
den Verfassungsrevision, ist zügig der Entwurf zu einem Bil-
dungsrahmenartikel zu erarbeiten.

Mit dieser Verfassungsnorm soll der Bund die Möglichkeit erhal-
ten, den Rahmen für einen kohärenten, flächendeckenden und
qualitativ hochstehenden Bildungsraum Schweiz zu schaffen,
der

a. Auszubildenden eine hohe Mobilität und variable, nahtlos zu-
sammenfügbare Bildungsgänge ermöglicht,

b. europakompatibel und

c. entwicklungsoffen ist.

Mit Hilfe von Vorgaben in der Form von Standards, strukturellen
Eckdaten, Leistungsaufträgen, Uebertrittsregelungen und inhalt-
lichen Treffpunkten beispielsweise schafft der Bund die Voraus-
setzungen für eine wechselseitige Abstimmung und Vernetzung
der verschiedenen Teilbildungssysteme nationaler, regionaler,
kantonaler und privater Art.

Eine führende und tragende Rolle übernimmt der Bund in den
Bereichen: Berufsbildung, Tertiäre Bildung (Universitäten und
Fachhochschulen) und Quartäre Bildung (Weiterbildung).

Die interne Ausgestaltung der einzelnen Teilbildungsbereiche
bleibt in diesem Rahmen weiterhin im Zuständigkeitsbereich der
Trägerschaften. Das Volksschulwesen wird nach wie vor in der
Regelungskompetenz der Kantone belassen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Banga, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel, Cavalli, Chiffelle, de
Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Gross Andreas,
Gross Jost, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leuenberger, Marti
Werner, Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi, Semadeni,
Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, Vermot, Zbinden (35)

NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

157/97.444 n Zbinden. Politische Einbindung transnationa-
ler Unternehmen. Standortforum  (10.10.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art.
21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parla-
mentarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Der zuständige Gesetzgeber wird beauftragt, die gesetzlichen
und organisatorischen Voraussetzungen für ein institutionalisier-
tes Standortforum zu schaffen. In ihm treffen sich regelmässig
und in transparenter Weise repräsentative Delegationen der
wichtigsten transnationalen Unternehmen der Real- und Finanz-
märkte mit Sitz in der Schweiz einerseits und abgeordnete Dele-
gationen des Bundesrates und des Parlamentes anderseits. Da-
bei werden wechselseitig gesellschaftstangierende Entscheide



und Vorhaben dargelegt und begründet, unklare Nutzen- Risiko-
zurechenbarkeiten geklärt und Verantwortlichkeiten geregelt.

Mitunterzeichnende: Aguet, Burgener, von Felten, Gross Jost,
Gysin Remo, Herczog, Jans, Ruffy, Stump, Thür, Vermot,
Vollmer, Weber Agnes, Widmer (14)

NR Staatspolitische Kommission 

158/92.423 n Zisyadis. Erleichterte Einbürgerung für staa-
tenlose Kinder  (15.06.1992)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unter-
breite ich eine parlamentarische Initiative in der Form einer all-
gemeinen Anregung, die darauf abzielt, die gesetzlichen Bestim-
mungen über die Einbürgerung zu lockern.

Der Bund wird ersucht, die gesetzlichen Bestimmungen in dem
Sinne zu ändern, dass staatenlose Kinder eingebürgert werden
können, die in unserem Land geboren sind, aber die Altersgren-
ze für ein Einbürgerungsgesuch noch nicht erreicht haben.

NR Staatspolitische Kommission 

10.06.1993 Bericht der Kommission NR
08.10.1993 Nationalrat. Der Initiative wird Folge gegeben.
18.12.1995 Nationalrat. Fristverlängerung bis Wintersession
1997

Ständerat

Initiativen von Kommissionen

159/97.448 s Kommission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit SR. Mitwirkung der Kantone bei der Prämienge-
nehmigung  (08.09.1997)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) und
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreitet die
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Stände-
rates folgende parlamentarische Initiative in der Form des aus-
gearbeiteten Entwurfs:

Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)

Änderung vom ...

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft,

nach Einsicht in den Bericht der Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit des Ständerats vom 8. September 1997
(BBl ...)

und in die Stellungnahme des Bundesrates vom ... (BBl ...)

beschliesst:

I

Das Bundesgesetz vom 18. März 1994 (SR 832.1) über die
Krankenversicherung wird wie folgt geändert:

Art. 21a (neu)  Mitwirkung der Kantone
1Die Kantone können bei den Versicherern die gleichen amtli-
chen Dokumente einholen, die von der Bundesbehörde für die
Genehmigung der Prämientarife benötigt werden. Sie dürfen
diese Unterlagen nur dazu gebrauchen, eine Stellungnahme
nach Artikel 61 Absatz 4 zu erarbeiten oder die Versicherten
über die Rechtfertigung der genehmigten Prämien zu informie-
ren.
2 Im Einvernehmen mit einem Kanton kann ihm das Bundesamt
für Sozialversicherung in besonderen Fällen die Durchführung
von Abklärungen bei den Versicherern, im Sinne von Artikel 21
Absatz 4, anvertrauen.

Art. 61 Abs. 4
4Die Prämientarife der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung bedürfen der Genehmigung durch den Bundesrat. Vor der
Genehmigung können die Kantone zu den für ihre Bevölkerung

vorgesehenen Prämientarifen Stellung nehmen; das Genehmi-
gungsverfahren darf dadurch nicht verzögert werden.

II
1Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum.
2Der Bundesrat bestimmt deren Inkrafttreten.

160/95.423 s Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR. 
Senkung der direkten Bundessteuer. Erhöhung des Mehr-
wertsteuersatzes  (03.11.1995)

Bericht und Gesetzesentwurf der Kommission für Wirtschaft und
Abgaben des Ständerates vom 3. November 1995 zur Senkung
der direkten Bundessteuer. Erhöhung des Mehrwertsteuersat-
zes (BBl 1996 I, )

(Der Text kann im Zentralen Sekretariat, Kanzlei, bezogen wer-
den.)

28.02.1996 Stellungnahme des Bundesrates
13.03.1996 Ständerat. Eintreten und Aussetzung der Behand-
lung mit der Auflage, die Anliegen der parlamentarischen Initia-
tive WAK-SR im Rahmen des vom Bundesrat angekündigten
finanzpolitischen Gesamtkonzeptes zu beurteilen.

✕ 161/97.433 s Staatspolitische Kommission SR. Parlamen-
tarische Einflussnahme auf Leistungsaufträge des Bundes-
rates. Ausführungsbestimmungen zum neuen RVOG im 
GRS (25.09.1997)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) und
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes unterbreitet die
Staatspolitische Kommission folgende parlamentarische Initiati-
ve in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs:

Geschäftsreglement des Ständerates (GRS)
Änderung vom

Der Ständerat,

gestützt auf Artikel 8bis und 22quater des Geschäftsverkehrsge-
setzes 1),

nach Einsicht in den Bericht der Staatspolitischen Kommission
vom 25. September 19972)

und in die Stellungnahme des Bundesrates vom ...

beschliesst:

I

Das Geschäftsreglement des Ständerates vom 24. September
19863) wird wie folgt geändert:

Art. 25 Abs. 1bis (neu)
1bis Der Auftrag weist den Bundesrat an, einen Leistungsauftrag
gemäss Artikel 44 des Regierungs- und Verwaltungsorganisati-
onsgesetzes4) zu erlassen oder zu ändern. Der Auftrag wirkt als
Richtlinie, von der nur in begründeten Fällen abgewichen wer-
den darf.

Art. 26 Abs. 5
5 ... zurückgezogen werden. Von einzelnen Ratsmitgliedern ein-
gereichte Auftragsentwürfe können von diesen nicht mehr zu-
rückgezogen werden, wenn die vorberatende Kommission dem
Auftragsentwurf zugestimmt hat.

Art. 26a Abs. 1 und 2
1 Der Text der Motionen, Auftragsentwürfe, Empfehlungen, Po-
stulate und Interpellationen ...
2 Motionen, Auftragsentwürfe, Empfehlungen, Postulate und In-
terpellationen können kurz schriftlich begründet werden.

Art. 27 Abs. 1,2, 2bis (neu), 3
1 Motionen, Empfehlungen, Postulate und Interpellationen wer-
den in der Regel in der folgenden, Auftragsentwürfe spätestens
in der übernächsten Session behandelt.
2 ...oder abgelehnt werden soll. Zu Auftragsentwürfen kann er
Änderungsanträge stellen.



2bis Auftragsentwürfe sind von einer Kommission vorzuberaten.
Sie erstattet dem Rat Bericht und stellt Antrag.
3 Jedes Ratsmitglied kann sich zu Motionen, Auftragsentwür-
fen, Empfehlungen und Postulaten äussern ...

Art. 29 Abs. 2
2 Der Wortlaut einer Empfehlung oder eines Auftragsentwurfes
kann auf schriftlichen Antrag geändert werden.

Art. 30 Abs. 1
1 Die vom Rat beschlossenen Motionen und Auftragsentwürfe
gehen...

Art. 31 Abs. 1bis (neu)
1bis Der Bundesrat erstattet innert einem Jahr Bericht über die
Erfüllung eines überwiesenen Auftrags. Abweichungen vom Auf-
trag hat er zu begründen.

Art. 32 Abs. 3
3 Motionen, Auftragsentwürfe und Postulate werden auf Antrag
des Bundesrates, des Büros oder einer Kommission abgeschrie-
ben, wenn sie in der Zwischenzeit erfüllt worden sind.

Art. 33 Abs. 2, 3 und 4
2 Für Motionen, Aufträge und Postulate, die ...
3 Beschlüsse des Rates auf Abschreibung von Motionen und
Aufträgen werden nur wirksam ...
4 ... überwiesenen Motionen, Aufträge und Postulate.
II

Inkrafttreten
Das Büro des Ständerates bestimmt das Inkrafttreten.

SR Staatspolitische Kommission 

19.11.1997 Stellungnahme des Bundesrates

Geschäftsreglement des Ständerates

16.12.1997 Ständerat. Beschluss gemäss Antrag der Kommis-
sion.
19.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.

162/96.446 s Kommission 95.067-SR. Einsatz von Sachver-
ständigen und Pflicht zur Verschwiegenheit in PUK-Verfah-
ren  (07.10.1996)
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) unterbreitet
die PUK PKB folgende parlamentarische Initiative in der Form
der allgemeinen Anregung:
Das Geschäftsverkehrsgesetz (GVG) vom 23. März 1962 ist in
dem Sinne zu ergänzen, dass:
a. der Einsatz von Sachverständigen zur Beweisaufnahme im
Auftrag einer parlamentarischen Untersuchungskommission ge-
regelt wird, indem die Befugnisse der Sachverständigen und die
Pflichten der Befragten diesen gegenüber umschrieben werden;
b. eine klare und eindeutige gesetzliche Grundlage dafür be-
steht, dass von einer parlamentarischen Untersuchungskom-
mission befragte Personen zur absoluten Verschwiegenheit
über diese Befragungen verpflichtet sind.

SR Staatspolitische Kommission 

05.12.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
Siehe Geschäft 95.067 PAG 

163/96.447 s Kommission 95.067-SR. Parlamentarische 
Oberaufsicht: Richtlinien der Bundesversammlung an den 
Bundesrat  (07.10.1996)
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) und
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) unterbreitet
die PUK PKB folgende parlamentarische Initiative in der Form
der allgemeinen Anregung:

Die Bundesverfassung sowie das Geschäftsverkehrsgesetz
vom 23. März 1962 (GVG) sind dahingehend zu ändern oder zu
ergänzen, dass die Bundesversammlung dem Bundesrat Aufträ-
ge in seinem Zuständigkeitsbereich in Form einer Richtlinie er-
teilen kann.

Die neue Bestimmung ist so zu formulieren, dass die Mittel der
parlamentarischen Oberaufsicht über die Tätigkeiten des Bun-
desrates verstärkt werden unter Gewährung der Entscheidungs-
freiheit des Bundesrates.

SR Staatspolitische Kommission 

05.12.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 95.067 PAG 

164/96.448 s Kommission 95.067-SR. Einblick der parlamen-
tarischen Kontrollkommission in die Führungs- und Kon-
trolldaten der Departemente sowie in Akten noch nicht 
abgeschlossener Verfahren  (07.10.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) und
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) unterbreitet
die PUK PKB folgende parlamentarische Initiative in der Form
der allgemeinen Anregung:

Das Geschäftsverkehrsgesetz vom 23. März 1962 (GVG) ist in
dem Sinne zu ergänzen bzw. zu ändern, dass die Geschäftsprü-
fungskommissionen in geeigneter Weise Einblick sowohl in die
Führungs- und Kontrolldaten der Departemente als auch in die
Akten noch nicht abgeschlossener Verfahren nehmen können.

SR Geschäftsprüfungskommission 

05.12.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 95.067 PAG 

165/96.449 s Kommission 95.067-SR. Koordination unter 
den parlamentarischen Kontrollkommissionen  (07.10.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung (BV) und
Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) unterbreitet
die PUK PKB folgende parlamentarische Initiative in der Form
der allgemeinen Anregung:

Das Geschäftsverkehrsgesetz vom 23. März 1962 (GVG) ist in
dem Sinne zu ergänzen bzw. zu ändern, dass die Koordination
unter den Kontrollkommissionen, beispielsweise durch eine Prä-
sidentenkonferenz, besser gewährleistet und der Einsatz von
gemeinsamen Arbeitsgruppen sowie deren Einsichts- und Aus-
kunftsrechte geregelt werden.

SR Büro 

05.12.1996 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.

Siehe Geschäft 95.067 PAG 

Initiativen von Ratsmitgliedern

166/97.462 s Frick. StGB. Revision Art. 179quinquies zum 
Schutze des Geschäftsverkehrs  (19.12.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen-
tarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein:

Im Sinne einer allgemeinen Anregung reiche ich die Initiative ein,
Artikel 179quinquies (StGB) so zu ändern, dass straflos bleibt,
wer ein eigenes Gespräch für den nichtöffentlichen Gebrauch le-
diglich zum Zwecke aufzeichnet, um damit Unklarheiten und
Missverständnisse zu vermeiden.



167/94.433 s Huber. Aufhebung von Art. 50,  Abs. 4 BV. "Ge-
nehmigungspflicht für die Errichtung neuer Bistümer"  
(13.12.1994)

Gestützt auf Artikel 21bis GVG verlange ich mit einer parlamen-
tarischen Initiative die ersatzlose Aufhebung von Artikel 50 Ab-
satz 4 der Bundesverfassung.

SR Staatspolitische Kommission 

19.05.1995 Bericht der Kommission SR
12.06.1995 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
29.09.1997 Ständerat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorlage
wir bis zur Herbstsession 1999 verlängert.

168/96.444 s Inderkum. Verhältnis Völkerrecht/Landesrecht  
(04.10.1996)

Es sei eine Bestimmung des folgenden Inhaltes in die Bundes-
verfassung aufzunehmen.

Bei der Genehmigung von Staatsverträgen, welche direkt an-
wendbare (self executing) Bestimmungen im Sinne der bisheri-
gen Praxis enthalten, beschliesst die Bundesversammlung, ob
und gegebenenfalls welche dieser Bestimmungen der Transfor-
mation in das Schweizerische Recht auf dem Wege der Gesetz-
gebung bedürfen.

Mitunterzeichnende: Bieri, Cottier, Danioth, Delalay, Frick,
Gemperli, Küchler, Maissen, Paupe, Schallberger, Schmid
Carlo, Wicki (12)

SR Kommission 96.091

169/85.227 s Meier Josi. Sozialversicherungsrecht  
(07.02.1985)

Anknüpfend an meine 1973 überwiesene Motion für bessere Ko-
ordination im Sozialversicherungsrecht beantrage ich gemäss
Artikel 21sexies Geschäftsverkehrsgesetz auf dem Weg der par-
lamentarischen Initiative als allgemeine Anregung, es sei ein
Bundesgesetz über einen allgemeinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechtes zu erlassen auf der Grundlage des ausgearbeite-
ten Entwurfes, den die Schweizerische Gesellschaft für Versi-
cherungsrecht gemäss kürzlichen Presseberichten im Januar
1985 dem EDI einreichte und vorstellte.

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

02.05.1985 Bericht der Kommission SR (AB SR, S. 276)
05.06.1985 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
28.04.1987 Zwischenbericht der Kommission SR
11.06.1987 Ständerat. Die Frist für die Unterbreitung eines An-
trages wird um zwei Jahre verlängert.
21.02.1989 Zwischenbericht der Kommission SR
12.06.1989 Ständerat. Die Frist wird um zwei weitere Jahre ver-
längert.

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechts (ATSG)

27.09.1990 Bericht der Kommission SR (BBl 1991 II, 185)
17.04.1991 Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1991 II, 910)
25.09.1991 Ständerat. Beschluss nach Entwurf der Kommissi-
on.
04.11.1991 Bericht der Kommission NR
02.03.1992 Nationalrat. Fristverlängerung um zwei Jahre.
17.08.1994 Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1994 V, 921)
15.12.1997 Nationalrat. Fristverlängerung um zwei Jahre.

170/90.229 s Rhinow. Parlamentsreform  (14.03.1990)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes ver-
lange ich mit einer parlamentarischen Initiative in Form einer all-
gemeinen Anregung eine Reform des Parlamentes, welche sich
auch auf dessen Funktionen, die Aufgaben der beiden Räte und
ihre Zusammenarbeit, sowie die Stellung der einzelnen Parla-
mentsmitglieder erstreckt.

Insbesondere sind zu prüfen und möglichst rasch zu realisieren:

1. die Beschleunigung des Rechtsetzungsverfahrens, z. B.
- durch die Vorberatung von Geschäften in gemeinsamen Kom-
missionen beider Räte oder durch gemeinsame Sitzungen der
Kommissionen beider Räte;
- durch die Straffung des Differenzbereinigungsverfahrens;
- durch die Konzentration der Sitzungstage der Kommissionen
auf einzelne Wochentage, die grundsätzlich hierfür freizuhalten
sind, oder auf Kommissionssessionen;
- durch eine vermehrte Konzentration der Arbeit in ständigen
Kommissionen;
2. die effektivere Führung und Planung der Parlamentstätigkeit
unter anderem die Behandlung der Geschäfte nach einer Dring-
lichkeitsordnung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht;
3. die verbesserte Mitwirkung des Parlamentes im Rahmen der
Aussenpolitik, z. B. durch die Zuweisung erweiterter Kompeten-
zen;
4. die weitere Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Parla-
mentsmitglieder, insbesondere mit Assistierenden und Sekreta-
riatshilfen oder entsprechender Kredite;
5. die Möglichkeit, dass sich Bundesräte in den parlamentari-
schen Kommissionen und in den Räten von Chefbeamten be-
gleiten und unter bestimmten Voraussetzungen auch vertreten
lassen können.
Im weiteren sind zu prüfen: - die Delegation von Entscheidungs-
befugnissen an Kommissionen;
- die volle Entlöhnung von Parlamentsmitgliedern, die ihr Mandat
vollamtlich ausüben; das nebenamtliche parlamentarische Man-
dat soll aber weiterhin möglich sein;
- eine differenzierte Behandlung der Geschäfte in beiden Räten,
wobei die Gleichwertigkeit beider Kammern zu gewährleisten ist.

NR/SR Staatspolitische Kommission 

06.09.1990 Bericht der Kommission SR
24.09.1990 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
23.09.1991 Ständerat. Abweichend vom Entwurf der Kommissi-
on. Amtliche Sammlung 1991, 2340

Geschäftsreglement des Ständerates. Aenderung

14.08.1991 Bericht der Kommission SR (BBl 1991 IV, 358)

171/96.456 s Rhinow. Verbesserung der Vollzugstauglich-
keit von Massnahmen des Bundes  (26.11.1996)
Gestützt auf Art. 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche
ich eine parlamentarische Initiative in der Form der allgemeinen
Anregung ein, welche die Verbesserung der Vollzugstauglichkeit
von Massnahmen des Bundes zum Gegenstand hat. Zu diesem
Zweck soll das Geschäftsverkehrsgesetz geändert werden.

Mitunterzeichnende: Beerli, Béguin, Bisig, Bloetzer, Büttiker,
Cavadini Jean, Danioth, Forster, Gemperli, Inderkum, Iten,
Leumann, Loretan Willy, Maissen, Martin, Marty Dick, Paupe,
Plattner, Reimann, Respini, Rhyner, Rochat, Saudan,
Schallberger, Schiesser, Schmid Carlo, Schoch, Schüle, Seiler
Bernhard, Simmen, Spoerry, Wicki, Zimmerli (33)

SR Staatspolitische Kommission 

12.06.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.

172/97.409 s Rhinow. Staatsleitungsreform  (19.03.1997)
Gestützt auf Art. 21bis ff des Geschäftsverkehrsgesetzes schla-
ge ich mit einer parlamentarischen Initiative in der Form der all-
gemeinen Anregung vor, im Rahmen der gegenwärtigen Total-
revision der Bundesverfassung auch die Staatsleitung zu refor-
mieren. Diese Reform soll nicht nur den Bundesrat als Regie-
rungsorgan betreffen, sondern auch das Verhältnis von Bundes-
versammlung und Bundesrat miteinschliessen, insbesondere in
den Bereichen der politischen Steuerung, Gesetzgebung, Wah-
len, Aussenpolitik, Finanzbefugnisse und Oberaufsicht.
Die Vorbereitungen sollen in enger Zusammenarbeit mit dem
Bundesrat erfolgen, sich auf die bisher geleisteten Vorarbeiten



von Bundesversammlung, Bundesrat und Expertenkommissio-
nen abstützen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass
die Reform der Staatsleitung als weiteres, separates Reformpa-
ket im Rahmen der Verfassungsreform realisiert werden kann.

Mitunterzeichnende: Aeby, Beerli, Béguin, Bieri, Bisig, Bloetzer,
Brändli, Büttiker, Cavadini Jean, Cottier, Danioth, Forster, Frick,
Gemperli, Küchler, Leumann, Loretan Willy, Martin, Marty Dick,
Onken, Plattner, Respini, Rhyner, Rochat, Saudan,
Schallberger, Schiesser, Schoch, Schüle, Simmen, Spoerry,
Weber Monika, Wicki, Zimmerli (34)

SR Staatspolitische Kommission 

173/97.454 n Rhinow. Doppelsitz der UBS  (18.12.1997)

Gestützt auf Art. 93 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 21bis
des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich eine parlamentari-
schen Initiative ein, dass unverzüglich die erforderlichen rechtli-
chen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Eintragung
eines Doppelsitzes für die neue UBS in Basel und Zürich zu er-
möglichen.

Mitunterzeichnende: Beerli, Bieri, Bisig, Bloetzer, Brändli,
Brunner Christiane, Büttiker, Cavadini Jean, Danioth, Forster,
Frick, Gemperli, Gentil, Inderkum, Iten, Küchler, Leumann,
Loretan Willy, Maissen, Martin, Merz, Onken, Paupe, Plattner,
Reimann, Respini, Rochat, Saudan, Schallberger, Schiesser,
Schmid Carlo, Schüle, Seiler Bernhard, Simmen, Spoerry,
Uhlmann, Wicki (37)

174/93.407 s Schiesser. Artikel 96 Absatz 1 BV: Streichung 
der "Kantonsklausel"  (01.03.1993)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes und
Artikel 23 des Geschäftsreglementes des Ständerates verlan-
gen die unterzeichnenden Ratsmitglieder mit einer parlamenta-
rischen Initiative die ersatzlose Streichung von Artikel 96 Absatz
1 letzter Satz der Bundesverfassung, welcher ausschliesst, dass
mehr als ein Mitglied des Bundesrates aus dem nämlichen Kan-
ton gewählt werden kann.

Mitunterzeichner: Bisig (1)

SR Staatspolitische Kommission 

31.08.1993 Bericht der Kommission SR
30.09.1993 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
03.10.1995 Ständerat. Fristverlängerung
29.09.1997 Ständerat. Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorlage
wird bis zur Herbstsession 1999 verlängert.

175/96.429 s Schiesser. Aufhebung von Art. 66 Abs. 3 2. 
Satz KVG  (20.06.1996)

Gestützt auf Artikel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes und
Artikel 23 des Geschäftsreglementes des Ständerates reichen
die unterzeichneten Ratsmitglieder folgende parlamentarische
Initiative ein:

Das Bundesgesetz vom 18.03.1994 über die Krankenversiche-
rung (KVG) ist wie folgt zu ändern:

Artikel 66 Absatz 3, 2. Satz: Streichen

Mitunterzeichnende: Bisig, Brändli, Büttiker, Forster, Gemperli,
Inderkum, Loretan Willy, Reimann, Schmid Carlo, Schoch,
Schüle, Seiler Bernhard, Uhlmann (13)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.03.1997 Bericht der Kommission SR
29.04.1997 Ständerat. Der Initiative wird Folge gegeben.
12.05.1997 Bericht der Kommission SR

Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)

24.09.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf der Kommissi-
on

176/96.458 s Simmen. Mutterschaftsversicherung  
(05.12.1996)

Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und Arti-
kel 21bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche ich folgende
parlamentarische Initiative in der Form der allgemeinen Anre-
gung ein:

Es soll eine Mutterschaftsversicherung ausgearbeitet werden,
die sich auf folgende Punkte stützt:

Eine Erwerbsausfallentschädigung für erwerbstätige Frauen
während 16 Wochen, bestehend aus:

- einem Teil, der vom Arbeitgeber im Rahmen der heute gelten-
den Arbeitgeberbeiträge ausgerichtet wird,

- einem zweiten Teil, der von der Versicherung übernommen
wird.

Entschädigungen für Hausfrauen und Frauen, die einer sehr re-
duzierten Erwerbstätigkeit nachgehen, während einer Dauer von
16 Wochen. Die Entschädigungen sind nach oben begrenzt und
werden je nach Einkommen und Belastung der Familie ausge-
richtet.

Eine Finanzierung, die auf einer gemeinsamen Erwerbsersatz-
ordnung beruht, wie sie bisher für Dienstleistende in Armee und
Zivilschutz (EOG) bestand, ohne Erhöhung der Beiträge.

Mitunterzeichnende: Béguin, Brunner Christiane (2)

SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

Vorlagen des Bundesrates

Allgemeines

177/92.053 ns Beitritt der Schweiz zur Europäischen Ge-
meinschaft. Bericht

Bericht des Bundesrates vom 18. Mai 1992 (BBl III, 1185) über
einen Beitritt der Schweiz zur Europäischen Gemeinschaft.

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

03.09.1992 Nationalrat. Rückweisung an den Bundesrat zur
Einreichung eines Zusatzberichtes
24.09.1992 Ständerat. Zustimmung.

Departement für auswärtige Angelegenheiten

178/85.019 n Friedliche Nutzung der Kernenergie. Abkom-
men mit Aegypten

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 1. Mai 1985 (BBl II 49),
betreffend den Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der
Schweiz und Aegypten im Bereiche der friedlichen Verwendung
der Kernenergie.

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

Bundesbeschluss betreffend den Vertrag über die Zusammenar-
beit zwischen der Schweiz und Ägypten im Bereiche der friedli-
chen Verwendung der Kernenergie

✕ 179/97.029 n Abfälle in der Rhein- und Binnenschiffahrt. 
Uebereinkommen

Botschaft vom 17. März 1997 betreffend das Uebereinkommen
über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der
Rhein- und Binnenschiffahrt (BBl 1997 III 365)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 



Bundesbeschluss betreffend das Uebereinkommen über die
Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein-
und Binnenschiffahrt

23.09.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
08.12.1997 Ständerat. Zustimmung.
19.12.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
19.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1622; Ablauf der Referendumsfrist: 10.
April 1998

✕ 180/97.037 n Übereinkommen über Konventionelle Waf-
fen. Protokolle

Botschaft vom 14. Mai 1997 betreffend das revidierte Protokoll II
und das Protokoll IV zum Übereinkommen von 1980 über kon-
ventionelle Waffen (BBl 1997 IV 1)

NR/SR Sicherheitspolitische Kommission 

Bundesbeschluss zur Genehmigung des revidierten Protokolls II
und des Protokolls IV zum Übereinkommen über konventionelle
Waffen

01.12.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
08.12.1997 Ständerat. Zustimmung.

✕ 181/97.038 n Grenzbereinigungen. Abkommen mit Frank-
reich

Botschaft vom 14. Mai 1997 betreffend zwei Abkommen mit
Frankreich über Grenzbereinigungen (BBl 1997 III 909)

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

Bundesbeschluss betreffend zwei Abkommen mit Frankreich
über Grenzbereinigungen

23.09.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
01.12.1997 Ständerat. Zustimmung.
19.12.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
19.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1621; Ablauf der Referendumsfrist: 10.
April 1998

✕ 182/97.047 n Internationales Komitee vom Roten Kreuz. Fi-
nanzhilfe

Botschaft vom 2. Juni 1997 über die Finanzhilfe des Bundes an
das Sitzbudget des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
1998-2001 (BBl 1997 IV 55)

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

Bundesbeschluss über die Finanzhilfe des Bundes an das Sitz-
budget des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 1998-
2001

23.09.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
01.12.1997 Ständerat. Zustimmung.

✕ 183/97.058 ns Rheinschiffahrt. Abgeänderte Strukturberei-
nigungsmassnahmen

Botschaft vom 13. August 1997 über die Teilnahme der Schweiz
an den abgeänderten Strukturbereinigungsmassnahmen in der
Rheinschiffahrt (BBl 1997 IV 593)

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

1. Bundesbeschluss über die Durchführung der Massnahmen
zur Strukturbereinigung in der Rheinschiffahrt

01.12.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
08.12.1997 Ständerat. Zustimmung.
18.12.1997 Nationalrat. Die Dringlichkeitsklausel wird ange-
nommen.
18.12.1997 Ständerat. Die Dringlichkeitsklausel wird angenom-
men.
19.12.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
19.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1623; Ablauf der Referendumsfrist: 10.
April 1998 (AS 1997, 3020)

2. Bundesbeschluss über die Teilnahme der Schweiz an der Fi-
nanzierung der abgeänderten Strukturbereinigungsmassnah-
men in der Rheinschiffahrt

01.12.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
08.12.1997 Ständerat. Zustimmung.

184/97.059 s Grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Zu-
satzprotokoll

Botschaft vom 13. August 1997 betreffend das Zusatzprotokoll
zum Europäischen Rahmenübereinkommen über die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörper-
schaften oder Behörden (BBl 1997 IV 610)

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

Bundesbeschluss zum Zusatzprotokoll zum Europäischen Rah-
menübereinkommen über die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit zwischen Gebietskörperschaften oder Behörden

185/97.082 s Schutz nationaler Minderheiten. Übereinkom-
men

Botschaft vom 19. November 1997 betreffend die Ratifizierung
des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz na-
tionaler Minderheiten (BBl 1997 )

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

186/97.087 s Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik 
des Bundes. Bundesgesetz

Botschaft vom 15. Dezember 1997 zum Bundesgesetz über die
Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes
(BGMK) (BBl )

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

187/98.001 ns Europarat. Bericht des Bundesrates

Jahresbericht des Bundesrates über die Tätigkeiten der Schweiz
am Europarat 1997 (BBl 1998 I )

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

Departement des Innern

188/95.085 n Unerlaubter Verkehr mit Betäubungsmitteln. 
Uebereinkommen

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 29. November 1995 be-
treffend das Uebereinkommen von 1988 gegen den unerlaubten



Verkehr mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen (BBl
1996 I, 609.)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

21.03.1996 Nationalrat. Die Behandlung der Vorlage wird bis
nach der Volksabstimmung über die Droleg-Initiative verscho-
ben.
17.09.1996 Ständerat. Zustimmung.

Bundesbeschluss betreffend das Uebereinkommen gegen den
unerlaubten Verkehr mit Betäubungsmitteln und psychotropen
Stoffen

✕ 189/97.008 n "Für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung 
des Rentenalters". Volksinitiative

Botschaft vom 29. Januar 1997 zur Volksinitiative "für die 10.
AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters" (BBl 1997 II,
653)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

Bundesbeschluss über die Volksinitiative "für die 10. AHV-Revi-
sion ohne Erhöhung des Rentenalters"

22.09.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
16.12.1997 Ständerat. Zustimmung.
19.12.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
19.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1606

190/97.017 s Bundesgesetz über die Archivierung

Botschaft vom 26. Februar 1997 über das Bundesgesetz über
die Archivierung (BBl 1997 II, 941)

NR/SR Staatspolitische Kommission 

Bundesgesetz über die Archivierung (Archivierungsgesetz,
BGA)

24.09.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

191/97.030 s Reduktion der CO2-Emissionen. Bundesgesetz

Botschaft vom 17. März 1997 zum Bundesgesetz über die Re-
duktion der CO2-Emissionen (BBl 1997 III 410)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-
Gesetz)

192/97.033 n Strategie "Nachhaltige Entwicklung in der 
Schweiz". Bericht

Bericht vom 9. April 1997 zur nachhaltigen Entwicklung in der
Schweiz; Strategie (BBl 1997 III 1045)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

02.12.1997 Nationalrat. Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

Siehe Geschäft 97.3538 Mo. UREK-NR (97.033)

Siehe Geschäft 97.3539 Po. UREK-NR (97.033)

Siehe Geschäft 97.3540 Mo. UREK-NR (97.033)

Siehe Geschäft 97.3541 Po. UREK-NR (97.033)

Siehe Geschäft 97.3542 Mo. UREK-NR (97.033)

Siehe Geschäft 97.3543 Mo. UREK-NR (97.033) Minderheit
Thür

193/97.035 n Transplantationsmedizin. Verfassungsbestim-
mung

Botschaft vom 23. April 1997 zu einer Verfassungsbestimmung
über die Transplantationsmedizin (BBl 1997 III 653)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

Siehe Geschäft 97.3544 Mo. SGK-NR (97.035) Minderheit Goll

Bundesbeschluss betreffend eine Verfassungsbestimmung über
die Transplantationsmedizin

02.12.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.

194/97.036 s AHV/IV. Anhebung der Mehrwertsteuersätze

Botschaft vom 1. Mai 1997 über die Anhebung der Mehrwert-
steuersätze für die AHV/IV (BBl 1997 III 741)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

Bundesbeschluss über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze
für die AHV/IV

16.12.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

195/97.040 s Volkszählung 2000

Botschaft vom 21. Mai 1997 über die Volkszählung 2000 (BBl
1997 III 1225)

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

1. Bundesgesetz über die eidgenössische Volkszählung

17.12.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

2. Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit der eidge-
nössischen Volkszählung 2000

17.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

✕ 196/97.048 n Soziale Sicherheit. Abkommen mit Oeste-
rreich

Botschaft vom 9. Juni 1997 betreffend das Vierte Zusatzabkom-
men zum Abkommen zwischen der Schweiz und Oesterreich
über Soziale Sicherheit (BBl 1997 III 1301)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

Bundesbeschluss betreffend das Vierte Zusatzabkommen zum
Abkommen zwischen der Schweiz und Österreich über Soziale
Sicherheit

22.09.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
17.12.1997 Ständerat. Zustimmung.

197/97.052 s Invalidenversicherung. 4. Revision

Botschaft vom 25. Juni 1997 über die 4. Revision des Bundes-
gesetzes über die Invalidenversicherung, erster Teil (4. IV-Revi-
sion, erster Teil) (BBl 1997 IV 149)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

1. Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG)

17.12.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.



2. Bundesbeschluss über die Verlagerung von Mitteln des Aus-
gleichsfonds der Erwerbsersatzordnung in die Invalidenversi-
cherung

24.09.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
06.10.1997 Nationalrat. Zustimmung.
10.10.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
10.10.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV 811; Ablauf der Referendumsfrist: 29. Janu-
ar 1998

3. Bundesbeschluss über die befristete Verlagerung von Beiträ-
gen der Erwerbsersatzordnung zugunsten der Invalidenversi-
cherung

24.09.1997 Ständerat. Nichteintreten
06.10.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.
09.10.1997 Ständerat. Nichteintreten

198/97.055 s Mutterschaftsversicherung. Bundesgesetz

Botschaft vom 25. Juni 1997 zum Bundesgesetz über die Mut-
terschaftsversicherung (MSVG) (BBl 1997 IV 981)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

Bundesgesetz über die Mutterschaftsversicherung (MSVG)

199/97.064 n Alpenkonvention

Botschaft vom 10. September 1997 zum Übereinkommen zum
Schutz der Alpen (Alpenkonvention) und zu verschiedenen Zu-
satzprotokollen (BBl 1997 IV 657)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

Bundesbeschluss zum Übereinkommen zum Schutz der Alpen
(Alpenkonvention) und zu verschiedenen Zusatzprotokollen

200/97.066 s Munitionsunternehmung Wimmis. Anlage zur 
Massenentsäuerung

Botschaft vom 3. September 1997 über die Errichtung und den
Betrieb einer Anlage zur Massenentsäuerung von Archivalien
und Bibliotheksmaterial auf dem Areal der Schweizerischen Mu-
nitionsunternehmung in Wimmis (BBl 1997 1485)

NR/SR Staatspolitische Kommission 

Bundesbeschluss über die Errichtung und den Betrieb einer An-
lage zur Massenentsäuerung von Archivalien und Bibliotheks-
material auf dem Areal der Schweizerischen
Munitionsunternehmung in Wimmis

201/97.069 s Olympische Winterspiele 2006. Beiträge und 
Leistungen

Botschaft vom 17. September 1997 über Beiträge und Leistun-
gen des Bundes an die Olympischen Winterspiele 2006 (BBl
1997 IV 897)

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

Bundesbeschluss über Beiträge und Leistungen des Bundes an
die Olympischen Winterspiele 2006

18.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

202/97.079 - Forschungspolitik des Bundes nach dem Jahr 
2000. Ziele

Bericht vom 22. Oktober 1997 zu den Zielen der Forschungspo-
litik des Bundes nach dem Jahr 2000 (BBl IV 1537)

203/97.083 n Finanzierung globaler Umweltprobleme. Rah-
menkredit

Botschaft vom 26. November 1997 über einen Rahmenkredit zur
Finanzierung von Programmen und Projekten in Entwicklungs-
ländern zur Bekämpfung globaler Umweltprobleme (BBl 1997 )

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

204/97.088 - "Für eine Flexibilisierung der AHV - gegen die 
Erhöhung des Rentenalters für Frauen" und "Für ein flexi-
bles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann". Volksinitiativen

Botschaft vom 15. Dezember 1997 zu den Volksinitiativen "Für
eine Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des Renten-
alters für Frauen" und "Für ein flexibles Rentenalter ab 62 für
Frau und Mann" (BBl )

Justiz- und Polizeidepartement

205/93.062 s Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspfle-
ge. Aenderung

Botschaft, Gesetzes- und Beschlussesentwurf vom 18. August
1993 (BBl III, 669) betreffend die Aenderung des Bundesgeset-
zes über die Bundesstrafrechtspflege (Entflechtung der Funktio-
nen des Bundesanwalts).

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

1. Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege

01.10.1996 Ständerat. Die Beratung wird gemäss Art. 12 Abs. 2
GVG aufgeschoben.
13.12.1996 Nationalrat. Zustimmung.

2. Reglement der Vereinigten Bundesversammlung

3. Bundesbeschluss betreffend die Ratifikation des internationa-
len Abkommens zur Bekämpfung der Falschmünzerei.

206/95.079 s Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Aenderung

Botschaft und Gesetzentwurf vom 15. November 1995 über die
Aenderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Personen-
stand, Eheschliessung, Scheidung, Kindesrecht, Verwandten-
unterstützungspflicht, Heimstätten, Vormundschaft und Ehever-
mittlung) (BBl 1996 I, 1)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

Siehe Geschäft 96.3367 Mo. RK-SR (95.079)

Siehe Geschäft 96.3368 Emp. RK-SR (95.079)

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Personenstand, Eheschlies-
sung, Scheidung, Kindesrecht, Verwandtenunterstützungs-
pflicht, Heimstätten, Vormundschaft, Ehevermittlung)

26.09.1996 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.
17.12.1997 Nationalrat. Abweichend.

207/95.088 n Asylgesetz und ANAG. Aenderung

Botschaft und Gesetzesentwürfe vom 4. Dezember 1995 zur To-
talrevision des Asylgesetzes und zur Aenderung des Bundesge-
setzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (BBl
1996 II, 1)

NR/SR Staatspolitische Kommission 

1. Asylgesetz (AsylG)

17.06.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.
19.12.1997 Ständerat. Abweichend.



2. Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Auslän-
der

17.06.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.
19.12.1997 Ständerat. Abweichend.

208/96.040 s Bundesgesetz über die Raumplanung. Teilrevi-
sion

Botschaft und und Gesetzesentwurf vom 22. Mai 1996 zu einer
Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG)
(BBl 1996 III, 513)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG)

13.03.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.
01.10.1997 Nationalrat. Abweichend.
10.12.1997 Ständerat. Abweichend.

209/96.058 s Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung 
und Fortpflanzungsmedizingesetz

Botschaft, Beschlusses- und Gesetzesentwurf vom 26. Juni
1996 über die Volksinitiative "zum Schutz des Menschen vor Ma-
nipulationen in der Fortpflanzungstechnologie (Initiative für men-
schenwürdige Fortpflanzung FMF") und zu einem Bundesgesetz
über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflan-
zungsmedizingesetz FMedG) (BBl 1996 III, 205)

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative "zum Schutz des
Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie
(Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung)

19.06.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

2. Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG)

19.06.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

210/96.091 ns Bundesverfassung. Reform

Botschaft und Beschlussesentwürfe vom 20. November 1996
über eine neue Bundesverfassung (BBl 1997 I, 1)

NR/SR Kommission 96.091

06.03.1997 Zusatzbericht der Staatspolitischen Kommissionen
(BBl 1997 III 245)
09.06.1997 Stellungnahme des Bundesrates (BBl 1997 III 1484)

1. Bundesbeschluss über eine nachgeführte Bundesverfassung

2. Bundesbeschluss über die Reform der Volksrechte

3. Bundesbeschluss über die Reform der Justiz

211/97.018 s Spielbankengesetz

Botschaft vom 26. Februar 1997 zum Bundesgesetz über das
Glücksspiel und über die Spielbanken (Spielbankengesetz,
SBG) (BBl 1997 III 145)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

Bundesgesetz über das Glücksspiel und über die Spielbanken
(Spielbankengesetz, SBG)

18.12.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

212/97.031 n "Für eine gerechte Vertretung der Frauen in 
den Bundesbehörden". Volksinitiative

Botschaft vom 17. März 1997 zur Volksinitiative "Für eine ge-
rechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden" (Initiative
3. März) (BBl 1997 III 537)

NR/SR Staatspolitische Kommission 

Bundesbeschluss über die Volksinitiative "Für eine gerechte
Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3.
März)"

✕ 213/97.041 s Kantonsverfassungen Obwalden, Nidwalden 
und St. Gallen. Gewährleistung

Botschaft vom 21. Mai 1997 über die Gewährleistung der geän-
derten Verfassungen der Kantone Obwalden, Nidwalden und St.
Gallen (BBl 1997 III 1157)

NR/SR Staatspolitische Kommission 

Bundesbeschluss über die Gewährleistung geänderter Kantons-
verfassungen

02.10.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
04.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

214/97.053 s Rechtshilfe in Strafsachen. Abkommen mit 
Frankreich

Botschaft vom 17. September 1997 beteffend den Vertrag zwi-
schen der Schweiz und Frankreich zur Ergänzung des Europäi-
schen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen
(BBl 1997 IV 1205)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

Bundesbeschluss beteffend den Vertrag zwischen der Schweiz
und Frankreich zur Ergänzung des Europäischen Übereinkom-
mens über die Rechtshilfe in Strafsachen

18.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

215/97.060 n "Für eine Regelung der Zuwanderung". Volks-
initiative

Botschaft vom 20. August 1997 zur Volksinitiative "für eine Re-
gelung der Zuwanderung" (BBl 1997 521)

NR/SR Staatspolitische Kommission 

Bundesbeschluss über die Volksinitiative "für eine Regelung der
Zuwanderung"

216/97.070 s Personenregister. Gesetzliche Grundlagen

Botschaft vom 17. September 1997 betreffend Schaffung und
Anpassung gesetzlicher Grundlagen für Personenregister (Än-
derung des Strafgesetzbuches sowie Änderungen des Stras-
senverkehrsgesetzes und des Bundesgesetzes vom 7. Oktober
1994 über die kriminalpolizeilichen Zentralstellen des Bundes)
(BBl 1997 IV 1293)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

1. Schweizerisches Strafgesetzbuch (Informatisiertes Personen-
nachweis-, Aktennachweis- und Verwaltungssystem im Bundes-
amt für Polizeiwesen)

2. Schweizerisches Strafgesetzbuch (Automatisiertes Strafregi-
ster)

3. Bundesgesetz über die kriminalpolizeilichen Zentralstellen
des Bundes (Geminsames Informationssystem)

4. Strassenverkehrsgesetz (Register für Fahrzeuge und Fahr-
zeughalter sowie für Administrativmassnahmen gegen Fahr-
zeugführer)



✕ 217/97.073 ns Strassenverkehrsgesetz. Änderung

Botschaft vom 29. September 1997 zur Änderung des Strassen-
verkehrsgesetzes (SVG) (BBl 1997 IV 1223)

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

Strassenverkehrsgesetz (SVG)

04.12.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.
10.12.1997 Ständerat. Abweichend.
15.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.
19.12.1997 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schlus-
sabstimmung angenommen.
19.12.1997 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schlussa-
bstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1612; Ablauf der Referendumsfrist: 10.
April 1998

218/97.074 s Kantonsverfassungen Luzern, Obwalden, Zug, 
Schaffhausen und Waadt. Gewährleistung

Botschaft vom 29. September 1997 über die Gewährleistung der
geänderten Verfassungen der Kantone Luzern, Obwalden, Zug,
Schaffhausen und Waadt (BBl 1997 BBl 1998 I 3)

NR/SR Staatspolitische Kommission 

Bundesbeschluss über die Gewährleistung geänderter Kantons-
verfassungen

Finanzdepartement

219/95.038 s "Wohneigentum für alle". Volksinitiative

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 24. Mai 1995 über die
Volksinitiative "Wohneigentum für alle" (BBl 1995 III, 803)

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

Siehe Geschäft 96.3379 Mo. WAK-SR (95.038)

Siehe Geschäft 96.3380 Mo. WAK-SR (95.038)

Siehe Geschäft 96.3381 Mo. WAK-SR (95.038) Minderheit On-
ken

Siehe Geschäft 97.3182 Mo. WAK-NR (95.038) Minderheit
Strahm

Siehe Geschäft 97.3183 Mo. WAK-NR (95.038) Minderheit Wid-
rig

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative "Wohneigentum für
alle"

05.03.1996 Ständerat. Rückweisung an die Kommission.
23.09.1996 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
19.06.1997 Nationalrat. Rückweisung der Vorlage an die Kom-
mission mit dem Auftrag, gleichzeitig mit dem Antrag zur Initiati-
ve einen indirekten Gegenvorschlag auf der Grundlage der
Motionen Nr. 96.3380 (Motion WAK-SR: Massvolle Eigenmiet-
werte im StHG) und Nr. 97.3183 (Minderheit WAK-NR: Eigen-
mietwertbesteuerung Bund) sowie Nr. 96.3379 (Motion WAK-
SR: Verzicht auf 'Dumont-Praxis') zu unterbreiten.
09.10.1997 Nationalrat. Die Frist für die Behandlung des Ge-
schäftes wird bis zum 21. Oktober 1998 verlängert (Art. 27, Abs.
5bis, GVG)
10.10.1997 Ständerat. Zustimmung.

2. Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung des selbstge-
nutzten Wohneigentums

09.10.1997 Nationalrat. Der Gegenentwurf der Kommission
wird angenommen.

220/95.077 s Allgemeine Steueramnestie. Verfassungsarti-
kel (Mo Delalay)

Bericht vom 25. Oktober 1995 zur Abschreibung der Motion Del-
alay 92.3249 vom 17. Juni 1992 (Verfassungsartikel betreffend
allgemeine Steueramestie) (BBl 1995 IV, 1642)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

221/96.118 n Europäische Gesellschaft für die Finanzierung 
von Eisenbahnmaterial. Gründung. Aenderung des Zusatz-
protokolls

Botschaft und Beschlussesentwurf  vom 18. Dezember 1996 be-
treffend die Aenderung des Zusatz-Protokolls zum Abkommen
über die Gründung der "Eurofima", Europäische Gesellschaft für
die Finanzierung von Eisenbahnmaterial (BBl 1997 II, 380)

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

Bundesbeschluss betreffend die Aenderung des Zusatz-Proto-
kolls zum Abkommen über die Gründung der "Eurofima", Euro-
päische Gesellschaft für die Finanzierung von
Eisenbahnmaterial

10.10.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

✕ 222/97.039 s Neue Kreditvereinbarungen. Beitritt der 
Schweiz

Botschaft vom 14. Mai 1997 über den Beitritt der Schweiz zu den
Neuen Kreditvereinbarungen (BBl 1997 III 1013)

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

Bundesbeschluss über den Beitritt der Schweiz zu den Neuen
Kreditvereinbarungen des Internationalen Währungsfonds

09.10.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
18.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

✕ 223/97.042 n Haushaltsziel 2001

Botschaft vom 16. Juni 1997 zu einem Bundesbeschluss über
Massnahmen zum Haushaltausgleich (Haushaltsziel 2001) (BBl
1997 IV 203)

NR/SR Finanzkommission 

Bundesbeschluss über Massnahmen zum Haushaltausgleich

02.10.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.
04.12.1997 Ständerat. Abweichend.
11.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.
19.12.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
19.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1608

224/97.043 n Subventionsbericht

Bericht vom 25. Juni 1997 über die Prüfung der Bundessubven-
tionen (BBl 1997 )

NR/SR Finanzkommission 

19.12.1997 Nationalrat. Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

✕ 225/97.044 s Doppelbesteuerungsabkommen mit der Slo-
wakischen Republik

Botschaft vom 28. Mai 1997 über ein Doppelbesteuerungsab-
kommen mit der Slowakischen Republik (BBl 1997 III 1093)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
SR Aussenpolitische Kommission 



Bundesbeschluss über ein Doppelbesteuerungsabkommen mit
der Slowakischen Republik

09.10.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
16.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

✕ 226/97.045 s Doppelbesteuerungsabkommen mit Däne-
mark

Botschaft vom 28. Mai 1997 über ein Protokoll zur Aenderung
des Doppelbesteuerungsabkommen mit Dänemark vom 23. No-
vember 1973 (BBl 1997 III 1093)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
SR Aussenpolitische Kommission 

Bundesbeschluss über ein Protokoll zur Aenderung des Doppel-
besteuerungsabkommens mit Dänemark

09.10.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
19.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

✕ 227/97.050 s Doppelbesteuerungsabkommen mit Kanada

Botschaft vom 16. Juni 1997 über ein Doppelbesteuerungsab-
kommen mit Kanada (BBl 1997 III 1453)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
SR Aussenpolitische Kommission 

Bundesbeschluss über ein Doppelbesteuerungsabkommen mit
Kanada

09.10.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
19.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

✕ 228/97.054 s Zivile Baubotschaft 1997

Botschaft vom 25. Juni 1997 über Bauvorhaben, Grundstücks-
und Liegenschaftserwerb (Zivile Baubotschaft 1997) (BBl 1997
IV 277)

NR/SR Kommission für öffentliche Bauten 

Bundesbeschluss über Bauvorhaben, Grundstücks- und Liegen-
schaftserwerb (Zivile Baubotschaft 1997)

09.10.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
18.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

✕ 229/97.056 sn Alkoholverwaltung. Geschäftsbericht und 
Rechnung 1996/97

Botschaft vom 10. September 1997 über den Geschäftsbericht
und die Rechnung der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für
das Geschäftsjahr 1996/97

NR/SR Finanzkommission 

Bundesbeschluss über die Genehmigung des Geschäftsberich-
tes und der Rechnung der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
für das Geschäftsjahr 1996/97

04.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
11.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

230/97.057 s Doppelbesteuerungsabkommen mit Argentini-
en

Botschaft vom 13. August 1997 über ein Doppelbesteuerungs-
abkommen mit Argentinien (BBl 1997 IV 417)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
SR Aussenpolitische Kommission 

Bundesbeschluss über ein Doppelbesteurungsabkommen mit
Argentinien

04.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

✕ 231/97.061 sn Voranschlag 1998 und Bericht zum Finanz-
plan 1999-2001
Botschaft vom 29. September 1997 zum Voranschlag 1998 und
Bericht zum Finanzplan 1999-2001

NR/SR Finanzkommission 

Siehe Geschäft 97.3550 Mo. FK-SR (97.061)

Siehe Geschäft 97.3551 Mo. FK-NR (97.061)

Siehe Geschäft 97.3599 Mo. FK-SR (97.061)

1. Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 1998

03.12.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.
11.12.1997 Nationalrat. Abweichend.
15.12.1997 Ständerat. Abweichend.
16.12.1997 Nationalrat. Abweichend.
17.12.1997 Ständerat. Abweichend.
18.12.1997 Ständerat. Beschluss gemäss Antrag der Eini-
gungskonferenz.
18.12.1997 Nationalrat. Beschluss gemäss Antrag der Eini-
gungskonferenz.

2. Bundesbeschluss über den Voranschlag 1998 der Rüstungs-
unternehmen des Bundes

03.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
11.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

3. Bericht des Bundesrates zum Finanzplan 1999-2001

03.12.1997 Ständerat. Vom Bericht wird Kenntnis genommen.
11.12.1997 Nationalrat. Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

✕ 232/97.062 sn Voranschlag 1997. Nachtrag II
Botschaft vom 29. September 1997 über den Nachtrag II zum
Voranschlag 1997

NR/SR Finanzkommission 

Bundesbeschluss über den Nachtrag II zum Voranschlag 1997

04.12.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.
11.12.1997 Nationalrat. Abweichend.
15.12.1997 Ständerat. Zustimmung.

233/97.067 s Doppelbesteuerungsabkommen mit Frank-
reich
Botschaft vom 10.September 1997 über ein Zusatzabkommen
zum Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich (BBl 1997
IV 1141)

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
SR Aussenpolitische Kommission 

Bundesbeschluss über eine Änderung des Doppelbesteue-
rungsabkommens mit Frankreich

04.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

234/97.068 n IWF. Beteiligung der Schweiz am neuen Treu-
handfonds
Botschaft vom 10. September 1997 betreffend die Beteiligung
der Schweiz am neuen Treuhandfonds des Internationalen Wäh-
rungsfonds (BBl 1997 IV 927)

NR/SR Aussenpolitische Kommission 



Bundesbeschluss über die Beteiligung der Schweiz am neuen
Treuhandfonds des Internationalen Währungsfonds

18.12.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

✕ 235/97.077 sn Befristete Kürzung der Löhne des Bundes-
personals. Bundesbeschluss
Botschaft vom 29. Oktober 1997 betreffend den Bundesbe-
schluss über die befristete Kürzung der Löhne des Bundesper-
sonals (BBl 1997 1501)

NR/SR Finanzkommission 

Bundesbeschluss über die befristete Kürzung der Löhne des
Bundespersonals

03.12.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.
09.12.1997 Nationalrat. Rückweisung an den Bundesrat.
15.12.1997 Ständerat. Festhalten.
16.12.1997 Nationalrat. Abweichend.
17.12.1997 Ständerat. Zustimmung.
18.12.1997 Ständerat. Die Dringlichkeitsklausel wird angenom-
men.
18.12.1997 Nationalrat. Die Dringlichkeitsklausel wird ange-
nommen.
19.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
19.12.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1623; Ablauf der Referendumsfrist: 10.
April 1998 (AS 1997, 3014)

236/97.081 s IWF. Verlängerung der Teilnahme der Schweiz 
an den Allgemeinen Kreditvereinbarungen
Botschaft vom 12. November 1997 über die Verlängerung der
Teilnahme der Schweiz an den Allgemeinen Kreditvereinbarun-
gen des Internationalen Währungsfonds (BBl 1997 )

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

Bundesbeschluss über die Verlängerung der Teilnahme der
Schweiz an den Allgemeinen Kreditvereinbarungen des Interna-
tionalen Währungsfonds

237/97.084 n Fonds für Eisenbahngrossprojekte. Reglement
Botschaft vom 1. Dezember 1997 über das Reglement des
Fonds für Eisenbahngrossprojekte (BBl 1997 )

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

238/97.089 - "Schweizer Sport- und Gemeinnützigkeits-In-
itiative". Volksinitiative
Botschaft vom 15. Dezember 1997 zur Volksinitiative "Gegen
eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im Sozialbereich
(Schweizer Sport- und Gemeinnützigkeits-Initiative" (BBl )

Volkswirtschaftsdepartement

239/94.089 s Bundesfeiertag. Bundesgesetz
Botschaft und Gesetzesentwurf vom 19. Oktober 1994 zum Bun-
desgesetz über den Bundesfeiertag (BBl V, 821)

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

Bundesgesetz über den Bundesfeiertag

06.03.1995 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.
06.06.1995 Nationalrat. Rückweisung an den Bundesrat mit
dem Auftrag Art. 1, Abs. 1 und 2, sowie Art. 4 in bestehende Bun-

desgesetze einzubauen und die übrigen Artikel zu streichen.
22.06.1995 Ständerat. Abweichend.
05.12.1995 Nationalrat. Festhalten am Rückweisungsbe-
schluss

240/96.060 n Agrarpolitik 2002

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 26. Juni 1996 zur Re-
form der Agrarpolitik: Zweite Etappe (Agrarpolitik 2002) (BBl
1996 IV, 1)

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

Siehe Geschäft 97.3399 Po. WAK-NR (96.060)

1. Bundesgesetz zur Förderung der Landwirtschaft (Landwirt-
schaftsgesetz, LwG)

08.10.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.

2. Bundesbeschluss über einen befristet geltenden, neuen Ge-
treideartikel

18.12.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

3. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB)

18.12.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.

4. Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG)

18.12.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.

5. Tierseuchengesetz (TSG)

18.12.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.

✕ 241/97.016 s Wohnbau- und Eigentumsförderung. Rah-
menkredite

Botschaft vom 19. Februar 1997 über Rahmenkredite für die
Wohnbau- und Eigentumsförderung (BBl 1997 II, 769)

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

Bundesbeschluss über Rahmenkredite für die Wohnbau- und Ei-
gentumsförderung

17.06.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
03.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

✕ 242/97.065 ns Zolltarifarische Massnahmen 1997/I. Bericht

Bericht vom 3. September 1997 über zolltarifarische Massnah-
men im 1. Halbjahr 1997 (BBl 1997 IV 765)

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

03.12.1997 Nationalrat. Vom Bericht wird Kenntnis genommen.
15.12.1997 Ständerat. Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

Bundesbeschluss über die Genehmigung von zolltarifarischen
Massnahmen

03.12.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
15.12.1997 Ständerat. Zustimmung.

243/97.075 n Internationale Arbeitskonferenz. 82./83. Tagun-
gen

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 



244/97.076 n Finanzierung von Massnahmen der KTI 1998-
1999

Botschaft vom 6. Oktober 1997 über die Finanzierung von Mass-
nahmen der Kommission für Technologie und Innovation zum
Aufbau der Kompetenz in anwendungsorientierter Forschung
und Entwicklung an den Fachhochschulen in den Jahren 1998-
1999 (BBl 1997 IV 1230)

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

Bundesbeschluss über die Finanzierung von Massnahmen der
Kommission für Technologie und Innovation zum Aufbau der
Kompetenz in anwendungsorientierter Forschung und Entwick-
lung an den Fachhochschulen in den Jahren 1998-1999

03.12.1997 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.

245/97.090 ns Aussenwirtschaftspolitik 97/1+2. Bericht

NR/SR Aussenpolitische Kommission 

246/98.005 s Umsetzung der Technologiepolitik des Bun-
des. Bericht

Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

247/96.059 s Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs. Bau 
und Finanzierung

Botschaft und Beschlussesentwürfe vom 26. Juni 1996 über Bau
und Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs
(BBl 1996 IV, 638)

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

1. Bundesbeschluss über Bau und Finanzierung von Infrastruk-
turvorhaben des öffentlichen Verkehrs

10.12.1996 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.
19.06.1997 Nationalrat. Abweichend.
09.12.1997 Ständerat. Abweichend.

2. Bundesbeschluss über den Bau der schweizerischen Eisen-
bahn-Alpentransversale (Alptransit-Beschluss)

10.12.1996 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.
19.06.1997 Nationalrat. Abweichend.
09.12.1997 Ständerat. Abweichend.

3. Bundesbeschluss über den ersten Gesamtkredit für die Ver-
wirklichung der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale
(Alpentransit-Finanzierungsbeschluss)

10.12.1996 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
19.06.1997 Nationalrat. Zustimmung.

248/96.061 s Zulauf zur NEAT. Vereinbarung mit der BRD

Botschaft und Beschlussesentwurf vom 26. Juni 1996 über die
Sicherung der Leistungsfähigkeit der nördlichen Zulaufstrecken
zur NEAT (BBl 1996 III, 404)

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

Bundesbeschluss über die Vereinbarung zwischen dem Vorste-
her des EVED und dem Bundesminister für Verkehr der Bundes-
republik Deutschland zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der
nördlichen Zulaufstrecken zur NEAT

16.12.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

249/96.067 n Energiegesetz

Botschaft und Gesetzesentwurf vom 21. August 1996 zum Ener-
giegesetz (EnG) (BBl 1996 IV, 1005)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

Siehe Geschäft 97.3005 Mo. UREK-NR (96.067)

Energiegesetz (EnG)

04.06.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.
09.10.1997 Ständerat. Abweichend.

✕ 250/96.077 s Leistungsabhängige Schwerverkehrsabga-
be. Bundesgesetz

Botschaft und Gesetzesentwurf vom 11. September 1996 zu ei-
nem Bundesgesetz über die leistungsabhängige Schwerver-
kehrsabgabe (BBl 1996 V, 521)

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrs-
abgabe (Schwerverkehrsabgabe, SVAG)

11.06.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.
09.10.1997 Nationalrat. Abweichend.
08.12.1997 Ständerat. Abweichend.
10.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.
19.12.1997 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schlussa-
bstimmung angenommen.
19.12.1997 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der Schlus-
sabstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1614; Ablauf der Referendumsfrist: 10.
April 1998

251/96.090 s Bahnreform

Botschaft und Gesetzesentwürfe vom 13. November 1996 be-
treffend Bahnreform (BBl 1997 I, 909)

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

Siehe Geschäft 97.3395 Mo. KVF-SR (96.090)

Siehe Geschäft 97.3537 Mo. KVF-NR (96.090)

1. Eisenbahngesetz

01.10.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

2. Bundesgesetz über die Personenbeförderung und die Zulas-
sung als Strassentransportunternehmung

01.10.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

3. Bundesgesetz über den Transport im öffentlichen Verkehr
(Transportgesetz, TG)

01.10.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

4. Bundesgesetz über die Schweizerischen Bundesbahnen
(SBBG)

02.10.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

5. Bundesbeschluss über die Refinanzierung der Schweizeri-
schen Bundesbahnen (Refinanzierungsbeschluss SBB)

02.10.1997 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf des
Bundesrates.

252/97.028 s "Energie-Umwelt- und Solar-Initiative". Volks-
initiativen

Botschaft vom 17. März 1997 zu den Volksinitiativen für die Be-
lohnung des Energiesparens und gegen die Enegieverschwen-



dung (Energie-Umwelt-Initiative) und für einen Solarrappen (So-
lar-Initiative) (BBl 1997 II, 805)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative für die Belohnung
des Energiesparens und gegen die Energieverschwendung (En-
ergie-Umwelt-Initiative)

2. Bundesbeschluss über die Volksinitiative für einen Solarrap-
pen (Solar-Initiative)

253/97.046 n Luftfahrtgesetz. Änderung

Botschaft vom 28. Mai 1997 zur Änderung des Luftfahrtgesetzes
(BBl 1997 III 1181)

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

Bundesgesetz über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG)

24.09.1997 Nationalrat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.

✕ 254/97.049 sn PTT. Voranschlag 1997. Nachtrag II

Botschaft vom 6. Oktober 1997 über den Nachtrag II zum Fi-
nanzvoranschlag der PTT-Betriebe für das Jahr 1997

NR/SR Finanzkommission 

Bundesbeschluss über den Nachtrag II zum Finanzvoranschlag
1997 der PTT-Betriebe

02.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
04.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.

✕ 255/97.063 sn SBB. Voranschlag 1998

Botschaft vom 22. Oktober 1997 zum Voranschlag und zum Lei-
stungsauftrag für das Jahr 1998 der Schweizerischen Bundes-
bahnen und zu einem Bundesbeschluss über die Änderung des
Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen (BBl
1997 IV 1365)

NR/SR Finanzkommission 

1. Bundesbeschluss über die Änderung des Bundesgesetzes
über die Schweizerischen Bundesbahnen

02.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
04.12.1997 Nationalrat. Zustimmung.
18.12.1997 Ständerat. Die Dringlichkeitsklausel wird angenom-
men.
18.12.1997 Nationalrat. Die Dringlichkeitsklausel wird ange-
nommen.
19.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
19.12.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 1997 IV, 1623; Ablauf der Referendumsfrist: 10.
April 1998 (AS 1997, 3017)

2. Bundesbeschluss über den Leistungsauftrag für das Jahr
1998 an die Schweizerischen Bundesbahnen

02.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
04.12.1997 Nationalrat. Abweichend.
16.12.1997 Ständerat. Zustimmung.
19.12.1997 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
19.12.1997 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in der
Schlussabstimmung angenommen.
AS 1997, 3018

3. Bundesbeschluss über den Voranschlag der Schweizerischen
Bundesbahnen für das Jahr 1998

02.12.1997 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra-
tes.
04.12.1997 Nationalrat. Abweichend.
16.12.1997 Ständerat. Zustimmung.

256/97.071 s Europäisches Büro für Telekommunikation. 
Gründung
Botschaft vom 17. September 1997 betreffend das Übereinkom-
men zur Gründung des Europäischen Büros für Telekommunika-
tion (BBl 1997 IV 1166)

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

Bundesbeschluss betreffend das Übereinkommen zur Grün-
dung des Europäischen Büros für Telekommunikation

257/97.072 s Kultur in den Medien der SRG. Bericht

SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

258/97.078 n "Verkehrshalbierungs-Initiative". Volksinitiati-
ve
Botschaft vom 29. Oktober 1997 zur Volksinitiative "für die Hal-
bierung des motorisierten Strassenverkehrs zur Erhaltung und
Verbesserung von Lebensräumen (Verkehrshalbierungs-Initiati-
ve)" (BBl 1997 )

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 



Petitionen und Klagen

259/97.2007 s Comité suisse pour l'abolition du travail des 
enfants. Gegen Kinderarbeit  (10.02.1997)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

20.03.1997 Ständerat. An Bundesrat zur Kenntnisnahme.

260/97.2027 n Dem Schweigen ein Ende. Verein "Dem 
Schweigen ein Ende"  (27.10.1997)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

19.12.1997 Nationalrat. Kenntnisnahme, keine Folge.

261/97.2026 n Glutz Felix. Fonds für nachrichtenlose Vermö-
gen  (27.10.1997)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

19.12.1997 Nationalrat. Kenntnisnahme, keine Folge.

262/97.2022 s Greenpeace Schweiz. Die Schweiz will mehr 
Artenschutz. Politikerinnen und Politiker wacht auf!  
(24.11.1997)

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

19.12.1997 Ständerat. Kenntnisnahme, keine Folge..

263/97.2025 n Jugendsession 1995. Unterstützung durch 
den Bund eines Gleichstellungsbüros pro Kanton  
(27.10.1997)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

19.12.1997 Nationalrat. Kenntnisnahme, keine Folge.

264/97.2011 s Jugendsession 1996. Kontrollierte Abgabe 
von harten Drogen und Bekämpfung des Drogenhandels  
(24.03.1997)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

19.06.1997 Ständerat. An Bundesrat zur Kenntnisnahme.

265/97.2012 s Jugendsession 1996. Einführung eines jährli-
chen nationalen Suchtpräventionstages  (24.03.1997)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

19.06.1997 Ständerat. An Bundesrat zur Kenntnisnahme.

266/97.2013 s Jugendsession 1996. Legalisierung von Can-
nabisprodukten  (24.03.1997)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

19.06.1997 Ständerat. An Bundesrat zur Kenntnisnahme.

267/97.2014 s Jugendsession 1996. Bessere finanzielle Un-
terstützung von konkreten HIV/Aids-Projekten  (24.03.1997)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

19.06.1997 Ständerat. An Bundesrat zur Kenntnisnahme.

268/97.2015 s Jugendsession 1996. Einführung eines Er-
kennungszeichens für die Qualität eines suchtmittelfreien 
Lebens  (21.05.1997)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

19.06.1997 Ständerat. An Bundesrat zur Kenntnisnahme.

269/97.2029 s Jugendsession 1996. Verstärkung der Kom-
petenzen der zuständigen Behörden zur Aufdeckung von 
Geldern mit illegaler Herkunft  (25.11.1997)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

19.12.1997 Ständerat. Kenntnisnahme, keine Folge.

270/97.2020 n Morach Gotthold. Revision Krankenversiche-
rungsgesetz  (29.05.1997)

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

10.10.1997 Nationalrat. An Bundesrat zur Kenntnisnahme.

✕ 271/97.2008 s Oekumenische Arbeitsgemeinschaft Kirche 
und Umwelt (OeKU). Klimawandel. Handeln wir jetzt!  
(12.03.1997)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

09.10.1997 Ständerat. Kenntnisnahme.
19.12.1997 Nationalrat. Kenntnisnahme.

272/97.2005 n REFUNA. Gerechte Mehrwertsteuer beim Ein-
satz umweltschonender Energiesysteme  (28.08.1996)

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

21.03.1997 Nationalrat. Kenntnisnahme, keine Folge geben.

273/97.2028 s Rahm Emil. Schutz der freien Meinungsbil-
dung  (25.11.1997)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

19.12.1997 Ständerat. Kenntnisnahme, keine Folge.

274/96.2010 n Tour handicap alpin 1994. Behindertenge-
rechte Verkehrsmittel  (04.03.1996)

NR/SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

22.03.1996 Nationalrat. An Bundesrat zur Kenntnisnahme

✕ 275/96.2031 n WWF Aargau. Der "NukleAargau" hat genug  
(19.12.1996)

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

10.10.1997 Nationalrat. Kenntnisnahme, keine Folge geben.
19.12.1997 Ständerat. Zustimmung.

276/97.2023 n Wälchli Philipp. Los- statt Wahlverfahren  
(13.11.1997)

NR/SR Staatspolitische Kommission 

19.12.1997 Nationalrat. Kenntnisnahme, keine Folge.

277/97.2024 s Zehnder Walter. Durchsetzung der Menschen-
rechte in der Schweiz (auch für Kriegsopfer aus Bosnien)  
(25.11.1997)

NR/SR Kommission für Rechtsfragen 

19.12.1997 Ständerat. Kenntnisnahme, keine Folge.



Hängige Volksinitiativen

Gegenstand Eingereicht am Materieller
Bericht des
Bundesrates

Beschluss der
eidg. Räte

Ablauf der
Frist

Wohneigentum für alle (BBI 1994 III 768) (95.038) 22.10.1993 24.05.1995 21.10.19971)

Zum Schutz des Menschen vor Manipulationen in
der Fortpflanzungstechnologie
(Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung
["FMF"]) (BBI 1994 V 896) (96.058)

18.01.1994 26.06.1996 17.01.1998

Für eine gerechte Vertretung der Frauen in den
Bundesbehörden (BBI 1995 III 112) (97.031)

21.03.1995 17.03.1997 20.03.1999

Für die Belohnung des Energiesparens und gegen
die Energieverschwendung (Energie-Umwelt-
Initiative) (BBI 1995 III 1218) (97.028)

21.03.1995 17.03.1997 20.03.1999

Für einen Solar-Rappen (Solar-Initiative)
(BBI 1995 III 1220) (97.028)

21.03.1995 17.03.1997 20.03.1999

Für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des
Rentenalters (BBI 1995 IV 376) (97.008)

21.06.1995 29.01.1997 19.12.1997 20.06.1999

Für eine Regelung der Zuwanderung (BBl 1995 IV
1174) (97.060)

28.08.1995 20.08.1997 27.08.1999

Verkehrshalbierungs-Initiative (BBl 1996 II 882)
(97.078)

20.03.1996 29.10.1997 19.03.2000

Für eine Flexibilisierung der AHV - gegen die
Erhöhung des Rentenalters für Frauen (BBl 1996 III
309) (97.088)

13.05.1996 15.12.1997 12.05.2000

Für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und
Mann (BBl 1996 V 135) (97.088)

22.05.1996 15.12.1997 21.05.2000

Für eine gesicherte AHV
Energie statt Arbeit besteuern (BBl 1996 V 137)
(97.028)

22.05.1996 17.03.1997 21.05.2000

Gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im
Sozialbereich (Schweizer Sport- und
Gemeinnützigkeits-Initiative) (BBl 1997 I 644)
(97.089)

23.05.1996 15.12.1997 22.05.2000

Ja zu Europa! (BBl 1997 I 1138) 30.07.1996 29.07.2000
Keine Wasserflugzeuge auf Schweizer Seen (BBl
1997 II 744)

15.10.1996 14.10.2000

Sparen beim Militär und der Gesamtverteidigung-
für mehr Frieden und zukunftsgerichtete
Arbeitsplätze (Umverteilungsinitiative)

26.03.1997 25.03.2001

Ja zu fairen Mieten 14.03.1997 13.03.2001
Mehr Rechte für das Volk dank dem Referendum
mit Gegenvorschlag
(Konstruktives Referendum)

25.03.1997 24.03.2001

Für eine freie Arzt- und Spitalwahl 23.06.1997 22.06.2001

1) Fristverlängerung bis 21.10.1998



Angemeldete Volksinitiativen

Nr. Gegenstand Form Publiziert Ablauf der
Sammelfrist

Initianten

1 Für einen autofreien Sonntag pro
Jahreszeit-ein Versuch für vier Jahre
(Sonntags-Initiative)

E 11.02.1997
(BBl I 889)

11.08.1998 Initiativkommitee
Frau Judith Hauptlin
Postfach 40
9414 Schachen bei Reute

2 Für einkommens- und vermögensabhängige
Krankenkassenprämien

E 22.04.1997
(BBl II 880)

22.10.1998 PdA Schweiz
Frau Elise Kerchenbaum
rue du Vieux-Billard 25
Postfach 232
1211 Genf 8

3 Grundeigentum geht über in Nutzungs- und
Baurechte

E 20.05.1997
(BBl III 113)

20.11.1998 Herr
Werner Mühlheim
Postfach 8140
2500 Biel 8

4 Für tiefere Arzneimittelpreise E 12.08.1997
(BBl III 1408)

12.02.1999 Denner AG
Herr
Marc-Alexander Galliker
Grubenstr. 10
Postfach 977
8045 Zürich

5 Für Beschleunigung der direkten
Demokratie (Behandlungsfristen für
Volksinitiativen in Form eines
ausgearbeiteten Entwurfs)

E 12.08.1997
(BBl III 1414)

12.02.1999 Denner AG
Herr
Marc-Alexander Galliker
Grubenstr. 10
Postfach 977
8045 Zürich

6 Für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo
30 innerorts mit Ausnahmen (Strassen für
alle)

E 16.09.1997
(BBl IV 361)

16.03.1997 VCS
Frau Anja Pauling
Postfach
3000 Bern 2

7 Arbeitsverteilung E 16.09.1997
(BBl IV 361)

16.03.1997 GeGAV
Frau Patrizia Staub
Postfach 7236
8023 Zürich

8 Für tiefere Spitalkosten E 02.12.1997
(BBl IV 1344)

02.06.1999 Herr Dr.
Marc-Alexander Galliker
Grubenstrassse 10
Postfach 977
8045 Zürich

9 Gesundheit muss bezahlbar bleiben
(Gesundheitsinitiative)

E 09.12.1997
(BBl IV 1365)

09.06.1999 SPS Zentralsekretariat
Herr
Jean-François Steiert
Spitalgasse 34
Postfach
3001 Bern

10 Klinische Musterstationen E 09.12.1997
(BBl IV 1430)

09.06.1999 Frau Kunigunde Grätzer
Gemsenstrasse 10
Postfach 114
8042 Zürich

11 Ausbau der A1 Zürich-Bern auf sechs
Spuren

E 13.01.1998
(BBl I 26)

13.07.1999 Freiheits-Partei der CH
Herr Nationalrat
Dr. Michael E. Dreher
Ränkestrasse 2
8700 Küsnacht

12 Ausbau der A1 Genf-Lausanne auf sechs
Spuren

E 13.01.1998
(BBl I 29)

13.07.1999 Freiheits-Partei der CH
Herr Nationalrat
Dr. Michael E. Dreher
Ränkestrasse 2
8700 Küsnacht



13 Zweite Autobahn-Tunnelröhre am Gotthard E 13.01.1998
(BBl I 32)

13.07.1999 Freiheits-Partei der CH
Herr Nationalrat
Dr. Michael E. Dreher
Ränkestrasse 2
8700 Küsnacht

14 Für die Aufhebung des
Verbandsbeschwerderechts auf
Bundesebene

E 13.01.1998
(BBl I 36)

13.07.1999 Freiheits-Partei der CH
Herr Nationalrat
Dr. Michael E. Dreher
Ränkestrasse 2
8700 Küsnacht

A = Allgemeine Anregung
E = Ausgearbeiteter Entwurf
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Steinemann

2. Finanzkommission (FK)
Frey Walter, Bührer, von Allmen, Aregger, Bangerter,
Baumann Ruedi, Bäumlin, Blocher, Borel, Comby, Dreher,
Epiney, Friderici, Hess Peter, Jaquet, Leemann,
Leuenberger, Marti Werner, Meier Samuel, Raggenbass,
Ruckstuhl, Sandoz Marcel, Steiner, Vermot, Weyeneth

(25)

3. Geschäftsprüfungskommission (GPK)
Tschäppät, Imhof, Aguet, Banga, Baumann Stephanie,
Béguelin, Binder, Carobbio, Dünki, Fankhauser, Filliez,
Gadient, Hasler Ernst, Keller, Langenberger, Lauper,
Lötscher,  Meier Hans, Pelli, Scheurer, Schmied Walter,
Stamm Luzi, Tschopp, Weigelt, Wittenwiler (25)

4. Aussenpolitische Kommission (APK)
Lachat, Frey Walter, Bäumlin, Ducrot, Eggly, Frey Claude,
Grendelmeier, Gysin Remo, Loeb, Meyer Theo, Moser,
Mühlemann, Nabholz, Ruffy, Rychen, Schlüer, Schmied
Walter, Stamm Judith, Steinegger, Thür, Tschopp,
Vollmer, Zapfl, Zbinden, Ziegler (25)

5. Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
(WBK)
Gadient, Langenberger, Bezzola, Cavalli, Dormann, Föhn,
Goll, Grossenbacher, Guisan, Haering Binder,  Kofmel,
Kunz, Leemann, Maspoli, Moser, Müller-Hemmi,
Ostermann, Randegger, Ratti, Scheurer, Simon, Vetterli,
Weber Agnes, Widmer, Wittenwiler (25)

6. Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
(SGK)
Rechsteiner Paul, Dormann, Baumann Stephanie, Blaser,
Borer, Bortoluzzi, Cavalli, Deiss, Egerszegi, Eymann,
Fasel, Goll, Gonseth, Gross Jost, Gysin Hans Rudolf,
Hafner Ursula, Heberlein, Hochreutener, Jeanprêtre,
Maury Pasquier, Philipona, Pidoux, Rychen, Schenk,
Suter (25)

7. Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
(UREK)
Fischer-Seengen, Semadeni, Baumberger, Borel, Brunner
Toni, Dettling, Dupraz, Durrer, Ehrler, Epiney, Eymann,
Grobet, Hegetschweiler, Herczog, Maurer, Philipona,
Rechsteiner Rudolf, Scherrer Jürg, Speck, Strahm,
Stucky, Stump, Teuscher, Wiederkehr, Wyss (25)

8. Sicherheitspolitische Kommission (SiK)
Bonny, Banga, Alder, Borer, Carobbio, Chiffelle, Dünki,
Eberhard, Eggly, Engelberger, Fehr Lisbeth, Freund,
Fritschi, Gonseth, Grossenbacher, Günter, Haering
Binder, Hess Otto, Hubacher, Leu, Müller Erich, Oehrli,
Pini, Schmid Odilo, Tschuppert (25)

9. Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
(KVF)
Hämmerle, Bezzola, Béguelin, Binder, Bircher, Burgener,
Christen, Columberg, Diener, Fischer-Seengen, Friderici,
Giezendanner, Hegetschweiler, Herczog, Hollenstein,
Hubacher, Ledergerber, Marti Werner, Ratti, Schmid
Odilo, Seiler Hanspeter, Spielmann, Theiler, Vetterli,
Vogel (25)

10. Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)
Stucky, Strahm, Baumann Ruedi, Berberat, Blocher,
Bonny, Cavadini Adriano, Couchepin, David, Fässler,
Gros Jean-Michel, Gusset, Gysin Remo, Jans, Kühne,
Ledergerber, Maitre, Nebiker, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Schmid Samuel, Tschuppert, Widrig,
Wiederkehr, Wyss (25)

11. Staatpolitische Kommission (SPK)
Leu, de Dardel, Aguet, Bühlmann, Cavadini Adriano,
Comby, David, Dettling, Ducrot, Fankhauser, Fehr Hans,
von Felten, Fischer-Hägglingen, Fritschi, Gross Andreas,
Heberlein, Hubmann, Leuba, Nebiker, Schmid Samuel,
Steffen, Steinemann, Vollmer, Zbinden, Zwygart  (25)

12. Kommission für Rechtsfragen (RK)
von Felten, Lauper, Aeppli Wartmann, Baumann J.
Alexander, Bosshard, de Dardel, Dreher, Engler, Fischer-
Hägglingen, Grendelmeier, Hollenstein, Jeanprêtre,
Jutzet, Loretan Otto, Nabholz, Rechsteiner Paul, Ruf,
Sandoz Suzette, Seiler Hanspeter, Stamm Judith, Stamm
Luzi, Suter, Thanei, Tschäppät, Vallender (25)

13. Kommission für öffentliche Bauten (KöB)
Baumberger, Bortoluzzi, Alder, Dupraz, Engelberger,
Grobet, Gysin Hans Rudolf, Hess Otto, Meyer Theo,
Simon, Zwygart (11)

STÄNDERAT

14. Büro (Bü)
Zimmerli (Präsident), Iten (Vizepräsident), Schmid Carlo,
Rhinow, Cottier

15. Finanzkommission (FK)
Onken, Inderkum, Bisig, Cavadini Jean, Delalay,
Gemperli, Loretan Willy, Marty Dick, Merz, Paupe,
Reimann, Schüle, Zimmerli (13)

16. Geschäftsprüfungskommission (GPK)
Bieri, Leumann, Aeby, Büttiker, Danioth, Frick, Iten,
Rhyner, Saudan, Schallberger, Seiler Bernhard, Uhlmann,
Wicki (13)



17. Aussenpolitische Kommission (APK)
Beerli, Simmen, Bloetzer, Brunner Christiane, Cottier,
Forster, Inderkum, Marty Dick, Merz, Plattner, Rhinow,
Schallberger, Seiler Bernhard, (13)

18. Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
(WBK)
Martin, Gentil, Béguin, Bieri, Bloetzer, Gemperli, Iten,
Leumann, Onken, Rochat, Simmen, Weber Monika,
Zimmerli (13)

19. Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
(SGK)
Cottier, Saudan, Beerli, Brändli, Brunner Christiane,
Delalay, Forster, Gentil, Respini, Rochat, Schiesser,
Schmid Carlo, Spoerry (13)

20. Kommission für Umwelt, Raumplanung und
Energie (UREK)
Respini, Forster, Bisig, Büttiker, Brändli, Cavadini Jean,
Frick, Inderkum, Iten, Plattner, Schallberger, Spoerry,
Zimmerli (13)

21. Sicherheitspolitische Kommission (SiK)
Rochat, Paupe, Beerli, Bieri, Gentil, Loretan Willy,
Maissen, Rhyner, Schiesser, Schüle, Seiler Bernhard,
Uhlmann, Weber Monika (13)

22. Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
(KVF)
Maissen, Bisig, Cavadini Jean, Danioth, Delalay, Gentil,
Küchler, Loretan Willy, Onken, Rhyner, Schüle, Uhlmann,
Weber Monika (13)

23. Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)
Brändli, Schallberger, Beerli, Bloetzer, Iten, Leumann,
Maissen, Martin, Onken, Plattner, Respini, Simmen,
Spoerry (13)

24. Staatspolitische Kommission (SPK)
Spoerry, Reimann, Aeby, Büttiker, Delalay, Forster, Frick,
Küchler, Rhinow, Schmid Carlo, Schüle, Uhlmann, Wicki

(13)

25. Kommission für Rechtsfragen (RK)
Brunner Christiane, Marty Dick, Aeby, Cottier, Danioth,
Küchler, Merz, Reimann, Rhinow, Saudan, Schiesser,
Schmid Carlo, Wicki (13)

26. Kommission für öffentliche Bauten (KöB)
Reimann, Wicki, Bisig, Maissen, Rhyner  (5)

GEMEINSAME DELEGATIONEN UND KOMMISSIONEN

27. Verwaltungsdelegation (VD)
N Leuenberger, Heberlein, Béguelin
S Zimmerli, Iten, Schmid Carlo

Präsident: Zimmerli

28. Finanzdelegation (FD)
N Aregger, Leemann (1 Sitz noch offen)

S Onken, Paupe, Schüle

Präsident: Schüle
Vizepräsident: Leemann

29. Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel)
N Carobbio, Meier Hans, Tschopp

S Danioth, Seiler Bernhard, Wicki

Präsident: Seiler Bernhard
Vizepräsident: noch nicht bestimmt

30. Begnadigungskommission (BeK)
N Dormann, Gadient, Jeanprêtre, Lachat, Pidoux, 

Thanei, Thür, Tschäppät, Wittenwiler
S Beerli, Inderkum, Respini, Saudan

Präsident: Inderkum

31. Redaktionskommission (RedK)
Mitglieder
deutsch N Fasel, Gross Andreas

S Danioth, Forster

fran çais N Jeanprêtre, Lauper
S Cavadini Jean, Martin

italiano N Carobbio, Ratti
S Marty Dick, Respini

Stellvertreter
deutsch N Fritschi, Föhn

S Leumann, Wicki

fran çais N Deiss, Tschopp
S Aeby, Paupe

italiano N Maspoli, Pini
S Caccia, Cavadini Adriano

Präsident: Carobbio

32. Delegation beim Europarat (ERD)
N Mitglieder:  Columberg, Gross Andreas, 

Mühlemann, Ruffy,
Stellvertreter:  Fehr Lisbeth, Frey Claude, Lachat, 
Vermot

S Mitglieder:  Bloetzer, Seiler Bernhard
Stellvertreter:  Marty Dick, Plattner

Präsident: Ruffy
Vizepräsident: Bloetzer

33. Delegation EFTA / Europäisches Parlament
(EFTA/EP)
N Béguelin, Eggly, Nabholz, Pelli, Ratti, Vollmer
S Bieri, Brändli, Brunner Christiane, Schüle

Präsident: Bieri
Vizepräsidentin: Nabholz



34. Delegation bei der Interparlamentarischen Union
(IPU)
N Borel, Caccia, Gadient, Günter, Stucky
S Beerli, Schiesser, Simmen

Präsidentin: Gadient
Vizepräsident: Schiesser

35. Schweizerische Gruppe der Internationalen
Versammlung der Parlamentarier französischer
Sprache (AIPLF)
N Mitglieder:  Aguet, Comby, Ostermann

Stellvertreter:   Berberat, Blaser, Epiney, Philipona

S Mitglieder:  Béguin, Delalay
Stellvertreter:  Aeby, Paupe

Präsident Béguin
Vizepräsident: Aguet

36. Delegation bei der parlamentarischen
Versammlung der OSZE
N Mitglieder: Haering Binder, Hess Otto, Leuba

Stellvertreterin : Grossenbacher

S Bloetzer, Rhinow, Onken
Stellvertreter: Loretan Willy

Präsident: Leuba

ARBEITSGRUPPEN

37. Interfraktionelle Arbeitsgruppe für die
Vorbereitung der Richterwahlen (AGRW)

N Fischer-Hägglingen, Grendelmeier, 
Rechsteiner Paul, Sandoz Suzette, Thür

S Frick, Schiesser

Präsident: Fischer-Hägglingen

SPEZIALKOMMISSIONEN

95.067 Einsetzung von parlamentarischen
Untersuchungskommissionen zur Abklärung von
Organisations- und Führungsproblemen bei der PKB

N Epiney, Baumann Ruedi, Dünki, Leemann, 
Weyeneth

S Schiesser, Bisig, Cavadini Jean, Gemperli, Plattner

Präsident: Schiesser

96.091 Bundesverfassung. Reform
(Verfassungskommission, VK)

N Deiss, Bircher, Carobbio, Couchepin, Dettling,
Durrer, Engelberger, Engler, Fehr Hans, Fischer-
Hägglingen, Föhn, Frey Claude, Fritschi, Goll, Gross
Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Heberlein, Heim,
Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Keller, Lachat, Leuba,
Loretan Otto, Maury Pasquier, Ostermann, Pelli, Schlüer,
Schmid Samuel, Seiler Hanspeter, Steinemann, Stump,
Thür, Valender, Vollmer, Weigelt, Zwygart (39)

Präsident der Subkommission 1: Schmid Samuel
Präsidentin der Subkommission 2: Hubmann
Präsident der Subkommission 3: Couchepin

S Rhinow, Aeby, Bloetzer, Büttiker, Cavadini Jean,
Cottier, Forster, Frick, Gentil, Inderkum, Leumann, Marty
Dick, Paupe, Reimann, Respini, Saudan, Schallberger,
Schüle, Spoerry, Wicki, Zimmerli (21)

Präsident der Subkommission 1: Frick
Präsident der Subkommission 2: Zimmerli
Präsident der Subkommission 3: Aeby
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OSZE: Anfangs Juli
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Kurzübersicht

Persönliche Vorstösse

Nationalrat

Im Ständerat angenommene Motionen

• ✕ 96.3336 s Mo. 
Ständerat. Liquidation von Immobiliengesellschaften mit 
Mieteraktionären (Saudan)

• ✕ 96.3367 s Mo. 
Ständerat. Informationsbroschüre über Eheschliessung 
und Eherecht (RK-SR (95.079))

• ✕ 96.3618 s Mo. 
Ständerat. Auswirkungen neuer und bestehender 
Gesetze und Verordnungen auf Klein- und Mittelbetriebe 
(Forster)
Siehe Geschäft 96.3613 Mo. Loeb

• ✕ 96.3650 s Mo. 
Ständerat. Strafbarkeit von Besitzern verbotener porno-
graphischer Gegenstände und Vorführungen (Béguin)

S 97.3139 s Mo. 
Ständerat. Sofortmassnahmen zur Sanierung der Arbeits-
losenversicherung (Brändli)

S 97.3229 s Mo. 
Ständerat. Teilrevision der Erwerbsersatzordnung (Seiler 
Bernhard)

S 97.3230 s Mo. 
Ständerat. Langfristige Sicherung des Nationalstrassen-
unterhaltes (KVF-SR (96.317))

S 97.3232 s Mo. 
Ständerat. Auflösung der Vorsorgeordnung C 25 der PTT-
Betriebe und Integration derer Versicherten in die Pensi-
onskasse des Bundes (PKB) (GPK-SR)

S 97.3350 s Mo. 
Ständerat. Schaffung eines zentralen strategischen Nach-
richtenorgans des Bundes (Frick)

S 97.3395 s Mo. 
Ständerat. Oeffentlicher Verkehr. Harmonisierung der 
Finanzierung (KVF-SR (96.090))

• ✕ ✳ 97.3599 s Mo. 
Ständerat. Sanierung der Arbeitslosenversicherung (FK-
SR (97.061))
Siehe Geschäft 97.3551 Mo. FK-NR (97.061)

Vorstösse von Fraktionen

96.3630 n Mo. 
Fraktion C. Hochschulartikel in der Bundesverfassung

✳ 97.3654 n Ip. 
Fraktion C. Fusionen. Auswirkungen auf das Steuer- und 
Sozialversicherungswesen

• ✕ 96.3268 n Ip. 
Fraktion F. Externe Kosten des Kollektivverkehrs

96.3596 n Ip. 
Fraktion F. Politische Folgen des sogenannten "Waldster-
bens"

96.3612 n Mo. 
Fraktion F. Teilweise Aufhebung des Nachtfahrverbotes 
für schwere Nutzfahrzeuge

97.3097 n Mo. 
Fraktion F. Rechtschreibereform stoppen

✳ 97.3573 n Po. 
Fraktion F. Illegale Schnittblumenimporte

• 97.3132 n Ip. 
Fraktion G. Atomare Wiederaufarbeitung. Folgen für 
Mensch und Umwelt

97.3197 n Mo. 
Fraktion G. Beschwerderecht bei der Einführung von gen-
technisch veränderten Lebensmitteln

97.3312 n Mo. 
Fraktion G. Hanflegalisierung

✳ 97.3563 n Ip. 
Fraktion G. 1998. Keine Armeetage

✳ 97.3651 n Mo. 
Fraktion G. Einführung eines Bonus-Malus-Systems für 
die Schaffung von Teilzeitstellen

96.3219 n Ip. 
Fraktion L. Verkauf Cargo Domizil - Einhaltung von Ver-
trägen

97.3424 n Mo. 
Fraktion L. Abschluss der bilateralen Verhandlungen

✳ 97.3553 n Mo. 
Fraktion L. Änderung von Gesetzesbestimmungen mit 
finanziellen Konsequenzen

✳ 97.3570 n Po. 
Fraktion L. Ehe und Geschlechtsumwandlung

96.3623 n Mo. 
Fraktion R. Förderung von Unternehmensgründungen 
durch eine Steuerbefreiung bei der direkten Bundessteuer 
von Risikokapital-(Venture capital)-Beteiligungsgesell-
schaften und andere Massnahmen

97.3058 n Ip. 
Fraktion R. Ausführungsreife Infrastrukturprojekte

97.3377 n Ip. 
Fraktion R. Umsetzung der Gen-Lex-Motion

✳ 97.3678 n Ip. 
Fraktion R. Standort Schweiz. Finanz- und Steuerfragen

96.3597 n Mo. 
Fraktion S. Arbeitsgesetz. Sofortige Revision

✳ 97.3629 n Ip. 
Fraktion S. Gestohlenes Gold und die Schweiz

✳ 97.3658 n Mo. 
Fraktion S. Arbeitsverteilung statt Stellenabbau bei Fusio-
nen und Restrukturierungen

✳ 97.3659 n Mo. 
Fraktion S. Neubeurteilung des Status der Kantonalban-
ken durch den Bundesrat

✳ 97.3660 n Mo. 
Fraktion S. Die Postbank als eine Antwort auf die UBS/
SBV-Megafusion

✳ 97.3661 n Mo. 
Fraktion S. Schaffung einer eidgenössischen KMU-Bank

✳ 97.3662 n Mo. 
Fraktion S. Verteilung der Zentrumslasten im Rahmen 
des Neuen Finanzausgleichs

✳ 97.3663 n Mo. 
Fraktion S. Veranlagungsort der Steuerpflichtigen

✳ 97.3664 n Mo. 
Fraktion S. Steuerhinterziehung. Verstärkung der Gegen-
massnahmen

✳ 97.3665 n Mo. 
Fraktion S. Formelle Steuerharmonisierung. Schliessung 
der Bemessungslücken für natürliche Personen

✳ 97.3666 n Mo. 
Fraktion S. Materielle Steuerharmonisierung



✳ 97.3671 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3672 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3673 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3674 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3675 n Ip. 
Fraktion S. Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

96.3024 n Ip. 
Fraktion V. Prekäre Einkommensentwicklung in der Land-
wirtschaft

96.3324 n Ip. 
Fraktion V. Umsetzung der Alpeninitiative

96.3406 n Ip. 
Fraktion V. Wirkungsvolle Sofortmassnahmen zugunsten 
der Landwirtschaft

96.3566 n Ip. 
Fraktion V. Stop den steigenden Krankenkassenprämien

96.3594 n Mo. 
Fraktion V. Impulsprogramm Steuern

97.3030 n Ip. 
Fraktion V. Arbeitslosenversicherung. Drängende Pro-
bleme

97.3032 n Ip. 
Fraktion V. Illegale Grenzübertritte

97.3033 n Ip. 
Fraktion V. Marktwirtschaftliche Erneuerung/Privatisie-
rung

97.3108 n Ip. 
Fraktion V. Organisierte Kriminalität von Ausländern

97.3404 n Ip. 
Fraktion V. Versicherungen und Kassen des Bundes. 
Desolate Zustände

97.3451 n Mo. 
Fraktion V. Radio- und Fernsehbereich. Revision der 
Gesetzgebung
Siehe Geschäft 97.3453 Mo. Uhlmann

✳ 97.3655 n Ip. 
Fraktion V. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz

Vorstösse von Kommissionen

96.3002 n Mo. 
FK-NR. Minderheit Marti Werner. Aufhebung des Eidge-
nössischen Gestüts

• ✕ ✳ 97.3551 n Mo. 
FK-NR (97.061). Sanierung der Arbeitslosenversicherung
Siehe Geschäft 97.3599 Mo. FK-SR (97.061)

97.3384 n Mo. 
GPK-NR. Öffentlichkeitsprinzip in der Bundesverwaltung

✳ 97.3549 n Po. 
GPK-NR. Militärische Beförderungen

✳ 98.3001 n Po. 
APK-NR (97.085). Förderung des Images der Schweiz

✳ 98.3002 n Mo. 
APK-NR (97.085). Koordination der Kommunikationsan-
strengungen im Ausland

✳ 98.3003 n Mo. 
APK-NR (97.085). Schweizer Radio International

97.3189 n Mo. 
WBK-NR. Verstetigung von Ausgaben in Bildung, For-
schung, Wissens- und Technologietransfer

✳ 97.3545 n Po. 
WBK-NR. Vertretung der Frauen in Lehre und Forschung

✳ 97.3546 n Po. 
WBK-NR. Anerkennung der FH-Diplome im Ausland

97.3393 n Mo. 
SGK-NR (95.418). Behindertenstatistik

97.3394 n Po. 
SGK-NR (95.418). 4. IV-Revision. Wiedereingliederung 
Behinderter

97.3076 n Po. 
SGK-NR (96.437). Mindestzinssatz für Freizügigkeitskon-
ten

✳ 97.3544 n Mo. 
SGK-NR (97.035) Minderheit Goll. Moratorium für Xeno-
transplantation

97.3010 n Mo. 
UREK-NR (96.2021) Minderheit Teuscher. Atomkraft-
werke. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf

• ✕ ✳ 97.3543 n Mo. 
UREK-NR (97.033) Minderheit Thür. Verbrauch von fos-
silen Energieträgern. Reduktion

✳ 97.3681 n Mo. 
UREK-NR (97.033) Minderheit Thür. Verbrauch von fos-
silen Energieträgern. Reduktion

• N ✳ 97.3538 n Mo. 
UREK-NR (97.033). Agenda 21 für Kantone und Gemein-
den

• ✕ ✳ 97.3539 n Po. 
UREK-NR (97.033). Ökologische volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung

• N ✳ 97.3540 n Mo. 
UREK-NR (97.033). Ökologische Steuerreform

• ✕ ✳ 97.3541 n Po. 
UREK-NR (97.033). Konkreter Aktionsplan

• N ✳ 97.3542 n Mo. 
UREK-NR (97.033). Internationale Umweltschutzregelun-
gen

✳ 97.3605 n Mo. 
SiK-NR. 6. Revision der Erwerbsersatzordnung

97.3184 n Po. 
KVF-NR. N1/N2. Ausbau auf 6 Spuren

✳ 97.3537 n Mo. 
KVF-NR (96.090). Oeffentlicher Verkehr, Oeffentlichkeit 
der Verkehrsstatistik

97.3192 n Mo. 
WAK-NR (97.022) Minderheit Jans. Steuerliche Behand-
lung von Kapitalversicherungen mit Einmalprämien

✳ 97.3547 n Mo. 
WAK-NR (97.300). Steuerreform mit ökologischer Aus-
richtung

✳ 97.3606 n Mo. 
RK-NR (95.410). Zusammenarbeit mit dem Ausland

Vorstösse von Ratsmitgliedern

✳ 97.3643 n Mo. 
Aeppli Wartmann. Steuerbefreiung von Kinderzulagen

96.3417 n Mo. 
Aguet. Abschreiben von Vorstössen. Änderung von Artikel 
40, GRN

96.3418 n Ip. 
Aguet. Nein dem Abbau beim Gewässerschutz

96.3637 n Po. 
Aguet. 4-mal-6-Stunden-Tag



97.3027 n Ip. 
Aguet. Verschlechterung des Image der Schweiz und der 
Schweizer Wirtschaft. Rolle der Banken

97.3455 n Ip. 
Aguet. Schweizer Hilfe für die Westsahara. In welcher 
Form?

✳ 97.3607 n Mo. 
Aguet. Teilzeit-Wohneigentum. Gesetzgebung

• ✕ 96.3130 n Po. 
Alder. Gleich lange Spiesse für SBB und "Privatbahnen"

96.3414 n Mo. 
von Allmen. Föderalistische Zusammenarbeit im Bundes-
staat

96.3318 n Ip. 
Banga. MICROSWISS-Zentren. Zukunftsaussichten

96.3468 n Mo. 
Banga. Zivilschutz-Leitbild. Reduzierung der Anzahl der 
Rettungszüge

96.3359 n Ip. 
Baumann J. Alexander. Einhaltung des Bundesgesetzes 
über die Bundesstrafrechtspflege durch die Bundesan-
waltschaft

96.3482 n Mo. 
Baumann J. Alexander. Systemwechsel für die Einfüh-
rung von Völkerrecht

96.3520 n Po. 
Baumann J. Alexander. Diplomatische Massnahmen 
gegenüber Heimatstaaten von Asylbewerbern, welche die 
Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Rückführung 
ihrer Staatsangehörigen verweigern

96.3664 n Mo. 
Baumann J. Alexander. Hanfkraut. Strafrechtliche 
Abgrenzung der Pflanzen zur Betäubungsmittelgewinnung

97.3170 n Mo. 
Baumann J. Alexander. Abschaffung der Orts- und Son-
derzuschläge gemäss Art. 37 Beamtengesetz

97.3220 n Po. 
Baumann J. Alexander. Verordnung über die Lenkungs-
abgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) 
und auf Heizöl "Extraleicht". Aufschiebung der Inkraftset-
zung

97.3369 n Mo. 
Baumann J. Alexander. Nachrichtenlose Vermögens-
werte auf Schweizer Banken. Schaffung einer bundes-
rechtlichen Zivilprozessordnung

97.3516 n Po. 
Baumann J. Alexander. Ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme von Doppelbesteuerungsabkommen. Streichung 
des BRB

97.3089 n Ip. 
Baumann Ruedi. Informationen über die Verteilung der 
landwirtschaftlichen Direktzahlungen

97.3310 n Mo. 
Baumann Ruedi. Publikation der landwirtschaftlichen 
Direktzahlungen

• ✕ 97.3517 n Ip. 
Baumann Ruedi. Exportbeiträge und Überschussproduk-
tion

✳ 97.3571 n Mo. 
Baumann Stephanie. Verbesserung der AHV-Renten für 
Alleinstehende

• ✕ 95.3559 n Po. 
Baumberger. Nationalstrasse N4. 4-spuriger Ausbau

• ✕ 95.3589 n Ip. 
Baumberger. Hypotheken-Leitzins im Mietrecht

• ✕ 96.3509 n Mo. 
Baumberger. Umbau des Wohnbau- und Eigentumsför-
derungsgesetzes (WEG)

• ✕ 97.3053 n Ip. 
Baumberger. Regionale Bahnlinien

✳ 97.3641 n Po. 
Baumberger. Schutz vor Kinderlachen durch das Bundes-
recht?

96.3123 n Ip. 
Bäumlin. Rettung der Feldobstbäume

96.3435 n Ip. 
Bäumlin. Menschenrechtsverletzungen in Indonesien

96.3484 n Ip. 
Bäumlin. Zwangsmassnahmen. Vollzug

97.3080 n Mo. 
Bäumlin. Rückkehr bosnischer Kriegsflüchtlinge. Spezial-
verfahren

97.3081 n Ip. 
Bäumlin. Ursachenforschung BSE

97.3212 n Ip. 
Bäumlin. Rückschiebeabkommen: Geltung, Garantien für 
die Rückgeschobenen und Datenschutz

✳ 97.3621 n Po. 
Bäumlin. Kohärenz-Bericht

96.3514 n Mo. 
Béguelin. Keine MWSt auf dem Personentransitverkehr 
der Bahn

✳ 97.3632 n Ip. 
Béguelin. Vollzug von Bundesrecht. Föderalismusbe-
dingte Mängel

96.3277 n Po. 
Berberat. Diplome höherer Schulen. Anerkennung als 
Fachhochschul-Diplome

97.3106 n Ip. 
Berberat. Telefonabhörungen der Bundesanwaltschaft

97.3130 n Ip. 
Berberat. Ausländer und Asylbewerber. Abtretung von 
Ansprüchen an den Bund. Gesetzmässigkeit

• ✕ 97.3418 n Ip. 
Berberat. IHG. Subventionen der Regionalsekretariate

97.3425 n Mo. 
Berberat. Aufhebung von Art. 13, Abs. 2quater Arbeitslo-
senversicherungsgesetz AVIG (Beitragszeit)

• ✕ 97.3473 n Ip. 
Berberat. Lokal- und Regionalfernsehen. Finanzierung

✳ 97.3566 n Ip. 
Berberat. Büro für Konsumentenfragen. Ansiedlung im 
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA)

96.3666 n Mo. 
Bezzola. Verkehrsinfrastrukturprojekte. Separate 
Beschlussfassung über Voranschläge

97.3355 n Ip. 
Binder. Nationalstrassenbau im Wallis

97.3526 n Mo. 
Binder. A9. Umfahrung Visp

97.3093 n Ip. 
Blaser. Kampagne "Drogen, nüchtern betrachtet"

• ✕ 95.3614 n Mo. 
Bonny. Gewerbliches Bürgschaftswesen. Revision

96.3326 n Ip. 
Bonny. Einführung einer schweizerischen Bodenpreissta-
tistik



97.3103 n Mo. 
Bonny. A1 zwischen Bern und Zürich. Ausbau auf sechs 
Spuren

96.3231 n Mo. 
Borel. Steuerbelastung als Kriterium für den interkantona-
len Finanzausgleich

97.3068 n Mo. 
Borel. Wohneigentumsförderung für Invalide

97.3446 n Mo. 
Borel. Steuergeschenke. Bremse

96.3051 n Ip. 
Borer. Ueberprüfung der Krankenversicherer durch die 
Kartellkommission

• 97.3464 n Ip. 
Borer. VISANA. Betrug an den Krankenversicherten und 
den Versicherern?

✳ 97.3559 n Ip. 
Borer. Verwaltungsbeschwerde gemäss Art. 53 Abs. 1 
KVG

96.3499 n Po. 
Bortoluzzi. Finanzierungsperspektiven der Sozialversi-
cherungen

97.3167 n Ip. 
Bortoluzzi. Arbeitsweise des Bundesrates

97.3147 n Ip. 
Bühlmann. Cabaret-Tänzerinnen. Kontrolle der Arbeits-
vermittlungsagenturen

97.3148 n Ip. 
Bühlmann. Schutz vor Menschenhandel

97.3149 n Mo. 
Bühlmann. Bekämpfung des Menschenhandels

97.3520 n Mo. 
Bühlmann. Finanzielle Unterstützung der nationalen 
Frauenverbände

97.3521 n Ip. 
Bühlmann. Beziehungen Schweiz-Algerien

✳ 97.3652 n Ip. 
Bühlmann. Monitoring für zurückgeschaffte Kosovo-Alba-
ner

• ✕ 97.3224 n Ip. 
Bührer. Private und öffentliche Investitionsprojekte

97.3375 n Ip. 
Bührer. Internationaler Bildungsvergleich in Naturwissen-
schaften. Stellung der Schweiz

97.3522 n Mo. 
Bührer. Besteuerung von privaten Renten im DBG/StHG
Siehe Geschäft 97.3494 Mo. Cottier

97.3523 n Po. 
Bührer. Delegierter des Bundesrates für Unternehmens-
ansiedelung

✳ 97.3622 n Ip. 
Burgener. Stop dem Wild-West auf den Schweizer Stras-
sen. Gewichts- und Masskontrollen

• ✕ 97.3531 n Ip. 
Caccia. TETRA und TETRAPOL

97.3136 n Ip. 
Carobbio. Risikorückstellungen der Banken. Steuerliche 
Abzugsfähigkeit

• ✕ 97.3303 n Ip. 
Carobbio. Schwarzarbeit. Massnahmen der Steuerbehör-
den

✳ 97.3608 n Ip. 
Carobbio. Zivildienst. Zulassungsbedingungen

96.3632 n Po. 
Cavalli. Krankenversicherung. Einkommensabhängige 
Franchise

96.3411 n Ip. 
Chiffelle. 5-Stern-Renten für 3-Stern-Personen?

96.3605 n Mo. 
Chiffelle. Führerausweis für über 70-jährige. Prüfung

96.3636 n Ip. 
Chiffelle. Militärkader. Kürzung der Ruhegehälter durch 
Beseitigung ungerechtfertigter Privilegien

97.3098 n Mo. 
Chiffelle. Gewinnorientierte Entlassungen. Arbeitgeber-
beiträge an die Arbeitslosenversicherung (ALV)

97.3150 n Ip. 
Chiffelle. Entwicklung des Skitourismus in der Region der 
Tête de Balme

97.3499 n Mo. 
Chiffelle. Umwandlung von Überstunden in Arbeitsplätze

✳ 97.3582 n Mo. 
Chiffelle. Schiesspflicht. Schuss für Schuss zum Kosten-
überschuss

✳ 97.3642 n Mo. 
Chiffelle. Einmalige Abgabe auf Fusionsgeschäften

96.3223 n Ip. 
Comby. Cargo Domizil

96.3470 n Mo. 
Comby. Hunde für Behinderte

97.3128 n Ip. 
Comby. Schweizerische Entwicklungszusammenarbeit 
mit Madagaskar. Ermordung des Projektleiters Walter 
Arnold

97.3203 n Ip. 
Comby. Agrarschäden infolge Frost und Trockenheit

97.3209 n Ip. 
Comby. Anwendung des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes

97.3346 n Ip. 
Comby. Förderung der Mehrsprachigkeit in der allgemei-
nen Bundesverwaltung

• 97.3412 n Ip. 
Comby. KMU. Praxis der Grossbanken bei der Kreditge-
währung

• 97.3413 n Ip. 
Comby. Bilaterale Verhandlungen mit der EU und Lex 
Friedrich

• 97.3417 n Po. 
Comby. Arbeitsaufteilung gegen Arbeitslosigkeit

✳ 97.3575 n Ip. 
Comby. Ermordung des Schweizer Entwicklungshelfers 
Walter Arnold in Madagaskar

96.3305 n Ip. 
de Dardel. Völkermord in Rwanda. Täter und Opfer

• 97.3419 n Ip. 
de Dardel. EU-schädigender Schmuggel

97.3084 n Mo. 
David. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz durch 
Ausbildungskostenabzug

96.3297 n Mo. 
Deiss. Revision der direkten Bundessteuer

96.3507 n Mo. 
Dettling. Abfassung der Abstimmungserläuterungen

✳ 97.3667 n Ip. 
Dettling. Vorsorgeeinrichtungen und Kapitalgewinne



✳ 97.3668 n Mo. 
Dettling. SchKG und geschäftsführender Gesellschafter 
in der GmbH

• ✕ 97.3426 n Ip. 
Dormann. Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV): 
Stempelkontrollen

• 97.3505 n Po. 
Dormann. Übernahme der Kosten der ärztlich verschrie-
benen Verhütungsmittel durch die Krankenversicherung

✳ 97.3623 n Mo. 
Dormann. Medizinische Forschung am Menschen. Schaf-
fung eines Bundesgesetzes

✳ 97.3644 n Po. 
Dreher. Gesetzgebung über die Autobahn-Vignette. 
Änderung

97.3031 n Mo. 
Ducrot. Gentechnologie in der Landwirtschaft. Neuer 
Ansatz

97.3503 n Ip. 
Dupraz. Arbeitsbedingungen des Zollpersonals

97.3210 n Mo. 
Eberhard. Besteuerung von Kapitalgewinnen und berufli-
che Vorsorge

96.3089 n Mo. 
Egerszegi-Obrist. OR-Revision. Lückenschliessung im 
Mutterschutz

97.3198 n Ip. 
Eggly. Hilfseinsatz in Albanien

97.3134 n Ip. 
Ehrler. Viehabsatz. Vorbeugende Massnahmen

✳ 97.3558 n Ip. 
Ehrler. Klare Deklaration für traditionell hergestellte Nah-
rungsmittel

96.3486 n Po. 
Engelberger. Sanierungsfristen für Schiessanlagen. 
Erstreckung

97.3112 n Ip. 
Engelberger. 4. IV-Revision

96.3648 n Ip. 
Engler. Rückführung von abgewiesenen Asylbewerbern 
aus Rest-Jugoslawien

97.3378 n Mo. 
Engler. KVG. Verzugszins auf Risikoausgleich

96.3029 n Ip. 
Epiney. Europapolitik. Annäherung der Standpunkte

96.3035 n Mo. 
Epiney. Neue Finanzierung der NEAT

96.3498 n Ip. 
Epiney. Zukunftslösung "Bus auf Verlangen"

97.3050 n Mo. 
Epiney. Subventionen und Aufträge des Bundes. Öffentli-
ches Register

97.3292 n Ip. 
Epiney. Aufhebung von Militärflugplätzen im Alpengebiet

97.3408 n Ip. 
Epiney. Ausweitung des Beschwerderechtes. Verordnung 
zum Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG)

97.3409 n Po. 
Epiney. Beschwerderecht der Umweltschutzorganisatio-
nen. Eurokompatibilität

96.3343 n Po. 
Eymann. Sanierungsprogramm für osteuropäische Kern-
kraftwerke

96.3658 n Mo. 
Eymann. Energiegewinnung durch Biomasse

97.3109 n Mo. 
Eymann. Stiftung für Solidarität. Zeitliche Befristung auf 
30 Jahre

97.3474 n Mo. 
Eymann. Deklarationspflicht für Holz und Holzprodukte

• N 97.3475 n Mo. 
Eymann. Nachhaltige Entwicklung. Aufnahme in die Bun-
desverfassung

• N 97.3477 n Mo. 
Eymann. Nationale Informationskampagne gegen 
Schwarzarbeit

✳ 97.3634 n Mo. 
Eymann. Beschäftigungsgipfel

97.3094 n Mo. 
Fankhauser. Aufhebung der Verwirkungsklausel für 
Sicherheitsleistungen von Asylsuchenden

✳ 97.3577 n Mo. 
Fankhauser. Amnestie für "Papierlose"

97.3153 n Ip. 
Fasel. Multilaterales Abkommen über Investitionen. Posi-
tion der Schweizer Verhandlungsdelegation

• ✕ 97.3311 n Po. 
Fässler. Alkohol süss verpackt

97.3099 n Ip. 
Fehr Hans. Vollzugskrise und Missstände im Asylwesen

97.3360 n Mo. 
Fehr Hans. Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts 
im Bau- und Planungsbereich

97.3456 n Po. 
Fehr Hans. Internierung von Asylbewerbern und weitere 
dringliche Massnahmen

• ✕ 95.3608 n Mo. 
von Felten. Niedrigtarif für den Import von ökologisch pro-
duzierten Produkten

96.3355 n Mo. 
von Felten. Abfälle aus Gen-Labors. Umwelt- und Arbeits-
schutz

97.3368 n Mo. 
von Felten. Dissenting opinion in Bundesgerichtsent-
scheiden

• 97.3442 n Ip. 
von Felten. UNESCO-Deklaration. Schutz des menschli-
chen Genoms

97.3443 n Po. 
von Felten. Zwangssterilisation in der Schweiz. Bericht

97.3498 n Mo. 
von Felten. Entwicklungszusammenarbeit in Regenwald-
gebieten

• ✕ 97.3420 n Mo. 
Filliez. Export von Schweizer Weinen. Unterstützung

• ✕ 97.3431 n Ip. 
Filliez. Spezialkulturen und/oder Terrassen-Rebbau. Bun-
desbeiträge

97.3293 n Mo. 
Föhn. Erwerbsersatzordung. Revision

97.3362 n Po. 
Freund. Ausländer- und Asylgesetzgebung. Vollzug

97.3490 n Mo. 
Freund. Krankheit und Unfall gleichstellen



97.3079 n Ip. 
Frey Claude. GVO-Soja (Genetisch veränderte Organis-
men)

96.3451 n Ip. 
Fritschi. "Armee-Zeitung" des EMD als Konkurrenz zu 
den Militärzeitschriften?

• ✕ 97.3484 n Ip. 
Fritschi. Fliegerabwehr-Lenkwaffen. Ersatzlose Ver-
schrottung

97.3071 n Ip. 
Gadient. Öffnung des Elektrizitätsmarktes

97.3124 n Po. 
Gadient. Beiträge aus zweckgebundenen Treibstoffgel-
dern für Hauptstrassen. Flexiblere Kreditbewirtschaftung

96.3591 n Mo. 
Goll. Frauenverträglichkeitsprüfung bei den öffentlichen 
Finanzen

97.3274 n Ip. 
Gonseth. Internet-Angebot zum Klonen von Menschen

• ✕ 97.3279 n Ip. 
Gonseth. Schwarzenburg. Einstellung des Sendebetrie-
bes des Kurzwellensenders

97.3301 n Ip. 
Gonseth. Anrechenbarkeit von Haus-, Erziehungs- und 
Betreuungsarbeit. Richtlinien

✳ 97.3653 n Ip. 
Gonseth. Menschenrecht auf angemessene Ernährung

97.3019 n Mo. 
Grendelmeier. Stiftung in Anerkennung der moralischen 
Verantwortung für die schweizerische Politik von 1933 - 
1945

97.3163 n Po. 
Grendelmeier. Protokolle der eidgenössichen Räte

97.3402 n Mo. 
Grendelmeier. Ladenöffnungszeiten in Bahnhöfen

✳ 97.3645 n Po. 
Grendelmeier. Reaktivierung des EU-Beitrittsgesuchs

96.3144 n Mo. 
Grobet. Restrukturierung von Unternehmungen und 
Schutz der Arbeitsplätze

96.3267 n Mo. 
Grobet. Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Hand-
habung von Überstunden

96.3532 n Po. 
Grobet. Für einen gesetzeskonformen Zivildienst

96.3661 n Ip. 
Grobet. Krise in einem vom Bundesamt für Sozialversi-
cherung (BSV) subventionierten Verband

96.3675 n Ip. 
Grobet. Swisscontrol. Skandalöse Entlassung

96.3679 n Mo. 
Grobet. Strafbarkeit des Missbrauchs von Gesellschafts-
vermögen

97.3157 n Mo. 
Grobet. SBB. Lärmschutzmassnahmen

• ✕ 97.3158 n Mo. 
Grobet. Bankkonten und Guthaben korrupter Staatsmän-
ner

• 97.3271 n Ip. 
Grobet. Ex-Diktator Mobutu. Suche nach verstecktem 
Vermögen

• ✕ 97.3400 n Mo. 
Grobet. Luftverkehr. Gerechte Verteilung

• 97.3401 n Mo. 
Grobet. Nachrichtenlose Vermögen. Bundesrat muss 
handeln

97.3528 n Mo. 
Grobet. Beschwerden. Entlastung des Bundesrates

97.3529 n Ip. 
Grobet. Denkmalschutz. Bundesbeiträge

✳ 97.3639 n Mo. 
Grobet. Korrekte Besteuerung bei Fusionen

✳ 97.3640 n Mo. 
Grobet. Beseitigung von Steuerschlupflöchern

97.3320 n Po. 
Gross Andreas. Verhältnis zwischen der Schweiz und der 
UNO

97.3466 n Ip. 
Gross Andreas. Reform der UNO. Stellung des Bundes-
rates

✳ 97.3613 n Ip. 
Gross Andreas. Politische Bedeutung des Europarates

96.3313 n Mo. 
Gross Jost. Gesundheitsverträglichkeitsprüfung

97.3331 n Mo. 
Gross Jost. Zulassungsbeschränkungen für Leistungs-
erbringer

97.3332 n Ip. 
Gross Jost. Gesundheitswesen. Einsparungsmöglichkei-
ten

✳ 97.3594 n Mo. 
Gross Jost. KVG. Risikoausgleich

✳ 97.3657 n Mo. 
Gross Jost. Für eine wirksame und sozialverträgliche 
Fusionskontrolle

96.3578 n Po. 
Guisan. Gesundheitsbüchlein

97.3160 n Mo. 
Guisan. Krankenversicherung. Prämienaufsicht und Kon-
trolle

✳ 97.3588 n Ip. 
Guisan. Europakonferenz der EU-Beitrittskandidaten. 
Teilnahme der Schweiz

✳ 97.3590 n Po. 
Guisan. Ausübung des Stimmrechtes in der ganzen 
Schweiz. Änderung von Art. 3 des Bundesgesetzes über 
politische Rechte

97.3276 n Ip. 
Günter. Stopp den üblen Blendern

• ✕ 97.3435 n Po. 
Günter. Rückführung von organischem Material in den 
Kreislauf der Natur

• ✕ 97.3436 n Ip. 
Günter. Jungfrau-Aletsch: World Heritage List der 
UNESCO

✳ 97.3630 n Po. 
Günter. Therapieprojekt für Folteropfer. Unterstützung 
durch das EMD

96.3440 n Ip. 
Gusset. Teilprivatisierung der ehemaligen Konstruktions-
werkstätten (KW) Thun

97.3168 n Mo. 
Gusset. Aufhebung des Beamtenstatus für das Bundes-
personal

97.3327 n Mo. 
Gusset. Rassismusartikel. Revision



• ✕ 97.3357 n Ip. 
Gusset. Ungleiche Ahndung von Geschwindigkeitsüber-
tretungen

• 97.3479 n Ip. 
Gusset. Interessenbindungen von gewählten Bundesbe-
amten

✳ 97.3616 n Po. 
Gusset. KMU. Sofortiger Abbau des Administrativaufwan-
des

96.3517 n Ip. 
Gysin Hans Rudolf. Bericht über die Berufsbildung

97.3361 n Ip. 
Gysin Hans Rudolf. Zentrale Ausgleichsstelle Genf 
(ZAS). Spiegelregister der individuellen Lohnkonten (IK)

97.3527 n Mo. 
Gysin Hans Rudolf. AHV. Kein Spiegelregister

96.3494 n Mo. 
Gysin Remo. Spitalplanung auf Bundesebene

• ✕ 97.3116 n Ip. 
Gysin Remo. Internationaler Standortwettbewerb

97.3255 n Mo. 
Gysin Remo. Verbilligung der Krankenkassenprämien für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

97.3269 n Mo. 
Gysin Remo. UNO-Beitritt der Schweiz

97.3309 n Mo. 
Gysin Remo. Einsparungspotential im Medikamenten-
bereich

97.3437 n Ip. 
Gysin Remo. Internationaler Artenschutz

• N 97.3512 n Mo. 
Gysin Remo. Starthilfe an Arbeitslose zur selbständigen 
Erwerbstätigkeit

• 96.3213 n Mo. 
Hafner Ursula. Eidgenössische Erbschafts- und Schen-
kungssteuer als Finanzierungsbeitrag für die AHV

97.3096 n Mo. 
Hafner Ursula. Erwerbsersatz aus EMD-Budget

• ✕ 97.3463 n Ip. 
Hafner Ursula. AHV-Beiträge auf Vermögenseinkommen

96.3239 n Po. 
Hasler Ernst. Gelder für Wiederaufbauhilfe und Beschäf-
tigungspolitik

96.3240 n Ip. 
Hasler Ernst. Zugang zu den Fachhochschulen

96.3563 n Ip. 
Hasler Ernst. Grössere Eigenständigkeit von verschiede-
nen Bundesämtern

• ✕ 96.3582 n Ip. 
Hasler Ernst. Neue Instrumente zur Eindämmung der 
Regulierungsflut

97.3296 n Po. 
Hasler Ernst. Optimierung der Verwaltungsorganisation

97.3297 n Ip. 
Hasler Ernst. Koordination von statistischen Erhebungen

• 97.3410 n Ip. 
Hasler Ernst. Arbeitslosenkasse. Finanzielle Situation

97.3438 n Ip. 
Hasler Ernst. Beschwerden im Bereich des Krankenversi-
cherungsrechts

• ✕ 97.3447 n Po. 
Hasler Ernst. Impulse für unseren Wirtschaftsstandort

✳ 97.3638 n Mo. 
Hasler Ernst. Sofortmassnahmen zur Sanierung der 
Arbeitslosenversicherung

96.3342 n Mo. 
Hegetschweiler. Förderung des Liegenschaftenverkaufs 
an bisherige Mieter

96.3506 n Ip. 
Hegetschweiler. Problematischer Indikator "Leerwoh-
nungsziffer"

96.3656 n Mo. 
Hegetschweiler. Flexiblere Handhabung von Eigenmiet-
wertbesteuerung und Schuldzinsabzug

• 97.3214 n Ip. 
Hegetschweiler. Übergang zur Gegenwartsbesteuerung. 
Berücksichtigung ausserordentlicher Aufwendungen

97.3340 n Ip. 
Hegetschweiler. Kostengünstige Tunnelbauweise für 
NEAT/AlpTransit

97.3411 n Ip. 
Hegetschweiler. Nationalstrassen. Westumfahrung 
Zürich. Vorfinanzierung

97.3507 n Ip. 
Hegetschweiler. Finanzierungsmöglichkeiten für die 
NEAT. Alternativen

97.3508 n Ip. 
Hegetschweiler. Wöchentlicher Fernsehauftritt des Bun-
desrates

97.3524 n Mo. 
Hegetschweiler. Vorfinanzierung von Nationalstrassen. 
Härtefallkriterien

97.3083 n Mo. 
Hess Peter. Einführung des Öffentlichkeitsprinzips mit 
Geheimhaltungsvorbehalt

96.3047 n Mo. 
Hochreutener. Gleichberechtigung in der Selbstvorsorge 
gemäss Säule 3a

97.3208 n Mo. 
Hochreutener. Förderung der Ausbildung von Program-
mierern

✳ 97.3636 n Mo. 
Hochreutener. Pensionskassen. Performance-Kontrolle

✳ 97.3637 n Mo. 
Hochreutener. Arzneimittel. Parallelimporte und Generi-
kasubstitution

• ✕ 96.3070 n Ip. 
Hollenstein. Stopp dem Abbau beim Zugspersonal

96.3234 n Ip. 
Hollenstein. Kein Tropenholz für Bundesbauten

96.3300 n Ip. 
Hollenstein. Armeeeinsätze im Pflegebereich

• ✕ 96.3328 n Ip. 
Hollenstein. Zukunft der schweizerischen Güterverkehrs-
politik

96.3625 n Ip. 
Hollenstein. Bedeutung der Friedensförderung und Assi-
stenzdienste

97.3265 n Ip. 
Hollenstein. Schweizerische Wirtschaftsbeziehungen mit 
der Türkei

97.3267 n Ip. 
Hollenstein. Erfüllung des Transitabkommens durch die 
EU



• ✕ 97.3343 n Ip. 
Hollenstein. Menschenrechte im Sudan. Beitrag der 
Schweiz

• 97.3371 n Ip. 
Hollenstein. Überschreitungen von Gewichtslimiten, 
Lenkzeit und Tempolimiten auf dem schweizerischen 
Strassennetz

97.3372 n Po. 
Hollenstein. Alpeninitiative. Umsetzung im Raume Ost-
schweiz

• 97.3414 n Ip. 
Hollenstein. Wiederaufbereitung von Schweizer Atom-
müll in Osteuropa

• ✕ 97.3511 n Ip. 
Hollenstein. Schweizer Beitrag zum internationalen Wal-
schutz

✳ 97.3611 n Ip. 
Hollenstein. Unterlassung von umweltbelastenden unnö-
tigen Flugschauen

✳ 97.3669 n Ip. 
Hollenstein. Swissmetro. Konzessionsgesuch

✳ 97.3670 n Ip. 
Hollenstein. Schweizerisches Strassennetz. Durchset-
zung der Gewichtslimiten, Lenkzeit und Tempolimiten

• 97.3459 n Ip. 
Hubmann. Englisch als Kommunikationssprache in der 
mehrsprachigen Schweiz?

• 97.3460 n Ip. 
Hubmann. Polizeizugriff auf die Asylbewerber- und Aus-
länderdatensammlungen des EJPD

97.3159 n Ip. 
Imhof. Umsetzung des Zumutbarkeitsbegriffes in der 
Arbeitslosenversicherung

• ✕ 97.3476 n Mo. 
Imhof. Bekämpfung von Schwarzarbeit. Kontrollinstanzen 
der Kantone

✳ 97.3585 n Ip. 
Jans. Aussagekraft der Arbeitslosenstatistik

96.3668 n Mo. 
Jaquet-Berger. Erhaltung der Kaufkraft für Bezüger von 
Ergänzungsleistungen

• 97.3226 n Ip. 
Jaquet-Berger. Lage der elektronischen Medien in der 
Schweiz

97.3373 n Mo. 
Jaquet-Berger. Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. 
Moratorium und Überprüfung durch das Bundesamt für 
Sozialversicherung (BSV)

97.3525 n Mo. 
Jaquet-Berger. Schutz der Patientenrechte in den Kanto-
nen

96.3108 n Mo. 
Jeanprêtre. Erstellung einer Statistik über die Lebens-
bedingungen

97.3323 n Ip. 
Jeanprêtre. Zivildienst. Aufnahmeverfahren

• N 97.3485 n Mo. 
Jeanprêtre. Bekämpfung der Pädophilie

97.3486 n Mo. 
Jeanprêtre. Früherkennung von Brustkrebs. Aufhebung 
der Franchise auf Vorsorgeleistungen

• ✕ 97.3487 n Mo. 
Jeanprêtre. Bekämpfung der Kinderpornographie auf 
Datennetzen

97.3078 n Ip. 
Keller. Rechtschreibereform am Volk vorbei! Warum?

• ✕ 97.3299 n Ip. 
Keller. Referendum Staatsschutzgesetz. Wer zittert 
mehr?

• 97.3405 n Ip. 
Keller. Missratene Luxusausschaffung von abgewiesenen 
Asylbewerbern

97.3416 n Mo. 
Keller. Keine Subventionen für die Schwelbrennanlage 
Thun

• ✕ 97.3445 n Ip. 
Keller. Fragen zum Krankenkassenprämienschwindel

• ✕ 97.3452 n Po. 
Keller. Vom EMD zu EDLS

• 97.3509 n Ip. 
Keller. Ausländer und die Arbeitslosenversicherung

96.3463 n Po. 
Kofmel. Stärkung der strategischen Führungskompetenz 
des Bundesrates

96.3626 n Mo. 
Kofmel. Leistungsaufträge und Globalbudgets

97.3223 n Mo. 
Kofmel. Gesetzliche Anerkennung der beruflichen Selb-
ständigkeit von "Freelancern"

✳ 97.3604 n Ip. 
Kofmel. Finanzierung von Strassenbauwerken durch Pri-
vate

96.3340 n Po. 
Kühne. Neue Milchmarktordnung. Vorzeitige Verwirkli-
chung

• ✕ 97.3406 n Po. 
Kühne. Wiederaufbau in Bosnien. Remontierung der 
Nutzviehverbände

97.3121 n Po. 
Kunz. Besoldungsordnung und Anstellungsbedingungen 
beim Bund. Reform

✳ 97.3603 n Ip. 
Kunz. Veröffentlichung von Forschungsberichten der 
Eidg. Technischen Hochschulen

96.3604 n Ip. 
Langenberger. Junge Arbeitslose und Militärdienst

97.3064 n Ip. 
Langenberger. Situation junger Arbeitsloser bei längeren 
Militärdiensten

• ✕ 97.3510 n Ip. 
Lauper. Durch den Luchs verursachte Schäden. Mass-
nahmen

96.3628 n Ip. 
Ledergerber. Ausverkauf der schweizerischen Wasser-
kraft

97.3530 n Mo. 
Ledergerber. Unterstellung von Beteiligungsgesellschaf-
ten unter das Anlagefondsgesetz

96.3511 n Ip. 
Leemann. Kreditsteuerung beim Nationalstrassenbau

96.3159 n Ip. 
Leu. Gesundheitslehre an den landwirtschaftlichen Schu-
len

96.3621 n Ip. 
Leuba. Feiner Staub. Ein neuer schweizerischer Allein-
gang?



97.3036 n Ip. 
Leuba. Vorkampagne des Bundesamtes für Gesundheit 
mit öffentlichen Geldern

97.3308 n Ip. 
Leuba. Landschaftskonzept Schweiz

96.3480 n Mo. 
Leuenberger. Rückerstattung der MWSt an die Unterneh-
men des öffentlichen Verkehrs

96.3481 n Po. 
Leuenberger. Senkung der Arbeitszeiten für Chauffeure

96.3491 n Po. 
Loeb. Lokalradios in der Region Bern

96.3613 n Mo. 
Loeb. Auswirkungen neuer und bestehender Gesetze und 
Verordnungen auf Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
Siehe Geschäft 96.3618 Mo. Forster

97.3427 n Po. 
Loeb. Personalvergünstigungen und MWSt

97.3471 n Ip. 
Loeb. Bilaterale Verhandlungen

96.3354 n Ip. 
Lötscher. Kompensationsmassnahmen für die Landwirt-
schaft

• ✕ 97.3035 n Po. 
Lötscher. Schnellzughalt in Schüpfheim/Region Entle-
buch

97.3048 n Ip. 
Lötscher. Arbeitslosenversicherung. Lohnprozente, Bei-
tragssatz und Höchstgrenze

✳ 97.3656 n Mo. 
Lötscher. Arbeitslosenversicherungsgesetz. Beitragssatz 
und Höchstgrenze

96.3272 n Mo. 
Maitre. Immobilien-Leasing. Steuerliche Behandlung

• ✕ 97.3434 n Ip. 
Maitre. Gefährdung der Eidg. Betriebszählung 1998

• ✕ 96.3014 n Ip. 
Maspoli. SBB. Merkwürdige Verfahren

• ✕ 96.3015 n Ip. 
Maspoli. Die SBB und ihre Fehler

96.3476 n Mo. 
Maury Pasquier. Förderung des Stillens

97.3043 n Ip. 
Maury Pasquier. Aufnahme von Asybewerbern im Winter

97.3044 n Ip. 
Maury Pasquier. Aufnahme von Flüchtlingen. Humani-
tätsprinzip

97.3294 n Mo. 
Maury Pasquier. Taggeldversicherung für den Krank-
heitsfall

97.3304 n Mo. 
Maury Pasquier. Berücksichtigung von Geburtshäusern 
im KVG

97.3480 n Po. 
Maury Pasquier. Rollerskaters. Berücksichtigung in der 
Strassenverkehrsgesetzgebung

• 97.3506 n Po. 
Maury Pasquier. Krankenkassen-Leistungspflicht bei 
Sterilisationen

✳ 97.3580 n Ip. 
Maury Pasquier. Heime für Suchtkranke. Schliessung?

✳ 97.3614 n Po. 
Maury Pasquier. Mitglieder ausserparlamentarischer 
Kommissionen. Aufhebung der Altersbegrenzung

96.3279 n Mo. 
Meier Hans. Gentech-Soja

97.3131 n Mo. 
Meier Hans. Tierschutzgesetz. Teilrevision

97.3317 n Po. 
Meier Hans. Personenverkehr auf der Station Zweidlen

96.3307 n Ip. 
Meier Samuel. Offene Informationspolitik bei den Sozial-
versicherungen

96.3485 n Po. 
Meier Samuel. Werbebeschränkung für Mischgetränke 
mit geringem Alkoholgehalt

96.3667 n Po. 
Meier Samuel. Arme Millionäre

97.3165 n Ip. 
Meier Samuel. Umsetzung der Technischen Verordnung 
über Abfälle (TVA)

✳ 97.3579 n Po. 
Meyer Theo. Internationales Zentrum für humanitäre 
Minenräumung. Tätigkeitsbereich

96.3404 n Ip. 
Mühlemann. Abkommen über den Eisenbahnverkehr in 
den Grenzregionen zwischen der Schweiz und Deutsch-
land

• ✕ 97.3457 n Ip. 
Mühlemann. Daten- und Sprechfunkverkehr. Ausland-
Kurzwellenverbindungen

✳ 97.3609 n Ip. 
Mühlemann. Privatisierung der Schweizerischen Meteo-
rologischen Anstalt (SMA)

✳ 97.3624 n Mo. 
Mühlemann. Schienenverkehrsabkommen Schweiz-
Deutschland

96.3521 n Mo. 
Müller Erich. Öffentliches Beschaffungswesen

✳ 97.3598 n Ip. 
Müller Erich. Vereinfachung Asylverfahren. Dubliner 
Abkommen

✳ 97.3583 n Po. 
Müller-Hemmi. Schulische Leistungen von 15-jährigen. 
Statistische Erhebungen

✳ 97.3584 n Po. 
Müller-Hemmi. Schlüsselqualifikationen. Statistische 
Erhebungen

96.3603 n Ip. 
Nabholz. Auszahlungspraxis der Beiträge an Organisatio-
nen der privaten Invalidenhilfe

• 97.3422 n Ip. 
Nabholz. Arealstatistik und Kulturlandverlust

✳ 97.3586 n Mo. 
Nabholz. Ständige Europakonferenz. Teilnahme der 
Schweiz

✳ 97.3676 n Ip. 
Nabholz. Schengener Abkommen. Probleme des Aus-
schlusses der Schweiz

97.3169 n Ip. 
Ostermann. Autobahnumfahrung von Lausanne

• ✕ 97.3344 n Mo. 
Ostermann. Lufttransport von Plutonium



97.3472 n Ip. 
Ostermann. Verwertung von Altbatterien in der Schweiz. 
Sonderbare Praxis

97.3125 n Mo. 
Pelli. Steueramnestie für Erben
Siehe Geschäft 97.3087 Mo. Marty Dick

✳ 97.3612 n Ip. 
Pelli. Post und Swisscom. Wahl der Verwaltungsräte

96.3039 n Po. 
Pini. Griffigeres Kartellgesetz

97.3052 n Mo. 
Pini. Airolo. Einsatzzentrum zur Bekämpfung von Chemie-
unfällen

97.3142 n Mo. 
Raggenbass. Juristische Person als unbeschränkt haf-
tende Gesellschafterin einer Personengesellschaft

96.3308 n Ip. 
Randegger. Landwirtschaftliche Forschungspolitik

97.3205 n Ip. 
Randegger. Für mehr Effizienz im Umweltschutz

97.3470 n Ip. 
Randegger. Forschungspolitisches Instrumentarium

• ✕ 97.3504 n Po. 
Randegger. Hochschulen und Fachhochschulen. Wis-
sens- und Technologietransfer

96.3111 n Mo. 
Ratti. Verkauf von Treibstoff und grenzüberschreitender 
Handel. Aktive Stabilisierungspolitik

• ✕ 97.3519 n Ip. 
Ratti. Benzinkrieg zwischen der Schweiz und Italien?

96.3309 n Ip. 
Rechsteiner-Basel. Überschreitung der gesetzlichen 
Restabfallmengen

96.3311 n Mo. 
Rechsteiner-Basel. Abschaffung des Koordinations-
abzugs in der beruflichen Vorsorge

96.3312 n Mo. 
Rechsteiner-Basel. Wahrung der Eigentümerrechte in 
der beruflichen Vorsorge

96.3432 n Ip. 
Rechsteiner-Basel. Atomkraftwerk Leibstadt

96.3641 n Ip. 
Rechsteiner-Basel. Verkauf der Motor Columbus und der 
Elektrowatt AG und Sicherung der Atommüll-Finanzierung

97.3337 n Mo. 
Rechsteiner-Basel. Begrenzung der Verwaltungskosten 
der Krankenversicherer

97.3289 n Mo. 
Rechsteiner Paul. Finanzplatz Schweiz. Einrichtung 
eines wirksamen und glaubwürdigen Suchverfahrens

✳ 97.3564 n Ip. 
Rechsteiner Paul. 2. Säule. Vergessene Guthaben

96.3584 n Mo. 
Rechsteiner-St.Gallen. Einführung einer Kapitalgewinns-
teuer

• ✕ 96.3045 n Ip. 
Rennwald. Schliessung des Grenzbahnhofs von Delle. 
Gefährdung des öffentlichen Verkehrs in der Juraregion

96.3139 n Ip. 
Rennwald. Multilaterales Abkommen über Investitionen

96.3302 n Ip. 
Rennwald. Vorgezogene Investitionen. Priorität für die 
Kantone mit der höchsten Arbeitslosigkeit

• ✕ 96.3444 n Po. 
Rennwald. Schnellzug Delémont-Moutier-Granges-Lyss-
Bern

96.3572 n Ip. 
Rennwald. EMD und der heilige Martin

97.3069 n Ip. 
Rennwald. Armutsstudie: Glaubwürdigkeit und Hand-
lungsbedarf

97.3314 n Ip. 
Rennwald. Sonntagsarbeit. Berücksichtigung des Volks-
willens

• 97.3481 n Ip. 
Rennwald. Revitalisierungsprogramm 1997-1999. Eva-
luation

✳ 97.3587 n Ip. 
Rennwald. Ersatz der Lohnerhöhungen durch ein Bonus-
system. Gefährliche Praxis

96.3436 n Mo. 
Roth-Bernasconi. Staatsausgaben und Sparmassnah-
men. Auswirkungen auf die Beschäftigung

96.3629 n Mo. 
Roth-Bernasconi. Krankenversicherung. Schutz der Per-
sonen mit Zusatzversicherung

97.3482 n Po. 
Roth-Bernasconi. Genfer Empfangsstelle für Asylsu-
chende (La Praille)

97.3115 n Po. 
Ruckstuhl. Unverschmutztes Aushub- und Abraummate-
rial

96.3348 n Ip. 
Ruffy. Abgabe der Archive des Schriftstellers Chessex an 
das schweizerische Literaturarchiv

96.3349 n Ip. 
Ruffy. ETHL und Sprachkurse der Migros

97.3063 n Mo. 
Ruffy. Durchführung einer internationalen Kosovo-Konfe-
renz in der Schweiz

97.3328 n Ip. 
Ruffy. Shoa. Errichtung einer "Gedenkstätte"

97.3329 n Ip. 
Ruffy. Exportrisikogarantie (ERG). Handel mit dem Iran

97.3380 n Mo. 
Rychen. Gesundheitswesen. Rationierung

97.3381 n Mo. 
Rychen. Pensionierung der Ärzte

97.3382 n Mo. 
Rychen. Schaffung Bundesamt für Berufsbildung

• ✕ 97.3454 n Mo. 
Rychen. Krankenversicherung. Risikoausgleich

96.3017 n Ip. 
Sandoz Marcel. Perspektiven für die Landwirtschaft 
schaffen

97.3133 n Mo. 
Sandoz Marcel. Publizität bei Zollwiderhandlungen

97.3104 n Ip. 
Schenk. Drogen. Entzug unter Narkose

97.3283 n Po. 
Schenk. Beiträge an die Bewirtschafter von Hang- und 
Steillagen

97.3307 n Ip. 
Schenk. Verkehrskontrollen. Drogenschnelltests

• ✕ 97.3415 n Po. 
Schenk. Departement für Landesverteidigung und Sport



97.3100 n Ip. 
Schlüer. Kriegstauglichkeit der Armee

97.3326 n Mo. 
Schlüer. Schaffung einer ständigen PfP-Delegation

97.3374 n Ip. 
Schlüer. Euro-Atlantischer Partnerschaftsrat. Teilnahme 
der Schweiz

97.3173 n Mo. 
Schmid Odilo. KVG. Taggeldversicherung

96.3351 n Mo. 
Schmid Samuel. Verlagerung von Bundessteuern auf 
MWSt

• ✕ 96.3478 n Ip. 
Schmid Samuel. Aufhebung des Wohneigentumsförde-
rungsgesetzes. Konsequenzen

96.3479 n Ip. 
Schmid Samuel. Völkerrecht. Wechsel zum Dualismus

97.3119 n Ip. 
Schmid Samuel. Fragwürdige Verknüpfung von IV-Revi-
sion, Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsversiche-
rung

97.3154 n Ip. 
Schmid Samuel. Organisation und Ausbildung des Sta-
bes des Bundesrates

97.3216 n Mo. 
Schmid Samuel. Geschäftsverkehrsgesetz. Aenderung

✳ 97.3554 n Ip. 
Schmid Samuel. Ausbildung der Stäbe des Bundesrates

✳ 97.3569 n Ip. 
Schmid Samuel. Einsparungsmöglichkeiten durch Steue-
rung der Personalkosten

✳ 97.3619 n Mo. 
Schmid Samuel. Koordination und zentrale Leitung der 
Nachrichtendienste

96.3526 n Ip. 
Schmied Walter. Informationsauftrag des Bundesrates im 
Bereich der Landwirtschaft

96.3674 n Mo. 
Schmied Walter. Finanzierung des technischen Defizites 
der Pensionskasse des Bundes (PKB)

• ✕ 96.3681 n Ip. 
Schmied Walter. SwissNet. Rechnungstellung für nicht 
zustande gekommene Verbindungen

97.3092 n Ip. 
Schmied Walter. Alkohol und Drogen. Forschungsprojekt

97.3172 n Mo. 
Schmied Walter. Elektrizität. Abgaben und Beiträge an 
öffentliche Gemeinwesen

• ✕ 97.3444 n Ip. 
Schmied Walter. Mangelhafte Orientierung der Botschaf-
ten, Konsulate und Auslandschweizer über die Massnah-
men betreffend nachrichtenlose Vermögen

• ✕ 97.3514 n Ip. 
Schmied Walter. Hypothekarkredite. Massnahmen des 
Bundes

97.3515 n Mo. 
Schmied Walter. Telefondienst für Drogenkonsumenten

96.3647 n Mo. 
Seiler Hanspeter. Gleiche Zulassungsvoraussetzungen 
bei Fachhochschulen

96.3678 n Ip. 
Seiler Hanspeter. Subventionierung von Beförderungsta-
xen durch den Bund

97.3072 n Ip. 
Seiler Hanspeter. Medienlandschaft im Umbruch

97.3370 n Mo. 
Seiler Hanspeter. Sozialversicherungen. Vorläufiger Aus-
baustopp

• 97.3441 n Ip. 
Seiler Hanspeter. Munitionsvernichtung. Finanzielle 
Schadensbegrenzung

✳ 97.3631 n Ip. 
Seiler Hanspeter. Benennung und Kürzel der Departe-
mente

96.3501 n Ip. 
Semadeni. Verbesserung der Benzinqualität

97.3225 n Ip. 
Semadeni. Schweizer Jenische. Konsequente Auseinan-
dersetzung mit der Vergangenheit

• ✕ 97.3358 n Ip. 
Semadeni. Neue Regelungen für den Stromtransit

• ✕ 97.3432 n Ip. 
Semadeni. Unüberschreitbare Grenzen und Pässe

✳ 97.3589 n Ip. 
Semadeni. Künstliche Beschneiung mit biochemischen 
Zusatzstoffen

96.3437 n Ip. 
Simon. Arzneimittelpreise

97.3322 n Po. 
Simon. Schaffung eines internationalen Zentrums für das 
Kind

• ✕ 97.3450 n Po. 
Speck. Reduktion von Formalitäten und "Papierkrieg"

97.3073 n Ip. 
Spielmann. Nutzung des Nationalbankvermögens

• ✕ 97.3137 n Mo. 
Spielmann. Eisenbahnanschluss Genf-Mâcon-Paris. Ver-
besserung

97.3193 n Mo. 
Spielmann. Albanien: Wo sind die verschwundenen Gel-
der?

✳ 97.3620 n Mo. 
Spielmann. Fusion UBS/SBV

• ✕ 95.3621 n Po. 
Stamm Luzi. Verhandlungen mit der Europäischen Union 
(EU): Automatische Limitierung einer allfälligen Freizügig-
keit im Personenverkehr

97.3440 n Ip. 
Steinemann. Unzureichende Autobahnkapazität im Raum 
Zürich. Konsequenzen für die ganze Schweiz

✳ 97.3576 n Po. 
Steinemann. Befreiung der Vignettenpflicht für Vetera-
nenfahrzeuge

96.3246 n Ip. 
Strahm. Wettbewerbsorientierung und Risikominimierung 
beim Bau der NEAT

96.3347 n Po. 
Strahm. Bestechungsprävention bei öffentlichen Aufträ-
gen

96.3416 n Ip. 
Strahm. Ausbildung der Verantwortlichen in Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV)

97.3177 n Mo. 
Strahm. Gewährung von Amtshilfe in Steuersachen

97.3349 n Ip. 
Strahm. Anpassungsbedarf schweizerischer Steuern an 
das EU-Steuersystem



• 97.3462 n Po. 
Strahm. Überprüfung der Strassenrechnung (Schwerver-
kehr)

96.3589 n Ip. 
Stucky. Staatsgelder für politische Zwecke der Hilfswerke

97.3465 n Ip. 
Stucky. Greenpeace als privilegierte Beschwerdeführer

96.3264 n Po. 
Stump. Massnahmen zur Umsetzung der sprachlichen 
Gleichstellung

• ✕ 97.3458 n Ip. 
Stump. Verhandlungsmandate an internationalen Konfe-
renzen. Transparenz

✳ 97.3625 n Po. 
Stump. Arbeitsmarktliche Massnahmen und besondere 
Taggelder

96.3530 n Ip. 
Suter. Asylrekurskommission (ARK). Präsident im Zwie-
licht?

96.3148 n Mo. 
Teuscher. Vollumfänglicher Moorschutz im Kanton Bern

96.3350 n Po. 
Teuscher. Umweltfreundlichere Autoverlade-Tarife

96.3616 n Ip. 
Teuscher. Eingezäuntes Bundesbern?

97.3217 n Mo. 
Teuscher. Minimale Existenzsicherung für alle

97.3219 n Mo. 
Teuscher. Ganze Männer machen halbe/halbe

97.3428 n Mo. 
Teuscher. Solidarität konkret. Abgabe auf den Einkom-
men der oberen Lohnklassen des Bundes

✳ 97.3568 n Mo. 
Teuscher. Stopp der umweltschädlichen Wiederaufberei-
tung von Brennelementen

✳ 97.3595 n Mo. 
Teuscher. Sportskanonen als Dreckschleudern

✳ 97.3615 n Mo. 
Teuscher. Führerausweisentzug für säumige Alimenten-
zahlende

96.3293 n Po. 
Thanei. Überwälzung der Renovationskosten im Mietrecht

96.3461 n Mo. 
Thanei. Entscheidungskompetenz der Schlichtungsbe-
hörde

96.3462 n Mo. 
Thanei. Kostenlosigkeit mietrechtlicher Verfahren

96.3633 n Mo. 
Thanei. Renovationen

97.3319 n Mo. 
Thanei. Mietzinserhöhungen nach wertvermehrenden 
Investitionen

96.3329 n Po. 
Thür. Freie Wahl der Pensionskasse

96.3477 n Mo. 
Thür. Fonds der Pensionskassen für die Bereitstellung 
von Risikokapital

96.3502 n Mo. 
Thür. Begrenzung des Steuerprivilegs für die 2. und 3. 
Säule

96.3503 n Mo. 
Thür. Abschaffung des Koordinationsabzugs

96.3670 n Ip. 
Thür. Kernkraftwerk Gösgen. Plutoniumhaltige Brennele-
mente

96.3671 n Po. 
Thür. Aufwand für Unterschriftensammlungen

• 97.3144 n Ip. 
Thür. Wiederaufarbeitung abgebrannter Kernbrennstoffe

96.3016 n Ip. 
Tschopp. Währungsreserven. Aenderung der Politik

• ✕ 96.3450 n Ip. 
Tschopp. Kommission für Konjunkturfragen und Wettbe-
werbskommission. Neubelebung der Wirtschaftspolitik

97.3254 n Ip. 
Tschopp. Sistierung der bilateralen Verhandlungen

• N 97.3478 n Mo. 
Tschopp. Massnahmenpaket gegen Schwarzarbeit

✳ 97.3635 n Po. 
Tschopp. Kapitalmehrwertbesteuerung bei Fusionen mit 
negativer Auswirkung auf die Beschäftigung

96.3663 n Ip. 
Tschuppert. Missbrauch der Konzession und der Konzes-
sionsgebühren durch die Fernsehsendung "Kassensturz" 
von SF DRS?

✳ 97.3628 n Ip. 
Tschäppät. Fusion UBS/SBV

96.3562 n Mo. 
Vallender. Steuerharmonisierungsgesetz (StHG). Verlän-
gerung der Anpassungsfrist für Kantone

97.3488 n Mo. 
Vallender. Umbau des Steuersystems
Siehe Geschäft 97.3495 Mo. Iten

97.3090 n Ip. 
Vermot. Wo sind die Frauen?

✳ 97.3610 n Mo. 
Vermot. Kindsmisshandlung und Öffentlichkeitsarbeit

✳ 97.3602 n Mo. 
Vogel. Kapitalleistungen von Vorsorgeeinrichtungen. 
Quellensteuer

• ✕ 95.3567 n Mo. 
Vollmer. Anhebung des schweizerischen Konsumenten-
schutzes auf das EWR/EU-Niveau

96.3472 n Mo. 
Vollmer. Lebensmitteldeklaration. Stopp den schnellen 
"Schweizermachern"

97.3025 n Mo. 
Vollmer. Verbesserung der Deklarationspflicht für gen-
technisch veränderte Lebensmittel

97.3110 n Mo. 
Vollmer. Verankerung des Öffentlichkeitsprinzips. Erlass 
eines Informationsgesetzes

97.3201 n Ip. 
Vollmer. Lebensmittel - Futtermittel. Gentechnisch verän-
derte Produkte

97.3423 n Mo. 
Vollmer. Abbau von Hindernissen im Zusammenhang mit 
AVIG-Ausbidungszuschüssen

✳ 97.3572 n Po. 
Vollmer. Belohnung velofreundlicher Unternehmungen

✳ 97.3633 n Ip. 
Vollmer. Honigimporte. Täuschungsschutz für Konsu-
menten

96.3644 n Mo. 
Weber Agnes. Auflösung der NAGRA in der heutigen 
Form



96.3646 n Mo. 
Weber Agnes. Auflösung des Zivilschutzes

97.3467 n Po. 
Weber Agnes. Ausweisung von Ausländern mit humanitä-
rer Aufenthaltsbewilligung

96.3424 n Ip. 
Weigelt. Parlament im Informations-Abseits?

96.3439 n Mo. 
Weigelt. Öffnung des Elektrizitätsmarktes

96.3508 n Mo. 
Weigelt. Kompetenzregelung zur Erläuterung von Abstim-
mungsvorlagen

97.3502 n Mo. 
Weigelt. Radio- und Fernsehangebot. Globaler Wettbe-
werb

• ✕ 96.3422 n Ip. 
Widmer. Verkehrspolitik Seetalbahn

96.3575 n Po. 
Widmer. Schaffung einer eidgenössischen Alterskommis-
sion

97.3141 n Mo. 
Widmer. Subvention für das Verkehrshaus der Schweiz

97.3287 n Po. 
Widmer. Versicherer. Veröffentlichung der Kennzahlen 
der obligatorischen Krankenversicherungen

97.3305 n Ip. 
Widmer. Schülerleistungen im internationalen Vergleich

• 97.3421 n Po. 
Widmer. Schweizer Museen. Gesamtkonzept

• 97.3461 n Ip. 
Widmer. Arbeitslosenversicherung. Pilotversuch "Solidari-
tätsmodell"

✳ 97.3567 n Ip. 
Widmer. Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV)

✳ 97.3581 n Po. 
Widmer. Bericht zum Generationenvertrag

✳ 97.3597 n Ip. 
Widmer. Güterverkehrspolitik. Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Kantonen und Gemeinden

96.3445 n Mo. 
Widrig. Rückerstattung der Verrechnungssteuer an Stock-
werkeigentümerschaften

96.3455 n Ip. 
Widrig. Rekurskommission für das öffentliche Beschaf-
fungswesen

96.3601 n Ip. 
Widrig. Eidgenössische Bankenkommission und Risiko-
kapital

• N 97.3334 n Mo. 
Widrig. Vermeidung administrativer Hindernisse

97.3196 n Ip. 
Wiederkehr. Bahnverbindungen Zürich-Stuttgart und 
Zürich-München

97.3500 n Po. 
Wiederkehr. Verkehrsbewältigung im Knonaueramt

• 97.3501 n Po. 
Wiederkehr. Vitamin B9. Prophylaxe

• N 97.3532 n Mo. 
Wiederkehr. Sanktionsmöglichkeiten im Strafrecht. 
Erweiterung

✳ 97.3677 n Po. 
Wiederkehr. Unteriridischer Bahnhof statt Flügelbahnhof 
in Zürich

96.3431 n Ip. 
Wittenwiler. Radioaktive Abfälle. Dialog allein genügt 
nicht

97.3430 n Mo. 
Wyss. Bundesgesetz über die politischen Rechte. Vorzei-
tige Stimmabgabe an der Urne

96.3433 n Ip. 
Zbinden. Genehmigung der zukünftigen Fachhochschu-
len und Bundesbeiträge

96.3642 n Po. 
Zbinden. Gesamtschweizerische Harmonisierung der 
Lehrpläne und Ausbildungszeiten

97.3091 n Ip. 
Zbinden. Position der Schweiz innerhalb von PfP: NATO-
Osterweiterung

97.3275 n Po. 
Zbinden. Schweizer Aussenpolitik. Überprüfung und 
Umformulierung

• 97.3429 n Ip. 
Zbinden. Bundesrat. Systematik der Auslandkontakte

97.3518 n Ip. 
Zbinden. Fachhochschulaufbau. Steuerungsfunktion des 
Bundes

✳ 97.3626 n Po. 
Zbinden. IWF. Stimmrechtsreform

✳ 97.3627 n Ip. 
Zbinden. Wachsende Unruhe unter den Universitätsstu-
dierenden

96.3034 n Mo. 
Ziegler. Vertreter Irans bei der UNO in Genf

96.3245 n Ip. 
Ziegler. Kontrolle der Medikamentenpreise

96.3441 n Ip. 
Ziegler. Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL). Diskriminie-
rende Entscheide

96.3452 n Mo. 
Ziegler. Abschaffung des Bankgeheimnisses

96.3577 n Ip. 
Ziegler. Militärische Forschung am CERN

97.3074 n Ip. 
Ziegler. Telefonüberwachung

97.3403 n Po. 
Ziegler. Bergier-Kommission. Interessenkonflikt

97.3483 n Ip. 
Ziegler. Historiker-Kommission

97.3489 n Po. 
Ziegler. Kulturattachés in den Schweizer Missionen im 
Ausland

97.3513 n Ip. 
Ziegler. Arbeitsbedingungen für die Grenzwächter

✳ 97.3596 n Ip. 
Ziegler. Aufenthaltsbewilligung für einen Financier

• ✕ 95.3586 n Po. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. SBB. Uebertragbare General-
abonnemente

96.3044 n Po. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Verbot von Rohypnol

96.3075 n Po. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Lastenausgleich zwischen 
Bund und Kantonen. Jahresbericht

96.3161 n Mo. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. AHV/IV. Jährliche Rentenan-
passung



96.3306 n Ip. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Tourismus und Geldspiele

96.3321 n Mo. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Aufhebung des Bundesamtes 
für wirtschaftliche Landesversorgung

96.3353 n Po. 
(Zisyadis)-Jaquet-Berger. Ergänzungsleistungen. Rück-
wirkende Massnahmen

97.3335 n Mo. 
Zwygart. General- und Halbtax-Abonnement. Europäi-
scher Verbund

Ständerat

Im Nationalrat angenommene Motionen

N 94.3123 n Mo. 
Nationalrat. Erlass der Verordnung über die Mehrwert-
steuer (Baumberger)

N 94.3477 n Mo. 
Nationalrat. Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer 
(WAK-NR (93.461))

N 96.3136 n Mo. 
Nationalrat. Überleben von 3000 kleinen Zeitschriften 
(Chiffelle)

N 96.3253 n Mo. 
Nationalrat. Einnahmen aus speziellen Telefonnummern. 
Besteuerung (Carobbio)

N 96.3270 n Mo. 
Nationalrat. Ausweitung der Arbeitsbewilligung für aus-
ländische Tänzerinnen (Vermot)

• ✕ 96.3627 n Mo. 
Nationalrat. Winterolympiade 2006. Unterstützung der 
Schweizer Kandidatur (Comby)

N 97.3001 n Mo. 
Nationalrat. Pensionskassen und Risikokapital (WAK-NR 
(97.400))

N 97.3029 n Mo. 
Nationalrat. Stellung und Kompetenz des Bundespräsi-
denten (Bonny)

N 97.3183 n Mo. 
Nationalrat. Eigenmietwertbesteuerung Bund (WAK-NR 
(95.038) Minderheit Widrig)

N 97.3188 n Mo. 
Nationalrat. Regierungsreform bis Ende 1998 (SPK-NR 
(96.422))

N 97.3222 n Mo. 
Nationalrat. Steigerung der Dynamik der öffentlichen Ver-
waltung (Cavadini Adriano)

N 97.3239 n Mo. 
Nationalrat. Ausführungsprojekte im Nationalstrassenbau 
(GPK-NR)

N 97.3251 n Mo. 
Nationalrat. Xenotransplantationen. Regelung (WBK-NR 
(96.419))

N 97.3266 n Mo. 
Nationalrat. Realisierung des Sportunterrichtes an den 
Berufsschulen (Vollmer)

N 97.3281 n Mo. 
Nationalrat. Transfer und Anerkennung beruflicher Fähig-
keiten (Langenberger)

N 97.3306 n Mo. 
Nationalrat. Erfahrungen mit Vermögenswerten aus der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs. Rechtliche Konsequenzen 
(Rechsteiner Paul)

N 97.3385 n Mo. 
Nationalrat. Führung der Information in besonderen 
Situationen (GPK-NR)

N 97.3390 n Mo. 
Nationalrat. UWG und Meinungsfreiheit (RK-NR (96.057))

Vorstösse von Kommissionen

• ✕ ✳ 97.3550 s Mo. 
FK-SR (97.061). Wiederherstellung des finanziellen 
Gleichgewichts der Arbeitslosenversicherung

✳ 97.3548 s Emp. 
SPK-SR (97.3548) Minderheit Frick. Auswirkung der 
Arbeitsbewilligung für Tänzerinnen und Tänzer in Ausnah-
mefällen

✳ 97.3578 s Emp. 
KöB-SR. Verordnung über die eidg. Kunstpflege. Revision

Vorstösse von Ratsmitgliedern

97.3535 s Mo. 
Béguin. Für eine effizientere Bekämpfung der Pädophilie

97.3468 s Po. 
Bieri. Überwachungen bei qualifiziertem Telefonmiss-
brauch (Telefonterror)

✳ 97.3556 s Emp. 
Bisig. Bewertung nichtkotierter Wertpapiere von Immobili-
engesellschaften für die Vermögenssteuer

✳ 97.3646 s Mo. 
Bloetzer. Tarifverbilligungen des Transportes begleiteter 
Motorfahrzeuge

✳ 97.3591 s Po. 
Brändli. Fusion UBS/SBV

✳ 97.3601 s Ip. 
Brunner Christiane. Fusion UBS/SBV. Konsequenzen

✳ 97.3574 s Ip. 
Büttiker. Wie weiter in der BSE-Krise?

• 97.3494 s Mo. 
Cottier. Besteuerung von privaten Renten im DBG/StHG
Siehe Geschäft 97.3522 Mo. Bührer

✳ 97.3680 s Mo. 
Cottier. Massnahmen zur Sicherstellung der Finanzierung 
der Arbeitslosenversicherung

✳ 97.3600 s Ip. 
Danioth. Sicherung des Regionalverkehrs

✳ 97.3647 s Mo. 
Delalay. Aufhebung von Steuerlücken

• 96.3651 s Mo. 
Forster. Steuerbefreiung bei der direkten Bundessteuer 
von Risikokapital-(Venture capital)-Beteiligungsgesell-
schaften und andere Massnahmen

• ✕ 97.3491 s Ip. 
Forster. Durchsetzung des neuen Taggeldsystems in der 
Arbeitslosenversicherung

97.3533 s Ip. 
Frick. Raschere Gangart für eine ökologische Steuerre-
form

97.3536 s Ip. 
Frick. Internationaler Währungsfonds (IWF)

• ✕ 97.3469 s Ip. 
Gemperli. Bundesrechtliche Harmonisierung der kantona-
len Erbschafts- und Schenkungssteuern

• ✕ 97.3496 s Ip. 
Gemperli. Benachteiligung der österreichischen Grenz-
gänger



✳ 97.3648 s Ip. 
Gemperli. Globalisierung

• ✕ 97.3439 s Ip. 
Iten. Zukünftige Anerkennung der Diplome der Schweizer 
FHS in Deutschland

97.3495 s Mo. 
Iten. Umbau des Steuersystems
Siehe Geschäft 97.3488 Mo. Vallender

✳ 97.3593 s Ip. 
Iten. Informationsdefizite im Zivilschutz

• ✕ 97.3284 s Po. 
Leumann. Bessere Anbindung Luzern's ans nationale und 
internationale Schienennetz

97.3449 s Emp. 
Loretan Willy. Sanierungsfristen für Schiessanlagen. 
Erstreckung

97.3497 s Ip. 
Loretan Willy. Kleine Waldflächen. Erhaltung

• ✕ 96.3652 s Mo. 
Onken. Anschluss der Ostschweiz an das europäische 
Hochgeschwindigkeitsnetz

✳ 97.3649 s Ip. 
Onken. Gleichwertigkeit der Fachhochschulen

✳ 97.3679 s Ip. 
Onken. Fiskal-, banken-, wettberbs- und arbeitsmarktpoli-
tische Konsequenzen aus der Grossfusion UBS/SBV

✳ 97.3561 s Mo. 
Plattner. Behörden im Internet

97.3448 s Ip. 
Reimann. BBC/SRG-Koproduktion "Nazigold und Juden-
geld": Ausmass und Begrenzung des internationalen 
Schadens

97.3534 s Mo. 
Respini. Ausarbeitung eines Kommunikationskonzeptes

• ✕ 97.3492 s Ip. 
Rhinow. Künftige Rolle der Schweiz in der OSZE

97.3493 s Emp. 
Rochat. Begrenzung des Beschwerderechts

✳ 97.3562 s Po. 
Rochat. Beitrag zur Vernichtung chemischer Waffen in 
Russland

✳ 97.3565 s Po. 
Rochat. Invalidenversicherung und öffentliche Hilfe für 
Drogensüchtige. Harmonisierung

✳ 97.3555 s Ip. 
Saudan. Kontrolle der Reserven und Rückstellungen der 
Krankenkassen

✳ 97.3650 s Ip. 
Schiesser. Fusion UBS/SBV. Chancen und Risiken

✳ 97.3592 s Po. 
Schüle. Abgabe auf dem Vermögenszuwachs

✳ 97.3617 s Ip. 
Seiler Bernhard. Weitere Einschränkungen von Beset-
zungszeiten an Grenzübergängen

✳ 97.3618 s Mo. 
Simmen. Parallelimporte und Generikasubstitution von 
Arzneimitteln

97.3453 s Mo. 
Uhlmann. Radio- und Fernsehbereich. Revision der 
Gesetzgebung
Siehe Geschäft 97.3451 Mo. Fraktion der Schweiz. Volks-
partei

97.3433 s Ip. 
Wicki. Reform des Rechts für die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH)



Persönliche Vorstösse

94.3123 n Mo. Nationalrat. Erlass der Verordnung über die 
Mehrwertsteuer (Baumberger)  (17.03.1994)

Der Bundesrat wird eingeladen, beim Erlass der Verordnung
über die Mehrwertsteuer (MWStV) in Abweichung zum Entwurf
vom 28. Oktober 1993 insbesondere folgende Punkte zu berück-
sichtigen:

1. Generell echte Befreiung von ins Ausland erbrachten Dienst-
leistungen, das heisst nicht nur im Fall, dass diese Dienstleistun-
gen durch Personen mit Wohnsitz, Sitz oder ständigem Aufent-
halt im Ausland beruflich oder gewerblich genutzt oder ausge-
wertet werden (Art. 15 Abs. 1 lit. g MWStV-E);

2. Streichung der Bestimmungen über die solidarische Mithaf-
tung für geschuldete Steuern (Art. 25 MWStV-E), soweit sie über
jene von Artikel 12 des Bundesgesetzes über das Verwaltungs-
strafrecht  (VStrR) hinausgehen;

3. Verweis auf die Anwendbarkeit des VStrR und im übrigen
Streichung der steuerstrafrechtlichen Sonderbestimmungen des
MWStV-E;

4. explizite Statuierung der mehrwertsteuerneutralen Durchfüh-
rung von Umstrukturierungen und Uebertragungen von Vermö-
gensgesamtheiten;

5. Weiterführung des Steueraufschubs bei Einfuhren;

6. Einführung der Organschaft für die Mehrwertsteuerabrech-
nung inländischer Konzerne.

Mitunterzeichnende: Allenspach, Bezzola, Binder, Blatter,
Bonny, Bortoluzzi, Bührer Gerold, Bürgi, Cincera, Dettling,
Ducret, Engler, Epiney, Eymann Christoph, Fehr, Fischer-
Sursee, Fischer-Seengen, Frey Walter, Fritschi Oscar, Früh,
Giger, Gros Jean-Michel, Gysin, Hari, Hegetschweiler, Hess
Otto, Hildbrand, Iten Joseph, Jäggi Paul, Kühne, Leu Josef,
Leuba, Loeb François, Maitre, Maurer, Miesch, Müller, Narbel,
Nebiker, Neuenschwander, Oehler, Poncet, Raggenbass,
Reimann Maximilian, Ruckstuhl, Rutishauser, Scheurer Rémy,
Schmidhalter, Schnider, Segmüller, Spoerry, Stamm Judtih,
Stamm Luzi, Steiner, Stucky, Suter, Vetterli, Wanner, Wick,
Wittenwiler, Wyss Paul, Zölch (62)

16.11.1994 Der Bundesrat beantragt, die Punkte 1, 4, 5 und 6
abzuschreiben und die Punkte 2 und 3 abzulehnen.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

12.03.1996 Nationalrat. Punkte 1, 4, 5 und 6: abgeschrieben;
Punkte 2 und 3: angenommen.

94.3477 n Mo. Nationalrat. Bundesgesetz über die Mehrwert-
steuer (Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR 
(93.461)) (25.10.1994)

Der Bundesrat wird beauftragt, innerhalb einer Frist von drei
Jahren ab 1. Januar 1995 einen Entwurf zu einem Mehrwert-
steuergesetz vorzulegen.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

15.12.1994 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 93.461 Pa.Iv. Dettling

✕ 95.3559 n Po. Baumberger. Nationalstrasse N4. 4-spuriger 
Ausbau  (04.12.1995)

Der Bundesrat wird ersucht, die sich aufdrängenden Schritte zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Herstellung der
erforderlichen Verkehrskapazität auf dem N4-Abschnitt Schaff-

hausen-Winterthur, insbesondere durch dessen Ausbau auf vier
Spuren in die Wege zu leiten.

Mitunterzeichnende: Bührer, Müller Erich (2)

12.02.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
19.12.1997 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

✕ 95.3567 n Mo. Vollmer. Anhebung des schweizerischen 
Konsumentenschutzes auf das EWR/EU-Niveau  
(11.12.1995)

Der Bundesrat wird beauftragt, mittels einer regelmässigen An-
passung des schweizerischen Rechts sicherzustellen, dass das
Niveau des schweizerischen Konsumentenschutzes gegenüber
demjenigen innerhalb des EWR, resp. der EU nicht weiter zu-
rückbleibt.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Banga,
Baumann Stephanie, Béguelin, Carobbio, Cavalli, Fankhauser,
Gross Andreas, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula,
Hämmerle, Jöri, Jutzet, Ledergerber, Leemann, Leuenberger,
Maury Pasquier, Meyer Theo, Rechsteiner Rudolf, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Tschäppät, Zbinden (27)

14.02.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

22.03.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
19.12.1997 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

✕ 95.3586 n Po. (Zisyadis)-Jaquet-Berger. SBB. Uebertrag-
bare Generalabonnemente  (14.12.1995)

Der Bundesrat wird aufgefordert, bei den SBB dafür einzutreten,
dass das übertragbare Generalabonnement so entwickelt und in
das Dienstleistungsangebot der SBB aufgenommen wird, dass
für dessen Benutzer und Benutzerinnen kein administrativer Auf-
wand erforderlich ist.

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Stephanie, Béguelin,
Berberat, Borel, Bühlmann, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, von
Felten, Hollenstein, Jeanprêtre, Leemann, Marti Werner, Maury
Pasquier, Ostermann, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Spielmann, Teuscher, Vollmer, Ziegler (24)

04.03.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

27.11.1996 Nationalrat. Der Vorstoss wird durch Frau Jaquet-
Berger übernommen
04.12.1997 Nationalrat. Ablehnung.

✕ 95.3589 n Ip. Baumberger. Hypotheken-Leitzins im Miet-
recht  (14.12.1995)

Das Bundesgericht hat erst kürzlich wieder bestätigt, dass im
Rahmen der unser Mietrecht dominierenden Kostenmiete (Art.
269a lit.b - e OR) auf den Hypotheken-Leitzins und nicht auf die
individuelle Kostenstruktur der Vermieter abzustellen sei. Ver-
mehrt publizieren die Banken jedoch keine Hypothekarzinssätze
mehr sondern verlangen individualisierte, risikogerechte Zins-
sätze. Vermehrt werden auch Festhypotheken abgeschlossen.

Ich ersuche deshalb den Bundesrat um die Beantwortung der
folgenden Fragen:

1. Ist es unter den dargestellten Umständen sinnvoll und über-
haupt möglich, die Kostenmiete gemäss heutigem Mietrecht wei-
terzuführen?

2. Was soll anstelle des bisherigen Leitzinssatzes treten und wer
soll diese Bezugsgrösse bestimmen?

3. Hält es der Bundesrat allenfalls für richtig, die Höhe der Miet-
zinse von der finanziellen Bonität des Vermieters abhängig zu
machen?



4. Zeigt die laufende Entwicklung bei der Finanzierung nicht ih-
rerseits, dass auch im Mietrecht letztlich nur der Markt zu befrie-
digenden, Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht bringen-
den Resultaten führen kann?

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Bezzola,
Bortoluzzi, Columberg, Comby, Dettling, Durrer, Engler, Fehr
Hans, Fischer-Seengen, Frey Walter, Hegetschweiler, Hoch-
reutener, Imhof, Leu, Maurer, Müller Erich, Raggenbass, Schmid
Samuel, Steiner, Widrig, Zapfl (23)

14.02.1996 Antwort des Bundesrates.

22.03.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
19.12.1997 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

✕ 95.3608 n Mo. von Felten. Niedrigtarif für den Import von 
ökologisch produzierten Produkten  (20.12.1995)

Der Bundesrat wird eingeladen, bei der Regelung der Zollkontin-
gente zwischen Produkten aus konventioneller und aus ökologi-
scher Produktion zu unterscheiden (Allgemeine Landwirt-
schaftsverordnung). Für den Import von ökologisch produzierten
Produkten soll ein Niedrigtarif gelten, der höchstens dem Kontin-
gentssatz entspricht. Diese Regelung soll unabhängig davon
sein, ob die importierten Produkte noch innerhalb des jeweiligen
Kontingents liegen. Es ist stossend, dass z.B. für inländische
Hors-Sol-Produkte - selbst während der Hochsaison für Frei-
landgemüse - der gleiche Zollschutz gilt wie für Produkte aus Bo-
denbewirtschaftung.

Mitunterzeichnende: Hilber, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann,
Rechsteiner Paul, Vollmer, Weber Agnes (7)

14.02.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

19.12.1997 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

✕ 95.3614 n Mo. Bonny. Gewerbliches Bürgschaftswesen. 
Revision  (20.12.1995)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Rechtsgrundlagen für die
Förderung des gewerblichen Bürgschaftswesens, die nicht mehr
genügen, den heutigen Gegebenheiten anzupassen, damit die
für die Klein- und Mittelbetriebe existentiell wichtige Kreditver-
sorgung verbessert werden kann.

Mitunterzeichnende: Engelberger, Oehrli, Schmied Walter,
Seiler Hanspeter, Vallender, Wittenwiler (6)

14.02.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

19.12.1997 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

✕ 95.3621 n Po. Stamm Luzi. Verhandlungen mit der Euro-
päischen Union (EU): Automatische Limitierung einer allfäl-
ligen Freizügigkeit im Personenverkehr  (21.12.1995)

Sollte sich in den bilateralen Verhandlungen mit der EU zeigen,
dass für die Schweiz Konzessionen betreffend Freizügigkeit im
Personenverkehr unvermeidlich sind, so wird der Bundesrat er-
sucht, folgender Lösung zum Durchbruch zu verhelfen:

"Die Personenfreizügigkeit wird eingeführt. Sobald sich heraus-
stellt, dass die Einwanderung aus der EU den Bestand der EU-
Bürger in der Schweiz um 10 Prozent übersteigt, so wird die Per-
sonenfreizügigkeit für EU-Bürger automatisch und einseitig wie-
der ausser Kraft gesetzt, so dass die heutige Regelung wieder
Platz greift.

Diese Konzession der Schweiz im sensiblen Bereich des freien
Personenverkehrs ist mit Konzessionen der EU in den für uns
wichtigen Bereichen zu verknüpfen (z.B. Forderungen betr.
Transport und Textilhandel)."

Konkret würde diese Lösung folgendes bedeuten: Angenom-
men, der Bestand von EU-Bürgern in der Schweiz beträgt im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit der EU 820 000 Perso-

nen, so fällt die Personenfreizügigkeit einseitig dahin, sobald
netto (Einwanderung minus Auswanderung) die Einwanderung
aus dem EU-Raum 82 000 Personen übersteigt; d.h. Schweizer-
bürger kämen in der EU nach wie vor in den Genuss der Perso-
nenfreizügigkeit, umgekehrt aber würde die Einreise in die
Schweiz die heute gültige Regelung wieder aufheben.

21.02.1996 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

22.03.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
19.12.1997 Abgeschrieben, weil seit mehr als zwei Jahren hän-
gig.

96.3002 n Mo. Finanzkommission NR. Minderheit Marti Wer-
ner. Aufhebung des Eidgenössischen Gestüts  (11.01.1996)
Der Bundesrat wird beauftragt, das eidgenössische Gestüt in-
nert einer Frist von 3 Jahren aufzuheben.

Mitunterzeichnende: von Allmen, Baumann Ruedi, Borel,
Langenberger, Leemann, Vermot, Zisyadis (7)

21.02.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 96.3014 n Ip. Maspoli. SBB. Merkwürdige Verfahren  
(04.03.1996)
Kürzlich hat das Bundesgericht festgestellt, dass die SBB
schwere Unregelmässigkeiten begangen haben, als sie Grund-
stücke veräusserten, die für den Bau des Güterbahnhofes von
Lugano-Vedeggio enteignet wurden, für welche aber die Enteig-
neten das Rückforderungsrecht hatten.
Aufgrund dieser Tatsachen bitte ich den Bundesrat aufzuzeigen,
welche Entscheidungs- und Prüfungsverfahren in bezug auf Ver-
waltung und Veräusserung des Immobilienbesitzes der SBB an-
gewendet werden.
Ich bitte insbesondere um Antworten zu folgenden Fragen:
1. Wie hoch ist der finanzielle Schaden dieser Veräusserungen
für den Bund im Vergleich zu dem vom Bundesgericht festge-
setzten unanfechtbaren Richtwert?
2. Stimmt es, dass der Verwaltungsrat der SBB bloss die Auf-
gabe der formalen Schlussgenehmigung erfüllt, faktisch aber die
Kontrolle über die effektive Verwaltung des Immobilienbesitzes
der SBB - bekanntlich der bedeutendste des Bundes - nicht hat?
3. Stimmt es, dass bei öffentlichen Ausschreibungen die Min-
destvorschriften zum Verfahren systematisch übergangen wer-
den?
4. Stimmt es, dass das Eidgenössische Verkehrs- und Energie-
wirtschaftsdepartement keine eigentliche Kontrolle über die Ver-
waltung des Immobilienbesitzes der SBB ausübt, ziehungsweise
meint, sie nicht ausüben zu müssen?
5. Sind die Immobilien, die durch vorsorgliche Enteignung in Be-
sitz der SBB gelangen, in den Bilanzen und Berichten, welche
die SBB detailliert und präzis erstellen sollten, erwähnt? Dies ist
angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen um so notwendi-
ger.
6. Was für Ermittlungen wurden nach meiner Anzeige vom 1.
Juni 1991 konkret durchgeführt und, unabhängig davon, vor und
nach dem Bundesgerichtsentscheid? Hat sie überhaupt zu ei-
nem Ergebnis geführt?
7. Welche organisatorischen, strukturellen und gesetzlichen
Massnahmen beabsichtigt der Bundesrat aufgrund dieses Sach-
verhaltes zu ergreifen, um eine strenge Aufsicht über die Tätig-
keit der SBB im Immobiliensektor sicherzustellen?

10.06.1996 Antwort des Bundesrates.

04.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

✕ 96.3015 n Ip. Maspoli. Die SBB und ihre Fehler  (04.03.1996)
Am 4. März 1996 habe ich eine Interpellation eingereicht, um auf
die merkwürdigen Praktiken der SBB beim Erwerb von Grund-
stücken hinzuweisen, die sie, wie sie sagen, für ihre  zukünftige
Entwicklung" brauchen.



Dabei habe ich insbesondere den Fall Manno erwähnt, in dem
sich die SBB Freiheiten herausnahmen, für die sie - meiner Mei-
nung nach - strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden
könnten und in dem sie in Bundesgerichtsentscheiden, welche
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler über 16 Millionen Fran-
ken gekostet haben, desavouiert worden sind.

Heute wiederholt sich das gleiche in der Leventina: Die SBB er-
werben Land, ohne die genaue Linienführung zu kennen, ohne
den Bau der NEAT in Frage zu stellen und ohne - und dies ist am
schlimmsten - den Wert der Grundstücke genau zu bestimmen.
Die Verhandlungen finden zwischen Beamten und Eigentümer
statt. Ein solches Vorgehen könnte zu Unregelmässigkeiten füh-
ren, was im übrigen für die SBB-Verwaltung nichts Neues dar-
stellen würde.

Ich frage den Bundesrat:

a. Mit welchen Mitteln werden in der Leventina, und zwar zwi-
schen dem Südportal des vorgesehenen Basistunnels und der
Zone  Giustizia", gegenwärtig Grundstücke erworben?

b. Warum werden Kaufverträge für Grundstücke abgeschlossen,
die sich ausserhalb der vom Tessiner Regierungsrat vorgesehe-
nen Linienführung befinden?

c. Meint der Bundesrat nicht, es wäre besser, die definitiven Ent-
scheide über die Zukunft der NEAT abzuwarten, bevor die er-
wähnten Käufe, die auf mehrere Millionen Franken zu veran-
schlagen sind, getätigt werden?

d. Fallen diese Ausgaben unter die vom Parlament genehmigten
Rahmenkredite?

10.06.1996 Antwort des Bundesrates.

04.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

96.3016 n Ip. Tschopp. Währungsreserven. Aenderung der 
Politik  (04.03.1996)

Mit einer Währungsreserve von schätzungsweise rund 50 Milli-
arden Franken, deren Eigentümer das Schweizervolk ist, verwal-
tet die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Hauptanteil des
schweizerischen Kollektivvermögens, welches nicht langfristig
angelegt ist und deshalb kurzfristig mobilisiert werden kann.

Ich bitte den Bundesrat, folgende fünf Fragen zu beantworten:

1. Wird das Nationalbankgesetz (NBG), dem noch etliche Spu-
ren aus der Gründungszeit der Nationalbank (1907) anhaften,
der heutigen Situation gerecht, vor allem im Bereich der Bildung
und Verwaltung der Währungsreserven?

2. Ist es - ebenfalls zu diesem Thema - nach Auffassung des
Bundesrates noch angemessen, dass der Goldanteil an den
Währungsreserven derart hoch ist, weit über die gesetzlichen
Anforderungen hinaus?

Und dies zu einer Zeit, da viele Zentralbanken von Staaten, de-
ren Zahlungsbilanz einen Überschuss aufweist oder ausgegli-
chen ist, offenbar Gold zugunsten einträglicherer Guthaben ver-
kaufen.

3. Ist der Bundesrat nicht der Auffassung, dass die Anhäufung
von Währungsreserven (vor allem in Form von Gold) durch die
SNB heute den realen Bedürfnissen im Zusammenhang mit der
Notendeckung nicht mehr angemessen ist? Könnte man nicht
eine Reduktion dieser weitgehend unproduktiven Guthaben ins
Auge fassen, namentlich zugunsten der direkten oder indirekten
Finanzierung produktiver Infrastrukturvorhaben wie der NEAT?

4. Art. 14.3 NBG verbietet es der Nationalbank, Anlagen in aus-
ländischen Währungen mit einer Verfallzeit von mehr als 12 Mo-
naten zu tätigen. Zieht diese Bestimmung nicht schwerwiegende
Nachteile für eine vernünftige Verwaltung von Währungsreser-
ven in Form von Devisen nach sich und sollte sie deshalb nicht
prioritär revidiert werden?

5. Veranlassen die bedeutenden Kursverluste der Rechnungs-
jahre 1994 und 1995 (über 6 Mia. sFr.) den Bundesrat nicht
dazu, bei den Devisenreserven der SNB einen zu hohen Dollar-
anteil zu diagnostizieren?

Wie erklärt er es sich, dass Handelsbanken und reditkartenan-
bieter, die ebenfalls über bedeutende Dollarguthaben verfügen,

solche Verluste vermieden haben oder gar, indem sie die Kurs-
schwankungen berücksichtigten, substantielle Profite erzielt ha-
ben?

03.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3017 n Ip. Sandoz Marcel. Perspektiven für die Landwirt-
schaft schaffen  (04.03.1996)

Die Bauernfamilien sind seit 1989 mit real sinkenden Einkom-
men konfrontiert. Es ist nicht absehbar, dass dieser Trend näch-
stens gebrochen wird. Immer mehr Betriebe leben von der Sub-
stanz und geraten in existentielle Schwierigkeiten. Sie sehen
sich zunehmend mit der Situation konfrontiert, dass die Preise
sinken, Marktanteile verloren gehen, die Kosten stagnieren oder
gar steigen und der Ausgleich über Direktzahlungen an finanz-
politische Grenzen stösst. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass
die Agrarreform bei vielen Bauernfamilien Existenzängste aus-
löst.

Wir bitten deshalb den Bundesrat folgende Fragen rasch zu be-
antworten:

1. Ist der Bundesrat bereit, die Agrarpolitik 2002 mit sozialen
Massnahmen wie der Einführung einer Vorruhestandsregelung,
Massnahmen zur Umschuldung, Erleichterungen der berufli-
chen Vorsorge (Einlage von Liquidationsgewinnen), Unterstüt-
zung von Umschulungen und Erhöhung von Familienzulagen zu
ergänzen?

2. Ist der Bundesrat bereit, mittels einer dringlichen Revision des
Landwirtschaftsgesetzes folgende Teile der Agrarpolitik 2002
bereits auf den 01.01.1997 in Kraft zu setzen: Investitionshilfe-
politik und gesetzliche Grundlage für Umschuldungsmöglichkei-
ten?

3. Mit welchen Massnahmen gedenkt der Bundesrat mitzuhel-
fen, kurz- bis mittelfristig den laufenden realen Einkommenszer-
fall in der Landwirtschaft zu stoppen? Wo insbesondere sieht der
Bundesrat weitere politische Möglichkeiten, die Bauern bei der
Senkung der Produktionskosten zu unterstützen?

Mitunterzeichnende: Binder, Blaser, Brunner Toni, Christen,
Comby, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi-Obrist, Ehrler,
Epiney, Freund, Gadient, Guisan, Hess Otto, Kofmel, Kühne,
Kunz, Leu, Lötscher, Maitre, Maurer, Oehrli, Randegger,
Ruckstuhl, Schmied Walter, Simon, Tschuppert, Vogel,
Wittenwiler, Wyss (31)

01.05.1996 Antwort des Bundesrates.

21.06.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3024 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Prekäre Ein-
kommensentwicklung in der Landwirtschaft  (05.03.1996)

Die Bauern haben innert weniger Jahre einen realen Einkom-
mensverlust von 30-40 Prozent hinnehmen müssen. Und die
Einkommenssituation in der Landwirtschaft spitzt sich täglich
weiter zu. Der Milchpreisabschlag, der Zusammenbruch des
Fleischmarktes wie der zunehmende Fleischgrenztourismus
und die illegalen Fleischimporte fördern die desolate Einkom-
menssituation in der Landwirtschaft. Auch die im Januar vom
Bundesrat beschlossenen Kompensationszahlungen für die
Landwirtschaft reichen nicht aus, um die Einkommensrück-
gänge der Landwirte auch nur annähernd wettzumachen. Viel-
mehr müssen sogar die vom Bundesrat förderungswürdigen
ökologischen Betriebe massive Einkommensverluste hinneh-
men. Die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen durch
die Landwirtschaft läuft dadurch Gefahr, immer mehr vernach-
lässigt zu werden und kann schlimmstenfalls sogar nicht mehr
wahrgenommen werden. An die Stelle von nachhaltiger Kultur-
pflege und dezentraler Besiedelung treten - hält die Entwicklung
an - Vergandung und die Entvölkerung der Randregionen.

Diesem Prozess muss im Interesse der gesamten Volkswirt-
schaft unter allen Umständen entgegengewirkt werden. Der
Bundesrat wird um die Beantwortung der folgenden Fragen er-
sucht:



1. Wie beurteilt der Bundesrat die Einkommensentwicklung in
der Landwirtschaft?

2. Nimmt der Bundesrat in Kauf, dass eine ganze Bevölkerungs-
gruppe von der Einkommensentwicklung der übrigen Bevölke-
rung abgekoppelt wird und die gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen in Zukunft nicht mehr erfüllt werden können? Ist sich der
Bundesrat bewusst, dass er damit Tausende von Arbeitsplätzen
in der Landwirtschaft und den vor- und nachgelagerten Betrie-
ben - vor allem in Randregionen - gefährdet?

3. Wie rechtfertigt der Bundesrat, dass mit den im Januar ge-
sprochenen Kompensationszahlungen selbst IP-Produzenten
massive Einkommensrückgänge hinzunehmen haben? Stehen
die jüngsten Preisabschlüsse damit nicht im Widerspruch zu den
Zielen der bundesrätlichen Agrarpolitik?

4. Ist der Bundesrat bereit, eine Nachbesserung seiner Be-
schlüsse vom Januar 1996 vorzunehmen?

5. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um die illegalen
Einfuhren für sensible Produkte wie Fleisch rasch und effizient
zu verhindern und welche konkreten Massnahmen ergreift er?

6. Welche Mengen Fleisch wurden illegal eingeführt und wie
hoch ist der volkswirtschaftliche Schaden? Ist der Bundesrat be-
reit, die Namen der Fleischschmuggler zu veröffentlichen? Wel-
che Strafen wurden ausgesprochen? Drängen sich allenfalls
Verschärfungen im Strafrecht auf?

7. Ist der Bundesrat bereit, die 20 kg Einfuhrregel, die offensicht-
lich missbraucht wird, aufzuheben und die ursprüngliche Rege-
lung wieder in Kraft zu setzen?

8. Wie rechtfertigt der Bundesrat die Tatsache, dass Fleisch aus
Ländern eingeführt werden kann, die kein Hormonverbot ken-
nen?

9. Sieht der Bundesrat eine Möglichkeit, Massnahmen aus dem
Agrarpaket 2002 vorzuziehen, um den Absatz von schweizeri-
schen Agrarerzeugnissen zu fördern?

01.05.1969 Antwort des Bundesrates.

21.06.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3029 n Ip. Epiney. Europapolitik. Annäherung der Stand-
punkte  (05.03.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert:

1. alle Massnahmen zu treffen, die es erlauben, die bilateralen
Verhandlungen bis Juli 1996 abzuschliessen.

2. prioritär auf innerstaatlicher Ebene zu handeln, um die Euro-
padebatte wieder in Gang zu bringen.

3. das EU-Beitrittsgesuch zurückzuziehen, auch wenn Europa
unser Endziel bleibt.

4. aufgrund der Ergebnisse eine zweite Abstimmung über den
Europäischen Wirtschaftsraum vorzubereiten, und zwar in der
Form eines Gegenentwurfs zu den hängigen Volksinitiativen zur
europäischen Integrationspolitik der Schweiz.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Béguelin, Dupraz, Ehrler,
Filliez, Loretan Otto, Philipona, Schmid Odilo, Simon, Stucky,
Wyss (11)

03.06.1996 Antwort des Bundesrates.

21.06.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3034 n Mo. Ziegler. Vertreter Irans bei der UNO in Genf  
(05.03.1996)

Das diplomatische Komitee, das sich aus den Missionschefs bei
der UNO in Genf zusammensetzt, hat kürzlich Sirous Nasseri,
den ständigen Vertreter Irans, zum Vorsitzenden gewählt.

Diese Wahl ist eine eigentliche Provokation für Regierung, Justiz
und Öffentlichkeit unseres Landes.

Nasseri ist nachweislich ein Komplize der iranischen Geheim-
agenten, die im April 1990 in Coppet den iranischen Professor
Kazem Radjavi ermordet haben.

In den Sitzabkommen ist das diplomatische Komitee als Institu-
tion nicht vorgesehen. Die Gewohnheit hat jedoch dazu geführt,
dass es für administrative Fragen im Zusammenhang mit den
bei der UNO akkreditierten Missionen als Gesprächspartner der
Schweizer Behörden gilt.

Der Bundesrat wird aufgefordert, unverzüglich alle Kontakte und
Beziehungen zum diplomatischen Komitee zu unterbrechen, so-
lange Sirous Nasseri dessen Vorsitzender ist.

22.05.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3035 n Mo. Epiney. Neue Finanzierung der NEAT  
(05.03.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Massnahmen zu tref-
fen:

1. Erarbeitung eines verkehrspolitischen Gesamtkonzeptes

2. Prüfung eines neuen Finanzierungskonzepts für die NEAT auf
folgenden Grundlagen:

2.1. Erhöhung des für den Strassenverkehr bestimmten Treib-
stoffzolls um 10 Rappen. Einnahmen: 600 Millionen Franken pro
Jahr. 

2.2. Entnahme von 25 Prozent aus der Spezialfinanzierung
Strassenverkehr als A-fonds-perdu-Beitrag für die NEAT. Ein-
nahmen: 450 Millionen Franken pro Jahr.

2.3. Erhebung einer Alpentransitgebühr für die Pässe Gotthard,
San Bernardino, Grosser St. Bernhard und Simplon, und zwar:
Personenwagen: Fr. 30.- pro Tunneldurchfahrt, unter Anrech-
nung der bisherigen Durchfahrtsgebühr am Grossen St. Bern-
hard; Lastwagen: Fr. 200.- pro Durchfahrt. Einnahmen: 400 Mil-
lionen Franken pro Jahr.

2.4. Aufnahme einer Staatsanleihe von 12 Milliarden zu 4 Pro-
zent mit 12jähriger Laufzeit. Steuerpflichtige, die Steuern hinter-
zogen haben, können diese Anleihe prioritär zeichnen. Im Sinne
einer Pauschalstrafe erhalten sie einen Zins von nur 2 Prozent
bei deklarierten Beträgen von bis zu 200 000 Franken und von 1
Prozent bei höheren Beträgen. Die Einnahmen aus der Zinsdif-
ferenz sind für die Finanzierung der NEAT bestimmt. Wenn die
Selbstdeklaration 12 Milliarden Franken einbringt,  ergeben sich
jährliche Einnahmen von ungefähr 300 Millionen Franken (2% =
240 Millionen; 1% = 360 Millionen).

Mitunterzeichnende: Ducrot, Filliez, Loretan Otto, Simon (4)

03.06.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

96.3039 n Po. Pini. Griffigeres Kartellgesetz  (06.03.1996)

Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Markus Lus-
ser, gibt in einem Interview in einer Tessiner Tageszeitung (Cor-
riere der Ticino im Januar 1996) seinem Wunsch Ausdruck, das
geltende Kartellgesetz solle verschärft werden.

Der Postulant fordert den Bundesrat auf:

1. abzuklären, ob die Aussagen von Herrn Lusser eine tatsäch-
liche Notwendigkeit widerspiegeln und ob demnach eine Ver-
schärfung des Kartellgesetzes zweckmässig ist;

2. die Möglichkeiten zu prüfen, wie die Voraussetzungen für den
Binnenmarkt so verbessert werden könnten (Ein- und Ausfuhr),
dass die Verkaufspreise spürbar gesenkt und die damit zusam-
menhängenden (negativen!) Auswirkungen des ueberbewerte-
ten Schweizer Frankens reduziert werden.

01.05.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

96.3044 n Po. (Zisyadis)-Jaquet-Berger. Verbot von Rohyp-
nol  (06.03.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert, den Verkauf von Rohypnol, ei-
nem vom Basler Unternehmen Roche hergestellten Medika-
ment, mit sofortiger Wirkung zu verbieten. Das äusserst starke
Schlaf- und Beruhigungsmittel ist auf dem besten Weg, sich in
der Schweiz zu einer verhängnisvollen Droge zu entwickeln.



Wegen seines niedrigen Preises sind dabei immer jüngere Men-
schen davon betroffen.

Mitunterzeichnende: Grobet, Spielmann, Ziegler (3)

24.04.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

27.11.1996 Nationalrat. Der Vorstoss wird durch Frau Jaquet-
Berger übernommen

✕ 96.3045 n Ip. Rennwald. Schliessung des Grenzbahnhofs 
von Delle. Gefährdung des öffentlichen Verkehrs in der 
Juraregion  (07.03.1996)

Am 30.10.1995 informierte die Generaldirektion der SBB die ju-
rassische Regierung in einem Brief über den gemeinsamen Be-
schluss von SBB und SNCF, den Grenzbahnhof von Delle auf
den 01.01.1996 zu schliessen.

Diese Entscheidung verschärft die schon beunruhigende Situa-
tion des öffentlichen Verkehrs im Kanton Jura und in der gesam-
ten Juraregion zusätzlich. Deshalb wird der Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen gebeten:

- Ist der Bundesrat nicht der Auffassung, diese Massnahme
stehe in völligem Widerspruch zur jüngsten Entscheidung der
französischen Regierung, ein Vorprojekt für den TGV  Rhin-
Rhône" zu lancieren? Ein neuer Bahnhof für diesen TGV ist in
Sévenans/Méroux-Moval, am Kreuzungspunkt mit der Linie
Delle - Belfort, geplant.

- Ist der Bundesrat nicht der Meinung, dass dieser Beschluss so-
wie die Stillegung der Strecke Delle - Belfort einer koordinierten
Verkehrspolitik entgegenlaufen, da die Solothurn-Münster-Bahn
(SMB) durch den Wegfall des Güterverkehrs ab Delle - Belfort fi-
nanziell direkt betroffen ist? Die Strecke Solothurn - Moutier ist
heute bedroht, und man spricht sogar davon, den gesamten Ver-
kehr von der Schiene auf die Strasse zu verlagern.

- Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, SBB und SNCF hätten sich
im Geist des neuen Eisenbahngesetzes mit den direkt und indi-
rekt betroffenen Kantonen (Jura, Bern und Solothurn) in Verbin-
dung setzen sollen, statt einseitig eine Entscheidung zu treffen?

- Kann uns der Bundesrat die Gewissheit geben, dass die Eisen-
bahnlinie Delle - Belfort nach der Schliessung des Grenzbahn-
hofs von Delle nicht einfach stillgelegt wird? Dies würde es den
Bewohnern eines ganzen Teils der Juraregion verunmöglichen,
den TGV  Rhin-Rhône" rasch und einfach zu erreichen.

- Ist der Bundesrat nicht der Auffassung, dass es wichtig ist, zwi-
schen Genf und Basel weitere Möglichkeiten zu schaffen, damit
der TGV  Rhin-Rhône" rasch und einfach erreicht werden kann?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Bodenmann, Borel, Bühlmann, Caccia,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, Comby, Couchepin, de Dardel,
Dupraz, Epiney, Fankhauser, von Felten, Filliez, Frey Claude,
Goll, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Haering
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hilber,
Hochreutener, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jöri,
Jutzet, Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Marti Werner,
Maury Pasquier, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Ratti, Rechsteiner
Paul, Rechsteiner Rudolf, Roth-Bernasconi, Ruffy, Scheurer,
Semadeni, Simon, Spielmann, Strahm, Straumann, Stump,
Teuscher, Thanei, Tschäppät, Vermot, Vogel, Vollmer, Weber
Agnes, Zbinden, Ziegler, Zisyadis (72)

16.09.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
04.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

96.3047 n Mo. Hochreutener. Gleichberechtigung in der 
Selbstvorsorge gemäss Säule 3a  (08.03.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Säule 3a auch Nicht-Er-
werbstätigen zugänglich zu machen.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Caccia, David,
Dormann, Eberhard, Engler, Epiney, Filliez, Grossenbacher,
Imhof, Kühne, Loretan Otto, Ratti, Ruckstuhl, Schmid Odilo,
Stamm Judtih, Straumann, Widrig, Zapfl (20)

01.05.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

21.06.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3051 n Ip. Borer. Ueberprüfung der Krankenversicherer 
durch die Kartellkommission  (11.03.1996)

Die Inkraftsetzung des neuen Kartellgesetzes auf den
01.07.1996 bedarf im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der
Krankenversicherer einiger Klärungen.

Ich bitte den Bundesrat diesbezüglich um die Beantwortung fol-
gender Fragen:

1. Werden nach dem 01.07.1996 Fusionen von Krankenversi-
cherungen durch die Kartellkommission grundsätzlich über-
prüft?

2. Werden Abkommen zwischen Versichern, die der Zusammen-
arbeit dienen, durch die Kartellkommission überprüft?

3. Ist eine Ueberprüfung allenfalls von der Anzahl der Versicher-
ten, die vom Zusammenschluss oder der Zusammenarbeit be-
troffen werden, abhängig?

4. Sofern Fusionen oder Zusammenschlüsse nicht überprüft
werden: Begründung?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Blaser, Bortoluzzi,
Dreher, Engelberger, Eymann, Fehr Lisbeth, Gusset, Hasler
Ernst, Maurer, Moser, Sandoz Suzette, Schenk, Schmied
Walter, Seiler Hanspeter, Steinemann, Vetterli (17)

01.05.1996 Antwort des Bundesrates.

21.06.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 96.3070 n Ip. Hollenstein. Stopp dem Abbau beim Zugsper-
sonal  (13.03.1996)

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Rationali-
sierungsübung "Abschaffung Zugbegleitung" abgebrochen wer-
den sollte, falls sich herausstellt, dass unter dem Strich keine
echten Einsparungen resultieren, aber trotzdem gewichtige
Nachteile entstehen, wie dem Abbau des Kundendienstes, ver-
minderte Sicherheit, fehlende Betreuung der Fahrgäste, Image-
verlust des öffentlichen Verkehrs etc.?

2. Ist der Bundesrat bereit, in dieser Sache eine Wirtschaftlich-
keitsrechnung von unabhängiger Seite in Auftrag zu geben, wel-
che insbesondere die Einnahmenverluste durch nicht mehr un-
ternommene Fahrten und durch Schwarzfahrten beziffern und
allfällige versteckte Kostenverlagerungen untersucht?

3. Ist der Bundesrat bereit, bei den SBB seinen Einfluss geltend
zu machen und dafür zu sorgen, dass vorab von vermeintlichen
Sparübungen im Bereich der Zugsbegleitung abgesehen wird?

4. Ist der Bundesrat bereit, die in der Studie der "Beratungsstelle
öffentlicher Verkehr Bfö" vom Dezember 1995 vorgeschlagenen
"Anforderungen des Fahrgastes an die Angebotsqualität im re-
gionalen öV" ernsthaft zu prüfen und entsprechende Massnah-
men in die Wege zu leiten?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bircher, Bühlmann,
Diener, Dormann, Fasel, Gonseth, Grendelmeier,
Grossenbacher, Hilber, Meier Hans, Meier Samuel, Müller-
Hemmi, Ostermann, Teuscher, Thür, Vermot (17)

12.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
04.12.1997 Nationalrat. Erledigt.



96.3075 n Po. (Zisyadis)-Jaquet-Berger. Lastenausgleich 
zwischen Bund und Kantonen. Jahresbericht  (14.03.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Jahresbericht über die La-
stenverschiebungen und die Kompensationen zwischen Bund
und Kantonen vorzulegen. Dieser Bericht sollte folgende Punkte
enthalten:

- eine Bestandesaufnahme

- eine Analyse der Entwicklung der finanziellen Situation der be-
treffenden Gemeinwesen

- eine Analyse der Auswirkungen auf Beschäftigung und Arbeits-
losigkeit

Mitunterzeichnende: Cavalli, de Dardel, Grobet, Spielmann,
Ziegler (5)

29.05.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

27.11.1996 Nationalrat. Der Vorstoss wird durch Frau Jaquet-
Berger übernommen

96.3089 n Mo. Egerszegi-Obrist. OR-Revision. Lücken-
schliessung im Mutterschutz  (20.03.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, durch eine Revision von Artikel
324a des Obligationenrechtes sicherzustellen, dass erwerbstä-
tige Frauen in jedem Fall für die acht Wochen Pause nach der
Geburt, die vom Arbeitsgesetz verlangt werden, den Lohn erhal-
ten.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Bortoluzzi, Ducrot, Fischer-
Seengen, Fritschi, Giezendanner, Gysin Hans Rudolf,
Heberlein, Kofmel, Müller Erich, Randegger, Speck,
Steinemann, Theiler, Vallender, Weigelt, Wiederkehr,
Wittenwiler (18)

02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3108 n Mo. Jeanprêtre. Erstellung einer Statistik über die 
Lebensbedingungen  (20.03.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Statistik über die Lebensbe-
dingungen zu erstellen und koordinierte sozialwissenschaftliche
Berichte zu erarbeiten. Dazu ergreift er folgende Massnahmen:

1. Es müssen in regelmässigen Abständen statistische Berichte
erstellt werden, die einen umfassenden Überblick über die so-
ziale Lage der Bevölkerung und einzelner Bevölkerungsgruppen
geben und auch einen internationalen Vergleich ermöglichen.
Diese Berichte sollten Informationen zu folgenden Themenbe-
reichen enthalten:

- finanzielle Lage (Einkommen und Vermögen) und ihr Zusam-
menhang mit anderen Aspekten der Lebensqualität (Wohnver-
hältnisse, Gesundheit, Freizeit, Beteiligung am gesellschaftli-
chen Leben, persönliche Sicherheit, usw.)

- jährliche Entwicklung der finanziellen Lage der Einzelpersonen
und der Haushalte

- Zeitaufwand für Hausarbeit, Erziehung, andere familiäre Aufga-
ben, unbezahlte Sozialarbeit und Schwarzarbeit

2. Zu diesem Zweck müssen in Übereinstimmung mit den inter-
national üblichen Kriterien folgende Erhebungen durchgeführt
werden:

- Eine fünfjährliche multithematische Befragung der Haushalte
(Mikrozensus) zu deren Lebensbedingungen einschliesslich der
finanziellen Lage (Einkommen und Vermögen der Bevölkerung).

- Eine jährliche Erhebung zur Entwicklung von Einkommen und
Vermögen. Die Erhebung muss mit entsprechenden europäi-
schen Untersuchungen vergleichbar sein.

- Eine fünfjährliche Erhebung zum Zeitbudget. Diese Erhebung
muss ebenfalls mit entsprechenden Erhebungen auf europäi-
scher Ebene vergleichbar sein.

3. Für die Finanzierung der unter Punkt 1 und 2 vorgesehenen
Aktivitäten müssen mindestens 5 Prozent der für die Statistik be-
stimmten Mittel eingesetzt werden.

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Béguelin, Berberat,
Borel, Carobbio, Cavalli, de Dardel, Gross Andreas, Gysin
Remo, Haering Binder, Hubacher, Hubmann, Jans, Jutzet,
Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Maury Pasquier, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Vollmer (23)

01.05.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3111 n Mo. Ratti. Verkauf von Treibstoff und grenzüber-
schreitender Handel. Aktive Stabilisierungspolitik  
(20.03.1996)

Die Preisdifferenzen bei den Treibstoffen zwischen der Schweiz
und den Nachbarländern führen von Jahr zu Jahr zu starken
Umsatzschwankungen, nicht nur im Treibstoffverkauf, sondern
im gesamten Handel. Die negativen Auswirkungen auf Wirt-
schaft und Umwelt sind keineswegs zu unterschätzen, sowohl
für die betroffenen Wirtschaftszweige und Arbeitskräfte wie für
die Fiskaleinnahmen des Bundes und eine stetige Entwicklung
der Grenzregionen und -kantone.

Wir ersuchen den Bundesrat:

1. er möge rasch die Situationsanalyse für die Gesamtheit der
schweizerischen Grenzregionen fertigstellen;

2. er möge die Schwankungen und Verluste bei den Fiskalein-
nahmen des Bundes (Treibstoffabgaben und Tabaksteuer) in
den Jahren 1990-1995 benennen;

3. er möge die Möglichkeit flexibler Lösungen und einer Locke-
rung der Bestimmungen für die Besteuerung der Treibstoffe, die
in den Grenzregionen verkauft werden, prüfen;

4. er möge speziell die Möglichkeit abklären, ob mit den Haupt-
beteiligten (Verteilorganisationen, Eidg. Finanzverwaltung, Kan-
tone) Kompensationsinstrumente ausgehandelt werden können
(allenfalls über die Errichtung eines Fonds zur Stabilisierung der
Preisdifferenzen bei den Treibstoffen, die in den Grenzregionen
verkauft werden).

Mitunterzeichnende: Bezzola, Caccia, Cavadini Adriano,
Columberg, Comby, David, Deiss, Epiney, Filliez, Lachat,
Maitre, Maspoli, Pelli, Pini, Raggenbass (15)

25.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3123 n Ip. Bäumlin. Rettung der Feldobstbäume  
(21.03.1996)

Durch die Teilrevision des Alkoholgesetzes (einheitliche Steuer
für gebrannte Wasser) sind die Hochstamm- und Feldobst-
bäume gefährdet, weil ihre Früchte nicht mehr kostendeckend
abgesetzt werden können. Die Folge ist eine fortschreitende
Ausräumung der Landschaft, Verlust der Artenvielfalt und Nütz-
linge (Vögel) und das Gegenteil der Oekologisierung der Land-
wirtschaft.

Ist der Bundesrat bereit, dieser fatalen Entwicklung mit gezielten
Direktbeiträgen gemäss Landwirtschaftsgesetz entgegenzuwir-
ken?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, Banga, Baumann
Stephanie, de Dardel, Diener, Fankhauser, von Felten, Gonseth,
Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Haering Binder, Hilber,
Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Jöri, Jutzet, Leemann,
Müller-Hemmi, Rechsteiner Rudolf, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot,
Weber Agnes, Zbinden, Zwygart (34)

03.06.1996 Antwort des Bundesrates.

21.06.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



✕ 96.3130 n Po. Alder. Gleich lange Spiesse für SBB und 
"Privatbahnen"  (21.03.1996)

Erstmals seit 98 Jahren wird in der Schweiz eine Linie der SBB,
nämlich die Eisenbahnlinie zwischen Schaffhausen und Ro-
manshorn (Seelinie), versuchsweise von einer "Privatbahn" -
besser würde man wohl von einer nicht bundeseigenen, aber
bundesgeförderten Bahn sprechen - übernommen. Eine kor-
rekte Evaluation des Versuches nach zehn Jahren setzt voraus,
dass SBB und "Privatbahnen" bezüglich Subventionierung und
Leistungsauftrag gleichgestellt sind und die Leistungen der SBB
an "Privatbahnen" zu marktgerechten Preisen verrechnet wer-
den.

Verschiedene Umstände sprechen aber dafür, dass die Spiesse
für SBB und "Privatbahnen" nicht gleich lang und damit die Wett-
bewerbsbedingungen verzerrt sind. Beispiele:

- Die SBB können für die Benützung ihrer Bahnhöfe durch "Pri-
vatbahnen" nur die marginalen Kosten, nicht aber die tatsächli-
chen Aufwendungen (inklusive Fixkostenanteil) verrechnen.

- Die "Privatbahnen" erhalten Beiträge aus dem Rahmenkredit
zinsfrei; die SBB müssen ihre Investitionsdarlehen beim Bund
beziehen und verzinsen.

- Einige "Privatbahnen" kennen andere Sicherheitsstandards als
die SBB. Dies bedeutet, dass die Kosten für die SBB im Regio-
nalverkehr höher sind.

- Die SBB müssen ihr Netz und Fahrplanangebot schweizweit
optimieren, die "Privatbahnen" nur regional.

Der Bundesrat wird eingeladen, einen Bericht auszuarbeiten, in
dem die unterschiedlichen Wettbewerbsvoraussetzungen von
SBB und "Privatbahnen" dargestellt und analysiert werden. Ge-
stützt auf diesen Bericht sollen allenfalls Massnahmen zur
Gleichbehandlung von SBB und "Privatbahnen" vorgeschlagen
bzw. beantragt werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, von Allmen,
Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Borel, Carobbio,
Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, von Felten, Grobet, Gross
Andreas, Günter, Gysin Remo, Hämmerle, Hilber, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jöri, Jutzet,
Ledergerber, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Spielmann, Thanei, Vermot, Weber Agnes,
Wiederkehr, Zbinden, Ziegler, Zisyadis (42)

10.06.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

04.12.1997 Nationalrat. Annahme.

96.3136 n Mo. Nationalrat. Überleben von 3000 kleinen Zeit-
schriften (Chiffelle)  (21.03.1996)

Der Bundesrat wird ersucht, eine Aenderung des Postverkehr-
gesetzes vorzulegen, die es erlaubt, die Ausführungsverord-
nung so anzupassen, dass Zeitschriften mit einer Auflage unter
1000 in den Genuss günstigerer Taxen kommen als die seit dem
01.01.1996 geltenden Taxen für die B-Post.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Banga,
Baumann Ruedi, Bäumlin, Berberat, Blaser, Bodenmann,
Bonny, Brunner Toni, Bühlmann, Carobbio, Cavalli, Christen,
Comby, Couchepin, de Dardel, Diener, Ducrot, Dünki, Dupraz,
Egerszegi-Obrist, Eggly, Engler, Epiney, Fankhauser, Fasel,
Fehr Lisbeth, Fehr Hans, von Felten, Föhn, Frey Claude, Goll,
Gonseth, Grendelmeier, Grobet, Gros Jean-Michel, Gross
Andreas, Gross Jost, Guisan, Günter, Gysin Remo, Haering
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hilber, Hochreutener,
Hollenstein, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jöri, Jutzet, Keller,
Kunz, Lachat, Langenberger, Lauper, Ledergerber, Leemann,
Leu, Leuenberger, Loeb, Loretan Otto, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meier Samuel, Meyer Theo, Müller-Hemmi,
Ostermann, Pelli, Philipona, Pini, Rechsteiner Paul, Rechsteiner
Rudolf, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruf, Ruffy, Sandoz Marcel,
Sandoz Suzette, Scheurer, Schmid Odilo, Semadeni, Simon,

Spielmann, Steffen, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Thür,
Tschopp, Tschäppät, Vermot, Vogel, Wiederkehr, Wittenwiler,
Zapfl, Zbinden, Ziegler, Zisyadis, Zwygart (104)

22.05.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

12.12.1996 Nationalrat. Annahme.

96.3139 n Ip. Rennwald. Multilaterales Abkommen über Inve-
stitionen  (21.03.1996)

Seit 1995 sind im Rahmen der OECD Verhandlungen zu einem
multilateralen Abkommen über Investitionen im Gange. Für die
Schweiz sind solche  Investitions-Spielregeln" von besonderer
wirtschaftlicher Bedeutung, denn zahlreiche Bewohnerinnen
und Bewohner unseres Landes investieren direkt im Ausland. Ab
Beginn der Verhandlungen spielte die Schweiz eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. Dieses Abkommen ist verbindlich und
dürfte es erlauben, neue Vorkehren zu treffen und die Internatio-
nalisierung von Bereichen der Innenpolitik voranzutreiben. Aller-
dings ist mit der OECD als Verhandlungsforum ein Problem ver-
bunden: ihre Mitgliedstaaten gehören praktisch ausschliesslich
zu den Industrieländern. Die anderen Länder, die vielleicht am
Verhandlungsgegenstand auch interessiert wären, wie diejeni-
gen Asiens oder Lateinamerikas, sind vom Verhandlungspro-
zess völlig ausgeschlossen. Deshalb bitte ich den Bundesrat,
mir folgende Fragen zu beantworten:

1. Im Anschluss an die Verhandlungen im Rahmen der Uruguay-
Runde hatte Staatssekretär Franz Blankart von einem  Demo-
kratiedefizit" gesprochen, da die Parlamente der einzelnen Staa-
ten die Vorschläge lediglich als Paket annehmen oder verwerfen
konnten. Welche Vorkehren trifft der Bundesrat, um nicht ein
zweites Mal in die gleiche Lage zu kommen?

2. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass auch die Län-
der Asiens, Afrikas und Lateinamerikas die Möglichkeit haben
sollten, sich am Verhandlungsprozess aktiv zu beteiligen, damit
ihre Anliegen einfliessen können und ihre Souveränität gewahrt
wird, statt dass bei ihnen Gefühle des Neokolonialismus aufkom-
men?

3. Es wurde vorgeschlagen, das im Rahmen der OECD ausge-
handelte multilaterale Abkommen über Investitionen zur Welt-
handelsorganisation (WTO) zu transferieren. Damit erhielte die
WTO Kompetenzen, die über den Bereich des Handels hinaus-
gehen. Sie könnte vermehrt auch bei der Beilegung von Konflik-
ten mitwirken. Ist der Bundesrat in der Lage abzuschätzen, wel-
che Auswirkungen ein solcher Vorschlag auf die Entwicklungs-
länder hat?

4. Wie beabsichtigt der Bundesrat die Forderungen in das Ab-
kommen einzubringen, die mit den Auswirkungen der Investitio-
nen auf Gesellschaft und Umwelt zusammenhängen?

5. Ist der Bundesrat auch bereit, neben den Privilegien, die den
Investoren im Sinne der  Good Governance" zugebilligt werden,
sich dafür einzusetzen, dass im Abkommen die Koalitions- und
die

Verhandlungsfreiheit für die Gewerkschaften verbindlich gere-
gelt werden?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin,
Berberat, Borel, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, von
Felten, Goll, Grobet, Gross Jost, Gysin Remo, Haering Binder,
Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hilber, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jöri, Jutzet, Ledergerber, Leemann,
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump,
Thanei, Vermot, Weber Agnes, Zbinden, Zisyadis (47)

22.05.1996 Antwort des Bundesrates.

21.06.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



96.3144 n Mo. Grobet. Restrukturierung von Unternehmun-
gen und Schutz der Arbeitsplätze  (22.03.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert, den eidgenössischen Räten so
schnell wie möglich einen Entwurf für einen dringlichen Bundes-
beschluss über die Unternehmensrestrukturierung und -zusam-
menschlüsse, die einen Stellenabbau zur Folge haben, zu unter-
breiten. In diesem Bundesbeschluss müsste namentlich vorge-
sehen werden:
1. die Pflicht, der zuständigen Bundesbehörde jede geplante
Massnahme zu melden, die einen Abbau von mehr als 50 Stel-
len zur Folge haben kann;

2. die Pflicht, eine solche Massnahme mindestens drei Monate
aufzuschieben, damit die zuständige Bundesbehörde die Mög-
lichkeit hat:

2.1. dafür zu sorgen, dass die betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und speziell die Arbeitnehmerorganisationen über
die geplanten Massnahmen und deren Auswirkungen korrekt in-
fomiert werden;

2.2. die Verantwortlichen der betreffenden Unternehmung und
die Sozialpartner an einen Tisch zu bringen, um die geplanten
Massnahmen zu analysieren und zu prüfen, ob nicht durch an-
dere Massnahmen Arbeitsplätze erhalten werden könnten;

2.3. Empfehlungen an die Unternehmung zu richten und im Ein-
vernehmen mit ihr Massnahmen zur Erhaltung der Arbeitsplätze
zu beschliessen;

3. die Schaffung einer Expertenkommission, in der namentlich
die Sozialpartner vertreten sind und die die Aufgabe hat, die
Massnahmen zur Umstrukturierung und Zusammenlegung von
Arbeitsplätzen, welche den Bundesbehörden gemeldet werden,
zu überprüfen und Lösungen zur Erhaltung der Arbeitsplätze
auszuarbeiten;

4. die Schaffung einer Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit den
Sozialpartnern, die den Auftrag hat, im Hinblick auf eine bessere
Verteilung der Arbeit und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
die Verkürzung der Arbeitszeit und die Beschränkung von Über-
stunden zu fördern;

5. eine sehr hohe Besteuerung des Kursgewinns, den Aktien
aufgrund von Umstrukturierungen und Zusammenschlüssen er-
fahren, und Äufnung eines Fonds zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen mit dem Ertrag dieser Steuer;

6. Strafbestimmungen für Unternehmungen, welche bei geplan-
ten Entlassungen die Meldepflicht und die Wartefrist nicht be-
achten.

Mitunterzeichnende: Alder, Berberat, Bodenmann, Carobbio,
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Hubacher, Jeanprêtre, Rechsteiner
Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Spielmann, Thanei,
Ziegler, Zisyadis (17)

22.05.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3148 n Mo. Teuscher. Vollumfänglicher Moorschutz im 
Kanton Bern  (22.03.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Verfassungsauftrag im
Moorschutz vollumfänglich umzusetzen und daher die Flach-
moore "Mederlauwenen" und "Chessibidmer" sowie die Moor-
landschaft "Grimsel" bei nächstmöglicher Gelegenheit in die ent-
sprechenden Bundesinventare aufzunehmen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumann Ruedi,
Bühlmann, Goll, Hämmerle, Hollenstein, Hubmann, Meier Hans,
Müller-Hemmi, Ostermann, Stump, Thür, Vermot, Weber
Agnes (14)

27.08.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3159 n Ip. Leu. Gesundheitslehre an den landwirtschaftli-
chen Schulen  (22.03.1996)

Ist der Bundesrat bereit, im Rahmen der Weisungs-, Genehmi-
gungs- und Richtlinienkompetenzen, die ihm gemäss Artikel 6

Absatz 3 und Artikel 7 Absatz 2 des Landwirtschaftsgesetzes na-
mentlich im Bereich der Ausbildungs- und Prüfungsreglemente
zukommen, darauf hinzuwirken, das Fach Gesundheitslehre im
Rahmen der landwirtschaftlichen Berufsbildung stärker zu ver-
ankern?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Baumberger, Bircher,
Caccia, Columberg, Deiss, Dormann, Ducrot, Durrer, Eberhard,
Ehrler, Engelberger, Engler, Epiney, Hämmerle, Hess Otto,
Hochreutener, Imhof, Kühne, Lachat, Loeb, Loretan Otto, Maitre,
Ruckstuhl, Tschuppert, Widrig, Wyss (27)

08.05.1996 Antwort des Bundesrates.

21.06.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3161 n Mo. (Zisyadis)-Jaquet-Berger. AHV/IV. Jährliche 
Rentenanpassung  (22.03.1996)

Ich fordere den Bundesrat auf, angesichts der abnehmenden
Kaufkraft der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Ren-
ten die AHV-Gesetzgebung zu ändern und die jährliche Renten-
anpassung einzuführen.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Béguelin, Bodenmann,
Bühlmann, Carobbio, Cavalli, de Dardel, Goll, Gonseth, Grobet,
Hollenstein, Jeanprêtre, Rennwald, Spielmann, Teuscher,
Ziegler (16)

22.05.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

27.11.1996 Nationalrat. Der Vorstoss wird durch Frau Jaquet-
Berger übernommen

96.3213 n Mo. Hafner Ursula. Eidgenössische Erbschafts- 
und Schenkungssteuer als Finanzierungsbeitrag für die 
AHV (04.06.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, die rechtlichen Grundlagen für
eine eidgenössische Erbschafts- und Schenkungssteuer vorzu-
legen. Der Steuerertrag soll zur Finanzierung der AHV verwen-
det werden, soweit er nicht - analog zu Art. 41ter, Abs. 5, Bst. b
der Bundesverfassung - an die Kantone geht.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Bodenmann, Borel, Bühlmann, Carobbio,
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, David, Dormann, Dünki,
Fankhauser, Fasel, von Felten, Goll, Gonseth, Gross Andreas,
Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hämmerle,
Herczog, Hilber, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans,
Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Marti
Werner, Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Schmid Odilo, Semadeni, Spielmann, Strahm,
Stump, Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber
Agnes, Zbinden, Ziegler, Zisyadis, Zwygart (66)

02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

19.12.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3219 n Ip. Liberale Fraktion. Verkauf Cargo Domizil - Ein-
haltung von Verträgen  (04.06.1996)

Im Laufe des Jahres 1993 kommen die wichtigsten der im Rah-
men von Cargo Domizil mit der SBB in Vertrag stehenden Trans-
port- unternehmen zusammen und gründen eine gemeinsame
Gesellschaft unter dem Namen CSS. Im Laufe der Verhandlun-
gen mit den SBB wird auf deren Initiative hin entschieden, eine
neue Aktiengesellschaft unter dem Namen Cargo Domizil Ser-
vice (CDS) zu gründen. SBB, PTT und CSS sind von Anfang an
zu etwa gleichen Teilen Partner in dieser Gesellschaft; Verwal-
tung und Koordination waren den SBB übertragen. Zwei Ver-
träge sichern die Rechte der CSS:

1. Ein ausschliessliches Nutzungsrecht des Produktes durch die
CSS im Falle einer Auflösung der CDS;



2. Ein Vorkaufsrecht auf die Aktien, wenn Aktien der CDS ver-
kauft werden.

Ende Oktober 1995 werden die Verträge, welche die regionalen
Partner an die CDS binden, auf 1995 gekündigt und ab Novem-
ber gibt es Kontakte mit in- und ausländischen Transportgesell-
schaften, ohne dass die CSS als Partner an diesen Transaktio-
nen beteiligt wird. Als Aufsichtsbehörde der SBB und der PTT
trägt der Bundesrat eine Verantwortung für die Einhaltung der
von Betrieben des Bundes abgeschlossenen Verträge. Schliess-
lich hat am 30.05.1996 der Verwaltungsrat der SBB den Aktien-
verkaufsvertrag vom 30.05.1996 zwischen den SBB und der
Transvision unter dem sehr relativen Vorbehalt späterer Gesprä-
che mit den PTT und der CSS gutgeheissen.

Ist der Bundesrat bereit, das Parlament zu informieren über:

1. die Schaffung, die Sanierung und die Bedingungen des Ver-
kaufs der CDS ?

2.  die Verwendung öffentlicher Gelder bei diesen Geschäften,
da ja der Bund den SBB  für erzielte Betriebsdefizite Garantien
bietet ?

Sprecher: Friderici

25.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3223 n Ip. Comby. Cargo Domizil  (04.06.1996)

Die jüngsten Entscheide der SBB betreffend die Cargo Domizil
AG, Bern, haben beim Personal der genannten Firma und in den
Randregionen unseres Landes grosse Beunruhigung ausgelöst.

Die Entscheide tragen zudem in keiner Weise der neuen Ver-
kehrspolitik Rechnung, welche die Schweiz in Zukunft zu entwik-
keln gedenkt und nach der aus Umweltschutzgründen ein Teil
der Belastung der Strasse auf die Schiene verlegt und gleichzei-
tig  auch die Bedürfnisse des Marktes optimal berücksichtigt
werden sollen.

Sicher unterstützen auch wir die Anstrengungen der SBB, ihr
Unternehmen so umzustrukturieren, dass es finanziell wieder
gesund wird und den Kunden im Wettbewerb qualitativ hochste-
hende Leistungen anzubieten vermag. Wir sind jedoch darüber
erstaunt, wie überstürzt die SBB das Problem der Cargo Domizil
auf dem Rücken des Personals und der Randregionen regeln
wollte und dabei die elementarsten Grundsätze der Transparenz
und der gegenseitigen Achtung unter Partnern missachtet hat.

Es ist bekannt, dass die Cargo Domizil zwar 1994 zulasten der
SBB ein Defizit von 120 Millionen zu verzeichnen hatte; dieses
Defizit war aber 1995 spürbar auf 40 Millionen geschrumpft und
soll 1996 sogar auf 25 Millionen zurückgehen. Nach Auffassung
der Fachleute wird bereits 1997 eine ausgeglichene Rechnung
zustande kommen. Wir fragen uns also, warum die Cargo Domi-
zil den Weg der Rationalisierung nicht weiter beschritten hat, in-
dem sie insbesondere noch gewisse administrative und bürokra-
tische Schwerfälligkeiten beseitigt und neue Einsparungen er-
zielt hätte.

Wir ersuchen deshalb den Bundesrat, bei den SBB zu interve-
nieren, damit diese im Bereich Cargo Domizil den durch die ge-
samtschweizerische Verkehrspolitik vorgegebenen Rahmen
einhalten und der Schiene für den Gütertransport vermehrt den
Vorrang gegenüber der Strasse einräumen.

Wir ersuchen den Bundesrat auch, dafür zu sorgen, dass die
SBB ihren gegenüber mehreren kleinen Transportunternehmen
eingegangenen Verpflichtungen nachkommt. Namentlich sollte
der zu unterzeichnende Vertrag garantieren, dass die Versor-
gung des ganzen Landes sichergestellt ist, das Personal über-
nommen wird  und es zur unerlässlichen Koordination im Trans-
portwesen kommt.

Warum soll man denn diesen Unternehemen, die sich in der
Schweiz zusammengeschlossen haben, nicht die Chance ge-
ben, Cargo Domizil zu den gleichen vorteilhaften Bedingungen
zu übernehmen, wie sie der Privatgesellschaft TRANSVISION
angeboten wurden? Warum hat man sich über das Vorkaufs-
recht der Cargo Service Suisse AG (CSS) hinweggesetzt ?

Es ist an der Zeit, dass der Bundesrat in dieser Angelegenheit
energische Schritte unternimmt, damit volle Klarheit über die lau-
fenden Transaktionen geschaffen wird, durch welche mehrere
kleine Transportunternehmen, zahlreiche in diesem Sektor be-
schäftigte Arbeitnehmer und die Randregionen unseres Landes
unrechtmässig benachteiligt werden !

Das Parlament muss sich mit einer dringlichen Beratung mit dem
Verkauf befassen, denn wir haben den Eindruck, dass die SBB
Cargo Domizil an den grössten Konkurrenten, die Lobby der
grossen Strassentransportunternehmen, zu verhökern drohen.

Mitunterzeichnende: Christen, Dupraz, Epiney, Filliez, Guisan,
Lachat, Loretan Otto, Maitre, Philipona, Schmied Walter, Simon 
(11)

25.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3231 n Mo. Borel. Steuerbelastung als Kriterium für den 
interkantonalen Finanzausgleich  (05.06.1996)

Der Bericht über den neuen Finanzausgleich vom 01.02.1996
sieht vor, dass sich der Ressourcenausgleich ausschliesslich
auf einen Index abstützt. Dieser Index beruht auf dem Steuerpo-
tential der Kantone. Die Steuerbelastung der Kantone, das
heisst, die proportional zu diesen Ressourcen reell erhobenen
Steuern, sollten jedoch genauso in Rechnung gezogen werden,
und zwar auch im Sinne der Subsidiaritätslogik des Berichts. Ich
ersuche deshalb den Bundesrat, die Steuerbelastung als zwei-
tes Kriterium für den Ressourcenausgleich in den definitiven
Entwurf aufzunehmen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, Berberat,
Carobbio, Fankhauser, von Felten, Goll, Günter, Hafner Ursula,
Herczog, Hilber, Hubmann, Leemann, Maury Pasquier, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-St.Gallen, Roth-Bernasconi, Semadeni,
Stump, Thanei, Weber Agnes (21)

02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3234 n Ip. Hollenstein. Kein Tropenholz für Bundesbau-
ten  (05.06.1996)

Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Verwendung von Tropenholz
an bundeseigenen Bauten?

2. Wieviel des für den Neubau der Eidgenössischen Materialprü-
fungs- und Forschungsanstalt (EMPA) verwendeten Tropenhol-
zes stammt nachweislich aus nachhaltiger Nutzung?

3. Ist der Bundesrat bereit, verbindliche Weisungen und Vor-
schriften zu erlassen, welche wenigstens für die Bundesbetriebe
die Verwendung von Tropenholz verbieten oder wenigstens auf
ein Minimum beschränken?

4. Wieviel Tropenholz wird jährlich in der Schweiz vermarktet?
Wie ist die Tendenz der letzten Jahre?

5. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um auch ausser-
halb der Bundesbetriebe die Verwendung von Tropenholz einzu-
schränken? Was hat er diesbezüglich in der letzten Zeit unter-
nommen und was gedenkt er zu tun?

Mitunterzeichnende: Alder, Brunner Toni, Bühlmann, Diener,
Eymann, Fasel, Gonseth, Hess Otto, Hilber, Jeanprêtre, Kühne,
Meier Hans, Meyer Theo, Ruckstuhl, Teuscher, Thür, Vallender 
(17)

11.09.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3239 n Po. Hasler Ernst. Gelder für Wiederaufbauhilfe 
und Beschäftigungspolitik  (05.06.1996)

Der Bundesrat wird ersucht bei der Sprechung von Finanzmitteln
für die Wiederaufbauhilfe in Ex-Jugoslawien oder andern Staa-



ten vermehrt auf eine möglichst hohe Beschäftigungswirkung für
die Schweizer Binnenwirtschaft zu achten.

Mitunterzeichnende: Binder, Bircher, Brunner Toni, Christen,
Dupraz, Egerszegi-Obrist, Ehrler, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Freund, Frey Walter,
Gadient, Giezendanner, Kofmel, Kühne, Kunz, Lötscher,
Maurer, Oehrli, Schenk, Schlüer, Schmid Samuel, Seiler
Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steinemann, Tschopp, Vetterli,
Weyeneth, Widrig, Wyss (33)

04.09.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

96.3240 n Ip. Hasler Ernst. Zugang zu den Fachhochschulen  
(05.06.1996)

Eine Umfrage zeigt, dass der Zugang zu den Fachhochschulen
über die Berufsmaturität an der gewerblichen Wirtschaft vorbei-
läuft. In diesem Zusammenhang frage ich den Bundesrat:

1. Wieviele Lehrlinge besuchen gegenwärtig Berufsmaturitäts-
kurse?

2. Wie hoch ist der Anteil bei den Lehrberufen im gewerblich-
handwerklichen Bereich mit 3-jähriger Lehrzeit?

3. Welche Möglichkeiten bestehen auch in diesen Lehrberufen
den Zugang zu den Berufsmaturitätskursen zu ermöglichen?
Welche Empfehlungen kann der Bund den Kantonen geben?

4. Mit welchen Massnahmen soll die Zusammenarbeit zwischen
den jeweiligen Berufsbranchen und den zukünftigen Fachhoch-
schulen verstärkt werden?

Mitunterzeichnende: Aregger, Binder, Bircher, Brunner Toni,
Christen, Egerszegi-Obrist, Ehrler, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Freund, Frey Walter,
Gadient, Giezendanner, Kofmel, Kühne, Kunz, Lötscher,
Maurer, Nebiker, Oehrli, Schenk, Schmid Samuel, Seiler
Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steinemann, Vetterli,
Weyeneth, Widrig, Wyss (32)

11.09.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3245 n Ip. Ziegler. Kontrolle der Medikamentenpreise  
(05.06.1996)

1. Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) verbietet
die offene Werbung mit Rabatten für Medikamente der Liste C,
die nicht rückvergütet werden, sie lässt aber die verdeckte Wer-
bung mit solchen Preisreduktionen zu. Ist der Bundesrat nicht
der Meinung, dass dieser unredlichen Praxis ein Riegel vorge-
schoben werden und die Preisreduktionen der gesamten Bevöl-
kerung zugute kommen sollten?

2. Am 15.09.1996 werden die Preise von 300 Spezialitäten, die
aus den Jahren vor 1966 stammen, um bis zu 50 Prozent ge-
senkt. Warum werden lediglich die Medikamentenpreise der Li-
sten A und B von vor 1966 neu festgelegt? Ist der Bundesrat
nicht der Ansicht, dass unverzüglich die Preise von allen von den
Krankenkassen rückvergüteten Medikamenten neu festgelegt
werden sollten?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, Carobbio,
Fankhauser, Goll, Grobet, Hilber, Hubmann, Leemann, Maury
Pasquier, Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi, Semadeni, Stump,
Thanei, Weber Agnes (16)

16.09.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3246 n Ip. Strahm. Wettbewerbsorientierung und Risiko-
minimierung beim Bau der NEAT  (05.06.1996)

Von interessierten Kreisen wird versucht, im Hinblick auf die
Submissionsverfahren für die NEAT-Tunnel-Grossprojekte die
Anforderungen an die Sicherheitsleistungen der Baufirmen zu
senken und generell die Wettbewerbsordnung einzuschränken.

Wir bitten den Bundesrat, folgende Fragen zum Vollzug der ge-
waltigen NEAT-Investitionsvorhaben zu beantworten:
1. Was gedenkt der Bundesrat vorzukehren, um dem Wettbe-
werbsprinzip bei der Vergabe der Planungs- und Bauaufträge
bei der NEAT zum Durchbruch zu verhelfen und für den Staat
(resp. die Bahnen als Bauherren) die kostengünstigsten Baufir-
men und -konsortien auszuwählen? Wird er alles tun, um den
Preiswettbewerb unter den Offerten (selbstverständlich bei glei-
chen Standards der Erfüllung von Qualitäts- und Umweltnor-
men) voll spielen zu lassen?
2. Ist der Bundesrat bereit, ein unabhängiges, externes Con-
trolling einzusetzen, das die Anwendung des Wettbewerbsprin-
zips von der Ausschreibung bis zur Juririerung und bis zur Auf-
tragsvergabe begleitet und überwacht? Ist er bereit, ein Con-
trolling sowohl beim Gotthard- als auch beim Lötschbergtunnel
zu fordern?
3. Ist der Bundesrat bereit, ausländische Anbieter mit preisgün-
stigeren Offerten wirklich auch zuzulassen, wenn sie die Quali-
tätsanforderungen zu erfüllen und die finanziellen Sicherheiten
zu leisten in der Lage sind? Wird er sicherstellen, dass auch die
Bauherren des Lötschbergtunnels diese gleiche Zulassungspra-
xis tatsächlich realisieren?
4. Was kehrt der Bundesrat vor, um Kostenüberschreitungen ab-
zuwenden und die Baurisiken für den Bund zu minimieren? Was
wird insbesondere vorgekehrt, dass die Baukonsortien die Risi-
ken der Bauverteuerung übernehmen und diese nicht zuletzt
beim Bauherr resp. beim Bund hängen bleiben?
5. Welche Massnahmen werden getroffen, um die Risiken beim
Zusammenwirken mehrerer Baufirmen (sog. Schnittstellenrisi-
ken) für den Bauherrn zu minimieren und die Haftung den betei-
ligten Firmen zu übertragen? Werden die Baukonsortien resp.
die Generalunternehmungen zur Solidarhaftung verpflichtet?
6. Stimmt es, dass seitens der Bauwirtschaft darauf gedrängt
worden ist, die zu leistenden finanziellen Sicherheiten (finanzi-
elle Sicherstellungen im Fall von Kostenüberschreitungen,
Schäden etc.) zu reduzieren? Wie hat der Bund darauf reagiert?
Wird er auf der vollumfänglichen Gewährleistung von finanziel-
len Sicherheiten durch die Baukonsortien resp. Baufirmen be-
harren?
7. Bei Tunnelbauten sind Kostenüberschreitungen die Regel,
nicht die Ausnahme. Was gedenkt der Bundesrat vorzukehren,
um für zukünftige Untersuchungen (z.B. einer PUK) und Abklä-
rungen bezüglich Haftung, Verschulden, Offerteinhaltung etc.
die Dokumente und Aussagen vollumfänglich zu sichern?
8. Ist der Bundesrat bereit, dafür zu sorgen, dass im Rahmen der
Ausschreibungen alle Arbeitslose und -gattungen, die einen Zu-
sammenhang haben können, gemeinsam ausgeschrieben wer-
den damit auch Optimierung, Unternehmervarianten und Total-
unternehmerofferten möglich sind.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, Berberat,
Bodenmann, Borel, Carobbio, Fankhauser, Goll, Gross Jost,
Günter, Hafner Ursula, Herczog, Hilber, Hubmann, Ledergerber,
Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi,
Semadeni, Stump, Thanei, Weber Agnes (23)

18.12.1996 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3253 n Mo. Nationalrat. Einnahmen aus speziellen Tele-
fonnummern. Besteuerung (Carobbio)  (10.06.1996)
Über Spezialtelefonnummern, insbesondere über die 156er- und
die 157er-Nummern, können natürliche, vor allem aber auch ju-
ristische Personen, die sich in der Regel in Anonymität hüllen,
umfangreiche Einnahmen erzielen. Diejenigen unter ihnen, de-
ren Identität den Steuerbehörden nicht bekannt ist und für die
diese deshalb auch mit der Zustimmung der Betroffenen die Un-
terlagen bei der Telefonverwaltung nicht einholen können, ent-
ziehen sich auch der Besteuerung. Artikel 112 Absatz 3 des
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer legt denn auch
folgendes fest: „Von der Auskunfts- und Mitteilungspflicht ausge-
nommen sind die Organe der PTT-Betriebe [...] für Tatsachen,
die einer besonderen, gesetzlich auferlegten Geheimhaltung un-



terstehen.“ Diese Bestimmung auch in die kantonalen Steuerge-
setze ein. Im fraglichen Fall beruft man sich hinsichtlich der ge-
setzlich auferlegten Geheimhaltung auf den Datenschutz. Die
Bestimmung lässt aber auch eine legale Form der Steuerhinter-
ziehung zu.

Die Unterzeichnenden ersuchen den Bundesrat, unter Wahrung
der Datenschutzbestimmungen:

- das Ausmass des Phänomens und den Umfang der damit ver-
bundenen Steuerausfälle abzuklären

- auf dem Verordnungs- oder dem Gesetzesweg die Telefonver-
waltung zu verpflichten, über Dienstleistungsanbieter zu infor-
mieren und die Einnahmen aus diesen Spezialnummern, na-
mentlich aus den 156er- und den 157er-Nummern, mitzuteilen,
damit die für eine korrekte Besteuerung erforderlichen Überprü-
fungen durchgeführt werden können.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Berberat,
Borel, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, von Felten, Goll,
Grobet, Günter, Hafner Ursula, Herczog, Hilber, Hubmann,
Jeanprêtre, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-
St.Gallen, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann,
Stump, Thanei, Weber Agnes (28)

13.11.1996 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

13.12.1996 Nationalrat. Annahme.

96.3264 n Po. Stump. Massnahmen zur Umsetzung der 
sprachlichen Gleichstellung  (13.06.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Umsetzung der sprachlichen
Gleichstellung - wie sie im „Leitfaden zur sprachlichen Gleichbe-
handlung“ formuliert ist - in der Verwaltung sicherzustellen und
die Resultate dieser Arbeit einer interessierten Oeffentlichkeit
zugänglich zu machen. Für diese Aufgabe kann entweder eine
bereits bestehende Stelle beauftragt oder eine neue Stelle ge-
schaffen werden. Im weiteren soll in Leitfäden für die sprachliche
Gleichbehandlung im Französischen, Italienischen und Rätoro-
manischen erarbeitet werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Bäumlin, Bühlmann, Carobbio, Cavalli, Goll, Günter,
Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle,
Herczog, Hilber, Hubacher, Leemann, Marti Werner, Maury
Pasquier, Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni,
Teuscher, Vermot (26)

16.09.1996 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen, weist aber darauf hin, dass für das Französische, das
Italienisch und das Rätoromanische besondere Lösungen ge-
funden werden müsse.

04.10.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3267 n Mo. Grobet. Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
und Handhabung von Überstunden  (13.06.1996)

Ich beantrage dem Bundesrat, dafür zu sorgen, dass der Bund
und die Regiebetriebe öffentliche Aufträge nur an Unternehmen
vergeben, die über genügend Arbeitskräfte verfügen, um den
Auftrag ohne Überstunden erledigen zu können, auch wenn sie
dazu Konsortien bilden müssen, und die sich verpflichten, von
ihrem Personal ausser in Ausnahmesituationen keine Überstun-
den zu verlangen.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Berberat, Borel,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hilber, Hubacher, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Maury
Pasquier, Müller-Hemmi, Ruffy, Spielmann, Zisyadis (21)

11.09.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 96.3268 n Ip. Fraktion der Freiheits-Partei der Schweiz. 
Externe Kosten des Kollektivverkehrs  (13.06.1996)

Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Wie hoch sind die externen Kosten, dir durch den gesamten
Kollektivverkehr entstehen?

2. Warum werden externe Kosten, die durch den Kollektivver-
kehr auf der Strasse (Strassenbahn, Trolleybus, etc.) verursacht
werden, dem Individualverkehr belastet?

3. Trifft es zu, dass in an Bahntrassen liegenden Wohnhäusern
bei der Vorbeifahrt eines Güterzuges Lärmbelastungen von bis
zu 90 dBA gemessen wurden?

4. Wie rechtfertigt der Bundesrat den Zustand, dass jede Nacht
300 000 Bewohnerinnen und Bewohner unseres Landes mit ei-
nem vom Kollektivverkehr verursachten Lärmpegel von mehr als
90 dBA leben müssen, obwohl die Gruppe „Aerzte für den Um-
weltschutz“ bereits einen Pegel von etwa 50 dBA als problema-
tisch bezüglich Gesundheit und ruhigem Schlaf bezeichnen?

5. Ist der Bundesrat bereit, zur Reduktion der Lärmbelastung für
stark betroffene Streckenabschnitte der Schiene analog dem
Strassen- und Luftverkehr, Sofortmassnahmen wie Nachtfahr-
verbote, Temporeduktionen, etc. zu veranlassen?

6. Sieht der Bundesrat weitere kurzfristig realisierbare Massnah-
men, um die externen Kosten des Schienenverkehrs zu reduzie-
ren?

7. Wie stellt sich der Bundesrat zur finanziellen Abgeltung von
Gebäudeschäden, die durch den Schienenverkehr entstehen;
im besonderen in denjenigen Fällen, wo Bahntrassen nachträg-
lich an bestehenden Gebäuden vorbeigeführt wurden?

8. Treffen die Medienberichte zu, wonach mit einer umfassen-
den Sanierung der Schiene und damit einer spürbaren Reduk-
tion der Belastungen vor dem Jahre 2015 aus finanziellen Grün-
den nicht zu rechnen ist?

16.10.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
04.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

96.3270 n Mo. Nationalrat. Ausweitung der Arbeitsbewilli-
gung für ausländische Tänzerinnen (Vermot)  (13.06.1996)

Ich fordere den Bundesrat auf, die gesetzlichen Möglichkeiten zu
schaffen, damit Tänzerinnen aus dem Ausland, die bereits in der
Schweiz sind (betroffen sind vor allem Frauen aus dem Osten
und aus dem Trikont), nicht nur als Artistinnen arbeiten können,
sondern dass sie auch die Möglichkeit haben in anderen Berufen
Arbeit zu finden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Bäumlin, Borel, Bühlmann,
Carobbio, Diener, Fasel, Goll, Günter, Gysin Remo, Haering
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hilber, Hollenstein,
Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Stump, Thür (31)

16.09.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

SR Staatspolitische Kommission 

04.03.1997 Nationalrat. Annahme.

96.3272 n Mo. Maitre. Immobilien-Leasing. Steuerliche 
Behandlung  (13.06.1996)

Ich fordere den Bundesrat auf, eine Änderung des Bundesgeset-
zes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden sowie des Bundesgesetzes über die direkte
Bundessteuer zu unterbreiten, durch die der Erwerb von Wohn-
eigentum durch Immobilien-Leasing erleichtert werden soll.

Mitunterzeichnende: David, Deiss, Epiney (3)

21.08.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.



96.3277 n Po. Berberat. Diplome höherer Schulen. Anerken-
nung als Fachhochschul-Diplome  (17.06.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, seinen Entwurf zur Fachhoch-
schulverordnung (FHSV) in dem Sinne zu ändern, dass die Di-
plome der anerkannten Hochschulen (Höhere Technische Lehr-
anstalten, Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschulen, höhere
Fachschulen für Gestaltung) denen der künftigen Fachhoch-
schulen ohne zusätzliche Bedingungen gleichgestellt werden,
sobald die ersten Absolventinnen und Absolventen der Fach-
hochschulen ihr Studium beendet haben (2003).

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Borel, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Fankhauser, von Felten, Goll, Grobet, Gross Andreas, Gross
Jost, Günter, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hilber,
Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Stump, Thanei, Weber Agnes, Zbinden (34)

11.09.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

96.3279 n Mo. Meier Hans. Gentech-Soja  (17.06.1996)

In den USA wird diesen Herbst erstmals gentechnisch verän-
derte Soja geerntet. Diese soll, vermischt mit nicht veränderter
Soja, undeklariert als Rohstoff für Lebensmittel und Tierfutter ex-
portiert werden. Die EU will derartige Importe zulassen, trotz un-
ausgeräumten Warnungen vor Langzeitfolgen.

Das Schweizervolk hat am 09.06.1996 deutlich für eine natur-
nahe Landwirtschaft votiert. Dieser Wille darf nun nicht durch
rein handelspolitische Argumente unterlaufen werden. Der
Schutz des Menschen vor nicht ausschliessbarer Gefährdung
muss im Zweifelsfall Vorrang haben.

Der Bundesrat wird daher beauftragt:

1. Alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Import von Gen-
tech-Soja zu verhindern.

2. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Herkunft und
Produktionsweise von Soja (als Lebensmittel, Lebensmittelzu-
satz oder Futtermittel) vom Anbaubetrieb bis zum Ladentisch de-
klariert werden und lückenlos nachkontrollierbar sind.

3. Analoge Vorkehrungen für andere Lebens- und Futtermittel zu
treffen, bei denen die Möglichkeit gentechnischer Anwendungen
besteht.

4. Das Bundesamt für Gesundheitswesen anzuweisen, Gen-
tech-Bewilligungen nicht zu erteilen, wenn keine Gewähr für eine
Deklaration gemäss Punkt 2 besteht.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Dünki,
Hollenstein, Steffen, Thür (6)

14.08.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

96.3293 n Po. Thanei. Überwälzung der Renovationskosten 
im Mietrecht  (19.06.1996)

Der Bundesrat wird ersucht, die Verordnung über die Miete und
Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG) dahingehend
abzuändern,

- dass die Kosten umfassender Ueberholungen in der Regel
höchstens bis zu 50 Prozent als wertvermehrende Investitionen
gelten.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Banga, Bäumlin,
Berberat, Borel, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Goll, Gross
Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner
Ursula, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-St.Gallen, Roth-Bernasconi, Ruffy, Strahm,
Zbinden (29)

21.08.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

96.3297 n Mo. Deiss. Revision der direkten Bundessteuer  
(19.06.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Räten einen Revisionsent-
wurf zur direkten Bundessteuer (DB) vorzulegen, der folgende
Grundsätze berücksichtigt:

- Es ist ein Ausgleich zwischen direkter und indirekter Besteue-
rung zu schaffen, indem 20 bis 30 Prozent der Einnahmen aus
der DB neu über die MWSt erzielt werden.

- Die Verlagerung hin zur Mehrwertsteuer soll in bezug auf den
gesamten Steuerertrag neutral sein.

- Die Steuerprogression, die gegenwärtig insbesondere für die
mittleren Einkommen zu steil verläuft, soll gemildert werden.

- Verheiratete wie nicht verheiratete Paare (Konkubinatspaare)
sollen gleich behandelt werden.

- Den sozialen Lasten, namentlich denjenigen kinderreicher Fa-
milien, soll besser Rechnung getragen werden;

- Der Finanzausgleich unter den Kantonen soll im gegenwärti-
gen Umfang sichergestellt werden.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumann J.
Alexander, Baumberger, Binder, Blaser, Bonny, Bosshard,
Brunner Toni, Bührer, Caccia, Christen, Dettling, Ducrot,
Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi-Obrist, Ehrler,
Engelberger, Engler, Epiney, Fehr Lisbeth, Filliez, Fischer-
Hägglingen, Fischer-Seengen, Gadient, Giezendanner,
Grossenbacher, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Hess Otto,
Hochreutener, Imhof, Kofmel, Kühne, Lachat, Lauper, Leu,
Maurer, Mühlemann, Nebiker, Philipona, Pidoux, Raggenbass,
Randegger, Ratti, Schenk, Schlüer, Schmid Samuel, Simon,
Steiner, Theiler, Vallender, Vetterli, Widrig (56)

16.09.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3300 n Ip. Hollenstein. Armeeeinsätze im Pflegebereich  
(19.06.1996)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Auf welche Zielsetzung im Armeeleitbild 95 stützen sich drei-
wöchige Militäreinsätze im Pflegebereich?

2. Nach welchen Kriterien werden bestimmte Widerholungs-
kurse (WK)) für Einsätze im Pflegebereich ausgewählt? Gibt es
einen Minimalanteil an ausgebildetem Pflegepersonal, der auch
während solchen Einsätzen anwesend ist? Wieviel Soldaten des
WK im Alters- und Pflegeheim Hochdorf waren diplomierte Kran-
kenpfleger? Wie wurden die Soldaten auf die anspruchsvolle
Aufgabe der Betagtenpflege vorbereitet?

3. Wieviel solcher Einsätze sind pro Jahr vorgesehen?

4. Wie hoch sind die durchschnittlichen Aufwendungen der Er-
werbsersatzordnung pro WK-Tag? Und wie hoch sind die Ein-
satzkosten, die sich für einen WK mit entsprechender Aufgaben-
stellung ergeben? In welchem Ausmass hat sich das Alters- und
Pflegeheim an den Kosten dieses Einsatzes durch das EMD be-
teiligt?

5. Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass der Einsatz
von Soldaten in Alters- und Pflegeheimen während eines gan-
zen WK nicht vereinbar ist mit dem Prinzip der Arbeitsplatzqua-
lität?

Mitunterzeichnende: Alder, Baumann Ruedi, Baumann
Stephanie, Bonny, Borer, Chiffelle, de Dardel, Diener, Dünki,
Fasel, Fehr Lisbeth, von Felten, Goll, Grossenbacher, Günter,
Haering Binder, Heberlein, Hess Otto, Hilber, Loretan Otto,
Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Ostermann, Pini,
Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi, Semadeni, Teuscher,
Thanei, Thür, Tschäppät, Weber Agnes (33)

16.09.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



96.3302 n Ip. Rennwald. Vorgezogene Investitionen. Priorität 
für die Kantone mit der höchsten Arbeitslosigkeit  
(19.06.1996)

Nach den von Wattenwyl-Gesprächen vom vergangenen 10.
Mai erklärte sich der Bundesrat bereit, vorgezogene öffentliche
Investitionen in den Bereichen Infrastrukturen und Energie wei-
terhin zu prüfen. Wir stellen daher dem Bundesrat die folgenden
Fragen:

- Der Vorzug von Investitionen stellt eine konjunkturelle Mass-
nahme dar. Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass
bei einer solchen Massnahme soweit wie möglich die Kantone
zu privilegieren wären, die von der Arbeitslosigkeit am härtesten
betroffen sind?

- Im Falle der neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT) ist
dieses „Privileg“ offensichtlich schwierig zu realisieren. Ist der
Bundesrat aber nicht der Ansicht, bei anderen Projekten (Bahn
2000, Anschluss der Schweiz an das europäische Hochge-
schwindigkeitsnetz, Projekte konzessionierter Transportunter-
nehmen, Fertigstellung des Nationalstrassennetzes, Infrastruk-
turen in den Bereichen Ausbildung und Energiesparen) liesse
sich diese Massnahme bestens durchführen?

- Ist der Bundesrat bereit, mit den betroffenen Kantonsregierun-
gen Kontakt aufzunehmen, um diese Massnahmen zu koordinie-
ren und gemeinsam durchzuführen?

- Kann der Bundesrat in diesem Sinne auch vorsehen, die Sozi-
alpartner bei seinem Vorgehen beizuziehen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, von Allmen,
Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat,
Caccia, Cavalli, Chiffelle, Comby, de Dardel, Epiney,
Fankhauser, von Felten, Filliez, Goll, Grobet, Gross Jost, Gysin
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hilber, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat,
Ledergerber, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier,
Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Simon, Strahm, Stump, Thanei,
Vermot, Weber Agnes, Zbinden, Ziegler, Zisyadis (51)

20.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3305 n Ip. de Dardel. Völkermord in Rwanda. Täter und 
Opfer  (19.06.1996)

Wie beurteilt der Bundesrat die Verantwortlichkeiten für den Völ-
kermord, der von April bis Juni 1994 in Rwanda begangen wor-
den ist? Wäre es nicht angebracht, die Analyse des Voyame-Be-
richts zu korrigieren? Was trägt die Schweiz dazu bei, dass die
für den Genozid Verantwortlichen gerichtlich verfolgt werden
und dass die Opfer oder deren Angehörige, die überlebt haben,
in den Genuss von Reparationen kommen? In welchem Geist
und nach welchen Modalitäten will die Schweiz mit der heutigen
Regierung von Rwanda zusammenarbeiten?

Mitunterzeichnende: Banga, Cavalli, Haering Binder, Hubacher,
Hubmann, Jans, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Roth-Bernasconi, Semadeni, Weber Agnes (12)

23.09.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3306 n Ip. (Zisyadis)-Jaquet-Berger. Tourismus und Geld-
spiele  (19.06.1996)

Angesichts der Unterstützung, die der Bund der Tourismusbran-
che bereits zugesichert hat, ersuche ich den Bundesrat um Ant-
wort auf folgende Fragen:

Stimmt es, dass im Kanton Zürich, in dem rund 6000 Geldspiel-
automaten stehen, die den Fabrikanten und Vermietern der ein-
armigen Banditen riesige Gewinne eingebracht haben, die lokale
Wirtschaft, die Hotellerie, die Cafés und Restaurants usw. kei-
nerlei positiven Auswirkungen verspüren?

Oder umgekehrt, stimmt es, dass das Verbot dieser Maschinen,
das seit April 1995 in Kraft ist, in der Tourismusbranche, in der

Hotellerie und im lokalen Handel dieses Kantons keinerlei Verlu-
ste verursacht hat?

Haben die zuständigen Stellen des Bundes den jüngsten Arbei-
ten (Doktorarbeiten, Diplomarbeiten an Universitäten und Be-
rufsschulen), welche den Mythos der Belebung des Tourismus
durch Spielbanken beseitigen, Rechnung getragen?

Will der Bundesrat noch immer nichts davon wissen, dass die
Spieltische der berühmten und luxuriösen Casinos von Monte-
Carlo, Cannes usw. praktisch keine Leute mehr anziehen (ledig-
lich 20% der Einnahmen) und dass einzig die einarmigen Bandi-
ten die Arme noch nicht völlig hängen lassen?

Ist sich der Bundesrat bewusst, dass er, indem er den Bau und
den Betrieb von Mega-Casinos in Zürich, Basel, Genf und Bern
erleichtert, die Spieleinrichtungen, die in den Ferienorten zu
Tourismuszwecken betrieben werden, existenzbedrohender
Konkurrenz aussetzt?

Kann der Bundesrat nach den jüngsten Kontakten mit den kan-
tonalen Behörden endlich eine Liste aller Projektstudien in den
wichtigsten Städten der Schweiz liefern und den Umfang der In-
vestitionen für diese Mega-Casinos angeben?

Erachtet es der Bundesrat als normal, dass eine Bankengruppe,
angeführt durch die Schweizerische Kreditanstalt, einem Geld-
spielautomatenhersteller (rund 50 Angestellte) zu Hilfe eilt, dem
schon ein multinationales österreichisches Spielunternehmen
einen Kredit von 126 Millionen garantiert? Ist es nicht eine Tat-
sache, dass dieselben Banken oft seriösen und traditionellen
Schweizer Unternehmen viel bescheidenere Kredite verwei-
gern?

Ist diese Zerstörung unserer Wirtschaft nicht fatal, und geht man
nicht ähnlichen Missständen im Bereich der Tourismusindustrie
entgegen, wenn der Bundesrat keine seriösen Untersuchungen
veranlasst, bevor er sich in die Gesetzgebung stürzt wie bei-
spielsweise im Bereich der Spielbanken-Kursäle sowie der gros-
sen und kleinen Geldspiele?

Aus welchen Gründen war die ausserparlamentarische Exper-
tenkommission (Spielbankengesetz) und vor allem ihr St.Galler
Präsident für seriöse wirtschaftliche und soziale Untersuchun-
gen überhaupt nicht offen, ausser vielleicht im allerletzten Mo-
ment?

10.03.1997 Antwort des Bundesrates.

27.11.1996 Nationalrat. Der Vorstoss wird durch Frau Jaquet-
Berger übernommen

96.3307 n Ip. Meier Samuel. Offene Informationspolitik bei 
den Sozialversicherungen  (19.06.1996)

Der Bericht über die Finanzierungsperspektiven der Sozialversi-
cherungen (im folgenden Bericht 96) zeigt mit aller Deutlichkeit,
dass auf dem Gebiete der Sozialversicherungen politisches
Handeln nötig ist, um Fehlentwicklungen von gewaltigem Aus-
mass zu verhindern. Insbesondere bei der AHV sind Bundesrat
und Parlament gefordert. Wir konzentrieren uns in der Folge auf
die AHV, als eines der zentralen Sozialwerke unseres Landes.

Es stellt sich in diesem Zusammenhang nicht nur die Frage, wie
die anstehenden Probleme materiell gelöst werden sollen. Diese
Frage wird der Bundesrat durch entsprechende Botschaften an-
gehen. Problematisch ist aber auch die bisherige Informations-
politik des Bundesrates, die kombiniert mit den üblichen Indis-
kretionen zu einer Verunsicherung der Bevölkerung geführt hat.

Ich bitte den Bundesrat daher um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:

1. Grundsätzliches

1.1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass eine offene und
ehrliche Informationspolitik bezüglich der AHV und der übrigen
Sozialversicherungen u.a. deshalb nötig ist, um das Vertrauen
des Volkes in die Sozialwerke zu erhalten?

1.2. Eine offene und vollständige Information ist eine Vorausset-
zung dafür, dass der Souverän den notwendigen Massnahmen
zur Sicherung der Sozialwerke zustimmt. Wenn befürchtet wer-
den muss, dass die Probleme nur teilweise auf den Tisch gelegt
werden, so dass einer ersten Sanierungsvorlage bald eine



zweite folgt, so fällt es wesentlich schwerer, Volk und Stände für
die nötigen Opfer zu gewinnen. Teilt der Bundesrat diese Ein-
schätzung?

1.3. Im Vorfeld von Volksabstimmungen besteht immer die Ge-
fahr, dass Informationen manipuliert oder selektiv ausgewählt
werden, um das Resultat zu beeinflussen. Ist der Bundesrat
nicht auch der Auffassung, dass derartige Taktiken zwar bei Pri-
vaten nicht verboten werden können, dass aber Bundesrat und
Verwaltung sich dieses Mittels nicht bedienen dürfen, wenn das
Vertrauen in die staatlichen Institutionen erhalten bleiben soll.

2. Bisherige Informationspolitik

2.1. Bereits in den achtziger Jahren wurde dargelegt, dass die
AHV nach dem Jahre 2010 in ernsthafte Finanzprobleme gera-
ten wird. Warum wurde nicht bereits damals ein Bericht wie der
vorliegende Bericht 96 ausgearbeitet?

2.2. Lagen in der Bundesverwaltung, insbesondere beim BSV,
vor dem Bericht 96 Schätzungen über die Entwicklung der AHV
nach dem Jahre 2010 vor? Wenn ja, seit wann lagen diese
Schätzungen vor? Wie lauteten sie? Warum wurden sie nicht pu-
bliziert?

2.3. Der offene Brief von Frau Bundesrätin Dreifuss zur Finan-
zierung der AHV, der im Vorfeld der Abstimmung über die 10.
AHV-Revision publiziert wurde, schweigt sich über die Entwick-
lung nach dem Jahre 2010 aus. Lagen damals wirklich keine
Schätzungen über diese Entwicklung vor?

2.4. Der „Offene Brief“ musste in breiten Kreisen den Eindruck
erwecken, dass die Finanzierung der AHV gesichert sei, wenn
das zusätzliche Mehrwertsteuerprozent erhoben werde. Auch
wenn bewusst über die Zeit nach 2010 keine Angaben gemacht
wurden, musste doch der Eindruck entstehen, dass bis zu die-
sem Jahre alles gesichert sei und danach keine zusätzlichen
Probleme erkennbar seien. Teilt der Bundesrat die Einschätzung
der Wirkung dieses Briefes?

2.5. Wir beurteilt der Bundesrat die Informationspolitik der betei-
ligten Bundesstellen in den Jahren 1987 - 1995 im Lichte der Er-
kenntnisse des Berichts 96? Wurden alle Abklärungen getroffen,
die möglich waren? Wurden die Ergebnisse vollständig publi-
ziert?

3. Zukünftige Abklärungen

3.1. Der Bericht 96 macht deutlich, dass sich je nach der Ent-
wicklung von Wirtschaft und Bevölkerung unterschiedliche Pro-
bleme bei den Sozialwerken und insbesondere der AHV erge-
ben. Probleme ergeben sich auf jeden Fall, d.h. auch wenn die
optimistischen Szenarien zutreffen. Teilt der Bundesrat diese
Meinung?

3.2. Der Bericht 96 stellt mit seinen unterschiedlichen Szenarien
dar, in welchem Bereich und Umfang Finanzierungslücken ent-
stehen. Die berechneten Werte sind verständlicherweise mit ei-
nem Fehlerspielraum behaftet. Im Laufe der Zeit können Annah-
men über die Entwicklung der einzelnen Faktoren durch effek-
tive Daten ersetzt werden, so dass das Feld der möglichen Fi-
nanzierungslücken eingeengt werden kann. Ist der Bundesrat
bereit, den Bericht 96 im Sinne einer rollenden Planung weiter-
zuführen? Hält er es für realistisch, z.B. alle zwei Jahre einen Be-
richt über die Finanzierungsperspektiven der Sozialwerke zu er-
stellen und zu publizieren?

4. AHV-Fonds und Zinsen

4.1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass sich die Probleme
wesentlich verschlimmern, wenn der AHV-Fonds aufgebraucht
würde und die AHV zusätzlich mit Schuldzinsen belastet würde?

4.2. Der AHV-Fonds erfüllt eine wichtige Pufferfunktion, indem er
eine ungünstigere Entwicklung oder eine verspätete politische
Entscheidung (z.B. beim negativen Ausgang einer Volksabstim-
mung) vorübergehend auffangen kann. Der Fonds stellt damit
eine zusätzliche Absicherung für derartige ausserordentliche
Entwicklungen dar. Diese Funktion kann nicht erfüllt werden,
wenn ein Aufbrauchen des Fonds im Rahmen der erwarteten
normalen Entwicklung eingeplant wird. Teilt der Bundesrat diese
Auffassung?

4.3. Im Bericht 96 werden die negativen und positiven Zinsen der
AHV nicht berücksichtigt. Dies ist angesichts der Aufgabenstel-

lung absolut verständlich, In der Realität werden diese Zinsen
aber eine grosse und bei einer allfälligen Verschuldung der AHV
eine dramatische Rolle spielen. Teilt der Bundesrat diese Ein-
schätzung?

4.4. ist der Bundesrat bereit, den Bericht 96 dahingehend zu er-
gänzen, dass für die verschiedenen Szenarien auch die Entwick-
lung des AHV-Fonds und der entsprechenden Zinsen aufgezeigt
wird?

13.11.1996 Antwort des Bundesrates.

96.3308 n Ip. Randegger. Landwirtschaftliche Forschungs-
politik  (19.06.1996)

Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Teilt er die Auffassung, dass im Rahmen des Verfassungsauf-
trages die Gentechnologie geeignet ist, die klassische Pflanzen-
züchtung nachhaltig zu ergänzen und daher zu fördern ist.

2. Welches sind die Ziele der Pflanzenzüchtung der eidgenössi-
schen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten und was unter-
nehmen diese zur Erfüllung des Verfassungsauftrages?

3. Welche Anstrengungen unternehmen die Forschungsanstal-
ten in dieser Hinsicht?

4. Erachtet es der Bundesrat als erforderlich, dass die For-
schungsanstalten - auch in Anbetracht des weltweit zunehmen-
den Einsatzes von transgenem Saatgut - ihre Anstrengungen im
Bereich der ökologischen Risikoforschung und des Langzeit-
Monitorings weiter führen sollten?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bezzola, Bonny,
Brunner Toni, Cavadini Adriano, Comby, Dettling, Dupraz,
Egerszegi-Obrist, Engelberger, Föhn, Freund, Guisan, Gysin
Hans Rudolf, Kunz, Langenberger, Müller Erich, Sandoz Marcel,
Schenk, Scherrer Werner, Scheurer, Theiler, Tschuppert,
Vallender, Vogel, Weyeneth, Wyss (27)

21.08.1996 Antwort des Bundesrates.

96.3309 n Ip. Rechsteiner-Basel. Überschreitung der gesetz-
lichen Restabfallmengen  (19.06.1996)

Der Bundesrat wird gebeten die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:

1. In welchen Bereichen werden die Restabfallmengen bisher
überschritten, um wieviel, und wie lange schon?

2. Wie beurteilt der Bundesrat die Situation bei den Emissionen
von Cadmium und Quecksilber?

3. Wie lange gedenkt der Bundesrat noch zuzuwarten, bis er ein
Pfand auf Batterien einführt?

4. Wie und wann gedenkt der Bundesrat etwas gegen die über-
hand nehmenden PET-Einwegflaschen ohne befriedigenden
Stoffkreislauf zu unternehmen?

5. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass auch im Bereich Glas,
insbesondere bei den Einwegweinflaschen, den Einwegbierfla-
schen und den kleinen 3-dl-Gebinden Verbesserungen in Rich-
tung Mehrwegsysteme endlich an der Zeit wären und mittels
Pfandsystemen auch durchgesetzt werden sollten?

6. Welche Handlungsoptionen gedenkt der Bundesrat bei ande-
ren Abfällen mit ungenügendem oder kritischem Rücklauf wei-
terzuverfolgen?

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Banga, Bäumlin,
Berberat, Bühlmann, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
von Felten, Goll, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula,
Herczog, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre,
Jutzet, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Weber Agnes, Zbinden,
Zisyadis (36)

04.09.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



96.3311 n Mo. Rechsteiner-Basel. Abschaffung des Koordi-
nationsabzugs in der beruflichen Vorsorge  (19.06.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, im Rahmen der bevorstehenden
BVG-Revision den Koordinationsabzug abzuschaffen und die
Beitragssätze so anzupassen, dass die Leistungen für Versi-
cherte mit dem gesetzlich maximal versicherten Lohn auf dem
heutigen Stand bleiben.

Der Bundesrat wird eingeladen, hierzu, das nachfolgende Mo-
dell zu prüfen und umzusetzen, das erhebliche administrative
Vereinfachungen mit sich bringt:

1. Der BVG-Versicherte Lohn ist neu der AHV-Lohn bis zum ge-
setzlichen Maximum. Wer unselbständig arbeitet, nicht im Ren-
tenalter steht und einen AHV-pflichtigen Lohn erhält, wird auto-
matisch im BVG versichert. Es gibt keinen Koordinationsabzug
mehr, keine Karenzfristen, keine unversicherten Beschäftigten.

2. Die Beitragssätze für die obligatorische Altersversicherung
sollen von heute 12,5 Prozent auf neu 8,5 Prozent gesenkt wer-
den, wobei die Altersstaffelung auf zwei oder maximal drei Stu-
fen zu beschränken ist.

3. Die Durchführung der BVG-Versicherung soll vereinfacht wer-
den. Dank Wegfall des Koordinationsabzuges sinkt der Verwal-
tungsaufwand bereits erheblich. Eine weitere Vereinfachung ist
möglich, wenn Personen mit kurzen befristeten Arbeitsverhält-
nissen (bis max. 1 Jahr) nicht in die Pensionskasse aufgenom-
men werden, sondern von der Ausgleichskasse - im Rahmen der
regulären AHV-Abrechnung - erfasst werden, wobei die Beiträge
diesfalls einem persönlichen Konto der Dritten Säule zuzuwei-
sen sind. Dies gilt insbesondere für Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen, die in keinem dauerhaften Arbeitsverhältnis stehen
(Aushilfen, Temporäre, freie Journalisten, Praktikanten, Saison-
niers in kurzzeitigen Einsätzen usw.) und solche, deren Arbeit-
geber keine Pensionskasse führen (z.B. Putzfrauen).

4. Die Beiträge an die 3. Säule sollen frei in die 2. Säule transfe-
rierbar sein, d.h. sie können jederzeit als Einkaufsgeld oder als
freiwillige Zuweisung in eine Pensionskasse eingebracht wer-
den.

5. Grundsätzlich sollen für alle Versicherten dieselben Minimal-
vorschriften gelten. Empfänger von kleinen Einkommen (mehr
als 1000 Franken.) sollen jedoch auf Antrag von Arbeitnehmer-
beiträgen befreit werden können, wenn sie dies wünschen, und
der Lohn rückblickend nicht höher liegt als das Eineinhalbfache
der AHV-Minimalrente. Es ist zu prüfen, ob eine Rückerstattung
der Arbeitnehmerbeiträge über eine Verrechnung mit AHV-Prä-
mien möglich ist.

6. Für Personen, die ihre berufliche Vorsorge über die AHV-Aus-
gleichskassen und ein 3. Säulekonto abwickeln, ist der Schutz
bei Invalidität gesetzlich zu regeln, ohne dass für sie wegen
„schlechter Risiken“ höhere Prämien gelten als bei den übrigen
Vorsorgeeinrichtungen.

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Banga, Bäumlin,
Berberat, Bühlmann, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
von Felten, Goll, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula,
Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Strahm, Stump, Weber Agnes, Zbinden, Zisyadis (34)

23.09.1996 Der Bundesrat beantragt, die Punkte 1, 2, 3, 5 und 6
abzulehnen und Punkt 4 als erfüllt abzuschreiben.

96.3312 n Mo. Rechsteiner-Basel. Wahrung der Eigentümer-
rechte in der beruflichen Vorsorge  (19.06.1996)

Die Unterzeichnenden laden den Bundesrat ein, über die nach-
stehenden Forderungen zu berichten und diese im Rahmen der
bevorstehenden BVG-Revision umzusetzen:

1. Als Ergänzung zur bisherigen paritätischen Verwaltung der
Gelder der beruflichen Vorsorge ist eine gesetzliche Regelung
einzuführen, die die Versicherten in die Lage versetzt,

a. ihr Kapital auf Antrag von einer Vermögensverwaltungsstelle
ihrer Wahl verwalten zu lassen oder

b. über die Ausübung von Aktienstimmrechten durch Bevoll-
mächtigung einer von ihnen bezeichneten Treuhandstelle be-
stimmen zu können oder

c. die Verwaltungsorgane einer Pensionskasse verbindlich be-
auftragen können, Aktien einer bestimmten Firma oder Branche
nicht zu erwerben oder an die Einhaltung bestimmter Kriterien
(Kodex) zu binden.

2. Der Bundesrat soll die Verwaltung von Kapitalanlagen durch
Dritte (Banken, Anlagestiftungen, Versicherungen) auf gesetzli-
cher Ebene so regeln,

- dass bei der Ausübung von Aktienstimmrechten dem langfristi-
gen Gedeihen der Firma - und nicht dem kurzfristigen Börsenge-
winn (shareholder value) besondere Nachachtung verschafft
werden kann und

- dass wenigstens eine minimale Vertretung von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern in den Verwaltungsräten von grösse-
ren Publikumsgesellschaften auf Basis von Aktienstimmrechten
aus der beruflichen Vorsorge erreicht werden kann.

3. Auf dem Wege der Gesetzgebung sind Missbräuche einzu-
dämmen, namentlich:

a. gegen das sogenannte „front running“, d.h. gegen private
Spekulationen durch Verwalter von Vorsorgekapitalien, die dank
Insiderwissen über parallel laufende Operationen mit Vorsorge-
geldern getätigt werden

b. gegen Verwaltungsgebühren mit Wuchercharakter, nament-
lich auf Provisionsbasis in Abhängigkeit von der Kursperfor-
mance u.a.

c. gegen Kursmanipulationen, die auf die Konzentration von Mit-
teln der beruflichen Vorsorge in Händen weniger koordiniert
agierenden Akteure zurückgehen.

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Banga, Bäumlin,
Berberat, Bühlmann, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, von
Felten, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Haering Binder,
Hafner Ursula, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre,
Jutzet, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Strahm, Stump, Weber Agnes, Zbinden, Zisyadis (34)

16.09.1996 Der BR beantragt, die Mo bezüglich Ziffer 1 und 2
sowie Ziffer 3 lit. b und c abzulehnen und bezüglich Ziffer 3 lit. a
in ein Po umzuwandeln

96.3313 n Mo. Gross Jost. Gesundheitsverträglichkeits-
prüfung  (19.06.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert

- gesetzliche Grundlagen für die obligatorische Gesundheitsver-
träglichkeitsprüfung von gesundheitsrelevanten Grossprojekten
zu schaffen;

- dabei seien die externen Gesundheitskosten zur quantifizieren
und die Kostenträger nach dem Verursacherprinzip zu bestim-
men;

- bestehende Anlagen und Verrichtungen, die die öffentliche Ge-
sundheit wesentlich gefährden oder beeinträchtigen, nach deren
Kriterien zu behandeln;

- eine Meldepflicht für gesundheitsrelevante Anlagen und Aktivi-
täten vorzusehen, welche die öffentliche Gesundheit wesentlich
gefährden oder beeinträchtigen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, von Allmen, Banga,
Bäumlin, Bodenmann, Cavalli, Fankhauser, von Felten, Goll,
Gonseth, Gross Andreas, Grossenbacher, Gysin Remo, Haering
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hochreutener,
Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Leemann,
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Roth-Bernasconi,
Strahm, Suter, Weber Agnes, Zbinden (34)

04.09.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

04.10.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.



96.3318 n Ip. Banga. MICROSWISS-Zentren. Zukunftsaus-
sichten  (20.06.1996)

Der Bundesrat wird ersucht, über folgende Fragen Auskunft zu
erteilen:

- Sind MICROSWISS-Zentren für den Bundesrat heute ein wirk-
sames Instrument für die zukunftsorientierte Förderung von klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie zur Sicherstellung
des technologischen Anschlusses der Schweiz in einem wichti-
gen Bereich?

- Ist die Weiterexistenz der MICROSWISS-Zentren aus Sicht
des Bundesrates nach der Einstellung der Bundessubventionen
sichergestellt?

- Wäre die allfällige Einstellung des Betriebes einzelner oder
MICROSWISS-Zentren nicht ein Verlust, der durch gezielte Ge-
genmassnahmen verhindert werden müsste?

- Gedenkt der Bundesrat Massnahmen zu ergreifen, um das Ak-
tionsprogramm MICROSWISS mit den MICROSWISS-Zentren
auch weiterhin zu unterstützen (Aus- und Weiterbildung, Tech-
nologietransfer)?

- Kann der Erfolg des Programmes noch verbessert werden,
wenn im Rahmen von Projektvorstudien Fragen der Kommerzia-
lisierung bzw. Marktbeurteilungen für zu entwickelnde Produkte
stärker gewichtet werden?

- Kann der Erfolg des Aktionsprogrammes gestärkt werden,
wenn die einzelnen MICROSWISS-Zentren bei der professionel-
len Vermarktung ihres Leistungsangebotes unterstützt werden
(Erarbeitung von Business Plänen etc.)?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Stephanie, Baumberger, Bäumlin, Béguelin,
Berberat, Bonny, Borer, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Fankhauser, von Felten, Goll, Gross Jost, Günter, Haering
Binder, Hafner Ursula, Herczog, Hochreutener, Hubacher,
Hubmann, Imhof, Jans, Jeanprêtre, Jöri, Jutzet, Ledergerber,
Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Moser, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm, Straumann,
Stump, Thanei, Tschopp, Vermot, Vollmer, Weber Agnes,
Widrig, Wittenwiler, Zbinden, Ziegler, Zisyadis (56)

28.08.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3321 n Mo. (Zisyadis)-Jaquet-Berger. Aufhebung des 
Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung  
(20.06.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert, rasch eine tiefgreifende Revi-
sion des Bundesgesetzes über die wirtschaftliche Landesversor-
gung vorzunehmen. Um aus einer vergangenheitsorientierten,
aus der Zeit des zweiten Weltkriegs stammenden Haltung her-
auszukommen, die uns in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit
übertriebene Kosten verursacht, soll der Bundesrat das betref-
fende Bundesamt aufheben.

Mitunterzeichnende: Aguet, Chiffelle, Grobet, Spielmann (4)

21.08.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

27.11.1996 Nationalrat. Der Vorstoss wird durch Frau Jaquet-
Berger übernommen

96.3324 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Umsetzung 
der Alpeninitiative  (20.06.1996)

Am 20.02.1994 - also vor fast 2 1/2 Jahren - hat das Schweizer-
volk die Alpeninitiative angenommen. Am 09.09.1994 und am
25.04.1996 hat der Bundesrat die Umsetzungsstrategie der Al-
peninitiative diskutiert und Entscheide zu deren Umsetzung ge-
troffen.

Konkrete Massnahmen der Umsetzung sind aber nach wie vor
unklar. Nach den Antworten von Bundesrat Leuenberger auf die
Frage von Nationalrat Vetterli in der Fragestunde vom
10.06.1996 drängen sich folgende Fragen, die klare, konkrete
Antworten verlangen, auf:

1. Bundesrat Leuenberger erklärt wörtlich „dass aus faktischen
und politischen Gründen eine verfassungsrechtlich unantast-
bare wörtliche Umsetzung des Artikels 36sexies Bundesverfas-
sung (BV) nicht möglich ist“.

„Massnahmen .... die den Gütertransitverkehr von Grenze zu
Grenze treffen würden, sind angesichts der damit verbundenen
Diskriminierung und des Widerspruchs zum Transitabkommen
auszuschliessen.“

„Wörtlich ist der (Alpenschutzartikel) wegen Kollision mit Völker-
recht nicht umzusetzen...“

Bedeuten diese Aussagen von Bundesrat Leuenberger, dass
sich der Bundesrat ausser Stande sieht, Artikel 36sexies BV, so
wie er vom Volke angenommen worden ist, umzusetzen, zu rea-
lisieren?
2. Welche Prioritäten setzt der Bundesrat in seiner Umsetzungs-
strategie? Konformität mit der Bundesverfassung, Einhaltung
des Transitabkommens, Eurokompatible Umsetzung?
3. Bundesrat Leuenberger erwähnte in der Fragestunde vom
10.06.1996 zudem: „sein Sinn (Alpenschutzartikel) kann umge-
setzt werden“. Heisst das, dass der Bundesrat der Auffassung
ist, dass die Bundesverfassung wie Gummi gebogen werden
kann?

4. Welchen konkreten Weg sieht der Bundesrat, um aus der von
links-grünen Kreisen lancierten Alpenschutz-Sackgasse heraus-
zukommen?

5. Die Umsetzungsstrategie des Bundesrates zielt neuerdings
auf alle alpenquerenden Verkehrsarten (Transit-, Import-, Ex-
port- und Binnenverkehr). Sinn und Zweck der Alpeninitiative -
gemäss Artikel 36sexies BV - war und ist der Schutz des Alpen-
gebietes vor den negativen Auswirkungen des alpenquerenden
Gütertransitverkehrs von Grenze zu Grenze.

Will mit „alle alpenquerenden Verkehrsarten“ der Bundesrat den
Artikel 36sexies zweckentfremden? Will jetzt der Bundesrat
auch den schweizerischen Binnenverkehr benachteiligen, den
Verkehr mit dem Kanton Tessin und den südlichen Alpentälern
diskriminieren?

Sprecher: Vetterli

16.10.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3326 n Ip. Bonny. Einführung einer schweizerischen 
Bodenpreisstatistik  (20.06.1996)

Ist der Bundesrat bereit, die Vorarbeiten zur Einführung einer
schweizerischen Bodenpreisstatistik unter den heute gegebe-
nen Rahmenbedingungen einzustellen?

Mitunterzeichner: Frey Walter (1)

04.09.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 96.3328 n Ip. Hollenstein. Zukunft der schweizerischen 
Güterverkehrspolitik  (20.06.1996)

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie gedenkt der Bundesrat die nationale Versorgung im
Stückgutverkehr, inklusive der Randregionen, sicherzustellen?
Gibt es Absicherungen, dass auch nach einer Privatisierung ent-
legene und wenig dicht besiedelte Gebiete (Alpentäler, Jura)
gleich gut bedient werden wie durch den heutigen Bundesbe-
trieb?

2. Ist zu befürchten, dass durch den Verkauf von Cargo Domizil
der Stückgutverkehr in baldiger Zukunft vollständig auf der
Strasse abgewickelt werden wird? Wird durch die SBB sicherge-
stellt, dass mindestens die heutige Struktur der Regionalzentren
erhalten bleibt und der Transport zwischen diesen auch in Zu-
kunft auf der Schiene erfolgen wird?

3. Wie beurteilt der Bundesrat die zu erwartende Verkleinerung
der Zahl der Regionalzentren und die Erhöhung der Strassen-
transporte respektive die möglicherweise vollständige Umlage-



rung des Stückgutverkehrs auf die Strasse in Bezug auf die Um-
weltschutzgesetzgebung und die bundesrätliche Umweltpolitik
und auf die Umsetzung der Alpeninitiative?

4. Ist der Bundesrat bereit, untersuchen zu lassen, wie hoch die
volkswirtschaftlichen Kosten des Stückguttransportes, unter Ein-
bezug der externen Kosten, auf der Schiene respektive auf der
Strasse, sind?

5. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, mit technischen
Verbesserungen den Stückguttransport auf der Schiene renta-
bel zu gestalten (Kleincontainer, automatischer Horizontalüber-
schlag, Liniengüterzüge)?

6. Bis eine Lenkungswirkung durch die LSVA eintritt, werden
noch Jahre vergehen. Wie gedenkt der Bundesrat bis dahin die
Güterverkehrspolitik im ökologischen Sinn zu beeinflussen?

Mitunterzeichnende: Alder, Baumann Ruedi, Berberat, Bircher,
Caccia, Comby, Fasel, Gonseth, Hämmerle, Hilber, Meier Hans,
Ostermann, Raggenbass, Teuscher, Thür, Wiederkehr,
Zwygart (17)

25.11.1996 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
04.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

96.3329 n Po. Thür. Freie Wahl der Pensionskasse  
(20.06.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, einen Bericht zu erstellen, der
die Vor- und Nachteile einer freien Wahl der Pensionskasse un-
ter Aufrechterhaltung des Obligatoriums aufzeigt.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Diener,
Hollenstein, Meier Hans, Meier Samuel, Rechsteiner-Basel,
Teuscher, Wiederkehr, Zbinden (10)

28.08.1996 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

04.10.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

✕ 96.3336 s Mo. Ständerat. Liquidation von Immobilienge-
sellschaften mit Mieteraktionären (Saudan)  (20.06.1996)

Der geltende Artikel 207 DBG legt fest, dass die Steuerermässi-
gung um 75 Prozent nur wirksam wird, wenn eine Immobilienge-
sellschaften aufgelöst und im Handelsregister gelöscht wird.

Damit die Mieteraktionärinnen und -aktionäre, die ihre Wohnung
auf eigenen Namen übernehmen wollen, nicht durch die Weige-
rung einer Minderheit, die sich in einer schwierigen Lage befin-
det, benachteiligt werden, muss zugelassen werden, dass auch
eine Teilliquidation dieser Immobiliengesellschaften zu der Steu-
erreduktion führt. Entsprechend ist Artikel 207 durch einen zu-
sätzlichen Absatz 4 zu erweitern, der folgendes vorsieht: „Die
Uebertragung einer Wohnung von einer Immobiliengesellschaft
auf einen Mieteraktionär oder eine Mieteraktionärin ist einer Teil-
liquidation gleichzustellen. Die Steuerermässigungen nach die-
sem Artikel gelten ebenfalls.“

Diese Gleichstellung würde es der Gesellschaft wie auch den
Aktionärinnen und Aktionären, die ihre Wohnung auf eigenen
Namen im Eigentum übernehmen wollen, erlauben, von den
Steuererleichterungen zu profitieren, ohne dass sie die Immobi-
liengesellschaft auflösen und löschen müssen.

Mitunterzeichnende: Béguin, Bisig, Cavadini Jean, Cottier,
Delalay, Martin, Paupe, Reimann, Rochat, Schmid Carlo,
Schüle (11)

17.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

19.03.1997 Ständerat. Annahme.
19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

96.3340 n Po. Kühne. Neue Milchmarktordnung. Vorzeitige 
Verwirklichung  (21.06.1996)

Der Bundesrat wird gebeten, die heute schon umsetzbaren Ele-
mente der neuen Milchmarktordnung rasch einzuführen. Insbe-
sondere ist die Verkäsungszulage zu verstärken.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumberger, Binder, Brunner
Toni, Columberg, Dettling, Dormann, Dupraz, Durrer, Eberhard,
Ehrler, Engler, Fehr Lisbeth, Föhn, Freund, Gadient,
Grossenbacher, Guisan, Hasler Ernst, Hess Otto, Kunz, Leu,
Loretan Otto, Lötscher, Maurer, Oehrli, Philipona, Raggenbass,
Ruckstuhl, Sandoz Marcel, Schmid Odilo, Tschuppert, Vetterli,
Vogel, Widrig, Wittenwiler, Wyss (37)

21.08.1996 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

04.10.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3342 n Mo. Hegetschweiler. Förderung des Liegenschaf-
tenverkaufs an bisherige Mieter  (21.06.1996)

Gestützt auf Artikel 34sexies der Bundesverfassung (BV) soll Ar-
tikel 12 des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) geändert
werden. Neu soll auch der Tatbestand der Veräusserung von
Wohnliegenschaften an bisherige Mieter unter Artikel 12 Absatz
3 subsumiert werden:

Artikel 12 Absatz 3 StHG

Die Besteuerung wird aufgehoben bei ...

f. (neu)

Veräusserung einer Wohnliegenschaft (Einfamilienhaus oder Ei-
gentumswohnung) an bisherige Mieter. Als bisheriger Mieter
oder Pächter gilt, wer das betreffende Objekt seit mindestens
zwei Jahren aufgrund eines Miet- oder Pachtvertrages selbst
nutzt.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumberger, Bezzola,
Bosshard, Bührer, Dettling, Fischer-Hägglingen, Fischer-
Seengen, Frey Walter, Fritschi, Gysin Hans Rudolf, Heberlein,
Müller Erich, Speck, Stamm Luzi, Steiner, Theiler (17)

16.09.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

04.10.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3343 n Po. Eymann. Sanierungsprogramm für osteuro-
päische Kernkraftwerke  (21.06.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, ev. in Zusammenarbeit mit an-
deren westeuropäischen Staaten, ein Sanierungskonzept für
Kernkraftwerke in osteuropäischen Staaten auszuarbeiten, bzw.
zu unterstützen und eine Abgeltung des Aufwandes durch zu
vereinbarende Stromlieferungen aus sanierten Kraftwerken ost-
europäischer Staaten und/oder durch Zusammenarbeit im Be-
reich der Endlagerung radioaktiver Abfälle anzustreben.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bezzola, Durrer, Gadient,
Gros Jean-Michel, Leu, Sandoz Suzette, Stamm Luzi (8)

30.10.1996 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3347 n Po. Strahm. Bestechungsprävention bei öffentli-
chen Aufträgen  (21.06.1996)

Die Expertenkommission Locher hat in ihrer Expertise über den
Steuerabzug von Bestechungsgeldern (erstellt im Auftrag der
WAK-NR zur Pa.Iv. 93.440 Carobbio, Schmiergelder, Steuerli-
che Nichtanerkennung) als Erfahrungswert erwähnt, dass bei öf-
fentlichen Aufträgen im Ausland Bestechungsgelder von 5-15
Prozent der Auftragssumme üblich sind.

Wir gehen nicht davon aus, dass in der Schweiz diese ausländi-
schen Erfahrungswerte auch Gültigkeit haben. Doch der ver-
schärfte Wettbewerb und besonders die neu eingeführten Abge-
botsrunden aufgrund des Bundesgesetzes über das öffentliche



Beschaffungswesen vom 16.12.1994 erhöhen die Gefahr von
Bestechungen im Submissionsbereich erheblich. Bedauerlicher-
weise hat die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswe-
sen (VOeB) vom 11.12.1995 keine Massnahmen zur Prävention
von Bestechungsgeldern eingebaut, obschon dies in der Ver-
nehmlassung verlangt worden ist. Der Bundesrat hat es in der
Hand, wettbewerbsverzerrende, widerrechtliche und unmorali-
sche Informations- und Bestechungspraktiken bei öffentlichen
Aufträgen und Beschaffungen durch Präventionsmassnahmen
in der internen Organisation zu verhindern.

Die Einführung der Abgebotsrunden macht eine verschärfte Be-
stechungsprävention zwingend nötig.

Der Bundesrat wird beauftragt, durch eine Revision der VOeB
vom 11.12.1995 oder durch den Erlass von speziellen Richtli-
nien die Bestechungsprävention zu verstärken. Insbesondere
sollen folgende Massnahmen geprüft und geregelt werden:

1. Es werden interne Massnahmen und Weisungen über die In-
formationspraxis der Beamten und über die Entgegennahme
von Geschenken, Zuwendungen und Vergünstigungen im Zu-
sammenhang mit dem öffentlichen Auftrags- und Beschaffungs-
wesen des Bundes und seiner Anstalten und Regiebetriebe er-
lassen, insbesondere auch über die Verfahren bei Verhand-
lungsrunden (sog. Abgebotsrunden).

2. Bei öffentlichen Aufträgen oder Beschaffungen über einer be-
stimmten Summe (z.B. über 500 000 Franken) kann nur eine
Gruppe und keine Einzelperson jurieren, auswählen und Auf-
träge vergeben.

3. Die Jurierungs- und Auftragsauswahlgruppen werden konse-
quent nach einer Matrixorganisation zusammengesetzt, d.h. die
Beteiligten arbeiten nicht in der gleichen Sektion oder Abteilung
zusammen, sondern werden aus verschiedenen Verwaltungs-
einheiten rekrutiert.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Bäumlin, Berberat, Borel, Carobbio, Cavalli,
Goll, Günter, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle,
Herczog, Hilber, Hubacher, Jans, Jutzet, Leemann, Marti
Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Stump, Vermot (28)

16.09.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

96.3348 n Ip. Ruffy. Abgabe der Archive des Schriftstellers 
Chessex an das schweizerische Literaturarchiv  (21.06.1996)

Die Übernahme des Archivs des Waadtländer Schriftstellers
Jacques Chessex durch das Schweizerische Literaturarchiv wirft
eine Reihe von Fragen auf:

1. Wurde das Schweizerische Literaturarchiv geschaffen, als
das Dürrenmatt-Archiv an den Bund überging?

2. Hat Friedrich Dürrenmatt dem Bund sein Archiv  gratis abge-
treten?

3. Wie berechnet man den Erwerbspreis für ein Archiv?

4. Wieviel hat das Schweizerische Literaturarchiv für das Archiv
des Waadtländer Schriftstellers bezahlt?

5. Fanden Diskussionen zwischen den Verantwortlichen des
Schweizerischen Literaturarchivs und denjenigen des Waadtlän-
der Staatsarchivs statt, oder wurde der Kauf abgeschlossen,
ohne dass die Waadtländer Behörden etwas davon wussten?

Mitunterzeichnende: Aguet, Bäumlin, Béguelin, Berberat,
Blaser, Borel, Chiffelle, Christen, de Dardel, Guisan, Jeanprêtre,
Langenberger, Ostermann, Sandoz Marcel, Schmied Walter,
Simon, Ziegler, Zisyadis (18)

21.08.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3349 n Ip. Ruffy. ETHL und Sprachkurse der Migros  
(21.06.1996)

Wie stellt sich der Bundesrat zu der Tatsache, dass die ETHL die
Durchführung der Sprachkurse an die Migros vergeben hat?

Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass man ange-
sichts der verschiedenen Verbindungen und der räumlichen
Nähe zwischen ETHL und Universität Lausanne zu einer über-
aus befriedigenden Lösung mit grossen Synergieeffekten hätte
kommen können?

Wie reagiert der Bundesrat auf den Lohndruck, den der orange
Riese ausübt?

Mitunterzeichnende: Aguet, Bäumlin, Béguelin, Berberat,
Blaser, Borel, Chiffelle, Guisan, Jeanprêtre, Ostermann, Sandoz
Marcel, Schmied Walter, Ziegler, Zisyadis (14)

16.09.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3350 n Po. Teuscher. Umweltfreundlichere Autoverlade-
Tarife  (21.06.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert, das Gespräch mit der BLS zu
suchen, um das Kandertal vom Durchgangsverkehr „Wallis-
Bern“ zu entlasten. Insbesondere sollen Massnahmen gesucht
werden, die den Wochenendverkehr reduzieren. Eine prüfens-
werte Möglichkeit sind höhere Autoverlade-Tarife durch den
Lötschberg am Wochenende. Den gewünschten Umsteigeeffekt
könnten gleichzeitige Tarifreduktionen für Bahnreisende ohne
Auto verstärken.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Bühlmann, Chiffelle, Diener, Fasel, Gonseth, Günter,
Hollenstein, Meier Hans, Müller-Hemmi, Strahm, Thür,
Tschäppät, Vermot, Vollmer, Zwygart (18)

23.09.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

96.3351 n Mo. Schmid Samuel. Verlagerung von Bundes-
steuern auf MWSt  (21.06.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Vorlage zur Verlagerung
von maximal 20 Prozent des Ertrages der direkten Bundessteuer
auf die MWSt auszuarbeiten mit folgenden Vorgaben:

a. Die MWSt soll sich um höchstens 1,5 Prozent erhöhen,

b. die am steilsten verlaufenden Progressionsstufen sollen ge-
mildert werden,

c. die Soziallasten sollen eine höhere Berücksichtigung finden,

d. die Belastung der Ehepaare soll gegenüber den Konkubinats-
paaren ausgeglichen werden,

e. der absolute Effekt des Finanzausgleichs soll beibehalten
werden.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander, Binder,
Blaser, Bonny, Borer, Brunner Toni, Bührer, Deiss, Dettling,
Engler, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Gadient,
Giezendanner, Hasler Ernst, Hess Otto, Imhof, Maurer, Moser,
Müller Erich, Nebiker, Sandoz Suzette, Schenk, Schlüer,
Steiner, Suter, Vallender, Vetterli, Widrig, Wittenwiler, Wyss 
(32)

16.09.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3353 n Po. (Zisyadis)-Jaquet-Berger. Ergänzungsleistun-
gen. Rückwirkende Massnahmen  (21.06.1996)

Durch das neue Krankenversicherungsgesetz  haben zahlreiche
Bürger ihren Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) verloren.
Der Bundesrat hat beschlossen, dies zu korrigieren. Ab 1997
wird bei der Berechnung der EL die Höhe der Krankenkassen-
prämien wieder berücksichtigt. Ich ersuche den Bundesrat, die
erforderlichen Massnahmen zu treffen, damit gleichzeitig mit die-
ser Kehrtwendung rückwirkend auch jene Personen wieder den



Anspruch auf EL erhalten, die ihn 1996 auf Grund der Nichtbe-
rücksichtigung der Krankenkassenprämien verloren haben.

Mitunterzeichnende: Chiffelle, de Dardel, Spielmann, Ziegler (4)

16.09.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

27.11.1996 Nationalrat. Der Vorstoss wird durch Frau Jaquet-
Berger übernommen

96.3354 n Ip. Lötscher. Kompensationsmassnahmen für die 
Landwirtschaft  (21.06.1996)

Die Zukunftsaussichten sind für viele Bauern nicht sehr erfolg-
versprechend. Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgen-
der Frage:

Genügen die vorgesehenen Kompensationsmassnahmen mit
Direktzahlungen, um die tiefen Nutz- und Schlachtviehpreise so-
wie die neurdings von Milchverarbeitern geforderte Halbierung
des Milchgrundpreises auf 40 Rappen pro kg auszugleichen?

Mitunterzeichner: Eberhard (1)

21.08.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3355 n Mo. von Felten. Abfälle aus Gen-Labors. Umwelt- 
und Arbeitsschutz  (21.06.1996)

Die Zahl der Genlabors wächst ständig. Eine Freisetzungswelle
ist schon angerollt und erreicht Kläranlagen, Mülldeponien,
Kompostanlagen. Niemand weiss jedoch genau, in welchem
Masse die Abwasser und Abfälle aus diesen Labors mit Trans-
genen belastet sind und welche Gefährdungen für Beschäftige in
Klärwerken oder auf Mülldeponien möglicherweise von ihnen
ausgehen. Eine Verbesserung des Gesundheitsschutzes ist
dringend nötig.

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. Im Umweltschutzgesetz (USG) die Pflicht zur Durchführung
eines Inaktivierungsverfahrens bei mit Transgenen belasteten
Abwassern und Abfällen vor der Entsorgung zu verankern.

2. Arbeitsschutzbestimmungen gegen Gefährdungen durch bio-
logische Arbeitsstoffe zu erlassen, die sowohl das unmittelbare
als auch das mittelbare Arbeiten (z.B. Entsorgungsbereich) um-
fassen. Dabei soll mindestens das Sicherheitsniveau der EU-
Richtlinie zum Schutz der Arbeitnehmer gegen biologische Ar-
beitsstoffe bei der Arbeit (90/679/EWG) realisiert werden.

3. Weitere Massnahmen im Bereich Gesundheitsschutz, wie
Vorsorgeuntersuchungen im Abfallbereich, systematische Ar-
beitsplatzanalysen etc. vorzuschreiben.

Mitunterzeichnende: Gysin Remo, Haering Binder, Marti
Werner, Müller-Hemmi, Semadeni (5)

28.08.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

04.10.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3359 n Ip. Baumann J. Alexander. Einhaltung des Bun-
desgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege durch die 
Bundesanwaltschaft  (21.06.1996)

Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung der folgenden Fragen:

1.  Teilt der Bundesrat die Meinung, dass eine Weitergabe von
Daten im Stadium der gerichtspolizeilichen Untersuchung auch
in Fällen, da ein Schutz vor unmittelbar drohenden Gefahren
nicht erforderlich ist, die Rechtsstaatlichkeit verletzt?

2. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass in den angeführten Fäl-
len die Vorschriften von Artikel 102quater verletzt worden sind?

3. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass der Bundesanwalt-
schaft als oberster Strafverfolgungsbehörde Vorbildfunktionen
zukommen und dass sie daher umsomehr bemüht sein sollte, ei-
gene Rechtsverletzungen zu vermeiden?

4. Welche Aktionen gedenkt der Bundesrat im Rahmen seiner
Aufsichtspflicht gemäss Artikel 14 Absatz 1 BStP vorzunehmen,

um die Bundesanwaltschaft in die Schranken des Rechtsstaates
zu verweisen, die Einhaltung des BStP zu gewährleisten sowie
Wiederholungsfälle zu vermeiden?

Mitunterzeichnende: Blocher, David, Dreher, Fischer-
Hägglingen, Frey Walter, Gadient, Maurer, Raggenbass,
Schmid Samuel, Stamm Luzi, Stucky, Suter (12)

16.09.1996 Antwort des Bundesrates.

04.10.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 96.3367 s Mo. Ständerat. Informationsbroschüre über Ehe-
schliessung und Eherecht (Kommission für Rechtsfragen 
SR (95.079)) (15.08.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Hinblick auf das Inkrafttreten
des neuen Rechts eine Broschüre über Eheschliessung und
Eherecht zu verfassen. Diese wird den Verlobten bei ihrer An-
meldung im Zivilstandsamt unentgeltlich abgegeben.

11.09.1996 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

NR Kommission für Rechtsfragen 

26.09.1996 Ständerat. Annahme.
17.12.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 95.079 BRG 

96.3404 n Ip. Mühlemann. Abkommen über den Eisenbahn-
verkehr in den Grenzregionen zwischen der Schweiz und 
Deutschland  (17.09.1996)

In einem Verkehrsabkommen legten Verkehrsminister Wiss-
mann und Bundesrat Leuenberger den weiteren Ausbau des
grenzüberschreitenden Schienennetzes zwischen Deutschland
und der Schweiz fest. Dieses Abkommen soll die Schienenver-
kehrspolitik bis zum Jahr 2020 regeln und sieht grössere Aus-
und Umbaumassnahmen nur noch auf der Strecke Karlruhe-
Freiburg-Basel vor. Angesichts dieser Pläne mit weitreichender
Tragweite sind der Bundesrat eingeladen, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Warum wird die Linienführung der Strecke Stuttgart-Singen-
Zürich nur noch punktförmig verbessert, obwohl der Anschluss
an den internationalen Flughafen Kloten mit dem System der In-
tercityexpress-Züge (ICE) notwendig ist?

2. Warum werden die Schienenstrecken Ulm-Friedrichshafen-
Bregenz-Zürich und München-Bregenz-Zürich als ausreichend
angesehen, obwohl der Ost-West-Verkehr im Bodenseeraum
immer mehr an Bedeutung gewinnt?

3. Warum werden die Achsen Stuttgart-Zürich und München-Zü-
rich nur als NEAT-Zufahrten für den Güterverkehr bezeichnet?

4. Warum wird die eisenbahntechnische Zufahrt über Konstanz/
Kreuzlingen völlig vernachlässigt?

5. Wurden die Behörden der Nordostschweizer Kantone vor dem
folgenschweren Entscheid in die Planung einbezogen und sind
sie in den Ausschüssen für die Detailberatung vertreten?

Mitunterzeichnende: Alder, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Bezzola, Binder, Bircher, Bodenmann, Brunner
Toni, Bührer, Cavadini Adriano, Columberg, David, Dettling,
Dormann, Dreher, Dünki, Durrer, Eberhard, Egerszegi-Obrist,
Engelberger, Fehr Lisbeth, Fischer-Seengen, Freund, Gross
Andreas, Gross Jost, Gusset, Hafner Ursula, Hämmerle, Hasler
Ernst, Herczog, Hess Otto, Hilber, Hollenstein, Hubmann, Imhof,
Keller, Kunz, Leu, Lötscher, Maurer, Moser, Müller Erich,
Raggenbass, Schlüer, Steffen, Steinemann, Theiler, Tschopp,
Vallender, Weigelt, Widmer, Widrig, Zapfl (53)

20.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



96.3406 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Wirkungs-
volle Sofortmassnahmen zugunsten der Landwirtschaft  
(17.09.1996)

1995 ist der Arbeitsverdienst der Bauern im Vergleich zum Vor-
jahr um 12 Prozent gesunken. Bei einer durchschnittlichen Be-
triebsgrösse von 19 Hektaren erwirtschaftete eine Bauernfamilie
1995 noch einen Tagesverdienst von Fr. 91.35 (der Mindestan-
satz eines Arbeitslosen beträgt pro Tag Fr. 130.--). Die Einkom-
menslage in der Landwirtschaft hat sich in den letzten Monaten
noch einmal dramatisch verschlechtert und ein weiteres Absin-
ken der landwirtschaftlichen Einkommen scheint vorprogram-
miert. Die Situation im Vieh- und Fleischmarkt ist katastrophal.
Die Absatzmöglichkeiten in den beiden traditionellen Abnehmer-
ländern Deutschland und Italien sind infolge fragwürdiger veteri-
närmedizinischer Grenzmassnahmen, die vorwiegend der
Marktabschottung dienen, stark erschwert oder sogar verun-
möglicht. Dies bringt einen zusätzlichen Anfall von über 10 000
Stück Vieh auf den Markt, wodurch die Preise für Zuchttiere
ebenfalls massiv gefallen sind. Die Auswirkungen auf die land-
wirtschaftlichen Einkommen wie sogar eine bedeutende Arbeits-
losigkeit in der Landwirtschaft müssen in Kauf genommen wer-
den, wenn die Lage auf dem Vieh- und Fleischmarkt nicht sofort
wesentlich entschärft werden kann. Entsprechend haben sich
nun alle Beteiligten zusammenzuraufen und Massnahmen zu er-
greifen, die zur Stärkung des Vertrauens und so zu einer Förde-
rung des Konsums von Schweizer Fleisch beitragen.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die aktuelle Einkommenslage in
der Landwirtschaft?. Was unternimmt er, um die existenzbedro-
hende Situation der Bauern zu verbessern?

2. Was hat der Bundesrat unternommen und was wird er unter-
nehmen, um die Aufhebung der gegen den Export gerichteten,
offensichtlich ungerechtfertigten grenzsanitarischen Massnah-
men der traditionellen Abnehmerländer zu erwirken?

3. Wann und welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit der Bun-
desrat Retorsionsmassnahmen gegenüber Deutschland und Ita-
lien ergreift?

4. Reicht der Bundesrat auf der Grundlage des WTO-Teilabkom-
mens über den sanitarischen und phytosanitarischen Bereich
eine Klage bei der WTO ein?

5. Sieht der Bundesrat Exportmöglichkeiten von Frischfleisch in
unterversorgte Märkte? Ist der Bundesrat bereit, den Export von
Fleisch in Entwicklungsländer und vornehmlich in die Staaten,
die aus der ehemaligen Sowjetunion hervorgegangen sind, zu
unterstützen?

6. In den Wochen 38 und 39 werden 500 Tonnen Schweine-
fleisch importiert. Inwieweit ist der Bundesrat bereit, freiwillige
Gegengeschäfte zu den boomenden Schweine-, Geflügel- und
Schaffleischimporten zu fördern?

7. Gedenkt der Bundesrat vorzeitig Massnahmen im Sinne des
neuen Landwirtschaftsgesetzes der Artikel 37 und 38 zur Förde-
rung des Fleischkonsums im Inland zu ergreifen?

8. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat vor, um die Grenz-
kontrollen in Bezug auf Fleischimporte zu verbessern?

Sprecher: Weyeneth

13.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3411 n Ip. Chiffelle. 5-Stern-Renten für 3-Stern-Perso-
nen?  (18.09.1996)

Der Mittelstand sowie alle einfachen Pensionierten und Arbeits-
losen in unserem Land, denen man immer neue Opfer abver-
langt, haben die masslosen Privilegien, die ehemaligen Korps-
kommandanten und Divisionären zugestanden werden, gewiss
mit Begeisterung zur Kenntnis genommen. Diese Offiziere sollen
Anrecht auf eine Rente von 92,5% ihres letzten Gehalts haben.
Für einen Korpskommandanten im Ruhestand ergibt das 278
000 Franken, und zwar ab einem Alter von 62 Jahren. Diese
skandalöse Situation veranlasst mich, dem Bundesrat die fol-
genden Fragen zu stellen:

1. Welche Gründe können eine so schockierende Vorzugsbe-
handlung rechtfertigen?
2. Trifft es zu, dass diese hohen Offiziere bereits mit 62 Jahren
ihre komfortable Pensionierung antreten, damit mehr jüngere Of-
fiziere in diesen äusserst einträglichen Olymp nachrücken kön-
nen?
3. Welchen jährlichen Gesamtbetrag muss die Pensionskasse
für diese Renten von 92,5% aufwenden?
4. Mit welchen Beträgen bzw. mit wie vielen Gehaltsprozenten
haben die Bezüger dazu beigetragen?
5. Welcher Prozentsatz ihres früheren Gehalts wird diesen weni-
gen Bevorzugten ausbezahlt, wenn sie das Pensionsalter des
Durchschnittsbürgers, nämlich 65 Jahre, erreicht haben?

6. Versteht der Bundesrat, dass - gerade in der gegenwärtigen
Wirtschaftslage - die Öffentlichkeit auf solche Privilegien mehr-
heitlich mit Empörung reagiert?
7. Wird er in dieser Hinsicht rasch Abhilfe schaffen und die ehe-
maligen Korpskommandanten und Divisionäre gleich behandeln
wie die anderen Beamten? Einem Korpskommandanten verb-
liebe so immer noch eine komfortable Rente von jährlich 151 000
Franken.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Béguelin, Blaser,
Bodenmann, Bühlmann, Carobbio, Christen, de Dardel, Deiss,
Dupraz, Eberhard, von Felten, Goll, Grobet, Gross Andreas,
Gross Jost, Guisan, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hilber,
Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Ostermann, Pini,
Rechsteiner-Basel, Rennwald, Ruffy, Semadeni, Simon,
Spielmann, Teuscher, Thanei, Tschäppät, Vollmer, Weber
Agnes, Widmer, Zbinden, Zisyadis (54)

25.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3414 n Mo. von Allmen. Föderalistische Zusammenarbeit 
im Bundesstaat  (19.09.1996)
Die geltende Bundesverfassung trägt der Rolle der Gemeinden
im Staatsganzen zuwenig Rechnung. Der Bundesrat wird daher
beauftragt, im Rahmen der bevorstehenden Totalrevision der
Bundesverfassung die folgenden Grundsätze zur Stellung und
Funktion der Gemeinden (und Städte, die rechtlich ebenfalls Ge-
meinden sind) verfassungsrechtlich zu verankern.
1. Der Text einer neuen Bundesverfassung bringt zum Aus-
druck, dass sich Bund, Kantone und, als Bestandteile der Kan-
tone, die Gemeinden in der Aufgaben des gesamtstaatlichen
Gemeinwesens teilen.
2. Die Bundesverfassung beruht auf dem Grundsatz, dass die
Beziehungen des Bundes zu den Gemeinden zum Bund in der
Regel über die Kantone erfolgen. Ausnahmen sind allerdings zu-
lässig, wenn dies zur Ausführung des Bundesrechts notwendig
ist oder wenn die legitimen Interessen der Gemeinden sonst
nicht wirksam gewahrt werden können. Bei der Schaffung von
neuen Rechtsgrundlagen und bei der Planung und Verwirkli-
chung von öffentlichen Werken trägt der Bund den möglichen
Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden Rechnung.
3. Die Bundesverfassung gewährleistet, dass die Gemeinden im
Rahmen der Gesetzgebung der Kantone und des Bundes auto-
nom sind. Eine Verletzung der Gemeindeautonomie kann mit
der staatsrechtlichen Beschwerde beim Bundesgericht ange-
fochten werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie,
Baumberger, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Bezzola, Binder,
Bircher, Blaser, Bodenmann, Borel, Bortoluzzi, Brunner Toni,
Carobbio, Cavadini Adriano, Cavalli, Chiffelle, Christen,
Columberg, Comby, de Dardel, Ducrot, Dünki, Dupraz, Durrer,
Eberhard, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Engler, Epiney,
Fankhauser, Fehr Lisbeth, Fehr Hans, von Felten, Filliez, Föhn,
Freund, Goll, Grendelmeier, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost,



Grossenbacher, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hämmerle, Hasler Ernst, Herczog, Hochreutener,
Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Imhof, Jans, Jeanprêtre,
Jutzet, Kühne, Kunz, Langenberger, Lauper, Ledergerber,
Leemann, Leu, Leuenberger, Loretan Otto, Lötscher, Maurer,
Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo,
Müller-Hemmi, Oehrli, Pelli, Pini, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruf, Ruffy,
Sandoz Marcel, Schlüer, Schmid Odilo, Semadeni, Speck,
Spielmann, Steffen, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei,
Tschopp, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Weigelt,
Widmer, Widrig, Wiederkehr, Wittenwiler, Zapfl, Zbinden,
Ziegler, Zisyadis, Zwygart (115)

02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3416 n Ip. Strahm. Ausbildung der Verantwortlichen in 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)  (19.09.1996)

Die Wirksamkeit der RAV hinsichtlich Umschulung, Weiterbil-
dung und Wiedereingliederung der Arbeitslosen in die Arbeits-
welt hängt stark von der Qualität der RAV-Verantwortlichen ab.
Diese sollten eine den Berufsberatern gleichwertige Ausbildung
und Qualifikation und zudem erst noch gute Kenntnisse des Ar-
beitsmarktes und der lokalen Wirtschaft vorweisen.

In verschiedenen Kantonen wurden nun Verantwortungsperso-
nen, die keine entsprechende Ausbildung haben und den Anfor-
derungen bei weitem nicht genügen, als RAV-Verantwortliche
eingesetzt. Damit werden die Qualität und der Erfolg der recht
kostenaufwendigen RAV in Frage gestellt. Die recht minimalisti-
schen Ausbildungsanforderungen des BIGA unterlaufen die vom
Gesetzgeber anvisierte aktive Arbeitsmarktpolitik, indem sie für
RAV-Verantwortliche zunächst nur eine "Schnellbleiche" von 25
Ausbildungstagen verlangen. In den Kommissionsberatungen
zum AVIG hat der Direktor des BIGA noch zugesichert, für die
RAV-Verantwortlichen eine ausreichende und gute Ausbildung
vorauszusetzen.

Wir fragen den Bundesrat:

1. Welche Ausbildung für RAV-Verantwortliche und RAV-Leite-
rinnen und -Leiter ist in Zukunft vorgesehen und vorgeschrie-
ben? Welcher Zeitrahmen ist für die Erfüllung der Ausbildungs-
anforderungen anvisiert?

2. Welche Weiterbildung wird für jene RAV-Verantwortlichen
verlangt, die nur einen minimalen Lehrgang von 25 Tagen absol-
viert haben? Welche berufsbegleitende Weiterbildung ist für Per-
sonen mit einem Fachausweis vorgesehen?

3. Ist der Bundesrat bereit, im Rahmen des Vollzugs des AVIG
für die Kantone entsprechende Weisungen zu erlassen?

4. Wie begleitet und überwacht der Bundesrat den derzeit lau-
fenden Aufbau des RAV in den Kantonen, und wie sorgt er für
einen einheitlichen Qualitätsstandard?

5. Wie ist in Zukunft das Controlling über die Tätigkeit und Wirk-
samkeit der RAV organisiert?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Banga,
Bäumlin, Bodenmann, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
von Felten, Goll, Gross Jost, Gysin Remo, Haering Binder,
Hämmerle, Herczog, Hilber, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Leemann, Maury Pasquier, Meyer Theo, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Semadeni, Stump, Thanei, Weber Agnes, Widmer,
Zbinden (36)

06.11.1996 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3417 n Mo. Aguet. Abschreiben von Vorstössen. Ände-
rung von Artikel 40, GRN  (19.09.1996)

Artikel  40 des Geschäftsreglementes des Nationalrats sieht vor,
dass Motionen, Postulate und Interpellationen abgeschrieben
werden, wenn der Rat sie nicht innert zwei Jahren seit der Ein-
reichung behandelt hat.

Wir schlagen vor, diese Bestimmung zumindest für Motionen
und Postulate aufzuheben oder eine andere Lösung zu finden.
Das grundlegende Recht der Mitglieder der Eidgenössischen
Räte, Vorschläge zu unterbreiten, verliert aufgrund dieser Be-
stimmung viel von seiner Wirksamkeit.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Banga, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Bühlmann, de Dardel,
von Felten, Goll, Grobet, Gross Jost, Gysin Remo, Haering
Binder, Hafner Ursula, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Langenberger, Lauper, Semadeni, Spielmann, Strahm, Thanei,
Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden, Ziegler (30)

08.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3418 n Ip. Aguet. Nein dem Abbau beim Gewässerschutz  
(19.09.1996)

Das Wasser verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit. Im näch-
sten Jahrhundert wird es das Problem Nr. 1 sein. Selbst die nie-
derschlagsreiche Schweiz darf in dieser Hinsicht nicht allzu
sorglos sein, denn sie kann die Nachfrage nur mit Seewasser
befriedigen, das teuer aufbereitet werden muss.

Das Wasser als lebenswichtiges Gut ist bedroht. Die grösste Ge-
fahr droht von der Million Brennstofftanks, die überall im Land
vorhanden sind. Das gesamte Volumen dieser Tanks entspricht
64mal dem Volumen des Bundeshauses. Seit 30 Jahren besteht
eine ausgezeichnete Überwachung, und Unfälle waren glückli-
cherweise selten.

Nun scheint, dass einmal mehr der Abbauideologie nachgege-
ben wird: Es ist die Rede davon, einzig die unterirdischen Tanks
zu überwachen und bei allen anderen nur noch optische Kontrol-
len durchzuführen, es den Berufsorganisationen anheimzustel-
len, die technischen Vorschriften festzulegen und nicht mehr si-
cherzustellen, dass die Eigentümer der Tanks die notwendigen
Revisionen durchführen.

Daher bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Glaubt der Bundesrat, dass die periodischen Fahrzeugprüfun-
gen regelmässig durchgeführt würden, wenn nicht ein öffentli-
cher Dienst alle Autofahrer an ihre Verantwortung für die Sicher-
heit ihres Fahrzeuges mahnte?

2. Die Verantwortung der Inhaber von Brennstofftanks ist ähnli-
cher Natur. Hält es der Bundesrat nicht für nötig, dass öffentliche
Dienste auf die notwendigen Revisionen aufmerksam machen?

3. Könnte die geplante Abschaffung der Bewilligungspflicht für
Anlagen unter 4 000 Liter nicht dazu führen, dass sich längerfri-
stig die Zahl dieser Anlagen auf Kosten der grössten verviel-
facht, womit auch umweltschädigenden Tätigkeiten wie Auf- und
Umfüllungen und Transporte zunähmen?

4. Wird die geplante Verringerung der Kontrollen der Anlagen
von unter 4 000 Liter um mindestens die Hälfte nicht ein enormes
Verschmutzungsrisiko schaffen und einige tausend kompetente
Techniker beschäftigungslos machen?

5. Wenn schwere Umweltschäden entstanden sind und wieder
ein wirksamer Schutz eingeführt werden muss, werden uns
diese Fachleute dann nicht fehlen?

6. Was wird aus der in den kantonalen Raumplanungs- und Bau-
gesetzen enthaltenen Vorschrift, dass ein Vorrat vorhanden sein
muss, der für eine oder sogar zwei Heizperioden ausreicht?

7. Weiss der Bundesrat, dass die Vorräte an Heizöl, Diesel, Ben-
zin etc. in der Schweiz 16 bis 20 Millionen m3 betragen und ihr
Volumen 64mal bis 100mal dem Gesamtvolumen des Bundes-
hauses entspricht? Kann der Bundesrat diese Zahlen bestäti-
gen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Banga, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Bühlmann, de Dardel,
von Felten, Goll, Grobet, Gross Jost, Gysin Remo, Haering



Binder, Hafner Ursula, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Semadeni, Spielmann, Strahm, Thanei, Vollmer, Weber Agnes,
Widmer, Zbinden, Ziegler (28)

13.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 96.3422 n Ip. Widmer. Verkehrspolitik Seetalbahn  
(23.09.1996)

Eine Arbeitsgruppe des Bundesamtes für Verkehr (BAV) kam
zum Schluss, dass ein Unterbruch des Bahnverkehrs sowohl
zwischen Hochdorf und Beinwil, als auch zwischen Hitzkirch und
Beinwil nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten als un-
wirtschaftlich zu bezeichnen ist.

Bekannt ist auch, dass das Kostendach für die gesamte Seetal-
bahn auf 200 Millionen Franken reduziert werden soll.

Im Raum Emmenbrücke-Waldibrücke sind bereits 80 Millionen
Franken verbaut worden.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden Fra-
gen:

Wenn man davon ausgeht, dass für den Kanton Luzern nur noch
20 Millionen Franken verbleiben, dann stellt sich die Frage, ob
mit diesem Geld

a. eine durchgehende Sanierung zwischen Waldibrücke und
Beinwil noch möglich ist und

b. ob bei einer solchen durchgehenden Sanierung die nötigen
Sicherheiten noch garantiert werden können.

01.05.1997 Antwort des Bundesrates.

04.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

96.3424 n Ip. Weigelt. Parlament im Informations-Abseits?  
(24.09.1996)

Im Nachgang zur Bundesratssitzung vom 23.09.1996 stellen
sich bezüglich Informationspraxis zwischen Bundesrat, Medien
und Parlament grundsätzliche Fragen:

1. Weshalb mussten die Mitglieder des eidgenössischen Parla-
ments die Entscheide des Bundesrates bezüglich der weiteren
Bearbeitung des IDA/FISO-Berichts, der Mutterschaftsversiche-
rung, der Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung
aus den Medien entnehmen, obwohl beide Räte am selben Tag
ordentliche Sitzungen abhielten?

2. Welchen Stellenwert misst der Bundesrat der zeitgerechten
Information des Parlaments - insbesondere während den Ses-
sionen - im Vergleich zur Information der Medien zu?

3. Wie gedenkt der Bundesrat sicherzustellen, dass die Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier ihre Meinungsbildung zu ak-
tuellen Entscheiden der Landesregierung nicht über eine Infor-
mation aus "zweiter Hand", sondern aufgrund einer zeitgerech-
ten Information aus "erster Hand" vornehmen können?

02.12.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3431 n Ip. Wittenwiler. Radioaktive Abfälle. Dialog allein 
genügt nicht  (25.09.1996)

Der Bundesrat wird um die Beantwortung folgender Fragen ge-
beten:

1. Ist der Bundesrat gewillt, sich dafür einzusetzen, dass die si-
stierten Gespräche der Konfliktlösungsgruppe "Radioaktive Ab-
fälle" im Rahmen von Energie 2000 möglichst rasch wieder auf-
genommen werden können?

2. Teilt der Bundesrat unsere Auffassung, dass, aufgrund der
gemachten Erfahrung bei der Konfliktlösungsgruppe radioaktive
Abfälle (einseitige Gesprächsverweigerung) - die "Wiederauf-
nahme des Dialogs" (gemäss 6. Jahresbericht des Aktionspro-
grammes Energie 2000) eine erste, jedoch nicht die einzige
Massnahme sein kann?

3. Teilt der Bundesrat unsere Ueberzeugung, dass die Frage der
radioaktiven Entsorgung mit ihrer zutiefst ethischen Dimension
ein verstärktes Engagement im Informationsbereich fordert?
Wäre der Bundesrat bereit, mittels einer nationalen Kampagne
dieses vorrangige umwelt- und gesellschaftspolitische Anliegen
einer breiten Bevölkerung näherzubringen?

4. Welche zusätzlichen Massnahmen sieht der Bundesrat, um in
der Frage der nuklearen Entsorgung in der Schweiz einen ent-
scheidenden Schritt weiterzukommen und die Bevölkerung über
deren Notwendigkeit zu informieren und sensibilisieren?

Mitunterzeichnende: Bircher, Bonny, Egerszegi-Obrist,
Engelberger, Gadient, Loeb, Vallender, Weigelt (8)

25.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3432 n Ip. Rechsteiner-Basel. Atomkraftwerk Leibstadt  
(25.09.1996)

Die Risiken der immer älter werdenden Atomkraftwerke in der
Schweiz beunruhigen weite Teile der Bevölkerung im In- und
Ausland. Bekanntlich behandelt der Bundesrat derzeit das Ge-
such der Betreiberschaft des Atomkraftwerks Leibstadt, die nu-
kleare Wärmeleistung um 15 Prozent zu erhöhen.

1. Die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK)
hat die Installation von Notventilen in Leibstadt verordnet. Laut
Angaben der Sonntagszeitung (15.09.1996) konnten die Lecks
technisch nicht einwandfrei behoben werden. Wie steht es um
die Notventile, und welche anderen Beanstandungen der HSK
wurden bisher erfüllt?

2. Atomanlagen verletzen wegen der möglichen räumlichen und
zeitlichen Schädigungen nach dem Empfinden weiter Kreise der
Bevölkerung das verfassungsmässige Grundrecht auf persönli-
che Integrität. Weshalb informiert der Bundesrat nicht von sich
aus über die Betriebsprobleme des AKW Leibstadt? Welche wei-
teren Betriebsprobleme sind derzeit ungelöst?

3. In Leibstadt sind in den letzten drei Jahren immer wieder Stör-
fälle aufgetreten. Welche Probleme, Zwischenfälle und Bean-
standungen wurden in Leibstadt von den Aufsichtsbehörden des
Bundes seither registriert, und welche Korrekturen wurden dar-
aufhin einverlangt, erfüllt oder bleiben offen? (bitte um detail-
lierte Angaben)

4. Teilt der Bundesrat die Ansicht vieler Experten, dass eine Lei-
stungserhöhung in Leibstadt das Betriebsrisiko überproportional
erhöht? Welche Studien wurden eingeholt, um dieses Zusatzri-
siko abzuklären und wieviel Zusatzrisiko will der Bundesrat der
Bevölkerung noch zumuten?

5. Atomkraftwerke fallen in die Aufsichtspflicht des Bundes.
Weshalb wird man als gewähltes Mitglied der zuständigen Kom-
mission (UREK) nicht automatisch über den aktuellen Stand der
Gefährdung und die Anordnungen des HSK informiert? Weshalb
werden die Berichte der Kontrollorgane des Bundes (HSK, KSA,
KUER, KNE, AGNEB) den Mitgliedern der UREK nicht automa-
tisch zugestellt?

6. Wegen den Fehlplanungen der Elektrowirtschaft werden
heute selbst Wasserkraftwerke nicht mehr modernisiert, ob-
schon z.B. in bestehenden Rheinkraftwerken eine erhebliche
Mehrproduktion ohne grössere Eingriffe in die Natur und ohne
Gefährdung der Bevölkerung möglich wäre.

Der Energieartikel der Bundesverfassung postuliert ausdrück-
lich, dass die erneuerbaren Energien Vorrang vor anderen Ener-
giequellen erhalten sollen. Ist der Bundesrat auch der Meinung,
dass auf Leistungserhöhungen in Atomkraftwerken so lange zu
verzichten ist, bis die möglichen Leistungserhöhungen in beste-
henden Wasserkraftwerken (z.B. Rheinfelden) realisiert worden
sind?

7. Gemäss Atomgesetz bedürfen Atomkraftwerke eines Be-
darfsnachweises. Ist der Bundesrat der Meinung, dass derzeit
ein zusätzlicher Bedarf nach Atomstrom besteht?

8. Das Volk hat vor 10 Jahren ein Moratorium für neue Atom-
kraftwerke beschlossen. Ist sich der Bundesrat im klaren dar-



über, dass eine Leistungserhöhung in Leibstadt dem Sinn und
Geist des Moratoriums diametral widersprechen würde?

9. Gemäss einem kürzlich erlassenen Urteil verletzt das schwei-
zerische Bewilligungsverfahren für Atomanlagen die Normen der
Europäischen Menschrechtsbehörde (EMRK). Was tut der Bun-
desrat, um im Falle der Bewilligung der geplanten Leistungser-
höhung in Leibstadt rechtsstaatliche Voraussetzungen herzu-
stellen, wie sie die EMRK verlangt?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Bäumlin, Bodenmann,
Cavalli, de Dardel, Fankhauser, von Felten, Goll, Günter, Gysin
Remo, Hafner Ursula, Herczog, Hubmann, Jans, Leemann,
Maury Pasquier, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Rechsteiner-
St.Gallen, Roth-Bernasconi, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Vermot, Vollmer, Zbinden (27)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

96.3433 n Ip. Zbinden. Genehmigung der zukünftigen Fach-
hochschulen und Bundesbeiträge  (25.09.1996)

In der bundesrätlichen Pressemitteilung zur Inkraftsetzung des
Fachhochschulgesetzes und der Vollzugsverordnungen vom
11.09.1996 wurde unter anderem festgehalten, dass "der von
Bundesrat und Parlament zum Ausdruck gebrachte politische
Wille zur Schaffung von Kompetenzzentren bisher von den Kan-
tonen und Regionen noch zu wenig berücksichtigt worden ist.
Diesem Umstand wird bei den weiteren Arbeiten zur Errichtung
und Führung der Fachhochschulen besondere Beachtung zu
schenken sein". Wir haben aufgrund verschiedener Indizien zu-
sätzliche Zweifel, dass die Fachhochschulreform zu einer ech-
ten, qualitativen Aufwertung der bisherigen Schulen führen wird.

In diesem Zusammenhang möchte ich dem Bundesrat folgende
Fragen stellen:

1. Ist der Bundesrat bereit und auch Willens, Gesuche von Kan-
tonen und Regionen abzulehnen oder zumindest mit Auflagen
zurückzuweisen, welche den bundesrätlichen und parlamentari-
schen Forderungen nach Konzentration, Arbeitsteilung, Schwer-
punktsetzung, Errichtung von Forschungskapazitäten und Tech-
nologietransfer im Rahmen von Kompetenzzentren nicht ent-
sprechen?

2. Ist damit zu rechnen, dass der Bundesrat auch nur einzelnen
Ausbildungsgängen den Fachhochschulstatus verleiht?

3. Ist der Bundesrat entschlossen, Abgeltungen an Fachhoch-
schulen mit Kooperations- und Koordinationsforderungen zu
verbinden, die innert bestimmter Zeitrahmen zu erfüllen sind?

4. Es scheint, dass durch mehr oder weniger überzeugende Ver-
bundkonstruktionen alle bisherigen HTL und HWV zu Fachhoch-
schulen werden, ohne dass damit eine eigentliche Strukturberei-
nigung einhergeht. Teilt der Bundesrat unseren Eindruck, dass
die Bestrebungen in den Kantonen dahin gehen, dass keine ein-
zige bisherige HTL/HWV nicht zur Fachhochschule wird?

Ist das mit dem Leistungsauftrag im Rahmen der vom Bund bis
heute vorgesehenen finanziellen Mittel zu vereinbaren?

Was wären die finanziellen Konsequenzen für den Bund?

5. Mit welchen Bundesmitteln (Volumen und jährlichen Tran-
chen) können die zur Zeit planenden Kantone und Regionen al-
ler Voraussicht nach rechnen, damit sie ihren Parlamenten ent-
sprechende Finanzierungsmodalitäten vorschlagen können?
Gelten die in der Botschaft gemachten Angaben noch (S. 60. Fi-
nanzielle Auswirkungen. Auswirkungen auf die Kantone und Ge-
meinden)?

Wenn nicht: Wie sieht die revidierte Finanzplanung aus?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, Bäumlin,
Bodenmann, Cavalli, Fankhauser, von Felten, Goll, Günter,
Gysin Remo, Hafner Ursula, Herczog, Hubmann, Jans,
Leemann, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner-St.Gallen, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Tschäppät, Vermot, Vollmer, Widmer (27)

06.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3435 n Ip. Bäumlin. Menschenrechtsverletzungen in 
Indonesien  (25.09.1996)

Am 31.07.1996 wurde der Anwalt und Präsident der unabhängi-
gen indonesischen Gewerkschaft Serikat Buruh Sejahtera Indo-
nesia (Indonesische Wohlstandsunion, SBSI) Muchtar Pakpa-
han, verhaftet. Er wird für die Unruhen anlässlich der Demon-
strationen vom 27.07.1996 verantwortlich gemacht, als Zehntau-
sende gegen die von der Regierung inszenierte Abwahl der Prä-
sidentin der Demokratischen Partei PDI, Megawati Sukarnoputri,
und die polizeiliche Stürmung der PDI-Zentrale in Jakarta prote-
stierten.

Die gewaltsame Niederschlagung des Protests forderte eine bis
heute ungeklärte Zahl von Toten und über 200 Verletzte. Von
den laut Presseberichten 240 Festgenommenen befinden sich
124 nach wie vor in Haft, 74 Personen werden noch vermisst.

Die Gewerkschaft SBSI setzt sich für demokratische Reformen
in dem seit 30 Jahren von General Suharto autoritär regierten
Land ein. Ihr Präsident, Muchtar Pakpahan, war wesentlich be-
teiligt am erstmaligen Zustandekommen einer breiten Koalition
von 30 unabhängigen Organisationen und Parteien, die Ende
Juni unter dem Namen MARI (Majelis Rakyat Indonesia - Indo-
nesian People's Council) gegründet wurde.

Präsident Suharto hat in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag
am 16. August demokratischen Reformen eine klare Absage er-
teilt. Mit hartem Durchgreifen gegen Oppositionelle sollen Ruhe
und Ordnung im Land wieder hergestellt werden. Muchtar Pak-
pahan und weitere Dissidenten wurden der Subversion ange-
klagt; in Indonesien kann Subversion mit dem Tod bestraft wer-
den.

Fragen an den Bundesrat:

- Gedenkt der Bundesrat, sich bei der indonesischen Regierung
für die Freilassung der inhaftierten Dissidenten und des Gewerk-
schaftsführers Machtar Pakpahan, die Respektierung der Men-
schenrechte und einen Stopp der Unterdrückung und Verfolgung
unabhängiger demokratischer Organisationen und Parteien ein-
zusetzen?

- Wie stellt sich der Bundesrat im Fall Indonesiens zu den Fragen
der "good governance" und der Kohärenz der schweizerischen
Aussenhandels- und Entwicklungspolitik?

- Wurden seit 1993 (Bewilligung eines Exportgesuches der Oer-
likon-Contraves über 10 Mio Franken) weitere Bewilligungen für
Kriegsmaterialexporte in dieses Land erteilt, das eindeutig als
Spannungsgebiet zu bezeichnen ist? (anhaltende Besetzung
Osttimors seit 1975; schwerste Menschenrechtsverletzungen
unter der seit 30 Jahren herrschenden Regierung der "Neuen
Ordnung")

- Ist der Bundesrat bereit, im Rahmen der von der Weltbank prä-
sidierten Konsultativgruppe für Indonesien (CGI), deren Mitglied
sie ist, von der indonesischen Regierung Auskunft über die Zahl
der Opfer anlässlich der Demonstrationen von Ende Juli und Re-
spektierung des Rechts auf persönliche Freiheit und Meinungs-
äusserungsfreiheit zu verlangen, bevor neue Entwicklungsgel-
der gewährt werden?

- Kann der Bundesrat Auskunft darüber geben, ob der indonesi-
sche Präsident Suharto und seine Familienangehörigen Gelder
auf Schweizer Banken deponiert haben und wie der Bundesrat
damit umzugehen gedenkt, sollte der Fall eintreten, dass
Suharto gestürzt wird?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, Baumann
Stephanie, Bodenmann, de Dardel, Fankhauser, von Felten,
Goll, Günter, Gysin Remo, Hafner Ursula, Herczog, Jans,
Leemann, Maury Pasquier, Meyer Theo, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Roth-Bernasconi,
Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot, Widmer, Zbinden 
(27)

20.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



96.3436 n Mo. Roth-Bernasconi. Staatsausgaben und Spar-
massnahmen. Auswirkungen auf die Beschäftigung  
(25.09.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Personalstatistiken für den
ganzen Bund (Departemente, Rüstungsbetriebe, eidgenössi-
sche Hochschulen und mit ihnen verbundene Anstalten, land-
wirtschaftliche Forschungsanstalten, SBB, PTT, SUVA; Bundes-
gericht, Nationalbank, Nationalfonds) systematisch nach den fol-
genden Kriterien aufzugliedern:

1. nach Geschlecht

- in bezug auf die Anzahl Arbeitsplätze von Frauen und Männern

- in bezug auf den Beschäftigungsgrad

- in bezug auf die Gehaltsklasse

- in bezug auf Beförderungen

2. nach Wirtschaftskreis, wenn es sich um Ausgaben der Bun-
desverwaltung für Güter und Dienstleistungen handelt.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Bäumlin, Bodenmann,
Cavalli, de Dardel, Fankhauser, von Felten, Goll, Günter, Hafner
Ursula, Herczog, Hubmann, Leemann, Maury Pasquier, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-St.Gallen, Semadeni, Strahm, Stump,
Thanei, Vermot, Vollmer, Zbinden (23)

10.03.1997 Der BR beantragt, Punkt 1 der Mo abzuschreiben
und Punkt 2 abzulehnen

96.3437 n Ip. Simon. Arzneimittelpreise  (25.09.1996)

Die Bilanz der erstmaligen Anpassung der Arzneimittelpreise ist
nichts weniger als enttäuschend:

Von 70 beschlossenen Preissenkungen wurden nur 33 tatsäch-
lich umgesetzt, gegen 37 wurde Beschwerde erhoben.

Schlimmer noch: Es wurden 90 Preiserhöhungen bekanntgege-
ben, wovon 70% auch umgesetzt wurden.

Im Endergebnis ist somit gar ein leichter Kostenanstieg zu ver-
zeichnen. Unglaublich, aber wahr!

Dies beweist, dass das System, mit welchem Einsparungen er-
reicht werden sollten, versagt hat.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Welches sind die Gründe für dieses Versagen?

2. Darf man hoffen, dass im nächsten Jahr aus den Fehlern ge-
lernt wird?

3. Ist es wirklich die Aufgabe des BSV, die Hersteller zu ermun-
tern, die Preise einiger ihrer Produkte zu erhöhen?

4. Erfüllt die Eidgenössische Arzneimittelkommission (EAK) ihre
Aufgabe tatsächlich noch im Sinne des neuen KVG?

02.12.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3439 n Mo. Weigelt. Öffnung des Elektrizitätsmarktes  
(26.09.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen Schritte einzu-
leiten, damit eine stufenweise Oeffnung des Elektrizitätsmarktes
nach dem Prinzip des "Third Party Access" (TPA) gewährleistet
werden kann. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind dabei
auf die im Juni 1996 von der EU getroffenen Entscheide über die
Einführung des TPA (Schwellenwerte und Termine) abzustim-
men.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Bortoluzzi, Bosshard, Bührer, Comby, Dupraz,
Frey Walter, Guisan, Hess Otto, Imhof, Kofmel, Loeb, Moser,
Müller Erich, Pelli, Randegger, Schlüer, Stamm Luzi,
Steinemann, Stucky, Theiler, Tschopp, Vallender, Vetterli,
Widrig, Wittenwiler (28)

06.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3440 n Ip. Gusset. Teilprivatisierung der ehemaligen Kon-
struktionswerkstätten (KW) Thun  (26.09.1996)

Einer Zeitungsmeldung vom 17.09.1996 im Bund ist zu entneh-
men, dass die Leder- und Textilwerkstatt (Sattlereibetrieb) der
SW per Ende Jahr privatisiert wird und vom ehemaligen Be-
triebsleiter übernommen und als GmbH weitergeführt wird. Dem
Pressebericht sind keine näheren Angaben zur Ueberführung zu
entnehmen. Die Ausgliederung dieses Teilbereiches wirft des-
halb vor allem Fragen mit Blick auf die in Thun angesiedelten
Gewerbebetriebe und allfällig weitere Ausgliederungen des
EMD auf. Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der
nachfolgenden Fragen:

1. Zu welchen Werten wurden das Warenlager und das Inventar
übernommen? Zum Buchwert oder zum aktuellen Verkehrs-
wert? Durch wen durch allenfalls die Bewertungen vorgenom-
men?

2. Ist die SW oder eine andere Stelle des Bundes an der neu ge-
gründeten Leder- und Textiltechnologie GmbH beteiligt, respek-
tive in welcher Form und zu welchen Teilen besteht eine Beteili-
gung?

3. Hat die SW oder eine andere Stelle des Bundes an der neu
gegründeten GmbH vergünstigte Darlehen gewährt oder wurden
Garantien bezüglich Auftragsvergabe, der Wirtschaftlichkeit
oder wurden anderweitige, wirtschaftlich wirksame und den
Wettbewerb beeinflussende Zusagen gemacht?

4. Wie wurden Know-how, Modelle, Lehren und der Goodwill ab-
gegolten?

5. Wie wurden die Mietzinse für die weiterbenutzten Räumlich-
keiten festgelegt, beziehungsweise wurden vor der Uebernahme
durch die Nachfolgefirma Investitionen seitens des Bundes not-
wendig? Wenn ja, in welcher Höhe und wie werden diese abge-
golten?

6. Wie erklärt der Bundesrat die Tatsache, dass im Moment eine
Gesetzesvorlage zur Privatisierung der Rüstungsbetriebe in der
Vernehmlassung ist, hier aber bereits mit Ausgliederungen und
Ueberführungen vorgegriffen wurde?

Mitunterzeichnende: Binder, Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni,
Dettling, Dreher, Eymann, Freund, Hasler Ernst, Kunz, Maspoli,
Moser, Scherrer Jürg, Schmid Samuel, Speck, Stamm Luzi,
Steffen, Steinemann, Vetterli, Widrig (20)

20.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3441 n Ip. Ziegler. Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL). 
Diskriminierende Entscheide  (26.09.1996)

Ist der Bundesrat über die diskriminierenden Entscheide, die
Herr André Auer, Direktor des BAZL, neulich gefällt hat, auf dem
laufenden?

Welche dringlichen Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu tref-
fen, um die legitimen Interessen der Westschweiz zu schützen?

09.04.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 96.3444 n Po. Rennwald. Schnellzug Delémont-Moutier-
Granges-Lyss-Bern  (26.09.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den SBB
die Einführung eines Schnellzugs Delsberg - Bern zu prüfen, der
je zweimal morgens und abends via Moutier - Grenchen - Lyss
und nicht via Biel verkehrt.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Banga, Berberat,
Bodenmann, Borel, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Dupraz, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet,
Ledergerber, Maury Pasquier, Rechsteiner-St.Gallen, Roth-
Bernasconi, Strahm, Straumann, Thanei, Vollmer, Widmer,
Zbinden (27)

25.11.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

04.12.1997 Nationalrat. Annahme.



96.3445 n Mo. Widrig. Rückerstattung der Verrechnungs-
steuer an Stockwerkeigentümerschaften  (26.09.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, bei der Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer auf Erträgen der Erneuerungsfonds von Stock-
werkeigentümergemeinschaften zu seiner früheren Praxis zu-
rückzukehren und die Geltendmachung der Rückerstattung
durch die Gemeinschaften selbst wieder zu ermöglichen.

Mitunterzeichnende: Bezzola, Caccia, Columberg, Dettling,
Durrer, Eberhard, Ehrler, Engler, Eymann, Föhn, Freund, Gysin
Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Hochreutener,
Imhof, Kühne, Leu, Loretan Otto, Lötscher, Müller Erich,
Raggenbass, Ruckstuhl, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Seiler
Hanspeter, Steinegger, Stucky, Weigelt, Zapfl (30)

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 96.3450 n Ip. Tschopp. Kommission für Konjunkturfragen 
und Wettbewerbskommission. Neubelebung der Wirt-
schaftspolitik  (30.09.1996)

Was hält der Bundesrat vor dem Hintergrund der strukturellen
und konjunkturellen Schwierigkeiten der Schweizer Wirtschaft
von den folgenden beiden Massnahmen:

1. Die ausserparlamentarische Kommission für Konjunkturfra-
gen wird durch einen Wirtschaftsrat nach dem Modell des
Council of Economic Advisers, der die amerikanische Verwal-
tung berät, ersetzt.

2. Die neue Wettbewerbskommission und ihr Sekretariat werden
aufgefordert oder auch verbindlich angewiesen, ihre Verfahren
zu beschleunigen, damit nicht durch die kartellähnlichen Struk-
turen die Preise in der Schweiz auf einem zu hohen Niveau ge-
halten werden.

13.11.1996 Antwort des Bundesrates.

03.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

96.3451 n Ip. Fritschi. "Armee-Zeitung" des EMD als Konkur-
renz zu den Militärzeitschriften?  (30.09.1996)

Zeitungsmeldungen zufolge ("Berner Zeitung" vom 24.06.1996:
"EMD will eigene Zeitung") wird das Projekt einer "Armee-Zei-
tung" erwogen, die allen Angehörigen der Armee abgegeben
werden soll und zu der gemäss Auskunft des EMD-Informations-
dienstes von der Geschäftsleitung des EMD eine "breite Ver-
nehmlassung bei allen interessierten Kreisen angeordnet" wor-
den ist. In diesem Zusammenhang stelle ich folgende Fragen:

1. Ist die Finanzierung einer "Armee-Zeitung" aus Steuergeldern
vorgesehen, und soll die neue Publikation in den Genuss der
Portofreiheit kommen?

2. Befürchtet der Bundesrat nicht eine Konkurrenzierung der in
grosser Zahl vorhandenen Militärzeitschriften, Truppenzeitun-
gen und Verbandsorganen ausserdienstlicher Vereine, welche
die Vielfalt der Milizarmee bestens widerspiegeln, sich finanziell
selber über Wasser halten müssen und derzeit - als Folge des
Bestandesrückgangs der "Armee 95" - ohnehin mit wirtschaftli-
chen Problemen kämpfen?

3. Hält der Bundesrat eine "Armee-Zeitung" staatspolitisch für
sinnvoll, welche stets dem Odium ausgesetzt sein würde, die In-
doktrinierung von Staatsbürgern aufgrund ihrer Dienstpflicht zu
bezwecken, und nachdem die militärpolitische Diskussion durch
die Zeitschriften der Miliz ohnehin sichergestellt ist?

4. Bedeutet umgekehrt die bisher nicht in Gang gesetzte Ver-
nehmlassung, dass das Projekt einer "Armee-Zeitung" bereits
still und leise wieder beerdigt worden ist?

25.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3452 n Mo. Ziegler. Abschaffung des Bankgeheimnisses  
(01.10.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 47 des Bundesgesetzes
über die Banken und Sparkassen so rasch wie möglich aufzuhe-
ben.

Mitunterzeichnende: Alder, Banga, Bodenmann, Borel, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hämmerle, Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre, Leemann,
Leuenberger, Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Thanei, Weber Agnes, Widmer,
Zbinden (25)

20.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3455 n Ip. Widrig. Rekurskommission für das öffentliche 
Beschaffungswesen  (01.10.1996)

In der Ausschreibung für die nebenamtlichen Richterstellen vom
14.02.1996 wurden die Auswahlkriterien aufgelistet. U.a. wurde
darauf hingewiesen, dass Fachrichter und Fachrichterinnen mit
langjähriger Erfahrung im Bereich Bauprojektleitung, Baudurch-
führung und Baumanagement mit Erfahrung im Wettbewerbs-
wesen gesucht werden.

Wenn man nach der getroffenen Wahl die Zusammensetzung
der Rekurskommission betrachtet, fällt auf, dass ausser einem
Architekten aus Genf niemand dabei ist, der sich in praktischen
Fragen des Bausubmissionswesens auskennt. Im Hinblick auf
die stark zunehmenden Gesamtleistungswettbewerbe und auf
die Bewertung von Unternehmervarianten ist in dieser Kommis-
sion sehr wenig praktisches Know-how vorhanden. Es sitzen
zwar 5 Juristen (fünf!) in diesem Gremium; ein Bauingenieur
fehlt aber.

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden Fra-
gen, die sich in Zukunft mit Sicherheit stellen werden:

1. Warum ist in der Wahl vom Februar 1996 für die nebenamtli-
chen Richterstellen kein Dipl. Bauingenieur ETH/SIA gewählt
worden, obwohl sich verschiedene fähige Kandidaten gemeldet
haben?

2. Warum sind nebst den Bauingenieuren auch die Unternehmer
des Bauhauptgewerbes und des Baunebengewerbes in dieser
Kommission untervertreten?

3. Bei den Bewertungskriterien ist der Preis nur die eine Kompo-
nente des wirtschaftlich günstigsten Angebotes. Nebst dem Ho-
norar können günstigere Konzepte entscheidend sein. Wie sol-
len Juristen kompetent Rekurse bei Wettbewerben (Ingenieur-
und Gesamtleistung) entscheiden können?

4. Der billigste Anbieter bei Honorarsubmissionen für Ingenieure
und Architekten bietet keine Gewähr für das günstigste Projekt.
Im Gegenteil: Wer mit möglichst wenig Aufwand arbeitet, bringt
selten ein optimiertes Projekt.

Abgesehen davon geht es meist um Honorarunterschiede, die
im Verhältnis zu den Baukosten nicht ins Gewicht fallen. Teilt die
Wahlbehörde der Rekurskommission diese Auffassung?

5. Wie beurteilt das nun gewählte Gremium die Gleichbehand-
lung der Anbieter in den Abgebotsrunden, die bekanntlich beim
Bund zulässig sind?

Mitunterzeichnende: Alder, Durrer, Hasler Ernst, Imhof, Schmid
Odilo, Stamm Luzi, Weigelt (7)

13.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3461 n Mo. Thanei. Entscheidungskompetenz der 
Schlichtungsbehörde  (02.10.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, den 8. Titel des Obligationen-
rechtes dahingehend abzuändern,



- dass die Schlichtungsbehörden auch für Forderungen mit tie-
fen Streitwerten entscheidungsbefugt sind, falls sie zwischen
den Parteien keine Einigung herbeiführen können.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Banga, Bäumlin,
Bodenmann, Carobbio, de Dardel, Gross Andreas, Gross Jost,
Haering Binder, Hafner Ursula, Herczog, Hilber, Hubacher,
Hubmann, Jans, Jutzet, Ledergerber, Leemann, Marti Werner,
Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner-St.Gallen, Roth-Bernasconi, Ruffy, Stump, Thür,
Tschäppät, Vermot, Weber Agnes, Zbinden (31)

25.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

13.12.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3462 n Mo. Thanei. Kostenlosigkeit mietrechtlicher Ver-
fahren  (02.10.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, den 8. Titel des Obligationen-
rechtes dahingehend abzuändern

- dass das Verfahren bei Streitigkeiten betreffend die Miete un-
beweglicher Sachen ausser im Falle mitwilliger Prozessführung
kostenlos ist.

Mitunterzeichnende: Alder, von Allmen, Banga, Bäumlin,
Bodenmann, Carobbio, de Dardel, Gross Andreas, Gross Jost,
Hafner Ursula, Herczog, Hilber, Hubacher, Hubmann, Jans,
Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Semadeni, Stump, Thür, Tschäppät, Vermot, Weber
Agnes, Zbinden (31)

25.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

13.12.1996 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3463 n Po. Kofmel. Stärkung der strategischen Füh-
rungskompetenz des Bundesrates  (02.10.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, im Rahmen der laufenden Revi-
sion des Verwaltungsorganisationsgesetzes - in Ergänzung zu
den bereits als Postulate überwiesenen Motionen - auch eine
konsequentere Trennung der strategischen Führungsebene
(Bundesrat) von der operativen Führungsebene (Verwaltung) zu
prüfen, um die strategische Führungskompetenz des Bundesra-
tes zu stärken.

Mitunterzeichnende: Banga, Baumberger, Bonny, Christen,
Comby, Couchepin, Egerszegi-Obrist, Fischer-Seengen, Frey
Claude, Hegetschweiler, Loeb, Müller Erich, Pelli, Philipona,
Randegger, Steiner, Stucky, Tschopp, Vallender, Weigelt,
Wittenwiler (21)

13.11.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

96.3468 n Mo. Banga. Zivilschutz-Leitbild. Reduzierung der 
Anzahl der Rettungszüge  (02.10.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Zivilschutz-Leitbild teilweise
zu überarbeiten und dabei insbesondere

- die Anzahl der Rettungszüge auf etwa 1/3 zu reduzieren, und

- diese der Führung Front, d.h. den Feuerwehren zu unterstellen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Béguelin,
Berberat, Bonny, Borel, Borer, Chiffelle, de Dardel, Dünki,
Eymann, Fankhauser, Fischer-Seengen, Goll, Gross Andreas,
Gross Jost, Günter, Gusset, Gysin Remo, Haering Binder,
Hafner Ursula, Herczog, Hubacher, Hubmann, Imhof, Jans,
Jutzet, Kofmel, Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Loretan
Otto, Lötscher, Maury Pasquier, Meier Hans, Müller Erich,
Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi,

Ruckstuhl, Ruffy, Semadeni, Steiner, Straumann, Teuscher,
Thür, Tschopp, Tschäppät, Vollmer, Widmer, Widrig,
Wittenwiler, Zbinden (58)

22.01.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3470 n Mo. Comby. Hunde für Behinderte  (02.10.1996)

Werden behinderten Menschen Hilfsmittel zur Verfügung ge-
stellt, so können sie eine grössere Autonomie entwickeln. Sol-
che Hilfsmittel sind ganz unterschiedlicher Art. Bekannt sind bei-
spielsweise Rollstuhl und Blindenhund.

Gestützt auf Artikel 21 des Bundesgesetzes über die Invaliden-
versicherung (IVG) und Artikel 14 der Verordnung über die Inva-
lidenversicherung (IVV) hat das Eidgenössische Departement
des Innern 1976 eine Verordnung über die Abgabe von Hilfsmit-
teln durch die Invalidenversicherung (HVI) ausgearbeitet.

Diese Verordnung sieht jedoch keine Beiträge vor, wenn moto-
risch behinderten Personen Behindertenhunde zur Verfügung
gestellt werden.

Daher beantragen wir, dass die Verordnung in diesem Sinne ge-
ändert wird. In der Schweiz wurde eine Gesellschaft gegründet,
deren Zweck es ist, körperlich behinderten Menschen Behinder-
tenhunde zur Verfügung zu stellen. Diese Hunde können rund
fünfzig Befehle oder Aufgaben ausführen und fördern damit die
Autonomie der Behinderten.

Diese Lösung ist in den USA und Frankreich bereits sehr erfolg-
reich. In der Schweiz ist sie noch neu.

Wir beauftragen den Bundesrat und das Eidgenössische Depar-
tement des Innern, die geltenden Vorschriften entsprechend zu
ändern, damit auch diese Behindertenhunde als Hilfsmittel, die
die Autonomie behinderter Menschen fördern, anerkannt wer-
den.

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Berberat, Bezzola, Binder,
Blaser, Bodenmann, Bonny, Borel, Brunner Toni, Cavadini
Adriano, Christen, Columberg, Couchepin, Ducrot, Dupraz,
Durrer, Ehrler, Engler, Epiney, Fankhauser, Filliez, Föhn, Frey
Claude, Gadient, Gros Jean-Michel, Guisan, Hochreutener,
Kühne, Lachat, Loeb, Loretan Otto, Maitre, Müller Erich,
Nabholz, Pelli, Philipona, Pidoux, Pini, Randegger, Rychen,
Sandoz Marcel, Scheurer, Schmid Odilo, Schmied Walter, Seiler
Hanspeter, Simon, Stamm Luzi, Suter, Vogel, Weigelt, Zapfl 
(51)

02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3472 n Mo. Vollmer. Lebensmitteldeklaration. Stopp den 
schnellen "Schweizermachern"  (02.10.1996)

Das geltende Recht erlaubt es, auch importierte Lebensmittel
mit der Bezeichnung "Ursprungsland Schweiz" zu deklarieren,
da im Lebensmittelgesetz das Produktions- und das Herkunfts-
land gleichgesetzt werden und so zu einer fragwürdigen Ausle-
gung Hand bieten. So kann in der Schweiz verarbeitete Wurst
als Schweizer Ware bezeichnet werden, obwohl der Rohstoff
vollumfänglich aus dem Ausland stammt. Im Interesse einer - die
Konsumentinnen und Konsumenten nicht täuschenden - ver-
ständlichen und offenen Deklaration wird der Bundesrat aufge-
fordert:

a. Die damit zusammenhängenden Verordnungen raschmög-
lichst (noch vor dem Auslaufen der gegenwärtigen Uebergang-
sregelung) so anzupassen, damit die Herkunft einer Ware auch
effektiv deklariert werden muss.

b. In einem zweiten Schritt nötigenfalls mit einer Gesetzesände-
rung klarere Grundlagen für einen zweifelsfreien Vollzug zu
schaffen. Dabei könnte eine Regelung vorgesehen werden, wel-
che allenfalls eine Doppelbezeichnung (Bündnerfleisch aus ar-
gentinischem Ursprung") verlangt, d.h. das Produktionsland
(Verarbeitung) und das Herkunftsland klar trennt und damit be-
stehende Unterschiede auch zwingend sichtbar macht.



c. Die Konsumentenorganisationen wie die Kantonschemiker
bei der Ausarbeitung neuer Vorschriften beizuziehen.

Mitunterzeichnende: Alder, Banga, Bäumlin, Gross Andreas,
Haering Binder, Hubacher, Hubmann, Jans, Ledergerber,
Leemann, Rechsteiner-Basel, Semadeni, Tschäppät, Widmer,
Zbinden (15)

20.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3476 n Mo. Maury Pasquier. Förderung des Stillens  
(03.10.1996)

Im allgemeinen Rahmen von Prävention und Gesundheitserzie-
hung wird der Bundesrat beauftragt, das Stillen zu fördern. Ins-
besondere soll er:

- eine für diese Frage zuständige Person beim Bundesamt für
Gesundheitswesen ernennen und/oder darüber informieren,
dass eine solche Stelle besteht;

- landesweite Kampagnen zur Förderung des Stillens organisie-
ren und sie mit den Kantonen und den betreffenden Organisatio-
nen koordinieren;

- alle neuen Gesetze oder Gesetzesrevisionen auf ihre Verein-
barkeit mit den Erfordernissen des Stillens überprüfen;

- verschiedene wissenschaftliche Forschungen zu diesem
Thema fördern und daran teilnehmen.

Mitunterzeichnende: Banga, Berberat, Borel, Cavalli, Chiffelle,
Fankhauser, von Felten, Goll, Guisan, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Ledergerber,
Leemann, Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi, Sandoz Marcel,
Semadeni, Stump, Teuscher, Tschäppät, Weber Agnes, Zapfl,
Zbinden (27)

20.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3477 n Mo. Thür. Fonds der Pensionskassen für die 
Bereitstellung von Risikokapital  (03.10.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, ein Gesetzesprojekt vorzustel-
len, mit welchem die Pensionskassen zur Einrichtung und Aeuf-
nung von Fonds für die Bereitstellung von Risikokapital (Eigen-
mittel) verpflichtet werden. Vorzusehen wäre, dass alle Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge als Zielgrösse ein Prozent ihrer
Anlagegelder Risikokapitalfonds zuführen müssen, aus denen
kleineren und mittleren Unternehmungen Risikokapital zur Ver-
fügung gestellt wird. Zu diesem Zweck liefern sie jährlich drei
Prozent der Sparprämien an einen solchen Fonds ab, bis das
Ziel erreicht ist. Im Rahmen der zu schaffenden gesetzlichen
Grundlagen ist die Bildung solcher Fonds frei, allenfalls haben
sich solche KMU-Fonds für ihre Anlagen zu versichern. Die Ver-
waltung der Risikofonds ist unabhängig von den Vorsorgeein-
richtungen. Die Bedingungen für das Zurverfügungstellen von
Risikokapital und die Aufsicht ist im Gesetz zu regeln.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Gonseth,
Hollenstein, Meier Hans, Ostermann (6)

09.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 96.3478 n Ip. Schmid Samuel. Aufhebung des Wohneigen-
tumsförderungsgesetzes. Konsequenzen  (03.10.1996)

Gestützt auf die bundesrechtliche Wohneigentumsförderung
wurden in den letzten Jahrzehnten Tausende von neuen Woh-
nungen erstellt. Die Konzeption des WEG beruht darauf, dass
die Mietzinse bei Fertigstellung verbilligt und dann später stufen-
weise an das bei entsprechender Inflation höhere übrige Miet-
zinsniveau angehoben werden. Daneben gewährt der Bund bei
der Erstellung derartiger Wohnbauten Bürgschaften.

Die heutige Situation auf dem Wohnungsmarkt hat sich aus ver-
schiedenen Gründen verändert. Selbst wenn nach wie vor regio-
nale Unterschiede bestehen, ist doch allgemein die Beurteilung
heute vorherrschend, dass neue Wohnbauten nur noch an spe-
ziell guten Lagen zu erstellen sind. Damit stellt sich die Frage ei-
ner grundsätzlichen Aenderung der bestehenden WEG-Unter-

stützung, umso mehr, als gefährliche Entwicklungen festgestellt
werden.

So kommt es vor, dass die Mieter aus subventionierten Mehrfa-
milienhäusern mit -WEG-bedingt - steigenden Mietzinsen aus-
ziehen und in subventionierte Neuwohnungen umsiedeln; die
sich entleerenden Wohneinheiten dürften mindestens teilweise
in absehbarer Zeit beim Bund entsprechende Bürgschaftsver-
pflichtungen auslösen.

Der Bundesrat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt er die Notwendigkeit einer Fortführung der WEG-
Gesetzgebung und wo und allenfalls in welchen Bereichen und
in welchen Etappen müssten Anpassungen vorgenommen wer-
den, um in diesem Umfeld nicht falsche und kostspielige Anreize
aufrecht zu erhalten?

2. Kann das WEG allenfalls sogar aufgehoben werden?

3. Wie hoch ist die Verpflichtung des Bundes inbezug auf die un-
ter diesem Titel erteilten Bürgschaften?

4. Wie hoch sind die heute bereits bezahlten Bürgschaftsver-
pflichtungen in den letzten fünf Jahren?

5. Sieht sich der Bundesrat veranlasst, der veränderten Situation
auf dem Wohnungsmarkt allenfalls in anderer Weise als über
eine Anpassung der WEG-Gesetzgebung zu begegnen?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Baumberger,
Brunner Toni, Fehr Lisbeth, Giezendanner, Maurer, Schenk,
Schlüer, Vetterli (9)

10.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
03.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

96.3479 n Ip. Schmid Samuel. Völkerrecht. Wechsel zum 
Dualismus  (03.10.1996)

Die Staaten haben sich in der Wiener Vertragsrechtskonvention
verpflichtet, Völkerrecht vor Landesrecht gelten zu lassen und
völkerrechtliche Normen nach Treu und Glauben zu erfüllen.
Wie diese Völkerrechtsnormen innerstaatlich eingeführt werden,
ist den einzelnen Staaten überlassen.

Die Schweiz folgt dabei dem Grundsatz des Monismus, nach
dem Völkerrecht und Landesrecht eine Einheit bilden. Andere
Staaten sehen nach den Grundsätzen des Dualismus in Völker-
recht und Landesrecht zwei getrennte Rechtsordnungen.

Beispiele unerwarteter und nicht vorhergesehener Auswirkung
in der Praxis durch die direkte Rechtsanwendung und in der
Folge Diskussionen und Unsicherheiten bei Vorbehalten im
Rahmen von Konventionsabschlüssen, vor allem aber das bis
auf weiteres ungenügende Staatsvertragsreferendum zwingen
zur Ueberprüfung des Prinzips des Monismus.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche Konsequenzen hätte der Wechsel des Systems auf
den Dualismus für die Eidgenossenschaft?

2. Wie wäre ein derartiger Wechsel formell vorzunehmen und
welche Erlasse müssten geändert werden?

3. Welches sind die Kriterien für schweizerische Gerichte bei der
direkten Anwendung von Völkerrecht im innerstaatlichen Be-
reich? Lässt sich insbesondere die heutige Praxis zusammen-
fassen?

4. Wie beurteilt der Bundesrat die Folgen eines Systemwechsels
inbezug auf künftige Vertragsverhandlungen?

5. Kann ein Systemwechsel auch rückwirkend Wirkung haben
oder bleibt in Fällen einer erwünschten Korrektur nur eine Kün-
digung des Abkommens?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Brunner Toni, Fehr
Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Giezendanner, Hasler Ernst,
Schenk, Schlüer, Speck, Vetterli (10)

09.12.1996 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



96.3480 n Mo. Leuenberger. Rückerstattung der MWSt an 
die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs  (03.10.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament baldmöglichst ei-
nen dringlichen Bundesbeschluss vorzulegen, der die ganze
oder teilweise Rückerstattung der erhobenen MWSt an die Un-
ternehmer des öffentlichen Verkehrs vorsieht, um damit eine
dramatische Verschlechterung der Situation der Unternehmun-
gen des öffentlichen Verkehrs zu verhindern.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Bäumlin, Béguelin,
Borel, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Goll, Gross
Andreas, Gysin Remo, Herczog, Hilber, Hubmann, Jans, Jutzet,
Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner-St.Gallen, Roth-Bernasconi, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei (27)

03.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3481 n Po. Leuenberger. Senkung der Arbeitszeiten für 
Chauffeure  (03.10.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die in Artikel 5 der Chauffeu-
renverordnung festgeschriebene Höchstarbeitszeit der Arbeit-
nehmer auf 40 Stunden zu senken.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Banga,
Bäumlin, Béguelin, Berberat, Bodenmann, Borel, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gysin
Remo, Haering Binder, Hämmerle, Herczog, Hubmann, Jans,
Jutzet, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner-St.Gallen, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni,
Strahm, Stump, Thanei (32)

25.11.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

96.3482 n Mo. Baumann J. Alexander. Systemwechsel für 
die Einführung von Völkerrecht  (03.10.1996)

Die Staaten haben sich in der Wiener Vertragsrechtskonvention
verpflichtet, Völkerrecht vor Landesrecht gelten zu lassen und
völkerrechtliche Normen nach Treu und Glauben zu erfüllen.
Wie diese Völkerrechtsnormen innerstaatlich eingeführt werden,
ist den einzelnen Staaten überlassen.

Die Schweiz folgt dabei dem Grundsatz des Monismus, nach
dem Völkerrecht und Landesrecht eine Einheit bilden. Andere
Staaten sehen nach den Grundsätzen des Dualismus in Völker-
recht und Landesrecht zwei getrennte Rechtsordnungen; d.h.
sie führen neue Regeln des Völkerrechts anschliessend im Lan-
desrecht ein.

Beispiele unerwarteter und nicht vorhergesehener Auswirkung
in der Praxis durch die direkte Rechtsanwendung und in der
Folge Diskussionen und Unsicherheiten bei der Beurteilung des
Bedarfs von Vorbehalten im Rahmen von Konventionsabschlüs-
sen, vor allem aber das bis auf weiteres ungenügende Staats-
vertragsreferendum zwingen zur Ueberprüfung des Prinzips des
Monismus.

Der Bundesrat wird deshalb beauftragt, Bericht und Antrag für
die umgehende Einführung des Dualismus bei der Uebernahme
von Völkerrecht vorzulegen.

Mitunterzeichnende: Binder, Bortoluzzi, Brunner Toni, Dettling,
Fischer-Hägglingen, Freund, Hasler Ernst, Hess Otto, Kunz,
Maurer, Oehrli, Schlüer, Schmid Samuel, Speck, Steiner (15)

09.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3484 n Ip. Bäumlin. Zwangsmassnahmen. Vollzug  
(03.10.1996)

Herr Bundesrat Koller versprach vor einem Jahr eine detaillierte
Umfrage in den Kantonen zum Vollzug der Zwangsmassnah-
men.

- Wie weit ist diese Umfrage gediehen?

- Wie ist sie angelegt?

- Wie differenziert werden die Haftgründe erhoben? (Drogen,
Asylmissbrauch, Aufenthalt)

- Wie haben sich die statistischen Zahlen entwickelt?

- Wie verhalten sich krasse Missbrauchstatbestände zu rein prä-
ventiv-administrativem Massnahmenvollzug?

- Sind dem Bundesrat die offenbar beträchtlichen Unterschiede
des Zwangsmassnahmenvollzugs in verschiedenen Kantonen
(Westschweiz/Deutschschweiz) bekannt?

- Stimmt es, dass ein harter Vollzug im Wallis zu einem Selbst-
mord in der Ausschaffungshaft geführt hat?

- Was sagt der Bundesrat zu Aussagen aus dem Grossen Rat
des Kantons Freiburg, wo bis in die Regierung hinein den
Zwangsmassnahmen Unterworfene mit Straftätern verwechselt
wurden?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Berberat,
Borel, Bühlmann, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
Fasel, von Felten, Goll, Gonseth, Gross Andreas, Gross Jost,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hilber, Hollenstein, Hubacher,
Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leemann,
Leuenberger, Maury Pasquier, Meier Hans, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Stump, Teuscher, Thanei,
Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden 
(50)

03.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3485 n Po. Meier Samuel. Werbebeschränkung für Misch-
getränke mit geringem Alkoholgehalt  (03.10.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, wie die Verordnung
zum Alkohol- und Hausbrennereigesetz in dem Sinne abgeän-
dert werden kann, dass die sog. Softspirituosen inbezug auf die
Handels- und Werberestriktion inskünftig gleich behandelt wer-
den wie die übrigen gebrannten Wasser.

02.12.1996 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3486 n Po. Engelberger. Sanierungsfristen für Schiess-
anlagen. Erstreckung  (03.10.1996)

Der Bundesrat wird ersucht, die Sanierungfristen für den Lärm-
schutz bei Schiessanlagen analog den Eisenbahnanlagen in der
Lärmschutzverordnung zu prüfen und sie ebenfalls bis zum
Jahre 2007 zu erstrecken.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bezzola, Bonny,
Borer, Bosshard, Brunner Toni, Dettling, Dupraz, Eberhard,
Egerszegi-Obrist, Fehr Lisbeth, Fischer-Seengen, Föhn,
Freund, Kofmel, Kunz, Leu, Loretan Otto, Maurer, Moser, Müller
Erich, Oehrli, Randegger, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk,
Schlüer, Schmid Samuel, Steiner, Theiler, Tschuppert,
Vallender, Vetterli, Vogel, Weigelt, Wittenwiler, Wyss (37)

20.11.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

96.3491 n Po. Loeb. Lokalradios in der Region Bern  
(03.10.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, für den Raum Bern umgehend
gleiche Sendevoraussetzungen für die Berner Lokalradios zu
schaffen, wie für die anderen städtischen Agglomerationen, und
damit die Verbreitung der Programme für das gesamte Sende-
gebiet sicherzustellen.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann Ruedi, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Bonny, Hochreutener, Strahm, Teuscher,
Tschäppät, Vermot, Vollmer, Zwygart (12)

02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.



96.3494 n Mo. Gysin Remo. Spitalplanung auf Bundesebene  
(03.10.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, die kantonalen und regionalen
Spitalplanungen in einen schweizerischen Gesamtzusammen-
hang zu stellen und für die Spitzen- und Zentrumsmedizin, wie
sie vor allem an hochspezialisierten und Universitätskliniken an-
geboten wird, eine eidgenössische Spitalplanung zu erstellen
und die dazu notwendigen gesetzlichen Grundlagen vorzulegen.

Mitunterzeichnende: Alder, Banga, Cavalli, von Felten, Gross
Andreas, Gross Jost, Hafner Ursula, Herczog, Hilber, Hubacher,
Leuenberger, Maury Pasquier, Rechsteiner-St.Gallen,
Rennwald, Semadeni, Thanei, Vermot, Vollmer (18)

02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3498 n Ip. Epiney. Zukunftslösung "Bus auf Verlangen"  
(03.10.1996)

Die Zukunft des öffentlichen Verkehrs hängt nicht nur von des-
sen Finanzierung ab, sondern auch von der Phantasie und dem
Innovationsgeist der Verantwortlichen.

Im Norden des Kantons Waadt, in Frauenfeld und der Ajoie wer-
den Versuche mit dem System "Bus auf Verlangen" durchge-
führt. Dieses System ermöglicht es dem Benutzer, auch ausser-
halb der Hauptverkehrszeiten - während derer Linienbusse wei-
terhin verkehren - zur gewünschten Zeit einen gewünschten Ort
zu erreichen.

Teilt der Bundesrat unsere Meinung, wonach dieses öffentliche
Verkehrssystem:

1. den individuellen Mobilitätsbedürfnissen der Benutzer entge-
genkommt;

2. die öffentlichen Verkehrsmittel verbilligt;

3. Fahrten in Zeiten geringer Nachfrage abschafft;

4. den Zweitwagen in der Familie erübrigt;

5. in Agglomerationen und Randregionen mit Hilfe öffentlicher
Mittel erprobt werden sollte?

Mitunterzeichnende: Caccia, Comby, Ducrot, Filliez, Guisan,
Maitre, Ratti, Schmid Odilo (8)

03.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3499 n Po. Bortoluzzi. Finanzierungsperspektiven der 
Sozialversicherungen  (03.10.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert, seinen Auftrag an die Arbeits-
gruppe IDA/FISO II um ein weiteres Element zu ergänzen. Auf-
grund der wirtschaftlichen Situation in unserem Land ist auch
eine Variante ohne neue oder zusätzliche finanzielle Abgaben
miteinzubeziehen.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Brunner
Toni, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Freund, Hasler
Ernst, Hegetschweiler, Kunz, Maurer, Schlüer, Speck, Vetterli 
(14)

18.12.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

96.3501 n Ip. Semadeni. Verbesserung der Benzinqualität  
(03.10.1996)

Wir ersuchen den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass die Einführung des
reformulierten Benzins eine wirkungsvolle Massnahme zur Ver-
besserung der Luftqualität und zur Bekämpfung des Sommer-
smogs bedeutet. Kann er diese Verbesserung quantifizieren?

2. Ist der Bundesrat den Ansicht, dass sich die Einführung des
reformulierten Benzins aufgrund der Abklärungen aufdrängt?

3. Ist der Bundesrat bereit, das reformulierte Benzin - dem Bei-
spiel des EU-Staates Finnland folgend - auch im Alleingang ein-
zuführen?

4. Ist der Bundesrat gewillt, das reformulierte Benzin mit einer für
die Bundeskasse einkommensneutralen Anpassung der fiskali-
schen Rahmenbedingungen zu fördern?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Berberat,
Bodenmann, Borel, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Dupraz, Gadient, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hilber, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Ledergerber,
Leemann, Lötscher, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Ratti,
Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi, Ruffy, Schmid Odilo,
Stump, Teuscher, Thanei, Tschäppät, Weber Agnes, Zapfl,
Zbinden (46)

13.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3502 n Mo. Thür. Begrenzung des Steuerprivilegs für die 
2. und 3. Säule  (03.10.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, das Bundesgesetz über die di-
rekte Bundessteuer in dem Sinne abzuändern, dass der Steuer-
abzug für die 2. und 3. Säule auf einem Arbeitserwerb, der dem
versicherbaren Lohnmaximum gemäss UVG entspricht, be-
grenzt wird. Dabei dürfen allfällig bestehende Ungleichbehand-
lungen zwischen Selbständigerwerbenden und Unselbständi-
gerwerbenden nicht vergrössert werden.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Fasel,
Gonseth, Hollenstein, Meier Hans, Teuscher (7)

17.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

20.06.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3503 n Mo. Thür. Abschaffung des Koordinationsabzugs  
(03.10.1996)

Im Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge sei der Koordina-
tionsabzug abzuschaffen. Der obligatorisch versicherte Maxi-
mallohn sei auf der bisherigen Höhe zu belassen. Die erforderli-
chen Beitragssätze seien in dem Sinne abzuändern, dass die
Leistungen beim maximal versicherten Lohn unverändert blei-
ben.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Fasel,
Gonseth, Hollenstein, Meier Hans, Teuscher (7)

02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3506 n Ip. Hegetschweiler. Problematischer Indikator 
"Leerwohnungsziffer"  (03.10.1996)

Die Kennziffer des Leerwohnungsbestandes ist sowohl vom
Sinn wie von der Aussagekraft her umstritten. Einerseits ist die
Ermittlung ungenau, andererseits ist es fraglich, ob der Leerwoh-
nungsbestand ein geeigneter Indikator zur Feststellung des
Funktionierens des Wohnungsmarktes ist.

Ich ersuche den Bundesrat vor diesem Hintergrund zur Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass die jährlich festge-
stellte Höhe des Leerwohnungsbestandes unpräzis ist?

2. 1992 wurde vom Bundesamt für Statistik der Versuch unter-
nommen, das Verfahren zur Erfassung des Leerwohnungsbe-
standes zu verfeinern. Unter dem Titel "Leerwohnungszählung -
neues Erhebungskonzept" wurde in den Gemeinden eine Vorer-
hebung durchgeführt. Aus unbekannten Gründen wurde jedoch
das Projekt wieder fallengelassen. Warum wurde dieses Projekt
vom Bundesamt für Statistik nicht weitergeführt?

3. Wie begründet der Bundesrat das Vorgehen, vom Leerwoh-
nungsbestand allgemeine Rückschlüsse auf den Wohnungs-
markt in der Schweiz zu ziehen? Gibt es wissenschaftliche
Grundlagen, die einen solchen Zusammenhang implizieren?



4. Gibt es andere Kennziffern, die diesen Zusammenhang präzi-
ser wiedergeben, denkbar wäre eine Kennzahl "Wohnungs-
wechsel"?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Baumberger,
Bortoluzzi, Bosshard, Bührer, Dettling, Fischer-Seengen, Gysin
Hans Rudolf, Kofmel, Kühne, Müller Erich, Steiner, Theiler,
Vetterli, Widrig (15)

20.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3507 n Mo. Dettling. Abfassung der Abstimmungserläute-
rungen  (03.10.1996)

Im Sinne einer allgemeinen Anregung ersuchen wir den Bundes-
rat, eine Vorlage zu unterbreiten, wonach Artikel 11 Absatz 2
Bundesgesetz über die politischen Rechte in der Weise geän-
dert wird, dass im Falle, in dem die Landesregierung bei Abstim-
mungsvorlagen nicht die Mehrheitsbeschlüsse der Bundesver-
sammlung vertreten kann oder will, die Räte selbst die Abstim-
mungserläuterungen verfassen.

Mitunterzeichnende: Bonny, Fischer-Seengen, Heberlein,
Hegetschweiler, Steinegger, Stucky (6)

09.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3508 n Mo. Weigelt. Kompetenzregelung zur Erläuterung 
von Abstimmungsvorlagen  (03.10.1996)

Da es sich bei allen Abstimmungsvorlagen des Bundes um Er-
lasse des Parlaments handelt, ist es angezeigt, die entsprechen-
den Erläuterungen (Bundesbüchlein) dem Kompetenzbereich
des Parlaments zuzuordnen. Das Bundesgesetz über die politi-
schen Rechte (BRP) ist im entsprechenden Sinne anzupassen.

Mitunterzeichnende: Alder, Banga, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Blocher, Bonny, Borer, Bosshard, Brunner Toni,
Christen, Dreher, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Eymann, Fehr
Lisbeth, Fehr Hans, Föhn, Guisan, Gusset, Hasler Ernst,
Hegetschweiler, Hess Otto, Hilber, Kofmel, Kühne, Kunz,
Maurer, Meier Hans, Moser, Müller Erich, Oehrli, Randegger,
Sandoz Suzette, Schlüer, Schmied Walter, Seiler Hanspeter,
Speck, Stamm Luzi, Steinemann, Steiner, Straumann, Theiler,
Tschuppert, Tschäppät, Vallender, Vetterli, Widrig, Wiederkehr,
Wittenwiler (49)

02.12.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 96.3509 n Mo. Baumberger. Umbau des Wohnbau- und 
Eigentumsförderungsgesetzes (WEG)  (04.10.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament Bericht und An-
trag zu stellen für die Revision des WEG und den Einsatz allfäl-
liger neuer WEG-Bundesmittel in folgenden Richtungen:

1. Sozialverträgliche Regelung der als Folge des WEG-Systems
im veränderten Markt finanziell notleidend gewordenen Objekte
und Bürgschaften.

2. Abbau der Objekthilfe und Intensivierung der Subjekthilfe im
Mietwohnungsbau, d.h. Abbau der Grund- und Ausbau der Zu-
satzverbilligungen.

3. Verstärkung des Mitteleinsatzes zugunsten der Eigentumsför-
derung, insbesondere auch Unterstützung der Umwandlung von
WEG-Mietwohnungen in WEG-Stockwerkeigentum.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Dettling, Durrer,
Eberhard, Engler, Gysin Hans Rudolf, Hegetschweiler,
Hochreutener, Imhof, Kofmel, Kühne, Leu, Müller Erich,
Raggenbass, Schmid Samuel, Steiner, Straumann, Zapfl (18)

10.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

20.06.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
03.12.1997 Nationalrat. Die Motion wird in Form eines Postula-
tes überwiesen.

96.3511 n Ip. Leemann. Kreditsteuerung beim Nationalstras-
senbau  (04.10.1996)
Ich bitte um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie wird gegenwärtig beim Nationalstrassenbau und -unter-
halt ein Projekt-Controlling von genügendem Ausmass sicherge-
stellt (Planungs- und Projektierungsphase; Ausführungsphase)?
Wie soll dieses Controlling bei der zukünftigen Aufgabenvertei-
lung ausgestaltet werden?
2. Welche Aenderungen der gesetzlichen Grundlagen sind vor-
zunehmen, um die Kredite für den Nationalstrassenbau und -un-
terhalt als Objekt- oder Rahmenkredite zu behandeln, und ist der
Bundesrat bereit, diese Aenderungen einzuleiten?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, von Allmen, Banga,
Bäumlin, Béguelin, Borel, Carobbio, Gross Jost, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog, Hilber, Hubmann, Ledergerber, Leuen-
berger, Maury Pasquier, Raggenbass, Rechsteiner-St.Gallen,
Semadeni, Thanei, Tschäppät, Vermot, Weber Agnes, Widmer 
(24)

12.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3514 n Mo. Béguelin. Keine MWSt auf dem Personentran-
sitverkehr der Bahn  (04.10.1996)
Der Bundesrat wird beauftragt, die MWSt aufzuheben, die ge-
genwärtig einzig im Eisenbahnverkehr auf dem Personentransit
erhoben wird.
Auf dem Strassen- und Luftverkehr wird keine Abgabe erhoben.
Frankreich und Italien erheben ebenfalls keine MWSt auf dem
internationalen Eisenbahnverkehr. Daher benachteiligt der Zu-
schlag von 6,5 Prozent den Eisenbahnverkehr durch die
Schweiz gegenüber den Konkurrenten. Damit werden alle An-
strengungen des Bundesrates, die Verlagerung des Transitver-
kehrs auf die Schiene zu fördern, zunichte gemacht, und auch
die Rentabilität der NEAT wird dadurch noch stärker in Frage ge-
stellt.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Borel, Carobbio,
Chiffelle, Gross Jost, Hubacher, Hubmann, Jans, Leemann,
Leuenberger, Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Semadeni, Spielmann, Zbinden (19)

96.3517 n Ip. Gysin Hans Rudolf. Bericht über die Berufs-
bildung  (04.10.1996)
Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:
1. Im Bericht über die Berufsbildung sieht der Bundesrat vor, ab
1997 zwei Prozent des Berufsbildungsbudgets, d.h. etwa 10 Mil-
lionen Franken, für Innovationen in der Berufsbildung einzuset-
zen. Ist angesichts der schnell wechselnden Bedingungen in der
Wirtschaft (Informatik, neue Technologien) nicht ein grösserer
Anteil des gesamten Berufsbildungsbudgets (500 Mio. Franken)
erforderlich, um die notwendigen Innovationen in der beruflichen
Ausbildung aller Stufen zu entwickeln, zu testen und einzufüh-
ren?
2. In seinem Bericht über die Berufsbildung stellt der Bundesrat
37 mögliche Massnahmen zur Diskussion. Wann werden die
Oeffentlichkeit und die Eidgenössischen Räte darüber infor-
miert, welche Massnahmen, die keiner Aenderung des Bundes-
gesetzes über die Berufsbildung bedürfen, tatsächlich ergriffen
werden?
3. Wie wird sichergestellt, dass bei der vorgeschlagenen Einfüh-
rung von individualisierten Lehrgängen für Erwachsene (Bericht



über die Berufsbildung, Massnahme 13) einheitliche Qualifika-
tionen erworben werden?

Mitunterzeichnende: Bezzola, Bonny, Bührer, Dettling, Eymann,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Fritschi, Gadient,
Giezendanner, Hegetschweiler, Loeb, Rychen, Schlüer, Schmid
Samuel, Stamm Luzi, Steiner, Stucky, Tschopp (19)

06.11.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3520 n Po. Baumann J. Alexander. Diplomatische Mass-
nahmen gegenüber Heimatstaaten von Asylbewerbern, wel-
che die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der 
Rückführung ihrer Staatsangehörigen verweigern  
(04.10.1996)

Nebst der illegalen Einwanderung zählt zu einem der aktuellen
Hauptprobleme der schweizerischen Asylpolitik, dass über
zehntausend negative Asylentscheide mit Ausweisungsverfü-
gung nicht vollzogen werden können, weil die Heimatstaaten
dieser betreffenden Asylbewerber gegenüber der Schweiz jede
Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang verweigern und
sich insbesondere weigern, bei der Wiederbeschaffung von Per-
sonalpapieren für ihre Staatsangehörigen ihren Pflichten nach-
zukommen.

Ich fordere den Bundesrat auf

- vermehrt politischen Druck auf die betreffenden Staaten auszu-
üben

- bei der Gewährung von Mitteln für multilaterale und bilaterale
Entwicklung und Zusammenarbeit

- - die Situation zu überprüfen

- - das Problem zur Diskussion zu stellen

- - die Gewährung von Mitteln allenfalls einzufrieren.

Mitunterzeichner: Maurer (1)

09.12.1996 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3521 n Mo. Müller Erich. Öffentliches Beschaffungs-
wesen  (04.10.1996)

Wir ersuchen den Bundesrat,

a. die Implementierung des Binnenmarktgesetzes auf allen Ebe-
nen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens rasch, d.h.
innerhalb eines Jahres, zu gewährleisten;

b. die vollständige Transparenz unterhalb der Schwellenwerte
sicherzustellen.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bonny, Borer, Bosshard,
Bührer, Columberg, Comby, Dupraz, Egerszegi-Obrist, Freund,
Fritschi, Heberlein, Hegetschweiler, Imhof, Kofmel, Loeb,
Mühlemann, Pelli, Randegger, Sandoz Marcel, Stamm Luzi,
Steinegger, Steinemann, Stucky, Theiler, Tschopp, Weigelt,
Weyeneth, Wittenwiler, Wyss (30)

06.11.1996 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3526 n Ip. Schmied Walter. Informationsauftrag des Bun-
desrates im Bereich der Landwirtschaft  (04.10.1996)

Das veränderte Umfeld, das eine Reform der schweizerischen
Agrarpolitik notwendig gemacht hat, verunsichert unsere Bäue-
rinnen und Bauern. Von ihnen wird in hohem Mass und in kürze-
ster Zeit Veränderungs- und Anpassungsbereitschaft erwartet.
Dabei verstehen sie als Direktbetroffene den grössten Teil der
Vorgänge, die diesen Anpassungsdruck auslösen, nicht. Leuch-
tendes Beispiel hierfür sind die Vorschläge des Bundesrates zur
Bekämpfung der BSE. Dafür mitverantwortlich sind die unzurei-
chenden Informationsaktivitäten seitens der Behörden, was vor-
wiegend auf deren knappe finanziellen Mittel zurückzuführen ist.
Die nichtbäuerliche Bevölkerung nimmt zudem - entsprechend
aufbereitet durch die Massenmedien - vielfach nur die negativen

Seiten des Erscheinungsbildes unserer Landwirtschaft wahr.
Auch hier besteht für die Behörden im Informationsbereich gros-
ser Handlungsbedarf. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang
mit der Agrarreform.

Ist der Bundesrat bereit, die notwendigen Massnahmen zu er-
greifen, damit dieser Informationsauftrag im geforderten Sinn
umfassend wahrgenommen werden kann?

Mitunterzeichnende: Blaser, Gadient, Maurer, Oehrli, Rychen,
Seiler Hanspeter (6)

06.11.1996 Antwort des Bundesrates.

96.3530 n Ip. Suter. Asylrekurskommission (ARK). Präsident 
im Zwielicht?  (04.10.1996)

Dem "FACTS" vom 03.10.1996 ist zu entnehmen, der Präsident
der ARK, Fluhbacher, mache "blau", sei Mitglied der AUNS, er-
weise sich als nicht sehr arbeitsam und qualifiziere seine Rich-
terkollegen. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende
Fragen:

1. Treffen die Vorwürfe von wegen fehlender Leistungsfähigkeit
des ARK-Präsidenten zu?

2. Erachtet der Bundesrat die Mitgliedschaft des ARK-Präsiden-
ten in der AUNS, die im Rufe einer Politsekte steht und in Asyl-
fragen recht extreme Positionen vertritt, für das Ansehen des
Gerichts nicht als äusserst problematisch, ja fragwürdig? Ist die
Unabhängigkeit noch gegeben?

3. Trifft es zu, dass der Bundesrat auf Antrag desselben ARK-
Präsidenten 8 Mitglieder der ARK die Nichtwiederwahl verfügt
hat? War es nicht äusserst fragwürdig, dem ARK-Präsidenten
solche Vollmachten zu geben und ihn gleichsam in eigener Sa-
che entscheiden zu lassen?

02.12.1996 Antwort des Bundesrates.

13.12.1996 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3532 n Po. Grobet. Für einen gesetzeskonformen Zivil-
dienst  (04.10.1996)

Wir ersuchen den Bundesrat, beim BIGA zu intervenieren, damit
dieses:

- nicht mehr ausschliesslich auf die Dienstleistungen der MAN-
POWER AG als Regionalstelle für den Vollzug des Zivildienstge-
setzes für die Kantone Genf, Wallis und Waadt zurückgreift;

- sich bei betreffenden Bundesstellen, eidgenössischen Regie-
betrieben, Kantonen, Gemeinden, öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften, Spitälern und nicht gewinnstrebigen Institutionen und
Vereinen Kontakt informiert, ob sie an einem Einsatz zivildienst-
pflichtiger Personen interessiert sind und auf dieser Grundlage
die Liste der angebotenen Einsatzmöglichkeiten aufstellt;

- die Kantone anfragt, ob sie einverstanden sind, für ihre Zivil-
dienstpflichtigen als Regionalstelle für den Vollzug des Gesetzes
eingesetzt zu werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Bodenmann, Borel, Bühlmann, Carobbio,
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Dupraz, Fankhauser, Fasel, von
Felten, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Haering
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber,
Leemann, Leuenberger, Maury Pasquier, Meyer Theo, Müller-
Hemmi, Ostermann, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen,
Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann,
Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer,
Weber Agnes, Widmer, Zbinden, Ziegler, Zisyadis (61)

13.11.1996 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.



96.3562 n Mo. Vallender. Steuerharmonisierungsgesetz 
(StHG). Verlängerung der Anpassungsfrist für Kantone  
(25.11.1996)
Der Bundesrat wird ersucht, einen Entwurf zur Aenderung von
Art. 72 Abs. 1 StHG vorzulegen und darin die den Kantonen zur
Anpassung ihrer Gesetze an die Vorschriften der Titel 2-6 ge-
währte Frist von 8 Jahren um mindestens 6 Jahre zu verlängern.

26.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3563 n Ip. Hasler Ernst. Grössere Eigenständigkeit von 
verschiedenen Bundesämtern  (25.11.1996)
Gemäss Medienberichten hat der Bundesrat ersten Bundesäm-
tern versuchsweise grössere Eigenständigkeit gegeben. Dies
wird auf der einen Seite mit Leistungsvorgaben und auf der an-
dern Seite mit Globalbudgets definiert.
In diesem Zusammenhang stellen sich für mich folgende Fra-
gen:
1. Wer formuliert die Leistungsvorgaben und wer legt die Global-
budgets fest?
2. Wie werden die Kompetenzen und die Verantwortlichkeiten
formuliert?
3. Wie sieht die Kontrolle aus?
4. Wie kann das Parlament die Oberaufsicht bei diesen neuen
Formen wahrnehmen und mit welchen Instrumenten?

Mitunterzeichnende: Brunner Toni, Fehr Lisbeth, Fischer-
Hägglingen, Föhn, Freund, Frey Walter, Giezendanner, Kunz,
Seiler Hanspeter, Speck, Vetterli (11)

12.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3566 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Stop den 
steigenden Krankenkassenprämien  (26.11.1996)
Die Prämienbelastung im Krankenversicherungsbereich hat für
die einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger untragbare Aus-
masse angenommen.
Die SVP ist der Meinung, dass die Prämien nicht weiter steigen
dürfen. Es sind umgehend wirksame Schritte einzuleiten.
Wir fragen deshalb den Bundesrat an:
1. Welche zusätzlichen Marktelemente können im bestehenden
Krankenversicherungsgesetz (KVG) durchgesetzt werden, um
dieses Ziel zu erreichen?
2. Was hat der Bundesrat bis jetzt unternommen, um die Wirt-
schaftlichkeit der Leistungen zu verbessern?
3. Ist der Bundesrat bereit, keine neuen Leistungserbringer in
der Grundversicherung zuzulassen?
4. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass aufgrund der Entwick-
lung im Spitex- und Pflegeheimbereich ein diesbezüglicher Wei-
terausbau zu stoppen ist, bis der Ueberhang an Akutbetten ab-
gebaut ist?

Sprecher: Fischer-Hägglingen

19.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3572 n Ip. Rennwald. EMD und der heilige Martin  
(27.11.1996)
Am 11.10.1996 nahmen knapp 800 Soldaten an der Übung " St.
Martin" im Jura teil. Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit
zwischen Armee und Zivilisten zu testen. Die Gruppe der 200 Zi-
vilisten setzte sich aus Fachkräften zusammen, die in den ver-
schiedensten Bereichen eingesetzt wurden (Aufspüren von
Sprengstoff im Transjurane-Tunnel, Unfall eines Güterzuges,
der Giftstoffe transportierte usw.).
Solche Übungen haben zweifellos ihren Sinn. Das Szenario, das
für die Übung " ST Martin" ausgearbeitet wurde, ist allerdings
äusserst fragwürdig: Korruption, Zunahme fundamentalistischer

Bewegungen in Europa, Flüchtlingswelle, 10 Prozent Arbeitslo-
sigkeit in der Schweiz, Tendenz einer Vormachtstellung
Deutschlands in Europa, serbische Expansionsabsichten usw.).
Ausserdem bezeichnete das Szenario das Polizeiwesen als
überholt und enthielt Meldungen, wonach der Stadtpräsident von
Freiburg verprügelt und der Gemeindepräsident von Courrendlin
(Wohnort des Interpellanten!) entführt worden sei.

Aus diesen Gründen bitten wir den Bundesrat um die Beantwor-
tung folgender Fragen:

Inwieweit kann ein solches Szenario dazu beitragen, die Zusam-
menarbeit zwischen Armee und Zivilisten, die einen Sicherheits-
auftrag erfüllen, zu testen?

Hat der Übungsleiter, Divisionär André Liaudat, dieses Szenario
allein ausgearbeitet, und wenn ja, weshalb?

Wieso hat man bei der Ausarbeitung des endgültigen Szenarios
den Bemerkungen und Einwänden der Regierung der Republik
und des Kantons Jura nicht Rechnung getragen?

Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass solche Sze-
narien der Kontrolle der politischen Behörde unterliegen sollten?

Glaubt der Bundesrat nicht auch, dass die Armee mit solchen
Szenarien in pflichtwidriger Weise ihre politische Neutralität ver-
letzt?

Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass Übungen wie
diese der internationalen Glaubwürdigkeit der Schweiz scha-
den?

Die Regierung des Kantons Jura hat die Übung in Anlehnung an
das Fest, das im Jura während dieser Zeit stattfindet, "St. Martin"
genannt. Gemäss "L'Hebdo" vom 21.11.1996 misst Divisionär
Liaudat dieser Wahl eine symbolische Bedeutung bei: "Der hei-
lige Martin hat seinen Mantel geteilt - wir haben die Übung mit
den Zivilisten geteilt". Denkt der Bundesrat nicht auch, dass Di-
visionär André Liaudat besser daran getan hätte, mit seinen
Männern und den beteiligten Zivilisten eine richtige "St. Martins-
Mahlzeit" zu teilen, als dieses groteske Szenario auszuarbeiten?

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Baumann Stephanie,
Berberat, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, von Felten, Goll, Gross
Andreas, Gysin Remo, Haering Binder, Hubmann, Jans, Jaquet-
Berger, Jutzet, Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi, Semadeni, Spielmann,
Stump, Vollmer, Weber Agnes, Zbinden (27)

03.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3575 n Po. Widmer. Schaffung einer eidgenössischen 
Alterskommission  (28.11.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die Schaffung einer eidg. Al-
terskommission zu prüfen.

Mitunterzeichnende: Alder, Banga, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann, Carobbio,
Chiffelle, Columberg, David, Deiss, Dünki, Durrer, Fasel, von
Felten, Föhn, Gonseth, Gross Andreas, Gross Jost, Guisan,
Haering Binder, Hollenstein, Hubacher, Jans, Jaquet-Berger,
Leemann, Loeb, Lötscher, Marti Werner, Maury Pasquier, Meier
Hans, Mühlemann, Randegger, Roth-Bernasconi, Scheurer,
Schmid Odilo, Semadeni, Teuscher, Vollmer, Weber Agnes,
Zbinden, Ziegler, Zwygart (45)

03.03.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

96.3577 n Ip. Ziegler. Militärische Forschung am CERN  
(28.11.1996)

- Das 1989 von Herrn Charpak in Paris gegründete französische
Unternehmen, Biospace Instruments, benutzt die Infrastruktur
des CERN für seine Handelstätigkeiten.

- Unter dem Deckmantel, für medizinische Zwecke Detektoren
für die ultra-schnelle Radiographie herzustellen, hat Biospace
Instruments diese Technologie an die "Direction des Applicati-
ons Militaires" (DAM) des "Commissariat à l'énergie atomique"
verkauft und damit einen grossen Teil seiner Einkünfte erzielt.



- Die im Juli 1995 an das DAM-CEA-Zentrum in Vaujours-Moron-
villier (CEVM) gelieferten Geräte wurden aus vom CERN gelie-
henen Bestandteilen zusammengebaut, getestet, danach vom
CERN nach Vaujours transportiert, zurückgesandt und im CERN
bis im Frühling 1996 gelagert. Dadurch wurde das Abkommen
über die Niederlassung des CERN in der Schweiz verletzt. Die
Leitung des CERN wurde wiederholt auf diese Tatsachen auf-
merksam gemacht. Sie versichert, dass diese Tätigkeiten einge-
stellt wurden. Herr Charpak hingegen erklärte in einem Interview
im September, dass er seine Forschung im Bereich der ultra-
schnellen Radiographie im CERN weiterführe.

Zwei junge Forscher, die sich geweigert hatten, mit Herrn Char-
pak weiter an militärischen Verwendungen zu arbeiten, wurden
rücksichtslos von ihren Posten entfernt. Gegen Biospace wur-
den deshalb an französischen Gerichtshöfen zwei Untersu-
chungsverfahren eingeleitet.

Welche dringlichen Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu tref-
fen, um der militärischen Forschung im CERN ein Ende zu set-
zen?

26.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3578 n Po. Guisan. Gesundheitsbüchlein  (28.11.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert, sich im Rahmen der obligatori-
schen Krankenversicherung so schnell wie möglich mit der Aus-
arbeitung eines Gesundheitsbüchlein zu befassen und dieses
zuerst zugunsten von Kindern und Jugendlichen und dann auch
von Erwachsenen einzuführen.

Mitunterzeichnende: Aguet, Banga, Berberat, Bezzola, Bircher,
Blaser, Bonny, Caccia, Cavalli, Chiffelle, Christen, Columberg,
Comby, de Dardel, Deiss, Dettling, Dormann, Ducrot, Dupraz,
Egerszegi-Obrist, Eggly, Ehrler, Engelberger, Epiney, Eymann,
Frey Claude, Friderici, Fritschi, Gros Jean-Michel, Gross
Andreas, Grossenbacher, Gysin Remo, Heberlein,
Hegetschweiler, Hochreutener, Jaquet-Berger, Jeanprêtre,
Kühne, Langenberger, Lauper, Leuba, Loeb, Maitre, Maury
Pasquier, Müller Erich, Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermann,
Pelli, Philipona, Pidoux, Ratti, Rechsteiner-Basel, Rennwald,
Ruffy, Sandoz Marcel, Scheurer, Simon, Stamm Luzi,
Steinegger, Strahm, Suter, Tschopp, Vogel, Widmer,
Wittenwiler (66)

29.01.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

✕ 96.3582 n Ip. Hasler Ernst. Neue Instrumente zur Eindäm-
mung der Regulierungsflut  (02.12.1996)

Der Bundesrat wird um die Beantwortung der folgenden Fragen
gebeten:

1. Wie bilanziert der Bundesrat seine bisherigen Anstrengungen
zum Abbau der regulatorischen Fesseln, die unsere Wirtschaft
und insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
in ihrer Entfaltung einschränken?

2. Welche Vorkehrungen zur Deregulierung gedenkt der Bun-
desrat kurz-, mittel und langfristig in Angriff zu nehmen? (z.B.:
Erhöhung der pauschalen Abrechnungsmöglichkeit (Saldome-
thode) von 0,5 auf 1,5 Mio. bei der MWSt.)

3. Ist der Bundesrat bereit, periodische Erfolgskontrollen zur
Vereinfachung der Abläufe vorzulegen?

4. Wie beurteilt der Bundesrat die Einführung eines Regulie-
rungsbudgets, welches parallel zum ordentlichen Budget die fi-
nanziellen Folgen bzw. die Kosten des Vollzugs von neuen Ge-
setzen, Verordnungen und von vorgesehenen Aenderungen be-
ziffert?

5. Inwieweit ist der Bundesrat bereit, Elemente der in den USA
verbreiteten Sunset-Legislation aufzunehmen? Gesetze, welche
als Sunset Law definiert sind, würden dann nur für eine gewisse

Frist in Kraft bleiben; werden sie nicht erneuert oder bestätigt,
gelten sie als aufgehoben.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Bortoluzzi,
Brunner Toni, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Freund,
Maurer, Oehrli, Schmied Walter, Speck, Vetterli, Weyeneth (14)

19.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
03.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

96.3584 n Mo. Rechsteiner-St.Gallen. Einführung einer Kapi-
talgewinnsteuer  (03.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten die
gesetzlichen Grundlagen für die Besteuerung privater Kapitalge-
winne zu unterbreiten.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Bäumlin, Berberat,
Borel, Carobbio, Cavalli, de Dardel, von Felten, Goll, Gross
Andreas, Hämmerle, Jans, Leemann, Marti Werner,
Rechsteiner-Basel, Ruffy, Semadeni, Vollmer (20)

16.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3589 n Ip. Stucky. Staatsgelder für politische Zwecke der 
Hilfswerke  (04.12.1996)

1. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass öffentliche Gelder
an Hilfswerke ausschliesslich für die vorgesehenen Projekte ein-
gesetzt werden dürfen unter klarer Abgrenzung der Gemeinko-
sten?

2. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass auch Spendengel-
der nicht für politische Zwecke verwendet werden dürfen, sofern
sie nicht ausschliesslich dafür im Publikum gesammelt wurden?

3. Ist der Bundesrat bereit, die Rechnungen entsprechend prü-
fen zu lassen und bei Verletzung getrennter Abrechnung ent-
sprechende Massnahmen, u.a. Aussetzen weiterer Beiträge, zu
überprüfen?

19.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3591 n Mo. Goll. Frauenverträglichkeitsprüfung bei den 
öffentlichen Finanzen  (04.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Bundesbudget das Instrument
einer Frauenverträglichkeitsprüfung zu entwickeln und einzufüh-
ren. Damit soll eine geschlechtsspezifische Analyse des Ge-
samtbudgets sowie einzelner Budgetbeschlüsse ermöglicht wer-
den, in der deutlich werden muss, wie sich Ausgabenkürzungen
und Sparbeschlüsse auf Frauen, Frauenarbeitsplätze und Frau-
enprojekte - insbesondere Dienstleistungen und Angebote, die
vor allem von Frauen benützt werden - auswirken.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Blaser, Bühlmann, Diener, Dormann, Ducrot,
Fankhauser, von Felten, Gonseth, Grendelmeier,
Grossenbacher, Haering Binder, Hafner Ursula, Hilber,
Hollenstein, Hubmann, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Leemann,
Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi, Semadeni,
Stump, Teuscher, Thanei, Vermot, Weber Agnes, Zapfl (31)

10.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3594 n Mo. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Impulspro-
gramm Steuern  (05.12.1996)

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass
wirtschaftliches Wachstum in den westlichen Industrieländern
insbesondere mit der Belastung der Unternehmen durch Steu-
ern, Abgaben und Gebühren zusammenhängt. In jenen Volks-



wirtschaften, wo die entsprechende staatliche Belastung klein
gehalten werden konnte oder in denen gezielt Entlastungen be-
schlossen wurden, haben Wachstumsschübe stattgefunden.

Die SVP fordert auch für die Schweiz ein steuerliches Impulspro-
gramm zur Ankurbelung der Wirtschaft. Das Impulsprogramm
nimmt Punkte der vorgesehenen Reform der Unternehmensbe-
steuerung auf, geht aber weiter und ergänzt damit die laufenden
Reformbestrebungen.
Im Impulsprogramm sind folgende Punkte aufzunehmen:

Ueber dringliche Massnahmen (Bundesbeschlüsse):
1. Die Bildung von Risikokapital ist steuerlich deutlich zu begün-
stigen.
2. Die steuerfreie Bildung von Erneuerungsreserven ist zu er-
möglichen.
3. Bei der Festlegung der Proportionalsteuer ist ein Satz von we-
niger als 8 Prozent vorzusehen.

4. Die Emmissionsabgabe ist weiter zu reduzieren, allenfalls be-
fristet aufzuheben.

Auf ordentlichem Weg:
5. Die Doppelbesteuerung Gesellschaft/Aktionäre ist abzuschaf-
fen, bzw. zu mildern.
6. Auf Bundesebene sind Holdingprivilegien einzuführen. Bei der
Mindestbeteiligung und der Mindesthaltedauer sind grosszügige
Lösungen vorzusehen.

7. Auch für Kleinunternehmen (Einzelfirmen) ist die Möglichkeit
steuerbefreiter Rückstellungen für Risikokapital einzuräumen.

8. Der Bund hat die Kantone zu animieren, ihrerseits Verbesse-
rungen der Unternehmensbesteuerung voranzutreiben, um eine
breite Wirkung zu erreichen.

Sprecher: Nebiker

09.06.1997 Der BR beantragt, die Ziffern 5 und 8 der Mo als Po
entgegenzunehmen sowie die Ziffern 1 - 4, 6 und 7 der Mo ab-
zulehnen

96.3596 n Ip. Fraktion der Freiheits-Partei der Schweiz. Poli-
tische Folgen des sogenannten "Waldsterbens"  
(05.12.1996)
Die Fraktion der Freiheits-Partei bittet den Bundesrat um Beant-
wortung der folgenden Fragen:
1. Welche Gesetze, Verordnungen und weitere Massnahmen
wurden seit der Waldsterbedebatte der eidgenössischen Räte
bezüglich Luftreinhaltung und Walderhaltung zwischen 1985
und heute verabschiedet und in Kraft gesetzt?
2. Welche Gesetze und Verordnungen wurden in den unter
Punkt 1 genannten Bereichen verschärft?
3. Wie hat sich der Stellenplan des BUWAL in den Bereichen
"Luftreinhaltung" und "Walderhaltung" seit 1985 verändert (Stel-
lenausbau oder -abbau)?

4. Wie gross ist der Gesamtbetrag an finanziellen Mitteln, welche
seit 1985 bis heute für die Walderhaltung ausgegeben wurde?

5. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass die elektrisch betriebene
Bahn nach ihrer Förderung heute die Umwelt global mehr bela-
stet als der motorisierte Privatverkehr?
6. Weiss der Bundesrat, um wieviel die globale Umweltbelastung
der Bahn grösser ist, als die des motorisierten Privatverkehrs?
7. Erkennt der Bundesrat den Zusammenhang zwischen der fis-
kalischen Mehrbelastung und der Behinderung des Privatver-
kehrs, der steigenden Defizite beim öffentlichen Verkehr, des
Ausbaus der Verwaltung (BUWAL) und der akuten Wirtschafts-
krise der Schweiz?

8. Ist der Bundesrat bereit, im Lichte der neuesten Erkenntnisse
in bezug auf das "Waldsterben" die vollzogenen gesetzgeberi-
schen Fehlentwicklungen zu korrigieren oder will er weiterhin an
seiner aktuellen Umwelt- und Verkehrspolitik festhalten?

9. Falls der Bundesrat sein eventuelles Festhalten an der aktu-
ellen Umwelt- und Verkehrspolitik mit dem Schutz von Lebewe-
sen und Sachen vor schädlichen Einwirkungen oder dem Klima-

schutz begründet: Woher nimmt er seine Gewissheit, dass die
Grundlagen in dieser Beziehung stimmen, wo doch in Bezug auf
das "Waldsterben" gelogen wurde?

10. Ist der Bundesrat bereit, seine Glaubwürdigkeit wiederherzu-
stellen, indem er offiziell zugibt, dass die "Waldsterbehysterie"
unbegründet war und man heute über Kenntnisse verfügt, wel-
che belegen, dass er sich geirrt hat?

Sprecher: Scherrer Jürg

19.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3597 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Arbeitsgesetz. 
Sofortige Revision  (05.12.1996)
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament rasch einen
neuen Revisionsentwurf über das Arbeitsgesetz zu unterbreiten.
Dieser Entwurf muss gemeinsam von den Sozialpartnern und
der Verwaltung ausgearbeitet werden.
Diese Teilrevision muss den ausgewogenen Charakter des Ar-
beitsgesetzes weiterhin gewährleisten und den Schutz der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf ein befriedigendes Ni-
veau anheben. Konkreter gesagt, muss diese Revision vier Rah-
menbedingungen erfüllen:
1. Für alle Personen, die trotz der gesetzlichen Einschränkungen
in der Nacht arbeiten müssen, ist eine Ruhezeit von mindestens
zehn Prozent einzuräumen.

2. Das Verbot der Sonntagsarbeit ist grundsätzlich beizubehal-
ten. Personen, die trotzdem sonntags arbeiten müssen, haben
einen Anspruch auf zusätzliche Freizeit.
3. Die Problematik der Abgrenzung zwischen Tages- und Nacht-
arbeit muss erneut geprüft werden.
4. Der Umfang der bezahlten Überstunden muss massiv verrin-
gert werden, indem insbesondere unsere Gesetzgebung an die
Richtlinie des Rates (der Europäischen Union) über bestimmte
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung angepasst wird.

Sprecher: Rennwald

26.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3601 n Ip. Widrig. Eidgenössische Bankenkommission 
und Risikokapital  (09.12.1996)
Der Bundesrat wird um die Beantwortung der folgenden Fragen
gebeten:
1. Die Banken haben als wichtigste volkswirtschaftliche Aufgabe
die Vermittlung von Krediten. Können die Banken in einer Zeit
wirtschaftlicher Unsicherheit im Rahmen des immer enger wer-
denden Regulierungswerkes der eidg. Bankenkommission ihrer
Aufgabe, neue gesunde Risiken einzugehen, überhaupt noch
nachkommen, nachdem sie von den Aufsichtsbehörden bezüg-
lich bestehende Risiken immer strenger beurteilt werden?
2. Die von der eidg. Bankenkommission erlassenen Auflagen
und Anforderungen sind für kleine und mittlere Banken nur mit
sehr grossem Aufwand und entsprechenden Kosten zu erfüllen.
Ist der Bundesrat der Auffassung, dass dies der Deregulierungs-
strategie entspricht?

3. Verfolgt die eidg. Bankenkommission mit ihren sehr restrikti-
ven finanziellen Auflagen bewusst eine gezielte Dezimierung
von kleineren und mittleren Banken? Ist sie sich bewusst, dass
sie in diesem Zusammenhang ebenfalls auf die Ueberlebensf-
ähigkeit der Gewerbebetriebe und der KMU wesentlich Einfluss
nimmt, da diese Betriebe insbesonders Kunden von kleineren
und mittleren Banken sind?

Mitunterzeichnende: Bezzola, Eberhard, Imhof, Lötscher,
Schmid Odilo (5)

26.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



96.3603 n Ip. Nabholz. Auszahlungspraxis der Beiträge an 
Organisationen der privaten Invalidenhilfe  (09.12.1996)

Gemäss Artikel 73 und 74 Invalidengesetz werden Beiträge an
Werkstätten, Wohnheime sowie Organisationen der privaten In-
validenhilfe nachträglich, d.h. nach Ablauf des Geschäftsjahres
ausgerichtet. Die Auszahlung erfolgt bei vielen Organisationen
mit grosser Verspätung. Auf der andern Seite werden auch ge-
ringfügige Verzögerungen der Zustellung von Beitragsgesuchen
mit Verwirkungsfolgen bestraft.

1. Ist der Bundesrat bereit, das System der nachträglichen Aus-
richtung von Beiträgen grundsätzlich zu überprüfen oder zumin-
dest für klare Fristen bei der Beitragsauszahlung zu sorgen?

2. Ist es richtig, dass die Einreichung von Gesuchsunterlagen an
starre Verwirkungsfolgen geknüpft wird, und durch interne Wei-
sungen die Erstreckung faktisch verunmöglicht wird, während
sich die Verwaltung für die Behandlung der Gesuche jede Zeit
nimmt.

3. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass durch die Praxis des
Bundesamtes für Sozialversicherung wichtige Organisationen
der privaten Invalidenhilfe in ihrer Existenz gefährdet werden.

Mitunterzeichnende: Gross Jost, Suter (2)

26.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3604 n Ip. Langenberger. Junge Arbeitslose und Militär-
dienst  (09.12.1996)

Die Wirtschaftskrise belastet gegenwärtig weite Kreise der Be-
völkerung und insbesondere unsere Jugend. Die Reaktionen auf
einen Vorschlag, die Leistungen der Arbeitslosenversicherung
zu senken, waren diesbezüglich aufschlussreich.

Im Laufe der Debatte kamen verschiedene Faktoren zur Spra-
che, welche die Besonderheit der Situation unserer jungen Ar-
beitslosen deutlich machten.

Ich möchte diese Situation an einem einzelnen Beispiel veran-
schaulichen:

Unsere jungen Männer sind verpflichtet, Militärdienst zu leisten.
Wenn sie arbeitslos sind, werden in den Militärdiensten von lan-
ger Dauer die Leistungen der Arbeitslosenversicherung einge-
stellt und durch Leistungen aufgrund der Erwerbsersatzordnung
ersetzt. Diese Leistung liegt immer noch bei 31 Franken, da man
auf die Revision des Gesetzes und auf einen Entscheid darüber
wartet, dass die für den Erwerbsersatz geäufneten Reserven zur
Beseitigung des IV-Defizites eingesetzt werden sollen. 31 Fran-
ken sind wenig, wenn man bedenkt, dass zahlreiche junge Leute
ihr Elternhaus früh verlassen und dass ca. 45 Prozent aus ge-
trennt lebenden Familien stammen. Sie können daher nur selten
auf die Hilfe ihrer Eltern zählen und müssen die Lasten, die mit
einem unabhängigen Leben verbunden sind, selber tragen.

Es gibt junge Arbeitslose, die bereit sind, im Militärdienst weiter-
zumachen, da sie sich über ihre Chance, nach der Rekruten-
schule wieder Arbeit zu finden, keine Illusionen machen und sich
irgendwo eine weitere Möglichkeit offen halten wollen. Und ge-
nau hier liegt das Problem: Die weiterführenden Schulen schlies-
sen nicht unmittelbar an die Rekrutenschule an; bisweilen liegen
mehrere Wochen dazwischen.

So gibt es junge Leute, die bereit sind, unserem Land tatsächlich
einen Dienst zu erweisen, aber während Wochen, ja Monaten
arbeitslos sind und, da die Überbrückungszeit dafür zu kurz ist,
beruflich nirgends unterkommen und deshalb weder von der Ar-
beitslosenversicherung noch aufgrund des EOG irgend eine Lei-
stung erhalten.

Früher konnte man davon ausgehen, dass diese jungen Leute
während der RS Geld auf die Seite legen konnten oder von den
Eltern einen Zustupf erhielten. Aus den erwähnten Gründen trifft
dies heute nicht mehr zu.

1. Wie will der Bundesrat, sei es im Rahmen der Erwerbsersatz-
ordnung oder der Arbeitslosenversicherung, diese rechtliche
Lücke beheben?

2. Sollte dies unmöglich sein sein - welche weiteren Massnah-
men hält der Bundesrat dann für durchführbar? Die sozialen Ein-
richtungen der Armee sind ja nicht zuständig für Hilfsgesuche,
denn die jungen Leute sind nicht mehr im Militärdienst.

Mitunterzeichnende: Bezzola, Bonny, Comby, Fritschi, Gadient,
Philipona, Sandoz Marcel, Stucky, Tschuppert, Vogel (10)

03.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3605 n Mo. Chiffelle. Führerausweis für über 70-jährige. 
Prüfung  (09.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 7 der Verordnung über die
Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr
zu ändern. Die Änderung soll gewährleisten, dass die körperli-
che Eignung über 70jähriger Personen zur Führung eines Motor-
fahrzeuges in der ganzen Schweiz mit der notwendigen Glaub-
haftigkeit und Objektivität von einem Vertrauensarzt geprüft
wird, der nicht der Hausarzt des Fahrzeuglenkers ist. Ausser-
dem soll Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b zusätzlich eine jährliche
Kontrolluntersuchung bei Fahrzeuglenkern ab 75 Jahren vorse-
hen.

Bei dieser Gelegenheit soll auch geprüft werden, ob es nicht
zweckmässig wäre, Artikel 14 Absatz 4 des Strassenverkehrs-
gesetzes so zu ändern, dass der behandelnde Arzt Personen,
die zur sicheren Führung von Motorfahrzeugen nicht fähig sind,
der Aufsichtsbehörde für Ärzte und der für Erteilung und Entzug
des Führerausweises zuständigen Behörde nicht nur melden
kann, sondern melden muss.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Baumann Ruedi,
Bäumlin, Berberat, Blaser, Carobbio, Cavalli, Christen, Dupraz,
Engler, von Felten, Gonseth, Grobet, Guisan, Heberlein,
Hollenstein, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Meier
Hans, Ostermann, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Teuscher, Ziegler (29)

03.03.1997 Der BR beantragt, Abschnitt 1 der Motion in ein Po-
stulat umzwandeln und Abschnitt 2 abzulehnen.

96.3612 n Mo. Fraktion der Freiheits-Partei der Schweiz. 
Teilweise Aufhebung des Nachtfahrverbotes für schwere 
Nutzfahrzeuge  (10.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Nachtfahrverbot für Nutz-
fahrzeuge soweit aufzuheben, dass die Benützung der Autobah-
nen und der Zubringerstrassen ab Industriegebieten auch wäh-
rend der Nacht möglich ist. Das Gesetz regelt die Einzelheiten.

Sprecher: Gusset

03.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3613 n Mo. Loeb. Auswirkungen neuer und bestehender 
Gesetze und Verordnungen auf Klein- und Mittelbetriebe 
(KMU) (10.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. Im Gesetzgebungsverfahren die wirtschaftlichen und admini-
strativen Auswirkungen eines Gesetzes auf die bestehenden
und neu zu gründenden KMU zu berücksichtigen und analog der
finanziellen Konsequenzen für den Bund in der jeweiligen Bot-
schaft darzustellen.

2. Den eidgenössischen Räten innert Jahresfrist eine Botschaft
zu unterbreiten, mit der bestehende Gesetze - mit dem Ziel, ad-
ministrative Aufwendungen für bestehende und neu zu grün-
dende KMU zu reduzieren - zur Abänderung vorgeschlagen wer-
den.

3. Den eidgenössischen Räten innert Jahresfrist einen Bericht
vorzulegen, welche Verordnungen vereinfacht wurden, um die
administrativen Aufwendungen der bestehenden und neu zu
gründenden KMU zu senken, und wie der Bundesrat vorzuge-
hen plant, um neue Verordnungen so zu erlassen, dass diese



bestehende und neu zu gründende KMU möglichst wenig bela-
sten.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumann J.
Alexander, Baumberger, Bezzola, Binder, Bircher, Blaser,
Blocher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni,
Bührer, Caccia, Cavadini Adriano, Christen, Columberg,
Couchepin, David, Deiss, Dettling, Dormann, Dupraz, Durrer,
Eberhard, Egerszegi-Obrist, Eggly, Ehrler, Engelberger, Engler,
Epiney, Eymann, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Fischer-
Seengen, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Friderici,
Fritschi, Gadient, Gros Jean-Michel, Grossenbacher, Hasler
Ernst, Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Hochreutener,
Imhof, Keller, Kofmel, Kühne, Kunz, Lachat, Langenberger, Leu,
Leuba, Maitre, Maspoli, Maurer, Moser, Mühlemann, Müller
Erich, Nabholz, Oehrli, Pelli, Philipona, Pidoux, Pini,
Raggenbass, Randegger, Ruckstuhl, Ruf, Rychen, Sandoz
Marcel, Sandoz Suzette, Schenk, Scherrer Jürg, Scheurer,
Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter,
Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger, Steinemann, Steiner,
Straumann, Stucky, Suter, Theiler, Tschopp, Tschuppert,
Vallender, Vetterli, Vogel, Weigelt, Weyeneth, Widrig,
Wittenwiler, Wyss, Zapfl, Zwygart (108)

12.02.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Punkte 2 und 3 des Vor-
stosses als Motion entgegenzunehmen. Er beantragt, Punkt 1
der Motion in ein Postulat umzuwandeln

96.3616 n Ip. Teuscher. Eingezäuntes Bundesbern?  
(10.12.1996)

Wir fragen den Bundesrat:

1. Welcher Fahrplan und welche Kosten sind für das Bauprojekt
Taubenstrasse 16 (Gebäude der Bundesanwaltschaft) in Bern
vorgesehen und wieviel kostet insbesondere der geplante Si-
cherheitsmantel?

2. Ist der Bundesrat bereit, auf dieses Bauprojekt zu verzichten?

3. Ist der Bundesrat bereit, die kürzlich bekannt gewordenen
Pläne für eine Umzäunung des Bundeshauses aufzugeben, wel-
che die Arbeitsgruppe "Sicherheit um das Bundeshaus" entwor-
fen hat?

4. Falls die Frage 3 verneint wird: Welche Kosten erwartet der
Bundesrat für die Umzäunung? Welche Bevölkerungsgruppen
will der Bundesrat, mit welchen Mitteln, vom Bundeshaus fern-
halten?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Bühlmann, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
Fasel, von Felten, Gonseth, Gross Andreas, Gysin Remo,
Hollenstein, Hubmann, Jaquet-Berger, Maury Pasquier, Meier
Hans, Müller-Hemmi, Ostermann, Rennwald, Roth-Bernasconi,
Stump, Thanei, Thür, Vermot, Weber Agnes (27)

03.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 96.3618 s Mo. Ständerat. Auswirkungen neuer und beste-
hender Gesetze und Verordnungen auf Klein- und Mittelbe-
triebe (Forster)  (11.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. Im Gesetzgebungsverfahren die wirtschaftlichen und admini-
strativen Auswirkungen eines Gesetzes auf die bestehenden
und neu zu gründenden KMU zu berücksichtigen und analog der
finanziellen Konsequenzen für den Bund in der jeweiligen Bot-
schaft darzustellen.

2. Den eidgenössischen Räten innert Jahresfrist eine Botschaft
zu unterbreiten, mit der bestehende Gesetze - mit dem Ziel, ad-
ministrative Aufwendungen für bestehende und neu zu grün-
dende KMU zu reduzieren - zur Abänderung vorgeschlagen wer-
den.

3. Den eidgenössischen Räten innert Jahresfrist einen Bericht
vorzulegen, welche Verordnungen vereinfacht wurden, um die
administrativen Aufwendungen der bestehenden und neu zu
gründenden KMU zu senken, und wie der Bundesrat vorzuge-

hen plant, um neue Verordnungen so zu erlassen, dass diese
bestehende und neu zu gründende KMU möglichst wenig bela-
sten.

Mitunterzeichnende: Beerli, Bieri, Bisig, Büttiker, Cottier,
Inderkum, Küchler, Leumann, Loretan Willy, Reimann, Rhinow,
Rhyner, Saudan, Schallberger, Schiesser, Schüle, Spoerry,
Uhlmann, Weber Monika, Zimmerli (20)

12.02.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Punkte 2 und 3 des Vor-
stosses als Motion entgegenzunehmen. Er beantragt, Punkt 1
der Motion in ein Postulat umzuwandeln.

NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

30.04.1997 Ständerat. Annahme.
19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

96.3621 n Ip. Leuba. Feiner Staub. Ein neuer schweizeri-
scher Alleingang?  (11.12.1996)

Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Die WHO kann keine Grenzwertempfehlungen abgeben, und
die Eidgenössische Kommission für Lufthygiene (EKL) ist nicht
in der Lage, genaue Angaben zu den Auswirkungen der PM10
zu machen. Auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen beru-
hen die vorgeschlagenen Grenzwerte?

2. Die EKL stützt ihre Empfehlungen grundsätzlich auf die Richt-
linien der WHO (wenigstens gegenüber der öffentlichen Mei-
nung). Über welche neuen, der WHO nicht bekannten Erkennt-
nisse verfügt die Schweiz, die es der EKL erlauben, sich von den
Empfehlungen der WHO zu distanzieren?

3. Die europäische Arbeitsgruppe wird sich mangels Alternative
mit der Grenzwertempfehlung Grossbritanniens begnügen. Wel-
ches sind die Gründe, die dieses unvermittelte schweizerische
Vorprellen und damit den erneuten schweizerischen Alleingang
rechtfertigen?

4. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass die wissen-
schaftlichen Kenntnisse über die PM10 unbedingt besser abge-
stützt werden müssen, bevor zwingende Grenzwerte festgelegt
werden?

5. Denkt der Bundesrat nicht auch, dass emotionale Reaktionen,
die leicht in Hysterie ausarten könnten, angesichts der auf die-
sem Gebiet vorherrschenden Sensibilität vermieden werden
sollten?

6. Welches sind - in Anbetracht der Tatsache, dass keine Daten
über die Herkunft der PM10 verfügbar sind - die geplanten emis-
sionsmindernden Massnahmen ?

7. Aus welchen Gründen wurden die Schlussberichte der beiden
Projekte SCARPOL (Schweizerische Studie über Atemwegser-
krankungen und Allergien bei Kindern) und SAPALDIA (Schwei-
zerische Studie über Luftverschmutzung und Atemwegserkran-
kungen bei Erwachsenen, 1991-1994), auf die der Bericht Nr.
270 immer wieder verweist, bis heute nicht veröffentlicht?

8. Wann werden diese Berichte veröffentlicht?

Mitunterzeichnende: Borer, Cavadini Adriano, Eggly, Ehrler,
Epiney, Fischer-Seengen, Frey Claude, Frey Walter, Friderici,
Gros Jean-Michel, Hasler Ernst, Kühne, Lachat, Maitre, Moser,
Pidoux, Sandoz Marcel, Sandoz Suzette, Scherrer Jürg,
Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Simon, Vetterli (24)

19.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3623 n Mo. Freisinnig-demokratische Fraktion. Förde-
rung von Unternehmensgründungen durch eine Steuer-
befreiung bei der direkten Bundessteuer von Risikokapital-
(Venture capital)-Beteiligungsgesellschaften und andere 
Massnahmen  (11.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nachfolgenden Massnahmen
raschmöglichst zu treffen, um die Gründung und Entwicklung
von operativ tätigen KMU's zu fördern:



1. Beteiligungsgesellschaften, die den Zweck haben, in schwei-
zerische Venture-capital-Suchende kleine und mittlere Unter-
nehmen zu investieren (Venture-capital-Beteiligungsgesell-
schaften oder VCBG), und die an einem geregelten Markt kotiert
sind, vom Emissionsstempel zu befreien (Aenderung des Bun-
desgesetzes über die Stempelabgaben vom 27.06.1973, Art. 6,
Abs. 1, lit. a).

2. Sie sind weiter von jeglicher Ertrags- und Kapitalsteuer (inkl.
allfälliger Kapitalgewinnsteuer) zu befreien (Aenderung von Art.
56 DBG).

3. Private, welche sich an Risikokapital-Gesellschaften oder an
Schweizerischen Venture-capital-Suchenden Unternehmen di-
rekt beteiligen, erfahren eine steuerliche Begünstigung indem
entweder

a. ein pauschaler Abzug von maximal 20 Prozent des steuerba-
ren Einkommens vorgenommen werden kann (Aenderung Art.
33 DBG) oder

b. realisierte Verluste, die ihnen aus diesen Beteiligungen er-
wachsen sind, von bis zu maximal 20 Prozent von ihrem steuer-
baren Einkommen abgezogen und gegebenenfalls um maximal
7 Jahre vorgetragen werden können (Aenderung Art. 32 DBG).

4. Weitere Massnahmen auf dem Steuergebiet, und insbeson-
dere auch auf dem Gebiet des Steuerharmonisierungsrechts,
anzuregen, die zu einer Förderung von Unternehmensgründun-
gen durch steuerbegünstigte Finanzierung beitragen.

Sprecher: Randegger

26.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3625 n Ip. Hollenstein. Bedeutung der Friedensförderung 
und Assistenzdienste  (11.12.1996)

Ich bitte den Bundesrat, eine Bilanz der bisher von Militärange-
hörigen geleisteten Assistenzdienste und Friedensförderungs-
dienste zu ziehen:

1. Welche für Assistenzdienste spezialisierten Truppen wurden
bisher gebildet?

2. Wieviele Mannstage wurden 1996 in den einzelnen Bereichen
Pflege, Naturkatastrophen, Sozialeinsätze, Betreuung Asylsu-
chender und allfälliger anderer Zivilbereiche geleistet?

3. Welche militärischen Einheiten arbeiteten mit welchen zivilen
Organisationen (Feuerwehr etc.) zusammen?

4. Nach welchen Kriterien wurde über das Erbringen von Assi-
stenzdiensten entschieden?

5. Welcher Anteil der finanziellen Mittel entfällt im Budget 1996
auf die Bereiche Friedensförderung, Katastrophenhilfe (Assi-
stenzdienste) und militärische Verteidigung?

6. Bereits früher wurden von Militärangehörigen zivile Dienste
geleistet. Deshalb folgende Fragen für die Periode 1984-1994:

a. Wieviel derartige Einsätze wurden in diesem Jahrzehnt er-
bracht?

b. Nach welchen Kriterien wurde über das Erbringen von zivilen
Diensten entschieden?

c. Welche Truppenteile wurden in welcher Stärke eingesetzt?

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Ruedi, Bühlmann,
Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fasel, von Felten, Gonseth,
Gross Jost, Haering Binder, Hilber, Leemann, Müller-Hemmi,
Ostermann, Roth-Bernasconi, Spielmann, Teuscher, Thür,
Weber Agnes (20)

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3626 n Mo. Kofmel. Leistungsaufträge und Global-
budgets  (11.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, schnellstmöglich mehrere wei-
tere Aemter aus verschiedenen Departementen mittels Lei-
stungsauftrag und Globalbudget zu führen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Bangerter, Baumberger,
Borer, Bührer, Christen, Dupraz, Durrer, Egerszegi-Obrist,
Haering Binder, Heberlein, Langenberger, Randegger, Schmid
Samuel, Stamm Luzi, Stucky, Theiler, Widrig, Wittenwiler (19)

12.02.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

✕ 96.3627 n Mo. Nationalrat. Winterolympiade 2006. Unter-
stützung der Schweizer Kandidatur (Comby)  (11.12.1996)

Der Bund soll sich mit dem Kanton Wallis, der Stadt Sitten und
den Gemeinden, in denen die Olympischen Winterspiele ausge-
tragen werden, solidarisch zeigen, in dem er einen finanziellen
Beitrag leistet und damit die Durchführung dieses sportlichen
Anlasses von internationaler Bedeutung in der Schweiz ermög-
licht (vgl. das zu diesem Zweck veranschlagte Budget).

Wir bitten den Bundesrat um eine klare Stellungnahme vor der
Abstimmung vom Juni 1997 im Wallis.

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Aregger, Bangerter,
Baumann J. Alexander, Baumberger, Béguelin, Berberat,
Bezzola, Binder, Bircher, Blaser, Blocher, Bodenmann, Bonny,
Borel, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bührer,
Caccia, Carobbio, Cavadini Adriano, Christen, Columberg,
Couchepin, Deiss, Dettling, Dreher, Ducrot, Dupraz, Durrer,
Eberhard, Egerszegi-Obrist, Eggly, Ehrler, Engelberger, Engler,
Epiney, Eymann, Fankhauser, Fasel, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Filliez, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Freund, Frey
Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi, Gadient, Gros Jean-
Michel, Gross Andreas, Grossenbacher, Guisan, Gusset, Hasler
Ernst, Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Hochreutener,
Hubacher, Imhof, Jeanprêtre, Jutzet, Keller, Kofmel, Kühne,
Kunz, Lachat, Langenberger, Lauper, Leu, Leuba, Leuenberger,
Loeb, Loretan Otto, Lötscher, Maitre, Marti Werner, Maspoli,
Maurer, Meyer Theo, Moser, Mühlemann, Müller Erich, Oehrli,
Pelli, Philipona, Pidoux, Pini, Raggenbass, Randegger, Ratti,
Rennwald, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz Marcel, Sandoz Suzette,
Schenk, Scherrer Jürg, Scheurer, Schlüer, Schmid Odilo,
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon,
Speck, Spielmann, Stamm Luzi, Steffen, Steinegger,
Steinemann, Steiner, Straumann, Stucky, Suter, Theiler,
Tschopp, Tschuppert, Tschäppät, Vallender, Vetterli, Vogel,
Weigelt, Weyeneth, Wittenwiler, Wyss, Zapfl, Ziegler, Zwygart 
(135)

03.03.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.
04.06.1997 Nationalrat. Annahme.
18.12.1997 Ständerat. Als erfüllt abgeschrieben.

96.3628 n Ip. Ledergerber. Ausverkauf der schweizerischen 
Wasserkraft  (11.12.1996)

Die Schweizerische Bankgesellschaft hat Ende November
massgebliche Anteile ihrer Mehrheitsbeteiligung an Motor Co-
lumbus ins Ausland verkauft. Damit wurden rund 20 Prozent der
Aktien der ATEL, einer der grössten schweizerischen Elektrizi-
tätsgesellschaften an die Electricité de France (EdF), resp. an
die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) abgege-
ben. Erstaunlicherweise hat dieser Deal in Politik und Oeffent-
lichkeit keine grossen Wellen geworfen, obwohl damit sehr
grundsätzliche Fragen verknüpft sind. Wir bitten deshalb den
Bundesrat zu folgenden Punkten Stellung zu nehmen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Tatsache, dass mit der Was-
serkraft die einzige Rohstoffquelle, die sogenannte weisse



Kohle, an ausländische Konkurrenten verkauft wird, obschon
eine ganze Reihe potenter inländischer Käufer an einer Uebe-
rnahme interessiert gewesen wären? Stehen diesem Verkauf
nicht fundamentale nationale Interessen entgegen?

2. Welche Auswirkungen wird dieser Verkauf auf die bis jetzt
hochgehaltene Selbstversorgung auf die kriegswirtschaftliche
Vorsorge haben?

3. Der Verkauf wird allgemein als Start in die Deregulierung und
Liberalisierung des schweizerischen Strommarktes interpretiert
und wird wahrscheinlich einen stark beschleunigten Umbau der
stromwirtschaftlichen Strukturen in der Schweiz auslösen. Wie
passt da ins Bild, dass mit der EdF ein hundertprozentiger
Staatsmonopolist als Käufer auftritt und auch die RWE zu rund
80 Prozent in öffentlichem Besitz sind?

4. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die Schweiz in einer
hervorragenden Position wäre, in den kommenden Jahrzehnten
eine dominierende Rolle im europäischen Stromaustausch und
-geschäft zu spielen und dass es von höchstem nationalem und
volkswirtschaftlichem Interesse wäre, diese Chancen zielstrebig
wahrzunehmen?

5. Ist sich der Bundesrat im Klaren, dass mit dem Stromgeschäft
der Elektrowatt und den damit verbundenen Werken EGL und
CKW weitere zentrale Eckpfeiler der Stromwirtschaft zum Ver-
kauf stehen und auch hier ausländische Käufer auf einen Zu-
schlag warten? Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass mit
Dringlichkeit eine schweizerische Lösung angestrebt werden
muss, die der Schweiz auch in Zukunft eine starke Position im
internationalen Stromaustauschgeschäft sichert und damit für
die Wirtschaft und das ganze Land eine wichtige Trumpfkarte
darstellen kann?

6. Was gedenkt der Bundesrat in dieser Sache zu unternehmen?
Welche Kompetenzen stehen ihm zur Verfügung um sicherzu-
stellen, dass die nationalen Interessen nacht kurzfristigem Ge-
winnstreben geopfert werden?

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Banga,
Baumann Stephanie, Borel, Carobbio, Gross Jost, Gysin Remo,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hilber,
Hubacher, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Semadeni, Stump, Tschäppät, Vermot, Weber
Agnes (28)

03.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3629 n Mo. Roth-Bernasconi. Krankenversicherung. 
Schutz der Personen mit Zusatzversicherung  (11.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Revision
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) zu unterbreiten, wel-
che die Situation der Personen mit Zusatzversicherung verbes-
sert. Die Revision soll folgende Punkte umfassen:

- Die Prämie für ältere Versicherte darf höchstens doppelt so
hoch sein wie für junge Versicherte;

- gleiche Prämien für Frauen und Männer;

- das Verbot, die Versicherten aufgrund ihrer sozialen Stellung
(insbesondere Arbeitslosigkeit) zu diskriminieren;

- die Vereinheitlichung der Kündigungsfristen für die Zusatzver-
sicherung und die obligatorische Krankenversicherung;

- das Verbot für die Versicherer, den Versicherungsvertrag zu
kündigen (ausser bei Nichtbezahlung der Prämien).

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Bäumlin,
Berberat, Bodenmann, Borel, Bühlmann, Carobbio, Chiffelle,
Gonseth, Gross Andreas, Gross Jost, Haering Binder,
Hämmerle, Herczog, Hilber, Hollenstein, Hubacher, Jeanprêtre,
Ledergerber, Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi, Semadeni,
Spielmann, Strahm, Thanei, Weber Agnes (31)

26.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3630 n Mo. Christlichdemokratische Fraktion. Hoch-
schulartikel in der Bundesverfassung  (11.12.1996)

Die Bundesverfassung soll wie folgt abgeändert werden:

Art. 27 Abs. 1

Wird gestrichen

Art. 27septies (neu)

1 Der Bund kann Hochschulen und andere höhere Unterrichts-
anstalten betreiben.

2 Er unterstützt Hochschulen und höhere Unterrichtsanstalten,
die von den Kantonen oder anderen Trägern geführt werden. Er
kann seine Beiträge an Bedingungen und Auflagen knüpfen, die
den Zielsetzungen von Absatz 4 entsprechen.

3 Er kann mit den Kantonen Vereinbarungen über eine abge-
stimmte Hochschulpolitik eingehen.

4 Er verfolgt unter Gewährleistung der Freiheit von Lehre und
Forschung in seiner Hochschulpolitik die folgenden Ziele: Ver-
sorgung des Landes mit den erforderlichen Kadern, offener und
gleicher Zugang zu den höheren Unterrichtsanstalten aufgrund
von Qualitätskriterien, effiziente Aufgabenteilung und Koordina-
tion unter den höheren Unterrichtsanstalten, Harmonisierung
der Studienangebote auch im Hinblick auf ein Konzept des le-
benslangen Lernens und der Förderung der Mobilität der Studie-
renden.

Art. 34ter (Aenderung)

Abs. 2 Bst. g:

g. über die berufliche Ausbildung in Industrie, Gewerbe, Handel,
Landwirtschaft und Hausdienst; für die Fachhochschulen gilt Art.
27septies

10.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

21.03.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3632 n Po. Cavalli. Krankenversicherung. Einkommens-
abhängige Franchise  (11.12.1996)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Gesetzesrevision zur Ein-
führung einer einkommensabhängigen Jahresfranchise für die
Grundversicherung der Krankenkasse vorzubereiten, wobei für
die einkommensschwachen Versicherten eine Jahresfranchise
von maximal Fr. 150.-- (Stand 1996) vorzusehen ist. Höhere,
einkommensabhängige Franchisen führen zu keiner Prämien-
senkung. Kinder sind von der Jahresfranchise befreit.

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat,
Bodenmann, Borel, Fankhauser, Gonseth, Grobet, Gross Jost,
Haering Binder, Herczog, Hubacher, Maury Pasquier,
Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi, Semadeni, Spielmann,
Weber Agnes, Widmer (19)

03.03.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

96.3633 n Mo. Thanei. Renovationen  (11.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen in be-
zug auf die anstehenden Renovationen des schweizerischen Im-
mobilienbestandes.

Insbesondere folgende Schwerpunkte sind zu berücksichtigen:

- mögliche Anreize und Strategien für sanfte, energieeffiziente
und kostengünstige Renovationen.

- Massnahmen zur sozialen Abfederung der finanziellen Auswir-
kungen der Renovationen auf die Mieterschaft.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, von Allmen, Carobbio,
Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Haering Binder,
Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Ledergerber, Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi, Semadeni,
Strahm, Stump, Widmer (25)

10.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.



96.3636 n Ip. Chiffelle. Militärkader. Kürzung der Ruhegehäl-
ter durch Beseitigung ungerechtfertigter Privilegien  
(12.12.1996)

Ich stelle dem Bundesrat die folgenden Fragen und beziehe
mich dabei insbesondere auf die Informationen aus der Zeit-
schrift Ktip vom 27.11.1996:

1. Stimmt es, dass die Militärpiloten zusätzlich zum Gehalt von
bis zu 133 000 Franken eine Risikoprämie von bis zu 46 000
Franken erhalten können?

2. Wie lässt sich eine Risikoprämie in solcher Höhe rechtferti-
gen? Für Personen, die aus Berufung, ja Leidenschaft Militärpi-
lot werden, ist schon das Grundgehalt sehr grosszügig bemes-
sen.

3. Welche Personalkategorien des EMD kommen in den Genuss
der folgenden zusätzlichen Leistungen:

- jährliche Kinderzulage von 4 600 Franken oder mehr;

- Ortszulage von 6 600 Franken oder mehr;

- Dienstaltersgeschenke (3 Mal 12 000 Franken);

- Dienstwagen;

- Übernahme der Krankenkassenprämien, der Franchisen und
der Zahnarztversicherung?

4. Muss man nicht zugeben, dass es für solche Privilegien keine
Begründung mehr gibt - sofern es überhaupt je eine gab?

Wäre es nicht vernünftig, rasch zu handeln und diese zusätzli-
chen Privilegien auf das für die Mehrheit der Bundesangestellten
einschlägige Niveau zu reduzieren?

5. Muss man nicht vernünftigerweise zugeben, dass insbeson-
dere die Gehälter der Korpskommandanten, der Divisionäre und
der Instruktoren zu hoch sind und dass es an der Zeit ist, sie um
mindestens 15 Prozent zu senken, um sie auf Beträge zurückzu-
stutzen, die im Vergleich mit den Gehältern, die Beamte oder
Angestellte der Privatwirtschaft mit gleichwertigen Fähigkeiten
beziehen, akzeptabel sind?

6. Wieviel würden die Bundeskasse und die Pensionskasse des
Bundes sparen, wenn die oben vorgeschlagenen Anpassungen
sämtliche durchgeführt würden?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Bodenmann, Bühlmann, Carobbio, Cavalli,
Christen, de Dardel, Diener, Dormann, Dünki, Dupraz,
Egerszegi-Obrist, Fankhauser, Fasel, von Felten, Gadient, Goll,
Gonseth, Grendelmeier, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost,
Guisan, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle,
Herczog, Hilber, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans,
Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Langenberger,
Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Loretan Otto, Marti
Werner, Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer
Theo, Müller-Hemmi, Ostermann, Pini, Ratti, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Sandoz Marcel, Schmid Odilo, Semadeni, Simon, Spielmann,
Stamm Luzi, Strahm, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Thür,
Tschäppät, Vermot, Vogel, Vollmer, Weber Agnes, Widmer,
Wiederkehr, Wittenwiler, Zapfl, Zbinden, Zwygart (88)

10.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3637 n Po. Aguet. 4-mal-6-Stunden-Tag  (12.12.1996)

Mit Artikel 40 des Geschäftsreglementes wirft der Nationalrat bei
jeder Session 35 "geniale” Vorstösse auf den Abfallhaufen der
Geschichte. Dort haben wir einen Vorstoss vom 02.03.1994 her-
vorgeholt, der nach Beschluss unseres Rats am darauf folgen-
den 17. Juni behandelt werden sollte. Aber dazu ist es nie ge-
kommen. Also schlagen wir dem Bundesrat vor, sich ernsthaft
und auf lange Sicht mit der Verteilung der Arbeit in unserem
Lande auseinanderzusetzen. Ganz besonders Mut gemacht hat
uns die Abstimmung vom 01.12.1996. Die gleichzeitige Zu-
nahme der Zahl der Arbeitslosen und der Überstunden hat ja
zweifellos bei der Entscheidung derjenigen Bürgerinnen und

Bürger, die zu über zwei Dritteln das Arbeitsgesetz abgelehnt
haben, eine Rolle gespielt.

Es geht, 100 Jahre nach der Forderung nach einem Dreimal-
Acht-Stundentag, darum, zu einem Viermal-Sechsstundentag
überzugehen, eine gewichtige Verminderung der Arbeitszeit und
damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu prüfen und zur Auf-
fassung zu gelangen, dass der Arbeitstag nach sechs aufeinan-
derfolgenden Stunden Arbeit abgeschlossen ist. Dabei soll bei
der Realisierung dieser neuen Einteilung ein Maximum an Flexi-
bilität angestrebt werden. Eine oder mehrere Arbeitsgruppen, in
denen die Forschung, die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorgani-
sationen sowie der Staat vertreten sind, sollen sich mit der Um-
setzung befassen.

Die angestrebten 4 mal 6 Stunden würden dabei folgendermas-
sen verteilt:

6 Stunden Produktion

6 Stunden Ausbildung und Information

6 Stunden Erholung

6 Stunden Schlaf

Gegenüber den Bedenken, die der Bundesrat in seiner vom Rat
nicht behandelten Antwort geäussert hat, scheint uns mit Recht,
dass dieser Vorschlag den Bedürfnissen der Flexibilität in der
Wirtschaft, den Forderungen nach noch höherer Rentabilität, der
Notwendigkeit einer besseren Aufteilung von bezahlter Arbeit
am Arbeitsplatz und unbezahlter Arbeit zu Hause, wie das der
Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter fordert, auf orgi-
nelle Weise entspricht.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, von Allmen,
Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat,
Bodenmann, Borel, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Fankhauser, von Felten, Goll, Grobet, Gross Jost, Gysin Remo,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Hilber, Hubacher,
Hubmann, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber,
Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Spielmann, Thanei, Tschäppät, Vollmer, Weber
Agnes, Widmer, Zbinden (45)

19.02.1997 Der BR ist bereit Punkt 1 des Po entgegenzuneh-
men und beantragt Punkt 2 abzulehnen

96.3641 n Ip. Rechsteiner-Basel. Verkauf der Motor Colum-
bus und der Elektrowatt AG und Sicherung der Atommüll-
Finanzierung  (12.12.1996)

Ich frage den Bundesrat:

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Frage, dass die jetzigen Besit-
zer der Kernkraftwerke ihre rentablen Geschäftszweige (z.B.
Wasserkraftwerke) nach und nach veräussern, um den Kosten
der Atommüll-Entsorgung zu entgehen (siehe Grossbritannien)?

2. Wie hoch beziffert der Bundesrat die effektiven und die Even-
tual-Verpflichtungen der Elektrowatt und der Atel AG für die auf
uns zukommenden A-Müll-Entsorgungskosten?

3. Welche gesicherten finanziellen Gegenwerte stehen diesen
zu erwartenden Entsorgungskosten heute gegenüber, bei der
Atel, bei der Elktrowatt oder bei den KKW-Gesellschaften sel-
ber?

4. Hält der Bundesrat die bilanzmässige Aktivierung von A-Wer-
ken durch die AKW-Betreiber für geeignet, um die Entsorgung
eben dieser Werke sicherzustellen, oder anders gefragt: Wie
kann ein stillzulegendes Werk für die Kosten seiner Stillegung
haften?

5. Wie beurteilt der Bundesrat die Frage des Klumpenrisikos, die
Entwertung der AKWs durch einen Unfall oder durch eine ge-
sundheitspolizeiliche Schliessung?

6. Inwiefern haften die Muttergesellschaften, falls die AKW-
Tochtergesellschaften für die Deckung der Entsorgungskosten
nicht aufkommen können?

7. Wer finanziert die Atommüll-Entsorgung, wenn die Betreiber-
gesellschaften (Mutter- und Tochtergesellschaften) kein Geld
mehr haben?



8. Der Nationalrat hat am 06.10.1994 mit Postulat 94.3320 die fi-
nanzielle Sicherstellung der Kosten der Endlagerung radioakti-
ver Kernbrennstoffe verlangt. Teilt der Bundesrat die Ansicht,
dass es angesichts der bevorstehenden Liberalisierung und Um-
strukturierung der Elektrowirtschaft dringend wäre, Vorschriften
für die Deckung der Entsorgungs- und Lagerungskosten radio-
aktiver Abfälle zu erlassen und dafür einen Fonds unter Bundes-
aufsicht zu äufnen?
9. Bis zu welchem Zeitpunkt rechnet der Bundesrat mit dem Er-
lass solcher Vorschriften?
10. Die Entsorgungskosten werden heute gemäss Bericht EVED
bis zum Jahre 2069 vorfinanziert; danach kommt ein "evtl. La-
gerverschluss". Wie stellt sich das Finanzdepartement, welches
Fragen der langfristigen Verschuldung zu behandeln hat, zur
Frage der Entsorgungskosten, falls der "evtl.Lagerverschluss"
im Jahre 2069 evtl. nicht stattfinden kann?
11. Sieht der Bundesrat Möglichkeiten, die A-Werk-Betreiber
heute schon auf eine "ewige Rente" zur Entsorgungsfinanzie-
rung zu verpflichten, damit die nach 2069 anfallenden Verpflich-
tungen finanziell gedeckt sind - z.B. durch vorsorglichen Erwerb
von unverzinslichem Grund und Boden in Händen einer entspre-
chenden Stiftung?

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Bühlmann, Carobbio, Chiffelle,
Diener, Fankhauser, Gross Jost, Gysin Remo, Haering Binder,
Hämmerle, Herczog, Hilber, Hollenstein, Hubacher, Hubmann,
Jans, Jaquet-Berger, Jutzet, Ledergerber, Lötscher, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-St.Gallen, Schmid Odilo, Semadeni,
Teuscher, Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes, Widmer (34)

26.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3642 n Po. Zbinden. Gesamtschweizerische Harmonisie-
rung der Lehrpläne und Ausbildungszeiten  (12.12.1996)
Der Bundesrat wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit der
schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekto-
ren und Direktorinnen (EDK)
a. einen gesamtschweizerisch gültigen Basislehrplan für die
Volksschule zu entwickeln, den die Kantone und Schulen jeweils
mit ihren spezifischen kulturellen Eigenschaften ergänzen kön-
nen und
b. ein gesamtschweizerisch gültiges zeitliches Ausbildungsvolu-
men für die Volksschule festzulegen.
In Anlehnung an die übergeordneten Verfassungsaufträge der
gemeinsamen Wohlfahrt und der Einheit der Nation (Kohäsion)
sowie des Gleichheitspostulates unabhängig vom Ort, sollen alle
Kantone - trotz der Kantonszuständigkeit für den Primarunter-
richt in der Bundesverfassung (Art. 27 Abs. 2) - den Basisteil ih-
rer kantonalen Lehrpläne aufeinander abstimmen und ihre Aus-
bildungsvolumina harmonisieren.

Mitunterzeichnende: Gross Andreas, Haering Binder, Müller-
Hemmi, Semadeni, Vollmer, Weber Agnes (6)

19.02.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

96.3644 n Mo. Weber Agnes. Auflösung der NAGRA in der 
heutigen Form  (12.12.1996)
Der Bundesrat wird eingeladen, die gesetzlichen Grundlagen,
auf denen die NAGRA basiert, so zu verändern, dass die
NAGRA in der heutigen Form aufgelöst werden kann, weil sie zu
teuer ist (seit ihrem Bestehen hat die NAGRA 662 Mio Fr. geko-
stet) und weil ihr Auftrag, ein Endlager für radioaktive Abfälle zu
suchen, nicht mehr zeitgemäss ist. An ihrer Stelle ist eine Rege-
lung zu setzen, die sinnvollere und sparsamere Lösungen der
Beseitigung (durch eine rückführ- und überwachbare Lagerung)
bzw. der Vermeidung des Atommülls bringt.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, von Allmen,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Carobbio, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, von Felten, Gonseth, Gross
Andreas, Gross Jost, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jans,

Jutzet, Leemann, Maury Pasquier, Meier Hans, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi, Semadeni,
Spielmann, Teuscher, Thanei, Widmer, Zbinden (33)

12.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3646 n Mo. Weber Agnes. Auflösung des Zivilschutzes  
(12.12.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, die gesetzlichen Grundlagen,
auf denen der Zivilschutz (und der Bau von Zivilschutzanlagen)
beruht, so zu ändern, dass der Zivilschutz aufgelöst werden
kann. Die zivilen Aufgaben des Zivilschutzes sind den zu ver-
stärkenden örtlichen Feuerwehren und soweit nötig dem Kata-
strophenhilfekorps zu übertragen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Berberat, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de
Dardel, Fankhauser, von Felten, Gonseth, Gross Andreas,
Gross Jost, Gysin Remo, Haering Binder, Herczog, Hollenstein,
Jans, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi, Semadeni,
Spielmann, Teuscher, Thanei, Vollmer, Zbinden (33)

17.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3647 n Mo. Seiler Hanspeter. Gleiche Zulassungsvoraus-
setzungen bei Fachhochschulen  (12.12.1996)

Der Bundesrat wird ersucht, die Fachhochschulgesetzgebung
(FHSG Art. 5, Verordnung über die Zulassung zu Fachhoch-
schulstudien vom 11.09.1996) so zu ändern, dass für Inhaberin-
nen und Inhaber einer eidgenössisch anerkannten Berufsmatu-
rität oder einer schweizerisch anerkannten Maturität gleiche Zu-
lassungsvoraussetzungen bestehen.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bezzola, Blaser,
Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Eberhard, Fehr Lisbeth, Fehr
Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Freund, Frey Walter,
Giezendanner, Hasler Ernst, Kunz, Lötscher, Maurer, Oehrli,
Rychen, Schenk, Schlüer, Schmid Odilo, Schmid Samuel,
Schmied Walter, Speck, Steffen, Vetterli, Widrig, Wyss,
Zwygart (31)

19.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

96.3648 n Ip. Engler. Rückführung von abgewiesenen Asyl-
bewerbern aus Rest-Jugoslawien  (12.12.1996)

Wiederholt hat der Bundesrat die Ausreisefrist für abgewiesene
Asylbewerber aus Kosovo verlängern müssen, weil sich die Bun-
desrepublik Jugoslawien völkerrechtswidrigerweise weigert, die
eigenen Staatsangehörigen zurückzunehmen. Die neuste Aus-
reisefrist für die rund 10 000 abgewiesenen Kosovo-Albaner
läuft Ende März 1997 ab.

Hat der Bundesrat am 01.10.1996 mit seinem Beschluss zur for-
mellen Anerkennung der Bundesrepublik Jugoslawien gleichzei-
tig Gewähr erhalten für eine rasche Rückübernahme der abge-
wiesenen Asylbewerber?

Was ist der heutige Stand der Verhandlungen?

Ist der Bundesrat bereit, bis zum Vollzug und Abschluss der
Rückführung die rund 200 Millionen Franken Anteil der Bundes-
republik Jugoslawien an den eingefrorenen ex-jugoslawischen
Guthaben in der Schweiz festzuhalten?

Ist der Bundesrat bereit, bei einer Freigabe dieser Guthaben
diese mit den Kosten zu verrechnen, welche durch die völker-
rechtswidrige Rückübernahmeverweigerung entstanden sind?

Ist der Bundesrat bereit, bis zum Vollzug und Abschluss der
Rückführung jegliche Wirtschaftshilfe an die Bundesrepublik Ju-
goslawien auszuschliessen?

Ist der Bundesrat bereit, sich bis zum Vollzug und Abschluss der
Rückführung einer Aufnahme der Bundesrepublik Jugoslawien



in die Schweizer Stimmrechtsgruppe der Weltbank zu widerset-
zen?

Mitunterzeichnende: Couchepin, Durrer, Heberlein, Hess Peter,
Steinegger (5)

03.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 96.3650 s Mo. Ständerat. Strafbarkeit von Besitzern verbo-
tener pornographischer Gegenstände und Vorführungen 
(Béguin)  (12.12.1996)

Artikel 197 Absatz 3 StGB verbietet die sogenannte "harte" Por-
nographie, d.h. Pornographie, die sexuelle Handlungen mit Kin-
dern oder mit Tieren, menschlichen Ausscheidungen oder Ge-
walttätigkeiten zum Inhalt hat. Nach dieser Bestimmung ist je-
doch der blosse Besitz von Gegenständen oder Vorführungen
dieser Art nicht strafbar.

Diese Lücke in unserem Gesetz ist einerseits schockierend und
führt andererseits zu Ungleichbehandlung: Wer beispielsweise
ein Hardpornovideo einführt, ist strafbar - wer dieses als Ge-
schenk erhält hingegen nicht!

Der Missbrauch von solchen schändlichen Darstellungen soll
verhindert werden. Ausserdem gilt es die Kohärenz der Gesetz-
gebung zu bewahren. Aus diesen Gründen wird der Bundesrat
beauftragt, Artikel 197 Artikel 3 StGB so zu vervollständigen,
dass auch der Besitz von gesetzlich verbotenen pornographi-
schen Gegenständen oder Vorführungen strafbar wird.

Mitunterzeichnende: Aeby, Bloetzer, Brunner Christiane,
Cavadini Jean, Cottier, Forster, Gemperli, Gentil, Paupe,
Respini, Rochat, Saudan, Simmen, Weber Monika (14)

03.03.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

NR Kommission für Rechtsfragen 

10.03.1997 Ständerat. Annahme.
17.12.1997 Nationalrat. Annahme.

96.3651 s Mo. Forster. Steuerbefreiung bei der direkten Bun-
dessteuer von Risikokapital-(Venture capital)-Beteiligungs-
gesellschaften und andere Massnahmen  (12.12.1996)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nachfolgenden Massnahmen
raschmöglichst zu treffen, um die Gründung und Entwicklung
von operativ tätigen KMU's zu fördern:

1. Beteiligungsgesellschaften, die den Zweck haben, in schwei-
zerische Venture-capital-Suchende kleine und mittlere Unter-
nehmen zu investieren (Venture-capital-Beteiligungsgesell-
schaften oder VCBG), und die an einem geregelten Markt kotiert
sind, vom Emissionsstempel zu befreien (Aenderung des Bun-
desgesetzes über die Stempelabgaben vom 27.06.1973, Art. 6,
Abs. 1, lit. a).

2. Sie sind weiter von jeglicher Ertrags- und Kapitalsteuer (inkl.
allfälliger Kapitalgewinnsteuer) zu befreien (Aenderung von Art.
56 DBG).

3. Private, welche sich an Risikokapital-Gesellschaften oder an
Schweizerischen Venture-capital-Suchenden Unternehmen di-
rekt beteiligen, erfahren eine steuerliche Begünstigung indem
entweder

a. ein pauschaler Abzug von maximal 20 Prozent des steuerba-
ren Einkommens vorgenommen werden kann (Aenderung Art.
33 DBG) oder

b. realisierte Verluste, die ihnen aus diesen Beteiligungen er-
wachsen sind, von bis zu maximal 20 Prozent von ihrem steuer-
baren Einkommen abgezogen und gegebenenfalls um maximal
7 Jahre vorgetragen werden können (Aenderung Art. 32 DBG).

4. Weitere Massnahmen auf dem Steuergebiet, und insbeson-
dere auch auf dem Gebiet des Steuerharmonisierungsrechts,

anzuregen, die zu einer Förderung von Unternehmensgründun-
gen durch steuerbegünstigte Finanzierung beitragen.

Mitunterzeichnende: Beerli, Bisig, Büttiker, Leumann, Loretan
Willy, Marty Dick, Rhinow, Rhyner, Saudan, Schiesser, Schüle,
Spoerry (12)

26.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

04.12.1997 Ständerat. Rückweisung an die WAK zur näheren
Ueberprüfung

✕ 96.3652 s Mo. Onken. Anschluss der Ostschweiz an das 
europäische Hochgeschwindigkeitsnetz  (12.12.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, umgehend die erforderlichen
Schritte zur Entwicklung der internationalen Bahnverbindungen
Zürich-St.Gallen-München und Zürich-Schaffhausen-Stuttgart
einzuleiten. Zu diesem Zweck sollen mit den zuständigen deut-
schen und österreichischen Behörden und Bahnorganen Bera-
tungen aufgenommen werden mit dem Ziel raschmöglichst kon-
krete Projekte zur Aufwertung und Leistungssteigerung dieser
Strecken zu erarbeiten und zu verwirklichen.

Mitunterzeichnende: Aeby, Bieri, Bisig, Brändli, Brunner
Christiane, Danioth, Forster, Gemperli, Gentil, Küchler, Loretan
Willy, Maissen, Rhyner, Schiesser, Schmid Carlo, Schoch,
Schüle, Seiler Bernhard, Uhlmann, Weber Monika (20)

26.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

16.12.1997 Ständerat. Die Motion wird in Form eines Postulates
überwiesen.

96.3656 n Mo. Hegetschweiler. Flexiblere Handhabung von 
Eigenmietwertbesteuerung und Schuldzinsabzug  
(12.12.1996)

Das in der Schweiz bestehende System der Eigenmietwertbe-
steuerung - d.h. die Besteuerung des selbstgenutzten Wohnei-
gentums - bei gleichzeitig vollem und unbeschränktem Schuld-
zinsabzug ist zu überdenken. Es trägt die Hauptschuld an der im
internationalen Vergleich sehr hohen durchschnittlichen Ver-
schuldung der Schweizer Haushalte und ist mitverantwortlich für
die tiefe Eigentümerquote. Es trägt ausserdem dazu bei, dass
der Vorsorgecharakter von Wohneigentum bei sinkendem Er-
werbseinkommen - insbesondere bei der älteren Generation - in
Frage gestellt ist.

Vor diesem Hintergrund schlage ich vor, das Steuerharmonisie-
rungsgesetz (StHG) (BG vom 14.12.1990 über die Harmonisie-
rung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden) und das
Gesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) (BG vom
14.12.1990 über die direkte Bundessteuer) wie folgt zu ändern:

Art. 7 Abs. 1 StHG

Grundsatz

1 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und
einmaligen Einkünfte, insbesondere solche aus unselbständiger
und selbständiger Erwerbstätigkeit, aus Vermögensertrag, ein-
geschlossen die Eigennutzung von Grundstücken, sofern darauf
Schuldzinsenabzüge geltend gemacht werden, aus Vorsorge-
einrichtungen sowie aus Leibrenten.

Art. 21 Abs. 1 lit. b DBG

1 Steuerbar sind die Erträge aus unbeweglichem Vermögen, ins-
besondere:

(...)

b. der Mietwert von Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, die
dem Steuerpflichtigen aufgrund von Eigentum auf welchem
Schuldzinsenabzüge geltend gemacht werden oder eines unent-
geltlichen Nutzungsrechtes für den Eigengebrauch zur Verfü-
gung stehen;



(...)

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Baumberger,
Bezzola, Bonny, Bosshard, Dettling, Fischer-Hägglingen,
Fischer-Seengen, Frey Walter, Fritschi, Loeb, Müller Erich,
Raggenbass, Stamm Luzi, Steiner, Straumann, Theiler, Vetterli,
Widrig, Wittenwiler (20)

09.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3658 n Mo. Eymann. Energiegewinnung durch Biomasse  
(12.12.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, Anreize zu schaffen zur Föde-
rung der konkreten Anwendung der Energiegewinnung auf der
Basis von Biomasse.

Mitunterzeichnende: Brunner Toni, Dormann, Gadient, Gross
Andreas, Haering Binder, Herczog, Hollenstein, Jeanprêtre,
Rechsteiner-Basel, Semadeni, Strahm, Suter, Teuscher, Thür,
Vollmer, Wyss, Zbinden (17)

19.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3661 n Ip. Grobet. Krise in einem vom Bundesamt für 
Sozialversicherung (BSV) subventionierten Verband  
(12.12.1996)

Ich möchte dem Bundesrat folgende Fragen vorlegen:

1. Ist dem Bundesrat oder dem zuständigen Bundesamt be-
kannt, dass die Organisation TRAJETS in Genf zur Zeit eine
schwere Krise durchmacht und sich ihre Direktion weigert, auf
die von der kantonalen Behörde eingeleitete Vermittlung einzu-
gehen?

2. Wird das BSV dieser Organisation weiterhin Subventionen
ausrichten, obwohl zu befürchten ist, dass sie sich in eine Stif-
tung umwandelt, um sich einer demokratischen Verwaltungs-
kontrolle zu entziehen.

3. Werden die betreffenden Dienste des Bundes, insbesondere
das BSV, bei der Direktion von TRAJETS vorstellig werden, da-
mit diese ihre Haltung ändert, und sich mit der kantonalen Be-
hörde darüber absprechen, wie man gemeinsam gegenüber die-
ser Organisation vorgehen soll, wobei die Interessen der zu be-
treuenden Personen und des Personals in vollem Umfang zu be-
rücksichtigen sind.

Mitunterzeichnende: Aguet, Béguelin, Borel, Carobbio, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Gross Andreas, Jaquet-
Berger, Maury Pasquier, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Spielmann (15)

10.03.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3663 n Ip. Tschuppert. Missbrauch der Konzession und 
der Konzessionsgebühren durch die Fernsehsendung 
"Kassensturz" von SF DRS?  (12.12.1996)

Wir bitten den Bundesrat darum, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

- Inwieweit tangiert das Verhalten des "Kassensturzes" Artikel 15
Absatz 1 Buchstabe d des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen (RTVG), welcher vorsieht, dass das Departement die
erteilte Konzession einschränken, suspendieren, widerrufen
oder entziehen kann, wenn der Veranstalter schwer oder wieder-
holt gegen dieses Gesetz, die Ausführungsvorschriften oder die
Konzession verstösst?

- Werden die Prozesskosten und Entschädigungszahlungen,
welche die Sendung "Kassensturz" aufgrund der wiederholten
Rechtsverletzung zu tragen hat, durch Konzessionsabgaben fi-
nanziert?

- Wenn eine Finanzierung durch Konzessionsabgaben erfolgt,
besteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Regresses auf die
Sendeverantwortlichen?

Mitunterzeichnende: Aregger, Bonny, Dettling, Egerszegi-
Obrist, Engelberger, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen,
Theiler, Weigelt, Wittenwiler (10)

19.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3664 n Mo. Baumann J. Alexander. Hanfkraut. Strafrecht-
liche Abgrenzung der Pflanzen zur Betäubungsmittelgewin-
nung  (13.12.1996)

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe d verbietet den Anbau und die Ein-
fuhr von "Hanfkraut zur Betäubungsmittelgewinnung".

Botanisch wird zwischen verschiedenen Typen von Hanf (Can-
nabis sativa L.) unterschieden, einem Drogentypus und einem
Fasertypus. Der Fasertypus wird neuerdings auch in der
Schweiz wieder zur Fasergewinnung angebaut.

Die beiden Typen unterscheiden sich in ihrem Gehalt an Tetra-
hydrocannabinol (THC). Der Umstand, dass nirgends in straf-
rechtlich verbindlicher Form festgehalten ist, ab welchem THC-
Gehalt die Pflanzen als Hanfkraut zur Betäubungsmittelgewin-
nung betrachtet werden, führt dazu, dass die Strafverfolgungs-
behörden in den einzelnen Kantonen unterschiedliche Praktiken
zur Anwendung bringen, was als stossend empfunden wird.

Der Bundesrat wird eingeladen, in strafrechtlich verbindlicher
Form einen Grenzwert für den THC-Gehalt festzulegen, ab wel-
chem Hanfpflanzen unter die Kategorie "Zur Betäubungsmittel-
gewinnung" fallen.

Mitunterzeichnende: Binder, Ehrler, Hess Otto, Kühne, Kunz,
Maurer, Oehrli, Randegger, Ruckstuhl, Sandoz Marcel, Seiler
Hanspeter, Tschuppert, Weyeneth, Wyss (14)

26.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

96.3666 n Mo. Bezzola. Verkehrsinfrastrukturprojekte. Sepa-
rate Beschlussfassung über Voranschläge  (13.12.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten Be-
richt und Antrag zu einer Aenderung des Bundesgesetzes vom
06.10.1989 über den eidgenössischen Finanzhaushalt mit fol-
genden Zielen zu unterbreiten:

a. Die Finanzmittel für die grossen Infrastrukturvorhaben von
Schiene und Strasse sind nach den Vorgaben einer wirkungsori-
entierten Verwaltungsführung bereitzustellen. Dies bedingt,
dass die bewilligten Finanzmittel mit klar definierten Leistungs-
zielen (zeitlicher Aufwand, Quantität und Qualität der Bauten,
maximale Kosten) versehen sind.

b. Die Voranschläge für die Spezialfinanzierung von Strassen-
und Schieneninvestitionen sind je in einem jährlichen, vom allge-
meinen Budgetbeschluss unabhängigen eigenen Bundesbe-
schluss zu beschliessen.

c. Der Bundesversammlung sind die jährlichen Voranschläge für
die Spezialfinanzierungen von Strassen- und Schieneninvesti-
tionen nach verbindlicher Massgabe der langfristigen Baupro-
gramme zu unterbreiten. Die langfristigen Bauprogramme sind
jährlich im Sinne einer rollenden Planung zu aktualisieren.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Binder,
Blaser, Borer, Bortoluzzi, Bührer, Cavadini Adriano, Christen,
Comby, Couchepin, Dettling, Dupraz, Durrer, Engelberger, Fehr
Lisbeth, Fischer-Seengen, Frey Claude, Frey Walter, Fritschi,
Guisan, Hasler Ernst, Heberlein, Hegetschweiler, Imhof,
Langenberger, Loeb, Mühlemann, Müller Erich, Pelli, Schmied
Walter, Seiler Hanspeter, Stamm Luzi, Steinemann, Steiner,
Stucky, Theiler, Weigelt, Widrig (39)

28.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.



96.3667 n Po. Meier Samuel. Arme Millionäre  (13.12.1996)

Immer wieder geben Fälle zu reden, bei denen Personen mit of-
fensichtlich durchaus komfortablem Lebensstandard ein steuer-
bares Einkommen von Null Franken aufweisen. Zum Nachden-
ken geben solche Fälle vorallem dann, wenn bekannt ist oder
angenommen werden muss, dass derartige Personen ein nam-
haftes Einkommen beziehen. Nun ist es durchaus denkbar, dass
es Fälle gibt, bei denen ein solches steuerrechtliches Resultat
nicht nur legal ist, sondern auch unter wirtschaftlichen und mo-
ralischen Gesichtspunkten durchaus vertretbar ist.

Derartige Fälle geben aber immer wieder zum Verdacht Anlass,
dass Reiche dank der Ausnützung steuerrechtlicher Schlupflö-
cher privilegiert behandelt werden. Dieser Eindruck wirkt sich
negativ auf die allgemeine Steuermoral aus.

Ich bitte daher den Bundesrat, folgende Probleme zu prüfen und
die Anworten in einem Bericht darzustellen:

1. Wie häufig sind Fälle von Steuerpflichtigen, die grössere tat-
sächliche Einkommen beziehen, aber ein steuerbares Einkom-
men von Null Franken aufweisen? Wie entwickelt sich das Ver-
mögen solcher Personen?

2. Welches sind durchaus legitime Fälle? In welchen Fällen wird
Einkommen für die Bestreitung eines komfortablen Lebenswan-
dels verwendet, das in früheren oder späteren Steuerperioden
versteuert wurde oder werden wird?

3. Wo muss effektiv von einem Missverhältnis zwischen wirt-
schaftlicher Lage und steuerlicher Erfassung gesprochen wer-
den?

4. Welche Veränderungen gesetzlicher Bestimmungen sind an-
gebracht?

09.06.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3668 n Mo. Jaquet-Berger. Erhaltung der Kaufkraft für 
Bezüger von Ergänzungsleistungen  (13.12.1996)

Die AHV/IV-Renten werden 1997 um 2,58 Prozent erhöht. Für
die Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL)
wird der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf ebenfalls um
2,58 Prozent erhöht. Für Alleinstehende steigt er von 16 000 auf
17 090 Franken an.

Man könnte daraus schliessen, dass das Einkommen der Bezü-
gerinnen und Bezüger von AHV/IV-Renten und von EL um 2,58
Prozent zunimmt. Dies ist aber nicht der Fall. Wie man bereits
bei der Anpassung von 1995 feststellen konnte, trifft dies in ver-
schiedenen Fällen nicht zu, und manche Anspruchsberechtigten
müssen sogar eine Verminderung ihrer Ergänzungsleistungen
hinnehmen (vgl. Tabelle in der Begründung).

Ich ersuche den Bundesrat, alle zweckmässigen Massnahmen
zu ergreifen, um diese Ungerechtigkeit gegenüber einer beson-
ders benachteiligten Bevölkerungsgruppe zu beseitigen, bei-
spielsweise durch die Indexierung des Höchstbetrags für den
Mietzinsabzug.

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Berberat, Borel, Chiffelle, von Felten, Goll, Herczog, Maury
Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Semadeni, Spielmann, Widmer, Ziegler (18)

26.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

96.3670 n Ip. Thür. Kernkraftwerk Gösgen. Plutoniumhaltige 
Brennelemente  (13.12.1996)

Gemäss einer Meldung in der Fachzeitschrift "Nuclear Fuel" (Nr.
13, vom 18.11.1996) hat die belgische Firma Belgonucléaire
(BN) mit der Fabrikation von plutoniumhaltigen MOx-Brennele-
menten für das Kernkraftwerk Gösgen AG (KKG) begonnen. Die
KKG hat aber bisher von der Hauptleitung für die Sicherheit der
Kernanlagen (HKS) keine Freigabe-Bewilligung erhalten.

In diesem Zusammenhang ersuche ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Wann ist mit einem Entscheid der HSK über die Freigabe des
MOx-Einsatzes in Gösgen zu rechnen?

2. Ist der Bundesrat ebenfalls der Meinung, dass die KKG mit der
vorgezogenen Auftragserteilung für die Herstellung der MOx-
Elemente versucht, eine Präjudiz für die Erlangung einer sol-
chen Bewilligung zu schaffen?

3. Ist der Bundesrat nach wie vor der Meinung, dass für den
MOx-Einsatz kein ordentliches atomrechtliches Bewilligungsver-
fahren notwendig ist (Antwort des Bundesrates vom 01.09.1993
auf die Interpellation Bär vom 16.03.1993)?

12.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3671 n Po. Thür. Aufwand für Unterschriftensammlungen  
(13.12.1996)

Der Bundesrat wird gebeten von einer unabhängigen Stelle un-
tersuchen zu lassen, wie sich der Aufwand zur Sammlung der
nötigen Unterschriften für eidgenössische Referenden und
Volksinitiativen entwickelt hat. Dabei ist insbesondere der Ein-
fluss der brieflichen Stimmabgabe zu analysieren.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Diener, Gross
Andreas, Hollenstein, Meier Hans, Teuscher, Weber Agnes (8)

17.09.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

96.3674 n Mo. Schmied Walter. Finanzierung des techni-
schen Defizites der Pensionskasse des Bundes (PKB)  
(13.12.1996)

In den Ratsverhandlungen über die Genehmigung der PKB-Sta-
tuten versprach der Bundesrat 1994, der im Zusammenhang mit
der Einführung der Freizügigkeit entstehende versicherungs-
technische Fehlbetrag von etwa 4,2 Milliarden Franken lasse
sich innerhalb weniger Jahre ausgleichen.

Als mögliche Lösung schlug er unter anderem vor, die Beiträge
der Versicherten zu erhöhen und auf diese Weise die zusätzli-
chen Vorteile aus der Einführung der Freizügigkeit zu kompen-
sieren.

Da bis jetzt keinerlei Massnahmen ergriffen wurden, fordern wir
den Bundesrat auf, den beiden Räten unverzüglich ein Konzept
vorzulegen, mit dem der versicherungstechnische Fehlbetrag
ausgeglichen werden kann.

Mitunterzeichner: Seiler Hanspeter (1)

03.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

96.3675 n Ip. Grobet. Swisscontrol. Skandalöse Entlassung  
(13.12.1996)

Die Presse hat von der Entlassung der Direktionssekretärin der
SWISSCONTROL berichtet, die zufällig ein Dokument entdeckt
hatte, das vermuten liess, dass der Zuschlag des Flugleitsy-
stems der SWISSCONTROL an eine amerikanische Gesell-
schaft unter unregelmässigen Bedingungen zustande kam. Der
Bundesanwalt hat infolge dieser Entdeckung eine Strafuntersu-
chung wegen Korruption eingeleitet, was beweist, dass es sich
um eine sehr ernste Angelegenheit handelt. Die Entlassung der
besagten Sekretärin auf Ende Oktober, die mit Zivilcourage ge-
handelt hat, ist ein Skandal.

Die Tatsache, dass SWISSCONTROL direkt vom Bund abhängt
und in dieser Eigenschaft überein Monopol verfügt, veranlasst
mich zu folgenden Fragen an den Bundesrat:

1. Kann er die erwähnte Entlassung bestätigen?

2. Wenn ja, wird er von der Direktion der SWISSCONTROL ver-
langen, dass sie diese zu Unrecht entlassene Person wieder ein-
stellt?

3. Ist diese Entlassung in Anbetracht der Umstände, unter denen
es dazu kam, nicht mit einer Straftat zu vergleichen (insbeson-



dere mit dem Vergehen der Nötigung), denn diese untragbare
Vergeltungsmassnahme ist nichts anderes als eine offensichtli-
che Einschüchterung eines wichtigen Zeugen in dem vom Bun-
desanwalt eröffneten Verfahren?

4. Hat die Bundesanwaltschaft gegenüber den für diese unzuläs-
sige Handlung Verantwortlichen gehandelt?

Mitunterzeichnende: Aguet, Béguelin, Borel, Carobbio, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Gross Andreas, Jaquet-
Berger, Maury Pasquier, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Spielmann (15)

12.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3678 n Ip. Seiler Hanspeter. Subventionierung von Beför-
derungstaxen durch den Bund  (13.12.1996)

Gemäss Postverkehrsgesetz Artikel 10 - im neuen Postgesetz
wird es Artikel 16 sein - hat die Post zur Erhaltung einer vielfälti-
gen Presse für abonnierte Zeitungen und Zeitschriften, insbe-
sondere für die Regional- und Lokalpresse, Vorzugspreise zu
gewähren. Der Bund hat diese ungedeckten Kosten aus dieser
Zeitungs- und Zeitschriftenbeförderung abzugelten. Der Bun-
desrat wird um Auskunft zu folgenden Fragen gebeten:

1. Wie gross war das Total dieser ungedeckten Kosten im Jahr
1995?

2. Wie gross war der gesamte Betrag, den die Bundeskasse der
Post im Jahr 1995 für die Abgeltung der ungedeckten Kosten zu
leisten hatte?

3. Wie verteilen sich die ungedeckten Kosten frankenmässig
(gerundet) auf

- die eigentliche Regional- und Lokalpresse (Tagespresse mit
Auflage unter 60 000)?

- die politische Tagespresse mit Auflagen über 100 000?

- die Tagespresse mit Auflagen zwischen 60 000 und 100 000?

- die Presseerzeugnisse von Grossverteilerorganisationen im
Food- und Nonfoodbereich (z.B. Brückenbauer, Coop-Zeitung
etc.)?

- die abonnierten Zeitschriften?

- die offizielle Verbandspresse (Zeitungen oder Zeitschriften)?

- die Gratiszeitungen?

- die übrigen Presseerzeugnisse, die gestützt auf diesen Artikel
in den Genuss von Vorzugspreisen kamen?

Mitunterzeichnende: Fischer-Hägglingen, Oehrli, Schmied
Walter, Speck (4)

12.02.1997 Antwort des Bundesrates.

21.03.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

96.3679 n Mo. Grobet. Strafbarkeit des Missbrauchs von 
Gesellschaftsvermögen  (13.12.1996)

Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten ei-
nen Entwurf zur Änderung der Artikel 163 - 165 des Strafgesetz-
buches zu unterbreiten. Darin soll geregelt werden:

- dass der Schuldner oder der Verantwortliche, der bei einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit schuldig wird, strafbar ist, sobald die we-
sentlichen Bedingungen des Vergehens erfüllt sind, auch wenn
der Konkurs gegen ihn nicht notwendigerweise eröffnet wird;

- dass der Missbrauch von Gesellschaftsvermögen strafbar ist.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Berberat, Borel,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Maury Pasquier, Rechsteiner-St.Gallen, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Ziegler (18)

26.02.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 96.3681 n Ip. Schmied Walter. SwissNet. Rechnungstel-
lung für nicht zustande gekommene Verbindungen  
(13.12.1996)
Die TELECOM stellen für jeden Versuch, eine telefonische Ver-
bindung herzustellen, zehn Rappen in Rechnung, obschon die
angerufene Person nicht antwortet. Viele Benützer von Swiss-
Net verstehen diese Praxis nicht.
1. Kann der Bundesrat die Gründe angeben, welche die TELE-
COM bewogen haben, eine solche  Praxis einzuführen?
2. Kann er nötigenfalls bei der TELECOM intervenieren und ver-
anlassen, dass die Herstellung einer telefonischen Verbindung
gratis ist, wenn sie nicht zustandekommt?

12.02.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3001 n Mo. Nationalrat. Pensionskassen und Risikokapi-
tal (Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR (97.400))  
(07.01.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt die Anlage- und Aufsichtsvor-
schriften für Pensionskassen zu lockern, um die Risiko- und
Wagniskapitalanlage vermehrt zu ermöglichen.

17.03.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

16.06.1997 Nationalrat. Annahme.
Siehe Geschäft 97.400 Pa.Iv. WAK-NR

97.3010 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR (96.2021) Minderheit Teuscher. Atomkraftwerke. 
Gesetzgeberischer Handlungsbedarf  (18.02.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, den folgenden Punkten der Peti-
tion des Nordwestschweizer Aktionskomitees gegen Atomkraft-
werke Folge zu geben und die entsprechende Gesetzgebung
daher zu ändern:
1. Eine echte unabhängige Kontrollbehörde für Atomanlagen ist
zu schaffen, die nicht mit den Bewilligungsbehörden des Bundes
verflochten ist.
2. Ein Beschwerderecht bei einem unabhängigen, gewählten
Gericht gegen Entscheide des Bundesrates im Bereich der
Atomanlagen und -transporte ist zu ermöglichen.
3. Die volle Haftpflicht für alle Atomanlagen muss von den Be-
treibern gewährleistet werden.
4. Die volle Vorfinanzierung der Entsorgung für alle Atomanla-
gen muss sichergestellt sein.
5. Die erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz sind prio-
ritär zu fördern.
6. Der kontrollierte Rückzug aus der Atomtechnologie ist einzu-
leiten.

07.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3019 n Mo. Grendelmeier. Stiftung in Anerkennung der 
moralischen Verantwortung für die schweizerische Politik 
von 1933 - 1945  (03.03.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten eine
Vorlage und einen Beschlussesentwurf über die Schaffung einer
schweizerischen Stiftung vorzulegen, die von der Schweiz in An-
erkennung der moralischen Verantwortung für ihre Politik, insbe-
sondere gegenüber aus rassischen Gründen verfolgten Men-
schen, in der Zeit von 1933-1945 errichtet wird. Die Ausgestal-
tung soll sich an folgenden Punkten orientieren:
1. Das Grundkapital der Stiftung wird von der Eidgenossenschaft
aus eigenen Mitteln zur Verfügung gestellt.
2. Die finanzielle Beteiligung weiterer Institutionen - z.B. der Na-
tionalbank, der Banken, der Versicherungen und anderer priva-
ter Firmen - ist anzustreben.



3. Der Bundesrat wird beauftragt, mit den unter Punkt 2 genann-
ten Institutionen Gespräche über die Beteiligung an der Stiftung
zu führen.

4. Die Stiftung bezweckt insbesondere:

a. die Hilfe an Personen, die von Nazideutschland wegen ihrer
Rasse verfolgt wurden;

b. die Förderung der Erinnerung an den Holocaust zur Verhinde-
rung von Rassismus und Antisemitismus.

5. Der Stiftungsrat besteht aus Vertretern der Eigenossenschaft,
der jüdischen Gemeinschaft der Schweiz und Vertretern der aus
rassischen Gründen verfolgten Gruppen.

25.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3025 n Mo. Vollmer. Verbesserung der Deklarations-
pflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel  
(03.03.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die in der Lebensmittelverord-
nung festgehaltene Deklarationspflicht für genetisch veränderte
Lebensmittel - allenfalls mittels Gesetzesänderung - so anzu-
passen, dass diese Produkte klar und deutlich als solche er-
kenntlich sind.

Die in der Uebergangsregelung vorgesehene Aufweichung der
Deklarationsvorschriften ist überdies zurückzunehmen.

Mitunterzeichnende: Alder, von Allmen, Banga, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Bodenmann, Cavalli, de Dardel, Fässler,
Gross Jost, Hubmann, Jans, Jutzet, Leemann, Leuenberger,
Marti Werner, Meyer Theo, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner
Paul, Roth-Bernasconi, Semadeni, Stump, Thanei (23)

23.04.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3027 n Ip. Aguet. Verschlechterung des Image der 
Schweiz und der Schweizer Wirtschaft. Rolle der Banken  
(03.03.1997)

Die Tatsache, dass die Schweizer Grossbanken seit dem letzten
Weltkrieg derart bekannt geworden sind, ist auf das Bankge-
heimnis, auf buchhalterisches und steuerliches Entgegenkom-
men sowie insbesondere auf das Fehlen von Zollvorschriften für
Gold in Barren oder Münzen zurückzuführen.

Diese aussergewöhnlichen Privilegien haben eine gewisse
Überheblichkeit bei den mächtigsten Banken, welche die Be-
zeichnung "Schweizerisch(e)" benutzen, aufkommen lassen.

Das Label "Schweizerisch(e)" in Zusammenhang mit den Ban-
ken ist Gegenstand gerechtfertigter und schwerwiegender An-
griffe von verschiedener Seite: Zu erwähnen sind namentlich
das Nazigold und die in Safes oder auf Konten liegenden jüdi-
schen Vermögen, die sich die Banken angeeignet haben.

Die Linke in unserem Land wurde dauernd beschuldigt, von der
UdSSR "gekauft" worden zu sein. Heute scheint festzustehen,
dass dieselben anklagenden Kreise das Renommee unseres
Vaterlandes in grossem Masse dazu benutzt haben, um aus
dem Drogenhandel und der Korruption von Machthabern Tau-
sende Milliarden Franken Gewinn zu schlagen, nachdem sie
vorher die Opfer eines schrecklichen Völkermordes beraubt hat-
ten. Das ist empörend und rechtfertigt folgende Fragen vollauf:

1. Ist der Bundesrat nicht der Meinung, dass die fast weltweite
Bekanntheit der Schweizer Grossbanken in Sachen Drogendol-
lar, kriminellen Geldern und Geldern aus Korruption dem Re-
nommee unseres Landes äusserst abträglich ist?

2. Bedauert der Bundesrat die häufige Nennung unseres Landes
- auf europäischer Ebene und sogar weltweit - nicht, wenn von
Schwachstellen in der Bekämpfung der Geldwäscherei, die über
Grossbanken mit der Bezeichnung "Schweizerisch(e)" in ihrem
Firmennamen läuft, gesprochen wird?

3. Wirkt sich das beträchtliche Vermögen von Mobutu zum Bei-
spiel - nach demjenigen von Marcos und Co. -, das in Schweizer
Banken liegt, nicht nachteilig auf die humanitären Missionen un-

seres Landes aus, die in erster Linie durch das Rote Kreuz ver-
körpert werden?

4. Ist der Bundesrat bereit in aller Offenheit zu bedauern, dass
die mächtige Bankierlobby ungestraft vom "Bankgeheimnis" und
davon, dass es praktisch keine Vorschriften gegen die Geldwä-
scherei von Drogendollar und anderen kriminellen Geldern gibt,
profitiert hat; ist der Bundesrat schliesslich bereit, sofort geeig-
nete Massnahmen einzuleiten und dieses katastrophale Fehl-
verhalten öffentlich anzuprangern?

5. Ist der Bundesrat bereit, den immateriellen und materiellen
Schaden schätzen zu lassen, den die Schweizer Grossbanken
durch ihr äusserst leichtfertiges und egoistisches Verhalten in
Sachen jüdische Vermögen, Geldwäscherei von Drogengeldern
und kriminellen Geldern der Schweiz zugefügt haben?

6. Sind die durch die Grossbanken ausgelösten, weltweiten und
gerechtfertigten Angriffe auf das jahrhundertealte Ansehen un-
seres Landes nicht zumindest teilweise für den starken Rück-
gang des Tourismus in der Schweiz und für den schlechten Ab-
satz der einheimischen Produkte verantwortlich?

7. Wäre es angesichts dessen, dass bei uns oft Umfragen und
Untersuchungen durchgeführt sowie zahlreiche Statistiken er-
stellt werden, nicht an der Zeit, sich ernsthaft zu fragen, was für
wirtschaftliche, touristische und finanzielle Auswirkungen die in
dieser Interpellation angeprangerten Ereignisse gegenwärtig
und wahrscheinlich auch in Zukunft haben?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, von Allmen, Banga,
Béguelin, Berberat, Bodenmann, Borel, Carobbio, Chiffelle, de
Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Gross Jost,
Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann,
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Rechsteiner-
Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot (34)

02.06.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3029 n Mo. Nationalrat. Stellung und Kompetenz des 
Bundespräsidenten (Bonny)  (03.03.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, ohne Verzug eine Vorlage aus-
zuarbeiten und dem Parlament zu unterbreiten, welche eine Ver-
stärkung der Stellung und der Kompetenzen des Bundespräsi-
denten vorsieht.

Mitunterzeichnende: von Allmen, Banga, Bangerter, Bezzola,
Borer, Bosshard, Bührer, Christen, Comby, Couchepin, David,
Dettling, Dünki, Dupraz, Egerszegi-Obrist, Eggly, Engelberger,
Engler, Eymann, Frey Claude, Gros Jean-Michel, Guisan,
Günter, Gusset, Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Kofmel,
Langenberger, Lauper, Leu, Leuba, Meyer Theo, Moser,
Mühlemann, Müller Erich, Pelli, Philipona, Pidoux, Pini,
Randegger, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, Scheurer,
Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Stamm Luzi, Steffen,
Steinemann, Steiner, Suter, Theiler, Tschopp, Tschuppert,
Vallender, Vetterli, Vogel, Wittenwiler, Wyss, Zwygart (61)

14.05.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Staatspolitische Kommission 

20.06.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3030 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Arbeitslo-
senversicherung. Drängende Probleme  (03.03.1997)

Die Darlehensschulden des Ausgleichsfonds der Arbeitslosen-
versicherung (ALV-Fonds) belaufen sich am 31.07.1996 auf 5,9
Milliarden Franken. Ohne Massnahmen werden bald 10 Milliar-
den Franken überschritten sein.

Wir bitten den Bundesrat um Beantwortung der folgenden Fra-
gen:

1. Wie hoch wird die Verschuldung des ALV-Fonds bei unverän-
derten Rahmenbedingungen im Jahr 2000 sein?



2. Gemäss Artikel 122a AVIV ist die Ausgleichsstelle zuständig
für die Effizienzprüfung der RAV. Hat die Ausgleichsstelle bis an-
hin ihre Ueberprüfungsbefugnis wahrgenommen? Wurde eine
Uebertragung der Effizienzprüfung an Dritte in Betracht gezo-
gen? Was spricht gegen die Effizienzprüfung der RAV durch
Dritte?

3. Die Kantone sind verpflichtet, arbeitsmarktliche Massnahmen
bereitzustellen. Wie sieht die Kosten-Nutzen Analyse dieser Be-
schäftigungsprogramme aus?

4. Wie verschiedene Beispiele zeigen, konkurrenzieren die ar-
beitsmarktlichen Massnahmen der Kantone die Wirtschaft. Was
unternimmt der Bundesrat, um diesen Missstand zu beseitigen?

5. Was wird gegen des missbräuchlichen Bezug von Taggeldern
unternommen?

6. Wie beurteilt der Bundesrat folgende Vorschläge betreffend
einer grundlegenden Revision der Arbeitslosenversicherung:

a. Aenderung des Finanzierungssystems der ALV durch Er-
schliessung neuer Finanzquellen zur Finanzierung von arbeits-
marktlichen Instrumenten. Eine Senkung der Lohnbeiträge ist in
Betracht zu ziehen. z.B.

- Finanzierung der Taggelder durch Lohnprozente

- Beitragsabhängige Finanzierung der arbeitsmarktlichen Instru-
mente.

b. Aufteilung der Arbeitslosenversicherung in eine obligatorische
Grundversicherung, welche während einer bestimmten Frist die
Existenz sichert, und einer fakultativen Zusatzversicherung, bei
welcher Zusatzleistungen versichert werden können.

c. Weitere Massnahmen:

- Taggelder kürzen (Anpassung an das europäische Niveau)

- Erhöhung der Karenzfrist

d. Degressive Entschädigungsleistungen (Pa.Iv.96.442, He-
getschweiler, hängig).

Sprecher: Hasler Ernst

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3031 n Mo. Ducrot. Gentechnologie in der Landwirt-
schaft. Neuer Ansatz  (03.03.1997)

Die ersten Zulassungen von gentechnisch veränderten landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen, die jüngsten Berichte über das ge-
klonte schottische Schaf und die bevorstehende Volksabstim-
mung über die Gentechnologie wecken leidenschaftliche Dis-
kussionen und lösen Wellen von irrationalen Reaktionen aus.

Das exponentielle Wachstum der Möglichkeiten und Anwen-
dungsbereiche der Gentechnologie und deren Implikationen ru-
fen nach einer offenen, ehrlichen, sachlichen, klaren und ethisch
sauberen Diskussion über die Chancen und Risiken der Gen-
technologie. Die politisch Verantwortlichen in der Schweiz müs-
sen klare Leitplanken abstecken, die abstecken, was sie in die-
sem Problembereich wollen und was sie nicht wollen.

Ich fordere den Bundesrat auf, je nachdem einen Entwurf zu ei-
nem Gesetz oder einem Bundesbeschluss vorzulegen oder an-
dere Massnahmen mit den folgenden Zielen zu ergreifen:

- Die Zulassungsbehörden für gentechnologisch veränderte Pro-
dukte sollen für ihre Entscheide bei der Abschätzung der Risiken
dieser Produkte ausschliesslich wissenschaftliche Kriterien und
die vorgesehene Verwendung berücksichtigen.

- Der Freilandanbau gentechnologisch veränderter Pflanzen soll
nur zugelassen werden, wenn langfristige negative Auswirkun-
gen auf das Ökosystem wissenschaftlich ausgeschlossen wer-
den können.

- Gentechnologische Manipulationen von höheren Lebewesen
dürfen nicht zur Verarmung der Biodiversität führen und die
Überlebensfähigkeit bestehender Tierarten beeinträchtigen.

- Die öffentliche landwirtschaftliche Forschung soll intensiviert
werden, um die Gentechnologie besser beherrschen zu können
und ihre Implikationen zu erkennen.

- Der Bund soll Mittel für eine sachliche und neutrale Informati-
onskampagne bereitstellen, amit die Bürgerinnen und Bürger die
Sachlage objektiv beurteilen können.

Mitunterzeichnende: Columberg, Deiss, Dupraz, Eberhard,
Ehrler, Engler, Epiney, Filliez, Lachat, Lauper, Leu, Philipona,
Ratti, Sandoz Marcel, Schmid Odilo, Simon, Zapfl (17)

14.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3032 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Illegale 
Grenzübertritte  (03.03.1997)

Zahlreiche illegale Einwanderer nützen in zunehmendem Masse
die grüne Grenze der Schweiz, welche durch das Grenzwacht-
korps eingestandenermassen nicht im erwünschten Ausmass
geschützt werden kann. Diese massive und fortgesetzte Verlet-
zung der Ausländergesetzgebung kann nicht länger akzeptiert
werden, verletzt sie doch das öffentliche Gut der inneren Sicher-
heit in eklatanter Weise.

Eine Entspannung der Situation ist nicht zu erwarten. Es ist be-
kannt, dass Italien illegalen Einwanderern als Durchgangsland
dient und zurzeit in Norditalien eine grosse Anzahl Personen den
illegalen Grenzübertritt in die Schweiz in Betracht zieht. Uebe-
rdies kann insbesondere die Krisensituation im Balkan (insbe-
sondere Albanien und Bulgarien) zu einer massiven Verschär-
fung der Lage führen.

Wir ersuchen den Bundesrat, zu folgenden Fragen Stellung zu
nehmen:

Wie beurteilt der Bundesrat die Situation der illegalen Einwande-
rung an der Schweizer Südgrenze?

Von welchen Zahlen muss ausgegangen werden?

Wie ist die Situation heute an der restlichen Schweizergrenze zu
beurteilen?

Ist der Bundesrat bereit, die unhaltbaren Zustände insbesondere
an der Schweizer Südgrenze durch den Einsatz der Armee zur
Grenzsicherung zu beheben?

Die Schweizer Grenze wird durch den Einsatz elektronische Mit-
tel vor Verletzungen geschützt. Ist der Bundesrat bereit, seine
diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken?

Ist der Bundesrat bereit, im Zuge der Regierungs- und Verwal-
tungsreform 93 das Grenzwachtkorps uns neuzuschaffende Si-
cherheitsdepartement überzuführen und damit zu stärken?

Wie weit stehen die Verhandlungen mit der EU betreffend Nut-
zung der "Schengener-Daten"?

Sprecher: Freund

16.06.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3033 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Marktwirt-
schaftliche Erneuerung/Privatisierung  (03.03.1997)

Im Zusammenhang mit der marktwirtschaftlichen Erneuerung
sind verschiedene Vorlagen pendent (Telecom, Bahnreform,
Genbereich etc.). Ebenso werden in der nächsten Zeit voraus-
sichtlich verschiedene Privatisierungen von öffentlichen Anstal-
ten oder Teilbereichen Tatsache.

Im Gegensatz zum ersten Revitalisierungspaket 1992/93 fehlt
bei den aktuellen Anstrengungen zur marktwirtschaftlichen Er-
neuerung eine zentrale Koordination durch den Bundesrat. Dies
führt zu mangelnder Abstimmung zwischen den einzelnen Pro-
jekten.

Ebenso existiert im Rahmen der Privatisierungsanstrengungen
(Telecom, Bahn etc.) keine eigentliche Eigenstrategie des Bun-
des. Aus diesem Grund ersuchen wir den Bundesrat um Beant-
wortung folgender Fragen:

Wie rechtfertigt der Bundesrat, dass er bezüglich marktwirt-
schaftlicher Erneuerung nur beschränkt Koordinations- und Füh-
rungsleistungen erbringt? Die Erfahrungen, welche mit gut ge-
führten Revitalisierungspakten in der Vergangenheit gemacht



worden sind, waren durchaus positiv. Welche Ueberlegungen
haben dazu geführt, diese Praxis nicht fortzusetzen?

Unternehmen im Bundesbesitz oder Teilbereiche werden im
Rahmen der marktwirtschaftlichen Erneuerung zunehmend pri-
vatisiert. Dies führt zu Situationen, in denen sich Unternehmen
des Bundes oder mit Beteiligung des Bundes auf dem Markt
konkurrenzieren werden (z.B. Telecom PTT/SBB). Wie rechtfer-
tigt der Bundesrat, dass er sich bis heute über keinerlei Eigen-
strategie ausweisen kann, die unter anderem das Vorgehen in
derartigen Situationen verbindlich regelt?

Es muss weiter festgestellt werden, dass sich unter angeblichen
Deregulierungen reine Re-Regulierungen verbergen. Wie kann
der Bundesrat erreichen, dass derartige "Etikettenschwindel"
verhindert werden, ohne den unabdingbaren Schutz der schwä-
cheren Vertragspartner (Beispiel: kein Uebergang vom staatli-
chen zum privaten Monopol) fallen zu lassen?

Sprecher: Baumann J. Alexander

14.05.1997 Antwort des Bundesrates.

✕ 97.3035 n Po. Lötscher. Schnellzughalt in Schüpfheim/
Region Entlebuch  (03.03.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, folgende Anliegen bei der Gene-
raldirektion SBB durchzusetzen:

- Für alle SBB-Schnellzüge Bern-Luzern-Bern via Langnau sind
ab nächstem Fahrplanwechsel in Schüpfheim Schnellzugshalte
zu realisieren.

- Im Fernverkehr (Richtung Zürich und Westschweiz) sind in Lu-
zern und Bern gute Anschlüsse zu schaffen.

Mitunterzeichnende: Aregger, Dormann, Leu, Stamm Judtih,
Theiler, Widmer (6)

14.05.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

04.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3036 n Ip. Leuba. Vorkampagne des Bundesamtes für 
Gesundheit mit öffentlichen Geldern  (03.03.1997)

Vom 27.01. bis zum 10.02.1997 hat das Bundesamt für Gesund-
heitswesen in der ganzen Schweiz eine Plakatkampagne zum
Thema Drogen durchgeführt, die offensichtlich nicht die Präven-
tion zum Ziel hatte.

Deshalb möchte ich dem Bundesrat folgende Fragen stellen:

1. Wieviel hat die Plakatkampagne des BAG vom 27.01. bis zum
10.02.1997 insgesamt gekostet (Kosten für Planung, Graphik,
Druck und Plakate)?

2. Wieviel wird die Kampagne vom Juni 1997 kosten?

3. Aus welcher Rubrik des Voranschlages stammen diese Gel-
der?

4. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass diese Kampagne
nichts mit Drogenprävention zu tun hat (insbesondere der Slo-
gan: Wer einmal hineingerät, muss nicht drin bleiben. Die mei-
sten Drogensüchtigen schaffen den Ausstieg.)?

5. Beabsichtigt der Bundesrat von nun an, seine Politik - auch in
anderen Bereichen und insbesondere dort, wo er auf Ablehnung
stösst - durch Plakatkampagnen auf Kosten der Steuerzahler zu
rechtfertigen, einschliesslich auf Kosten derer, die mit dieser Po-
litik nicht einverstanden sind?

6. Ist der Bundesrat nicht der Meinung, dass er sich an die für
Kantone und Gemeinde geltende Rechtsprechung des Bundes-
gerichts halten sollte, welche die Verwendung von öffentlichen
Geldern in Vorkampagnen zu Volksabstimmungen regelt?

7. Ist der Bundesrat bereit, das BAG aufzufordern, auf seine
Kampagne vom Juni 1997 zu verzichten oder diese wenigstens

in eine wirkliche Kampagne zur Prävention des Drogenmiss-
brauchs zu verwandeln?

Mitunterzeichnende: Fehr Lisbeth, Friderici, Gros Jean-Michel,
Hasler Ernst, Pidoux, Sandoz Suzette, Scherrer Jürg, Scheurer,
Schlüer, Vetterli (10)

01.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3043 n Ip. Maury Pasquier. Aufnahme von Asybewerbern 
im Winter  (04.03.1997)

Die vier Empfangsstellen für Asylbewerber waren vom 24. bis
zum 30.12. 1996 und vom 31.12.1996 bis zum 05.01.1997 aus
verwaltungstechnischen Gründen geschlossen, so dass in die-
ser Zeit keine Asylgesuche gestellt werden konnten.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie, wann und wem hat das Bundesamt für Flüchtlinge die
Schliessung der Empfangsstellen für diese besonders langen
Zeiträume angekündigt, um zu gewährleisten, dass eintreffende
Asylbewerberinnen und Asylbewerber während dieser Zeit zu-
reichend betreut werden konnten?

2. Sind Tages- und Nachttemperaturen unter Null und/oder
reichliche Schneefälle nicht als Umstände zu werten, die es na-
helegen, alle Asylbewerber und Asylbewerberinnen in die Kate-
gorie der Härtefälle aufzunehmen?

3. Wie viele Personen standen während der Zeit, in der die Emp-
fangsstellen administrativ geschlossen waren, auf der Strasse?
Wie und von wem wurden sie in dieser Zeit betreut?

Schliesslich wird der Bundesrat gebeten, uns zu sagen, ob er es
normal findet, dass mehrere Dutzend Personen (gut 40 nur
schon im Falle der Empfangsstelle in Genf) gezwungen waren,
mehrere Tage - sich selbst oder der Grosszügigkeit privater
Dienste oder wohltätiger Privatpersonen überlassen - unter be-
sonders schwierigen klimatischen Bedingungen zu verbringen,
während ja in den Empfangsstellen Platz gewesen wäre und
man ohne weiteres mit der Registrierung dieser Personen  hätte
beginnen können, sobald die Empfangsstellen nach den Feier-
tagen wieder geöffnet waren.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Bäumlin, Berberat,
Bodenmann, Borel, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Dupraz,
Fankhauser, Fässler, Goll, Grobet, Gross Jost, Haering Binder,
Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Müller-Hemmi,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Tschopp, Vermot, Zbinden 
(32)

02.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3044 n Ip. Maury Pasquier. Aufnahme von Flüchtlingen. 
Humanitätsprinzip  (04.03.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, die folgenden Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie lauten die genauen Weisungen des Bundesamtes für
Flüchtlinge über die Aufnahme von Neuankömmlingen - insbe-
sondere von Familien, nicht begleiteten Minderjährigen und
Kranken - ausserhalb der Öffnungszeiten der Empfangsstellen?

2. Was für ein Arztzeugnis müssen Kranke vorweisen, damit sie
als krank betrachtet werden?

3. Gibt es spezielle Weisungen über die verspätete Heimkehr
von Personen, die in den Genuss einer Ausgangsbewilligung ka-
men?

4. Was für besondere Fähigkeiten verlangt man vom Direktor
bzw.der Direktorin einer Empfangsstelle? Wie sieht sein/ihr
Pflichtenheft aus? Was hat er/sie für einen Handlungsspiel-
raum?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Bäumlin,
Berberat, Bodenmann, Borel, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Dupraz, Fankhauser, Fässler, Goll, Grobet, Gross Jost, Haering



Binder, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot,
Zbinden (33)

09.06.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3048 n Ip. Lötscher. Arbeitslosenversicherung. Lohnpro-
zente, Beitragssatz und Höchstgrenze  (04.03.1997)

Zur Zeit sind über 200 000 Personen arbeitslos. In dieser hohen
Zahl sind die ausgesteuerten Langzeitarbeitslosen noch nicht
eingerechnet. Eine Entspannung dieser unerfreulichen Situation
zeichnet sich unmittelbar nicht ab.

Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie gedenkt der Bundesrat, die Finanzierung und Rückzah-
lung der Darlehen bei der ALV sicherzustellen?

2. Warum werden die kleineren Einkommen zur Finanzierung
der ALV prozentual stärker belastet als die grösseren? Zur Zeit
werden folgende Beitragssätze erhoben:

Bruttolöhne bis 97 200 3% Beitragssatz

Bruttolöhne von 97 200 - 243 000 1% Beitragssatz

Bruttolöhne über 243 000 0% Beitragssatz

3. Wieviel betragen die zusätzlichen ALV-Einnahmen, wenn Ein-
kommen von über 97 200 Franken ebenfalls mit einem ALV-Bei-
trag von 3% belastet werden?

4. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, damit die Sozi-
alfürsorgekosten bei den Gemeinden - verursacht durch die Aus-
gesteuerten - nicht ins Unermessliche steigen?

5. Bleibt der Bereich ALV bei der Aufgabenentflechtung - Neuer
Finanzausgleich - zwischen Bund und Kantonen ausgeklam-
mert?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Baumann Stephanie,
Bircher, Deiss, Dormann, Epiney, Fasel, Hollenstein, Lachat,
Ostermann, Schmid Odilo, Simon, Strahm, Teuscher, Thür,
Zapfl (16)

14.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3050 n Mo. Epiney. Subventionen und Aufträge des Bun-
des. Öffentliches Register  (04.03.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, ein öffentliches Register einzurich-
ten, das leicht zugänglich ist und sämtliche Angaben (Empfän-
ger, Betrag, Gegenstand, Begründung usw.) zu den Subventio-
nen und Aufträgen enthält, die der Bund Dritten gewährt bzw. er-
teilt.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumberger, Berberat, Blaser,
Bührer, Cavadini Adriano, Christen, Comby, Deiss, Dettling,
Ducrot, Dupraz, Engelberger, Filliez, Frey Claude, Friderici,
Gros Jean-Michel, Guisan, Imhof, Kühne, Lachat, Leu, Leuba,
Loretan Otto, Lötscher, Maitre, Philipona, Pidoux, Rennwald,
Sandoz Suzette, Scheurer, Schmid Odilo, Schmid Samuel,
Schmied Walter, Simon (35)

02.06.1997 Der BR beantragt, den ersten Teil der Mo (Subven-
tionsregister) in ein Po umzuwandeln und den zweiten Teil der
Mo (Auftragsregister) abzulehnen.

97.3052 n Mo. Pini. Airolo. Einsatzzentrum zur Bekämpfung 
von Chemieunfällen  (04.03.1997)

Ich ersuche die zuständige Bundesbehörde, endlich das Inter-
ventionszentrum für chemische Unfälle in Airolo zu verwirkli-
chen.

Mitunterzeichner: Steffen (1)

23.04.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 97.3053 n Ip. Baumberger. Regionale Bahnlinien  
(04.03.1997)

Die SBB weisen zur Begründung ihrer schlechten Ertragslage
auch auf (ihres Erachtens mittelfristig aufzuhebende) Regional-
linien mit ungünstigem Kosten-/Nutzenverhältnis hin. Auf diesen
Linien lassen sich indessen nicht nur geringere Erlöse sondern
auch überdurchschnittlich hohe Personal-, Wartungs- und Ener-
giekosten ausmachen.

Ich ersuche den Bundesrat daher um die Beantwortung der fol-
genden Fragen:

1. Trifft es zu, dass das schlechte Kosten-/Nutzenverhältnis bei-
spielsweise der Linien Winterthur-Tösstal (S 26) und Winterthur-
Stein am Rhein (S 29) auch mit dem Einsatz von NPZ-Komposi-
tionen und lokomotivgezogenen Zügen zusammenhängt?

2. Könnte die Ertragslage beispielsweise durch den Einsatz von
kostengünstigen Leichttriebwagen verbessert werden, wie sie
namentlich auch von Ostschweizer Firmen (SLM, Stalder) ange-
boten und von der MTB eingesetzt werden?

3. Wäre der Bundesrat bereit - zumindest vor der, und als bes-
sere Alternative zur Einstellung solcher Bahnlinien - analog dem
Vorgehen bei der Seelinie im Kanton Thurgau, die Transportlei-
stungen für weitere (vorläufig unwirtschaftliche) Regionallinien
öffentlich auszuschreiben, beispielsweise für die S 29 (Winter-
thur-Stein am Rhein; mögliche Verbindung mit der Seelinie) oder
für die S 26 (Winterthur-Tösstal; mögliche Verbindung mit der
SOB)?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bührer, Fehr
Lisbeth, Keller, Mühlemann, Müller Erich, Raggenbass, Steffen 
(8)

02.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
04.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3058 n Ip. Freisinnig-demokratische Fraktion. Ausfüh-
rungsreife Infrastrukturprojekte  (04.03.1997)

Die anhaltende Wachstumsstagnation der Schweizer Volkswirt-
schaft ist auch auf das geringe Investitionsvolumen der öffentli-
chen Hand zurückzuführen. Anstatt aber den (erfolglosen)  Ver-
such zu unternehmen, die Wirtschaft wieder mit konsumptiven
Staatsausgaben anzukurbeln, ist besser folgendes Vorgehen zu
wählen:

Der Baubeginn hat bei den baureifen Infrastrukturprojekten des
öffentlichen Sektors sofort zu erfolgen. Bei diesen Projekten ist
der Kredit bereits gesprochen worden und die Zustimmung der
politischen Mehrheit gegeben. In diesen Fällen werden auch die
leeren Staatskassen nicht weiter belastet.

Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welches sind die verschiedenen baureifen Infrastrukturpro-
jekte des öffentlichen Sektors, wo der Baubeginn durch Einspra-
chen verzögert wird?

2. Wieviel beträgt das gesamte Bauvolumen in Franken?

3. Wieviel Mannstunden/Arbeitsplätze macht das gesamte Bau-
volumen aus?

4. Wer sind die Einsprecher?

Sprecher: Bezzola

02.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3063 n Mo. Ruffy. Durchführung einer internationalen 
Kosovo-Konferenz in der Schweiz  (05.03.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, eine internationale Kosovo-Konfe-
renz zu organisieren und die Verhandlungen mit der Regierung
Milosevic unverzüglich auszusetzen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de
Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross Andreas, Gross



Jost, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hubmann, Jaquet-Berger, Jutzet, Ledergerber, Leemann,
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Semadeni, Spielmann,
Stump, Thanei, Vermot, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (38)

25.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3064 n Ip. Langenberger. Situation junger Arbeitsloser 
bei längeren Militärdiensten  (05.03.1997)
Ein junger Mann, der während der Rekrutenschule arbeitslos ist
(was gegenwärtig häufig vorkommt, da man mit zwanzig oftmals
die Berufslehre abschliesst und der erste Versuch, im Arbeits-
markt Fuss zu fassen, ausserordentlich mühselig ist), kommt
nicht in den Genuss der Arbeitslosenversicherung. Indessen hat
dieser junge Mann Anspruch auf die Erwerbsausfallentschädi-
gung, die gegenwärtig für alle Rekruten auf Fr. 31.-- pro Tag fest-
gesetzt ist.
Seit Jahren verschiebt man jedoch den Entscheid, diesen Be-
trag, der von allen betroffenen Kreisen als ungenügend erachtet
wird, zu erhöhen.
Stossend ist die Situation insbesondere im Falle der jungen Ar-
beitslosen, die nicht zu einem längeren Militärdienst aufgeboten
werden, da diese unvergleichlich besser über die Runde kom-
men. Im Zivilleben erhalten sie in der Tat 70 Prozent ihres mut-
masslichen Verdienstes, d.h. einen Betrag, der erheblich über
den etwa 900 Franken liegt, welche die Rekruten erhalten.
Die jungen Leute, die in diesem Alter grundsätzlich nicht mehr
von ihrer Familie unterstützt werden, sind ausserstande, ihren fi-
nanziellen Verpflichtungen nachzukommen; daher nehmen sie
zusehends häufiger die Sozialhilfe in Anspruch. Die diesbezüg-
lichen Sozialausgaben haben sich vervielfältigt; sie übersteigen
heute 2 Millionen Franken. Die verschiedenen privaten Hilfs-
fonds stecken in den roten Zahlen, und dies einfach, weil man
den Dingen ihren Lauf lässt.
Wir ersuchen den Bundesrat, die erforderlichen Massnahmen zu
ergreifen, um diese Situation in den Griff zu bekommen, denn sie
ist unhaltbar für die jungen Leute, die ja nur gegenüber unserem
Land ihre Dienstpflicht erfüllen.

Mitunterzeichnende: Bonny, Bührer, Cavadini Adriano, Christen,
Ducrot, Dupraz, Epiney, Filliez, Grossenbacher, Guisan,
Hegetschweiler, Hochreutener, Kofmel, Lauper, Müller Erich,
Nabholz, Pelli, Philipona, Pidoux, Randegger, Sandoz Marcel,
Sandoz Suzette, Theiler, Tschopp, Tschuppert, Vogel, Weigelt,
Wittenwiler (28)

13.08.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3068 n Mo. Borel. Wohneigentumsförderung für Invalide  
(05.03.1997)
Der Bundesrat wird eingeladen, eine Anpassung des BVG im fol-
genden Sinne vorzubereiten:
1. Eine invalide Person, die zu 100 Prozent durch eine andere
Versicherung als jene der beruflichen Vorsorge (z. B. Haftpflicht-
versicherung) entschädigt wird, soll gleich wie eine nicht behin-
derte Person über ihre 2. Säule verfügen können, um Wohnei-
gentum zu erwerben.
2. Eine invalide Person, die aufgrund des BVG entschädigt wird,
soll die oben genannte Möglichkeit ebenfalls haben, und zwar in
einem Ausmass, das aufgrund des nach anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik ermittelten Invailiditätsrisikos ei-
nerseits und der anderen, durch die Berufsvorsorge gedeckten
Risiken anderseits zu bestimmen ist.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Berberat,
Fankhauser, von Felten, Hafner Ursula, Herczog, Ledergerber,
Leuenberger, Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul, Ruffy, Stump,
Suter, Thanei, Vermot, Weber Agnes (17)

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3069 n Ip. Rennwald. Armutsstudie: Glaubwürdigkeit und 
Handlungsbedarf  (06.03.1997)
Nach der Lektüre der Studie "Lebensqualität und Armut in der
Schweiz", die im Rahmen des Nationalen Forschungspro-
gramms 29 entstanden ist, stelle ich dem Bundesrat folgende
Fragen:
- Nach den Verfassern der Studie hat sich die Zahl der Armen in
der Schweiz zwischen 1982 und 1992 nicht erhöht, und von
1992 bis heute habe sich die Situation der Armen in unserem
Land nicht verschärft. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung,
dass diese Feststellungen leichtfertig sind und differenziert wer-
den müssen?
- Ist der Bunderats nicht auch der Auffassung, dass der Begriff
"Armut", welcher der Studie  zugrunde liegt, zu eng gefasst ist?
All jene, deren soziale Situation sich in den letzten Jahren ver-
schlechtert hat und zum Teil gar katastrophal geworden ist und
die Fürsorgeleistungen oder Ergänzungsleistungen der AHV
und der IV beziehen, werden von der Studie nämlich gar nicht er-
fasst.
- Bei der Lektüre der Studie wird ersichtlich, dass zwischen 35
und 40 Prozent der Personen, die Anspruch auf Ergänzungslei-
stungen (AHV, IV) haben, davon nicht Gebrauch machen. Hält
der Bundesrat diese Tatsache nicht auch für ein Armutszeugnis
seiner Politik zugunsten der Armen, und ist es nicht endlich an
der Zeit, nach anderen Lösungen zu suchen?
- Die in der Studie gemachten Vorschläge zur Bekämpfung der
Armut sind sehr oberflächlich und dürftig. Ist der Bundesrat im
Hinblick auf eine wirksame Bekämpfung der Armut bereit:
- die Leistungen der Sozialversicherungen stärker den sich wan-
delnden Lebensbedingungen anzupassen und den kürzlich voll-
zogenen Leistungsabbau rückgängig zu machen und weitere
Kürzungsvorhaben zu stoppen;
- die Familien - und Jugendpolitik entschlossen an die Hand zu
nehmen, und dabei den Familienzulagen und der Mutterschafts-
versicherung erste Priorität einzuräumen;
- statt fiskalische Massnahmen zu treffen, wie die Autoren es
vorschlagen (solche Massnahmen sind praktisch wirkungslos),
etwas gegen die Politik der niedrigen Löhne und des Lohnab-
baus zu unternehmen. Dies wäre vorrangig, denn diese Politike
breitet sich in immer mehr Wirtschafts- und Berufszweigen aus
und lässt das Heer der bedürftigenArbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer ständig anwachsen.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Banga,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Bodenmann,
Borel, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
Fässler, Goll, Gross Jost, Hämmerle, Herczog, Hubmann,
Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Leuenberger, Marti Werner,
Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner
Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump,
Thanei, Vermot, Vollmer, Widmer, Ziegler (40)

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3071 n Ip. Gadient. Öffnung des Elektrizitätsmarktes  
(06.03.1997)
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beantwor-
ten:
1. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um die sich abzeichnende
Benachteiligung der einheimischen Wasserkraft im Wettbewerb
zu vermeiden, und teilt er die Auffassung, dass eine wesentliche
Schmälerung der Ertragskraft des Wasserregals der Kantone als
Folge der Liberalisierung des Strommarkts durch Artikel
24quater, Absatz 1 Bundesverfassung (BV) nicht abgedeckt ist?
2. Wie gedenkt der Bundesrat das Problem der "stranded invest-
ments" zu lösen? Anerkennt er eine Entschädigungspflicht ge-
genüber geschädigten Kantonen oder der Elektrizitätswirt-
schaft?
3. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass der sich abzeich-
nende Wettbewerb auch zu einer Reduktion der Versorgungssi-
cherheit führen kann und dass dies, in Verbindung mit der wett-



bewerblichen Benachteiligung der Wasserkraft, den im Energie-
artikel 24octies, Absatz 1 BV enthaltenen Grundsätzen, wonach
sich Bund und Kantone für eine breitgefächerte, umweltverträg-
liche und sichere Energieversorgung einzusetzen haben, wider-
spricht?

4. Die Marktöffnung wird in erster Linie grossen Endkunden
preisliche Vorteile bringen. Die Tarife der Kleinkunden werden
demgegenüber stärker belastet, weil sie nach infrastrukturellen
Vollkosten kalkuliert werden. Die Versorgung abgelegener Ge-
biete und die Tarifsolidarität werden dadurch in Frage gestellt. Ist
der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die in Artikel
24quater, Absatz 1 BV enthaltene Bundeskompetenz auch dar-
auf abzielt, Missbräuchen des Netzmonopols durch die Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen vorzubeugen und dass die sich
abzeichnende Liberalisierung nicht dazu führen darf, den Ver-
fassungsartikel auf Gesetzesstufe zu unterlaufen?

5. Die Marktöffnung hat erhebliche wirtschaftliche und staatspo-
litische Konsequenzen. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass
die derzeitigen Verfassungsgrundlagen für die dargestellten
Zielsetzungen nicht ausreichen, und dass deren Umsetzung die
Schaffung einer eindeutigen, Widersprüche vermeidenden Ver-
fassungsbestimmung voraussetzt?

Mitunterzeichnende: Bezzola, Blaser, Brunner Toni, Caccia,
Columberg, Comby, Couchepin, Durrer, Föhn, Freund, Kühne,
Loretan Otto, Oehrli, Ratti, Rychen, Schenk, Schmid Odilo,
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Steinegger,
Weyeneth, Widrig, Wyss (24)

01.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3072 n Ip. Seiler Hanspeter. Medienlandschaft im 
Umbruch  (06.03.1997)

Die Medienlandschaft ist im Laufe der letzten Jahre in starke Be-
wegung geraten. Neben dem monopolartigen Schweizer Fern-
sehen der SRG sind, einem offensichtlichen Bedürfnis entspre-
chend, mehrere Regionalfernsehen entstanden. Die Entwick-
lung macht deutlich, dass Fernsehen bezüglich "service public"
neben einer nationalen auch eine regionale Dimension hat.
Diese wachsenden Ansprüche an den regionalen "service pu-
blic" vermag das offizielle Fernsehen der SRG in zunehmendem
Mass nicht mehr zu erfüllen. Den dafür prädestinierten Regional-
fernsehen fehlen aber immer mehr die finanziellen Grundlagen.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen erschweren zudem das
Weiterbestehen der Regionalfernsehen. Im Interesse einer viel-
fältigen Meinungsbildung, die insbesondere auch der regionalen
Dimension des "service public" gerechnet wird, ist eine massge-
schneiderte Unterstützung der Regionalfernsehen sicherzustel-
len.

Der Bundesrat wird deshalb um Stellungnahme zu folgenden
Fragen gebeten:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass im "Kampf" Fernse-
hen SRG-Regionalfernsehen nicht eine "entweder-oder"-Strate-
gie, sondern eine solche des "sowohl-als-auch" zu verfolgen ist?

2. Regionalradios und Regionalfernsehen bekommen offen-
sichtlich einen immer grösseren Stellenwert. Während die Re-
gionalradios seit einigen Jahren richtigerweise in den Genuss
des sogenannten Gebührensplittings kommen, trifft dies beim
Regionalfernsehen nur sehr beschränkt zu. Ist der Bundesrat
bereit, auch für Regionalfernsehen eine analoge Regelung ein-
zuführen und in Berücksichtigung der Dringlichkeit rasch zu han-
deln und unbürokratische Lösungen zu treffen?

3. Eine wesentliche Finanzierungsquelle des Fernsehens ist die
Werbung. Immer mehr Schweizer Firmen plazieren ihre Fern-
sehwerbung bei Fernsehanstalten, die ihren Sitz in Nachbar-
staaten haben (Sat1, RTL, Pro7), umgehen damit die für die
schweizerischen Fernsehanstalten (SRG und verschiedene Re-
gionalfernsehen) geltenden Vorschriften und schwächen deren
finanzielle Basis. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat
zu treffen, um diese Werbeabwanderung zu stoppen, die insbe-
sondere auch die Regionalfernsehen trifft?

4. Ist der Bundesrat bereit, in Kombination mit einem Gebühren-
splitting und analog der Regelung im Nachbarstaat Deutschland
eine Art Werbezeit-Splitting zwischen Fernsehen SRG und Re-
gionalfernsehen zu prüfen?

5. Ist der Bundesrat bereit, vor einem Entscheid über eine Kon-
zessionsänderung (Neukonzept "Schweiz4") - dieser soll ge-
mäss erhaltener Auskunft frühestens im April 1997 fallen - die
grundsätzlichen Fragen im Zusammenhang mit den Regional-
fernsehen (z.B. "sowohl-als-auch"-Strategie, Gebührensplitting,
Werbung u.a.) zu regeln?

6. Warum wurden beim Gesuch der SRG um eine Aenderung
der Konzession in Sachen Schweiz4 bzw. SF-DRS2 weder die
politischen Parteien noch die Kantone in das Anhörungsverfah-
ren miteinbezogen, obschon es sich hier um einen Sender von
nationaler Dimension und um einen Problembereich von recht
grosser medienpolitischer Brisanz handelt?

Mitunterzeichnende: Blaser, Fischer-Hägglingen, Hasler Ernst,
Kunz, Oehrli, Scherrer Werner, Schmied Walter, Speck (8)

14.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3073 n Ip. Spielmann. Nutzung des Nationalbank-
vermögens  (06.03.1997)

Am 13.03.1995 erklärte der Bundesrat vor dem Parlament, eine
Neubewertung der Goldreserven des Bundes würde bedeuten,
dass sich die Nationalbank in einer schwierigen Finanzlage be-
finde. Weiter führte er aus, er sei zu keinerlei Aenderung in be-
zug auf die Goldbestände der Nationalbank bereit. Zuvor hatte
er festgehalten, dass die Reserven des Verwaltungsvermögens
nicht realisierbar seien und eine allfällige Neubewertung der Be-
stände lediglich zu fiktiven Gewinnen führen würde, die weder
auf die Verschuldung noch auf die Finanzlage des Verwaltungs-
vermögens Einfluss hätten.

Der Bundesrat gab diese Erklärung als Antwort auf eine Motion
ab, die eine Neubewertung der Goldreserven der Nationalbank
forderte. Der Motionär hielt eine solche Neubewertung für eine
adäquatere Einschätzung der Finanzlage des Bundes für not-
wendig, da zahlreiche Vermögensbestandteile systematisch un-
terbewertet seien. Sie sei aber auch notwendig angesichts der
Probleme des Finanzplatzes Schweiz im internationalen Umfeld.

- Weshalb hat der Bundesrat in bezug auf die Unterbewertung
der Goldbestände der Nationalbank plötzlich seine Meinung ge-
ändert?

- Warum kündigt der Bundesrat den Verkauf von Goldreserven
gerade in einem so ausserordentlich heiklen Zeitpunkt an?

- Könnte sich der Bundesrat auch vorstellen, dass ein Teil des
Gewinns, der sich aus der sehr starken Unterbewertung der
Goldbestände ergibt, für die Finanzierung von Ankurbelungs-
massnahmen in der Wirschaft und von Massnahmen gegen die
Arbeitslosigkeit verwendet würde?

Mitunterzeichnerin: Jaquet-Berger (1)

09.06.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3074 n Ip. Ziegler. Telefonüberwachung  (06.03.1997)

Welches ist die genaue Anzahl der Telefonabhörungen, die vom
Bundesanwalt, von der Militärjustiz, vom Sicherheitsdienst der
Armee und von den kantonalen Instanzen im Zeitraum von
1991-1997 angeordnet wurden ?

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3076 n Po. Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit NR (96.437). Mindestzinssatz für Freizügigkeits-
konten  (27.02.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, die Verordnung zum Bundes-
gesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge so schnell wie möglich dahingehend zu ergänzen,



dass für Freizügigkeitskonten und Freizügigkeitspolicen ein Min-
destzinssatz oder ein Mindestzinsrahmen, analog zum techni-
schen Zinssatz im BVG/FZG, festgelegt wird.

23.04.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

97.3078 n Ip. Keller. Rechtschreibereform am Volk vorbei! 
Warum?  (10.03.1997)

Nachdem sich jetzt in Deutschland immer mehr - und breit abge-
stützter - Widerstand gegen die Rechtschreibereform zeigt, ist
diese Reform auch bei uns nicht mehr haltbar. Daher stellen sich
viele zu beantwortende Fragen:

1. Warum wurde die weitere Oeffentlichkeit in den letzten Jahren
nicht zielbewusst, fortlaufend - und so, dass sie es auch wahrge-
nommen hätte - über die Arbeiten an dieser Rechtschreibere-
form informiert?

2. Weshalb hat der Bundesrat ein so sensibles und zentrales
Thema, wie es unsere Sprache zweifellos ist, nicht mit dem Volk
sondern mit irgendwelchen Experten am Volk vorbei beschlos-
sen?

3. Weshalb wurden die Bedenken von vielen Germanisten, Leh-
rern, Schriftstellern, Autoren, Publizisten, Verlagen, Buchhänd-
lern usw. einfach in den Wind geschlagen?

4. Warum hatten weder die eidgenössischen Räte noch das Volk
Mitsprachemöglichkeiten- oder rechte in einer der zentralsten
Fragen überhaupt, nämlich der Gestaltung unserer eigenen
Schriftsprache?

5. In Deutschland rechnet man mit Zusatzausgaben von mehre-
ren Milliarden Mark! Wie teuer käme diese Reform in unserem
Lande ungefähr zu stehen?

6. Wie gedenkt der Bundesrat zu reagieren, wenn auch in unse-
rem Lande Unterschriftensammlungen (Petitionen/Initiativen)
gegen die geplante Rechtschreibereform gestartet würden?

7. Ist der Bundesrat aufgrund der neu entstandenen Lage und
des entschiedenen Widerstandes der Bevölkerung bereit, das
Nötige in die Wege zu leiten, um auf die Rechtschreibereform zu
verzichten?

14.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3079 n Ip. Frey Claude. GVO-Soja (Genetisch veränderte 
Organismen)  (10.03.1997)

Die Tatsache, dass die Schweiz im Bereich der GVO-Lebensmit-
tel von der EU-Regelung abweicht,

- widerspricht dem erklärten bundesrätlichen Ziel eines mit der
EU harmonisierten Lebensmittelrechts

- benachteiligt den Produktionsstandort Schweiz und dessen
künftige Investitionswürdigkeit in einer Zeit, wo es vielmehr
darum ginge, die Rahmenbedingungen für die schweizerische
Nahrungsmittelindustrie zu verbessern.

Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um der Nahrungsmittelindu-
strie bezüglich GVO korrekte und EU-kompatible Voraussetzun-
gen zu gewährleisten?

14.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3080 n Mo. Bäumlin. Rückkehr bosnischer Kriegsflücht-
linge. Spezialverfahren  (10.03.1997)

Der Bundesrat richtet unverzüglich ein Spezialverfahren für bos-
nische Kriegsflüchtlinge ein, die aus "ethnisch gesäuberten" Ge-
bieten stammen, in denen sie in der Minderheit sind und infolge-
dessen ihre Wohn- und Bodeneigentumsrechte nicht ausüben
können. Diese Kriegsflüchtlinge dürfen deshalb auch nicht in ein
anderes Gebiet zurückgeschafft und dort angesiedelt werden,
bis mindestens die Besitz- und Herkunftsverhältnisse geklärt
und die freie Niederlassung gesichert ist, wie das im Abkommen

von Dayton vorgeschrieben wurde. Mit der zuständigen Ver-
tragsüberwachungskommission ist eng zusammenzuarbeiten.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Banga,
Baumann Stephanie, Berberat, Borel, Bühlmann, Carobbio,
Cavalli, Chiffelle, David, Dormann, Fankhauser, Fässler, von
Felten, Goll, Grobet, Gross Jost, Günter, Gysin Remo,
Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jutzet, Leemann,
Marti Werner, Müller-Hemmi, Rennwald, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Semadeni, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Thür,
Tschäppät, Vermot, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (43)

09.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3081 n Ip. Bäumlin. Ursachenforschung BSE  (10.03.1997)

Aufgrund der folgenden, in der Begründung dieser Interpellation
zitierten Aussagen im Bericht des nichtständigen Untersu-
chungsausschusses für BSE des Europäischen Parlamentes
frage ich den Bundesrat

- welchen Beitrag leistet die Schweiz als zweitstärkst betroffenes
BSE-Land an die wissenschaftliche Aufklärung der Ursachen
von BSE?

- Welchen Theorien betreffend Ursachen - und zwar nicht nur im
Zusammenhang mit der Uebertragung durch Tiermehlverfütte-
rung - von BSE wird in der Schweiz nachgegangen?

-Wird neben der Forschung über den Prionenerreger auch die
Problematik der Nervengiftverseuchung (z.B. durch Phosmet) in
bestimmten Gegenden und Ländern abgeklärt?

- Wann wurde in der Schweiz die Dasselfliegenbekämpfung
durch Phosmet verboten und warum?

- Welches sind die vorhersehbaren Auswirkungen einer neuen
Ursachentheorie bei BSE auf die Erklärung der Uebertragbarkeit
der Krankheit (und zwar sowohl derjenigen vom Muttertier auf
das Kalb wie auch derjenigen auf die Menschen, siehe die
neuen Formen der Creutzfeld-Jakob-Krankheit, wie sie 1996 in
England aufgetreten sein sollen)?

- Wer betreibt und wer bezahlt diese Forschungen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Banga,
Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Berberat, Borel,
Bühlmann, Chiffelle, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll,
Gross Jost, Günter, Hafner Ursula, Herczog, Jutzet,
Ledergerber, Leemann, Marti Werner, Müller-Hemmi,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump,
Teuscher, Thanei, Thür, Vermot, Vollmer, Weber Agnes,
Widmer, Zbinden (37)

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3083 n Mo. Hess Peter. Einführung des Öffentlichkeits-
prinzips mit Geheimhaltungsvorbehalt  (11.03.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament einen Entwurf ei-
nes Bundesgesetzes vorzulegen, welches die Einführung des
Oeffentlichkeitsprinzips mit Geheimhaltungsvorbehalt in der
Bundesverwaltung vorsieht. Die Information über öffentliche Be-
lange ist eine wichtige Voraussetzung für die Wahrnehmung des
Stimm- und Wahlrechts, für die parlamentarische Arbeit wie für
die freie Meinungsbildung schlechthin.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Caccia, Columberg,
David, Deiss, Ducrot, Durrer, Eberhard, Ehrler, Engler, Epiney,
Filliez, Grossenbacher, Hochreutener, Imhof, Kühne, Lachat,
Lauper, Leu, Loretan Otto, Lötscher, Maitre, Ratti, Ruckstuhl,
Schmid Odilo, Simon, Widrig, Zapfl (29)

15.12.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

97.3084 n Mo. David. Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
Schweiz durch Ausbildungskostenabzug  (11.03.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten fol-
gende Aenderungen des Bundesgesetzes über die Harmonisie-



rung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG)
und des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG)
zu unterbreiten:

1. Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i StHG (neu):

Allgemeine Abzüge sind:

...

i. die Ausbildungskosten der steuerpflichtigen Person und der
von ihr unterhaltenen Kinder, soweit sie die Kosten selber trägt,
bis zu einem nach kantonalem Recht bestimmten Ausmass.

2. Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe k DBG (neu):

Von den Einkünften werden abgezogen:

...

k. die Ausbildungskosten der steuerpflichtigen Person und der
von ihr unterhaltenen Kinder bis höchstens 10 000 Franken, so-
weit sie die Kosten selber trägt und diese 2 Prozent der um die
Aufwendungen (Art. 26 bis 33) verminderten steuerbaren Ein-
künfte übersteigen.

09.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3089 n Ip. Baumann Ruedi. Informationen über die Vertei-
lung der landwirtschaftlichen Direktzahlungen  (12.03.1997)

Die Direktzahlungsbezüge der einzelnen Landwirtschaftsbe-
triebe werden wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Die Kantone be-
haupten, aus Datenschutzgründen dürften auch keine anonymi-
sierten Daten bekanntgegeben werden. Auch im Bericht des
Bundesrates werden die Direktzahlungen nur einzeln aufgeführt
und es finden sich keine Hinweise über die addierten Summen
von Direktzahlungen auf den Einzelbetrieb.

Ich bitte den Bundesrat um Auskunft über folgende Fragen:

1. Anzahl der Direktzahlungsbezüge 1996 (sämtliche vom Bund
ausgerichteten jährlichen Zahlungen) nach folgenden Grössen-
klassen gruppiert:

bis 5 000 Franken

mit 5 000 bis 10 000 Franken

mit 10 000 bis 20 000 Franken

mit 20 000 bis 30 000 Franken

mit 30 000 bis 40 000 Franken

mit 40 000 bis 50 000 Franken

mit 50 000 bis 60 000 Franken

mit 60 000 bis 70 000 Franken

mit 70 000 bis 80 000 Franken

mit mehr als 80 000 Franken.

2. Direktzahlungsbezüge der jeweils zehn höchsten Bezüger je
Kanton.

3. Anzahl der Kleinbetriebe, welche wegen Viehbesatz unter 5
Grossvieheinheiten und zu geringer Nutzfläche keine Direktzah-
lungen erhalten oder Abzüge in Kauf nehmen müssen.

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3090 n Ip. Vermot. Wo sind die Frauen?  (12.03.1997)

Die Tatsache, dass fast ausschliesslich Männer Mitglieder der
Arbeitsgruppen sind, zeigt einmal mehr, dass wir von der Reali-
sierung von Gleichstellungsforderungen noch weit entfernt sind.
So gesehen ist die Regierungs- und Verwaltungsreform aus-
schliesslich ein Männergeschäft, die Sicht eine reine Männer-
sicht.

Ich fordere den Bundesrat auf, mir folgende Fragen zu beant-
worten:

- Warum sind die Frauen in einem so wichtigen Projekt wie die
Regierungs- und Verwaltungsreform derart ausgegrenzt?

- Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um für die Weiterführung
der Reform eine paritätische Mitarbeit von Frauen und Männern
zu erreichen?
- Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass die Gleichstellungs-
beauftragten der Aemter sowie Vertreterinnen des Büros für
Gleichstellung von Frauen und Männern besonders geeignet
sind, die Gleichstellungsanliegen in Reformprozesse einzubrin-
gen?
- Warum hält sich der Bundesrat nicht an seine eigenen Grund-
sätze, nach denen Frauen in Arbeitsgruppen und Kommissionen
Einsitz nehmen müssen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann, Cavalli, Chiffelle,
Dormann, Fasel, Fässler, von Felten, Goll, Gonseth, Gross Jost,
Günter, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Langenberger, Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Maury
Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump,
Teuscher, Thanei, Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes, Zapfl,
Zbinden (52)

07.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3091 n Ip. Zbinden. Position der Schweiz innerhalb von 
PfP: NATO-Osterweiterung  (12.03.1997)
Am 30.10.1996 hat der Bundesrat in seinem Präsentationsdoku-
ment für die Partnerschaft für den Frieden (PfP) seine Grund-
sätze, Ziele, prioritären Bereiche, Mittel und Aktivitäten sowie
Verbindungen der schweizerischen Teilnahme festgehalten.
Im Communiqué des Nordatlantikrates auf Aussenminister-
ebene vom 10.12.1996 in Brüssel kommt zum Ausdruck, dass
die NATO in einer Reihe von Massnahmen für einen engeren
und tieferen Kooperationsverbund unter anderem "die Erweite-
rung der politischen Dimension der Partnerschaft durch zuneh-
mende Möglichkeiten für politische Konsultationen" anstrebt.
Im Juli 1997 will die NATO an ihrem Gipfeltreffen die geplante
Osterweiterung der Militärallianz die drei osteuropäischen Län-
der Polen, Ungarn und die Tschechische Republik offiziell zu
Beitrittsverhandlungen einladen. Obwohl die NATO die Stabilität
und den Zusammenhalt Europas ins Zentrum der Ausdehnungs-
überlegungen stellt, ist der Argwohn und damit der Widerstand
Russlands, das innerlich stark destabilisiert ist, gegenüber die-
sen westlichen Plänen gross. Auch unter namhaften westlichen
Sicherheitsexperten und Russlandkennern herrscht Uneinigkeit
über die Notwendigkeit und die Gefährlichkeit dieses strategi-
schen politischen Schrittes, der nicht mit einer Ausdehnung des
militärischen Potentials verknüpft werden soll. In reger Diploma-
tie versuchen beide Seiten zur Zeit Zwischenkonstruktionen zu
erstellen.
In diesem Zusammenhang möchte ich den Bundesrat fragen:
1. Welche Position vertritt die Schweiz in dieser Auseinanderset-
zung und zwar aufgrund welcher zentraler Ueberlegungen?
2. Als OSZE-Mitgliedland: Welche Bedeutung hat die NATO-
Osterweiterung für eine zukünftige OSZE, welche eine übergrei-
fende europäische Sicherheitskonstruktion anstrebt?
3. Besteht ein Beurteilungskonsens zwischen dem EDA (Politi-
sche Direktion) und dem EMD (Generalsekretariat), die beide für
die PfP zuständig sind?
4. Trägt der Bundesrat die Absicht, seine Stellungnahme zu den
NATO-Osterweiterungsplänen durch seine ständigen PfP-Ver-
tretungen in Brüssel (Hauptquartier) und Mons (Koordinations-



zelle) in die NATO-Entscheidungsgremien einfliessen zu las-
sen? Wenn ja: weshalb? Wenn nein: weshalb nicht?

Mitunterzeichnende: Alder, von Allmen, Bäumlin, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Fässler, Goll, Gross Jost, Günter, Herczog,
Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Rechsteiner-
Basel, Rechsteiner Paul, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Weber Agnes (23)

09.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3092 n Ip. Schmied Walter. Alkohol und Drogen. For-
schungsprojekt  (12.03.1997)

Die Werbeplakat-Kampagne "Drogen, nüchtern betrachtet" des
Bundesamtes für Gesundheitswesen wirft Fragen auf. Ange-
sichts der hohen Kosten verschlägt es einem die Sprache.

Der Bundesrat wird aufgefordert, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Was hat er bis zum heutigen Tag unternommen, um den For-
schungsauftrag der Motion 94.3467 (Schmied Walter) mit dem
Titel "Alkohol und andere Drogen. Forschungsprojekte", die vom
Nationalrat als Postulat angenommen wurde, zu erfüllen?

2. Der Bundesrat anerkannte damals in seiner Antwort vom
05.12.1994 die Notwendigkeit, umfassendere interdisziplinäre
Studien in die Wege zu leiten. So stellte er fest: "Bei den heuti-
gen allgemein knappen finanziellen Mitteln wären diese vom Mo-
tionär verlangten Daten von besonderer Bedeutung." Doch er
schloss: "Es ist darauf hinzuweisen, dass der Bund mit den im
Budget 1995 vorgesehenen Forschungsmitteln im Bereich Alko-
hol/Tabak/Drogen nicht in der Lage ist, einen solchen For-
schungsauftrag zu vergeben." Ist der Bundesrat nicht der An-
sicht, dass das 1997 in die Kampagne "Drogen, nüchtern be-
trachtet" investierte Geld zuerst zur Finanzierung des vom Par-
lament erteilten Forschungsauftrages hätte verwendet werden
müssen?

3. Wann gedenkt der Bundesrat, dem Parlament die Ergebnisse
und Schlussfolgerungen des Forschungsauftrages vorlegen zu
können?

Mitunterzeichnerin: Blaser (1)

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3093 n Ip. Blaser. Kampagne "Drogen, nüchtern betrach-
tet"  (12.03.1997)

Bei der Werbeplakat-Kampagne "Drogen, nüchtern betrachtet"
des Bundesamtes für Gesundheitswesen fragt man sich, was
das eigentlich soll.

Der Bundesrat wird aufgefordert, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Welches strategische Ziel verfolgt das Bundesamt für Ge-
sundheitswesen mit dieser Kampagne, deren präventive Aus-
richtung erst noch unter Beweis zu stellen ist?

2. Befürwortet der Bundesrat Slogans wie "Wer dem Alkohol ver-
fällt, muss nicht drin bleiben. Die meisten Alkoholiker schaffen
den Ausstieg" oder auch "Manche Alkoholiker sind schneller, an-
dere brauchen etwas länger. Die meisten schaffen den Aus-
stieg"?

3. Wie sieht der Zeitplan für diese Kampagne aus? Wie lange
werden die verschiedenen Phasen dauern und wie werden sie
durchgeführt (Werbeplakate, bezahlte Inserate oder andere Ak-
tionen)?

4. Welche Slogans wurden bisher veröffentlicht? Werden noch
andere folgen? Wenn ja, wie lauten diese Slogans?

5. Welches sind die mit dieser Kampagne verbundenen externen
und internen Kosten?

6. Wie erfolgt die Finanzierung und von welchen Konti stammt
das Geld? Ist diese Kampagne im Voranschlag 1997 enthalten?

7. Die gewählten Slogans tragen sicherlich nicht dazu bei, Ju-
gendliche vom Drogenkonsum fernzuhalten. Denn die Botschaft
verharmlost die Drogensucht und verleitet zur Annahme, dass
ein Drogenkonsument jederzeit wieder aussteigen kann. Was
meint der Bundesrat dazu, dass manche Plakate in der unmittel-
baren Umgebung von Schulen aushängen? Dabei sind doch
diese Slogans - die für Jugendliche irreführend sind - offensicht-
lich dazu bestimmt, die Argumente der Befürworter der dem-
nächst vors Volk kommenden Initiative "Jugend ohne Drogen"
zu widerlegen?
8. Ist der Bundesrat bereit, sofort einzugreifen und die Kampa-
gne so abzuändern, dass die von allen gewünschte vorbeu-
gende Wirkung erzielt wird?

Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Frey Walter, Philipona, Sandoz
Marcel, Schmied Walter (5)

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3094 n Mo. Fankhauser. Aufhebung der Verwirkungs-
klausel für Sicherheitsleistungen von Asylsuchenden  
(12.03.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, sofort die Artikel 42 der Asylver-
ordnung 2 und die entsprechenden Bestimmungen der "Voll-
zugsweisung über die Sicherheitsleistungs- und Rückerstat-
tungspflicht von Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen"
betreffend die Verwirkung des Rückerstattungsanspruches nach
5 Jahren zu sistieren.
Der Bundesrat wird beauftragt, neu die Anwendung des Artikel
21a Asylgesetz und Artikel 14c Bundesgesetz über Aufenthalt
und Niederlassung der Ausländer (ANAG) in einer Verordnung
so zu regeln, dass der Anspruch auf die Rückerstattung von Si-
cherheitsleistungen vereinfacht und die Verwirkung nach 5 Jah-
ren aufgehoben wird.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann, Carobbio, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Diener, Ducrot, Dünki, Dupraz, Fässler, von
Felten, Goll, Gonseth, Gros Jean-Michel, Gross Andreas, Gross
Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans,
Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Langenberger, Ledergerber,
Leemann, Leuba, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier,
Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump,
Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber
Agnes, Widmer, Zbinden, Ziegler, Zwygart (71)

28.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3096 n Mo. Hafner Ursula. Erwerbsersatz aus EMD-Bud-
get  (12.03.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendigen gesetzlichen
Grundlagen dafür zu schaffen, dass die Erwerbsausfallentschä-
digung für Dienstleistende in Armee und Zivilschutz künftig aus
allgemeinen Staatsmitteln (EMD-Budget) finanziert wird.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann, Caccia, Carobbio, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Dormann, Fankhauser, Fasel, Fässler, von
Felten, Goll, Gonseth, Grobet, Gross Jost, Grossenbacher,
Günter, Gysin Remo, Hämmerle, Herczog, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Imhof, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Loretan Otto, Lötscher,
Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Ostermann, Ratti, Rechsteiner-
Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,



Schmid Odilo, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Teuscher,
Thanei, Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Wiederkehr, Zapfl,
Zbinden (65)

13.08.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3097 n Mo. Fraktion der Freiheits-Partei der Schweiz. 
Rechtschreibereform stoppen  (12.03.1997)

Es sind im Verwaltungsorganisationsgesetz und/oder in den
Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung die rechtli-
chen Grundlagen dafür zu schaffen, dass die Schweiz bei der
Rechtschreibereform nicht mitmacht.

14.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3098 n Mo. Chiffelle. Gewinnorientierte Entlassungen. 
Arbeitgeberbeiträge an die Arbeitslosenversicherung (ALV)  
(13.03.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, einen Vorschlag auszuarbeiten
über die Modalitäten und über die Sätze des obligatorischen Bei-
trags, den diejenigen Arbeitgeber an die Arbeitslosenversiche-
rung oder an einen Risikokapitalfonds entrichten müssen, die
wegen Umstrukturierungen Personal entlassen oder Stellen ab-
bauen, obwohl ihr Unternehmen grosse Gewinne abwirft.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Blaser, Bodenmann, Borel, Bühlmann,
Carobbio, Cavalli, Comby, de Dardel, David, Diener, Ducrot,
Dünki, Fankhauser, Fasel, Fässler, von Felten, Goll, Gonseth,
Grendelmeier, Grobet, Gross Jost, Grossenbacher, Günter,
Gysin Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet,
Lauper, Ledergerber, Leemann, Leuenberger, Loretan Otto,
Marti Werner, Maury Pasquier, Meyer Theo, Ostermann, Pini,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Schmid Odilo, Semadeni, Spielmann,
Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot,
Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Wiederkehr, Zbinden, Zwygart 
(75)

28.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3099 n Ip. Fehr Hans. Vollzugskrise und Missstände im 
Asylwesen  (13.03.1997)

Angesichts des Alarmrufes der kantonalen Fremdenpolizeichefs
wegen der schweren Vollzugskrise und "nicht mehr nachvoll-
ziehbaren Zuständen" im Asylbereich, sowie in Anbetracht der
steigenden Zahl der Asylgesuche und der immer grösseren Zahl
von Personen, die sich aufgrund des Asylrechtes in der Schweiz
aufhalten, bitte ich den Bundesrat um detaillierte Beantwortung
der folgenden Fragen:

1. Mit welchen konkreten Massnahmen gedenkt der Bundesrat
der schweren Vollzugskrise im Asylbereich wirksam und rasch
zu begegnen und die hohe Attraktivität der Schweiz für illegale
Einwanderer, welche unser Asylrecht missbrauchen, zu sen-
ken?

2. Ist der Bundesrat in Anbetracht der dramatischen Vollzugs-
krise bereit, die illegale Einwanderung mit einem dringlichen
Bundesbeschluss wirksam zu unterbinden? Ist der Bundesrat
insbesondere bereit, mit einem dringlichen Bundesbeschluss
dafür zu sorgen, dass auf die Asylgesuche von illegal eingerei-
sten Personen nicht eingetreten wird und dass sie - unter Vorbe-
halt des Rückschiebeverbotes - weggewiesen werden?

3. Welche zusätzlichen Massnahmen (z.B. Verstärkung Grenz-
wachtkorps, Unterstützung durch Militär) trifft der Bundesrat an
der Schweizer Grenze und insbesondere an der Südgrenze, wo
eine massive Zunahme der illegalen Grenzübertritte festzustel-
len ist?

4. Mit welchen Mitteln gedenkt er durchzusetzen, dass nicht ko-
operative Herkunftsländer illegaler Einwanderer ihren völker-
rechtlichen Verpflichtungen nachkommen?

5. Welche Kosten hat das Asylwesen im Jahre 1996 für den
Bund, die Kantone und die Gemeinden verursacht?

6. Die über 20 000 bosnischen Kriegsflüchtlinge (temporär
Schutzbedürftige), die sich nach wie vor in der Schweiz aufhal-
ten, erhalten bei freiwilliger Rückkehr eine finanzielle Unterstüt-
zung von insgesamt 9 000 Franken (pro Kopf 4 000 Franken
Rückkehrhilfe, 1 000 Franken Reiseentschädigung; weitere 4
000 Franken werden für Strukturhilfe in der Heimat geleistet).
Wann wird der Bundesrat diese überrissene Rückkehrhilfe (für 9
000 Franken lässt sich in Bosnien ein Einfamilienhaus bauen)
reduzieren oder ganz einstellen? Wie sieht das konkrete zeitli-
che und materielle Konzept des Bundesrates für die freiwillige
oder unfreiwillige Rückführung der bosnischen Kriegsflüchtlinge
aus? Wieviel Kriegsflüchtlinge aus Bosnien haben seit Beginn
der Rückführung unser Land verlassen? Wieviel sind im glei-
chen Zeitraum neu eingereist?

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Bezzola, Binder,
Blaser, Blocher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner
Toni, Couchepin, Dreher, Dupraz, Engelberger, Fehr Lisbeth,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey
Walter, Giezendanner, Gusset, Hasler Ernst, Hess Otto, Keller,
Kunz, Loretan Otto, Maspoli, Maurer, Moser, Mühlemann,
Oehrli, Philipona, Pidoux, Pini, Sandoz Marcel, Schenk,
Scherrer Jürg, Scherrer Werner, Schlüer, Schmied Walter,
Seiler Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann,
Steiner, Stucky, Theiler, Tschuppert, Vetterli, Weyeneth, Widrig,
Wittenwiler, Wyss (56)

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3100 n Ip. Schlüer. Kriegstauglichkeit der Armee  
(13.03.1997)

In einem dem Zürcher Tages-Anzeiger aus Anlass seines Rück-
tritts als Chef Heer gewährten Interview stellte Korpskomman-
dant Jean-Rodolphe Christen am 30.12.1996 fest, die Schweizer
Armee sei "natürlich nicht mehr kriegstauglich", sie müsse dies
"im Rahmen des neuen Konzepts der drei Gefässe auch nicht
mehr sein".
Ich frage den Bundesrat an:

1. Entspricht diese Feststellung des langjährigen Chefs der mili-
tärischen Ausbildung in der Schweiz auch der Haltung des Bun-
desrates?
2. Falls dies zutrifft: Wann und in welchem Zusammenhang hat
der Bundesrat die Landesverteidigung vom Auftrag der Kriegs-
tauglichkeit entlastet?

3. Welche Konsequenzen zieht der Bundesrat aus der erwähn-
ten Feststellung des Chefs Heer, unsere Armee sei nicht mehr
kriegstauglich?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Blaser,
Blocher, Bonny, Bortoluzzi, Brunner Toni, Engelberger, Fehr
Lisbeth, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Frey Walter,
Fritschi, Giezendanner, Gusset, Hasler Ernst, Hess Otto, Kunz,
Moser, Mühlemann, Oehrli, Schmid Samuel, Schmied Walter,
Speck, Steffen, Vetterli, Weyeneth, Wyss (29)

07.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3103 n Mo. Bonny. A1 zwischen Bern und Zürich. Ausbau 
auf sechs Spuren  (17.03.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, beförderlich den durchgehen-
den Ausbau der A1 zwischen Bern und Zürich auf sechs Fahr-
spuren zu veranlassen.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumann J.
Alexander, Bezzola, Blaser, Borer, Bortoluzzi, Bosshard,
Bührer, Couchepin, Dettling, Dreher, Dupraz, Egerszegi-Obrist,



Eggly, Engelberger, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen,
Freund, Frey Claude, Frey Walter, Fritschi, Giezendanner, Gros
Jean-Michel, Gusset, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Imhof,
Maspoli, Maurer, Moser, Mühlemann, Philipona, Pini,
Randegger, Schenk, Scherrer Jürg, Schmied Walter, Speck,
Stamm Luzi, Steinemann, Stucky, Theiler, Tschuppert,
Vallender, Vetterli, Weigelt, Widrig, Wittenwiler (49)

01.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3104 n Ip. Schenk. Drogen. Entzug unter Narkose  
(17.03.1997)

In den letzten Monaten wurden in den Medien verschiedene Mel-
dungen über den Drogenentzug unter Narkose verbreitet.

Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Werden diese Entzüge auf privater Basis angeboten oder ge-
schieht dies in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG)?

2. Liegen aktuelle Werte betreffend Erfolg oder Misserfolg zu
den in der Schweiz durchgeführten Klinik-Entzügen vor?

3. Im Ausland (Spanien, Italien, Grossbritannien, Israel) hat man
mit dem Drogenentzug unter Narkose bereits Erfahrungen seit
mehreren Jahren. Kennt das BAG diese Erfahrungswerte und
wie sehen diese aus?

4. Gemäss Verordnung über die Förderung der wissenschaftli-
chen Begleitforschung zur Drogenprävention und Verbesserung
der Lebensbedingungen Drogenabhängiger ist das oberste Ziel
von Präventions- und Betreuungsmassnahmen die Drogenabsti-
nenz des Individuums.

Wie sieht der Quervergleich bezüglich Erreichen dieses Ziels
zwischen den Heroinabgabeversuchen und dem Drogenentzug
unter Narkose aus?

5. Wie sieht ein Vergleich der Kosten für die Heroinabgabe und
dem Drogenentzug unter Narkose aus?

6. Wie gross ist der Anteil der Drogenabhängigen aus den Hero-
inprogrammen und den übrigen Süchtigen beim Drogenentzug
unter Narkose?

7. Besteht die Möglichkeit, dass in Zukunft der Drogenentzug un-
ter Narkose ins Therapieprogramm des BAG aufgenommen
wird?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Blaser,
Borer, Brunner Toni, Couchepin, Ducrot, Engelberger, Fehr
Lisbeth, Filliez, Föhn, Frey Claude, Frey Walter, Gadient,
Giezendanner, Gros Jean-Michel, Gusset, Hochreutener, Imhof,
Kofmel, Kunz, Leuba, Lötscher, Maurer, Mühlemann, Oehrli,
Philipona, Pidoux, Randegger, Ratti, Sandoz Suzette, Schlüer,
Schmied Walter, Stamm Luzi, Steinemann, Vetterli, Weyeneth,
Wyss, Zwygart (39)

07.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3106 n Ip. Berberat. Telefonabhörungen der Bundesan-
waltschaft  (17.03.1997)

Nach den Telefonabhörungen beim "Sonntagsblick" ist jetzt be-
kannt geworden, dass die Bundesanwaltschaft im Sommer 1995
auch die Telefone von "Facts"- und "Bund"-Journalisten über-
wacht hat.

Gewiss sind die zahlreichen Indiskretionen in der Bundesverwal-
tung bedauerlich und schaden zudem dem guten Funktionieren
der Verwaltung. Trotzdem ist die gewählte Vorgehensweise äus-
serst fragwürdig, verstösst sie doch gegen Pressefreiheit und
Quellenschutz und beeinträchtigt die Privatsphäre der betroffe-
nen Journalisten, obwohl weder ein höheres Interesse noch die
Sicherheit unseres Landes auf dem Spiel stehen.

Wenn die Bundesanwaltschaft unsere volle Unterstützung im
Kampf gegen das organisierte Verbrechen haben muss, dann
tragen solche Ereignisse, die eine vergangen geglaubte Zeit her-
aufbeschwören, sicherlich nicht dazu bei, das Vertrauen in diese
Behörde zu stärken.

Daher stellen wir dem Bundesrat folgende Fragen:

1. War sich der Bundesrat, als er die Einleitung einer Untersu-
chung über diese Indiskretionen verlangte, darüber im klaren,
dass dabei die Telefone von Journalisten abgehört werden
könnten?

2. Wenn ja, warum hat der Bundesrat angesichts der Tatsache,
dass die medienstrafrechtlichen Bestimmungen (Quellenschutz)
demnächst aufgehoben werden sollen, die Bundesanwaltschaft
nicht aufgefordert, auf die Telefonüberwachungen zu verzich-
ten?

3. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Telefon-
abhörungen unverhältnismässig waren, auch wenn sie von der
Anklagekammer des Bundesgerichts genehmigt worden waren?

4. Wann wurde der Bundesrat darüber informiert, dass Abhörun-
gen angeordnet worden waren, und wie hat er darauf reagiert?

5. Kann uns der Bundesrat sagen, ob diese Telefonabhörungen
zu einem Ergebnis geführt haben?

6. Wie viele und welche Redaktionen wurden überwacht, seit
Frau Del Ponte im Amt ist?

7. Wurden alle abgehörten Redaktionen im nachhinein über die
Telefonüberwachung in Kenntnis gesetzt? Wenn nein, aus wel-
chen Gründen?

8. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, damit solche
Verstösse in Zukunft nicht wieder vorkommen? Ist er nicht auch
der Meinung, dass neben der Einführung des Zeugnisverweige-
rungsrechtes für Journalisten auch eine klare und vollständige
Liste der Abhörkriterien aufgestellt werden muss?

9. Ist der Bundesrat schliesslich nicht auch der Ansicht, dass
eine transparentere Informationspolitik über seine Tätigkeiten
und über diejenigen seiner Departemente solche Indiskretionen
verhindern würde?

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Baumann
Stephanie, Béguelin, Bodenmann, Borel, Carobbio, Chiffelle, de
Dardel, Fankhauser, Fässler, Goll, Gross Jost, Günter, Herczog,
Hubacher, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leemann,
Maury Pasquier, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni,
Spielmann, Stump, Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer,
Ziegler (34)

16.06.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3108 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Organisierte 
Kriminalität von Ausländern  (18.03.1997)

In den letzten Tagen und Wochen mehren sich Berichte, wonach
die organisierte, bandenmässige Kriminalität insbesondere von
Ausländern rasant zunimmt. Die Polizei- und Vollzugsorgane
sind offenbar überfordert. Die Bevölkerung reagiert verunsichert.

Gleichzeitig nimmt der Druck auf die Schweizer Grenzen massiv
zu. Die explosive Lage in Albanien wird zu Auswanderungsströ-
men führen. Es besteht die Gefahr, dass die instabile Lage über
längere Zeit anhält und allenfalls auch auf andere Länder im Bal-
kan übergreift. In diesem Umfeld nimmt die illegale Einwande-
rung aus diesen Gebieten massiv zu. Eine wirkungsvolle Kon-
trolle ist nicht mehr möglich. Diese Situation wird leider auch von
Einwanderern mit kriminellen Absichten missbraucht.

Wir fragen den Bundesrat aus diesem Grunde an:

1. Trifft es zu, dass die bandenmässige, organisierte Kriminalität
in der letzten Zeit massiv zugenommen hat? Welches sind die
Gründe für diese Zunahme?

2. Wie hoch ist der Ausländeranteil der darin verwickelten Perso-
nen?

3. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen, da-
mit die Situation in den Griff bekommen werden kann?

4. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass die Situation in Albanien
zu unkontrollierbaren Einwanderungsströmen, insbesondere an
der schweizerischen Südgrenze führen kann?



5. Welche Massnahmen beabsichtigt der Bundesrat zu treffen,
dass die damit zusammenhängende illegale Einwanderung um-
gehend gestoppt werden kann?

6. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen, da-
mit die Situation nicht im grossen Stil durch Einwanderer mit kri-
minellen Absichten missbraucht wird?

Sprecher: Föhn

02.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3109 n Mo. Eymann. Stiftung für Solidarität. Zeitliche 
Befristung auf 30 Jahre  (19.03.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, die zu gründende Stiftung für
Solidarität auf 30 Jahre befristet anzulegen.

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3110 n Mo. Vollmer. Verankerung des Öffentlichkeitsprin-
zips. Erlass eines Informationsgesetzes  (19.03.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament einen Entwurf
für ein Informationsgesetz oder eines entsprechenden Erlasses
vorzulegen, damit insbesondere das Oeffentlichkeitsprinzip der
Verwaltung eingeführt und gesetzlich verankert werden kann.

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Carobbio, Fankhauser, Fässler,
Goll, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Herczog,
Jans, Maitre, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Ruffy,
Stump, Zbinden (17)

15.12.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

97.3112 n Ip. Engelberger. 4. IV-Revision  (19.03.1997)

Ich ersuche den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Betrachtet der Bundesrat die Einheit der Materie zwischen Er-
werbsersatzordnung (EO), Mutterschaftsversicherung (MSV)
und Invalidenversicherung (IV) als gegeben?

2. Ist die verfassungsmässige Grundlage für einen Finanztrans-
fer vom Ausgleichsfonds der EO zur IV gegeben?

3. Ist der Bundesrat bereit, berechtigte Forderungen im Zusam-
menhang mit der Revision der EO, insbesondere für verbesserte
Leistungen zugunsten junger Arbeitsloser, die Militärdienst lei-
sten, zu erfüllen? (Ip. Langenberger, 97.3064)

4. Gedenkt der Bundesrat die betroffenen, aber nicht zur Ver-
nehmlassung eingeladenen Kreise und Organisationen nach der
Auswertung des Vernehmlassungsverfahrens in einer zweiten
Vernehmlassungsrunde zur Stellungnahme einzuladen?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bezzola, Bonny,
Borer, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, Dettling, Dupraz,
Eberhard, Fehr Lisbeth, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey
Walter, Fritschi, Giezendanner, Gusset, Hess Otto, Keller,
Kofmel, Kühne, Kunz, Leu, Loretan Otto, Moser, Mühlemann,
Müller Erich, Oehrli, Randegger, Ruckstuhl, Schenk, Schlüer,
Schmid Samuel, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann,
Theiler, Tschuppert, Vetterli, Weigelt, Wyss (43)

13.08.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3115 n Po. Ruckstuhl. Unverschmutztes Aushub- und 
Abraummaterial  (19.03.1997)

Unverschmutztes Aushub- und Baumaterial gilt nach der Tech-
nischen Verordnung über Abfälle (TVA) als Abfall. Nach Mass-
stäben des Umweltschutzes und der Rechtsgleichheit führt die
Auslegung der entsprechenden Rechtssätze häufig zu ineffizi-
enten und ungerechten Resultaten.

Der Bundesrat wird daher eingeladen zu prüfen, ob die TVA
nicht so geändert werden kann, dass unverschmutztes Aushub-
und Abraummaterial nicht als Abfall gilt.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Aregger,
Bangerter, Baumann J. Alexander, Baumberger, Bezzola,
Binder, Bircher, Blocher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard,
Brunner Toni, Bührer, Caccia, Christen, Columberg, Comby,
Couchepin, Deiss, Dettling, Dreher, Dünki, Dupraz, Durrer,
Eberhard, Ehrler, Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, Fehr
Lisbeth, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen,
Föhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi,
Gadient, Gros Jean-Michel, Günter, Gusset, Gysin Hans Rudolf,
Hafner Ursula, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Hess Otto,
Hochreutener, Imhof, Jutzet, Kofmel, Kühne, Kunz, Lauper, Leu,
Leuba, Loeb, Loretan Otto, Lötscher, Maurer, Meyer Theo,
Moser, Mühlemann, Müller Erich, Oehrli, Philipona,
Raggenbass, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk, Scherrer Jürg,
Scherrer Werner, Scheurer, Schlüer, Schmid Odilo, Schmid
Samuel, Schmied Walter, Speck, Stamm Luzi, Steffen,
Steinegger, Steinemann, Steiner, Straumann, Stucky, Suter,
Tschuppert, Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler,
Wyss, Zapfl, Zwygart (101)

09.06.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

✕ 97.3116 n Ip. Gysin Remo. Internationaler Standortwett-
bewerb  (19.03.1997)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden Fra-
gen:

1. Welche Ausgaben und Einnahmenverluste sind dem Bund in
den letzten Jahren (ev. seit 1990) aufgrund des internationalen
Standortwettbewerbs entstanden?

2. Hält er die Wunschthese, dass ein weltweiter Freihandel mehr
Wohlstand für alle bringe, noch für berechtigt? Allenfalls unter
welchen Bedingungen?

2.1. Welche Länder sind Gewinner, welche Verlierer?

2.2. Welche Branchen der Schweizer Wirtschaft sind zur Zeit zu
schwach, um im internationalen Konkurrenzkampf bestehen zu
können?

2.3. Welche Förderungs- oder Schutzansätze zur Sicherung ih-
rer Existenz und ihrer Arbeitsplätze zieht der Bundesrat in Be-
tracht?

3. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, die in der Begrün-
dung geschilderte Abwärtsspirale staatlicher Haushalte als
Folge des internationalen Standortwettbewerbs zu durchbre-
chen? Welche Strategien verfolgt er?

Mitunterzeichnende: Gross Andreas, Günter, Ruffy (3)

14.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
03.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3119 n Ip. Schmid Samuel. Fragwürdige Verknüpfung 
von IV-Revision, Erwerbsersatzordnung und Mutterschafts-
versicherung  (19.03.1997)

1995 hat der Bundesrat seinen Entwurf für eine 6. EO-Revision
in die Vernehmlassung gegeben. Obwohl das Vorhaben offen-
bar auf breite Zustimmung gestossen ist, wartet das Parlament
seither vergeblich auf die entsprechende Botschaft.

Statt dessen muss der kürzlich abgeschlossenen Vernehmlas-
sung zum Bericht zu den Grundzügen und Hauptpunkten der 4.
IVG-Revision entnommen werden, dass sowohl die Sanierung
der IV als auch die Einführung der Mutterschaftsversicherung
aus Mitteln der EO finanziert werden sollen, und zwar in einem
Umfang, der für die Realisierung der 6. EO-Revision kaum mehr
Spielraum offen lässt.

Ich bitte den Bundesrat deshalb um die Beantwortung folgender
Fragen:



1. Warum hält der Bundesrat die Botschaft zur 6. EO-Revision
seit dem Abschluss der Vernehmlassung im September 1995
zurück? Da die EO-Revision aus den Mitteln der EO finanzierbar
ist und angesichts der sinkenden Anzahl Diensttage auch gün-
stiger als ursprünglich vorgesehen ausfällt, kann die Sorge um
die Zukunft unserer Sozialwerke für dieses Zögern allein nicht
ausschlaggebend sein.
2. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die längst fäl-
lige und aus dem EO-Fonds von zurzeit 4,6 Milliarden Franken
auch langfristig finanzierbare 6. EO-Revision dazu beitragen
kann, Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit der militärischen
Weiterausbildung sowohl aus Sicht der Dienstleistenden als
auch aus derjenigen der Arbeitgeber zu erhöhen und die Kader-
bestände der Armee zu sichern?
3. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Ansätze
der Erwerbsersatzordnung denjenigen der Arbeitslosenversi-
cherung angeglichen werden sollten? Oder hält er es für unbe-
denklich, wenn Arbeitslose selbst unter Berücksichtigung von
Sold und Verpflegung zum Teil besser gestellt sind als die Ab-
solventen obligatorischer Dienstleistungen?
4. Im Bericht zu den Grundzügen und Hauptpunkten der 4. IVG-
Revision sieht der Bundesrat die Einführung der Mutterschafts-
versicherung als festen Bestandteil der Sanierung der IV vor. Die
6. EO-Revision erscheint dagegen nur als mögliche Option in ei-
ner der beiden Varianten der Zusatzfinanzierung. Kann der Bun-
desrat den naheliegenden Eindruck korrigieren oder bestätigen,
wonach ihm die Einführung der Mutterschaftsversicherung wich-
tiger ist als der massvolle Ausbau der selbstfinanzierten Er-
werbsersatzordnung?
5. Kann der Bundesrat erklären, wie sich das übergeordnete Ziel
der Sanierung der IV mit der gleichzeitigen Einführung eines
neuen Sozialversicherungszweiges - notabene auf Kosten eines
etablierten - verträgt?
6. Gibt es ausser dem vordergründigen Ziel, Mittel aus der EO
für die Sanierung der IV und die Einführung der Mutterschafts-
versicherung einzusetzen, andere Gründe, diese beiden Vorha-
ben mit der 6. EO-Revision zu verknüpfen?
7. Mit dem Bericht zu den Grundzügen und Hauptpunkten der 4.
IVG-Revision werden wichtige sozialpolitische Prioritäten ge-
setzt und die Weichen für oder gegen die 6. EO-Revision ge-
stellt. Wie gedenkt der Bundesrat die Mitsprache des Parla-
ments in dieser Frage zu gewährleisten? Wird der in die Ver-
nehmlassung gegebene Bericht dem Parlament vorgelegt, be-
vor ihm die einzelnen Botschaften unterbreitet oder allenfalls
auch nicht unterbreitet werden?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bonny, Bortoluzzi,
Brunner Toni, Bührer, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Fehr
Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Föhn, Frey Walter, Fritschi, Hasler
Ernst, Hess Otto, Maurer, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz Suzette,
Schenk, Schmied Walter, Speck, Vetterli, Weyeneth (23)

13.08.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3121 n Po. Kunz. Besoldungsordnung und Anstellungs-
bedingungen beim Bund. Reform  (20.03.1997)
Der Bundesrat wird eingeladen, eine Reform der Besoldungs-
ordnung des Bundes sowie der Anstellungsbedingungen und -
kriterien einzuleiten, die folgenden Anforderungen gerecht wird:
1. Die Löhne beim Bund (allg. Bundesverwaltung, PTT, SBB)
sind in sozialpartnerschaftlicher Weise in sämtlichen Lohnklas-
sen generell den Vergleichslöhnen der Wirtschaft anzupassen.
Die heutige einheitliche Lohnpolitik ist weiterzuführen; Lohn-
massnahmen dürfen sich nicht auf einzelne Bundesbereiche be-
schränken.
2. Das auch nach der Revision des Beamtengesetzes noch ab-
solut ungenügende Leistungslohnprinzip ist weiter auszubauen.
Die Besoldungsordnung hat deshalb tiefere Anfangslöhne (d.h.
Lohn bei Antritt des Arbeitsverhältnisses) vorzusehen, die bei
überdurchschnittlichen Leistungen des Lohnbezügers deutlicher
und flexibler als heute erhöht werden können. Anderseits müs-
sen bei kontinuierlich schlechten Leistungen Lohnkürzungen

möglich sein. Zu diesem Zweck ist ein lohnwirksames Qualifika-
tionssystem einzuführen. Dabei ist sicherzustellen, dass die
Qualifikation sachbezogen erfolgt und nicht durch persönliche
Sympathien oder Antipathien beeinflusst wird.

3. Lohnautomatismen sind generell abzubauen (insbesondere
Dienstalterbeförderungen).

4. Die Anforderungsprofile für ausgeschriebene Bundesstellen
sind dahingehend zu revidieren, dass die verlangten Qualifika-
tionen inskünftig stärker den tatsächlichen Anforderungen der
Stelle angepasst werden. Die Karrieremöglichkeiten in der Bun-
desverwaltung sind inskünftig durchlässiger auszugestalten,
d.h. sie haben vermehrt die konkrete Befähigung und die Lei-
stungen im Beruf und weniger einseitig die Ausbildungsab-
schlüsse und -titel zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist auch der
zu hohe Akademikeranteil in der Bundesverwaltung zu senken,
indem vermehrt praxisorientierte Ausbildungen wie HTL, HWV
u.a. bei der Besetzung höherer Stellen berücksichtigt werden.

5. Damit das Lohnvolumen der einzelnen Bundesämter nicht un-
kontrolliert ansteigt, sind Quersubventionierungen mit anderen
Bundesbereichen zu verunmöglichen. Zu diesem Zweck ist das
in einzelnen Verwaltungszweigen bereits praktizierte New Public
Management (NPM) generell rasch einzuführen, welches für die
einzelnen Verwaltungsbereiche Globalbudgets vorsieht.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Bortoluzzi,
Brunner Toni, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Freund,
Giezendanner, Hasler Ernst, Kofmel, Maurer, Moser, Oehrli,
Schenk, Schmied Walter, Speck, Vetterli (18)

02.06.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

20.06.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3124 n Po. Gadient. Beiträge aus zweckgebundenen 
Treibstoffgeldern für Hauptstrassen. Flexiblere Kredit-
bewirtschaftung  (20.03.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, eine Aenderung des Finanz-
haushaltgesetzes zu prüfen, mit dem Ziel, bei Beiträgen aus
zweckgebundenen Treibstoffgeldern für Hauptstrasse weniger
restriktive Voraussetzungen für Kreditübertragungen zu schaf-
fen oder ein Instrument des "Mehrjahreskredites" einzuführen.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Bangerter, Baumann
J. Alexander, Baumberger, Béguelin, Bezzola, Binder, Bircher,
Blaser, Bonny, Borel, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni,
Bührer, Caccia, Cavadini Adriano, Columberg, Comby,
Couchepin, David, Deiss, Dettling, Dormann, Ducrot, Dünki,
Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegi-Obrist, Eggly, Ehrler,
Engelberger, Engler, Epiney, Eymann, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Filliez, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund,
Frey Claude, Frey Walter, Fritschi, Giezendanner, Gros Jean-
Michel, Grossenbacher, Guisan, Gysin Hans Rudolf, Hasler
Ernst, Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Hochreutener,
Imhof, Jans, Jutzet, Kofmel, Kühne, Kunz, Langenberger,
Lauper, Leu, Leuba, Loretan Otto, Lötscher, Maitre, Marti
Werner, Maurer, Meier Samuel, Meyer Theo, Mühlemann,
Müller Erich, Nabholz, Oehrli, Pelli, Philipona, Pidoux,
Raggenbass, Randegger, Ratti, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz
Marcel, Sandoz Suzette, Schenk, Scheurer, Schmid Odilo,
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck,
Stamm Judtih, Stamm Luzi, Steinegger, Steiner, Straumann,
Stucky, Theiler, Tschopp, Tschuppert, Tschäppät, Vetterli,
Vogel, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Wyss, Zapfl,
Zwygart (115)

21.05.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

97.3125 n Mo. Pelli. Steueramnestie für Erben  (20.03.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Änderung der geltenden
Steuergesetzgebung zu unterbreiten, die den Grundsatz der
Steueramnestie für die Erben einführt: Es soll zugunsten der Er-
ben auf eine Nachsteuer und auf eine Busse verzichtet werden,
wenn diese ein vollständiges Inventar der Vermögenswerte des



Erblassers vorlegen. Diese Steueramnestie soll für die direkte
Bundessteuer gelten und ist durch eine Änderung von Art. 57
StHG auch auf kantonaler Ebene möglich zu machen.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bonny, Caccia, Carobbio,
Cavadini Adriano, Cavalli, Dupraz, Epiney, Gadient, Kofmel,
Leu, Maspoli, Pidoux, Pini, Ratti, Semadeni, Vogel (17)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3128 n Ip. Comby. Schweizerische Entwicklungszusam-
menarbeit mit Madagaskar. Ermordung des Projektleiters 
Walter Arnold  (20.03.1997)

1. Welche Massnahmen hat der Bundesrat getroffen, um die
Hintergründe der Ermordung eines Schweizer Entwicklungshel-
fers und Projektleiters in Madagaskar zu ermitteln? Dieses Er-
eignis, welches die die schweizerische Entwicklungszusammen-
arbeit in eine schwierige Situation gebracht hat, ist vollständig
aufzudecken.

2. Die Zusammenarbeit mit den anderen Geberländern kann
sich dafür als sehr nützlich erweisen. Welche Massnahmen wur-
den in dieser Hinsicht unternommen?

3. Welche menschlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und so-
zialen Konsequenzen hat die Aufgabe des Projektes, welches
Walter Arnold leitete? Kann Madagaskar noch von den umfang-
reichen Investitionen der Schweiz und von den positiven Auswir-
kungen des Projekts profitieren?

4. Bleibt Madagaskar weiterhin ein Schwerpunktland in der
Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit?

Mitunterzeichnende: Dupraz, Pelli, Vogel (3)

14.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3130 n Ip. Berberat. Ausländer und Asylbewerber. 
Abtretung von Ansprüchen an den Bund. Gesetzmässigkeit  
(20.03.1997)

Wir stellen dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Sind Artikel 18e AsylG und Artikel 14b Absatz 4 ANAG nach
seiner Auffassung eine hinreichende gesetzliche Grundlage für
die Gesetzmässigkeit der Abtretungserklärung nach Anhang 5
der Weisung des EJPD vom 15.09.1996 über die Vergütung von
Ausreise- und Vollzugskosten?

Wie rechtfertigt der Bundesrat den Umstand, dass die Auslände-
rin oder der Ausländer gezwungen wird, den Anspruch auf die
Freizügigkeitsleistung abzutreten, obwohl dieser Anspruch laut
BVG vor der Fälligkeit weder abgetreten noch verpfändet wer-
den darf (ausser zur Finanzierung von Wohneigentum) und eine
solche Abtretung demnach nichtig wäre? Überdies bewirkt die
endgültige Ausreise ins Ausland für sich allein noch nicht, dass
der Anspruch auf die Freizügigkeitsleistung fällig wird.

2. Hat der Bundesrat, nachdem die Abtretungserklärung von An-
hang 5 also nichtig ist, die Absicht, alle erforderlichen Massnah-
men zu ergreifen, damit dieses Vorgehen gegenüber Auslände-
rinnen und Ausländern sofort gestoppt wird und damit die
Rechte der Ausländerinnen und Ausländer, die allenfalls zu Un-
recht um ihren Anspruch auf die Freizügigkeitsleistung gebracht
worden sind, wiederhergestellt werden?

Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung sind nur be-
schränkt pfändbar, und deshalb kann der Anspruch auf diese
Leistungen nur bis zum Existenzminimum abgetreten werden.

3. Wie rechtfertigt der Bundesrat den Umstand, dass Auslände-
rinnen und Ausländer das Risiko eingehen müssen, um die Ge-
samtheit ihres Anspruchs auf Leistungen der Arbeitslosenversi-
cherung gebracht zu werden, obwohl die gesetzlichen Bestim-
mungen die Abtretung nur in dem Mass zulassen, als die Auf-
rechterhaltung des Existenzminimums gesichert ist?

4. Wie rechtfertigt der Bundesrat den Umstand, dass Auslände-
rinnen und Ausländer einen Anspruch abtreten müssen, der ih-
nen nicht ausschliesslich zusteht und den sie deshalb auch nicht

abtreten können? Tatsächlich darf die Sicherheit nach Artikel
257e OR nur mit Zustimmung beider Parteien des Mietvertrags,
in diesem Fall also nur mit Zustimmung des Vermieters, oder ge-
stützt auf einen rechtskräftigen Zahlungsbefehl oder auf ein
rechtskräftiges Gerichtsurteil herausgegeben werden.

Diese Abtretungserklärung stellt eindeutig ein zusätzliches In-
strument zum Sicherheitskonto dar, ein Instrument, welches
zum Ziel hat, die Feststellung der Mittellosigkeit und damit die
Kostenübernahme durch den Bund für den Fall zu verhindern,
dass auf das Sicherheitskonto nichts einbezahlt wird oder dass
es einen geringeren Betrag als das Zehrgeld aufweist.

5. Sowohl die BVG-Beiträge als auch die Beiträge an die Arbeits-
losenversicherung werden vom Erwerbseinkommen abgezo-
gen. Nach Artikel 21a AsylG bezahlt der Arbeitgeber einen Anteil
vom Erwerbseinkommen der Asylbewerberin oder des Asylbe-
werbers auf das Sicherheitskonto ein. Ist die Ausländerin oder
der Ausländer also erwerbstätig, so hat sie oder er bereits eine
hinreichende Summe auf das Sicherheitskonto eingezahlt, je-
denfalls bis zum Betrag des minimalen Zehrgelds; damit ist die
Feststellung der Mittellosigkeit ausgeschlossen. Ist der Bundes-
rat daher nicht der Auffassung, dass Asylbewerberinnen und
Asylbewerber sowie Ausländerinnen und Ausländer mit diesem
Anhang 5 Gefahr laufen, doppelt bezahlen zu müssen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Bodenmann,
Borel, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von
Felten, Goll, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-
Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Leuenberger, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump,
Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes,
Wiederkehr (46)

21.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3131 n Mo. Meier Hans. Tierschutzgesetz. Teilrevision  
(20.03.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, im Rahmen der angekündigten
Teilrevision des Tierschutzgesetzes folgende 4 Punkte zu veran-
kern.

1. Weisungsbefugnisse des Bundesamtes für Veterinärwesen
gegenüber den kantonalen Vollzugsbehörden sowie Sanktions-
befugnisse des Bundesrates gegenüber Kantonen mit ungenü-
gendem Vollzug.

2. Ein Verbot von Haltungssystemen, die nachweislich alle artty-
pischen Verhaltensweisen eines Tieres zulassen.

3. Ein Verbot von Defektzuchten und von genetischen Manipula-
tionen am Erbgut von Tieren.

4. Ein Verbot von Schlachttiertransporten über mehr als 100 km
oder von längerer Dauer als 2 Stunden.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Dünki, Fasel,
Gonseth, Hollenstein, Meier Samuel, Ostermann, Teuscher,
Thür (10)

28.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3132 n Ip. Grüne Fraktion. Atomare Wiederaufarbeitung. 
Folgen für Mensch und Umwelt  (20.03.1997)

Wir bitten den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Erachtet es der Bundesrat nach wie vor als erwiesen, dass mit
der Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen aus
Schweizer A-Werken der Rechtfertigungsgrundsatz des Strah-
lenschutzgesetzes (Art. 8) eingehalten wird?

2. Erachtet es der Bundesrat als ethisch verantwortbar, die Be-
troffenen im Umkreis um die Wiederaufbereitungsanlagen durch
die Verarbeitung u.a. auch Schweizer Atommüll Strahlengefah-



ren auszusetzen, die die Schweizer Bevölkerung nie zu tragen
bereit wäre?

3. Ist angesichts der verheerenden Folgen für Mensch und Um-
welt nicht zu prüfen, die Bewilligung weiterer Atomtransporte in
die Wiederaufbereitungsanlagen aufgrund von Art. 5 Abs. 1 und
2, bzw. Art. 9 Abs. 2 des Atomgesetzes zu verweigern?

4. Ist der Bundesrat bereit, bei den Betreibern der Schweizer
Atomkraftwerke darauf hinzuwirken, dass keine neuen Wieder-
aufbereitungsverträge mehr abgeschlossen werden und der so-
fortige Ausstieg aus den bestehenden Verträgen zu prüfen
wäre?

Sprecherin: Teuscher

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3133 n Mo. Sandoz Marcel. Publizität bei Zollwiderhand-
lungen  (20.03.1997)

Ich ersuche den Bundesrat, dem Parlament eine Aenderung der
Gesetzgebung zu unterbreiten, die es der Oberzolldirektion er-
möglicht, die Namen von natürlichen oder juristischen Personen
zu veröffentlichen, die einer Zollwiderhandlung überführt sind.

Mitunterzeichnende: Binder, Blaser, Brunner Toni, Christen,
Comby, Dupraz, Eberhard, Ehrler, Guisan, Hess Otto, Kühne,
Kunz, Leu, Lötscher, Oehrli, Ruckstuhl, Steiner, Tschuppert,
Wittenwiler, Wyss (20)

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3134 n Ip. Ehrler. Viehabsatz. Vorbeugende Massnahmen  
(20.03.1997)

Ich bitte den Bundesrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass angesichts der gegen-
wärtigen diskriminierenden Massnahmen von verschiedenen
Staaten die Gefahr besteht, dass wegen fehlenden Exportmög-
lichkeiten von Zucht- und Nutzvieh der Absatz im nächsten
Herbst erneut einbrechen und sich damit die Misere auf dem
Fleischmarkt wiederholen könnte?

2. Was unternimmt der Bundesrat, um die verschiedenen Staa-
ten zu veranlassen, ihre diskriminierenden Massnahmen gegen-
über der Schweiz aufzuheben?

3. Welche Massnahmen bereitet der Bundesrat vor für den Fall,
dass die Diskriminierung nicht rechtzeitig beseitigt wird?

4. Sieht der Bundesrat unter diesen Massnahmen auch in Be-
tracht, die für die Viehexporte vorgesehenen Mittel für den
Fleischexport zu verwenden und dafür besorgt zu sein, dass das
nicht ausgenützte Exportkontingent für Zuchtvieh in ein solches
für Fleisch umgewandelt wird?

Mitunterzeichnende: Binder, Blaser, Brunner Toni, Christen,
Comby, Dupraz, Eberhard, Guisan, Hess Otto, Kühne, Kunz,
Leu, Lötscher, Oehrli, Ruckstuhl, Steiner, Tschuppert,
Wittenwiler, Wyss (19)

14.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3136 n Ip. Carobbio. Risikorückstellungen der Banken. 
Steuerliche Abzugsfähigkeit  (20.03.1997)

Die grössten Schweizer Banken haben in ihren Bilanzen des Ge-
schäftsjahres 1996 derart hohe Risikorückstellungen vorgenom-
men, dass sie trotz beträchtlicher Betriebsgewinne am Schluss
Buchverluste auswiesen.

Die Unterzeichner fragen den Bundesrat:

1. Wie stellt sich die Eidgenössische Steuerverwaltung zur Ab-
zugsfähigkeit dieser Rückstellungen vom steuerbaren Einkom-
men?

2. Will sich die Eidgenössische Steuerverwaltung im Zusam-
menhang mit der ersten Frage von den kantonalen Behörden,
denen von Gesetzes wegen die Veranlagung des steuerbaren
Einkommens für die Direkte Bundessteuer obliegt, einbeziehen
lassen?

3. Ist der Bundesrat nicht der Meinung, dass dem Parlament ein
vollständiger Bericht vorzulegen sei, der darüber informiert, wie
sich die Eidgenössische Steuerverwaltung zur Abzugsfähigkeit
der von den Banken verbuchten Rückstellungen stellt?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin,
Berberat, Borel, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von
Felten, Goll, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Gysin
Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hubmann, Jans,
Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leemann,
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Meyer Theo,
Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Stump, Thanei,
Tschäppät, Vermot, Weber Agnes, Zbinden (49)

29.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3137 n Mo. Spielmann. Eisenbahnanschluss Genf-
Mâcon-Paris. Verbesserung  (20.03.1997)

Ich fordere den Bundesrat auf, alle notwendigen Schritte zu un-
ternehmen, damit die Arbeiten für eine Wiederinbetriebnahme
der Eisenbahnverbindung zwischen Bellegarde und Bourg-en-
Bresse rasch an die Hand genommen werden. Für dieses Vor-
haben soll der Bund einen Betrag in der von der SNCF für die
Beteiligung geforderten Höhe bereitstellen.

Meine Motion stützt sich auf folgende Grundlagen:

Am 27.09.1992 hat das Schweizervolk dem Bundesbeschluss
über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransver-
sale zugestimmt. Artikel 7 dieses Beschlusses lautet: "Der Bund
wirkt auf den Einbezug der Westschweiz in das europäische
Hochgeschwindigkeitsnetz hin, indem er den Bau und die Mo-
dernisierung der Strecke Genf-Mâcon und den Anschluss von
Basel anstrebt."

Der Bundesrat hat beschlossen, einen Betrag in der Höhe von
1,2 Milliarden Franken zur Verbesserung des Anschlusses der
Schweiz an das europäische Hochleistungsnetz einzusetzen.

Seit 1991 beschäftigt sich eine Studiengruppe aus Fachleuten
des Bundesamtes für Verkehr, der "Direction des transports ter-
restres" des französischen Verkehrsministeriums für Strassen-
und Schienenverkehr, der SBB und der SNCF mit einem Ge-
samtkonzept für die Eisenbahnverbindungen zwischen der
Schweiz und Frankreich. Bis heute haben die Analysen, Studien
und Verhandlungen nicht zu einem Vorprojekt geführt, mit einer
Verwirklichung ist in naher Zukunft also nicht zu rechnen.

Das Projekt eines neuen TGV-Anschlusses Genf-Mâcon steckt
in der Sackgasse, weil es - auf der Grundlage eines unrealisti-
schen Konzepts aus dem Jahre 1991 - mit exorbitanten Kosten
rechnet, die mit 3 Milliarden Franken erst noch äusserst optimi-
stisch veranschlagt sind.

In der gegenwärtigen Lage haben weder Frankreich noch die
Schweiz ein Interesse, sich in ein unrealistisches und prestige-
trächtiges Grossprojekts zu verbeissen.

Vor acht Jahren haben die Verantwortlichen der SNCF vorge-
schlagen, den Betrieb der sog. "ligne des Carpates" wieder auf-
zunehmen, die von Bellgarde via Nantua nach Bourg-en-Bresse
führt. Dadurch würde die Anschlussstrecke um 70 km kürzer,
und die Fahrzeit der TGV zwischen Genf und Paris liesse sich
um 25 Minuten reduzieren; und das alles bei Kosten zwischen
250 und 300 Millionen Franken.

Mitunterzeichnende: Béguelin, Jaquet-Berger (2)

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

04.12.1997 Nationalrat. Die Motion wird in Form eines Postula-
tes überwiesen.



97.3139 s Mo. Ständerat. Sofortmassnahmen zur Sanierung 
der Arbeitslosenversicherung (Brändli)  (20.03.1997)

In Anbetracht der prekären finanziellen Lage der ALV laden wir
den Bundesrat ein, Sofortmassnahmen einzuleiten, die eine
ausgeglichene Rechnung bei der ALV ermöglichen. Die notwen-
digen gesetzlichen Anpassungen sind sozialverträglich auszu-
gestalten.

Mitunterzeichnende: Beerli, Bieri, Bisig, Büttiker, Cottier,
Danioth, Forster, Frick, Gemperli, Küchler, Leumann, Loretan
Willy, Marty Dick, Paupe, Reimann, Respini, Rhyner, Rochat,
Saudan, Schallberger, Schiesser, Schüle, Seiler Bernhard,
Spoerry, Uhlmann (25)

28.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

17.06.1997 Ständerat. Annahme.

97.3141 n Mo. Widmer. Subvention für das Verkehrshaus 
der Schweiz  (20.03.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, dem Parlament eine Botschaft
zu unterbreiten, welche eine gesetzliche Grundlage für eine dau-
ernde Subventionierung des Verkehrshauses der Schweiz in Lu-
zern regelt.

Mitunterzeichnende: Aguet, Aregger, Banga, Baumberger,
Bäumlin, Berberat, Bezzola, Bircher, Bonny, Bühlmann, Caccia,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, David, Deiss, Dettling, Dormann,
Ducrot, Dünki, Durrer, Eberhard, Egerszegi-Obrist, Engelberger,
Fankhauser, Fasel, Fässler, Föhn, Gadient, Grossenbacher,
Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, Hess Peter, Hochreutener,
Hubmann, Imhof, Jaquet-Berger, Kofmel, Kunz, Leu, Loeb,
Loretan Otto, Lötscher, Mühlemann, Randegger, Ratti, Ruffy,
Rychen, Scheurer, Schmid Odilo, Semadeni, Steinegger,
Steiner, Strahm, Stucky, Theiler, Tschuppert, Vollmer, Widrig,
Wittenwiler, Zapfl, Ziegler (62)

21.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3142 n Mo. Raggenbass. Juristische Person als unbe-
schränkt haftende Gesellschafterin einer Personengesell-
schaft  (20.03.1997)

Das Schweizerische Obligationenrecht sei derart zu ändern,
dass auch eine juristische Person (z.B. AG GmbH) unbe-
schränkt haftende Gesellschafterin einer Personengesellschaft
(Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft) werden kann.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Bührer, Comby,
David, Deiss, Dettling, Eberhard, Engelberger, Engler, Fehr
Hans, Filliez, Fischer-Hägglingen, Frey Walter, Gadient,
Hegetschweiler, Hess Otto, Hochreutener, Imhof, Kofmel,
Kühne, Leu, Loeb, Lötscher, Mühlemann, Müller Erich, Nabholz,
Ratti, Ruckstuhl, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Schmied
Walter, Straumann, Stucky, Tschopp, Weyeneth, Widrig, Wyss 
(38)

28.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3144 n Ip. Thür. Wiederaufarbeitung abgebrannter Kern-
brennstoffe  (20.03.1997)

Ende der siebziger Jahre haben die schweizerischen AKW-Be-
treiber Verträge mit den Wiederaufarbeitungsfirmen Coméga
(Frankreich, La Hague) und British Nuclear Fuels Ltd. (Grossbri-
tannien, Sellafield) abgeschlossen. Gemäss Antwort des Bun-
desrates auf die Interpellation Bär (93.3114, Rücknahme von ra-
dioaktivem Abfall aus Wiederaufarbeitung) sollen die unter Ver-
trag stehenden Mengen bis etwa 2003, also bis in sechs Jahren,
aufgearbeitet sein. Da Abfall- und Entsorgungsfragen langfristi-
ger Natur sind, ist anzunehmen, dass die Abfall verursachenden
Atomkraftwerk-Betreiber gegenwärtig an der Planung des weite-
ren Vorgehens sind.

In diesem Zusammenhang und im Anschluss an die Interpella-
tionen Bär (93.3112, 93.3113, 93.3114) ersuche ich den Bun-
desrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Sind bis heute (Frühjahr 1997) weitere Verträge über die Wie-
deraufarbeitung abgebrannter Brennelemente aus schweizeri-
schen AKW zusätzlich zu den bekannten 1036 Tonnen Schwer-
metall abgeschlossen worden?

1.1. Wenn ja, in welchem Umfang?

2. Stehen solche zusätzlichen Verträge derzeit in Verhandlung?

3. Wie viele schweizerische Brennelemente mit wie viel Tonnen
Schwermetall sind bis heute in die Wiederaufarbeitungsanlage
La Hague geliefert worden?

3.1. Wie viele werden bis zum Jahr 2000 noch dorthin geliefert
werden?

3.2. Wie viel davon ist bis heute wiederaufgearbeitet worden und
aus welchen AKW?

3.3. Wie viel wird davon weiterhin bis zum Jahr 2000 voraus-
sichtlich aufgearbeitet sein und aus welchen AKW?

4. Wie viele schweizerische Brennelemente mit wie viel Tonnen
Schwermetall sind bis heute in die Wiederaufarbeitungsanlagen
Sellafield geliefert worden?

4.1. Wie viele werden bis zum Jahr 2000 noch dorthin geliefert
werden?

4.2. Wie viel davon ist bis heute wiederaufgearbeitet worden und
aus welchen AKW?

4.3. Wie viel wird davon weiterhin bis zum Jahr 2000 voraus-
sichtlich aufgearbeitet sein und auswelchen AKW?

5. Ab welchem Zeitpunkt erfolgt die Rücklieferung von radioakti-
ven Stoffen aus La Hague und Sellafield, aufgegliedert nach den
einzelnen Abfallkategorien?

6. Werden dabei aus La Hague anteilsmässig alle Abfallarten
aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter schweizerischer
Brennelement zurückgeliefert oder erfolgt ein Tausch (z.B. mehr
hochradioaktive Abfälle für weniger oder keine schwach- und
mittelaktive Abfälle)?

7. Wie verhält sich dies bei den Abfällen aus Sellafield?

8. Wieviel Mischoxid(Mox)-Brennelemente mit wie hohem Pluto-
niumgehalt sind bisher in den AKW Beznau I und II eingesetzt
worden?

8.1. Was ist mit den abgebrannten Mox-Brennelementen ge-
schehen?

8.2. Welche weitere Behandlung/Lagerung ist für sie in Zukunft
vorgesehen?

9. Wieviele Mox-Brennelemente mit wie hohem Plutoniumgehalt
werden voraussichtlich noch in Beznau I und II eingesetzt wer-
den?

10. Welche schweizerischen AKW ausser Beznau werden noch
Mox-Brennelemente einsetzen?

11. Trifft es zu, dass Mox-Brennelemente für das AKW Gösgen
bereits beauftragt und gefertigt sind?

11.1. Wann sollen dort erstmalig Mox-Brennelemente - mit wel-
chem Plutoniumgehalt - eingesetzt werden?

11.2. Was soll später mit den abgebrannten Mox-Brennelemen-
ten aus Gösgen geschehen?

12. Was ist mit dem bisher aus Brennelementen der AKW Müh-
leberg, Leibstadt und Gösgen abgetrennten Plutonium gesche-
hen?

12.1. Was soll damit in Zukunft geschehen?

13. Wieviel Lagerplatz ist derzeit in den AKW in Lagerbecken mit
abgebrannten Brennelementen belegt, aufgeschlüsselt nach
den einzelnen AKW? (Angaben der total vorhandenen Plätze,
der eventuellen Belegung durch Vollkernreserven, der belegten
und der noch freien Plätze.)

14. Wie stellt sich der Bundesrat zur Frage der Beteiligung an in-
ternationalen Endlagerprojekten, die ja bekanntlich auch von der
Nagra nicht ausgeschlossen werden?



14.1. Welche konkreten Projekte werden in dieser Hinsicht der-
zeit verfolgt?

14.2. Welche Möglichkeiten werden derzeit erwogen?

14.3. Welche Möglichkeiten könnten prinzipiell verfolgt werden?

15. Wie beurteilt der Bundesrat die Rolle des zentralen Zwi-
schenlagers?

15.1. Wie lange soll es betrieben werden?

15.2. Kann es - gemäss den aufgelegten Plänen der Betreiberin
ZWILAG - allen denkbaren Optionen bezüglich Wiederaufarbei-
tung oder direkter Endlagerung gerecht werden?

16. Was für Arbeiten zur Konkretisierung der Option direkte End-
lagerung (ohne Wiederaufarbeitung) sind im Gange? Wie ist der
Stand?

16.1. Wer führt sie durch und in wessen Auftrag?

17. Existiert ein Staatsvertrag oder allenfalls eine diplomatische
Note zwischen der Schweiz und einem anderen Staat, die die
Wiederaufarbeitung zum Thema haben?

Mitunterzeichnende: Alder, Baumann Ruedi, Diener, Fasel,
Gonseth, Hollenstein, Ostermann, Stump, Teuscher, Weber
Agnes, Wiederkehr, Zbinden (12)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3147 n Ip. Bühlmann. Cabaret-Tänzerinnen. Kontrolle der 
Arbeitsvermittlungsagenturen  (20.03.1997)

Für die Arbeitsvermittlung ins Ausland oder aus dem Ausland
verlangt das AVG neben einer kantonalen Bewilligung zusätzlich
auch noch eine Bewilligung durch das BIGA (Art. 2 Abs. 3 AVG).

Die Auslandvermittlungsagenturen spielen beim Vermitteln von
Cabaret-Tänzerinnen eine entscheidende Rolle. Sie stellen häu-
fig im Ausland den ersten Kontakt mit den zukünftigen Cabaret-
Tänzerinnen her und lochen diese oft durch harmlose Zeitungs-
inserate an.

Ich frage deshalb den Bundesrat an

1. Werden diese Auslandvermittlungsagenturen durch die Bewil-
ligungsbehörden wie das BIGA und die kantonalen Arbeitsämter
einer eingehenden Prüfung und regelmässig wiederkehrenden
Kontrollen unterzogen?

2. Gibt es einen Ehrenkodex unter diesen Agenturen, wonach
die Vermittlung von Frauen zum Zwecke der wirtschaftlichen
Ausbeutung ihrer Sexualität verboten ist?

3. Wäre der Bundesrat bereit, diesen Agenturen die nötigen Auf-
lagen zum Schutze der betroffenen Frauen zu machen und die
Kontrollen zu verschärfen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie,
Béguelin, Berberat, Chiffelle, Diener, Dormann, Fasel, Fässler,
Fehr Lisbeth, von Felten, Gadient, Goll, Gross Andreas, Gross
Jost, Grossenbacher, Hafner Ursula, Hämmerle, Heberlein,
Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Jutzet, Langenberger, Leemann, Leuenberger,
Marti Werner, Maury Pasquier, Meier Samuel, Müller-Hemmi,
Nabholz, Rechsteiner-Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei,
Thür, Tschäppät, Vermot, Wiederkehr, Zapfl, Zbinden (55)

21.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3148 n Ip. Bühlmann. Schutz vor Menschenhandel  
(20.03.1997)

Opfer von Menschenhandel müssen häufig mit Repressalien in
ihren Herkunftsländern rechnen, wenn sie sich entschliessen,
eine Strafanzeige einzureichen. Das führt dazu, dass sie häufig
auf eine Strafanzeige verzichten und so die Aufklärung, Verfol-
gung und Bestrafung von Menschenhandel nicht möglich ist.

Ich bitte deshalb den Bundesrat um die Beantwortung der fol-
genden Fragen:

1. Gilt der ANAG-Artikel 14a Absatz 4: "Der Vollzug kann insbe-
sondere nicht zumutbar sein, wenn er für den Ausländer eine
konkrete Gefährdung darstellt" auch für Opfer von Menschen-
handel, die sich für eine Strafanzeige entschlossen haben?

2. Wäre er bereit, eine explizite Regelung auf Gesetzesstufe für
die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für Opfer von Men-
schenhandel, für welche die Wegweisung aus der Schweiz eine
schwere Notlage bedeutet, zu schaffen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie,
Béguelin, Berberat, Chiffelle, Diener, Dormann, Fasel, Fässler,
Fehr Lisbeth, von Felten, Gadient, Goll, Gross Jost,
Grossenbacher, Hafner Ursula, Hämmerle, Heberlein, Herczog,
Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet,
Langenberger, Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meier Samuel, Müller-Hemmi, Nabholz, Rechsteiner-
Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni,
Spielmann, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät,
Vermot, Wiederkehr, Zapfl (53)

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3149 n Mo. Bühlmann. Bekämpfung des Menschen-
handels  (20.03.1997)

Ich bitte den Bundesrat, gesetzliche Bestimmungen im ANAG
und in der BVO einzuführen, welche bei Anzeichen von Men-
schenhandel die Wegweisung von Opfern von Menschenhandel
für drei Monate aussetzt.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, von Allmen,
Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Béguelin,
Chiffelle, Diener, Dormann, Fasel, Fässler, Fehr Lisbeth, von
Felten, Gadient, Goll, Gross Andreas, Gross Jost,
Grossenbacher, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet,
Langenberger, Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meier Samuel, Müller-Hemmi, Nabholz, Rechsteiner-
Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni,
Spielmann, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät,
Vermot, Wiederkehr, Zapfl (51)

28.05.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3150 n Ip. Chiffelle. Entwicklung des Skitourismus in der 
Region der Tête de Balme  (20.03.1997)

Der Druck, mit dem die Gemeindebehörden das Projekt zur Er-
weiterung des Skigebietes zu verwirklichen versuchen, veran-
lasst mich, dem Bundesrat die folgenden Fragen zu stellen:

1. Wie stellt sich der Bundesrat grundsätzlich zur Erschliessung
neuer oder zur Erweiterung bestehender Skigebiete und was
meint er konkret zum Projekt, von dem hier die Rede ist?

2. Hält es der Bundesrat nicht für angebracht, auch im Bereich
des Tourismus auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung zu
setzen und Projekte zu fördern, die von einer touristischen Ent-
wicklung ausgehen, welche die Erwartungen der Bevölkerung
und die Interessen des Umweltschutzes miteinander in Einklang
zu bringen versucht?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Berberat, Borel, Bühlmann,
Carobbio, Cavalli, Fässler, Gross Jost, Hollenstein, Hubmann,
Jans, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Roth-Bernasconi,
Ruffy, Teuscher, Thanei, Vermot, Weber Agnes (25)

02.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



97.3153 n Ip. Fasel. Multilaterales Abkommen über Investi-
tionen. Position der Schweizer Verhandlungsdelegation  
(20.03.1997)

Bei verschiedenen Gelegenheiten hat der Bundesrat zum Aus-
druck gebracht, dass die wirtschaftliche Globalisierung auch
eine soziale und ökologische Dimension beinhalte. Ich bitte den
Bundesrat in diesem Zusammenhang, zu folgenden Fragen
Stellung zu beziehen:

1. Bemüht sich der Bundesrat, im Rahmen der Verhandlungen
über das multilaterale Investitionsabkommen auch der sozialen
Dimension Rechnung zu tragen und darauf hinzuwirken, dass
die Verbesserung der Rechte der Investoren mit einer Verbesse-
rung des Schutzes der Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen einhergeht?

2. Fordert der Bundesrat, dass die OECD-Leitsätze für multina-
tionale Unternehmen ins Investitionsabkommen aufgenommen
werden?

3. Verlangt der Bundesrat, dass eine rechtsverbindliche Ver-
pflichtung ins Investitionsabkommen aufgenommen wird, wel-
che die Staaten dazu anhält, nationale Kontaktstellen zu schaf-
fen, welche die Einhaltung der Leitsätze überwachen?

4. Fordert der Bundesrat, dass die Verpflichtung der Unterzeich-
nerstaaten, die Grundrechte der Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen zu schützen, zu fördern und für deren Einhaltung zu
sorgen wie im Vorwort des Investitionsabkommens erwähnt
wird?

5. Fordert der Bundesrat im weiteren, dass eine spezielle Klau-
sel ins Investitionsabkommen aufgenommen wird, welche den
Ländern untersagt, ausländische Investitionen anzulocken, in-
dem die nationalen Arbeitsnormen aufgehoben oder die interna-
tional anerkannten Grundrechte der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen verletzt werden?

6. Fordert der Bundesrat und seine Verhandlungsdelegation die
Betrachtung bestehender ökologischer Normen wie dies bei-
spielsweise in Artikel 1114 der NAFTA zum Ausdruck kommt?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Diener,
Fässler, von Felten, Gonseth, Hollenstein, Jutzet, Meier Hans,
Rennwald, Teuscher, Thür, Wiederkehr (13)

21.05.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3154 n Ip. Schmid Samuel. Organisation und Ausbildung 
des Stabes des Bundesrates  (20.03.1997)

Ich ersuche den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist eine den verschiedensten Lagen entsprechende Struktur
dieses Stabes vorgesehen? Wie setzt sich der Stab für den "Nor-
malfall" zusammen?

2. Wie werden die Mitglieder des Stabes, insbesondere der
Stabschef (SC) ausgebildet und beübt? Ist es insbesondere
sinnvoll, den Bundeskanzler als SC vorzusehen, resp. wie wird
sichergestellt, dass diese politisch gewählte Magistratsperson
geschult werden kann?

3. Wie werden die verschiedenen nachrichtendienstlichen Be-
dürfnisse abgedeckt?

4. Hat der Bundesrat das gesetzliche Instrumentarium, um einen
seinen verschiedenen Bedürfnissen gerecht werdenden Stab in
personeller, nachrichtendienstlicher und logistischer Hinsicht
einzusetzen? Welche Massnahmen sind allenfalls vom Gesetz-
geber vorzusehen?

5. Wie ist derzeit die Erreichbarkeit des Stabes, der jeweiligen
Stellvertreter und des Bundesrates sichergestellt?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Fehr Lisbeth, Fehr
Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Gadient, Hasler Ernst,
Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Vetterli, Weyeneth, Wyss 
(12)

02.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3157 n Mo. Grobet. SBB. Lärmschutzmassnahmen  
(20.03.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, raumplanerische Massnahmen
zu ergreifen, um zu verhindern, dass entlang von Bahnlinien wei-
tere Bauten erstellt werden.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Béguelin, Berberat, Borel, Carobbio,
Cavalli, de Dardel, Dupraz, Fankhauser, von Felten, Gross
Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jaquet-Berger,
Maury Pasquier, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni,
Spielmann, Stump, Teuscher, Vollmer, Weber Agnes, Zbinden 
(30)

✕ 97.3158 n Mo. Grobet. Bankkonten und Guthaben korrup-
ter Staatsmänner  (20.03.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen, damit
die Konten und Guthaben politischer Persönlichkeiten sofort ge-
sperrt werden können, wenn es sich erweist, dass deren Inhaber
öffentliche Gelder unterschlagen haben oder mit Geld korrum-
piert worden sind. Personen, die öffentliche Ämter innehatten,
sollen sich in solchen Fällen nicht auf das Bankgeheimnis beru-
fen können.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel, Carobbio,
Cavalli, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross
Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hämmerle,
Hubmann, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Maury Pasquier,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Spielmann, Stump, Vollmer, Weber Agnes, Zbinden 
(33)

16.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

19.12.1997 Nationalrat. Die Motion wird in Form eines Postula-
tes überwiesen.

97.3159 n Ip. Imhof. Umsetzung des Zumutbarkeitsbegriffes 
in der Arbeitslosenversicherung  (20.03.1997)
Wir haben rund 200 000 Arbeitslose.
Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass es bei dieser An-
zahl Arbeitsloser wenig Sinn macht, weiterhin jährlich 60 000
Saisonnierbewilligungen auszustellen?
Ist der Bundesrat bereit, im Sinne von Artikel 16 ALV die Zumut-
barkeit verstärkt zu gewichten?
Ist der Bundesrat bereit, den Regionalen Vermittlungszentren in
geeigneter Form klarzumachen, dass die Zumutbarkeit restrikti-
ver umgesetzt wird und vor allem die ledigen Arbeitslosen anzu-
halten sind, auch weniger attraktive Saisonstellen anzunehmen?

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Engler,
Hochreutener, Kühne, Loretan Otto, Schmid Odilo, Widrig (8)

14.05.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3160 n Mo. Guisan. Krankenversicherung. Prämienauf-
sicht und Kontrolle  (20.03.1997)
Der Bundesrat wird gebeten, eine Krankenversicherungskom-
mission nach den Modalitäten der Wettbewerbs- oder der Ban-
kenkommission einzusetzen.Sie soll sich zusammensetzen aus
anerkannten Vertretern der Partner im Gesundheitswesen, den
Direktoren des BSV, BAG, BFS und einem Vertreter der SDK.
Sie hat die Aufgabe, den Vollzug des KVG und dessen Verfah-
ren zu koordinieren. Sie definiert die Begriffe und legt die Be-
zugsinidikatoren fest. Sie soll jene Krankenversicherungsprä-
mien für 1998 und die folgenden Jahre prüfen, die ausserhalb
der Bandbreite von -10% und +5% des mittleren kantonalen In-
dex liegen und sie soll sich besonders mit dem Umfang und der
Wirtschaftlichkeit der übernommenen Leistungen , den Modali-
täten, den Verwaltungskosten sowie den Beträgen für die ge-
setzliche Reserve und die Rückstellungen (Art. 78 und 83 KVV)



befassen. Sie empfiehlt dem Bundesrat die für die Eindämmung
der Kosten und die Verbesserung der Lage notwendigen Mass-
nahmen. Sie kann, wenn der mittlere kantonale Index beträcht-
lich zunehmen oder mehr als das Doppelte der allgemeinen
Preis- und Lohnentwicklung betragen sollte, dem Bundesrat
empfehlen, die Krankenversicherungsprämien  nach den Be-
stimmungen von Art. 54 und 55 KVG zu behandeln.

Mitunterzeichnende: Bonny, Bührer, Christen, Comby,
Couchepin, Dupraz, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Frey
Claude, Gysin Hans Rudolf, Kofmel, Langenberger, Nabholz,
Pelli, Philipona, Pidoux, Sandoz Marcel, Suter, Tschopp, Vogel 
(20)

27.08.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3163 n Po. Grendelmeier. Protokolle der eidgenössichen 
Räte (20.03.1997)

Das Büro wird eingeladen zu prüfen, wie die vollständigen Pro-
tokolle der eidgenössischen Räte aus der Zeit vor 1971 der Oef-
fentlichkeit und der Forschung besser zugänglich gemacht wer-
den können.

16.05.1997 Das Büro beantragt, das Postulat abzulehnen

97.3165 n Ip. Meier Samuel. Umsetzung der Technischen 
Verordnung über Abfälle (TVA)  (21.03.1997)

Aufgrund des in der Schweiz sehr unterschiedlichen Standes der
Realisierung einer rationellen, zeitgemässen, umweltverträgli-
chen und vorschriftsgerechten Abfallbewirtschaftung gestatte
ich mir, dem Bundesrat die folgenden Fragen zu stellen:

1. Ist der Bundesrat nach wie vor gewillt, die TVA sowie die ent-
sprechende Umweltschutzgesetzgebung und die darin enthalte-
nen Planungstermine durchzusetzen?

2. Wie schätzt der Bundesrat die Chance ein, dass bis zum Jahr
2000 die noch bestehenden Deponien aufgehoben werden kön-
nen?

3. Warum und gestützt auf welche Grundlagen hat der Bundes-
rat bzw. das EDI Bewilligungen an Betreiber von noch bestehen-
den Deponien erteilt zu deren Weiterbetrieb über das Jahr 2000
hinaus? Welche Deponien kommen in den Genuss einer sol-
chen Ausnahmebewilligung?

4. Ist der Bundesrat ebenfalls bereit, koordinative Funktionen
zwischen Kantonen/Regionen mit und ohne Kehrichtverbren-
nungsanlagen (KVA) zu übernehmen?

28.05.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3167 n Ip. Bortoluzzi. Arbeitsweise des Bundesrates  
(21.03.1997)

Die vom Bundesrat am 05.03.1997 angekündigte "Stiftung für
Solidarität" soll gemäss verschiedenen Medienberichten sehr
kurzfristig und ohne grössere Vorbereitungszeit konzipiert und
präsentiert worden sein. Dies, obwohl es sich um einen Ent-
scheid von grösster Tragweite und Brisanz handelte.

Ich frage den Bundesrat in diesem Zusammenhang an:

1. Trifft es zu, dass die Idee zur "Stiftung für Solidarität" erst we-
nige Tage vor deren Präsentation entstanden ist?

2. Welche Abklärungen hat der Bundesrat vor der Präsentation
der Idee getroffen? Wer war in die Vorbereitungsarbeiten invol-
viert?

3. Trifft es zu, dass der Antrag für die Schaffung der Stiftung den
Regierungsmitgliedern erst wenige Stunden vor der entspre-
chenden Bundesratssitzung unterbreitet wurde?

4. Wie begründet es der Bundesrat, dass bei der Präsentation
der Stiftung zentrale Fragen, wie der genaue Stiftungszweck,
noch nicht detailliert beantwortet werden konnten?

5. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass angesichts der Tragweite
des Entscheides, alle nötigen Abklärungen getroffen wurden und

dem Bundesrat genügende Entscheidungsgrundlagen vorla-
gen?

6. Mit welchem Argument begründet der Bundesrat sein nach
aussen hin überstürzt wirkendes Handeln?

7. Bis vor kurzem wurden sämtliche Begehren zu einer Aend-
erung der Bewirtschaftung der Goldreserven der Nationalbank
abgelehnt. Wie begründet der Bundesrat seinen Sinneswandel
bezüglich der Nutzung der Goldreserven?

Mitunterzeichnende: Binder, Blocher, Brunner Toni, Fehr
Lisbeth, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Freund, Hasler
Ernst, Kunz, Maurer, Schlüer, Speck, Vetterli (14)

02.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3168 n Mo. Gusset. Aufhebung des Beamtenstatus für 
das Bundespersonal  (21.03.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Regelung
vorzuschlagen, die den Beamtenstatus in der Bundesverwaltung
und die damit verbundenen Besserstellungen gegenüber der
Privatwirtschaft, insbesondere die ungleichen Kündigungsfri-
sten, aufhebt.

Begründete Ausnahmen regelt der Bundesrat.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Borer, Bortoluzzi,
Brunner Toni, Dettling, Dreher, Engelberger, Fehr Hans,
Fischer-Seengen, Freund, Frey Walter, Giezendanner, Gros
Jean-Michel, Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst, Kunz, Maurer,
Moser, Müller Erich, Randegger, Schenk, Scherrer Jürg,
Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Speck, Stamm Luzi,
Steinemann, Stucky, Vallender, Vetterli, Weigelt (32)

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

20.06.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3169 n Ip. Ostermann. Autobahnumfahrung von 
Lausanne  (21.03.1997)

Die Autobahnumfahrung von Lausanne hat zwischen Villars-
Ste-Croix und Vennes auf der bergwärts führenden Fahrbahn
eine dritte Spur erhalten. Begründet wurde das Vorhaben damit,
dass die Lastwagen wegen der starken Steigung den Verkehrs-
fluss erheblich verlangsamen. Das Baugesuch wurde korrekt
eingereicht, bewilligt und den Vorschriften entsprechend finan-
ziert. Nach Abschluss der Arbeiten konnte man nun zur grossen
Verwunderung feststellen, dass auch die talwärts führende Fahr-
bahn um eine dritte Spur erweitert worden war. Diese Erweite-
rung wurde erst nachträglich Gegenstand einer Planauflage und
einer Umweltverträglichkeitsprüfung, beide eher symbolischer
Natur.

Ich stelle deshalb folgende Fragen:

1. Ist es zulässig, dass politische Entscheide von den Vollzugs-
organen auf diese Weise ausgelegt werden?

2. Die zusätzliche talwärts führende Spur wurde, wie es heisst,
nur erstellt, um den Komfort der Baustelle zu erhöhen und den
Verkehr während den Bauarbeiten besser bewältigen zu kön-
nen. Plötzlich wurde sie vom Provisorium zum Definitivum erho-
ben. Wie lässt sich erklären, dass eine zu Hilfszwecken erbaute
Fahrspur plötzlich den Qualitätsnormen und den Anforderungen
an die Dauerhaftigkeit eines Bauwerks genügen kann? Weiter
heisst es, dass mit den Mitteln für die Erstellung der bergwärts
führenden Spur gleich auch noch die Erweiterung der Gegen-
fahrbahn finanziert werden konnte. Wie lässt sich ein solches
Wunder erklären?

3. Lässt sich daraus schliessen, dass die Kosten des Projekts
schlecht kalkuliert worden sind, handelt es sich also um einen
Fall von Inkompetenz? Und ist es zulässig, dass ein Bauunter-
nehmen sich das Recht herausnimmt, einen Kredit, der nicht voll
ausgeschöpft werden muss, anderswo zu verbauen?

Oder wurde gar vorsätzlich gehandelt? "24 Heures" gibt in der
Ausgabe vom 14.01.1997 eine Aussage des Chefs der Abteilung



Nationalstrassen des Kantons Waadt in folgenden Worten wie-
der: "(Letzterer) verbirgt nicht, dass die zusätzliche Spur mit Vor-
bedacht und in Absprache mit den Behörden von Kanton und
Bund erstellt worden ist. Die Pläne dafür hätten bereits vor vier
oder fünf Jahren aufgelegt werden können; aber dies hätte mög-
licherweise den politischen Konsens gefährdet, der damals nur
schwer zu erreichen war." Muss man eine solche Äusserung
nicht als ganz bewusste Bestätigung des gängigen Spruchs in-
terpretieren: "Die da oben machen ohnehin, was sie wollen"?
Wer sind im vorliegenden Fall "die da oben"?

4. Musste beim Bauabschluss die in der Auftragsvergabe enthal-
tene Beschreibung der Arbeiten den neuen Bauabsichten ange-
passt werden, oder deckte sie die Projekterweiterung bereits
ab?

5. Wann hat der Bundesrat Kenntnis von diesem "eleganten"
Trick erhalten, und hat er ihn möglicherweise gar mit seiner Au-
torität gedeckt?

6. Der vorliegende Fall erweckt den Eindruck, dass Spurerweite-
rungen bei Autobahnen nur eine Frage des Geldes sind, dass
die Umweltverträglichkeitsprüfung reine Formsache ist und dass
man die Dinge beträchtlich vereinfachen kann, wenn man sich
bei der Planauflage auf die Linienführung beschränkt? Ist der
Bundesrat bereit, diesem empörenden Eindruck entgegenzutre-
ten und sich klar und deutlich für die rechtzeitige Durchführung
von Umweltverträglichkeitsprüfungen einzusetzen? Kann er be-
stätigen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung für die zusätz-
liche Fahrspur, zu ebenso positiven Ergebnissen geführt hätte,
wenn sie rechtzeitig und nicht erst nach dem Bau durchgeführt
worden wäre?

7. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass das ange-
wandte Verfahren politisch unkorrekt, undemokratisch und eines
Rechtsstaates unwürdig ist?

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Ruedi, Béguelin,
Chiffelle, Diener, Gonseth, Guisan, Hollenstein, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Langenberger, Meier Hans, Sandoz Suzette, Simon,
Teuscher, Thür (16)

25.06.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3170 n Mo. Baumann J. Alexander. Abschaffung der Orts- 
und Sonderzuschläge gemäss Art. 37 Beamtengesetz  
(21.03.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, Artikel 37 des Beamtengeset-
zes sowie die entsprechenden Verordnungsbestimmungen er-
satzlos aufzuheben. Für den Wegfall der Ortszuschläge ist für
die untersten Besoldungsklassen eine angemessene Aus-
gleichsleistung festzusetzen.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumberger, Bezzola, Binder,
Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, Dettling,
Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen,
Friderici, Gadient, Giezendanner, Gros Jean-Michel, Gusset,
Hasler Ernst, Heberlein, Hess Otto, Kofmel, Kunz, Leu, Maurer,
Moser, Mühlemann, Randegger, Sandoz Suzette, Scheurer,
Schlüer, Schmid Samuel, Speck, Stamm Luzi, Steinemann,
Steiner, Stucky, Theiler, Vetterli, Widrig (41)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3172 n Mo. Schmied Walter. Elektrizität. Abgaben und 
Beiträge an öffentliche Gemeinwesen  (21.03.1997)

Ich fordere den Bundesrat auf, die Aenderung der Bundesge-
setzgebung zur Marktöffnung derart auszugestalten, dass sie
folgender Auflage gerecht wird:

Die Abgaben und Beiträge an öffentliche Gemeinwesen auf der
Elektrizität sind soweit zu reduzieren, dass diese höchstens das
Niveau derjenigen der umliegenden Länder erreichen.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumann J.
Alexander, Baumberger, Binder, Blaser, Blocher, Bonny, Borer,
Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, Deiss, Dreher,

Dünki, Dupraz, Egerszegi-Obrist, Eggly, Fehr Lisbeth, Fehr
Hans, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Freund, Frey
Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi, Giezendanner, Gros
Jean-Michel, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hess
Otto, Hochreutener, Imhof, Keller, Kofmel, Kühne, Lauper,
Leuba, Loeb, Maspoli, Maurer, Moser, Mühlemann, Müller Erich,
Oehrli, Philipona, Pidoux, Raggenbass, Randegger, Ruckstuhl,
Ruf, Sandoz Marcel, Schenk, Scherrer Jürg, Scherrer Werner,
Scheurer, Schlüer, Seiler Hanspeter, Speck, Stamm Luzi,
Steffen, Steinemann, Steiner, Stucky, Suter, Theiler, Tschopp,
Tschuppert, Vallender, Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Wittenwiler,
Wyss, Zapfl, Zwygart (79)

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3173 n Mo. Schmid Odilo. KVG. Taggeldversicherung  
(21.03.1997)
Die meisten Krankenkassen sabotieren eine soziale Taggeld-
versicherung, indem sie die nach KVG höchstversicherbaren
Taggelder auf absolut lächerliche Beträge von Fr. 6.-- (CSS) bis
Fr. 30.-- (Helsana, Visana, KPT, Konkordia) pro Tag beschrän-
ken. (Löbliche Ausnahmen diesbezüglich sind noch Wincare und
Swica.) Der Bundesrat wird mit dieser Motion beauftragt, mög-
lichst bald diese Gesetzeslücke (d.h. das Schlupfloch für Kran-
kenkassen, indem sie im Obligatorium absolut ungenügende
Höchst-Einzeltaggelder versichern lassen) zu schliessen, damit
- wie früher - eine Taggeldversicherung gemäss KVG abge-
schlossen werden kann, die diesbezüglich die soziale Sicherheit
wieder herstellt.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, von Allmen,
Banga, Baumann Stephanie, Béguelin, Columberg, Comby,
Dormann, Ducrot, Eberhard, Epiney, Filliez, Gadient,
Grossenbacher, Hafner Ursula, Hämmerle, Hollenstein, Jutzet,
Kühne, Lachat, Lauper, Ledergerber, Loretan Otto, Lötscher,
Rechsteiner Paul, Semadeni, Thür, Zapfl (29)

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3177 n Mo. Strahm. Gewährung von Amtshilfe in Steuer-
sachen  (21.03.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, bei den Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) in Zukunft die Amtshilfe in Steuerfragen gegen-
über ausländischen Staaten mit ähnlicher Rechtsordnung und
im Falle der Gewährung des Gegenrechts zu erweitern.
Insbesondere soll diese Erweiterung der Amtshilfe bezwecken,
dass andere Staaten (z.B. Deutschland, USA) im Gegenzug im
Rahmen der Doppelbesteuerungsabkommen die Sockelsteuer
(Residualsteuer bei der Verrechnungssteuerrückerstattung) be-
seitigen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Bäumlin, Berberat, Bodenmann, Bühlmann,
Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten,
Goll, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hämmerle, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre,
Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Stump,
Vermot, Vollmer, Zbinden (38)

09.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

20.06.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3183 n Mo. Nationalrat. Eigenmietwertbesteuerung Bund 
(Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR (95.038) Min-
derheit Widrig)  (26.03.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die di-
rekte Bundessteuer wie folgt zu ergänzen:
Art. 21 Abs. 3 (neu)
Die von den Kantonen festgesetzten Eigenmietwerte sind zu
übernehmen, soweit sie nicht mehr als einen Viertel vom schwei-



zerischen Mittel abweichen. Das schweizerische Mittel errechnet
sich aus dem für jeden Kanton ermittelten Verhältnis der kanto-
nalen Eigenmietwerte zu den auf dem Markt erzielbaren Miet-
werten.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Binder, Bonny, Gros Jean-
Michel, Schmid Samuel, Wyss (6)

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

19.06.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 95.038 BRG 

97.3184 n Po. Kommission für Verkehr und Fernmelde-
wesen NR. N1/N2. Ausbau auf 6 Spuren  (08.04.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob der gemeinsame
Abschnitt der N1 und N2 zwischen den Dreiecken Härkingen
und Wiggertal durchgehend auf 6 Spuren ausgebaut werden
soll.

Dieser Ausbau würde nach der Fertigstellung des geplanten und
sich im Bau befindlichen Nationalstrassennetzes, besonders in
der Romandie, inkl. der Transjurane, vorzunehmen sein.

09.06.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

97.3188 n Mo. Nationalrat. Regierungsreform bis Ende 1998 
(Staatspolitische Kommission NR (96.422))  (17.04.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, bis spätestens Ende 1998 den
eidgenössischen Räten eine Vorlage für eine Regierungsreform
auf Verfassungsebene zu unterbreiten.

21.05.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Staatspolitische Kommission 

20.06.1997 Nationalrat. Die Motion wird angenommen, ohne
Vorbehalt.

Siehe Geschäft 96.422 Pa.Iv. Dünki

97.3189 n Mo. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. Verstetigung von Ausgaben in Bildung, For-
schung, Wissens- und Technologietransfer  (18.04.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausgaben für Bildung, For-
schung, Wissens- und Technologietransfer mittelfristig zu ver-
stetigen. Er trifft vor der parlamentarischen Debatte über das
Budget 1998 die erforderlichen Massnahmen, welche sicherstel-
len, dass die geförderten Aktivitäten kontinuierlich erfolgen kön-
nen und nicht dauernd von Budgetkürzungen beeinträchtigt wer-
den.

02.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3192 n Mo. Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR 
(97.022) Minderheit Jans. Steuerliche Behandlung von Kapi-
talversicherungen mit Einmalprämien  (23.04.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zur
Revision des Bundesgesetzes über die Direkte Bundessteuer
vorzulegen mit dem Zweck, die Erträge aus allen rückkauffähi-
gen Kapitalversicherungen mit Einmalprämie voll steuerbar wer-
den.

29.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

Siehe Geschäft 97.022 BRG 

97.3193 n Mo. Spielmann. Albanien: Wo sind die verschwun-
denen Gelder?  (28.04.1997)

Nachdem ein grosser Teil des albanischen Volkes auf unglaub-
liche Weise seiner Mittel beraubt worden ist, wird der Bundesrat
aufgefordert, eine Untersuchung einzuleiten, um festzustellen,
ob betrügerisch beiseitegeschaffte albanische Gelder in der
Schweiz angelegt oder über unser Land weitergeleitet worden
sind. Wenn ja, wird der Bundesrat aufgefordert, alle nötigen
Massnahmen zu ergreifen, damit dem albanischen Volk diese
Summen zurückerstattet werden können, und das Parlament
über die getroffenen Massnahmen zu informieren.

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3196 n Ip. Wiederkehr. Bahnverbindungen Zürich-Stutt-
gart und Zürich-München  (28.04.1997)

Ich frage den Bundesrat an:

1. Ist er sich der verschiedenartigen Ansprüche, welche an das
künftige Bahnnetz zwischen Zürich-Stuttgart und Zürich-Mün-
chen gestellt werden, bewusst? Welche Schlüsse zieht er dar-
aus für seine Verkehrsplanung?

2. Steht der Bundesrat zu den in der deutsch-schweizerischen
Vereinbarung angestrebten Fahrzeiten von 2 1/4 Stunden für die
Strecke Zürich-Stuttgart und von 3 1/4 Stunden für Zürich-Mün-
chen über St.Gallen-Lindau?

3. Wie sieht die Eisenbahnplanung des Bundesrates in den Kor-
ridoren Zürich-Stuttgart und Zürich-München konkret aus, um
diese Fahrzeiten tatsächlich auch erreichen zu können? Welche
punktuellen Verbesserungen sind konkret zu planen? Sind sol-
che sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland vorgesehen?
Wo und welche?

4. Mit welchen zeitlichen Realisierungszeiträumen ist dabei zu
rechnen?

5. Kann nach Ansicht des Bundesrates zwischen Zürich und
München eine Fahrzeit von 3 1/4 Stunden über St.Gallen-
St.Margrethen-Bregenz-Lindau überhaupt erreicht werden?
Welche Massnahmen wären dazu nötig? Wenn nicht, welche
Schlüsse zieht der Bundesrat daraus?

6. Wie will der Bundesrat der Forderung des Bundeslandes Ba-
den-Württemberg nach Einbindung des Flughafens Zürich-Klo-
ten in die Bahnachse Stuttgat-Zürich-Mailand nachkommen?

7. Welche Kontakte pflegt der Bundesrat mit den Kantonen Zü-
rich, Schaffhausen, Thurgau und St.Gallen, mit den deutschen
Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern sowie mit der
DB AG und den SBB, um die drängenden Fragen innert nützli-
cher Frist zu klären?

16.06.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3197 n Mo. Grüne Fraktion. Beschwerderecht bei der Ein-
führung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln  
(28.04.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, möglichst bald eine Revision des
Lebensmittelgesetzes vorzulegen, welche gesamtschweizeri-
schen Vereinigungen, die sich aus ideellen Gründen einsetzen
für den Schutz der Konsumenten- und Konsumentinnen-Bedürf-
nisse, den präventiven Gesundheitsschutz, die Förderung von
naturnah hergestellten Lebensmitteln, ein Beschwerderecht ein-
räumt gegen Verfügungen und Erlasse in Zusammenhang mit
der Einführung von Gentech-Lebensmitteln. Das gleiche Recht
soll auch für die Zulassung von Futtermitteln eingeführt werden.

Sprecherin: Gonseth

09.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3198 n Ip. Eggly. Hilfseinsatz in Albanien  (29.04.1997)

Warum beteiligt sich die Schweiz nicht am Hilfseinsatz in Alba-
nien?



Die Destabilisierung dieses Landes muss unserem Land Sorge
bereiten. Albanien ist ein Land, in dem sich unsere Entwick-
lungszusammenarbeit besonders engagiert hat. Zudem berührt
die Entwicklung in Albanien auch die europäische Sicherheit.

Ein Hilfseinsatz zugunsten Albaniens ist organisiert worden. Zur
Aufrechterhaltung des Friedens wurden auf Bitten der albani-
schen Behörden Truppen entsandt. Der Einsatz steht unter Füh-
rung Italiens und ist eine rein europäische Sache. Aus europäi-
scher Sicht ist dies eine sehr wichtige Besonderheit.

Alles deutet darauf hin, dass die Schweiz bei diesem Einsatz für
Frieden und Stabilität eine Rolle spielen könnte. Mindestens ein
logistischer Beitrag unseres Landes wäre sinnvoll und willkom-
men.

Nun steht die Schweiz aber völlig abseits. Das ist schade und
kaum verständlich. Ist eine Beteiligung an dieser Manifestation
europäischer Solidarität noch denkbar? Ich ersuche den Bun-
desrat, zu dieser Frage möglichst rasch Stellung zu nehmen.

25.06.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3201 n Ip. Vollmer. Lebensmittel - Futtermittel. Gentech-
nisch veränderte Produkte  (29.04.1997)

Die Beschwerdeverfahren im Zusammenhang mit der Zulassung
von GVO-Soja hat fragwürdige Unterschiede bei der Behand-
lung als Lebens- oder Futtermittel an den Tag gebracht. Wäh-
rend das EDI der Beschwerde für die GVO-Lebensmittel die auf-
schiebende Wirkung anerkannt hat, lehnte dies das Bundesamt
für Landwirtschaft als Beschwerdeinstanz bei den GVO-Futter-
mitteln ab. Bezüglich des Ueberblicks über die Importsituation
für GVO-Soja wurde damit eine völlige Unübersichtlichkeit und
Unkontrollierbarkeit provoziert.

Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die GVO-Vor-
schriften für Futtermittel für Tiere, deren Produkte als Lebensmit-
tel verwendet werden, mit denjenigen für die Lebensmittel abge-
stimmt werden müssen?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bäumlin, von Felten,
Gysin Remo, Semadeni, Teuscher, Thanei, Widmer, Zbinden 
(9)

09.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3203 n Ip. Comby. Agrarschäden infolge Frost und Trok-
kenheit  (29.04.1997)

Die während Wochen herrschende Trockenheit und der Frühjah-
resfrost haben in vielen landwirtschaftlichen Kulturen unseres
Landes grosse Schäden angerichtet.

Die Aprikosenbäume haben besonders stark unter der andau-
ernden Kälte gelitten. Nach Schätzungen sind rund 90 Prozent
der Aprikosenernte betroffen.

Die Reben wurden von der Kälte ebenfalls in Mitleidenschaft ge-
zogen.

Verschiedene Familien verlieren ihr Einkommen und befinden
sich in einer prekären Situation.

Ist der Bundesrat bereit, in Zusammenarbeit mit den Kantonen:

1. ein Inventar der in den Kulturen verursachten Schäden zu er-
stellen?

2. die Landwirte, die durch Frost und Trockenheit Verluste erlit-
ten haben, unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Lage zu ent-
schädigen?

Mitunterzeichnende: Couchepin, Ducrot, Dupraz, Ehrler, Epiney,
Filliez, Frey Claude, Guisan, Kühne, Loretan Otto, Philipona,
Sandoz Marcel, Schmid Odilo, Tschuppert (14)

09.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3205 n Ip. Randegger. Für mehr Effizienz im Umwelt-
schutz  (29.04.1997)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

- Ist sich der Bundesrat bewusst, dass die generelle Forderung
nach Stoffbilanzen für Einzelstoffe für KMU eine Ueberlebenfr-
age, für mittlere und grosse Firmen zumindest eine Standort-
frage sein kann?

- Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Ziele im
Umweltschutz nur erreicht werden können, wenn die getroffenen
Massnahmen einen hohen Grad an Oekoeffizienz - d.h. mehr
Umweltschutz pro Franken - aufweisen, und die generelle For-
derung nach Bilanzen für Einzelstoffe kaum dazu beiträgt, die-
sen Anforderungen zu genügen?

- Mit welchen Mitteln will der Bundesrat eine verbesserte Oeko-
effizienz in den Ausführungsverordnungen zum Umwelt- und
zum Gewässerschutzgesetz oder bei neuen Projekten, z.B. dem
Projekt für ein schweizerisches Schadstoff-Emissionsregister,
erreichen? Ist der Bundesrat gewillt, zum Erreichen dieses Zie-
les gemäss Artikel 41a des revidierten Umweltschutzgesetzes
(Kooperationsprinzip) vermehrt auch das Instrument der Verein-
barung zusammen mit einer Zielvorgabe einzusetzen?

- Teilt der Bundesrat unsere Auffassung, dass in Rechtserlas-
sen, z.B. der neuen Verordnung über die Lenkungsabgaben auf
VOC und in der revidierten Gewässerschutzordnung auf die ge-
nerelle Erfordernis nach Bilanzen für Einzelstoffe aus Kosten-/
Nutzenüberlegungen zu verzichten ist?

- Teilt der Bundesrat unsere Auffassung, dass der Mix von Re-
gelungs- und Lenkungsinstrumenten in seiner Gewichtung bes-
ser aufeinander abzustimmen ist (Vermeiden von Duplikationen,
z.B. LVR, VOC-Abgabe und Schadstoff-Emissionsregister)?

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander,
Bezzola, Blocher, Bonny, Bührer, Comby, Dupraz, Egerszegi-
Obrist, Engelberger, Fehr Lisbeth, Freund, Frey Claude, Fritschi,
Hegetschweiler, Imhof, Kofmel, Leuenberger, Loeb, Müller
Erich, Stamm Luzi, Steiner, Vallender, Vetterli, Weigelt, Widrig,
Wittenwiler, Wyss (28)

09.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3208 n Mo. Hochreutener. Förderung der Ausbildung von 
Programmierern  (30.04.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten
eine Vorlage zu unterbreiten, welche kurzfristig Massnahmen
zur Behebung des Programmierermangels in der Anwendungs-
programmierung vorschlägt. Als rasch wirksamer Weg sind die
arbeitsmarktlichen Massnahmen der Arbeitslosenversicherung
einzubeziehen. Ferner sind auch Wege über das Berufsbil-
dungsgesetz zu prüfen.

Mitunterzeichnende: Banga, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Bezzola, Bircher, Bosshard, David, Deiss,
Eberhard, Fischer-Seengen, Grossenbacher, Imhof, Loretan
Otto, Lötscher, Philipona, Pidoux, Schmid Odilo, Schmid
Samuel, Stamm Luzi, Straumann, Tschäppät, Widrig, Zapfl (23)

09.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

97.3209 n Ip. Comby. Anwendung des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes  (30.04.1997)

Die Schweiz hat das Internationale Übereinkommen über die
Rechte des Kindes endlich ratifiziert. Es ist nun entscheidend,
den Schritt von der Theorie zur Praxis zu machen, und zwar so-
wohl in der Schweiz wie im Ausland. Ich frage deshalb den Bun-
desrat:

1. Welche konkreten Massnahmen gedenkt er in Zusammenar-
beit mit den Kantonen zu ergreifen, damit in unserem Land die
Grundsätze dieses Übereinkommens im Hinblick auf ihre Um-
setzung propagiert werden?



2. Ist er bereit, die Achtung der Rechte des Kindes zu einem Be-
standteil seiner künftigen Politik der Entwicklungszusammenar-
beit  zu machen?

Mitunterzeichnende: Béguelin, Bosshard, Christen, Dupraz,
Engler, Gadient, Grendelmeier, Guisan, Langenberger, Lauper,
Nabholz, Suter, Tschopp (13)

25.06.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3210 n Mo. Eberhard. Besteuerung von Kapitalgewinnen 
und berufliche Vorsorge  (30.04.1997)

Der verschärfte Strukturwandel im Gewerbe und in der Landwirt-
schaft erfordert flankierende soziale Massnahmen. Die Steuer-
befreiung von Kapitalgewinnen, soweit sie zur Finanzierung der
beruflichen Altersvorsorge verwendet werden, ist ein wirksamer
Beitrag zur Abfederung des Strukturwandels. Dem Staate er-
wachsen daraus längerfristig keine bedeutenden finanziellen
Zusatzbelastungen.

Ich ersuche deshalb den Bundesrat, dem Parlament eine Bot-
schaft zur Ergänzung des Bundesgesetzes über die direkte Bun-
dessteuer (DBG) sowie des Bundesgesetzes über die Harmoni-
sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG) zu unterbreiten. Die beiden Gesetze sollen wie folgt er-
gänzt werden:

Art. 18 Abs. 5 DGB (neu) sowie

Art. 8 Abs. 2 StHG (neu, eingeschoben)

Die bei einer Geschäftsaufgabe erzielten Kapitalgewinne blei-
ben unversteuert, soweit sie für die berufliche Altersvorsorge
verwendet werden.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Binder, Bortoluzzi, Brunner
Toni, Ehrler, Föhn, Freund, Hasler Ernst, Hochreutener, Kühne,
Kunz, Leu, Lötscher, Maurer, Philipona, Ruckstuhl, Sandoz
Marcel, Schenk, Schlüer, Speck, Vetterli, Weyeneth, Widrig,
Wyss, Zapfl (25)

03.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3212 n Ip. Bäumlin. Rückschiebeabkommen: Geltung, 
Garantien für die Rückgeschobenen und Datenschutz  
(30.04.1997)

1. Abkommen mit Sri Lanka

In erster Instanz wurde ein ehemaliger BFF-Beamter vom Vor-
wurf der Urkundenfälschung mit der Begründung freigespro-
chen, dass gemäss srilankischem Recht auf einen "Emergency
Certificate" (Passersatz) keine eigenhändige Unterschrift des
Auszuschaffenden notwendig sei, was aus einer schriftlichen Er-
klärung des srilankischen Generalkonsuls hervorgehe.

- Was hat nun Vorrang, diese Erklärung des srilankischen Ver-
treters oder die Rückkehrvereinbarung zwischen Sri Lanka und
der Schweiz von 1994, welche in Absatz 1 eine Rückkehr in Si-
cherheit und Würde verlangt, und zwar aufgrund gültiger, vor der
Abreise ausgestellter Reisepapiere, die der Ausreisende unter-
zeichnet haben muss (Abs. 3)?

- Was ist an den Gerüchten wahr, dass Anfang 1995 die Rück-
kehrvereinbarung mit Sri Lanka von 1994 schon wieder abgeän-
dert gewesen sei, und das Urteil des Berner Einzelrichters des-
halb gerechtfertigt? Weshalb betreibt der Bundesrat eine der-
massen intransparente Informationspolitik bezüglich der Rück-
kehrabkommen (und zwar nicht nur desjenigen mit Sri Lanka,
sondern neuestens auch mit demjenigen mit der Bundesrepublik
Jugoslawien), dass praktisch niemand weiss, welche Bestim-
mungen und Abmachungen aktuell in Geltung sind?

- Wer ist zuständig und also verantwortlich für eine korrekte, we-
der die EMRK noch die UNO-Konvention gegen die Folter oder
den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
verletzende Interpretation der vereinbarten Rückschiebeabkom-
men?

2. Rückübernahmeabkommen mit der Bundesrepublik Jugosla-
wien

Herr Bundesrat Koller ist in der Fragestunde vom 17.03.1997
nicht auf die Inkompatibilität der Datenschutzsysteme und -rea-
litäten in den beiden Vetragsländern Schweiz und Jugoslawien
eingegangen, obwohl der Datenaustausch die Zurückschieben-
den erheblich betreffen und insbesondere im Falle einer
Zwangsrückkehr nach Serbien/Kosovo für sie zur eigentlichen
Gefährdung werden kann.

- Wird eine solche Gefährdung durch Datenaustausch in die Ab-
klärung der Schutzbedürftigkeit jedes einzelnen Falles einbezo-
gen?

- Wann genau im Verlauf des Verfahrens wird die in den jeweili-
gen Abkommen garantierte Sicherheit und Würde der Rückfüh-
rung abgeklärt und für genügend erklärt, und welche Parteistel-
lung hat dabei der Zurückzuführende?

- Wie werden im Zusammenhang mit den mit Problemländern
eingegangenen Abkommen allfällige Fehleinschätzungen über
die Zumutbarkeit der Rückschiebung, respektive eine erfolgte
Verletzung von Sicherheit und Würde geahndet und wieder gut-
gemacht?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Bühlmann, de Dardel,
Fankhauser, von Felten, Jutzet, Maury Pasquier, Rechsteiner
Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Thanei, Thür, Tschäppät 
(13)

17.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3214 n Ip. Hegetschweiler. Übergang zur Gegenwarts-
besteuerung. Berücksichtigung ausserordentlicher Auf-
wendungen  (30.04.1997)

Der mit dem Steuerharmonierungsgesetz (StHG) verlangte Sy-
stemwechsel von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbemes-
sung bei der direkten Bundessteuer hat bis spätestens im Jahre
2001 zu erfolgen, einzelne Kantone sehen diesen Schritt bereits
für das Jahr 1999 vor. Die Besteuerung ausserordentlicher Er-
träge ist dabei in jedem Fall gesetzlich vorgesehen, die Abzugs-
fähigkeit der ausserordentlichen Aufwendungen ist hingegen nur
sehr beschränkt gewährleistet. Dies erscheint als stossend und
führt insbesondere bei den ausserordentlichen Unterhaltskosten
für Liegenschaften zu grossen steuerlichen Nachteilen. Als
Folge davon ist mit einem starken Rückgang des Investitionsvo-
lumens aufgrund verschobener Investitionsentscheide der Steu-
erpflichtigen in den betroffenen Jahren zu rechnen.

Vor dem Hintergrund dieser für das Baunebengewerbe und die
gesamte Bauerneuerungsbranche dramatischen Situation ersu-
che ich den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden Fra-
gen:

1. Was ist der Grund, dass ausserordentlicher Ertrag beim Sy-
stemwechsel in jedem Fall voll besteuert wird, der ausserordent-
liche Aufwand dagegen nur unter bestimmten Voraussetzungen
(teilweise) abzugsfähig ist?

2. Stimmt der Bundesrat mit mir darin überein, dass diese Rege-
lung in der Uebergangsphase zu einer massiven Reduktion der
Investitionen, insbesondere im Bereich des Gebäudeunterhalts
führen wird?

3. Wie hoch schätzt der Bundesrat die dem Gewerbe dadurch
entstehenden Auftragsausfälle oder -Verschiebungen?

4. Könnte der Bundesrat diese gerade in der heutigen Situation
absolut unerwünschten negativen konjunkturellen Auswirkun-
gen auf dem Verordnungsweg verhindern, so wie dies einzelne
Kantone für den Uebergangszeitpunkt vorsehen, indem sie be-
züglich ausserordentlichem Gebäudeunterhalt keine Bemes-
sungslücke entstehen lassen?

5. Ist der Bundesrat bereit, den Steuerpflichtigen ein positives Si-
gnal hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von ausserordent-
lichen Aufwendungen zu geben, damit diese die in den Jahren
1997/98 oder je nach Umstellungszeitpunkt zwei Jahre später
anfallenden Investitionsentscheide nicht auf einen späteren Zeit-
punkt verschieben. Dem Gewerbe wird dadurch ein beträchtli-



ches Auftragsvolumen vorenthalten, ausgerechnet zu einem
Zeitpunkt, in welchem mit einem Investitionsbonus von über ei-
ner halben Milliarde Franken bewirkt werden soll, dass Investiti-
onsentscheide vorgezogen werden.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Bezzola, Bortoluzzi, Bosshard, Bührer, Dettling,
Dupraz, Durrer, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Fehr Hans,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Freund, Fritschi,
Giezendanner, Gysin Hans Rudolf, Heberlein, Kofmel,
Mühlemann, Müller Erich, Raggenbass, Randegger, Schmid
Samuel, Speck, Stamm Luzi, Steiner, Straumann, Stucky,
Theiler, Vetterli, Weigelt, Widrig, Wittenwiler (36)

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3216 n Mo. Schmid Samuel. Geschäftsverkehrsgesetz. 
Aenderung  (30.04.1997)

Das Büro wird beauftragt, Artikel 2 Absatz 2 GVG so zu ändern,
dass Verhandlungsunterlagen innerhalb einer festen Frist vor
den Verhandlungen den Ratsmitgliedern zugestellt werden müs-
sen; Ausnahmen sind allenfalls durch das Büro zu bewilligen.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Blocher,
Fehr Lisbeth, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Freund,
Schenk, Speck, Vetterli, Weyeneth (12)

21.08.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3217 n Mo. Teuscher. Minimale Existenzsicherung für 
alle  (30.04.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der 3. Revision des
Ergänzungsleistungsgesetzes (ELG) eine Gesetzesvorlage aus-
zuarbeiten, die neu das (ungeschriebene) Verfassungsrecht auf
ein menschenwürdiges Ueberleben für die Gesamtbevölkerung
sicherstellt (minimale Existenzsicherung). Das soziale Existenz-
minimum für AHV/IV-Rentner und -Rentnerinnen bleibt wie bis-
her gewährleistet.

Die minimale Existenzsicherung für die Gesamtbevölkerung be-
trägt mindestens 80 Prozent des Lebensbedarfs des sozialen
Existenzminimums für AHV/IV-Rentner und -Rentnerinnen, zu-
züglich 100 Prozent der analogen Kosten für Wohnen und für die
medizinische Grundversorgung.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Fasel,
Gonseth, Hollenstein, Meier Hans, Ostermann, Thür (8)

25.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3219 n Mo. Teuscher. Ganze Männer machen halbe/halbe  
(30.04.1997)

Ich bitte den Bundesrat - in Zusammenarbeit mit Frauen-Fachor-
ganisationen - ein Konzept auszuarbeiten für eine Informations-
und Sensibilisierungskampagne, die zum Ziel hat, dass Frauen
und Männer familiäre Verantwortung (Haushalt und Kinderbe-
treuung) und Erwerbsarbeit zu gleichen Teilen - halbe/halbe -
übernehmen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Bühlmann, Chiffelle,
Fankhauser, Fasel, Fässler, von Felten, Goll, Gonseth, Gysin
Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Hollenstein, Hubmann, Jans,
Jaquet-Berger, Leemann, Marti Werner, Ostermann, Rech-
steiner-Basel, Roth-Bernasconi, Semadeni, Spielmann, Strahm,
Stump, Thanei, Thür, Vermot, Vollmer, Widmer (33)

25.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3220 n Po. Baumann J. Alexander. Verordnung über die 
Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen 
(VOC) und auf Heizöl "Extraleicht". Aufschiebung der 
Inkraftsetzung  (30.04.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen

- das Inkrafttreten der gestützt auf die Artikel 35a und 35c des
Umweltschutzgesetzes vom 07.10.1983 zu erlassenden Ausfüh-
rungsverordnung (VOC),

- eventuell den Zeitpunkt für das erstmalige Entrichten der Len-
kungsabgaben (Art. 35a-35c USG, VOC und Heizöl)

aufzuschieben bis zum Zeitpunkt, zu welchem die schweizeri-
sche Wirtschaft einen nachhaltigen Aufschwung geschafft ha-
ben wird und in der Lage sein wird, die vorgesehenen Zusatzbe-
lastungen schadlos zu verkraften,

längstens aber bis zum Zeitpunkt, zu welchem in den Mitglied-
staaten der EU eine Lenkungsabgabe auf VOC erhoben wird.

Zwischenzeitlich soll die Verordnung VOC so ausgestaltet wer-
den, dass sie wirtschaftsverträglich wird und auch keine nichtta-
rifären Handelshemmnisse begründet.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumberger, Bezzola,
Binder, Blocher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner
Toni, Bührer, Caccia, Comby, Couchepin, Deiss, Dettling,
Dreher, Ducrot, Durrer, Eberhard, Egerszegi-Obrist, Eggly,
Ehrler, Engelberger, Engler, Epiney, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey
Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi, Gadient, Giezendanner,
Gros Jean-Michel, Guisan, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Hasler
Ernst, Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Hochreutener,
Imhof, Kofmel, Kühne, Kunz, Langenberger, Lauper, Leu,
Leuba, Loeb, Loretan Otto, Maspoli, Maurer, Moser,
Mühlemann, Müller Erich, Oehrli, Pelli, Philipona, Pidoux, Pini,
Raggenbass, Randegger, Ratti, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz
Marcel, Sandoz Suzette, Schenk, Scherrer Jürg, Scherrer
Werner, Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter,
Seiler Hanspeter, Simon, Speck, Stamm Luzi, Steffen,
Steinemann, Steiner, Straumann, Stucky, Theiler, Tschuppert,
Vallender, Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler,
Wyss (100)

09.06.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

97.3222 n Mo. Nationalrat. Steigerung der Dynamik der 
öffentlichen Verwaltung (Cavadini Adriano)  (30.04.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, zur Steigerung der Dynamik der
Tätigkeit der öffentlichen Amtsstellen folgende Massnahmen zu
ergreifen:

1. Die Ablaufverfahren in der Bundesverwaltung sind derart neu
auszugestalten, dass zur Beantwortung von Gesuchen externer
Antragsteller (Unternehmer, Bürgerinnen und Bürger, etc.) zeit-
lich definierte Fristen gesetzt werden.

2. Für Gesuche externer Antragsteller, die einer zeitlich dringen-
den Beantwortung bedürfen, ist für die Amtsstellen der Bundes-
verwaltung ein Schnellverfahren ("Fast track"-Verfahren) einzu-
richten. Dieses Schnellverfahren muss derart ausgestaltet sein,
dass sämtliche als dringend definierten Gesuche externer An-
tragsteller von den Amtsstellen des Bundes innert 14 Tagen ab
Einreichung beantwortet sind.

3. In der Bundesverwaltung ist eine einzige Anlaufstelle einzu-
richten, wo die Unternehmensgründungsadministration, die in
der Kompetenz des Bundes liegt (z.B. MWSt-Nummer), inner-
halb von 24 Stunden erledigt werden kann.

4. Zur Steigerung der Dynamik ist ebenfalls die breite Einführung
von Globalbudgets und von Leistungsindikatoren bei den Amts-
stellen der Bundesverwaltung voranzutreiben. Die Leistungsin-
dikatoren sollen u.a. dazu eingesetzt werden, den Mindestgrad
der Kundenzufriedenheit pro Amtsstelle vorzugeben.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bührer, Christen, Couchepin,
Dettling, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Fischer-Seengen,
Gysin Hans Rudolf, Heberlein, Kofmel, Loeb, Mühlemann,
Pidoux, Randegger, Sandoz Marcel, Stucky, Suter, Theiler,
Vallender, Vogel, Weigelt (22)



09.06.1997 Der BR ist bereit, Punkt 1 der Mo entgegenzuneh-
men, beantragt hingegen, die Punkte 2-4 in ein Po umzuwandeln

SR Staatspolitische Kommission 

20.06.1997 Nationalrat. Punkt 1 der Motion wird angenommen;
die Punkte 2, 3 und 4 werden als Postulate überwiesen.

97.3223 n Mo. Kofmel. Gesetzliche Anerkennung der beruf-
lichen Selbständigkeit von "Freelancern"  (30.04.1997)
Der Bundesrat wird eingeladen, für Berufstätige, die im Auftrags-
verhältnis tätig sind (sog. "Freelancer"), die gesetzlichen Bestim-
mungen so neu auszugestalten, dass diese von Gesetzes we-
gen als beruflich selbständig aufgefasst werden.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bezzola, Bosshard, Bührer,
Christen, Comby, Couchepin, Dettling, Dupraz, Egerszegi-
Obrist, Engelberger, Fischer-Seengen, Frey Claude, Fritschi,
Gysin Hans Rudolf, Heberlein, Loeb, Mühlemann, Müller Erich,
Randegger, Sandoz Marcel, Steiner, Stucky, Suter, Vallender,
Vogel, Weigelt, Wittenwiler (28)

27.08.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 97.3224 n Ip. Bührer. Private und öffentliche Investitions-
projekte  (30.04.1997)
Aufgrund jüngster Erhebungen bei den kantonalen Baudirektio-
nen ist zu schliessen, dass in der Schweiz baureife private und
öffentliche Investitionsprojekte im Umfang von über 20 Milliarden
Franken durch Einsprachen blockiert sind. Ich bitte deshalb den
Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass die auf diese Ein-
sprachen zurückzuführenden - z.T. über zehn Jahre andauern-
den - Bauverzögerungen hohe volkswirtschaftliche Kosten und
damit negative Auswirkungen auf die Beschäftigung verursa-
chen?
2. Wo stehen die Bestrebungen des Bundesrates zur Vereinfa-
chung der Bewilligungs- und Einspracheverfahren?
3. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat zusätzlich zu er-
greifen, um den Ablauf der Bewilligungs- und Einspracheverfah-
ren zeitlich zu straffen?

4. Welche Möglichkeiten gedenkt der Bundesrat gegen offen-
sichtlich missbräuchliche Einsprachen zu ergreifen? Worauf und
auf welche Gruppierungen ist das Schwergewicht der projektver-
hindernden Einsprachen zurückzuführen?

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Bezzola, Bonny, Bosshard, Couchepin, Dettling,
Engelberger, Engler, Fehr Lisbeth, Fischer-Seengen, Freund,
Fritschi, Heberlein, Hegetschweiler, Imhof, Kofmel, Leu,
Mühlemann, Müller Erich, Philipona, Pidoux, Randegger,
Rychen, Schmid Samuel, Steinegger, Stucky, Widrig,
Wittenwiler (30)

09.06.1997 Antwort des Bundesrates.

20.06.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.
03.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3225 n Ip. Semadeni. Schweizer Jenische. Konsequente 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit  (30.04.1997)

Es stellen sich folgende Fragen:
1. Zur Vergangenheitsstudie
- Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass nur eine "umfas-
sende Abklärung der Geschehnisse in historischer, rechtlicher
und soziologischer Hinsicht" (Bundesrat Cotti) unter Einbezug
der noch lebenden Opfer (Oral History) und aller verfügbaren
Akten die jenische Tragödie aufzuklären und Antworten auf die
vielen mit der Aktion "Kinder der Landstrasse" verbundenen Fra-
gen zu finden vermag?
- Teilt der Bundesrat ebenfalls die Auffassung, dass für diese
umfassende Studie mit umfangreichen, sich an verschiedenen
Orten befindlichem Aktenmaterial 50 000 Franken nicht genügen
können? (Zum Vergleich: Der emeritierte Prof. Dr. Robert

Schläpfer erhielt vom Nationalfonds 200 000 Franken allein für
eine Forschungsarbeit zur Stellung der Fahrenden in der Indu-
striegesellschaft.)

- Ist der Bundesrat bereit, den an Prof. Sablonier erteilten Auf-
trag folglich zu überdenken und neu zu formulieren?

2. Zur Akteneinsicht

- Wie gedenkt der Bundesrat die Frage der Akteneinsicht für jene
Betroffene zu regeln, welche erst nach der von der Aktenkom-
mission festgesetzten Frist (29.02.1992) über das erlittene Un-
recht erfahren haben?

- Ist der Bundesrat bereit, eine unabhängige Vertrauensperson
einzusetzen, welche die Interessen der Jenischen im Zusam-
menhang mit der Einsicht von persönlichen Akten, die bei Bund,
Kantonen, Gemeinden, psychiatrischen Kliniken und weiteren
Anstalten lagern, vertritt?

3. Zur Entschädigung der Opfer

- Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass mit der Auf-
lösung der Stiftung zur Wiedergutmachung für die "Kinder der
Landstrasse" im Jahre 1992 eine ungleiche Behandlung für die
noch nicht entschädigten Opfer entstanden ist?

- Wie beabsichtigt der Bundesrat jenen Opfern des Hilfswerks
"Kinder der Landstrasse" eine Wiedergutmachung zukommen
zu lassen, welche erst nach dem 30.06.1992 über ihre Vergan-
genheit informiert wurden?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Bezzola, Borel, Bühlmann, Carobbio,
Cavalli, Chiffelle, Christen, Columberg, Comby, de Dardel,
Diener, Dormann, Ducrot, Dünki, Dupraz, Eberhard, Egerszegi-
Obrist, Engler, Epiney, Fankhauser, Fasel, Fässler, von Felten,
Gadient, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Grobet, Gross Andreas,
Gross Jost, Grossenbacher, Guisan, Günter, Gysin Remo,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Heberlein, Herczog,
Hochreutener, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-
Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Langenberger, Ledergerber,
Leemann, Leuenberger, Loretan Otto, Lötscher, Marti Werner,
Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo,
Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Pelli, Philipona, Raggen-
bass, Ratti, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Schmid Odilo, Semadeni, Spielmann,
Strahm, Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Thür, Tschopp,
Tschäppät, Vallender, Vermot, Vogel, Vollmer, Widmer, Zapfl,
Zbinden, Zwygart (99)

16.06.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3226 n Ip. Jaquet-Berger. Lage der elektronischen 
Medien in der Schweiz  (30.04.1997)

Wir bitten den Bundesrat, zu den folgenden Punkten Stellung zu
nehmen:

1. Wie stellt er sich zur finanziellen und programmässigen Betei-
ligung der vernetzten Radiostationen in den elektronischen Me-
dien?

2. Das geltende Bundesgesetz über Radio und Fernsehen unter-
scheidet nicht klar zwischen kommerziellen und assoziativen
Medien. Müssten diese Kategorien nicht klar definiert werden?

3. Wie wirkt sich die Liberalisierung von Telecom auf die elektro-
nischen Medien aus?

4. Ist der Bundesrat nicht der Meinung, das Bundesgesetz über
Radio und Fernsehen müsste ergänzt und aktualisiert werden.
Wenn ja, innerhalb welcher Fristen?

Mitunterzeichnende: Grobet, Spielmann (2)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.



97.3229 s Mo. Ständerat. Teilrevision der Erwerbsersatzord-
nung (Seiler Bernhard)  (30.04.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, ohne Verzug eine Teilrevision
der EO an die Hand zu nehmen, ohne die IV-Revision abzuwar-
ten, um im besonderen arbeitslose Angehörige der Armee, die
einen längeren Ausbildungsdienst absolvieren, finanziell minde-
stens ebensogut zu stellen wie nicht-militärdienstleistende Ar-
beitslose.

Mitunterzeichnende: Bieri, Bisig, Bloetzer, Brändli, Büttiker,
Cavadini Jean, Danioth, Forster, Frick, Gemperli, Inderkum, Iten,
Küchler, Leumann, Loretan Willy, Maissen, Martin, Paupe,
Reimann, Rhyner, Schiesser, Schmid Carlo, Schüle, Spoerry,
Uhlmann, Weber Monika, Wicki (27)

13.08.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

24.09.1997 Ständerat. Annahme.

97.3230 s Mo. Ständerat. Langfristige Sicherung des Natio-
nalstrassenunterhaltes (Kommission für Verkehr und Fern-
meldewesen SR (96.317))  (30.04.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Eidg. Räten eine Vorlage zu
unterbreiten, welche nach dem 31. Dezember 1999 (Ausser-
krafttreten des neuen BB über die befristete Erhöhung der Bei-
tragssätze im Nationalstrassenunterhalt vom 30. April 1997) die
Substanzerhaltung der Nationalstrassenbauwerke im gleichen
Ausmass sichert, wie der erwähnte Bundesbeschluss. Die Gel-
tungsdauer der Vorlage ist so zu gestalten, dass ein nahtloser
Übergang zu späteren Lösungen im Rahmen des Projektes
"Neuer Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen" oder zu
einer anderen Neuregelung der Substanzerhaltung der National-
strassenbauwerke ermöglicht wird.

25.06.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

25.09.1997 Ständerat. Annahme.

Siehe Geschäft 96.317 Kt.Iv. Zürich

97.3232 s Mo. Ständerat. Auflösung der Vorsorgeordnung C 
25 der PTT-Betriebe und Integration derer Versicherten in 
die Pensionskasse des Bundes (PKB) (Geschäftsprüfungs-
kommission SR)  (06.05.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen des Vollzugs des
Postorganisationsgesetzes:

a. die Vorsorgeordnung C 25 der PTT-Betriebe aufzulösen;

b. der Bundesversammlung bis Ende 1997 eine Änderung der
Statuten der Pensionskasse des Bundes (PKB-Statuten) vorzu-
legen, die es ermöglicht, die zur Zeit in der Vorsorgeordnung C
25 Versicherten der Post bis zum 1. Januar 1998 in die PKB zu
überführen. Die Statutenänderung muss für den Bund kosten-
neutral sein und darf nicht zu einer Erhöhung des Fehlbetrags
der PKB führen.

09.06.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

NR Geschäftsprüfungskommission 

09.06.1997 Ständerat. Der Teil a wird als Motion angenommen,
der Teil b als Postulat.

97.3239 n Mo. Nationalrat. Ausführungsprojekte im Natio-
nalstrassenbau (Geschäftsprüfungskommission NR)  
(14.05.1997)

Der Bundesrat sorgt dafür, dass die Ausführungsprojekte und
die dazugehörigen Kostenvoranschläge nach der öffentlichen
Auflage überarbeitet werden.

13.08.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Geschäftsprüfungskommission 

10.10.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3251 n Mo. Nationalrat. Xenotransplantationen. Regelung 
(Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR 
(96.419)) (22.05.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, Xenotransplantationen zu regeln
und vorläufig einer Bewilligung zu unterstellen.

13.08.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

10.10.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 96.419 Pa.Iv. von Felten

97.3254 n Ip. Tschopp. Sistierung der bilateralen Verhand-
lungen  (02.06.1997)

In der Woche vom 19.-25.05.1997 wurde eine Reihe eingehen-
der Konsultationen mit Wirtschafts- und Sozialkreisen sowie
Kreisen der Politik über den Abschluss der bilateralen Verhand-
lungen mit der EU durchgeführt. Danach wurden diese Verhand-
lungen unvermittelt unter unklaren oder unzulänglich erläuterten
Umständen auf unbestimmte Zeit vertagt.

Weder die bruchstückhaften, von einer gewissen Irritation ge-
kennzeichneten Auskünfte von Bundesrat Leuenberger noch die
beschwichtigende "Information" von Vizekanzler Achille Casa-
nova am 28.05.1997 haben zur Klärung der Situation beigetra-
gen.

Kann der Bundesrat den genauen Ablauf der Ereignisse schil-
dern und die Gründe ausführen, welche die Verhandlungspart-
ner dazu veranlassten, Entscheide solcher Tragweite ausser-
halb der protokollarischen Formen zu fällen, die im direkten Kon-
takt zwischen Verantwortung tragenden Personen gebräuchlich
sind?

Kann der Bundesrat des weiteren erläutern, warum ein Ereignis
von derartiger Bedeutung erneut zu Kommunikationsproblemen
führte, obwohl die Regierung selbst nicht aufhört, Pannen dieser
Art zu bedauern?

Mitunterzeichnende: Christen, Comby, Dupraz, Eggly, Frey
Claude, Grendelmeier, Gros Jean-Michel, Guisan,
Langenberger, Lauper, Meyer Theo, Mühlemann, Nabholz,
Rechsteiner-Basel, Ruffy, Sandoz Marcel, Scheurer, Suter,
Vogel, Zapfl (20)

13.08.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3255 n Mo. Gysin Remo. Verbilligung der Krankenkas-
senprämien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
(02.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, Art. 61 Abs. 3 des Krankenversi-
cherungsgesetzes so zu ändern, dass für junge Erwachsene
zwischen dem 19. und vollendetem 25. Altersjahr wieder ein ge-
nereller Rabatt zu gewähren ist.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumann Stephanie,
Carobbio, Eymann, Fankhauser, Gross Jost, Hochreutener,
Hubmann, Jutzet, Lachat, Maury Pasquier, Randegger, Rech-
steiner-Basel, Semadeni, Stump, Thür, Tschäppät, Zwygart (18)

13.08.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3265 n Ip. Hollenstein. Schweizerische Wirtschaftsbezie-
hungen mit der Türkei  (04.06.1997)

Ich frage den Bundesrat:



1. Ist der Besuch von Bundesrat Delamuraz zum heutigen Zeit-
punkt nicht ein falsches Zeichen an das menschenverachtende
Regime in der Türkei?

2. Hat der Bundesrat eindringlich genug darauf hingewiesen,
dass die Schweiz mittelfristig die Menschenrechtsverletzungen
nicht hinnehmen wird? Welche Druckmittel und Sanktionen - al-
lenfalls in Absprache mit anderen Ländern - gedenkt er für den
Fall zu ergreifen, dass die Türkei die Proteste der Weltöffentlich-
keit weiterhin ignoriert?

3. Wurde in den Gesprächen thematisiert, dass die Schweiz als
konkrete Folge des totalitären türkischen Regimes Verfolgte aus
dieser Krisenregion aufzunehmen hat?

4. Wie verträgt sich die Absicht der Schweiz, die wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu vertiefen, mit
dem Anspruch, auch in der Aussenwirtschaftspolitik ethische
Grundsätze einzuhalten und auf die Einhaltung der Menschen-
rechte hinzuwirken?

5. Gibt es Richtlinien in der schweizerischen Aussenpolitik, die
bezeichnen, mit welchen besonders undemokratisch regierten
Ländern ein vertiefter diplomatischer und wirtschaftlicher Kon-
takt unterbleiben soll? Wenn ja, weshalb gehört die Türkei nicht
zu diesen Ländern?

Mitunterzeichnende: Alder, Baumann Ruedi, Bäumlin, Berberat,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, David, Engler,
Fankhauser, Fasel, Goll, Gonseth, Gross Andreas, Gross Jost,
Grossenbacher, Günter, Gysin Remo, Hämmerle, Hubmann,
Meier Hans, Meyer Theo, Schmid Odilo, Stump, Teuscher, Thür,
Tschäppät, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Wiederkehr, Zapfl,
Zbinden, Zwygart (35)

17.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3266 n Mo. Nationalrat. Realisierung des Sportunterrich-
tes an den Berufsschulen (Vollmer)  (04.06.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, mit allem Nachdruck und unter
Ausschöpfung aller Möglichkeiten auf diejenigen Kantone (ins-
besondere auch auf den "Olympiakanton Wallis") einzuwirken,
welche das seit zwanzig Jahren bestehende Obligatorium für
Sportunterricht an den Berufsschulen immer noch nicht umge-
setzt haben.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, Banga, Baumann
Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Binder,
Bortoluzzi, Brunner Toni, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Dormann, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gonseth, Grobet,
Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Gysin Remo, Haering
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hochreutener,
Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Imhof, Jans, Jutzet, Kühne,
Leemann, Leu, Loretan Otto, Maury Pasquier, Meier Hans,
Meyer Theo, Müller-Hemmi, Oehrli, Randegger, Rechsteiner-
Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Schenk, Schmid Odilo, Semadeni, Spielmann, Stamm Luzi,
Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschuppert, Vetterli,
Weber Agnes, Weyeneth, Widmer, Wyss, Zapfl, Zbinden,
Zwygart (69)

20.08.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

10.10.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3267 n Ip. Hollenstein. Erfüllung des Transitabkommens 
durch die EU  (05.06.1997)

Im "Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über den
Güterverkehr auf der Strasse und Schiene" vom 21.10.1991
bzw. vom 02.05.1992 ist die EU gegenüber der Schweiz eine
Anzahl Verpflichtungen eingegangen.

1. Ich bitte den Bundesrat um Auskunft darüber, wie weit die EU
diesen Verpflichtungen bis jetzt nachgekommen ist:

- bezüglich Infrastrukturarbeiten gemäss Artikel 6 bzw. Anhang
4 und trilateralem Abkommen Deutschland/Schweiz/Italien (Ter-
minals, Lichtraumprofile, Linienkapazitäten);
- bezüglich Begleitmassnahmen nach Artikel 7 (Wettbewerbsfä-
higkeit des Kombiverkehrs, Förderung der Kombitechnik, Ver-
einheitlichung der Masse und Gewichte, Befreiung des Vor- und
Nachlaufs von der Bewilligungspflicht, Haftungsbestimmungen,
Nichtdiskriminierung, Ganzzüge, Zuverlässigkeit, Koordination
bei Bestellungen, Leistungsangebot der Terminals, garantierte
Beförderungszeiten, neue Verbindungen);
- bezüglich Umweltschutz nach Artikel 11 (Umweltnormen, ge-
genseitige Konsultation, gegenseitige Anerkennung von Emissi-
onsnormen);
- bezüglich Steuerfragen nach Artikel 12 (Kostenwahrheit, ge-
genseitige Konsultation, Verhandlungen über ein Besteuerungs-
abkommen).
2. Welche der obengenannten Verpflichtungen sollen in dem
noch auszuhandelnden Vertrag mit der EU übernommen wer-
den?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bäumlin, Béguelin,
Binder, Bircher, Caccia, Diener, Fässler, Fischer-Seengen,
Gonseth, Hämmerle, Meier Hans, Strahm, Thür, Vermot,
Widmer (16)

17.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3269 n Mo. Gysin Remo. UNO-Beitritt der Schweiz  
(05.06.1997)
Der Bundesrat wird eingeladen, den UNO-Beitritt der Schweiz
vorzubereiten.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie,
Béguelin, Berberat, Bodenmann, Borel, Bühlmann, Caccia,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, Comby, de Dardel, David, Deiss,
Engler, Fankhauser, Fasel, Fässler, von Felten, Goll, Gonseth,
Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Haering Binder,
Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hochreutener, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Imhof, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Kühne,
Lachat, Langenberger, Ledergerber, Leemann, Leu,
Leuenberger, Loretan Otto, Lötscher, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Ostermann,
Randegger, Ratti, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul,
Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Schmid Odilo, Semadeni,
Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschopp, Tschäppät,
Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Wiederkehr, Zapfl,
Zbinden, Ziegler (82)

03.09.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3271 n Ip. Grobet. Ex-Diktator Mobutu. Suche nach ver-
stecktem Vermögen  (05.06.1997)
Wer mit der Situation in Kongo-Zaire vertraut ist, weiss, dass die
Wirtschaft des Landes nach 35 Jahren Diktatur unter Mobutu
Sese Seko darniederliegt. Ebenso ist es offenkundig, dass Mo-
butu sich durch Missbrauch seines Präsidentenamtes ein gewal-
tiges Vermögen geschaffen hat. Es darf nun keine Anstrengung
unterlassen werden, um diese unrechtmässig erworbenen Ver-
mögenswerte ausfindig zu machen und sie ihrem rechtmässigen
Eigentümer, dem kongolesischen Volk, zurückzuerstatten.
Auf ein Rechtshilfeersuchen des Generalstaatsanwalts der kon-
golesischen Stadt Lubumbashi hin hat der Bundesrat am
16.05.1997 endlich eine Grundbuchsperre über die auf Mobutu
eingetragenen Liegenschaften verfügt und am Tag darauf eine
Verfügungssperre über alle Vermögenswerte der Familie Mo-
butu, die in der Schweiz liegen oder von der Schweiz aus verwal-
tet werden, verordnet.
Wie zu erwarten war, konnte durch diese späte Sperre, abgese-
hen von der Liegenschaft in Savigny, nur ein Betrag von knapp



5 Millionen Franken blockiert werden. Dass dieser Betrag nur ei-
nen geringen Teil des unrechtmässig erworbenen Vermögens
des Ex-Diktators darstellt, liegt klar auf der Hand. Es ist unsere
Pflicht, dem notleidenden kongolesischen Volk Hilfe zu leisten
und die Suche nach dem Vermögen, das Mobutu und ihm nahe-
stehende Personen möglicherweise zum Teil in die Schweiz ver-
bracht haben, voranzutreiben. Daher stelle ich dem Bundesrat
folgende Fragen:

1. Haben neben Banken noch weitere natürliche oder juristische
Personen gemeldet, Vermögenswerte der Familie Mobutu zu
halten oder zu verwalten?

2. Wurden die kantonalen Gerichtsbehörden zur Fahndung nach
Vermögenswerten der Familie Mobutu, vor allem nach Beteili-
gungen an Immobilien- oder Handelsgeschäften, beauftragt?

3. Trifft es zu, dass weder die Gebäude in Savigny noch die darin
befindlichen Gegenstände versiegelt wurden? Wenn ja, gedenkt
der Bundesrat dieses Versäumnis nachzuholen und die zustän-
digen Behörden zu beauftragen, das Inventar der betreffenden
Güter zu erstellen?

4. Warum hat der Bundesrat, nachdem er mit Recht auf das Ge-
such um Blockierung des Vermögens des Ex-Diktators eingetre-
ten war, nicht ebenso dem Antrag des Generalstaatsanwalts von
Lubumbashi stattgegeben, alle Schweizer Banken zur Meldung
sämtlicher seit 1961 eröffneten Konten aufzufordern, die auf den
Namen Mobutus lauten oder deren Begünstigter dieser in wel-
cher Form auch immer ist, und von ihnen eine Aufstellung aller
auf diesen Konten vorgenommenen Transaktionen zu verlan-
gen, um - auch bei abgeschlossenen Konten - die Provenienz
der auf diesen gutgeschriebenen oder über diese weitergeleite-
ten Gelder sowie die Begünstigten der abgebuchten Beträge er-
mitteln zu können?

5. Gedenkt der Bundesrat angesichts der bestenfalls dürftigen
Ergebnisse der von ihm bisher getroffenen Massnahmen sowie
der Tatsache, dass die neue kongolesische Regierung vor Ort
wohl kaum Belege für die sicherlich gut getarnten Transfers fin-
den wird, dem kongolesischen Volk tatkräftiger zu helfen, indem
er dem legitimen Begehren des Generalstaatsanwalts von Lu-
bumbashi stattgibt und die Banken in einem neuen Rundschrei-
ben zur Übermittlung der verlangten Dokumente auffordert?
Eine solche Massnahme gehört zur Rechtshilfe in Strafsachen
und würde Aufschluss geben über die tatsächliche Höhe der Be-
träge, die über die von Mobutu eröffneten Bankkonten geleitet
wurden.

6. Das Verhalten der Schweiz in der Angelegenheit der nachrich-
tenlosen Vermögen hat ebenso Anlass zu Kritik gegeben wie der
Vorwurf der Geldwäscherei von beträchtlichen Summen, die aus
Straftaten wie Bestechung und Unterschlagung öffentlicher Gel-
der herrühren. Die Suche nach unrechtmässig erworbenen Ver-
mögenswerten des Ex-Diktators Mobutu hat nur dürftige Ergeb-
nisse gebracht; im Laufe dieser Recherchen hatte eine Bank die
Existenz zweier jeweils mit 2 Millionen Franken dotierter, auf Mo-
butu lautender Konten vorerst nicht gemeldet. Ist der Bundesrat
angesichts dieser Tatsachen nicht der Auffassung, dass das bis-
herige Ergebnis der von ihm getroffenen Massnahmen nicht
dem entspricht, was von der Schweiz an Rechtshilfe in Strafsa-
chen füglich erwartet werden kann, und dass eine eingehende
Untersuchung der von Mobutu seit 1961 in die Schweiz ver-
brachten Gelder unverzüglich geboten ist, um das Ausmass die-
ser Transfers zu ermitteln?

03.09.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3274 n Ip. Gonseth. Internet-Angebot zum Klonen von 
Menschen  (09.06.1997)

1. Ist dem Bundesrat die Raelisten-Sekte und deren Tätigkeits-
feld, insbesondere ausgehend vom Genfer Hauptsitz, bekannt?
Welches sind ihre hauptsächlichen Aktivitäten in der Schweiz?
Wie beurteilt der Bundesrat das Internet-Angebot der Sekte?

2. Ist der Bundesrat auch der Ansicht, dass das Angebot gegen
die in der Bundesverfassung verankerte Menschenwürde ver-
stösst und verboten, allenfalls strafrechtlich verfolgt werden

muss? Welche konkreten Schritte bezüglich Internet-Angebot
der Raelisten gedenkt der Bundesrat zu unternehmen?

3. Sollte ein ausdrückliches Klonierungsverbot nicht in unsere
Verfassung aufgenommen werden, damit beim Fortschreiten
der Technik in andern Ländern nicht unsere derzeitige Interpre-
tation von Absatz 2 in Frage gestellt werden kann?

4. Unternimmt der Bundesrat dezidierte Schritte, damit in der
Konvention des Europarates zur Biomedizin ein Kloinierungs-
verbot des Menschen, inklusive ein Verbot der Klonierungsfor-
schung mit menschlichen Zellen und Embryonen verankert
wird? Welche weiteren Schritte für eine verbindliche internatio-
nale Regelung über die Europarat-Konvention hinaus will der
Bundesrat unternehmen?

5. Werden in der Schweiz Klonierungsexperimente an Tieren
oder entsprechende Forschung gemacht? Wo werden solche
durchgeführt? Wann wird der Bundesrat hierzu eine gesetzliche
Regelung vorlegen?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Dünki,
Fankhauser, Fässler, Grendelmeier, Haering Binder,
Hollenstein, Hubmann, Keller, Leemann, Lötscher, Meier Hans,
Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Semadeni,
Stump, Teuscher, Thür, Tschäppät, Vermot, Widmer, Zwygart 
(24)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3275 n Po. Zbinden. Schweizer Aussenpolitik. Überprü-
fung und Umformulierung  (09.06.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, im Lichte der Ereignisse um die
Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im 2. Weltkrieg die im bun-
desrätlichen Bericht (29.11.1993) über die Aussenpolitik der
Schweiz in den 90er Jahren formulierte aussenpolitische Kon-
zeption zu überprüfen und entsprechend neu zu definieren.

In diesem Sinne ist den eidgenössischen Räten ein aktualisierter
und revidierter Bericht mit entsprechenden aussenpolitischen
Massnahmen zu unterbreiten.

Die nationale und internationale Diskussion, die sich um das
aussenpolitische Verhalten unseres Landes im letzten Weltkrieg
entfachte, hat unter anderem folgendes klar gemacht:

1. Die Schweiz hat sich - zum Teil selbst gewählt - in der interna-
tionalen, vor allem europäischen Staatengemeinschaft isoliert.

2. Sie befindet sich in einer dauernden Situation des Abwartens
und hält sich meist alle Optionen offen.

3. Ihre internationale Reputation hat Schaden genommen und
damit sind auch ihre Moralität und Integrität geschmälert wor-
den, die als Grundlagen für internationale Einfluss- und Gestal-
tungsmöglichkeiten dienten.

4. Die schweizerische Aussenpolitik wird extern als sehr aussen-
wirtschaftslastig wahrgenommen.

5. Die Aussenpolitik von heute unterscheidet sich in den Augen
der interessierten ausländischen Oeffentlichkeit ihrem Wesen
nach zu wenig stark von derjenigen in den Kriegsjahren, als dass
sie als eindeutiger Fortschritt anerkannt und entsprechend auch
honoriert würde. Sie erscheint nach wie vor als zu wenig univer-
sell, als selbstbezogen und vorwiegend auf die Optimierung der
eigenen Vorteile bedacht. Es mangelt ihr an Solidarität und an
einem unverkennbaren Profil durch engagierte Stellungnahmen.

6. Wenn die Schweiz aussenpolitisch aus der Isolation heraus-
finden will, um wieder eine zukunftsträchtige Rolle in der Staa-
tengemeinschaft spielen zu können, dann muss sie daran ge-
hen, ihr aussenpolitisches Selbstverständnis neu zu definieren.

Die meisten bisherigen Reaktionen des Bundesrates in der ge-
genwärtigen aussenpolitischen Krisensituation hatten entweder
einen kurzfristigen (Krisenmanagement, Goodwill-Aktionen,
Wiedergutmachungen, Abklärungen usf.) oder einen ausseror-
dentlichen symbolischen Charakter (Stiftung, Besuche, usf.).
Hingegen sind keine Anzeichen auszumachen, dass der Bun-
desrat auch bereit ist, sich aufgrund der Erfahrungen und Er-



kenntnisse auch grundsätzlich mit einer allfälligen Neukonzep-
tion der Aussenpolitik auseinanderzusetzen:

Vermehrte politische Integration in die Staatengemeinschaft,
Ausweitung der Solidarleistungen, Setzen von markanten aus-
senpolitischen Schwerpunkten, klarere Positionsbezüge, Auf-
bau von aussenpolitischen Kompetenzbereichen, Primat der
Aussenpolitik gegenüber der Aussenwirtschaftspolitik, usf.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Baumann Stephanie,
Borel, Carobbio, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Gross
Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jans, Jaquet-
Berger, Leemann, Rechsteiner-Basel, Ruffy, Strahm, Stump,
Thanei, Weber Agnes, Widmer (24)

17.09.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

97.3276 n Ip. Günter. Stopp den üblen Blendern  (09.06.1997)

Es nützt wohl der Verkehrssicherheit wenig, wenn in der Nacht
ein Autofahrer sehr viel, alle entgegenkommenden dafür nichts
mehr sehen.

"Entgegen der immer wieder angeführten Behauptung der Her-
steller und der von ihnen zitierten "Experten" erzeugen Xenon-
Scheinwerfer eine wesentlich stärkere Blendwirkung als konven-
tionelle Halogenscheinwerfer. Aeltere Verkehrsteilnehmer sind
durch das Problem der Blendung im Strassenverkehr erheblich
gefährdet. Umso mehr ist es erforderlich, vernünftige und den
Vorgaben der physiologisch-optischen Wahrnehmung entspre-
chende Grenzwerte zu definieren" Zitat aus "Medical Tribune"
vom 16.05.1997 unter der Ueberschrift: "Superscheinwerfer
oder üble Blender?"

Der Vorsitzende der Verkehrskommission der Deutschen Opt-
halmologischen Gesellschaft, Prof. Dr. Bernhard Lachenmayr
meint zum selben Thema: "...Es lässt sich jedoch feststellen,
dass tatsächlich ein wesentlich stärkerer Blendeffekt vorliegt.
Das immer ins Feld geführte Argument der "Gewöhnung" oder
der Verweis auf "psychologische Effekte" ist ein Versuch der
Volksverdummung..."

Der Grund für die höhere Blendwirkung der Xenon-Gasentla-
dungsscheinwerfer liegt zum einen darin, dass die Leuchtfläche
kleiner ist als die konventionellen Scheinwerfer. Zum andern
wird die Lichtverteilung sehr stark nach vorn und unten fokus-
siert. Beim Wippen des Fahrzeuges gerät ein entgegenkommen-
der Verkehrteilnehmer schnell in den extrem starken gebündel-
ten Lichtkegel, vor allem dann, wenn sich ein derartiges Fahr-
zeug über eine Kuppe nähert und wenn die Strasse durch Re-
gennässe spiegelt. Ausserdem ist die spektrale Verteilung der
Xenon-Gasentladungsscheinwerfer ins Kurzwellige verschoben,
weist also einen höheren Blauanteil auf als konventionelles Ha-
logenlicht. Dies führt zu einer vermehrten Belastung der Adapta-
tion. Beim Nachtsehen ist das Auge des Fahrzeuglenkers im
Vergleich zum Tagessehen zu kürzeren Wellenlängen hin emp-
findlich (deshalb sieht eine grüne Wiese in der Nacht hell und
weisslich aus, während ein rotes Kleidungsstück schwarz er-
scheint). Lichter mit hohem Blauanteil werden daher intensiver
wahrgenommen als Lichter mit vermehrtem Gelb- oder Rotan-
teil. Die durch die neu zugelassenen Scheinwerfer entstehende
Blendsituation ist für alle Verkehrsteilnehmer gefährlich, insbe-
sondere aber für ältere Menschen, die ohnehin in Blendsituatio-
nen eher in Schwierigkeiten geraten.

Die gefährliche Entwicklung bedarf einer raschen Korrektur.

Ich frage den Bundesrat:

Ist der Bundesrat bereit, sich mit andern europäischen Regierun-
gen zusammen für eine Revision der gültigen Anforderungskri-
terien an Autoscheinwerfer einzusetzen, da diese offensichtlich
aus physiologisch-optischer Sicht schlichtweg unzureichend
sind und gerade bei schwierigen Strassenverhältnissen - statt
die Situation zu verbessern - neue Gefahren entstehen lassen?

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Chiffelle,
Fässler, Günter, Hafner Ursula, Hubmann, Leemann, Meyer
Theo, Rechsteiner-Basel, Ruffy, Widmer, Zbinden (14)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3279 n Ip. Gonseth. Schwarzenburg. Einstellung des 
Sendebetriebes des Kurzwellensenders  (10.06.1997)

Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Wegen der gravierenden Schlafstörungen fordert die betrof-
fene Bevölkerung seit langem ein Nachtsendeverbot. Auch das
BAG und das BUWAL empfehlen ein solches Nachtsendever-
bot. Wann wird der Bundesrat endlich ein solches Verbot aus-
sprechen?

2. Die Bevölkerung fordert ein endgültiges Einstellen des Sende-
betriebes bis zum Jahr 2000. Welche Anstrengungen hat die
PTT bisher unternommen, um in einem unbewohnten und nicht
von Hügeln umgebenen Gebiet tätig zu werden, wieso gab es al-
lenfalls Widerstand gegen neue Standorte?

3. Wie gross ist die tatsächliche Hörerschaft von Radio interna-
tional und wie könnten ihre Bedürfnisse allenfalls anders befrie-
digt werden?

4. Wann endlich wird die Verordnung zum Schutz vor nichtioni-
sierender Strahlung verabschiedet?

5. Wann werden die berechtigten Forderungen der Bevölkerung
erfüllt? Oder setzt der Bundesrat wirtschaftliche Prioritäten vor
den Schutz der Bevölkerung?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bäumlin, Bühlmann,
Fankhauser, Günter, Hollenstein, Meier Hans, Strahm, Thür,
Widmer, Zwygart (11)

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3281 n Mo. Nationalrat. Transfer und Anerkennung beruf-
licher Fähigkeiten (Langenberger)  (10.06.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, im Sinne von Artikel 50 Absatz 3
des Bundesgesetzes über die Berufsbildung dafür zu sorgen,
dass der Bund eine Institution mit folgenden Aufgaben betraut:

1. Entwicklung von Instrumenten und Methoden, mit denen die
individuellen und beruflichen Fähigkeiten sowie die ausserberuf-
lich erworbenen Kenntnisse klassifiziert, nachgewiesen, aner-
kannt und bewertet werden können.

2. Schaffung eines "schweizerischen Qualifikationsdossiers",
das ein stets nachgeführtes Verzeichnis der Unterlagen über die
in Ausbildung und Beruf erworbenen Kenntnisse enthält, d.h. ein
Dossier, das den Transfert der erworbenen Qualifikationen von
einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zum andern erleichtert.

3. Bezeichnung von Experten im Bereich der angewandten For-
schung über die berufliche Ausbildung, welche die Aufgabe ha-
ben, das Wissen im Bereich Erforschung, Transfert und Aner-
kennung erworbener Qualifikationen zu erweitern und zu vertie-
fen.

Der Bundesrat wird gebeten, die Finanzierung der vorgeschla-
genen Massnahmen sicherzustellen.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Bührer, Comby, Dormann,
Egerszegi-Obrist, Fischer-Seengen, Gadient, Grossenbacher,
Guisan, Jans, Kofmel, Müller Erich, Müller-Hemmi, Philipona,
Randegger, Rychen, Sandoz Marcel, Strahm, Stucky, Tschopp,
Vallender, Weber Agnes, Weigelt, Wittenwiler (24)

20.08.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 

10.10.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3283 n Po. Schenk. Beiträge an die Bewirtschafter von 
Hang- und Steillagen  (10.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, bei der Einführung der Agrarpo-
litik 2002 die folgenden Anliegen zu berücksichtigen:

1. Beiträge an die Bewirtschafter von Hang- und Steillagen sol-
len unabhängig von der Betriebsgrösse für die effektiv bewirt-
schafteten Nutzflächen an Steillagen ausbezahlt werden.



2. Um allfällige spekulative Landwechsel zu verhindern, soll die
Auszahlung davon abhängig gemacht werden, dass die betref-
fende Nutzfläche während der letzten 3 Jahre bereits durch den
Gesuchsteller bewirtschaftet wurde.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bezzola, Bonny, Borer, Brunner
Toni, Eberhard, Engelberger, Föhn, Freund, Gadient, Hasler
Ernst, Hochreutener, Kunz, Loretan Otto, Lötscher, Oehrli,
Rychen, Schmid Odilo, Schmied Walter, Seiler Hanspeter,
Speck, Vetterli, Waber, Weyeneth, Wittenwiler, Wyss (26)

27.08.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

✕ 97.3284 s Po. Leumann. Bessere Anbindung Luzern's ans 
nationale und internationale Schienennetz  (10.06.1997)

Wir fordern den Bundesrat auf, dafür besorgt zu sein, dass beim
nächsten Fahrplanwechsel 1999 für Luzern der Anschluss ans
nationale und internationale Schienennetz gewährleistet ist und
dass der integrale Halbstundentakt von und nach Zürich einge-
führt wird.

Mitunterzeichnende: Bieri, Danioth, Inderkum, Iten, Küchler,
Schallberger, Wicki (7)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

16.12.1997 Ständerat. Annahme.

97.3287 n Po. Widmer. Versicherer. Veröffentlichung der 
Kennzahlen der obligatorischen Krankenversicherungen  
(11.06.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen zu veranlassen, im Sinne von Artikel 31, Absatz 2 der
Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung
(KVG) je Versicherer folgende Kennzahlen der obligatorischen
Krankenversicherung möglichst bald zu veröffentlichen:

a. Einnahmen und Ausgaben

b. Ergebnis je versicherte Person

c. Reserven

d. Rückstellungen für unerledigte Versicherungsfälle

e. Krankenpflegekosten

f. Risikoausgleich

g. Verwaltungskosten

h. Versichertenbestand

i. Prämien.

Mitunterzeichnende: Aguet, Borel, Burgener, Fässler, Günter,
Gysin Remo, Herczog, Hubmann, Jans, Leemann,
Leuenberger, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi, Thanei, Weber
Agnes (15)

13.08.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

97.3289 n Mo. Rechsteiner Paul. Finanzplatz Schweiz. Ein-
richtung eines wirksamen und glaubwürdigen Suchverfah-
rens  (11.06.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, ein wirksames und glaubwürdi-
ges Suchverfahren nach Vermögenswerten, welche auf dem Fi-
nanzplatz Schweiz deponiert sind, zu entwickeln bzw. entwik-
keln zu lassen und den eidgenössischen Räten innert nützlicher
Frist eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten.

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Fankhauser, Fässler, Günter,
Gysin Remo, Hämmerle, Herczog, Hubmann, Jans,
Ledergerber, Leemann, Strahm, Thanei, Widmer (14)

03.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3292 n Ip. Epiney. Aufhebung von Militärflugplätzen im 
Alpengebiet  (12.06.1997)

Im Rahmen der Armeereform plant das EMD die Stillegung und
Veräusserung mehrerer Militärflugplätze in den Kantonen Bern,
Obwalden, Tessin und Wallis. Ich ersuche den Bundesrat, dazu
folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist ein Nachnutzungskonzept für die freiwerdenden Grund-
stücke und Anlagen vorgesehen?

2. Existiert ein Inventar der Grundstücke und Anlagen, die von
der Armee oder von Bundesämtern nicht mehr genutzt werden?

3. Ist der Bundesrat bereit, die Grundstücke im Sinne des Ko-
berio-Berichts zu günstigen Bedingungen an die Kantone abzu-
treten, um sie für die Belastung zu entschädigen, die ihnen durch
jahrelange militärische Nutzung der Grundstücke entstanden
ist?

4. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass die Grundstücke als
landwirtschaftlicher Boden zu betrachten sind, sofern sie nicht
zu einer Bauzone gehören?

5. Trifft es zu, dass das EMD Teilgrundstücke an Meistbietende
verkaufen möchte, und zwar zu überhöhten Preisen ungeachtet
des Ertragswertes gemäss bäuerlichem Bodenrecht, statt je-
weils den Verkauf des Grundstücks im Ganzen vorzusehen, was
die Schaffung eines landwirtschaftlichen Betriebs oder eine ra-
tionelle Zonenplanung im Sinne des RPG ermöglichen würde?

6. Hat das EMD Massnahmen zur Kündigung der Grundpacht-
verträge getroffen, kraft derer ein Vorkaufsrecht nach bäuerli-
chem Bodenrecht oder nach Enteignungsgesetz geltend ge-
macht werden könnte?

7. Liegt dem EMD eine Studie über die Kosten der Wiederher-
stellung des Naturzustands der Grundstücke vor? Wenn ja, ist
es bereit, sie in die Tat umzusetzen?

8. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass

8.1. die Trichloräthylen-Strahlreinigung von Flugzeugen auf As-
phaltteermakadam in den sechziger Jahren

8.2. die Enteisung von Flugzeugen auf der Piste mit Vereisungs-
schutzmitteln

8.3. Kerosinemissionen bei der Zündung der Triebwerke

8.4. Lagerung, Transport und Umfüllung von Brennstoffen

8.5. diverse Schadstoffemissionen

a. zu bedeutenden Rückständen an organischen Schadstoffen
und

b. zur Verschmutzung des Grundwassers geführt haben kön-
nen?

Mitunterzeichnende: Comby, Durrer, Filliez, Lachat, Loretan
Otto, Maitre, Ratti, Schmid Odilo (8)

22.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3293 n Mo. Föhn. Erwerbsersatzordung. Revision  
(16.06.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, ohne Verzug eine Teilrevision
der Erwerbsersatzordnung (EO) an die Hand zu nehmen, ohne
die IV-Revision abzuwarten, um im besonderen arbeitslose An-
gehörige der Armee, die einen längeren Ausbildungsdienst ab-
solvieren, finanziell mindestens ebensogut zu stellen wie nicht-
militärdienstleistende Arbeitslose. Nach Möglichkeit sollte die At-
traktivität und Wirtschaftsverträglichkeit der militärischen Weiter-
ausbildung finanziell verbessert werden.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Binder, Blaser, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Brunner
Toni, Bührer, Dettling, Durrer, Eberhard, Ehrler, Engelberger,
Engler, Fehr Lisbeth, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Freund,
Frey Walter, Fritschi, Gadient, Gusset, Hasler Ernst, Heberlein,
Kofmel, Kühne, Kunz, Leu, Leuba, Loeb, Maurer, Moser, Müller
Erich, Oehrli, Randegger, Rychen, Sandoz Suzette, Schenk,



Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler
Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steinemann, Theiler, Vetterli,
Weyeneth, Wittenwiler, Wyss (53)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3294 n Mo. Maury Pasquier. Taggeldversicherung für den 
Krankheitsfall  (16.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, das KVG so zu ändern, dass die
Taggeldversicherung wieder zur echten Erwerbsausfallversiche-
rung wird. Das Taggeld muss mindestens 80 Prozent des Loh-
nes abdecken, bis zum Betrag, der in der obligatorischen Unfall-
versicherung versichert ist (Fr. 97 200.--). Zudem sind die Kran-
kenversicherer zu verpflichten, eine kollektive Taggeldversiche-
rung anzubieten. Schliesslich muss mit geeigneten Massnah-
men sichergestellt werden, dass der Wettbewerb zwischen Ver-
sicherungen nach dem KVG und Versicherungen nach dem Ver-
sicherungsvertragsgesetz nicht zu einer Selektion der Risiken
und damit zu einer Entsolidarisierung und zu einer Jagd der Pri-
vatversicherer auf die "guten Risiken" führt.

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Berberat, Borel, Burgener, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Fässler, von Felten, Goll, Gonseth, Gross Andreas, Gross Jost,
Günter, Gysin Remo, Hämmerle, Herczog, Hollenstein,
Hubmann, Jans, Jutzet, Leemann, Leuenberger, Rechsteiner-
Basel, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Thanei, Vermot,
Weber Agnes, Widmer (34)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3296 n Po. Hasler Ernst. Optimierung der Verwaltungs-
organisation  (16.06.1997)

Ist der Bundesrat im Sinne der Einschränkung zu grosser Selb-
ständigkeit der Bundesverwaltung bereit, eine dem "Tilburger-
Modell" ähnliche Organisation mit einer Controllingstelle zu prü-
fen?

Mitunterzeichnende: Blaser, Fehr Lisbeth, Fehr Hans, Freund,
Frey Walter, Giezendanner, Maurer, Oehrli, Rychen, Schmied
Walter, Seiler Hanspeter, Speck (12)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

97.3297 n Ip. Hasler Ernst. Koordination von statistischen 
Erhebungen  (16.06.1997)

Ich lade den Bundesrat ein, umfassend darzulegen, wie die fol-
genden Hauptkritikpunkte gründlich eliminiert werden können:
- Doppelspurigkeiten/Koordination

-- verschiedene Erhebungen zum gleichen Thema

-- Versand mehrerer identischer Fragebogen in die gleiche Un-
ternehmung

-- die erfassten Stammdaten der Unternehmer werden nicht wei-
terverwendet

- Zu umfangreiche Fragebögen, welche immer weiter ausgebaut
werden

- Die veröffentlichten amtlichen Statistiken sind für die Unterneh-
men weitgehend unbrauchbar.

Ist der Bundesrat im weiteren bereit, zukünftige statistische Er-
hebungen nur durchzuführen, wenn eine Kosten-Nutzen-Ana-
lyse diese als sinnvoll erscheinen lässt?

Welche stichhaltigen Gründe sprechen aus Sicht des Bundesra-
tes gegen die Privatisierung des Bundesamtes für Statistik?

Mitunterzeichnende: Blaser, Fehr Lisbeth, Fehr Hans, Freund,
Frey Walter, Giezendanner, Maurer, Oehrli, Rychen, Schmied
Walter, Seiler Hanspeter, Speck (12)

22.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3299 n Ip. Keller. Referendum Staatsschutzgesetz. Wer 
zittert mehr?  (16.06.1997)

Ein Ostschweizer Nationalrat, der mit einem Komitee Unter-
schriften gegen das Staatsschutzgesetz sammelt, hat grosse
Mühe die notwendigen Unterschriften für sein Referendum zu-
sammenzubringen. Deshalb greift er in die linkspopulistische
Trickkiste und bezeichnet in einem Brief an seine Getreuen Bun-
despräsident Arnold Koller als "Schnüffelminister", der vor einer
Abstimmung über dieses Gesetz "zittere". Weiter wird in diesem
Brief "vor einer polizeilichen Aufrüstung in den kommenden Jah-
ren" gewarnt.

Fragen an den Bundesrat:

1. Was meint der Bundesrat zur lieblichen Bezeichnung "Schnüf-
felminister"? Sollte von einem Nationalrat - auch heutzutage
noch - nicht mehr Anstand erwartet werden?

2. Bisher sind mir während Unterschriftensammlungen noch nie
"zitternde" Bundesräte begegnet! Stimmt es, dass es dieses Mal
anders ist? Wenn ja, warum?

3. Stimmt die Aussage dieses Ostschweizer Nationalrates, wo-
nach der Bundesrat beim Nichtzustandekommen des Referen-
dums "die polizeiliche Aufrüstung für die kommenden Jahre legi-
timieren will"?. Wo und wie will der Bundesrat polizeilich "aufrü-
sten"?

06.10.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3301 n Ip. Gonseth. Anrechenbarkeit von Haus-, Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit. Richtlinien  (17.06.1997)

Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche Erfahrungen wurden in der Bundesverwaltung bislang
mit der Umsetzung des obengenannten Auftrages gemacht?
Gibt es Auswertungen oder Kontrollen der Ausführung?

2. Welche Richtlinien bestehen auf Bundesebene zur Ausfüh-
rung von Artikel 138 Absatz 2, 2. Satz? Wenn nicht, ist der Bun-
desrat bereit solche Richtlinien zu schaffen und in verschiede-
nen Aemtern zumindest Pilotprojekte zu starten?

3. Gibt es entsprechende Schulungsangebote für Personalver-
antwortliche?

4. Wie gedenkt der Bundesrat seiner eigenen Verordnung genü-
gend Nachachtung zu schaffen?

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Banga, Baumann
Ruedi, Bäumlin, Bühlmann, Chiffelle, Diener, Dormann, Fasel,
von Felten, Goll, Grendelmeier, Gross Andreas, Grossenbacher,
Gysin Remo, Hämmerle, Hollenstein, Hubmann, Jutzet,
Leemann, Meier Hans, Müller-Hemmi, Ostermann, Roth-
Bernasconi, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Vermot, Weber
Agnes, Widmer, Zapfl (33)

17.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3303 n Ip. Carobbio. Schwarzarbeit. Massnahmen der 
Steuerbehörden  (18.06.1997)

Dass die Schwarzarbeit ein grosses Problem darstellt, ist be-
kannt; ebenso bekannt sind die wirtschaftlichen Folgen sowie
die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Gemeinwesen.
Man spricht von Milliarden, die der Besteuerung vorenthalten
werden und dadurch auch für Sozialversicherungsabzüge aus-
ser Betracht fallen. Die Medien berichten, dass die Bundesstel-
len, die mit der Kontrolle der betreffenden Tätigkeiten betraut
sind - insbesondere das BIGA -, sich ausserstande erklären, die-
sem Phänomen zu begegnen.

Die Unterzeichneten fragen den Bundesrat:

1. Wäre es nicht möglich, die verschiedenen Sektoren der Ver-
waltung, insbesondere die Eidgenössische Steuerverwaltung,
zur Mitwirkung an den Abklärungen darüber anzuhalten, ob Fir-
men gegen Bezahlung Leistungen erbringen, die in der Buchhal-
tung nicht erscheinen - also schwarz abgewickelt werden?



2. Will er nicht in Anwendung von Artikel 110 Absatz 2 des Ge-
setzes über die direkte Bundessteuer (DBG) die zuständige Eid-
genössische Steuerbehörde über Bestimmungen auf Verord-
nungsebene oder nötigenfalls über eine Gesetzesänderung an-
weisen, allenfalls gesammelte Daten an die Aufsichtsbehörden
(BIGA) weiterzugeben?

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Banga, Béguelin,
Berberat, Borel, Burgener, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
Fässler, von Felten, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Günter,
Hubacher, Hubmann, Jaquet-Berger, Jutzet, Leemann, Maury
Pasquier, Meyer Theo, Ostermann, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Spielmann, Strahm, Weber Agnes (30)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3304 n Mo. Maury Pasquier. Berücksichtigung von 
Geburtshäusern im KVG  (18.06.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, die Entbindung in einem Geburts-
haus in die Liste der besonderen Leistungen bei Mutterschaft
nach Artikel 29, Absatz 2, Buchstabe b des KVG aufzunehmen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumann Stephanie,
Bäumlin, Berberat, Borel, Bühlmann, Burgener, Carobbio, de
Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Gonseth, Gross
Andreas, Gross Jost, Hafner Ursula, Hollenstein, Hubacher,
Hubmann, Jutzet, Leemann, Meier Hans, Rechsteiner Paul,
Rennwald, Roth-Bernasconi, Strahm, Teuscher, Vermot,
Vollmer, Weber Agnes (31)

03.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

97.3305 n Ip. Widmer. Schülerleistungen im internationalen 
Vergleich  (18.06.1997)

Im Hinblick auf die Bedeutung der mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächer in einer "verwissenschaftlichten" Gesell-
schaft, bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist er im Rahmen seiner Kompetenz bereit, Massnahmen zu
ergreifen, welche

a. die Qualität des Ausbildungsstandes in den Fächern Mathe-
matik und Naturwissenschaften mindestens sichern und

b. allenfalls verbessern.

2. Welche Massnahmen bezieht er für a. und welche für b. in Be-
tracht?

3. Was gedenkt er zu tun, um den negativen Einfluss des Ge-
schlechtsunterschiedes auf die Leistungen in den Bereichen Ma-
thematik und Naturwissenschaft zu verringern?

Mitunterzeichnende: Borel, de Dardel, Fankhauser, von Felten,
Gross Jost, Hubacher, Hubmann, Maury Pasquier, Strahm,
Weber Agnes (10)

20.08.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3306 n Mo. Nationalrat. Erfahrungen mit Vermögenswer-
ten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Rechtliche Konse-
quenzen (Rechsteiner Paul)  (18.06.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Rechtsgrundlagen für die
Behandlung nachrichtenloser Vermögenswerte anhand der
jüngsten Erfahrungen zu überprüfen und den eidgenössischen
Räten Vorschläge für die Aenderung oder den Erlass entspre-
chender Regeln zu unterbreiten, wobei die Vorschläge rechtspo-
litisch einem international wünschbaren Standard entsprechen
sollen.

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Bäumlin, Borel,
Burgener, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross

Andreas, Gross Jost, Hubacher, Hubmann, Jutzet, Leemann,
Marti Werner, Strahm, Vollmer, Weber Agnes (18)

27.08.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Kommission für Rechtsfragen 

10.10.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3307 n Ip. Schenk. Verkehrskontrollen. Drogenschnell-
tests  (18.06.1997)
Fahren in angetrunkenem Zustand wird im Gesetz härter be-
straft als Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.
Ich bitte den Bundesrat, zu den folgenden Fragen in diesem Zu-
sammenhang Stellung zu nehmen:
1. Wann kann bei einem Fahrzeuglenker eine Kontrolle betref-
fend Betäubungsmittelkonsum angeordnet werden?
2. Sind die gesetzlichen Vorschriften für Kontrollen betreffend
Betäubungsmittelkonsum gleich wie jene betreffend Alkohol am
Steuer?
3. Kann ein Fahrzeuglenker die Kontrolle verweigern?
4. Ist die Entwicklung der Drogenschnelltests heute so weit fort-
geschritten, dass bei Verkehrskontrollen die Beeinträchtigung
der Fahrzeuglenker nach dem Konsum von Betäubungsmitteln
gleich schnell und verbindlich festgestellt werden kann wie bei
Alkoholkontrollen?
5. Gibt es Erfahrungswerte betreffend Effizienz der Tests, oder
anders gefragt, welche Droge kann wie gut nachgewiesen wer-
den?
6. Ist zu erwarten, dass nach der Revision des Strassenver-
kehrsgesetzes das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss nach
gleichem Massstab beurteilt wird wie das Fahren in angetrunke-
nem Zustand?
7. Drogeneinfluss im Strassenverkehr hat in den letzten Jahren
stark zugenommen, während die Unfälle unter Alkoholeinfluss
eher rückläufig sind. Sieht der Bundesrat vor, die Kontrollen be-
treffend Betäubungsmitteleinfluss am Steuer zu verschärfen?
8. Für den Führerausweisentzug gilt bei Fahren in angetrunke-
nem Zustand die Grenze von 0,8 Promille Alkoholgehalt im Blut.
Beim Nachweis von Betäubungsmitteln am Steuer kann wohl
einzig die Nullgrenze als Richtwert gelten. Teilt der Bundesrat
diese Ansicht?

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Binder,
Blaser, Bonny, Bortoluzzi, Brunner Toni, Fehr Lisbeth, Fischer-
Seengen, Föhn, Freund, Frey Walter, Giezendanner, Hasler
Ernst, Hochreutener, Kunz, Leuba, Loretan Otto, Lötscher,
Maurer, Moser, Oehrli, Philipona, Randegger, Sandoz Suzette,
Schlüer, Schmid Odilo, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler
Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steinemann, Vetterli, Waber,
Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Wyss (39)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3308 n Ip. Leuba. Landschaftskonzept Schweiz  
(18.06.1997)
Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft hat einen Text
in die Vernehmlassung gegeben, der in der französischen Fas-
sung den Titel "Conception Paysage Suisse" trägt. Dieser Text
hat heftige Reaktionen ausgelöst.
Wir möchten in diesem Zusammenhang dem Bundesrat die fol-
genden Fragen stellen:
1. Es ist offensichtlich, dass "Conception Paysage Suisse" kein
Französisch ist. Dieser Titel ist vielmehr dem Deutschen nach-
gebildet. Meint der Bundesrat nicht, die Dokumente der Bundes-
verwaltung sollten zu allererst einmal Titel tragen, die nicht ge-
gen die Regeln der Sprache verstossen, in der sie verfasst sind?
2. Das in die Vernehmlassung geschickte Konzept stützt sich auf
Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes. Nach dieser Bestim-
mung kann der Bund aber nur für seine eigenen Aufgaben



Grundlagen erarbeiten. Ist der Bundesrat darum nicht der An-
sicht, für die Ziele des Konzeptes, das in die Vernehmlassung
geschickt wurde, sei keine ausreichende gesetzliche Grundlage
vorhanden, umso mehr als Artikel 24sexies Absatz 1 der Bun-
desverfassung ausdrücklich festhält, dass der Natur- und Hei-
matschutz Sache der Kantone ist?

3. Von welcher Tragweite ist das "Landschaftskonzept Schweiz"
für die kantonalen, kommunalen und richterlichen Behörden?
Meint der Bundesrat nicht, dieser Text sollte - falls es sich um ei-
nen Grundlagentext handelt, der die Behörden bindet - den eid-
genössischen Räten vorgelegt werden, damit diese die Möglich-
keit haben, ihn zu ändern?

4. Der in die Vernehmlassung geschickte Text erwähnt die wirt-
schaftlichen Tätigkeiten nur insofern, als sie als Tätigkeiten be-
trachtet werden, die Schäden verursachen. Ist der Bundesrat
nicht der Ansicht, dass die Ziele, die mit dem "Landschaftskon-
zept Schweiz" verfolgt werden, im Widerspruch stehen zur ange-
strebten Revitalisierung des Wirtschaftsstandortes Schweiz?

5. Das Konzept beziffert die Kosten der vorgeschlagenen Mass-
nahmen nicht, sieht jedoch vor, dass Arbeitsgruppen eingesetzt,
Ausbildungskurse durchgeführt, Anleitungen herausgegeben,
Weisungen erlassen und weitere Dokumente erstellt werden. Ist
der Bundesrat nicht der Meinung, dass es hier Sparmöglichkei-
ten gibt, namentlich durch die Reduzierung des Personalbestan-
des des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft?

6. Wer wird die Kosten der Massnahmen übernehmen, die von
den Kantonen durchgeführt werden sollen, obwohl nach Artikel
13 des Raumplanungsgesetzes nur für Aufgaben des Bundes
Grundlagen erarbeitet werden können?

Mitunterzeichnende: Baumberger, Blaser, Cavadini Adriano,
Christen, Columberg, Comby, Couchepin, Deiss, Dupraz, Eggly,
Engler, Epiney, Filliez, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, Gros
Jean-Michel, Guisan, Hasler Ernst, Heberlein, Hess Otto,
Lachat, Langenberger, Lauper, Leu, Philipona, Pidoux, Sandoz
Marcel, Sandoz Suzette, Scherrer Jürg, Scheurer, Schlüer,
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon,
Steinemann, Stucky, Tschopp, Vetterli, Vogel (41)

22.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3309 n Mo. Gysin Remo. Einsparungspotential im Medi-
kamentenbereich  (18.06.1997)

Art. 52 KVG ist wie folgt zu ändern:

Abs. 1b (ergänzt)

Das Bundesamt erstellt eine Liste der pharmazeutischen Spe-
zialitäten und konfektionierten Arzneimittel mit Preisen (Spezia-
litätenliste). Diese hat auch die mit den Originalpräparaten aus-
tauschbaren Generika sowie jeweils die international gebräuch-
lichen Wirkstoffnamen (INN) zu enthalten. Sie enthält unentbehr-
liche Medikamente, die geeignet sind, eine qualitativ hochste-
hende und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung sicher-
zustellen.

Abs. 4 (neu)

Wenn Arzneimittel unter verschiedenen Markennamen, jedoch
mit identischen Wirkstoffen und in gleicher galenischer Form,
Packungsgrösse und Dosierung erhältlich sind, übernimmt die
obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten für das je-
weils kostengünstige Präparat. Die Leistungserbringer sind ver-
pflichtet, den Versicherten das kostengünstigste Präparat abzu-
geben. Aerztliche Verordnungen müssen die international ge-
bräuchlichen Wirkstoffnamen (INN) enthalten.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, von Allmen,
Baumann Stephanie, Béguelin, Berberat, Borel, Burgener,
Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fässler, Goll, Gross Andreas,
Gross Jost, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann,

Leuenberger, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (40)

22.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3310 n Mo. Baumann Ruedi. Publikation der landwirt-
schaftlichen Direktzahlungen  (18.06.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, die gesetzlichen Voraussetzungen
in der Datenschutzgesetzgebung so zu ändern, dass künftig die
Veröffentlichung der einzelbetrieblichen Direktzahlungsbezüge
ermöglicht wird.

Mitunterzeichnende: Bühlmann, Diener, Fasel, Fässler, Gon-
seth, Gross Andreas, Hollenstein, Marti Werner, Ostermann,
Teuscher, Thür (11)

03.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

✕ 97.3311 n Po. Fässler. Alkohol süss verpackt  (18.06.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, eine schweizerische Informati-
ons- und Aufklärungskampagne zur Problematik der alkoholhal-
tigen Fruchtsaftgetränke zu lancieren.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, von Allmen,
Banga, Baumann Stephanie, Berberat, Borel, Burgener, de
Dardel, Fankhauser, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jutzet, Leemann, Marti Werner,
Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner
Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer (33)

20.08.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3312 n Mo. Grüne Fraktion. Hanflegalisierung  
(18.06.1997)

Wir bitten den Bundesrat, die gesetzlichen Grundlagen zu schaf-
fen bzw. zu ändern, damit Cannabisprodukte aus der Liste der
verbotenen Betäubungsmittel gestrichen werden können.

Sprecher: Baumann Ruedi

06.10.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3314 n Ip. Rennwald. Sonntagsarbeit. Berücksichtigung 
des Volkswillens  (18.06.1997)

Im Kreisschreiben an die kantonalen Vollzugsbehörden des Ar-
beitsgesetzes vom 10.03.1997 mit dem Titel: "Ablehnung des
Arbeitsgesetzes: Auswirkungen auf die Bewilligungspraxis"
schreibt das BIGA unter anderem: "Besonders hinweisen möch-
ten wir auf die Frage der Sonntagsarbeit in Verkaufsgeschäften.
Die vorgesehene Einführung von sechs bewilligungsfreien
Sonntagen im Verkauf war unbestreitbar ein wesentlicher, wenn
nicht gar ein entscheidender Grund für die Ablehnung der Ar-
beitsgesetzrevision durch das Volk. Anderseits besteht aber
auch ein gewisses Bedürfnis nach einer beschränkten Zulas-
sung von Sonntagsarbeit im Verkauf ohne grossen administrati-
ven Aufwand, nicht zuletzt im Sinn einer besseren Koordination
mit den Ladenöffnungsvorschriften der Kantone." Weiter führt
das BIGA dazu aus: "Danach sollen insbesondere nur noch zwei
jährliche Globalbewilligungen zugelassen werden; diese dafür
ohne weitere Bedürfnisabklärung, da aufgrund einer generellen
Beurteilung ein Bedürfnis in diesem Umfang als gegeben ange-
sehen werden kann. Weitergehende Globalbewilligungen sind
grundsätzlich nicht zu erteilen, ausser es lägen wirklich beson-
dere örtliche bzw. regionale Verhältnisse vor."

Wir fragen den Bundesrat:

Ist ihm dieses Schreiben bekannt ?



Ist er nicht der Auffassung, dass dieses Kreisschreiben dem
Volkswillen widerspricht, wie er bei der Volksabstimmung vom
01.12.1996 zum Ausdruck gekommen ist, als 67 Prozent der
Stimmbürger die Revision des Arbeitsgesetzes abgelehnt haben
?

Ist er nicht der Meinung, dass dieses Schreiben in totalem Wi-
derspruch zur Tatsache steht, dass - wie die Vox-Analyse zeigt
-die Ablehnung der Sonntagsarbeit für den Ausgang dieser Ab-
stimmung eine entscheidene Rolle gespielt hat ?

Kann uns der Bundesrat bei dieser Gelegenheit mitteilen, wie-
weit die Arbeiten an der Revision des Arbeitsgesetzes inzwi-
schen gediehen sind ?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat,
Borel, Burgener, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
Fässler, von Felten, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin
Remo, Hämmerle, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-
Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leemann, Marti
Werner, Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump,
Vollmer, Weber Agnes, Widmer (43)

20.08.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3317 n Po. Meier Hans. Personenverkehr auf der Station 
Zweidlen  (18.06.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, bei den SBB zu intervenieren,
dass die Zughalte des Personenverkehrs auf der Station Zweid-
len der SBB-Linie Bülach-Koblenz wieder aufgenommen wer-
den.

Mitunterzeichnende: Diener, Dünki (2)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

97.3319 n Mo. Thanei. Mietzinserhöhungen nach wertver-
mehrenden Investitionen  (18.06.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, den 8. Titel des Obligationen-
rechtes dahingehend abzuändern, dass Mietzinserhöhungen
wegen wertvermehrenden Investitionen, die mehr als 10 Prozent
der bisherigen Miete ausmachen, nur zeitlich gestaffelt realisiert
werden können.

Mitunterzeichnende: von Allmen, Burgener, de Dardel, von
Felten, Goll, Gross Jost, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hubmann, Jans, Jutzet, Marti Werner, Maury Pasquier,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Semadeni,
Strahm, Tschäppät, Weber Agnes (21)

17.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3320 n Po. Gross Andreas. Verhältnis zwischen der 
Schweiz und der UNO  (18.06.1997)
Der Bundesrat wird eingeladen, innerhalb eines Jahres einen
Bericht über das Verhältnis zwischen der Schweiz und der UNO
vorzulegen. Darin soll insbesondere aufgezeigt werden,
- wie sich die Beziehungen zwischen der Schweiz und der UNO
seit der Ablehnung des Beitritts der Schweiz zur UNO am
16.03.1986 entwickelt haben;
- wie und wo sich die Schweiz im Rahmen der UNO engagiert;
- welche Bedeutung dem offiziellen Neutralitätsstatut der
Schweiz bei diesem vielfältigen Engagement zukommt und wie
er von den Mitgliedern der UNO rezipiert wird;

- welche spezifischen Probleme sich aus der Tatsache ergeben,
dass die Schweiz sich zwar vielfältig engagiert, innerhalb der
Entscheidungsprozesse der UNO ihre Sicht der Dinge aber nicht
direkt vertreten und nicht mitbestimmen kann;

- inwiefern die friedens- und aussenpolitischen Ziele der
Schweiz und der UNO übereinstimmen und bei deren Realisie-
rung die Schweiz gar auf die UNO angewiesen ist;

welche Bedeutung der UNO-Standort Genf hat sowohl für die
UNO als auch für die Schweiz selber.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann, Burgener, Caccia,
Carobbio, Chiffelle, Comby, de Dardel, David, Deiss, Dormann,
Dünki, Dupraz, Durrer, Eggly, Engelberger, Epiney, Fankhauser,
Fässler, von Felten, Giezendanner, Goll, Gonseth, Grobet,
Gross Jost, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula,
Hämmerle, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jutzet,
Lachat, Leemann, Leuba, Loretan Otto, Maitre, Marti Werner,
Maury Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Ostermann, Pini,
Ratti, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Rychen, Scheurer, Schmid Odilo, Schmid
Samuel, Semadeni, Simon, Spielmann, Stamm Luzi, Steffen,
Strahm, Stump, Suter, Teuscher, Thür, Tschäppät, Vallender,
Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zapfl, Zbinden,
Zwygart (84)

03.09.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3322 n Po. Simon. Schaffung eines internationalen Zen-
trums für das Kind  (18.06.1997)

Der Bundesrat wird ersucht:

1. so rasch wie möglich die Massnahmen zu treffen, die nötig
sind, damit sich in Genf ein internationales Zentrum für ver-
schwundene und ausgebeutete Kinder einrichten und seine Tä-
tigkeit aufnehmen kann,

2. auf eine internationale Rechtsgrundlage für die Einrichtung ei-
nes solchen Zentrums hinzuwirken,

3. dafür zu sorgen, dass sich der Bund am "öffentlichen" Anteil
der vorgesehenen gemischten Finanzierung eines solchen Zen-
trums beteiligen kann.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Blaser, Borel,
Burgener, Caccia, Carobbio, Chiffelle, Christen, Comby,
Couchepin, de Dardel, David, Deiss, Dormann, Ducrot, Dupraz,
Durrer, Eggly, Epiney, von Felten, Filliez, Frey Claude, Friderici,
Gadient, Grobet, Gros Jean-Michel, Grossenbacher, Guisan,
Hafner Ursula, Hochreutener, Hubmann, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Langenberger, Lauper, Leuba,
Loretan Otto, Maitre, Marti Werner, Maury Pasquier, Meyer
Theo, Müller-Hemmi, Ostermann, Philipona, Pidoux, Ratti, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Scheurer, Tschopp, Zapfl (55)

97.3323 n Ip. Jeanprêtre. Zivildienst. Aufnahmeverfahren  
(18.06.1997)

Die Zulassungskommission zum Zivildienst, die zur Zeit in
Räumlichkeiten des BIGA untergebracht ist, wird die Anhörung
von Personen, die ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst ge-
stellt haben, in Zukunft in Thun durchführen. Es ist vorgesehen,
die Abteilung Zivildienst des BIGA in die Räume des Personalre-
staurants der Schweizerischen Munitionsunternehmung an der
Uttigenstrasse in Thun zu verlegen.

Wir stellen dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Teilt der Bundesrat unsere Ansicht, dass die Verlegung der
Zulassungskommission von Bern nach Thun die Dauer des Zu-
lassungsverfahrens unweigerlich verlängern wird, und zwar vor
allem aus folgenden Gründen:

- längere Anreisezeiten der Kommissionsmitglieder, um so mehr
als die Uttigenstrasse durch öffentliche Verkehrsmittel nur unge-
nügend erschlossen ist; dadurch können an einem Sitzungstag
weniger Gesuchsteller angehört werden;

- Rücktritt von Kommissionsmitgliedern wegen zu grosser zeitli-
cher Belastung aufgrund der längeren Anreise; folglich die Not-
wendigkeit, neue Mitarbeiter zu gewinnen, die ihre Tätigkeit erst
nach Einführung in ihre Aufgaben aufnehmen können.

2. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Verlegung
der Zulassungskommission von Bern nach Thun eine Erhöhung



der Kosten mit sich bringt, und zwar vor allem aufgrund folgen-
der Faktoren:

- Fahrtkosten zu Lasten des Bundes;

- in Anknüpfung an Punkt 1, die erforderliche Wahl und Schulung
neuer Kommissionsmitglieder.

3. Ist der Bundesrat der Ansicht, dass die Verlegung einer Abtei-
lung des BIGA, die dem Volkswirtschaftsdepartement unter-
steht, in Räumlichkeiten, die zum EMD gehören, mit Geist und
Wortlaut des Zivildienstgesetzes vereinbar ist?

Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass es psycholo-
gisch, rechtlich und politisch nicht vertretbar ist und Geist und
Wortlaut des Zivildienstgesetzes widerspricht, dass Personen,
die aufgrund eines Gewissensentscheides gegen den Militär-
dienst ein Gesuch um Zulassung zum zivilen Ersatzdienst ge-
stellt haben, im Personalrestaurant einer Munitionsfabrik ange-
hört werden? Dasselbe gilt für die Mitglieder der Zulassungs-
kommission.

4. Ist die Verlegung der Abteilung Zivildienst in ein Personalre-
staurant der Schweizerischen Munitionsunternehmung als ein
Versuch des Bundesrates zu verstehen, einige militärische Infra-
strukturen zu "retten", indem er mit dem Bedarfsargument ope-
riert? (vgl. Geschäftsbericht 1996: Bauten des EMD)

Mitunterzeichnende: Aguet, Bäumlin, Berberat, Burgener, de
Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross Jost, Hubacher,
Hubmann, Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Strahm, Vollmer,
Weber Agnes (21)

03.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3326 n Mo. Schlüer. Schaffung einer ständigen PfP-Dele-
gation  (19.06.1997)

Das Büro des Nationalrates wird eingeladen, gestützt auf Art. 13,
Abs. 2, Bst. b des Geschäftsreglementes eine ständige PfP-De-
legation ins Leben zu rufen.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Blaser, Blocher,
Bortoluzzi, Brunner Toni, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn,
Frey Walter, Giezendanner, Hasler Ernst, Kunz, Maurer,
Mühlemann, Rychen, Schmied Walter, Speck, Steffen, Vetterli 
(19)

21.08.1997 Das Büro beantragt, die Motion abzulehnen

97.3327 n Mo. Gusset. Rassismusartikel. Revision  
(19.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 261bis StGB (Rassismus-
artikel) mit dem Ziel zu revidieren, die Rechtsunsicherheiten bei
der Auslegung und Anwendung des Gesetzesartikels zu beseiti-
gen und damit die freie Meinungsäusserung im Themenbereich
von Ordnung und Sicherheit in der Schweiz zuverlässig sicher-
zustellen. Entsprechende Präzisierungen sind beispielsweise
bei Begriffen wie "Propagandaaktionen" und deren Förderung,
bei der Definition von "Tätlichkeiten" und "anderen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit", sowie insbesondere im letzten Ab-
schnitt, die klar definierte böswillige Absicht einzubringen.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Bezzola,
Binder, Blocher, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni,
Bührer, Dettling, Dreher, Engelberger, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey
Walter, Fritschi, Giezendanner, Hasler Ernst, Hess Otto, Keller,
Kofmel, Kunz, Maspoli, Moser, Mühlemann, Müller Erich, Oehrli,
Randegger, Sandoz Suzette, Schenk, Scherrer Jürg, Schlüer,
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck,
Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Steiner, Stucky, Tschuppert,
Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Wittenwiler, Wyss (52)

17.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3328 n Ip. Ruffy. Shoa. Errichtung einer "Gedenkstätte"  
(19.06.1997)

Ich frage den Bundesrat, ob er im Rahmen der Bemühungen zur
Aufarbeitung unserer jüngsten Geschichte, namentlich der Zeit
des Zweiten Weltkriegs, und zum Gedenken an die Tragödie der
Shoa bereit ist, die Schaffung eines "Orts der Erinnerung" an den
Holocaust und an andere Völkermorde zu prüfen.

Das Medium des Films wäre - von seiner Geschichte und von
den Werken her, die es hervorgebracht hat, aber auch von sei-
ner Verwendung zu Propagandazwecken oder zur offiziellen
Darstellung der Ereignisse in Form von Wochenschauen - be-
sonders geeignet, die Erinnerung an all das, was zur Shoa und
zu anderen Völkermorden geführt hat, wachzuhalten.

Durch die Schaffung einer historischen Kinemathek, die durch
eine Photothek, eine Bibliothek und eine Videothek zu ergänzen
wäre, könnten während des ganzen Jahres Filme und andere
Darbietungen vorgeführt werden, die zwar existieren, in den Pro-
grammen der kommerziell geführten Kinos aber nur kurz auftau-
chen und dann wieder verschwinden. Eine solche "Gedenk-
stätte" müsste für alle offen sein, vor allem aber für Schülerinnen
und Schüler.

Mitunterzeichnende: Aguet, Berberat, Borel, Burgener,
Carobbio, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross
Andreas, Gross Jost, Hubacher, Hubmann, Jutzet, Leemann,
Marti Werner, Maury Pasquier, Ostermann, Rechsteiner Paul,
Rennwald, Roth-Bernasconi, Strahm, Weber Agnes (23)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3329 n Ip. Ruffy. Exportrisikogarantie (ERG). Handel mit 
dem Iran  (19.06.1997)

Kann uns der Bundesrat sagen, welche Rolle die ERG im Han-
del mit dem Iran spielt?

Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, es wäre an der Zeit,
sich von einem Regime, das terroristische Methoden anwendet,
zu distanzieren?

Mitunterzeichnende: Aguet, Bäumlin, Berberat, Borel, Burgener,
Carobbio, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross
Andreas, Gross Jost, Hubacher, Hubmann, Jutzet, Leemann,
Marti Werner, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennwald,
Strahm, Vollmer, Weber Agnes (23)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3331 n Mo. Gross Jost. Zulassungsbeschränkungen für 
Leistungserbringer  (19.06.1997)

Wenn das Wachstum der Gesundheitskosten über dem Wachs-
tum der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung liegt, kann der
Bundesrat für eine befristete Zeit die Zulassung von Leistungs-
erbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Kranken-
pflegegrundversicherung von weiteren Bedingungen abhängig
machen. Die befristete Zeit beträgt mindestens 10 Jahre.

Er kann die Zulassung im ärztlichen Bereich von einem Bedürf-
nisnachweis abhängig machen. Zu diesem Zweck nimmt er Ver-
gleiche nach anerkannten Kenndaten (Aerztedichte, Spitalbet-
tendichte, usw.) unter den Kantonen und mit dem Ausland vor.
Der Bundesrat wird beauftragt, eine entsprechende Medizinsta-
tistik aufzubauen.

Die betroffenen Kantone und Verbände der Leistungserbringer
und Versicherer sind vor allfälligen Beschlüssen über Zulas-
sungsbeschränkungen anzuhören.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel,
Burgener, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fässler, Grobet, Gysin
Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Hubacher, Hubmann, Jans,
Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leemann,



Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner
Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Stump, Thanei, Tschäppät,
Weber Agnes (35)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3332 n Ip. Gross Jost. Gesundheitswesen. Einsparungs-
möglichkeiten  (19.06.1997)

Das Potential der Einsparungsmöglichkeiten im Gesundheitswe-
sen auf der Grundlage des geltenden KVG ist noch bei weitem
nicht ausgeschöpft. Der Bundesrat wird deshalb angefragt:

1. Was sind die Einflussmöglichkeiten des Bundesrates, die Bil-
dung von grösseren Spitalregionen als Planungseinheiten der
stationären Medizin zu bewirken, um kantonale Ueberkapazit-
äten im Spitalbereich zu verhindern?

2. Die Kenndaten der Kostenstruktur des Gesundheitswesens
sind in den Regionen und Kantonen extrem verschieden, insbe-
sondere Aerzte- und Spitalbettendichte, Verhältnis Allgemein-
zu Spezialärzten, Operationshäufigkeit bei zahlreichen Indikatio-
nen Spitex u.a. Ist der Bundesrat bereit, durch eine gesamt-
schweizerische Medizinstatistik mit rascher verfügbaren Zahlen
eine bessere Kostentransparenz herzustellen und dafür zu sor-
gen, dass kostentreibende Strukturen und Ueberkapazitäten bei
der Subventionierung und bei der Zulassung zur Leistungsbe-
rechtigung in der sozialen Krankenversicherung nicht noch be-
lohnt werden?

3. Art. 54 des KVG ermöglicht eine Globalbudgetierung der sta-
tionären Aufwendungen bei überdurchschnittlicher Kostenent-
wicklung. Nach dem IDA/Fiso-Bericht öffnet sich die Finanzie-
rungslücke im Bereich der Krankenversicherung bis 2010 in be-
ängstigender Weise. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass
der Gesundheitsleistungsmarkt als reiner Anbietermarkt auf ei-
nem auch im internationalen Vergleich zu hohen Mengengerüst
die Fähigkeit zur Selbstregulierung weitgehend eingebüsst hat?

Was sind nach Auffassung des Bundesrates die Anwendungs-
voraussetzungen von Art. 54 KVG?

4. Seit 1987 wird in der FMH an der Gesamtrevision des Arztta-
rifs (GRAT) "gedoktert", der eine transparente und betriebswirt-
schaftlich fundierte gesamtschweizerische Tarifstruktur der ärzt-
lichen Leistungen schaffen soll. Wie kann der Bundesrat diese
Arbeit positiv beeinflussen (z.B. durch Korrektur der Ueberbewe-
rtung technisch-apparativer Leistungen und der Unterbewertung
sog. "intellektueller" Leistungen) und beschleunigen? Drängt
sich zur Angleichung der Kosten unter den Kantonen ein schwei-
zerischer Einheitstaxpunktwert für ärztliche Leistungen auf?

Wie kann der Bundesrat die Standardisierung von Behandlungs-
leistungen und deren Abrechnung in Form von Fallkostenpau-
schalen und damit den Preiswettbewerb der Leistungserbringer
fördern, z.B. als Element der Qualitätssicherung gemäss Art. 58
KVG?

5. Ist der Bundesrat bereit, Kriterien der Zuteilung knapper Res-
sourcen in der stationären Medizin, insbesondere in der Intensiv-
und der Transplantationsmedizin sowie bei älteren Patienten,
transparent zu machen, vor allem bezüglich des Einflusses tech-
nischer Hilfsmittel (Computer) auf die ärztliche Entscheidung
durch medizinstatistische Kenndaten (Kosten/Nutzeneffizienz,
Ueberlebenschance, Alter, etc.)? Braucht es gesetzliche Rah-
menbedingungen, z.B. im Rahmen des geplanten Humanmedi-
zingesetzes?

6. Ist die geltende Kompetenzverteilung im Gesundheitswesen
zwischen Bund und Kantonen überholt, angesichts der ausein-
anderklaffenden Zuständigkeiten im Bereich der Spitalplanung
und des Betriebes von Spitälern (Kantone) und der Finanzierung
im Rahmen der Grundversicherung der sozialen Krankenversi-
cherung (Bund). Drängt sich ein zusätzlicher Reformpaket in der
Totalrevision der Bundesverfassung auf?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, von Allmen,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel, Burgener,
Cavalli, Chiffelle, Grobet, Gross Andreas, Günter, Gysin Remo,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hubmann,
Jans, Jaquet-Berger, Jutzet, Ledergerber, Meyer Theo, Müller-

Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Ruffy,
Semadeni, Spielmann, Thanei, Vermot, Weber Agnes, Widmer,
Zbinden (36)

03.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3334 n Mo. Widrig. Vermeidung administrativer Hinder-
nisse  (19.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Katalog von Kriterien zu er-
arbeiten, der von der Bundesverwaltung bei der Ausarbeitung
von Gesetzen und Verordnungen zu beachten ist, und der dazu
dient, der Entsteheung neuer administrativer Hindernisse vorzu-
beugen.

Insbesondere sollen folgende Punkte Berücksichtigung finden:

1. Neue Bewilligungsverfahren sollen nur auf Gesetzes-, nicht
aber auf Verordnungsstufe eingeführt werden können.

2. Präventive Bewilligungsverfahren sind grundsätzlich nur bei
Vorliegen wichtiger Gründe einzuführen. Im allgemeinen soll je-
doch der nachgehenden Aufsicht der Vorzug gegeben werden.

3. Wo das Bundesrecht Bewilligungsverfahren vorsieht, ist der
Instanzenweg abschliessend bundesrechtlich zu regeln. Dabei
sind für die erstinstanzlichen Verfahren Behandlungsfristen
(Vorschlag: grundsätzlich vier Monate) festzulegen.

4. Dem Prinzip der Verfahrenskoordination muss immer Rech-
nung getragen werden. Die Verfahren müssen nach Möglichkeit
zusammengefasst werden und dürfen höchstens dreistufig sein,
d.h. Verwaltungsbehörde, Rekurskommission und Verwaltungs-
gericht.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, David, Durrer,
Eberhard, Ehrler, Engler, Grossenbacher, Imhof, Kühne, Leu,
Lötscher, Schmid Odilo, Zapfl (14)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

03.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3335 n Mo. Zwygart. General- und Halbtax-Abonnement. 
Europäischer Verbund  (19.06.1997)

Immer mehr Eisenbahngesellschaften kennen neben dem Ge-
neral- auch ein Halbtax-Abonnement oder ähnliche Regelungen.
Um die Attraktivität zu steigern, bitte ich den Bundesrat zu ver-
anlassen, dass diese Ausweise grenzüberschreitend benutzt
werden können. Trotz einer allfälligen Verteuerung könnte es für
den öffentlichen Verkehr in Europa, mindestens aber in einigen
Nachbarstaaten der Schweiz, einen wichtigen Anreiz bilden.

Mitunterzeichnende: Dünki, Grendelmeier, Wiederkehr (3)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3337 n Mo. Rechsteiner-Basel. Begrenzung der Verwal-
tungskosten der Krankenversicherer  (19.06.1997)

Die Verwaltungskosten der Krankenversicherer sollen im Rah-
men des Obligatoriums durchschnittlich fünf Prozent nicht über-
steigen. Die Gesetzgebung hat vorzusorgen, dass aus einem
hohen spezifischen Prämienniveau keine Vorteile für die Kran-
kenversicherungen erwachsen, z.B. durch Begrenzung der jähr-
lichen Verwaltungskosten pro versicherte Person.

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Borel, Burgener, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross
Andreas, Gross Jost, Günter, Hämmerle, Herczog, Hubmann,
Jans, Jutzet, Leemann, Leuenberger, Maury Pasquier,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Strahm, Thanei,
Weber Agnes (25)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.



97.3340 n Ip. Hegetschweiler. Kostengünstige Tunnelbau-
weise für NEAT/AlpTransit  (19.06.1997)

Der vorgesehene Ausbau des schweizerischen Schienennetzes
ist mit grossen Investitionen für Tunnelbauten verbunden, insbe-
sondere im Rahmen des NEAT/AlpTransitvorhabens. Im weit
überwiegenden Teil der Strecken der Gotthard- wie der Lötsch-
bergachse sind die geologischen Randbedingungen und die da-
mit verbundenen baulichen Rohbauprobleme bekannt und be-
wegen sich im Rahmen des bisher Gewohnten. Die Piora-Mulde
mit ihren speziellen Herausforderungen auf wenigen hundert
Metern ist ein Ausnahmefall. Trotzdem wird die Maximallösung
eines durchgehend zweischaligen Ausbaus mit extrem hohen
Baukosten geplant. Eine umfassende Evaluation von kosten-
günstigeren Ausführungen und der zu stellenden Anforderungen
von Seiten des Bahnbetriebes ist unabdingbar. Die Anwendung
des einschaligen Ausbaus von Tunnelbauten mit Spritzbeton ist
im Laufe der letzten Jahre vielseitig mit Erfolg erprobt worden, so
auch im kürzlich fertiggestellten Vereinatunnel. Der wirtschaftli-
che Vorteil liegt in einer möglichen Einsparung von 5 bis 15 Pro-
zent der Rohbaukosten eines bisher vorgesehenen zweischali-
gen Ausbaus.

Vor dem Hintergrund dieser Evaluation im Interesse eines haus-
hälterischen Umgangs mit den finanziellen Mitteln, welche für
das Gelingen des NEAT-Vorhabens entscheidend sind, ersuche
ich den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Was unternimmt der Bundesrat, um auf eine kostengünstige
und sich auf das Notwendige beschränkende Ausgestaltung der
Tunnelbauwerke einzuwirken?

2. Welches sind die Gründe, die dazu geführt haben, dass die im
Gotthard-Basistunnel ursprünglich vorgesehene einschalige
Spritzbetonbauweise zugunsten eines durchgehenden viel auf-
wendigeren Ausbaus mit Doppelgewölbe in Ortsbeton aufgege-
ben worden ist?

3. Ist der Bundesrat bereit, Abklärungen über die Anforderungen
einzuleiten und deren Notwendigkeiten im Interesse einer ko-
stengünstigen Bauweise unter Berücksichtigung von angemes-
senen betrieblichen Randbedingungen zu überprüfen?

4. Wie weit sind bei den bisherigen Vorbereitungen die positiven
Erfahrungen beim Vereinatunnel und bei ähnlichen Vorhaben im
Ausland berücksichtigt worden?

5. Ist der Bundesrat bereit und auch in der Lage, die getroffenen
Abklärungen auf allen Strecken der NEAT, insbesondere auch
der Lötschbergachse einzubringen?

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bezzola, Fischer-Seengen,
Gysin Hans Rudolf, Steiner, Theiler, Tschuppert, Vallender,
Vetterli (9)

22.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3343 n Ip. Hollenstein. Menschenrechte im Sudan. Bei-
trag der Schweiz  (19.06.1997)

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass der Sudan mit seiner
arabischen und schwarzen Bevölkerung islamischen, christli-
chen oder animistischen Glaubens eine wichtige Brückenfunk-
tion einerseits zwischen dem Mittelraum und Schwarzafrika und
andererseits zwischen den Religionen bilden könnte?

2. Ist der Bundesrat bereit, aktiv zum langfristigen Frieden im Su-
dan beizutragen und alle ihm wichtig erscheinenden Massnah-
men finanziell und personell zu unterstützen? Was hat der Bun-
desrat zu diesem Zweck bis jetzt unternommen und welche
Massnahmen will er für die Zukunft ergreifen?

3. Ist der Bundesrat bereit, die von der Menschenrechtskommis-
sion im letzten April beschlossene Stationierung von Menschen-
rechtsbeobachtern im Sudan personell und finanziell zu unter-
stützen?

4. Ist der Bundesrat bereit, sich schwerpunktmässig beim Wie-
deraufbau, der technischen Entwicklungszusammenarbeit und
insbesondere beim Aufbau der zivilen Gesellschaft in den sog.
"befreiten Gebieten" zu engagieren?

5. Ist der Bundesrat bereit, mit der NDA (National Democratic Al-
liance), in der die gesamte Opposition zusammengeschlossen
ist, Kontakt aufzunehmen und ihre Bestrebungen zum Aufbau ei-
ner zivilen Gesellschaft und demokratischer Institutionen zu un-
terstützen?

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Ruedi, Baumberger,
Bühlmann, Caccia, Cavalli, Chiffelle, Comby, Fasel, Gadient,
Gonseth, Gysin Remo, Hubmann, Jaquet-Berger, Jeanprêtre,
Lachat, Meier Hans, Ruffy, Simon, Teuscher, Thanei, Thür,
Zwygart (23)

22.10.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

✕ 97.3344 n Mo. Ostermann. Lufttransport von Plutonium  
(19.06.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, den Lufttransport von Pluto-
nium durch die Schweiz zu verbieten.

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Ruedi, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann,
Carobbio, Chiffelle, Christen, de Dardel, Diener, Dupraz,
Fankhauser, Fasel, Fässler, Gonseth, Grendelmeier, Gross
Andreas, Gysin Remo, Hollenstein, Hubmann, Jaquet-Berger,
Jutzet, Maury Pasquier, Meier Hans, Pidoux, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Simon, Spielmann,
Strahm, Stump, Teuscher, Thür, Widmer, Wiederkehr, Zbinden 
(41)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

19.12.1997 Nationalrat. Die Motion wird in Form eines Postula-
tes überwiesen.

97.3346 n Ip. Comby. Förderung der Mehrsprachigkeit in der 
allgemeinen Bundesverwaltung  (19.06.1997)

Ist der Bundesrat bereit, die am 01.04.1997 in Kraft getretenen
Weisungen wie diejenigen von 1983 für verbindlich zu erklären?

Mitunterzeichnende: Dupraz, Epiney, Scheurer, Simon,
Tschopp (5)

17.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3349 n Ip. Strahm. Anpassungsbedarf schweizerischer 
Steuern an das EU-Steuersystem  (19.06.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, dem Parlament und der Oeffent-
lichkeit bekanntzugeben, wie und wann er das schweizerische
Steuersystem anzupassen gedenkt, damit die Eidgenossen-
schaft durch die bevorstehenden Strukturveränderungen im
Währungs- und Fiskalsystem der EU keine Verluste erleidet. Ins-
besondere bitten wir den Bundesrat, seine Absichten zu folgen-
den Fragen bekanntzugeben:

1. Mit der Einführung der europäischen Einheitswährung ist zu
erwarten, dass auch der elektronische Börsenhandel in der
Schweiz, oder ein Teil davon, in Euro abrechnen und damit den
Börsenumsatzstempel umgehen wird. Der Wegfall dieser Stem-
pelsteuer (Umsatzabgabe) würde rund eine Milliarde Franken
Ausfall für die Bundeskasse bringen. Wie gedenkt der Bundesrat
auf diese neue Lage bezüglich des Umsatzstempels zu reagie-
ren?

2. Wie gedenkt der Bundesrat die Ausfälle bei der allfälligen Auf-
hebung des Umsatzstempels zu kompensieren? Ist er nicht auch
der Meinung, dass aus verteilungspolitischen Gründen die fiska-
lische Kompensation aus dem Finanzsektor kommen muss?

3. Wäre die Unterstellung der Börsenhandelskommissionen
(Courtages) unter die Mehrwertsteuer eine mögliche Einnah-
menkompensation für den Wegfall des Umsatzstempels? Oder
brächte die dadurch ermöglichte echte Befreiung der exportier-
ten Finanzdienstleistungen wegen des hohen Exportanteils dem
Bund sogar zusätzliche Ausfälle?



4. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass mit der Anpas-
sung oder Aufhebung des Umsatzstempels nun die Zeit für eine
Einführung einer Kapitalgewinnsteuer für Private (als Quellen-
steuer) und einer Beteiligungsgewinnsteuer gekommen ist? (Un-
ter den EU-Ländern kennt einzig Griechenland keine solche
Steuer; alle EU-Finanzplätze sowie die USA und Japan erheben
eine Kapitalgewinnsteuer).

5. Auf Mitte 1999 werden auf allen EU-Flughäfen die Steuer- und
Zollbefreiungen für Tax-Free-Shops wegfallen. Ist der Bundesrat
nicht auch der Meinung, dass die Schweiz im gleichen Zug eine
Anpassung an das europäische Tax-Free-System vornehmen
sollte?

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Borel, Fankhauser, Fässler, von
Felten, Gross Jost, Gysin Remo, Hubacher, Hubmann, Jutzet,
Leemann, Marti Werner, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul,
Roth-Bernasconi, Thanei, Vollmer, Weber Agnes (18)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3350 s Mo. Ständerat. Schaffung eines zentralen strategi-
schen Nachrichtenorgans des Bundes (Frick)  (19.06.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, die nötigen Abklärungen zu tref-
fen und die gesetzlichen Grundlagen vorzulegen, damit ein zen-
trales strategisches Nachrichtenorgan des Bundes (Landes-
nachrichtendienst) eingerichtet werden kann. Dieses bildet ei-
nen wichtigen Teil des politischen Führungssystems und soll
nach folgenden Kriterien geschaffen werden:

1. Es analysiert permanent und gründlich die sicherheitspoliti-
sche Lage im weitesten Sinne (inkl. Wirtschafts-, Sozial- und Ge-
sellschaftspolitik, organisierte Kriminalität und Migration).

2. In ihm sind grundsätzlich alle Informationen zu integrieren
(z.B. militärischer und strategischer Nachrichtendienst, Informa-
tionen aus Botschaften, Kanäle der Wirtschaft und Wissen-
schaft).

3. Es soll beim Bundesrat selbst oder möglichst nahe bei ihm an-
gesiedelt sein.

4. Es ist mit einer angemessenen personellen und materiellen
Infrastruktur auszustatten. Soweit möglich sind vorhandene
Nachrichtenorgane in den Departementen zusammenzufassen
bzw. umzugruppieren, allenfalls unter Einbezug des Zentral-
stelle für Gesamtverteidigung (ZGV).

Mitunterzeichnende: Aeby, Cottier, Danioth, Iten, Rhinow,
Schmid Carlo, Schoch, Seiler Bernhard (8)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

NR Sicherheitspolitische Kommission 

29.09.1997 Ständerat. Annahme.

97.3355 n Ip. Binder. Nationalstrassenbau im Wallis  
(19.06.1997)

Die GPK hat eine Inspektion betreffend Kosten- und Fristenüber-
schreitung beim Bau von Nationalstrassen durchgeführt. Sie
kommt dabei zum Schluss, dass in verschiedenen Phasen des
Baus von Nationalstrassen Verbesserungen dringend nötig sind.
Nicht zuletzt sind bei den noch zu bauenden Nationalstrassen
alle möglichen Sparmöglichkeiten zu ergreifen. So sind für die
Strecke der A9, Visp (West) bis Brig in den letzten Jahren zahl-
reiche Projektvarianten für Linienführungen im Norden und im
Süden ausgearbeitet worden. Eine kürzlich durchgeführte Ana-
lyse zeigt neue Linienführungsmöglichkeiten auf vom Anschluss
Visp bis ins Gebiet Brig.

Ich frage den Bundesrat an:

- Sollten nicht alle Varianten Nord und Süd, rasch, technisch kor-
rekt und ganzheitlich geprüft werden?

- Ist es nicht zweckmässig, mit der Freigabe des östlichen Teils
der Strecke noch zuzuwarten, damit man sich die Chancen für
eine insgesamt optimale Lösung nicht verbaut?

- Sollten die verschiedenen Linienführungsprojekte nicht von ei-
nem neutralen, ausserhalb des Wallis tätigen Experten geprüft
werden?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bezzola,
Bosshard, Brunner Toni, Dettling, Dreher, Dünki, Eberhard,
Egerszegi-Obrist, Engelberger, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Freund, Fritschi, Gusset,
Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Imhof, Keller,
Kunz, Maurer, Mühlemann, Oehrli, Randegger, Sandoz Suzette,
Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter,
Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Theiler, Tschuppert,
Vallender, Vetterli, Weyeneth, Wittenwiler, Wyss, Zwygart (43)

22.09.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3357 n Ip. Gusset. Ungleiche Ahndung von Geschwin-
digkeitsübertretungen  (19.06.1997)
Abklärungen bei diversen kantonalen Polizeikorps haben eine
uneinheitliche Anwendung von Geschwindigkeitsmessungen mit
stationären Radargeräten, sowohl in der Festlegung der Tole-
ranzen, als auch in der Verfolgung von Uebertretungen ergeben.
Namentlich die so sichtbar gewordene Ungleichbehandlung bei
der Verfolgung von Verkehrsübertretungen schweizerischer und
ausländischer Fahrzeuglenker, stört das Rechtsempfinden der
schweizerischen Verkehrsteilnehmer. So werden Schweizer
Fahrzeuglenker beispielsweise laut Weisung des EJPD bei einer
Uebertretung der Höchstgeschwindigkeit um 5 km/h bis 100 km/
h resp. 6 km/h bis 150 km/h verzeigt, Rechtshilfegesuche an
ausländische Polizeistellen für fehlbare ausländische Lenker
aber erst ab Uebertretungen von 11 km/h bzw. 16 km/h gestellt.
In diesem Zusammenhang bitte ich den Bundesrat um die Be-
antwortung der nachfolgenden Fragen:
1. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass Schweizer Fahrzeuglen-
ker bei Geschwindigkeitskontrollen, mit festinstallierten Anlagen
ohne Anhalteposten und Uebertretungen unter 11 km/h bzw. 16
km/h, generell schlechter behandelt werden als ausländische
Fahrzeuglenker?
2. Erachtet der Bundesrat diese Ungleichbehandlung ebenfalls
als störend?
3. Ist der Bundesrat bereit, verbindliche Weisungen zu erlassen,
die sicherstellen, dass schweizerische Fahrzeuglenker im Uebe-
rtretungsfall gleich wie ausländische Lenker mit Fahrzeugen mit
ausländischen Kontrollschildern behandelt werden, bzw. ist der
Bundesrat bereit, dass festinstallierte Radargeräte und Kontrol-
len ohne Anhalteposten generell auf die Kontrollgeschwindigkeit
eingestellt werden, ab der auch ausländische Fahrzeuglenker
von Fahrzeugen mit ausländischen Kontrollschildern verzeigt
und verfolgt werden?
4. Ist der Bundesrat bereit zu erwirken, dass, wenn die Beseiti-
gung dieser Rechtsungleichheit nicht gelingt, alle festinstallier-
ten Geschwindigkeitsmesseinrichtungen entfernt oder nur noch
in Verbindung mit Anhalteposten für Fahrzeuge mit ausländi-
schen Kontrollschildern eingesetzt werden?

Mitunterzeichnende: Borer, Dreher, Moser, Steinemann (4)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

✕ 97.3358 n Ip. Semadeni. Neue Regelungen für den Strom-
transit  (19.06.1997)
Wir ersuchen den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass die Gesetzesgrund-
lagen über die elektrischen Anlagen so zu revidieren sind, dass
den vom elektrischen Uebertragungsnetz benachteiligten Ge-
meinden und Privaten marktgerechte Entschädigungen für die
Durchleitungsrechte zugestanden werden?
2. Ist der Bundesrat gewillt, zwecks marktgerechter Entschädi-
gung der betroffenen Gemeinden und Privaten seine weitgehen-
den Kompetenzen im Bereich der Starkstromleitungen so gel-
tend zu machen, dass bei den anstehenden Gesetzesänderun-



gen die effektiven externen Kosten des Stromtransits verusa-
chergerecht internalisiert werden?

Wenn ja, welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten kommen
in Frage?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Borel, Burgener,
Carobbio, Chiffelle, Christen, Comby, de Dardel, Dupraz,
Epiney, Fankhauser, Fässler, Gross Jost, Gysin Remo,
Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jutzet,
Ledergerber, Leemann, Loretan Otto, Lötscher, Marti Werner,
Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul,
Rennwald, Roth-Bernasconi, Schmid Odilo, Strahm, Stump,
Teuscher, Weber Agnes (40)

22.10.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3360 n Mo. Fehr Hans. Abschaffung des Verbands-
beschwerderechts im Bau- und Planungsbereich  
(20.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die nötigen Aenderungen von
Gesetzen und entsprechenden weiteren Rechtsgrundlagen
(Umweltschutzgesetz, Raumplanungsgesetz, Natur- und Hei-
matschutzgesetz, Fuss- und Wanderweggesetz etc.) vorzulegen
mit dem Ziel, das Verbansbeschwerderecht im Bau- und Pla-
nungsbereich aufzuheben.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Bezzola, Binder,
Blaser, Blocher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Bührer,
Cavadini Adriano, Christen, Comby, Dreher, Dupraz, Eberhard,
Egerszegi-Obrist, Ehrler, Engelberger, Epiney, Fehr Lisbeth,
Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey
Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi, Giezendanner, Gros
Jean-Michel, Guisan, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst,
Hegetschweiler, Hess Otto, Hochreutener, Imhof, Keller, Kofmel,
Kühne, Kunz, Lachat, Langenberger, Leu, Loretan Otto,
Maspoli, Maurer, Moser, Mühlemann, Müller Erich, Oehrli, Pelli,
Philipona, Pidoux, Pini, Randegger, Rychen, Sandoz Suzette,
Schenk, Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter,
Seiler Hanspeter, Simon, Speck, Stamm Luzi, Steffen,
Steinemann, Steiner, Straumann, Stucky, Theiler, Tschuppert,
Vetterli, Vogel, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler,
Wyss (85)

22.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3361 n Ip. Gysin Hans Rudolf. Zentrale Ausgleichsstelle 
Genf (ZAS). Spiegelregister der individuellen Lohnkonten 
(IK) (20.06.1997)

Dem Vernehmen nach soll bei der ZAS ein Spiegelregister der
IK geschaffen werden. Dieses würde die bei den Ausgleichskas-
sen bisher dezentral geführten Einkommensgutschriften zusätz-
lich zentral zusammenfassen. Es ist davon auszugehen, dass
die etwa 340 Millionen Einkommenseintragungen der individuel-
len Konten erfasst würden. Pro Jahr darf mit jeweils etwa 7 Mil-
lionen Neueinträgen gerechnet werden. Der ganze Aufwand soll
jedoch lediglich zur Beschleunigung der Auskunftserteilung an
Versicherte und ausländische Sozialversicherungsträger die-
nen. Zugriffsberechtigt sollen die Ausgleichskassen mit deren
(Gemeinde-) Zweigstelle und die kantonalen IV-Stellen sein. Ich
ersuche den Bundesrat um Beantwortung der folgenden Fragen:

- Trifft es zu, dass der Auftrag zur Erstellung dieses überflüssi-
gen Registers bereits erteilt worden ist?

- Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass diese gewaltige
Massierung vertraulicher Daten - Indiskretionen scheinen hier
vorprogrammiert - dem Sinn und Zweck des Datenschutzes wi-
derspricht?

- Welche Rechtsgrundlagen lassen die Einrichtung eines Spie-
gelregisters der IK zu?

- Wie verträgt sich die Einrichtung eines Spiegelregisters der IK
mit dem Datenschutzgesetz?

- Wer trägt die Verantwortung für die bei der ZAS bewirtschafte-
ten Daten des Spiegelregisters der IK?

- Wer haftet für allfällige Schäden bei Missbrauch dieses Regi-
sters?

- Mit welchen Investitions- und Betriebskosten ist bei der ZAS zu
rechnen?

- Wer trägt die Verantwortung für die Ueberwachung der Zu-
griffsberechtigung?

- Welches ist schlussendlich Sinn und Nutzen dieses Registers?
Genügen die heute gültigen Verfahrensvorschriften einer be-
schleunigten Auskunftserteilung wirklich nicht?

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumann J.
Alexander, Baumberger, Bezzola, Binder, Bircher, Blocher,
Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bührer,
Cavadini Adriano, Christen, Comby, David, Dettling, Dreher,
Dupraz, Egerszegi-Obrist, Ehrler, Engelberger, Eymann, Fehr
Lisbeth, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frey
Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi, Gadient, Giezendanner,
Gros Jean-Michel, Guisan, Hasler Ernst, Heberlein,
Hegetschweiler, Hochreutener, Imhof, Keller, Kofmel, Kühne,
Kunz, Leu, Loeb, Maurer, Moser, Mühlemann, Müller Erich,
Oehrli, Philipona, Pidoux, Raggenbass, Randegger, Rychen,
Sandoz Marcel, Schenk, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied
Walter, Seiler Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steffen,
Steinegger, Steinemann, Steiner, Stucky, Theiler, Tschopp,
Tschuppert, Vallender, Vetterli, Vogel, Weigelt, Weyeneth,
Widrig, Wittenwiler (81)

10.09.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3362 n Po. Freund. Ausländer- und Asylgesetzgebung. 
Vollzug  (20.06.1997)

Der Vollzug der Ausländer- und Asylgesetzgebung, insbeson-
dere die Rückführung abgewiesener Asylbewerber sowie illegal
in der Schweiz lebender Ausländer, muss zurzeit als gravierend-
stes Problem im Asyl- und Ausländerbereich bezeichnet werden.
Im weiteren sehen sich die Fürsorgebehörden der Kantone und
Gemeinden heute überfordert, der kleinen Minderheit von disso-
zialen und kriminellen Asylbewerbern allein mit betreuerischen
Mitteln zu begegnen. Die Unterstützung der Kantone durch den
Bund in diesen Punkten ist völlig unzulänglich. Ist der Bundesrat
bereit, diese für die Kantone zunehmend unhaltbaren Zustände
anzugehen? Ist der Bundesrat insbesondere bereit, folgende
Massnahmen zu ergreifen:

- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem EJPD und
dem EDA in allen Belangen (inkl. ausl. Botschaften, DEZA,
usw.). Der Druck auf ausländische Botschaften, deren Regierun-
gen sich menschenrechts- und völkerrechtswidrig (Rücknahme
eigener Staatsangehöriger) verhalten, ist zu verstärken.

- Ist der Bundesrat bereit, den Reiseverkehr mit Staaten (z.B. Ju-
goslawien), welche ihre Staatsangehörigen nicht mehr zurück-
nehmen, Einschränkungen zu unterwerfen (Ergreifung von
Sanktionen wie z.B. Visastopp und Reduzierung von Hilfelei-
stungen analog der von den USA den Staaten des Dayton-Ab-
kommens gegenüber kürzlich gemachten Drohung)?

- Verstärkung der Bundeshilfe beim Vollzug negativer Asylent-
scheide von Staatsangehörigen aus Problemländern.

- Die überlastete Sektion Vollzugsunterstützung des BFF ist per-
sonell aufzustocken, insbesondere zur Beschaffung von Reise-
papieren, Beratung der Kantone in Ausschaffungsfragen usw.

- Die Rahmenbedingungen des Aufenthalts (Betreuung, Logis
und finanzielle Abgeltung) sind nach Ablauf der Ausreisefrist so
unattraktiv wie möglich zu gestalten.

- Die Vollzugssektion des BFF hat den Kantonen auch dann Hilfe
anzubieten, wenn der Ausländer kein Asylgesuch gestellt hat,
beziehungsweise illegal in der Schweiz weilt.

- Die Ausschaffung unter Zwang sowie die Einschränkung der
persönlichen Freiheit (beispielsweise bei kriminellem oder
schwer dissozialem Verhalten) muss ermöglicht werden.

- Die Frage der Vollzugskosten (insbesondere Reisekosten) ist
neu zu regeln.



- Wie kann sichergestellt werden, dass die Beschleunigungs-
massnahmen der Bundesverwaltung im Falle eines Beschwer-
deverfahrens auch von der APK weitergeführt werden?

- Die Sicherheit bezüglich Echtheit der Personalien muss Vor-
aussetzung für eine vorläufige Aufnahme sein.

- Die angekündigte Finanzierung von Haftanstalten für Auslän-
der, welche unter das Regime der Zwangsmassnahmen fallen,
ist an die Hand zu nehmen.

- Erhöhung des dem Bundesrat bekannten, völlig ungenügenden
Personalbestandes des Grenzwachtkorps zur Ueberwachung
der Landesgrenzen.

Was gedenkt der Bundesrat im weiteren zu unternehmen, um
den Vollzug der Ausländer- und Asylgesetzgebung, welcher zur-
zeit eingestandenermassen nicht zum Tragen kommt, zum
Durchbruch zu verhelfen?

Mitunterzeichnende: Binder, Blocher, Bortoluzzi, Brunner Toni,
Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Föhn, Hasler Ernst, Kunz,
Maurer, Schlüer, Speck, Vetterli (13)

17.09.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

97.3368 n Mo. von Felten. Dissenting opinion in Bundes-
gerichtsentscheiden  (20.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, rechtliche Grundlagen analog §
138 des Gerichtsverfassungsgesetzes des Kantons Zürich zu
erarbeiten, welche die Minderheit des Bundesgerichts berech-
tigt, ihre abweichende Ansicht mit Begründung in der schriftli-
chen Abfassung des Urteils aufnehmen zu lassen (dissenting
opinion). Abweichende Meinungen werden auch in den Urteilen
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte publiziert.

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Burgener, Fässler, Gross
Andreas, Hubmann, Jutzet, Leemann, Maury Pasquier, Vollmer,
Weber Agnes, Widmer (11)

06.10.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3369 n Mo. Baumann J. Alexander. Nachrichtenlose Ver-
mögenswerte auf Schweizer Banken. Schaffung einer bun-
desrechtlichen Zivilprozessordnung  (20.06.1997)

Die kantonalen Zivilprozessordnungen vermögen dem speziel-
len Charakter von Auseinandersetzungen über den Bestand
oder die Höhe der auszuhändigenden Werte zwischen Banken
und Ansprechern nachrichtenloser Vermögenswerte nicht zu ge-
nügen. Der Bundesrat wird deshalb aufgefordert, für die Klärung
der Rechtsansprüche an nachrichtenlose Vermögenswerten auf
Schweizer Banken eine besondere bundesrechtliche Zivilpro-
zessordnung einzuführen, die der Eigenart solcher Verfahren
gerecht wird.

Insbesondere ist die Art solcher Verfahren der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit anzunähern und bezüglich der sachlichen Zustän-
digkeit ist die Schaffung eines besonderen Gerichtshofes zu prü-
fen. Zudem ist in solchen Verfahren das geschlossene Beweis-
mittelsystem schweizerischer Prägung auf den sog. Freibeweis
zu erweitern.

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3370 n Mo. Seiler Hanspeter. Sozialversicherungen. Vor-
läufiger Ausbaustopp  (20.06.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, auf den Ausbau der bestehen-
den und die Einführung neuer Sozialversicherungen zu verzich-
ten, bis die Resultate der Arbeitsgruppe IDA FiSo 2 und die em-
pirischen Untersuchungen betreffend den wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Finanzierung der Sozialversicherungen vorlie-
gen.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander,
Bezzola, Binder, Blocher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Brunner
Toni, Bührer, Dettling, Engelberger, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Fischer-Hägglingen, Föhn, Freund, Frey Walter, Fritschi, Gysin

Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hess Otto, Kunz, Loeb, Maurer,
Müller Erich, Oehrli, Rychen, Sandoz Suzette, Schenk, Schlüer,
Schmied Walter, Speck, Stamm Luzi, Steinemann, Stucky,
Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wyss (41)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3371 n Ip. Hollenstein. Überschreitungen von Gewichts-
limiten, Lenkzeit und Tempolimiten auf dem schweizeri-
schen Strassennetz  (20.06.1997)
Laut Bericht der Fernsehsendung MTW (Menschen/Technik/
Wissenschaft) vom 25.05.1997 ist es erwiesen, dass auf dem
schweizerischen Strassennetz 15 Prozent der LKW das zuläs-
sige Gesamtgewicht überschreiten. Es ist offensichtlich, dass zu
wenig an Kontrollen von Gewicht, Lenkzeit und Tempo erfolgen.
Ausserdem wurde klar, dass zur Kontrolle der Gesamtgewichte
und zur Durchsetzung der entsprechenden Vorschriften ein Netz
von sogenannten dynamischen Waagen notwendig wäre.

1. Wie beurteilt der Bundesrat die offenbar krassen Ueberschre-
itungen der LKW-Gewichtslimiten und die Nichteinhaltung der
vorgeschriebenen Lenkzeit und Tempovorschriften?
2. Wie gedenkt der Bundesrat, in Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen, dafür zu sorgen, dass einzelne und gewohnheitsmässige
Ueberschreitungen von Gewichtslimiten, Lenkzeiten und Tem-
polimiten konsequent kontrolliert und geahndet werden? Und
welche Massnahmen erachtet er als geeignet, um in Zukunft
derart häufige Abweichungen von den Vorschriften zu verhin-
dern?

3. Wie gedenkt der Bundesrat seinen Einfluss geltend zu ma-
chen, damit das offenbar notwendige Netz von sogenannt dyna-
mischen Waagen rasch und gleichzeitig so eingerichtet wird,
dass dadurch keine inakzeptablen Umwegverkehre entstehen?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Béguelin, Bühlmann,
Caccia, Chiffelle, Diener, Dünki, Fässler, Gonseth, Günter,
Leuenberger, Meier Hans, Ostermann, Spielmann, Teuscher,
Thür, Widmer, Wiederkehr, Zwygart (19)

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3372 n Po. Hollenstein. Alpeninitiative. Umsetzung im 
Raume Ostschweiz  (20.06.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, ein Betriebskonzept zur Umset-
zung der Alpeninitiative für den Raum Ostschweiz zu erstellen,
insbesondere für den Fall, dass die 28-Tonnenlimite abgelöst
wird.

Mitunterzeichnende: Brunner Toni, David, Engler, Fässler,
Gross Jost, Kühne, Mühlemann, Rechsteiner Paul, Ruckstuhl,
Semadeni, Vallender, Weigelt, Widrig, Wittenwiler (14)

03.09.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

10.10.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3373 n Mo. Jaquet-Berger. Erhöhung der Krankenkas-
senbeiträge. Moratorium und Überprüfung durch das Bun-
desamt für Sozialversicherung (BSV)  (20.06.1997)
Für das kommende Jahr wurde bereits eine weitere Erhöhung
der Krankenkassenprämien angekündigt. Die Krankenkassen
sind der Ansicht, dass der Grund für die Prämienerhöhung in der
Kostensteigerung im Gesundheitswesen zu suchen ist. Dies ent-
spricht aber nur teilweise der Wahrheit. Die Partner auf der Ärz-
teseite halten demgegenüber fest, dass sie unfreiwillig zum Sün-
denbock gestempelt werden. Das BSV verfügt nicht über die Mit-
tel, die notwendig wären, um die Berechnung der Prämien durch
die Krankenkassen wirklich zu überprüfen. Gegen die neue Prä-
mienerhöhung wehren sich sogar einige Kantone.
Die Zahlen, die das BSV für 1994/95 veröffentlicht hat, zeigen,
dass die Kosten im Gesundheitswesen kaum mehr als vier Pro-
zent gestiegen sind. Für 1997 wurden aber weit umfangreichere
Prämienerhöhungen zugelassen, ganz zu schweigen von den



für 1998 angekündigten Erhöhungen der Prämien und des
Selbstbehalts.

Die Versicherten finden sich nicht mehr zurecht. Das Vertrauen
schwindet, und das Gefühl, an der Nase herumgeführt zu wer-
den, verbreitet sich immer mehr. Um das Problem zu bewältigen
und die Lage zu beruhigen, beantragen wir, dass mit einem
dringlichen Bundesbeschluss ein Moratorium auf allen Beiträgen
der gegen Krankheit Versicherten eingeführt wird. Während der
im Erlass festgesetzten Frist soll das BSV einer externen Über-
prüfung unterzogen werden. Auf diese Wiese wäre es möglich,
die Bedingungen festzustellen, unter denen die durch die Kran-
kenkassenprämien überprüft werden, und allfällige Mängel zu
beheben. Ein Bericht zuhanden des Parlaments würde einen
Neustart auf einer neuen Grundlage erlauben.

Diese Massnahme hätte keinerlei negative Auswirkungen auf
die Versicherten, denn die Krankenkassen verfügen über so um-
fangreiche Reserven, dass sie einen allfälligen Ausgabenzu-
wachs auffangen können.

Mitunterzeichnende: Cavalli, Chiffelle, Grobet, Spielmann,
Ziegler (5)

29.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3374 n Ip. Schlüer. Euro-Atlantischer Partnerschaftsrat. 
Teilnahme der Schweiz  (20.06.1997)

Am 21.05.1997 hat der Bundesrat die Teilnahme der Schweiz
am von der NATO geschaffenen Euro-Atlantischen Partner-
schaftsrat beschlossen, der am 30.05.1997 den bisherigen, al-
lein NATO-Mitgliedern zugänglichen NATO-Kooperationsrat ab-
gelöst hat.

Dieser schweizerische Schritt geschah ohne Konsultation der
Aussenpolitischen Kommission (APK), die - wenige Stunden vor
dem bundesrätlichen Beschluss - lediglich mittels einer schriftli-
chen Kurzmitteilung über die Absicht des Bundesrates ins Bild
gesetzt worden ist.

In diesem Zusammenhang ersuche ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Weshalb verzichtete der Bundesrat auf eine formelle Konsul-
tation der APK vor der Beschlussfassung über die Teilnahme der
Schweiz am Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat?

2. Was bezweckt der Bundesrat mit der Beteiligung an diesem
NATO-Partnerschaftsrat?

3. Weshalb erachtet es der Bundesrat - nachdem er erst vor we-
nigen Wochen das "individuelle Partnerschaftsprogramm" zu
seiner Teilnahme am Partnership for Peace-Prozess (PfP) der
NATO unterbreitet hat - als vordringlich, als ersten praktischen
Schritt im Rahmen von PfP sofort eine Erweiterung des ur-
sprünglich vorgesehenen PfP-Angebotes vorzunehmen?

4. Kann der Bundesrat die vor der Teilnahme am PfP-Programm
dem Schweizervolk gegenüber abgegebenen Neutralitätszusi-
cherungen auch bezüglich der schweizerischen Teilnahme am
von der NATO geschaffenen Partnerschaftsrat vollumfänglich
aufrechterhalten?

5. Wie will der Bundesrat vermeiden, dass als Folge seiner Teil-
nahme im Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat der NATO das
schweizerische OSZE-Engagement nicht beeinträchtigt wird?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Blocher,
Bortoluzzi, Brunner Toni, Fehr Lisbeth, Fehr Hans, Frey Walter,
Giezendanner, Hasler Ernst, Maurer, Vetterli (12)

27.08.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3375 n Ip. Bührer. Internationaler Bildungsvergleich in 
Naturwissenschaften. Stellung der Schweiz  (20.06.1997)

Anhand eines grossen internationalen Bildungsvergleichs zwi-
schen über 40 Ländern fällt neben der noch befriedigenden Ran-
gierung in Mathematik die verhältnismässig schlechte Bewer-
tung der Schweiz in den Naturwissenschaften auf. Als eine Er-

klärung für das schlechte Abschneiden wird die unterdurch-
schnittliche Dotierung naturwissenschaftlicher Fächer genannt.

In Anbetracht der hohen Bedeutung naturwissenschaftlicher
Kompetenz für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes ersu-
che ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

- Teilt der Bundesrat im wesentlichen die Schlussfolgerungen
der Studie?

- Wird die Auffassung von Experten geteilt, wonach die Anzahl
Lektionen in diesem Bereich heraufgesetzt werden müsste?

- Wo gedenkt der Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen im
weiteren in erster Linie aktiv zu werden, um bessere Rahmenbe-
dingungen für die naturwissenschaftliche Ausbildung sicherzu-
stellen?

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander, Bonny,
Cavadini Adriano, Christen, Dettling, Egerszegi-Obrist,
Engelberger, Fischer-Seengen, Föhn, Gadient, Heberlein,
Kofmel, Mühlemann, Pelli, Sandoz Marcel, Steinegger, Theiler,
Vallender, Weigelt, Wittenwiler (21)

20.08.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3377 n Ip. Freisinnig-demokratische Fraktion. Umset-
zung der Gen-Lex-Motion  (20.06.1997)

Die Gen-Lex-Motion verlangt eine abschliessende, vollständige
Rechtsetzung zur Gentechnologie im ausserhumanen Bereich.
Wir fragen den Bundesrat an, was diesbezüglich in den betroffe-
nen Departementen für Massnahmen ergriffen wurden, wie weit
die konkrete Umsetzung fortgeschritten ist und bis zu welchem
Zeitpunkt die entsprechenden Gesetzesentwürfe und Verord-
nungen vorliegen werden.

In diesem Zusammenhang möchten wir weiter den Bundesrat
anfragen, ob er nicht auch der Ansicht sei, dass die mit der Gen-
Lex-Motion verlangten Einsetzung einer Ethikkommission nicht
sofort erfolgen könnte?

Sprecher: Langenberger

27.08.1997 Antwort des Bundesrates.

10.10.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3378 n Mo. Engler. KVG. Verzugszins auf Risikoausgleich  
(20.06.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, den eidgenössischen Räten auf
dem Wege eines dringlichen Bundesbeschlusses eine Ergän-
zung von Artikel 105 Absatz 4 KVG zu unterbreiten, welche für
die Erhebung von Verzugszinsen und die Ausrichtung von Ver-
gütungszinsen beim Risikoausgleich eine genügende gesetzli-
che Grundlage bildet.

Mitunterzeichnende: Bircher, David, Raggenbass, Rychen (4)

17.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3380 n Mo. Rychen. Gesundheitswesen. Rationierung  
(20.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Kommission einzusetzen,
welche die Problematik einer allfälligen Einführung der Rationie-
rung im Gesundheitswesen studiert. Dabei sind Möglichkeiten
und Grenzen einer Rationierung auszuloten und zuhanden des
Bundesrates und des Parlamentes ein Bericht zu erstellen. Die
Kommission soll auch Vorschläge für die Rationalisierung von
Leistungen ausarbeiten.

Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Sandoz Suzette (2)

29.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

97.3381 n Mo. Rychen. Pensionierung der Ärzte  (20.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zu
unterbreiten, nach welcher Aerzte im AHV-Alter nicht mehr zu



Lasten der Grundversicherung der Krankenkassen Leistungen
verrechnen können.

Mitunterzeichner: Freund (1)

10.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3382 n Mo. Rychen. Schaffung Bundesamt für Berufs-
bildung  (20.06.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament die Schaffung ei-
nes Bundesamtes für Beurfsbildung im Rahmen einer geeigne-
ten Gesetzesrevision vorzuschlagen.

Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Brunner Toni, Egerszegi-Obrist,
Fehr Lisbeth, Föhn, Freund, Kunz, Oehrli, Randegger, Schenk,
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck,
Vetterli, Wyss (16)

03.09.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3384 n Mo. Geschäftsprüfungskommission NR. Öffent-
lichkeitsprinzip in der Bundesverwaltung  (29.05.1997)

Der Bundesrat unterbreitet bis Ende 1998 dem Parlament die
gesetzlichen Grundlagen für die Einführung des Oeffentlichkeit-
sprinzips in der Bundesverwaltung.

15.12.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

97.3385 n Mo. Nationalrat. Führung der Information in 
besonderen Situationen (Geschäftsprüfungskommission 
NR) (29.05.1997)

Der Bundesrat arbeitet eine Gesetzesgrundlage aus, wonach in
ausserordentlichen Situationen die Führung der Information
durch den Bundespräsidenten wahrzunehmen ist. Er wird dabei
von einem Informationsverantwortlichen des Bundesrates unter-
stützt, welcher gegenüber den Informationsverantwortlichen der
Departemente weisungsberechtigt ist.

03.09.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Geschäftsprüfungskommission 

10.10.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3390 n Mo. Nationalrat. UWG und Meinungsfreiheit (Kom-
mission für Rechtsfragen NR (96.057))  (01.07.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten um-
gehend eine Vorlage für die Revision der Strafbestimmungen
des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG)
zu unterbreiten, welche die Grundrechte der Meinungs- und die
Informationsfreiheit besser wahrt.

03.09.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

SR Kommission für Rechtsfragen 

30.09.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 96.057 BRG 

97.3393 n Mo. Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit NR (95.418). Behindertenstatistik  (15.08.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, durch die Bundesämter für Sozi-
alversicherung und Statistik und in Koordination mit den Projek-
ten des Nationalfonds NFP 8 "Behinderte Menschen in der
Schweiz", den Aufbau einer schweizerischen Behindertenstati-
stik in die Wege zu leiten, welche die persönliche und finanzielle
Situation der Behinderten in allen Sozialversicherungszweigen
(IV, UV, AHV, MV, Bvo) und in der Sozialfürsorge berücksichtigt.

Dabei sind folgende Vorgehensschritte zu prüfen:

- Die Erarbeitung der definitorischen Grundlagen unter Bezug
auf internationale Erfahrungen.
- Die Sichtung und Bewertung des vorliegenden Datenmaterials.

- Die Erstellung eines Rahmenkonzeptes und die Festlegung
von Schlüsselindikatoren.

- Die Verbesserung der Auswertung bestehender Erhebungen
mit Blick auf die Lage der Behinderten.

- Die Einführung von neuen Erhebungen wie der Sozialhilfesta-
tistik.
- Die regelmässige Berichterstattung zur Lage der Behinderten
in der Schweiz.

05.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

Siehe Geschäft 95.418 Pa.Iv. Suter

97.3394 n Po. Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit NR (95.418). 4. IV-Revision. Wiedereingliede-
rung Behinderter  (15.08.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzgeberische Umset-
zung von Anreizmodellen zur wirksameren beruflichen Wieder-
eingliederung Behinderter in die Arbeitswelt im Rahmen der vier-
ten IVG-Revision vorrangig zu prüfen.

22.10.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.
Siehe Geschäft 95.418 Pa.Iv. Suter

97.3395 s Mo. Ständerat. Oeffentlicher Verkehr. Harmonisie-
rung der Finanzierung (Kommission für Verkehr und Fern-
meldewesen SR (96.090))  (04.09.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, bis spätestens 3 Jahre nach In-
krafttreten der Bahnreform den eidgenössischen Räten eine
Vorlage zu unterbreiten mit den erforderlichen Gesetzesände-
rungen zur Erreichung eine vollständigen Harmonisierung der
Finanzierung im öffentlichen Verkehr, namentlich auch der Inve-
stitionen.

22.09.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 

02.10.1997 Ständerat. Annahme.

Siehe Geschäft 96.090 BRG 

✕ 97.3400 n Mo. Grobet. Luftverkehr. Gerechte Verteilung  
(22.09.1997)
Sollte die Zusammenlegung der Flugsicherung an einen einzi-
gen Standort beschlossen werden, wird der Bundesrat aufgefor-
dert, von seinem Vorrecht in diesem Bereich Gebrauch zu ma-
chen und dafür zu sorgen, dass die Zentrale im neuen, vom
Bund erbauten Gebäude (80 Millionen Franken) der Radio
Suisse AG im Flughafen Genf-Cointrin eingerichtet wird. Dies
wäre eine gerechte Entschädigung für die Westschweiz für die
Konzentration der Luftfahrtaktivitäten in Zürich-Kloten.

Mitunterzeichnende: Aguet, Borel, Burgener, Chiffelle, de
Dardel, von Felten, Hubacher, Hubmann, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel,
Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Spielmann, Strahm, Weber
Agnes, Widmer, Ziegler (21)

12.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

19.12.1997 Nationalrat. Als erfüllt abgeschrieben.

97.3401 n Mo. Grobet. Nachrichtenlose Vermögen. Bundes-
rat muss handeln  (22.09.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Einvernehmen mit der Eidge-
nössischen Bankenkommission eine gesetzliche Regelung über
die nachrichtenlosen Vermögen auszuarbeiten. Geregelt wer-
den sollen die Offenlegung dieser Konten, die Verpflichtungen



der Banken gegenüber den Anspruchsberechtigten und die von
den Banken zu ergreifenden Massnahmen, um die Anspruchs-
berechtigten ausfindig zu machen.

Mitunterzeichnende: Jaquet-Berger, Spielmann, Ziegler (3)

19.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

19.12.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3402 n Mo. Grendelmeier. Ladenöffnungszeiten in Bahn-
höfen  (22.09.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, so rasch als möglich den eidge-
nössischen Räten einen Entwurf für eine Revision von Artikel 39
des Eisenbahngesetzes vom 20.12.1957 vorzulegen, der län-
gere Ladenöffnungszeiten an Bahnhöfen ermöglicht. Der Ent-
wurf soll sich an den Bedürfnissen der berufstätigen Konsumen-
ten und an der effizienten Nutzung der Bahnhofliegenschaften
orientieren.

12.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

97.3403 n Po. Ziegler. Bergier-Kommission. Interessenkon-
flikt  (22.09.1997)

Es ist äusserst wichtig, dass die Objektivität der Untersuchungen
der Bergier-Kommission unanfechtbar ist. Da der Kommissions-
sekretär, Linus von Castelmur, an der Ausarbeitung der bundes-
rätlichen Antwort auf den Eizenstat-Bericht beteiligt war, wird der
Bundesrat aufgefordert, ihn als Kommissionssekretär abzulösen
und wieder im EDA einzusetzen.

19.11.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

97.3404 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Versiche-
rungen und Kassen des Bundes. Desolate Zustände  
(22.09.1997)

Neben der Eidgenössischen Versicherungskasse (EVK) sind in
der jüngsten Vergangenheit auch in der Eidgenössischen Aus-
gleichskasse (EAK) und in der Buchhaltung der Arbeitslosenver-
sicherung (AIV) grundlegende Mängel aufgetaucht, welche die
Abnahme der entsprechenden Rechnungen teilweise verun-
möglichen. Ebenso müssen für die Sanierung der EVK weitere
Mittel von insgesamt 42 Millionen Franken bereitgestellt werden.
Die Probleme bei der Pensionskasse des Bundes sind noch
längst nicht behoben. Seit Bekanntwerden der Mängel ist man
einer Lösung offenbar nicht viel näher gekommen. Im Fall der
AIV mussten zudem private Firmen eingeschaltet werden, weil
die Mitarbeiter die gestellten Aufgaben nicht mehr lösen konn-
ten. Diese negative Entwicklung bei der Führung der Versiche-
rungen und Sozialwerke des Bundes ist besorgniserregend,
geht es doch um die Ersparnisse und Einkünfte von Tausenden
von Angestellten und Rentenempfängern.

Angesichts dieser dramatischen Situation stellen wir dem Bun-
desrat folgende Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass sich die Situation bei
der Führung der Versicherungen und Sozialwerke des Bundes
weiter verschärft hat, und dass rasches Handeln unumgänglich
ist?

2. Können bei der EVK inzwischen Versicherungsausweise und
Steuerbelege fehlerfrei und termingerecht an die Versicherten
abgegeben werden?

3. Verfügt der Bundesrat über ein Konzept, um die angesproche-
nen Missstände innert nützlicher Frist zu beheben? Wie lange
wird die Behebung der Mängel dauern?

4. Welcher finanzielle Schaden ist durch die Mängel in der Füh-
rung der angesprochenen Versicherungen und Kassen insge-
samt angerichtet worden?

5. Wer trägt die Verantwortung für die desolate Situation in den
verschiedenen Versicherungen und Kassen?

6. Will der Bundesrat im Falle der EVK weiterhin an einer zentra-
listischen Lösung festhalten (120 000 Versicherte verschiedener
Bedingungen im gleichen Computerprogramm)?

Sprecher: Weyeneth

15.12.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3405 n Ip. Keller. Missratene Luxusausschaffung von 
abgewiesenen Asylbewerbern  (22.09.1997)

Im Zusammenhang mit der in letzter Zeit missglückten Berner
Ausschaffung von abgewiesenen Asylbewerbern - welche sich
teilweise sogar noch für Drogen- und andere Delikte zu verant-
worten haben - bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung der
folgenden Fragen:

1. Sind Luxusausschaffungen mittels Privatflugzeugen (alleine
die Kosten für einen Flug mit einer 16-plätzigen "Falcon 900" be-
tragen nach Angaben der Kantonspolizei Bern 140 000 Franken)
Einzelfälle?

2. Wenn nein, gibt es in anderen Kantonen weitere solch krasse
Ausschaffungsfälle?

3. Wenn ja, wie gedenkt der Bundesrat künftig die astronomi-
schen Kosten zu senken?

4. Sind straffällige Asylanten, welche unser Asylrecht schändlich
missbrauchen, nach einer missglückten Ausschaffung nicht zu
internieren?

5. Will der Bundesrat dem Asylmissbrauch konsequenter einen
Riegel schieben?

6. Was gedenkt der Bundesrat dagegen zu unternehmen, dass
immer mehr Asylbewerber Betreuerinnen und Betreuer zum Teil
massiv mit Gewalt bedrohen?

7. Unternimmt der Bundesrat auch etwas gegen kriminelle Asyl-
bewerber, welche nicht in ihren Unterkünften wohnen, die aber
regelmässig, mit Auto oder Handy ausgestattet, ihr wöchentli-
ches Unterstützungsgeld abholen?

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3406 n Po. Kühne. Wiederaufbau in Bosnien. Remontie-
rung der Nutzviehverbände  (22.09.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, die notwendigen Vorkehrungen
zu treffen, damit die Schweiz einen angemessenen Naturalbei-
trag zum Wiederaufbau der im Zuge des Bürgerkrieges dezi-
mierten Nutzviehbestände in Bosnien leisten kann.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Binder, Brunner Toni,
Columberg, Durrer, Eberhard, Ehrler, Engler, Fehr Hans,
Freund, Gadient, Hess Otto, Imhof, Leu, Lötscher, Maurer,
Oehrli, Philipona, Ruckstuhl, Sandoz Marcel, Schenk,
Tschuppert, Widrig, Wittenwiler, Wyss (25)

05.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3408 n Ip. Epiney. Ausweitung des Beschwerderechtes. 
Verordnung zum Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG)  
(23.09.1997)

Die Verordnung legt fest, welche Organisationen aufgrund des
NHG beschwerdeberechtigt sind.

Im Rahmen der Revision dieser Verordnung sieht der Bundesrat
vor, das Beschwerderecht auf weitere Organisationen wie die
Schweizerische Liga gegen den Lärm oder die Gesellschaft für
schweizerische Kunstgeschichte auszuweiten.

Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass diese Ausweitung
des Beschwerderechts:

1. im Widerspruch steht zu dem, was das Parlament in diesem
Bereich will?



2. gegenüber Organisationen, die in einem sehr begrenzten Ge-
biet des Natur- und Heimatschutzes tätig sind, nicht angebracht
ist?

3. allen Bestrebungen des Parlaments zur Vereinfachung und
Beschleunigung der Verfahren, die vom Bundesrat umgesetzt
werden, zuwiderläuft?

Mitunterzeichnende: Comby, Lachat, Loretan Otto (3)

97.3409 n Po. Epiney. Beschwerderecht der Umweltschutz-
organisationen. Eurokompatibilität  (23.09.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, bevor er die Verordnung über den
Natur- und Heimatschutz ändert, aufgrund seines Beschlusses
vom 03.02.1988 zu prüfen, ob das Beschwerderecht im Umwelt-
schutzbereich eurokompatibel ist, und ein Institut, beispiels-
weise das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, zu
beauftragen, folgende Punkte für jedes europäische Land kurz
darzulegen:

1. Die Art und Weise, wie die Verwaltungstätigkeit im Zusam-
menhang mit dem Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung im
weiten Sinn kontrolliert wird.

2. Die Beschwerderechte der berechtigten Verbände und ihre
Tragweite.

3. Die beschwerdeberechtigten Verbände.

4. Die zeitlichen Auswirkungen, die sich aus der Ausübung der
Beschwerderechte in den wichtigsten Einzelfällen (öffentliche
und private Vorhaben) ergaben.

5. Eine Synopse.

6. Die Optionen der EU in diesem Bereich.

7. In den Schlussfolgerungen soll folgendes zum Ausdruck kom-
men:

a. Inwiefern sind die schweizerischen Vorschriften eurokompati-
bel, und welche Massnahmen sind zu ergreifen, um die Euro-
kompatibilität sicherzustellen?

b. Die Einrichtung einer demokratischen Kontrolle der Verwal-
tungstätigkeit im Bereich des Umweltschutzes im weiten Sinn
auf der Grundlage eines Verfahrens, das die normale Vollzugs-
kompetenz, die Zweckmässigkeit von Verwaltungsmassnahmen
zu beurteilen, respektiert.

Mitunterzeichnende: Caccia, Comby, Ducrot, Filliez, Lachat,
Loretan Otto, Ratti, Simon (8)

97.3410 n Ip. Hasler Ernst. Arbeitslosenkasse. Finanzielle 
Situation  (23.09.1997)

Nachdem das revidierte Arbeitslosenversicherungsgesetz auf
den 01.01.1997 ganz in Kraft getreten ist, würden mich die Aus-
wirkungen interessieren. Ich bitte den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Wie sehen die Ausgaben und die Einnahmen aus, wenn man
das Zwischenergebnis auf das ganze Jahr 1997 hochrechnet?
(Nach der normalen Rechnungsgliederung und im Vergleich
zum Vorjahr.) Wie hoch wird das Darlehen Ende 1997 sein, das
Bund und Kantone als Defizitdeckung finanzieren müssen?

2. Bei der Gesetzesberatung 1994 wurde angegeben, die RAV
würden pro Jahr 165 Millionen Franken kosten. Wie hoch wird
der Betrag voraussichtlich für 1997 sein?

Für die Beschäftigungsprogramme und das Kurswesen wurden
damals Jahreskosten von 546 Millionen Franken angegeben.
Wie hoch wird der Betrag voraussichtlich 1997 sein?

3. Ist es richtig, dass der Artikel 27 nicht angewendet wird? Wie
wirkt sich das Wegfallen der Pflicht nach 150 Tagen einen Kurs
zu besuchen auf die Finanzen aus?

In der Beratung im Parlament wurden die Einsparungen mit 945
Millionen Franken angegeben.

4. Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu ergreifen, so-
fern die Kostenentwicklung von den seinerzeitigen Annahmen
abweicht?

5. Wenn gegenüber der Beratung eines Gesetzes eine völlig an-
dere Entwicklung eintritt, müsste man entsprechend handeln
können. Ist der Bundesrat bereit entsprechende Sicherungsele-
mente zu prüfen?

Mitunterzeichnende: Blocher, Brunner Toni, Dettling, Freund,
Frey Walter, Schlüer, Speck, Vetterli, Weigelt (9)

12.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3411 n Ip. Hegetschweiler. Nationalstrassen. Westumfah-
rung Zürich. Vorfinanzierung  (23.09.1997)

Trotz Entgegennahme entsprechender Postulate im National-
und Ständerat hat der Bundesrat das vor über einem Jahr vom
Zürcher Regierungsrat eingereichte Gesuch um teilweise Vorfi-
nanzierung der Fertigstellung der Nationalstrassen A4/A20
westlich von Zürich abgelehnt. Dieser Entscheid hat weit über
die direkt betroffene Region hinaus schwerwiegende Folgen und
ist insbesondere auch in der Zentralschweiz auf Unverständnis
gestossen.

Von sechs Kriterien, die der Bundesrat für die Beurteilung des
Gesuches aufstellte, sind fünf erfüllt. Einzig die Frage, ob ein
Härtefall vorliege, wurde aufgrund rein finanztechnischer Fakto-
ren negativ beurteilt.

Aufgrund der ausserordentlichen Bedeutung dieses Entschei-
des drängt sich eine nochmalige und differenziertere Beurteilung
auf und der Bundesrat wird gebeten, in der laufenden Session zu
folgenden Fragen Stellung zu nehmen:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass die Schliessung der
Lücken in diesem Bereich des Nationalstrassennetzes von ge-
samtschweizerischer Bedeutung ist und hohe Dringlichkeit hat?

2. Was waren die Gründe für die kumulative Anwendung der an-
gelegten Kriterien?

3. Hätte bei objektiver Gewichtung der einzelnen Kriterien der
Entscheid anders lauten können?

4. Warum waren die Entlastung der Bevölkerung vom Durch-
gangsverkehr und die Reduktion von Emissionen durch Wegfall
von täglichen Staus keine Kriterien?

5. Wie beurteilt der Bundesrat die Auswirkungen, die ein positi-
ver Entscheid auf das in einer tiefen Rezession stehende Bau-
gewerbe ausüben würde? Wäre die Wirkung nicht vergleichbar
mit jener des letzten Impulsprogramms, welches der Bundesrat
lanciert hat?

6. Wieviel Prozent Bauteuerung braucht es, damit die Bevor-
schussung von jährlich 40 Millionen bei verschobenem Baube-
ginn allein durch die Teuerung beansprucht wird?

7. Die Verzinsung der Vorschüsse war offenbar kein Kriterium.
Hat diese Frage beim Entscheid trotzdem eine Rolle gespielt?

8. Die riesigen Installationsplätze, die beiderseits des Uetliberg-
tunnels bereits im Bau sind, dienen in den nächsten Jahren dem
Bau des SBB-Tunnels Zürich-Thalwil und der Umfahrung Bir-
mensdorf. Wenn nicht gleichzeitig auch Islisberg- und Uetliberg-
tunnel gebaut werden, bleiben diese Naherholungsgebiete rund
20 Jahre unbenutzbar. Wie beurteilt der Bundesrat diese Situa-
tion und wie hoch sind die Kosten?

9. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass der Nutzen einer Be-
vorschussung diese einmalige Massnahme für den Kanton Zü-
rich rechtfertigen würde und ist er bereit, seinen Entscheid nicht
ausschliesslich auf das Härtefall-Kriterium abzustützen und dar-
auf zurückzukommen?

Mitunterzeichnende: Baumberger, Binder, Bortoluzzi, Bosshard,
Bührer, Dettling, Dreher, Eberhard, Engelberger, Fischer-
Seengen, Frey Walter, Heberlein, Maurer, Müller Erich, Scherrer
Jürg, Schlüer, Stucky, Vallender, Vetterli, Weigelt, Widrig (21)

97.3412 n Ip. Comby. KMU. Praxis der Grossbanken bei der 
Kreditgewährung  (23.09.1997)

Ist der Bundesrat bereit:



1. bei den Grossbanken darauf hinzuwirken, dass diese gegen-
über den KMU, die die wichtigsten Arbeitgeber der Zukunft sind,
während einer Übergangsphase eine günstigere Kreditpolitik an-
wenden?
2. bei den Grossbanken darauf hinzuwirken, aktiv zur Gründung
von Risikokapitalgesellschaften beizutragen, so dass bereits be-
stehende KMU besser unterstützt werden können und die Grün-
dung neuer Unternehmen gefördert werden kann?

Mitunterzeichnende: Frey Claude, Maitre, Sandoz Marcel,
Simon, Tschopp (5)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3413 n Ip. Comby. Bilaterale Verhandlungen mit der EU 
und Lex Friedrich  (23.09.1997)
Ist der Bundesrat bereit:

1. unter bestimmten Voraussetzungen (Übergangsbestimmun-
gen, Einhaltung der Raumordnung), der Aufhebung dieses dis-
kriminierenden und fremdenfeindlichen Gesetzes zuzustim-
men?

2. bis spätestens Ende 1997 die bilateralen Verhandlungen mit
der EU abzuschliessen und gewisse Konzessionen zu machen,
damit das für die Jugend und die Wirtschaft dieses Landes uner-
lässliche Abkommen endlich unter Dach und Fach gebracht wer-
den kann?

Mitunterzeichnende: Bezzola, Bosshard, Frey Claude, Pidoux,
Simon (5)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3414 n Ip. Hollenstein. Wiederaufbereitung von Schwei-
zer Atommüll in Osteuropa  (23.09.1997)
Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist dem Bundesrat bekannt, ob sich Schweizer Unternehmen,
in welcher Art auch immer (technisch, finanziell), an Wiederauf-
bereitungsanlage-Projekten (WAA) in Osteuropa beteiligen?
2. Falls es derartige Beteiligungen gibt, wie schätzt der Bundes-
rat diese Aktivitäten ein? Ist er gewillt, das in seiner Macht ste-
hende zu tun, um Schweizer Beteiligungen an dieser risikorei-
chen Technologie zu verhindern?

3. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die WAA keine
Technologie der Zukunft ist und dass statt dessen der atomare
Abfall im Ursprungsland direkt gelagert werden soll?
4. Ist der Bundesrat bereit, darauf hinzuwirken, dass die auslau-
fenden Verträge zwischen den AKW-Betreibern und den WAA in
Frankreich und Grossbritannien nicht erneuert werden, um die
damit verbundenen risikoreichen Atomtransporte sowie die mas-
sive Vergrösserung des Abfallvolumens zu vermeiden?

5. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die Wiederaufbereitung
von atomaren Abfällen auch ökonomisch ein Unsinn ist?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Fasel, Gon-
seth, Meier Hans, Teuscher (6)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3415 n Po. Schenk. Departement für Landesverteidi-
gung und Sport  (23.09.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, nach der Umteilung des Sportes
vom EDI ins EMD das neue Departement "Departement für Lan-
desverteidigung und Sport" zu bezeichnen.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Bezzola, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner
Toni, Bührer, Comby, Dettling, Dupraz, Durrer, Eberhard, Ehrler,
Engelberger, Eymann, Fehr Hans, Fischer-Seengen, Föhn,
Freund, Frey Claude, Frey Walter, Gadient, Giezendanner,

Hasler Ernst, Heberlein, Hegetschweiler, Hochreutener, Keller,
Kühne, Kunz, Leuba, Loeb, Loretan Otto, Lötscher, Maspoli,
Moser, Oehrli, Pelli, Philipona, Pidoux, Raggenbass,
Randegger, Ruf, Rychen, Schlüer, Schmid Odilo, Schmied
Walter, Seiler Hanspeter, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann,
Suter, Vallender, Vetterli, Waber, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler,
Wyss, Zwygart (62)

12.11.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

19.12.1997 Nationalrat. Als erfüllt abgeschrieben.

97.3416 n Mo. Keller. Keine Subventionen für die Schwel-
brennanlage Thun  (23.09.1997)

Für die geplante Schwelbrennanlage Thun werden keine Bun-
dessubventionen gesprochen.

Mitunterzeichnende: Maspoli, Ruf, Steffen (3)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3417 n Po. Comby. Arbeitsaufteilung gegen Arbeitslosig-
keit  (23.09.1997)

Ich bitte den Bundesrat eindringlich, zusammen mit den Sozial-
partnern zu prüfen, wie mit neuen Modellen, über Steuererleich-
terungen und die Senkung der Soziallasten, die Innovation ge-
fördert und eine bessere Verteilung der Arbeit erreicht werden
könnte. Die zu treffenden Massnahmen sollten zeitlich befristet
sein.

Mitunterzeichnende: Blaser, Lachat, Langenberger, Nabholz,
Vogel (5)

05.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

✕ 97.3418 n Ip. Berberat. IHG. Subventionen der Regional-
sekretariate  (24.09.1997)

Das Parlament hat am 21.03.1997 der Totalrevision des Bun-
desgesetzes über Investitionshilfe für Berggebiete (IHG) mit
grosser Mehrheit zugestimmt. Auch die Kantone und die Regio-
nen waren sich über die Ziele dieses Gesetzes weitgehend ei-
nig.

Mit dieser Revision wurden die Kompetenzen und die Aufgaben
zwischen dem Bund einerseits und den Regionen und Kantonen
andererseits neu aufgeteilt. So wurde der Vollzug des Gesetzes
weitgehend den Kantonen übertragen. Die Regionen erhalten
mehr Befugnisse und müssen mehr Aufgaben wahrnehmen, ins-
besondere durch die Einführung von Vierjahresprogrammen und
von Evaluationsverfahren.

Die Betroffenen haben diesen Gesetzesänderungen im wesent-
lichen zugestimmt, weil sie zum grossen Teil auf den Erfahrun-
gen mit den alten Vorschriften beruhen. Zudem wurde die Stel-
lung der Regionalsekretariate durch ihre Verankerung im Gesetz
gestärkt.

Wie die Regionalsekretariate subventioniert werden sollen, ist in
der Ausführungsverordnung geregelt, zu der sich die Kantone
diesen Sommer vernehmlassen konnten.

Diese Verordnung schlägt eine neue Berechnungsmethode vor.
Nach dieser ergeben sich für zahlreiche Regionen, ob klein oder
gross, manchmal massiv geringere Bundessubventionen als
heute. Gleichzeitig verlangt der Bund von den Kantonen einen
Zusatzaufwand, müssen sie doch eine Unterstützung gewähren,
die mindestens der Hälfte der Bundessubventionen entspricht.

Angesichts dieser Umstände stellen wir dem Bundesrat folgende
Fragen:

1. Stehen die mit dem Gesetz verfolgten Ziele (Stärkung der Re-
gionalsekretariate, Ausbau der Kompetenzen und Befugnisse,
was für die Kantone und die Regionen insbesondere aufgrund
der Einführung von Mehrjahresprogrammen und von Con-
trolling-Verfahren mit Mehrkosten verbunden ist) nicht im Wider-



spruch zur Praxis, die mit der Verordnung eingeführt wird und
teilweise zu massiv geringeren Subventionen führt (zum Bei-
spiel: Region Val-de-Travers: Kürzung der Subvention um 50%;
Region Jura: Kürzung der Subvention um 25%)?

2. Führt die Erhöhung der kantonalen Beiträge an die Subventio-
nierung der Regionalsekretariate nicht zu einer Begünstigung
der Regionen, die in finanziell gut gestellten Kantonen liegen,
auf Kosten der Regionen, die in finanzschwächeren Kantonen
liegen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Stephanie, Borel, Burgener, Carobbio,
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fässler, Grobet, Gross Jost,
Hämmerle, Herczog, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner
Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Semadeni, Spielmann,
Strahm, Stump, Thanei, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (34)

05.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3419 n Ip. de Dardel. EU-schädigender Schmuggel  
(24.09.1997)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Die Europäische Kommission ermittelt wegen Zigaretten-
schmuggel gegen Michael Hänggi, der in der Schweiz wohnhaft
ist und gegen das amerikanische Unternehmen R.J. Reynolds
Tobacco. In der Schweiz hat keine Untersuchung zu einer Be-
schuldigung geführt. Trifft es zu, dass Michael Hänggi und die
Verantwortlichen der R.J. Reynolds Tobacco in der Schweiz
strafrechtlich nicht verfolgt werden können?

Stellt die Erklärung, eine Ladung von Zigaretten sei für den Se-
negal bestimmt, obwohl genaustens bekannt war, dass ihr tat-
sächlicher Bestimmungsort Spanien war, nicht einen Betrug dar,
der in der Schweiz verfolgt werden kann und der zu einer inter-
nationalen Zusammenarbeit in Strafsachen führen sollte?

2. Ist der Bundesrat bereit, die nötigen Massnahmen zu ergrei-
fen, um alle betrügerischen Machenschaften in der Schweiz im
Zusammenhang mit Schmuggel in die übrigen Länder der Welt
und insbesondere in die EU-Länder zu unterbinden? Reicht die
gegenwärtige Gesetzgebung aus oder ist eine neue gesetzliche
Grundlage erforderlich?

3. Ist der Bundesrat bereit, sich dieser Angelegenheit ernsthaft
anzunehmen und zu beweisen, dass er gewillt ist, auf internatio-
naler Ebene gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen?

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Berberat, Burgener,
Carobbio, Cavalli, Fässler, Grobet, Gysin Remo, Herczog,
Hubacher, Hubmann, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet,
Leemann, Maury Pasquier, Meyer Theo, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump,
Thanei, Tschäppät, Weber Agnes, Widmer (28)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3420 n Mo. Filliez. Export von Schweizer Weinen. Unter-
stützung  (24.09.1997)

Den Weinsektor finanziell zu unterstützen, wird immer nötiger;
diese Unterstützung scheint jedoch nicht auszureichen, um un-
seren Weinen einen guten Ruf zu sichern. Ich fordere daher,
dass der Bund Massnahmen vorsieht, die in optimaler Weise
den Export unserer Weine zu fördern und dank diesen Weinen
gleichzeitig das Ansehen unseres Landes zu verbessern vermö-
gen.

Mitunterzeichnende: Blaser, Caccia, Comby, Couchepin, Deiss,
Ducrot, Dupraz, Ehrler, Epiney, Frey Claude, Gros Jean-Michel,
Kühne, Lachat, Loretan Otto, Lötscher, Maitre, Philipona, Ratti,

Sandoz Marcel, Scheurer, Schmid Odilo, Schmied Walter,
Simon (23)

12.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

19.12.1997 Nationalrat. Als erfüllt abgeschrieben.

97.3421 n Po. Widmer. Schweizer Museen. Gesamtkonzept  
(24.09.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein gesamtschweizerisches Mu-
seumskonzept in Auftrag zu geben, welches einerseits die Krite-
rien für eine langfristige Museumspolitik der bundeseigenen Mu-
seen und ihrer Filialbetriebe festlegt und anderseits auch die
Leitlinien für eine allfällige subsidiäre Unterstützung solcher Mu-
seen skizziert, welche von nationaler Bedeutung sind.

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Berberat, Bezzola, Borel,
Burgener, Cavalli, Dormann, Engelberger, Grendelmeier, Gross
Andreas, Grossenbacher, Günter, Gysin Remo, Herczog,
Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Leemann,
Leu, Lötscher, Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel,
Meyer Theo, Moser, Ostermann, Randegger, Rechsteiner-
Basel, Rechsteiner Paul, Scheurer, Schmid Odilo, Semadeni,
Simon, Steinegger, Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, Vetterli,
Weber Agnes, Wittenwiler (43)

19.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3422 n Ip. Nabholz. Arealstatistik und Kulturlandverlust  
(24.09.1997)

Ich frage den Bundesrat an,

1. wie er die Arealstatistik 1992/97 beurteilt;

2. welche konkreten Massnahmen er ergreifen wird, um der wei-
teren Siedlungsexpansion und dem Kulturlandverlust entgegen-
zutreten.

12.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3423 n Mo. Vollmer. Abbau von Hindernissen im Zusam-
menhang mit AVIG-Ausbidungszuschüssen  (24.09.1997)

Die in Artikel 66 des AVIG bestehende Bestimmung, wonach Ar-
beitgeber bei der Ausrichtung von Ausbildungszuschüssen
durch die Arbeitslosenversicherung auch auf den AVIG-Leistun-
gen sozialversicherungsbeitragspflichtig sind, ist im Interesse
der Förderung von Ausbildungsplätzen zu lockern. Für die Auf-
rechterhaltung des Versicherungsschutzes hat nötigenfalls die
Arbeitslosenversicherung aufzukommen.

Mitunterzeichnende: von Allmen, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Berberat, Burgener, Cavalli, Fässler, Goll, Herczog, Hubacher,
Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Maury Pasquier, Meyer
Theo, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Tschäppät, Weber Agnes, Widmer (25)

12.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3424 n Mo. Liberale Fraktion. Abschluss der bilateralen 
Verhandlungen  (25.09.1997)

Trotz verschiedener optimistischer Erklärungen des Bundesra-
tes, kommen die bilateralen Verhandlungen mit der EU wegen
des Dossiers Strassenverkehr nicht voran. Diese Situation führt
dazu, dass die Schweiz zunehmend isoliert wird, was sowohl in
wirtschaftlicher als auch in politischer und psychologischer Hin-
sicht verhängnisvoll ist.

Die Zeit drängt.



Der Bundesrat wird aufgefordert, Verhandlungspositionen ein-
zunehmen und zu vertreten, die es erlauben, die bilateralen Ver-
handlungen mit der EU vor Ende 1997 abzuschliessen.

Sprecher: Eggly

08.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

97.3425 n Mo. Berberat. Aufhebung von Art. 13, Abs. 2quater 
Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG (Beitragszeit)  
(25.09.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 13 Absatz 2 quater des
Arbeitslosenversicherungsgesetztes (AVIG) aufzuheben, so
dass beitragspflichtige Beschäftigungen, die im Rahmen einer
durch die Arbeitslosenversicherung finanzierten vorübergehen-
den Beschäftigung ausgeübt worden sind als Beitragszeit gel-
ten.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin, Borel,
Burgener, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
Fasel, Fässler, von Felten, Goll, Grobet, Gross Andreas, Gross
Jost, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-
Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Leuenberger, Marti
Werner, Maury Pasquier, Meyer Theo, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Thanei,
Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden,
Ziegler (56)

12.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 97.3426 n Ip. Dormann. Regionale Arbeitsvermittlungszen-
tren (RAV): Stempelkontrollen  (25.09.1997)

1. Ist der Bundesrat bereit, Art. 85 Abs. 2 AVIG allenfalls erst auf
einen späteren Zeitpunkt hin in Kraft zu setzen?

2. Ist der Bundesrat bereit zu prüfen, die Erfüllung der Stempel-
kontrollpflicht nicht zwingend den RAV zu übertragen, sondern
es den Kantonen zu überlassen, welche Stelle für die Erfüllung
der Kontrollvorschriften zuständig ist (z.B. weiterhin Gemeinde)?

3. Ist der Bundesrat bereit, Art. 21 und 27b AVIV insofern anzu-
passen, dass das in diesen beiden Artikeln verlangte Kontrollge-
spräch mit der Stempelkontrolle (allenfalls bei der Gemeinde)
verknüpft werden kann?

4. Ist sich der Bundesrat der finanziellen, räumlichen, personel-
len und politischen Konsequenzen bewusst, die die Durchfüh-
rung der Stempelkontrolle in den RAV auslösen?

12.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3427 n Po. Loeb. Personalvergünstigungen und MWSt  
(25.09.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, die Praxis bei der MWSt umgehend
insofern abzuändern, als der Einkommenssteuer bzw. der AHV
nicht unterstellte Personalvergünstigungen (Differenz zum Ver-
kaufspreis gegenüber einem Dritten) rückwirkend auf Einfüh-
rung der neuen Praxis nicht mehr der MWSt unterstellt sind.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumberger, Bonny,
Bosshard, Bührer, Comby, Couchepin, David, Dettling, Dupraz,
Engler, Fischer-Seengen, Frey Claude, Frey Walter, Guisan,
Heberlein, Hegetschweiler, Hochreutener, Imhof, Langenberger,
Stamm Luzi, Suter, Vallender, Widrig (25)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

97.3428 n Mo. Teuscher. Solidarität konkret. Abgabe auf den 
Einkommen der oberen Lohnklassen des Bundes  
(25.09.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, den "Bundesbeschluss über
Sparmassnahmen im Lohnbereich des Bundes vom

16.12.1994" dem Parlament zur Verlängerung vorzulegen. Arti-
kel 6 des bestehenden Bundesbeschlusses ist zu streichen und
durch die Verpflichtung zu ersetzen, dass der Bund für den er-
sparten Betrag neue Stellen innerhalb seines Bereiches schafft.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Fasel,
Gonseth, Hollenstein, Meier Hans, Thür (7)

08.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3429 n Ip. Zbinden. Bundesrat. Systematik der Ausland-
kontakte  (25.09.1997)

Im Zusammenhang mit der zunehmenden institutionellen Isolie-
rung der Schweiz im internationalen Umfeld und der laufenden
Diskussion um die Rolle der Schweiz im 2. Weltkrieg stellte sich
u.a. auch die Frage nach der Systematik der Auslandkontakte
des Bundesrates.

Neben den gebundenen Reisemandaten (Internationale Konfe-
renzen, Vertragsverhandlungen) gibt es Kontakte im Ausland,
welche die einzelnen Departementsvorsteher und -die vorstehe-
rin entsprechend ihrem Problemlösungs- und Kommunikations-
bedarf frei ausgestalten können. Im Hinblick auf das dabei vom
Bundesrat praktizierte System der Auswahl von Destinationen
stellen sich folgende Fragen:

1. Gibt es eine längerfristige, z.B. jährliche gesamtbundesrätli-
che und damit departementsübergreifende Kontakt- und Reise-
planung mit Schwerpunkten, welche vom Gesamtbundesrat dis-
kutiert und verabschiedet wird?

2. Nach welchen Kriterien werden die Prioritätsländer bestimmt,
und wie sieht die aktuelle Prioritätsliste aus?

3. Werden die Reisen interdepartemental vorbereitet und nach
deren Realisierung interdepartemental verarbeitet?

4. Welche Rolle kommt in der ganzen Reiseplanung dem EDA
zu, das gemäss Bericht über die Aussenpolitik der 90er Jahre für
deren Kohärenz zuständig ist? Wie kann es die Reisetätigkeiten
anderer Departemente beeinflussen?

5. Nach welchen Kriterien werden die jeweiligen Reisedelegatio-
nen zusammengestellt? Sind die wichtigsten Gesellschaftsbe-
reiche bei allgemeinen Reisen gebührend berücksichtigt: Wirt-
schaft, Soziales, Wissenschaft, Kultur, Bildung, Sport, usf.?

6. In der Annahme, dass zwischen der Reisediplomatie des Bun-
desrates und dem aussenpolitischen Problemlösungsbedarf
(z.B. Destinationsländer, mit denen wir spezifische Schwierigkei-
ten haben) eine auch für die interessierte Oeffentlichkeit erkenn-
bare Beziehung bestehen sollte, frage ich den Bundesrat: Ist er
der Ansicht, dass dieser Bezug für die Bürger in plausibler Weise
wahrnehmbar ist?

Im Zeitraum zwischen Beginn 1996 und bis dato haben die ein-
zelnen Departementsvorsteher und die -vorsteherin ungefähr
folgende Anzahl Auslanddestinationen angepeilt: EDA 46 / EVD
25 / EMD 17 / EJPD 10 / EVED 9 / EDI 8 / EFD 7 / total 122.

Während einzelne Länder in dieser Zeit mehrmals und von ver-
schiedenen Bundesratsmitgliedern besucht worden sind, fehlen
Destinationen (z.B. Israel, Türkei, Sri Lanka), deren Beziehun-
gen zur Schweiz belastet sind.

Mitunterzeichnende: von Allmen, Bäumlin, Berberat, Burgener,
Cavalli, Fässler, Gross Andreas, Gysin Remo, Herczog,
Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Maury
Pasquier, Meyer Theo, Rechsteiner-Basel, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Vollmer, Weber Agnes, Widmer (24)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3430 n Mo. Wyss. Bundesgesetz über die politischen 
Rechte. Vorzeitige Stimmabgabe an der Urne  (25.09.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, Art. 7 Abs. 1 und 2 des Bundes-
gesetzes über die politischen Rechte (BPR, SR 161.1) so zu re-
vidieren, dass die Kantone bei der Festlegung der vorzeitigen
Stimmabgabe bei Abstimmungen und Wahlen weiteren Hand-
lungsspielraum erhalten.



Die betreffende Gesetzesvorschrift ist insofern zu revidieren, als
den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt wird, die vorzeitige
Stimmabgabe nach ihren Bedürfnissen zu regeln.

Mitunterzeichnende: Bonny, Borer, Brunner Toni, Freund,
Kofmel, Maurer, Oehrli, Rychen, Schenk, Schmid Samuel, Seiler
Hanspeter, Vetterli, Weyeneth (13)

12.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 97.3431 n Ip. Filliez. Spezialkulturen und/oder Terrassen-
Rebbau. Bundesbeiträge  (29.09.1997)

Nach dem heutigen Beitragssystem gewährt der Bund für die
Bewirtschaftung unter erschwerten Produktionsbedingungen
besondere finanzielle Leistungen (vgl. Verordnung vom
20.12.1989). Dies ist meines Erachtens vollkommen gerechtfer-
tigt.

Für Spezialkulturen und namentlich für den Terrassen-Rebbau
sind leider keine besonderen Leistungen vorgesehen.

Deshalb ersuche ich den Bundesrat, die folgenden zwei Mög-
lichkeiten zu prüfen:

1. Wäre es angesichts der Entwicklung des Landwirtschaftssek-
tors nicht angezeigt, den Spezialkulturen und dem Terrassen-
Rebbau besonders Rechnung zu tragen?

2. Sollten die Kriterien für die Berechnung der Bundesbeiträge
nicht überprüft und die Beiträge z.B. nicht nur nach der Fläche,
sondern auch nach einer "standardisierten Zahl von Arbeitskräf-
ten je Hektare" ausgerichtet werden?

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

✕ 97.3432 n Ip. Semadeni. Unüberschreitbare Grenzen und 
Pässe  (29.09.1997)

Ist der Bundesrat bereit, die Vorschriften über den Grenzverkehr
so anzupassen, dass für den grenzüberschreitenden Wander-
tourismus keine Nachteile entstehen?

Mitunterzeichnende: Alder, von Allmen, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel, Bühlmann,
Burgener, Cavalli, de Dardel, Fässler, Fischer-Seengen, Grobet,
Gysin Remo, Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubacher,
Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Loretan Otto, Lötscher,
Marti Werner, Maury Pasquier, Meyer Theo, Pelli, Philipona,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Schmid Odilo,
Steinegger, Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, Weber Agnes,
Widmer (40)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3433 s Ip. Wicki. Reform des Rechts für die Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH)  (29.09.1997)

Im Herbst 1995 wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, mit der
Aufgabe, die Konsequenzen zu überprüfen, die sich aus der Ak-
tienrechtsreform für die KMU ergeben. Insbesondere hat sie die
Aufgabe, die Bedürfnisse der KMU hinsichtlich ihrer rechtlichen
Organisation zu analysieren, die Zweckmässigkeit des gelten-
den Rechts der GmbH in dieser Hinsicht zu beurteilen und Vor-
schläge für eine bedürfnisgerechte Regelung dieser Rechtsform
zu unterbreiten.

Der Expertenentwurf für eine Reform des Rechts der GmbH ist
inzwischen im Buchhandel am 29.11.1996 erschienen (Reform
des GmbH-Rechts). Wie es im Vorwort zu dieser Publikation
heisst, soll damit eine möglichst frühzeitige und intensive Dis-
kussion der mit diesem Bericht vorgelegten Vorschläge ermög-
licht werden.

Die GmbH ist vor allem für Verhältnisse geeignet, bei denen es
stärker auf die Person der Gesellschafter, ihre spezifischen Fä-
higkeiten und Interessen ankommt. Somit steht sie vor allem für
Familiengesellschaften im Vordergrund. Es liegt daher im Inter-
esse der KMU, dass mit der Revision der Obligationenrechts-Be-

stimmungen über die GmbH nicht mehr länger zugewartet wird.
Insbesondere ist es für diese wichtig zu wissen, in welcher Rich-
tung die Revision gehen soll.

Ich ersuche daher den Bundesrat, die Revision voranzutreiben
und in diesem Zusammenhang folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Bis wann legt der Bundesrat dem Parlament die Botschaft
über die Revision der Bestimmungen über die GmbH (28. Titel
des OR) vor?

2. Nach welchem Konzept soll die Revision erfolgen?

3. Kann davon ausgegangen werden, dass vom Konzept der so-
genannten "Kleinen AG" abgesehen wird?

4. Können jene, die heute eine GmbH gründen, damit rechnen,
dass diese Gesellschaftsform nicht abgeschafft, sondern nur in
verschiedenen Bereichen zu einem funktional verbesserten ge-
sellschaftsrechtlichen Instrument umgeformt wird?

 Antwort des Bundesrates.

✕ 97.3434 n Ip. Maitre. Gefährdung der Eidg. Betriebszäh-
lung 1998  (30.09.1997)

Es scheint, dass die eidgenössische Betriebszählung 1998 we-
gen Geld- und Personalmangel gefährdet ist. Würde die Be-
triebszählung 1998 aber nicht durchgeführt, hätte dies zahlrei-
che nachteilige Auswirkungen. Und dies zu einem Zeitpunkt, zu
dem die Entwicklung unserer Wirtschaft und der Unternehmen
unbedingt mit der gleichen Aufmerksamkeit weiterverfolgt wer-
den muss wie bisher. Es ist folglich wichtig, dass die Durchfüh-
rung der Betriebszählung weiterhin gewährleistet bleibt, falls nö-
tig auch, indem die Prioritäten überprüft werden.

Mitunterzeichnende: Columberg, Deiss, Ducrot, Eberhard,
Epiney, Lötscher, Ratti, Simon, Widrig (9)

12.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

✕ 97.3435 n Po. Günter. Rückführung von organischem 
Material in den Kreislauf der Natur  (01.10.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, einen Bericht ausarbeiten zu las-
sen, der aufzeigt

a. wie vermehrt organisches Material aus dem Müll der Städte
und Agglomerationen gewonnen werden kann,

b. vermehrt das organische Material aus den Gewässerschutz-
anlagen wieder in den Kreislauf der Natur recykliert werden
kann.

Mitunterzeichnende: Borel, Burgener, Carobbio, Fankhauser,
Fässler, von Felten, Gysin Remo, Hämmerle, Herczog,
Hubmann, Ledergerber, Maury Pasquier, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Vermot (20)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

19.12.1997 Nationalrat. Als erfüllt abgeschrieben.

✕ 97.3436 n Ip. Günter. Jungfrau-Aletsch: World Heritage 
List der UNESCO  (01.10.1997)

Ist der Bundesrat bereit, im Rahmen seiner diplomatischen Mög-
lichkeiten das Projekt zu unterstützen, welches zum Ziel hat, die
Region Jungfrau-Aletsch in die World Heritage List der UNESCO
eintragen zu lassen?

Mitunterzeichnende: von Allmen, Banga, Bonny, Borel,
Burgener, Carobbio, Dünki, Gysin Remo, Hämmerle,
Hochreutener, Jutzet, Ledergerber, Loeb, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Ruffy, Rychen, Schmid Samuel, Seiler
Hanspeter, Semadeni, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei,
Wiederkehr, Zwygart (26)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.



97.3437 n Ip. Gysin Remo. Internationaler Artenschutz  
(01.10.1997)

CITES (Convention on International Trade in Endangered Spe-
cies), das Uebereinkommen über den internationalen Handel mit
gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen, trat am
01.07.1975 in Kraft. Die Schweiz gehört zu den Erstunterzeich-
nerländer. Da unser Land Depositar-Regierung ist und das CI-
TES-Sekretariat beherbergt, hat es grossen Einfluss auf die Ent-
scheidungen.

Die Schweiz ist aber auch dasjenige Land, das bei weitem am
meisten Vorbehalte angemeldet hat. Ein Vorbehalt bedeutet,
dass ein Land einen Beschluss nicht anerkennt, resp. nicht für
sich in Anwendung bringt. Damit setzt die Schweiz international
falsche Signale und nimmt eine Haltung ein, die auch im eigenen
Land nicht verstanden wird. Berechtigte Proteste von Green-
peace und anderen Nichtregierungsorganisationen sowie Kritik
auch von Delegationsmitgliedern anderer Länder verdeutlichen
dies.

Die Unterzeichner bitten den Bundesrat um die Beantwortung
folgender Fragen:

1. In Fragen des nationalen Tier- und Naturschutzes und der na-
tionalen Biodiversität gehört die Schweiz zu den fortschrittlich-
sten Ländern im europäischen Raum. Im Rahmen des Washing-
toner Abkommens (CITES) hält die Schweiz jedoch mit 39 Vor-
behalten den Rekord. Liechtenstein, das sich von der Schweiz
vertreten lässt, folgt mit 29 Vorbehalten. Von 139 Mitgliedstaaten
der Artenschutzkonvention haben lediglich 17 Staaten Vorbe-
halte beim Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten angemel-
det, die meisten davon weniger als drei.

Weshalb verhält sich die Schweiz im internationalen Artenschutz
so gegensätzlich bzw. so artenschutzfeindlich?

2. Betrachtet der Bundesrat CITES primär als ein Handels- oder
als ein Artenschutzabkommen?

3. In CITES-Anhang I sind u.a. folgende Spezies vollumfänglich
unter Schutz bzw. einem weltweiten Handelsverbot unterstellt:

Wolf, Isabellen-Braunbär, Wüstenluchs, Rostkatze, Tibetanti-
lope, Hellroter-Ara, Ursini-Viper (Wiesenotter), Tomatenfrosch,
diverse Kakteen- und zwei Orchideenarten.

Die Schweiz hingegen darf mit diesen geschützten Arten Handel
treiben.

Eine ähnlich umfassende Liste liesse sich auch für den Anhang
II erstellen, für Arten, die einem weltweit kontrollierten Handel
unterstehen; für die in der Schweiz hingegen keine Kontroll-
pflicht gilt.

Ist der Bundesrat bereit, diese und andere schweizerische Vor-
behalte zu überprüfen und allenfalls aufzuheben?

Mitunterzeichnende: Alder, Banga, Baumann Ruedi, Burgener,
Carobbio, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Gross
Andreas, Gross Jost, Günter, Haering Binder, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Ledergerber,
Leemann, Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Meier
Hans, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Pini, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Widmer (39)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3438 n Ip. Hasler Ernst. Beschwerden im Bereich des 
Krankenversicherungsrechts  (01.10.1997)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, um die aufgestauten Ver-
fahren innert nützlicher Frist abzubauen?

2. Will der Bundesrat Massnahmen treffen, um in Zukunft die ge-
setzliche Frist von 4, bzw. 8 Monaten für die Erledigung von Be-
schwerdeverfahren einzuhalten?

Mitunterzeichnende: Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Fehr
Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Rychen, Schenk, Schmid Samuel,
Vetterli, Weyeneth, Wyss (11)

✕ 97.3439 s Ip. Iten. Zukünftige Anerkennung der Diplome 
der Schweizer FHS in Deutschland  (01.10.1997)

Gemäss einem Papier der Fachhochschule Konstanz vom April
1996, das ich einigen Passagen einleitend zitieren möchte,
scheint es schwierig zu sein, in Deutschland eine Anerkennung
unserer FHS als den deutschen gleichwertig zu erreichen.

"Erläuterungen zu aktuellen Entwicklungen bei den "Höheren
Technischen Lehranstalten HTL" in der Schweiz.

Die bisherigen THL und die Höheren Wirtschafts- und Verwal-
tungsschulen (HWV) werden in der Schweiz im Zeitraum eines
Jahres bis 1997 in FHS umgetauft werden. Das Projekt wurde im
Zuge des erwarteten, aber nicht realisierten Beitritts der Schweiz
zum EWR in Angriff genommen.

Im Zuge der Vorbereitung auf die Umwandlung in CH-Fachhoch-
schulen wurden die Zugangserfordernisse leicht erhöht. Zusätz-
lich zum Abschluss des neunten Schuljahres plus Berufsschul-
unterricht wurde eine weitere Schulklasse zum Erwerb der sog.
Berufsmaturität eingerichtet. Bisherige Untersuchungen haben
ergeben, dass diese Berufsmaturität inhaltlich nur geringfügig
oberhalb der deutschen "Mittleren Reife" einzuordnen ist.

Es bleibt abzuwarten, ob damit das Niveau der deutschen Fach-
hochschule erreicht werden kann. Absolventen der HTL/HWV,
die auch über die Berufsmaturität verfügen, kann es nach dem
Zeitablauf noch nicht geben. Ein Zugang zum Studium an den
Universitäten in der Schweiz mit der Berufsmaturität ist nicht
möglich.

Nach den derzeit gültigen Bewertungsvorschlägen kann ein Be-
werber mit HTL-Abschluss an deutschen Hochschulen nur dann
eingeschrieben werden, wenn er den Nachweis der auflagen-
freien Einschreibung an einer anerkannten Hochschule in der
Schweiz für die gleiche Fachrichtung führt.

Da die Vergabe akademischer Grade ein konstitutives Recht eu-
ropäischer Hochschulen ist, weist die alleinige Vergabe nicht-
akademischer Titel durch die CH-Fachhochschulen darauf hin,
dass es sich bei den CH-Fachhochschulen nicht um Hochschu-
len traditionellen europäischen Verständnisses handelt.

Als Abschluss wird ein gesetzlich geschützter Titel, wie z.B. "In-
genieur (FH)" vergeben werden. Da akademische Grade in der
Schweiz nicht geschützt sind, ist es nicht rechtswidrig, diesem
geschützten Titel ein "Diplom" voranzustellen. Wegen der Ver-
wechslungsfähigkeit mit deutschen akademischen Graden kann
ein solcherart entstandener "Diplom-Ingenieur (FH)" aus der
Schweiz in Deutschland nicht geführt werden. Der in der
Schweiz und in Deutschland gesetzlich geschützte Titel "Inge-
nieur" ist dagegen in der Regel übertragbar."

1. Ist dem Bundesrat die Meinung der FHS Konstanz bekannt?

2. Ist dem Bundesrat bewusst, dass die Kultusminister der BRD
die Einschätzung der Fachhochschule von Konstanz teilen?

3. Was gedenkt der Bundesrat zu tun, damit die zukünftigen
FHS-Studenten den Zugang zu deutschen Hochschulen erlan-
gen können?

4. Wie will der Bundesrat in Deutschland und in anderen euro-
päischen Staaten klar stellen, dass die Schweiz die HTL und
HWV nicht einfach bloss "umgetauft" hat?

Mitunterzeichnende: Bloetzer, Gemperli, Merz, Schiesser,
Schmid Carlo (5)

 Antwort des Bundesrates.

15.12.1997 Ständerat. Erledigt.

97.3440 n Ip. Steinemann. Unzureichende Autobahnkapazi-
tät im Raum Zürich. Konsequenzen für die ganze Schweiz  
(02.10.1997)

Bekanntlich hat sich der Bundesrat geweigert, die Vorfinanzie-
rung von 400 Millionen Franken für die dringend nötigen Natio-
nalstrassenbauten der A4/A20 im Grossraum Zürich zu bewilli-
gen. Die Konsequenz daraus bedeutet eine mehrjährige Verzö-
gerung der Inbetriebnahme dieser Umfahrungsautobahnen, wel-
che im Interesse der ganzen Schweiz liegen. Die desolaten Ver-
kehrsverhältnisse im Raum Zürich sind in erster Linie eine Folge



der fehlenden Umfahrungsautobahnen. Sie betreffen unmittel-
bar den Berufs- und Reiseverkehr der ganzen Schweiz, insbe-
sondere der Kantone GR, SG, GL, SZ, LU, AG, SH, TG sowie
von ZH selbst.
Besonders betroffen ist der Verkehr in Richtung Zentralschweiz/
Gotthard/Tessin. Tag für Tag verlieren aufgrund der völlig unzu-
reichenden Strassenkapazität Hunderttausende Menschen Ar-
beits- und Freizeit. Auch die Entlastung der betroffenen Bevölke-
rung und die Reduktion von Emissionen durch den Wegfall der
täglichen Staus müssten bei dem Entscheid berücksichtigt wer-
den.
Die für den Autobahnbau benötigten Mittel wurden über den
zweckgebundenen Treibstoffzollzuschlag sowie die Autobahnvi-
gnette längst und auf Vorrat abgeschöpft und würde dem in tiefer
Rezession stehenden Baugewerbe dringend nötige Impulse ver-
mitteln. Das Geld für diese Autobahnbauten wäre vorhanden,
wenn es nicht laufend anderweitig ausgegeben würde.
Ich frage den Bundesrat an, ob er angesichts der Konsequenzen
für die Verkehrsteilnehmer der ganzen Schweiz nicht auf seinen
ablehnenden Entscheid zurückkommen will.

Mitunterzeichnende: Borer, Dreher, Gusset, Moser, Scherrer
Jürg (5)

97.3441 n Ip. Seiler Hanspeter. Munitionsvernichtung. 
Finanzielle Schadensbegrenzung  (02.10.1997)
Der Bundesrat wird um Stellungnahme zu folgenden Fragen ge-
beten:
1. Ist der Bundesrat bereit, die Verhandlungen betreffend Scha-
den des Explosionsunglücks möglichst rasch, aussergerichtlich
und kostengünstig abzuschliessen und damit in finanzieller
Schadensbegrenzung zu machen?
2. Welche Vorkehrungen hat der Bundesrat bisher getroffen, um
den entstandenen Schaden zu ermitteln und den Grundeigentü-
mer zu entschädigen?
3. Wird die Munitionsvernichtungsanlage auf dem Susten weiter-
hin verwendet oder wird die nicht mehr einsetzbare Munition zur
Vernichtung ins Ausland gebracht?
4. Welche Gesamtkosten (alle Kostenfaktoren sind mitzuberück-
sichtigen) entstehen bei einer Vernichtung auf dem Susten bzw.
bei einer Vernichtung im Ausland?

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3442 n Ip. von Felten. UNESCO-Deklaration. Schutz des 
menschlichen Genoms  (02.10.1997)
Die Schweiz ist Mitglied der UNESCO. Im Herbst 1995 fand eine
Internationale Konsultation zum Entwurf einer UNESCO-Erklä-
rung zum Schutz des menschlichen Genoms statt. Die Deklara-
tion soll 1998 zum fünfzigsten Jahrestag der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte verabschiedet werden Es stellen sich
folgende Fragen:
1. Hat die Schweiz an der Konsultation zum Deklarationsentwurf
teilgenommen? Befürwortet die Schweiz die Verabschiedung ei-
ner solchen Deklaration? Wenn ja: Wie lautet die Stellungnahme
der Schweiz zur Zulässigkeit von Eingriffen in das menschliche
Erbgut?
2. Ist beabsichtigt den Text der Erklärung in die Landesprachen
zu übersetzen und über die Inhalte in der Oeffentlichkeit zu dis-
kutieren? Welches Gremium wäre in der Schweiz dazu zustän-
dig?
3. Die Deklaration wurde vom Internationalen Bioethikkomitee
der UNESCO erarbeitet. Wie legitimiert sich dieses Gremium
und welche Kompetenzen hat es? Sind Persönlichkeiten aus der
Schweiz vertreten? Wenn ja: welche? Wenn nein: wie ist die Mit-
sprache geregelt für Länder, die nicht im Komitee vertreten sind?
4. Das menschliche Genom soll zum "gemeinsamen Erbe der
Menschheit" erklärt werden und stellt es damit in den gleichen
Rang wie Mond, Meeresboden, Bibliotheken und etwa den
Tower of London. Hält der Bundesrat diese neue "Klassifizie-

rung" des menschlichen Genoms für richtig? Was bedeutet
diese völkerrechtliche Qualifikation bezüglich der Persönlich-
keitsrechte des Individuums?

5. Die in der Erklärung verankerten Grundsätze sollen die
Grundlage der gesetzlichen Massnahmen der einzelnen Staaten
bilden. Inwieweit ist die Schweiz als UNESCO-Mitglied an die
Deklaration gebunden? Welche Sanktionen sind vorgesehen?

6. Laut Erläuterungen zum Vernehmlassungsentwurf könne
"nicht auf dem Grundsatz der Unverletzlichkeit und Unantastbar-
keit des menschlichen Genoms beharrt werden". Ist diese Ziel-
setzung der Deklaration vereinbar mit dem Schweizerischem
Recht?

7. Als "besonders dringlich" wird die Frage der Patentierung der
Ergebnisse der Forschung am menschlichen Genom bezeich-
net. Wie stellt sich der Bundesrat zur Frage der Patentierung von
menschlichen Genen?

8. Die Deklaration verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Förderung
der Forschungstätigkeit über das menschliche Genom und zur
Lancierung von bewusstseinsverändernden Informationskam-
pagnen und Erziehungsprogrammen. Falls die Deklaration ver-
abschiedet wird, würde es gestützt auf diese Bestimmungen zu
entsprechenden forschungspolitischen Massnahmen in der
Schweiz kommen?

9. "Zum Wohle der Allgemeinheit" soll der Datenschutz in der
Forschung bezüglich Weitergabe von personenbezogenen ge-
netischen Daten an Dritte gelockert werden. Ist eine solche Lok-
kerung bereits im angekündigten Genomanalyse-Gesetz vorge-
sehen?

10. Die Erklärung appelliert an die "Solidaritätspflicht" der Mit-
gliedstaaten und verpflichtet sie, Massnahmen gegenüber Indi-
viduen und Bevölkerungsgruppen zu ergreifen, die einem be-
sonderen Krankheits- oder Behinderungsrisiko unterliegen. Wel-
che Massnahmen müsste die Schweiz im Rahmen dieser welt-
weiten Bevölkerungsgenetik ergreifen?

11. Wie soll das "Recht auf Entschädigung bei Schäden durch
Manipulation an der menschlichen Erbmasse" (Text Kommen-
tar) im Schweizerischen Recht umgesetzt werden?

12. Deutsche Bioethik-Experten warnen vor einem "gewaltigen
ethischen Dammbruch". Wäre die schweizerische Vertretung bei
der UNESCO bereit, sich allenfalls namens der Schweiz von die-
ser Deklaration zu distanzieren und sich aktiv gegen die Verab-
schiedung innerhalb der UNESCO einzusetzen, sollte sich die
oben erwähnte Befürchtung bewahrheiten?

Mitunterzeichnende: Burgener, Carobbio, Fankhauser, Fässler,
Gysin Remo, Hämmerle, Herczog, Hubmann, Ledergerber,
Leuenberger, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Ruffy,
Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot (18)

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3443 n Po. von Felten. Zwangssterilisation in der 
Schweiz. Bericht  (02.10.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, einen Bericht über die Praxis und
die rechtlichen, medizinischen, historischen und gesellschafts-
politischen Hintergründe der Zwangssterilisation in der Schweiz
vorzulegen.

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Berberat, Bühlmann, Burgener,
Cavalli, Comby, Eymann, Fässler, Goll, Gonseth, Gysin Remo,
Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Kofmel,
Langenberger, Leemann, Maury Pasquier, Meier Samuel,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Sandoz Suzette,
Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Tschopp, Vallender, Weber
Agnes, Widmer (32)

15.12.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.



✕ 97.3444 n Ip. Schmied Walter. Mangelhafte Orientierung 
der Botschaften, Konsulate und Auslandschweizer über die 
Massnahmen betreffend nachrichtenlose Vermögen  
(02.10.1997)

Unsere Botschaften und Konsulate sowie die Auslandschweize-
rinnen und -schweizer werden regelmässig mit der Frage kon-
frontiert, was für Massnahmen die Schweiz zur Lösung aktueller
Probleme ergreift, so z.B. gegenwärtig im Zusammenhang mit
den nachrichtenlosen Vermögen. Zahlreiche Auslandschweizer
bemängeln die lückenhafte Information in diesem Bereich und
das Fehlen von Unterlagen und Argumentationshilfen. Die aus-
ländischen Medien informieren jeweils nur sehr knapp über sol-
che Themen.

Ich bitte den Bundesrat daher um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Ist er nicht auch der Ansicht, dass die rund 500 000 Ausland-
schweizer wichtige Vertreter unseres Landes sind, und dass sie
somit entscheidend dazu beitragen, ihr jeweiliges Umfeld zu in-
formieren?

2. Ist er nicht auch der Ansicht, dass diese Vertreterinnen und
Vertreter der Schweiz im Ausland nur ungenügend über die po-
litischen Entscheidungen unseres Landes informiert sind?

3. Was hat er bis jetzt unternommen, um die Auslandschweizer
über die im Zusammenhang mit den nachrichtenlosen Vermö-
gen getroffenen Massnahmen zu informieren?

4. Welche zusätzlichen Mittel gedenkt er einzusetzen, um diese
Informationslücke zu schliessen?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Blaser, Fehr
Lisbeth, Frey Walter, Gadient, Rychen, Schlüer, Seiler
Hanspeter (8)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

✕ 97.3445 n Ip. Keller. Fragen zum Krankenkassenprämien-
schwindel  (06.10.1997)

Ich frage den Bundesrat:

1. Wie kann die zuständige Bundesrätin allen Ernstes behaup-
ten, dass sich das Prämienproblem zu entschärfen beginne,
wenn nachgewiesen werden kann, dass vor allem die Franchi-
sen und Reserven dafür verantwortlich sind, dass es "nur" 5 Pro-
zent mehr Krankenkassenprämien werden?

2. Was antwortet die zuständige Bundesrätin den Leuten Ende
1998, wenn diese dann nachrechnen können, dass sie - bezo-
gen auf den 5 Prozent Landesdurchschnitt - mehr als 5 Prozent
mehr für die Gesundheitskosten bezahlt haben? Wäre es da
nicht eine gescheitere Politik, die Umverteilungen der Franchi-
sen und Reserven nicht vorzunehmen und dafür eine ehrliche
Krankenkassenprämie zu verlangen, die den Leuten nicht etwas
falsches vorgaukelt?

3. Wer würde die Fälligkeiten übernehmen, wenn es künftig
Krankenkassen gäbe, welche wegen zu geringer Reserven in
Schwierigkeiten gerieten und ihre Fälligkeiten nicht mehr aus ih-
ren Reserven decken könnten?

Es ist ungeheuerlich, dass eine grössere Anzahl kleiner, aber
gesunder Krankenkassen, welche niedrigere Prämien verlangen
können, weil sie gut arbeiten und geringere Kosten ausweisen,
amtlich und völlig unnötig dazu gezwungen werden, massiv hö-
here Prämien zu verlangen. Damit können diese Kassen die
Frucht ihrer effizienten Arbeit nicht mehr in Form von niedrigeren
Prämien an ihre Versicherten weitergeben, sondern werden ge-
zwungen, unsinnig extrem hohe Reserven zu bilden, weil sie mit
dem vielen Geld gar nichts anderes anfangen dürfen.

4. Warum will der Bund die Mitglieder vieler kleiner Krankenkas-
sen mit deftigen Prämienerhöhungen bestrafen und diese klei-
nen Kassen damit zugrunde richten?

5. Was sollen diese kleineren Kassen mit den unnötigerweise
staatlich verordneten extrem hohen Reserven anfangen?

6. Weshalb darf - in den Fällen, wo die Kassen die Kosten im
Griff haben - nicht der freie Prämienmarkt spielen?

7. Will der Bundesrat mit diesen dirigistischen Massnahmen die
totale Staatsmedizin anstreben?

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3446 n Mo. Borel. Steuergeschenke. Bremse  (06.10.1997)

Das Büro wird aufgefordert, seinen Beschluss vom 08.12.1991
über die den ständigen Kommissionen zugewiesenen Sachbe-
reiche zu ändern und die Bereiche Finanzen und Abgaben von
der WAK auf die FK zu übertragen.

Mitunterzeichnende: Alder, Banga, Burgener, Carobbio,
Fankhauser, Fässler, von Felten, Herczog, Hubmann,
Leuenberger, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Ruffy,
Strahm, Stump, Thanei (16)

 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 97.3447 n Po. Hasler Ernst. Impulse für unseren Wirt-
schaftsstandort  (06.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, weitere Optimierungen für die
Wirtschaft einzuleiten. Folgende Massnahmen stehen im Vor-
dergrund:

1. Die Bezeichnung einer zentralen Stelle, die Formalitäten und
nötige Beratungen bei Neugründungen von Unternehmen
schnell, unkompliziert und koordiniert erledigt.

2. Die Bezeichnung einer zentralen Stelle, die Forschungs- und
Entwicklungsprojekte von Privaten aber auch von öffentlichen
Stellen als Informationszentrale betreut.

3. Auftrag an die Bildungsanstalten (insb. Hochschulen), ver-
mehrt mit der Wirtschaft, insbesondere mit den KMU, zusam-
menzuarbeiten.

4. Die Intensivierung des Standortmarketings für unser Land mit
geeigneten Mitteln.

5. Die Bezeichnung einer zentralen Stelle, welche Verantwor-
tungsabläufe und Gesetzesbestimmungen in Zusammenarbeit
mit der Verwaltung optimiert, um die Rahmenbedingungen für
die Wirtschaft zu verbessern.

Mitunterzeichnende: Bortoluzzi, Brunner Toni, Engelberger,
Fehr Hans, Schenk, Schlüer, Vetterli, Wyss (8)

12.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3448 s Ip. Reimann. BBC/SRG-Koproduktion "Nazigold 
und Judengeld": Ausmass und Begrenzung des internatio-
nalen Schadens  (06.10.1997)

In der medienpolitischen Debatte vom 25.9.1997 im Ständerat
hat Bundesrat Leuenberger ausgeführt, dass die Ausstrahlung
des BBC/SRG-Filmes "Nazigold und Judengeld" der Schweiz im
Ausland immensen Schaden zugeführt hat. Angesichts dieser
Tatsache drängen sich folgende weiteren Fragen auf:

1. Kann dieser Schaden näher quantifiziert werden? Ist nebst im-
materiellem Schaden auch direkt messbarer wirtschaftlicher
Schaden entstanden?

2. In welchen Ländern ist der Film bis heute ausgestrahlt wor-
den? Haben unsere diplomatischen Vertretungen nebst Gross-
britannien und Israel auch in anderen Ländern versucht, durch
vorgängige Intervention, nachträgliche PR-Arbeit oder andere
Massnahmen den internationalen Schaden zu begrenzen? War
diesen Aktionen Erfolg beschieden?

3. Die Tatsache, dass das Schweizer Fernsehen im Film selber
als Koproduzent auftritt, verleiht diesem Machwerk einerseits er-
höhte Glaubwürdigkeit. Andererseits liess die SRG jedoch ver-
lauten, sie sei von der BBC über die wahren Absichten des Fil-
mes getäuscht worden. Hat folglich der Bundesrat aufsichts-
rechtlich alles unternommen, damit sich die SRG von diesem
"Gemeinschaftswerk" in aller Form distanziert und sich insbe-



sondere bei weiteren Ausstrahlungen im Ausland als Koprodu-
zentin streichen lässt?

4. Sieht der Bundesrat die Möglichkeit, die Kosten dieser Scha-
densbegrenzungsaktionen gemäss Verursacherprinzip aufzutei-
len?

Mitunterzeichnende: Brändli, Büttiker, Danioth, Gemperli,
Inderkum, Loretan Willy, Merz, Rhyner, Schallberger, Schmid
Carlo, Seiler Bernhard, Uhlmann (12)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3449 s Emp. Loretan Willy. Sanierungsfristen für 
Schiessanlagen. Erstreckung  (06.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Lärmschutzverordnung
(LSV), Artikel 17 Absatz 3, für Schiessanlagen (gemäss Anhang
7 zur LSV) so zu ändern, dass für diese Anlagen die gleichen Sa-
nierungsfristen gelten, wie sie für Strassen und Eisenbahnanla-
gen neu vorgesehen sind, d.h. bis Ende des Jahres 2007.

Mitunterzeichnende: Beerli, Béguin, Bieri, Bisig, Bloetzer,
Brändli, Büttiker, Cavadini Jean, Danioth, Forster, Frick,
Gemperli, Inderkum, Küchler, Leumann, Maissen, Martin, Merz,
Paupe, Reimann, Rhyner, Rochat, Schallberger, Schiesser,
Seiler Bernhard, Spoerry, Uhlmann, Weber Monika, Wicki (29)

 Der Bundesrat beantragt, die Empfehlung abzulehnen.

✕ 97.3450 n Po. Speck. Reduktion von Formalitäten und 
"Papierkrieg"  (07.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, Massnahmen zu ergreifen, die
einen sukzessiven Abbau von Formalitäten, Formularen und
Schreibarbeiten im täglichen Austausch zwischen Verwaltung
und Wirtschaft, insbesondere den KMU, erlaubt (Sozialversiche-
rungen, Steuern, Gesuche, Statistiken etc.).

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Bortoluzzi,
Bosshard, Brunner Toni, Dettling, Ehrler, Fehr Lisbeth, Fehr
Hans, Fischer-Hägglingen, Freund, Frey Walter, Giezendanner,
Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst, Imhof, Maurer, Mühlemann,
Oehrli, Rychen, Schlüer, Schmid Samuel, Seiler Hanspeter,
Steiner, Vetterli, Widrig (26)

19.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3451 n Mo. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Radio- und 
Fernsehbereich. Revision der Gesetzgebung  (07.10.1997)

Wir fordern den Bundesrat zu einer dringenden Revision der Ge-
setzgebung im Radio- und Fernsehbereich auf. Hierbei ist insbe-
sondere die Anpassung an das neue Fernmeldegesetz (FMG)
sowie ein Systemwechsel in Richtung Liberalisierung, analog
zum Telecom-Bereich, anzugehen. Dabei ist die Stellung der
SRG neu zu definieren. Ebenso ist eine umfassende Definition
des Service public unter gebührender Berücksichtigung der
sprachlichen und kulturellen Minderheiten vorzunehmen.

Sprecher: Seiler Hanspeter

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

✕ 97.3452 n Po. Keller. Vom EMD zu EDLS  (07.10.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, das EMD in EDLS (Eidgenössi-
sches Departement für Landesverteidigung und Sport) umzube-
nennen.

12.11.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

19.12.1997 Nationalrat. Als erfüllt abgeschrieben.

97.3453 s Mo. Uhlmann. Radio- und Fernsehbereich. Revi-
sion der Gesetzgebung  (07.10.1997)

Wir fordern den Bundesrat zu einer dringenden Revision der Ge-
setzgebung im Radio- und Fernsehbereich auf. Hierbei ist insbe-
sondere die Anpassung an das neue Fernmeldegesetz (FMG)
sowie ein Systemwechsel in Richtung Liberalisierung, analog
zum Telecom-Bereich, anzugehen. Dabei ist die Stellung der
SRG neu zu definieren. Ebenso ist eine umfassende Definition
des Service public unter gebührender Berücksichtigung der
sprachlichen und kulturellen Minderheiten vorzunehmen.

Mitunterzeichnende: Brändli, Reimann, Seiler Bernhard (3)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

✕ 97.3454 n Mo. Rychen. Krankenversicherung. Risikoaus-
gleich  (08.10.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Risikoausgleich zwischen
den Krankenkassen so anzupassen, dass die Solidarität zwi-
schen Gesunden und Kranken verstärkt und damit die zuneh-
mende nachteilige Entwicklung für viele Versicherte aufgehalten
wird.

Mitunterzeichnende: David, Engler (2)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

19.12.1997 Nationalrat. Die Motion wird in Form eines Postula-
tes überwiesen.

97.3455 n Ip. Aguet. Schweizer Hilfe für die Westsahara. In 
welcher Form?  (08.10.1997)

Nachdem die Verhandlungen zum Westsahara-Problem meh-
rere Jahre lang blockiert waren, schöpft das westsahrauische
Volk dank des neuen UNO-Generalsekretärs wieder Hoffnung.
Der König von Marokko und der Front Polisario haben kürzlich
einen Vertrag unterschrieben, der den Friedensprozess wieder
in Gang bringen soll. Der Terminplan für die Organisation des
Referendums soll im November verabschiedet werden. Das
sahrauische Volk wird voraussichtlich in der letzten Woche des
Jahres 1998 wählen können.

Zu Beginn des Friedensprozesses hatten sich die Schweizer Be-
hörden in beispielhafter Weise für eine Lösung eingesetzt. So
haben sie der MINURSO eine Sanitätseinheit zur Verfügung ge-
stellt, die mittlerweile zurückberufen wurde. Zudem war der
Schweizer Botschafter Johannes J. Manz bei der Organisation
des Referendums Stellvertreter des UNO-Generalsekretärs. Der
Interpellant hofft, dass sich die Schweiz in dieser Sache erneut
einsetzen wird, und bittet den Bundesrat um die Beantwortung
folgender Fragen:

1. Ist der Bundesrat bereit, aufs neue alles zu unternehmen, um
die UNO bei der Findung einer demokratischen Lösung für die
Westsahara zu unterstützen?

2. Wird der Bundesrat, sollte er angefragt werden, der UNO wie-
der eine Sanitätseinheit zur Verfügung stellen?

3. Gedenkt der Bundesrat, zu gegebener Zeit Beobachter in die
Westsahara zu entsenden, welche die Aufgabe haben, den kor-
rekten Ablauf der Volksbefragung zu überwachen?

4. Zieht es der Bundesrat in Betracht, sich im Rahmen der Un-
terstützung des HCR an den erheblichen Kosten zu beteiligen,
die eine Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer mit
sich bringt?

5. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass keine wichtigen
politischen Abkommen oder Handelsverträge mit Marokko ge-
schlossen werden sollten, bis das Referendum durchgeführt
worden ist, damit der Friedensprozess möglichst grosse Erfolgs-
chancen hat?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Baumann Ruedi,
Béguelin, Berberat, Borel, Carobbio, Chiffelle, Christen, de
Dardel, Dupraz, Fässler, Gonseth, Grobet, Gross Jost, Guisan,
Günter, Hafner Ursula, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre,



Lauper, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Pelli, Rennwald, Ruffy,
Strahm, Thür, Tschuppert, Vermot, Vogel, Weber Agnes,
Zwygart (33)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3456 n Po. Fehr Hans. Internierung von Asylbewerbern 
und weitere dringliche Massnahmen  (08.10.1997)

Entgegen den Bedeutungen des Bundesrates und der zuständi-
gen Bundesstellen, dass man die Probleme "im Griff" habe, zeigt
die Realität das Gegenteil. Die Zahl der Asylgesuche nimmt
massiv zu. Trotz angeblichem Pendenzenabbau wächst die Zahl
der Personen des Asylbereichs, die sich in der Schweiz aufhal-
ten, von Jahr zu Jahr. Im Bereich der Ausschaffungen herrscht
ein Vollzugsnotstand. Tausende von rechtskräftig abgewiese-
nen Asylbewerbern können nicht ausgeschafft werden, oder sie
tauchen unter; viele betätigen sich kriminell. Viele Gemeinden
(allein im Kanton Zürich sind es rund 40) sollen zur Aufnahme
von Asylbewerbern zwangsverpflichtet werden. Die Empörung
über die unhaltbaren Zustände wächst. Viele Gemeinden sind
nicht mehr bereit, die Suppe auszulöffeln, die ihnen der Bund mit
seiner largen Asylpolitik eingebrockt hat.

Aufgrund der unhaltbaren Missstände im Asylbereich wird der
Bundesrat beauftragt, die folgenden Massnahmen zu prüfen und
sie - allenfalls über einen dringlichen Bundesbeschluss - so weit
und so rasch als möglich umzusetzen:

- Internierung von renitenten und papierlosen Asylbewerben, bis
deren Papiere auftauchen bzw. bis die Identität offengelegt ist
und die Ausschaffung vollzogen werden kann. (Einige Dutzend
Interniert, beispielsweise in Baracken des Bundes, würden ge-
nügen, um den Zustrom illegaler Einwanderer rasch zu senken.)

- Abschluss eines Rücknahmeabkommens mit Italien und allen-
falls mit weiteren Staaten.

- Mindestens phasenweise Verstärkung der Grenzwachtorgane
durch Militär.

- Verstärkung von wirtschaftlichen und anderen Sanktionen ge-
genüber Ländern, welche ihre eigenen - von der Schweiz abge-
wiesenen - Landsleute nicht aufnehmen wollen.

- Illegal eingewanderte Asylbewerber generell schlechter stellen
bezüglich Bewegungsfreiheit, Finanzen, Arbeitsbewilligungen.

- Allfällige weitere geeignete Massnahmen, um die Schweiz für
illegale Einwanderer und Kriminaltourismus unattraktiv zu ma-
chen.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Binder,
Blaser, Borer, Bortoluzzi, Brunner Toni, Bührer, Comby, Dettling,
Dreher, Dupraz, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Engler, Fehr
Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund,
Frey Claude, Frey Walter, Giezendanner, Gusset, Gysin Hans
Rudolf, Hasler Ernst, Heim, Hess Otto, Keller, Kofmel, Kühne,
Kunz, Maspoli, Maurer, Moser, Mühlemann, Oehrli, Philipona,
Pidoux, Pini, Ruckstuhl, Rychen, Sandoz Marcel, Schenk,
Scherrer Jürg, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler
Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Stucky,
Tschuppert, Vetterli, Vogel, Waber, Weyeneth, Wittenwiler,
Wyss (61)

08.12.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

✕ 97.3457 n Ip. Mühlemann. Daten- und Sprechfunkverkehr. 
Ausland-Kurzwellenverbindungen  (08.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beantwor-
ten:

1. Wie kann sichergestellt werden, dass der Schweiz von Dritt-
staaten unabhängige Kurzwellenverbindungen erhalten blei-
ben?

2. Was kann unternommen werden, damit die Kurzwellenverbin-
dungen für den diplomatischen Dienst, die wirtschaftliche Lan-
desversorgung und die humanitären Organisationen im Krisen-
fall verfügbar sind?

3. Kann mit einer neuen Organisation der Kurzwellendienste un-
ter kompetenter Führung der Daten- und Sprechfunkverkehr er-
halten und verbessert werden?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Brunner Toni,
Bühlmann, Bührer, Caccia, Christen, Columberg, Dettling,
Durrer, Eggly, Engelberger, Fehr Hans, Frey Claude, Fritschi,
Giezendanner, Guisan, Günter, Hasler Ernst, Hess Otto,
Hochreutener, Hubacher, Hubmann, Leu, Maurer, Müller-
Hemmi, Ruffy, Schlüer, Vermot, Vetterli (29)

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

✕ 97.3458 n Ip. Stump. Verhandlungsmandate an internatio-
nalen Konferenzen. Transparenz  (08.10.1997)
Die von Greenpeace lancierte Kampagne gegen die Haltung der
Schweizer Delegation und deren Leiter an der 10. Konferenz der
CITES (Convention on International Trade in Endangered Spe-
cies) Mitgliedstaaten in Simbabwe im Juli 1997 wirft Fragen auf
im Zusammenhang mit der Mandatsfindung für internationale
Konferenzen generell und deren öffentliche Diskussion.
Gemäss den Ausführungen des Chefs der Abteilung Internatio-
naler Verkehr des BVET ist die Mandatsfindung ein längerer
Prozess, der u.a. sowohl eine intensive Auseinandersetzung in
einer Fachkommission wie auch eine Stellungnahme sämtlicher
interessierter Bundesämter beinhaltet. Das Mandat wird
schliesslich - nach einem Mitberichtsverfahren in allen Departe-
menten - vom Bundesrat genehmigt.
Angesicht der intensiven öffentlichen Diskussionen und der brei-
ten Kritik an der Haltung der Schweizer Delegation an der letzten
CITES Konferenz stelle ich dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Wie ist die Fachkommission, die die Haltung der Schweizer
Delegation an der CITES Konferenz mitentwickelt, zusammen-
gesetzt? Sind alle wichtigen schweizerischen Organisationen
des Umwelt- und Tierschutzes berücksichtigt?
2. Werden die zuständigen parlamentarischen Kommissionen
aufgrund des GVG Art. 47bis a vorgängig zur Definition des Ver-
handlungsmandats auch in diesen Fragen einbezogen?
3. Wie wird die Meinung von Organisationen miteinbezogen, die
nicht in der Kommission vertreten sind? Wäre es nicht sinnvoll,
interessierte Organisationen bei einer solchen Entscheidung zu-
mindest anzuhören?
4. Wäre es nicht sinnvoll, die Oeffentlichkeit über den Inhalt des
Verhandlungsmandates zu informieren und damit die Haltung
der Schweiz gegenüber der Bevölkerung transparent zu ma-
chen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, von Allmen,
Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel,
Bühlmann, Burgener, Cavalli, de Dardel, Fankhauser, Fasel,
Fässler, von Felten, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas,
Gross Jost, Günter, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle,
Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jutzet, Leemann, Marti
Werner, Maury Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Thür, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes,
Widmer, Wiederkehr, Zbinden (47)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3459 n Ip. Hubmann. Englisch als Kommunikations-
sprache in der mehrsprachigen Schweiz?  (08.10.1997)
Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie beurteilt der Bundesrat diese Entwicklung?
2. Welche staats- und gesellschaftspolitischen Konsequenzen
sind - nach Ansicht des Bundesrates - zu erwarten, wenn das
Englische als erste Fremdsprache der Schweizerinnen und
Schweizer zunehmend eine zweite Landessprache verdrängt?
3. Ist der Bundesrat nicht auch der Ansicht, dass die kulturelle
Vielfalt und die Mehrsprachigkeit der Schweiz unser wertvollstes



Gut darstellen, das viel zu wenig genutzt wird, insbesondere
auch im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft?

Wie will der Bundesrat erreichen, dass die Einwohner der
Schweiz neben der englischen Sprache auch solide Kenntnisse
in einer bis zwei Landessprachen erwerben?

4. Welchen Beitrag leisten die ETH Zürich und die EPF Lau-
sanne in bezug auf den Kontakt und den Austausch zwischen
den Sprachregionen? Wie werden das Italienische und Rätoro-
manische einbezogen?

5. Welches ist der Stand der Vorarbeiten zum Rahmengesetz
zur Umsetzung des neuen Sprachenartikels Art. 116 BV?

6. Anlässlich einer Tagung in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
amt für Kultur in Freiburg im Juni 1996 (Punts-Ponti-Ponts-Brük-
ken) wurde ein Massnahmenkatalog ausgearbeitet. Darin wird
zur Förderung der Kenntnisse der Landessprachen u.a. ein
zweisprachiger Unterricht auf allen Stufen gefordert.

Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass ein solcher Un-
terricht in der Schweiz relativ einfach organisiert werden könnte
und in idealer Weise geeignet wäre, die Mehrsprachigkeit der
Schweiz zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen und zudem
einen bedeutenden Standortvorteil auch für die Schweizer Wirt-
schaft darstellen würde?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Burgener, Carobbio, Cavalli, Chiffelle,
de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Grobet, Gross
Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner
Ursula, Herczog, Hollenstein, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet,
Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier, Meier Hans, Müller-
Hemmi, Ostermann, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Thanei, Vermot, Weber
Agnes, Widmer, Zbinden (48)

08.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3460 n Ip. Hubmann. Polizeizugriff auf die Asylbewerber- 
und Ausländerdatensammlungen des EJPD  (08.10.1997)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat diese Situation?

2. Wie will der Bundesrat in diesem System verhindern, dass In-
formationen unberechtigterweise abgerufen und sogar weiter-
verwendet werden? Wie will der Bundesrat verhindern, dass auf
diese Weise völkerrechtliche Verpflichtungen verletzt werden?

3. Ist der Bundesrat bereit, Massnahmen zu treffen, um - ge-
mäss den Anweisungen der eidgenössischen Datenschutzkom-
mission - die Daten getrennt aufzubewahren?

4. Kann der Bundesrat beim "Vollautomatisierten Strafregister"
(VOSTRA) garantieren, dass beim Zugriff auf dort gespeicherte
Kriminaldaten keine Daten von Asylbewerbern "mitgeliefert"
werden?

5. Wie wird sich die Schaffung der neuen Personendatenbank
IPAS, der Nachfolgedatenbank von AUPER, in dieser Hinsicht
auswirken? Werden die Benutzer dieser Datenbank wiederum
direkten Zugriff zu den Daten von Asylbewerbern und Auslän-
dern haben?

6. Im April dieses Jahres erklärte der französische Conseil con-
stitutionnel zwei Bestimmungen des vom französischen Parla-
ment verabschiedeten Einwanderungsgesetzes - der Loi Debré
- als verfassungswidrig und damit ungültig. Die eine dieser Be-
stimmungen betraf das Einsichtsrecht der Polizei und der Gen-
darmerie in die Fingerabdrücke von Asylbewerbern. Der franzö-
sische Verfassungsrat vertrat die Auffassung, das in der franzö-
sischen Verfassung festgehaltene Recht auf Asyl umfasse auch
das Recht auf Vertraulichkeit der persönlichen Daten. Diese
seien in getrennten Datenbanken zu speichern und dürften von
der Polizei und der Gendarmerie nicht eingesehen werden.

Wie beurteilt der Bundesrat die schweizerischen Verhältnisse im
Lichte der Erwägungen des französischen Conseil constituti-
onnel?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann, Burgener, Carobbio,
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten,
Goll, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Günter, Gysin Remo,
Haering Binder, Hafner Ursula, Herczog, Hollenstein, Jaquet-
Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meier Hans, Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot,
Weber Agnes, Widmer, Zbinden (48)

08.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3461 n Ip. Widmer. Arbeitslosenversicherung. Pilot-
versuch "Solidaritätsmodell"  (08.10.1997)

Im Zusammenhang mit dem "Solidaritätsmodell" ersuche ich
den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt er - im Zusammenhang mit Art. 110a AVIG (Pi-
lotartikel) - das "Solidaritätsmodell" für den Bereich der Post?

2. Wie beurteilt er - im Zusammenhang mit Art. 110a AVIG (Pi-
lotartikel) - das "Solidaritätsmodell" für den Bereich der Privat-
wirtschaft?

3. Ist er im Falle einer positiven Beurteilung bereit, alles in seiner
Kompetenz liegende in die Wege zu leiten, damit befristete Ver-
suche mit dem "Solidaritätsmodell", sei es bei der Post, sei es in
der Privatwirtschaft, möglichst rasch realisiert werden können?

4. Zu welchem Zeitpunkt kann mit dem Start solcher "Solidari-
tätsmodell-Versuche", sei es bei der Post, sei es in der Privat-
wirtschaft, gerechnet werden?

Mitunterzeichnende: Aguet, Borel, Bühlmann, Burgener, de
Dardel, David, Dormann, Fankhauser, von Felten, Gonseth,
Günter, Herczog, Hubmann, Jutzet, Meier Hans, Rechsteiner
Paul, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Weber Agnes 
(22)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3462 n Po. Strahm. Überprüfung der Strassenrechnung 
(Schwerverkehr)  (08.10.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Strassenrechnung (Kapital-
rechnung) zu überprüfen und insbesondere die veränderten
Faktoren des Schwerverkehrs in der Kategorienrechnung neu zu
berücksichtigen.

1. Kurzfristig sollen aufgrund der bisher verwendeten Erfah-
rungswerte (Achslastfaktoren) die Kosten der Lastwagen in der
Kategorienrechnung und der Kostendeckungsgrad neu ermittelt
werden, wenn die Gewichtslimite von 28 auf 40 resp. 44 Tonnen
erhöht werden muss.

2. Mittelfristig sollen die bisherigen Erfahrungswerte über die De-
formation und Abnutzung der Strassen durch Lastwagen auf-
grund der Strassenunterhaltskosten überprüft und die Achslast-
faktoren, die auf dem überholten Bericht Nydegger von 1982 ba-
sieren, angepasst werden.

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Borel, Burgener, Cavalli, de Dardel, Fankhauser, von Felten,
Günter, Herczog, Jutzet, Rechsteiner Paul, Ruffy, Semadeni,
Stump, Thanei, Vermot, Weber Agnes, Widmer (20)

19.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.



✕ 97.3463 n Ip. Hafner Ursula. AHV-Beiträge auf Vermögens-
einkommen  (08.10.1997)
Abgesehen von gewissen Nichterwerbstätigen werden heute
nur auf dem Erwerbseinkommen AHV/IV-Beiträge erhoben. In
den letzten Jahren haben die Einkommen aus einer Erwerbstä-
tigkeit insgesamt abgenommen, die Einkommen aus Vermögen
hingegen massiv zugenommen, womit die Schöpfer der AHV
vermutlich nicht gerechnet haben. Zudem nimmt das Volumen
bezahlter Erwerbstätigkeit ab, die Basis von AHV und IV verrin-
gert sich.
Wir bitten den Bundesrat, folgende Frage zu beantworten:
Mit welchen Erträgen wäre zu rechnen, wenn die Vermögensein-
kommen ebenfalls mit 8,4 Prozent belastet würden?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann, Burgener, Carobbio,
Cavalli, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten, Haering
Binder, Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Hubmann,
Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Marti Werner,
Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Spielmann, Strahm, Stump, Thanei, Vermot,
Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (44)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3464 n Ip. Borer. VISANA. Betrug an den Krankenversi-
cherten und den Versicherern?  (08.10.1997)
Die Krankenversicherung VISANA hat anscheinend eine neue
Möglichkeit entdeckt, ihre hohen Prämien für "gute Risiken" und
attraktive Kollektivkunden zu schönen.
Mit einem generellen Angebot der Pflege-Grundversicherung
mit einer Jahresfranchise von Fr. 1500.-- hat die VISANA die
Jagd auf sogenannte gute Risiken eröffnet. So hat z.B. die VI-
SANA verschiedenste Unternehmen, KMU-Betriebe und ein-
zelne Versicherte kontaktiert, um mit diesem "Lockvogelange-
bot" die Konkurrenz aus dem Versicherungsmarkt zu verdrän-
gen. Stossend ist dabei, dass auf das Angebot selektiv nur so-
genannte "gute Risiken" aufmerksam gemacht werden und der
angesprochenen Versichertengruppe gleichzeitig angeboten
wird, gegen einen äusserst geringen Betrag bei einer Rückversi-
cherung die hohe Franchise, inkl. 10 Prozent Selbstkostenanteil,
zu versichern. Diese Massnahme ermöglicht es ausgewählten
Versicherten, die Prämie um nahezu 40 Prozent zu reduzieren.
Dass dabei die sogenannt "schlechten Risiken" unter den VI-
SANA-Versicherten mittelfristig auf der Strecke bleiben, interes-
siert die Geschäftsleistung der besagten Kasse anscheinend
nicht.
Ich bitte den Bundesrat in diesem Zusammenhang um die Be-
antwortung folgender Fragen:
1. Ist ihm die  beschriebene Vorgehensweise der VISANA be-
kannt?
2. Sind ihm weitere gleich oder ähnlich gelagerte Fälle bekannt?
3. Sind beim Bundesamt für Privatversicherungswesen Gesu-
che zur Bewilligung derartiger Krankenpflegeversicherungen mit
Rückversicherung für Franchise und Selbstbehalt hängig?
4. Wenn ja, wieviele, und sind dazu schon beschwerdefähige
Entscheide gefällt worden?
5. Wenn bisher keine Entscheide gefällt wurden, auf welchen
Zeitpunkt sind solche, falls Gesuche vorhanden, zu erwarten?
6. Gemäss öffentlich zugänglichen Zahlen hat die VISANA im
Geschäftsjahr 1996 152 Millionen Franken an Reserven ab-
bauen müssen, um einigermassen akzeptable Prämien für das
Jahr 1997 anbieten zu können. Gleichzeitig erhielt die gleiche
Krankenkasse 146 Millionen Franken Risikoausgleich. Zum heu-
tigen Zeitpunkt verfügt die VISANA gemäss gut unterrichteten
Stellen noch über etwa 17 Prozent Reservekapital. Wie beurteilt
der Bundesrat angesichts dieser Kennzahlen die Absicht der VI-
SANA-Geschäftsleitung, im Bereich der obligatorischen sozialen
Grundversicherung mit derartigen Versicherungsangeboten frei-
willig auf jährliche Prämieneinnahmen in Millionenhöhe zu ver-

zichten? Besteht nach Ansicht der zuständigen bundesverwal-
tungsinternen Stelle dadurch ein Risiko für die Versicherung mit
ihren gemäss eigenen Angaben immerhin rund 1 135 000 Versi-
cherten?

7. Wer schuldet bei einer allfälligen Ablehnung des Rückversi-
cherungsmodells ausstehende Prämien? Besteht nicht die Ge-
fahr, dass durch das Modell ein sogenannter "Artisana"-Effekt
für die Versicherten mit unangenehmen Nachzahlungen oder
Kostenbeteiligungen entstehen könnte?

8. Betrachtet der Bundesrat derartige Vorgehensweisen nicht als
krassen Schritt zur endgültigen Entsolidarisierung unter den Ver-
sicherten und damit als klaren Verstoss gegen den politischen
Willen des Volkes, der Exekutive und der Legislative bei der Ein-
führung des KVG?

9. Was passiert nach Meinung des Bundesrates mit dem auf So-
lidarität zwischen alt und jung sowie krank und gesund basieren-
den KVG, wenn andere grosse Versicherungen dem Beispiel VI-
SANA folgen würden?

10. Welchen Stellenwert würde der Bundesrat den soeben ver-
öffentlichten und vom BSV genehmigten Prämienübersichten
zugestehen, wenn diese bei einem allfälligen ja zur Franchisen-
Rückversicherung derart einfach umgangen werden können?

11. Hätte eine Bewilligung der Franchisen-Rückversicherung
nach dem Modell VISANA direkt oder indirekt Einfluss auf den
Risikoausgleich zwischen den Versicherern und müssten denje-
nigen Kassen, die derartige Rückversicherungsmodelle für "gute
Risiken" anbieten, nicht vorsorglich die Berechtigung für den Er-
halt von Risikoausgleichsvergütungen gestrichen werden, bis
der Einfluss dieser Angebote auf das gültige System des Risiko-
ausgleichs umfassend abgeklärt ist?

12. Verschiedene Versicherer scheuen anscheinend keinen Auf-
wand, um den im KVG dokumentierten politischen Willen einzu-
halten. Neben dem geschilderten Rückversicherungsmodell er-
statten andere Versicherungen Barabfindungen, wenn Medika-
mente ausschliesslich über die firmeneigene Versandapotheke
bezogen werden. Wieder andere gewähren Familien vom 3.
Kind an einen Prämienrabatt von 100 Prozent. Welche Mass-
nahmen beabsichtigt der Bundesrat einzuführen, damit solchem
"versicherungstechnischen Raubrittertum" in Zukunft Einhalt ge-
boten wird?

Mitunterzeichnende: Dreher, Gusset, Moser, Scherrer Jürg,
Steinemann (5)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3465 n Ip. Stucky. Greenpeace als privilegierte 
Beschwerdeführer  (08.10.1997)

1. Wieviel Strafverfahren sind in den letzten zehn Jahren gegen
Aktivisten von Greenpeace eröffnet worden? Zu wieviel Verurtei-
lungen ist es gekommen?

2. Glaubt der Bundesrat das Vertrauen in unsere Rechtspre-
chung zu stärken, wenn eine Organisation, deren Mitglieder ille-
galer Handlungen überführt wurden, das Privileg eines Be-
schwerderechts gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz erhält?

3. Besteht für den Beschwerdebetroffenen nicht auch ein Kampf
mit ungleichen Spiessen, wenn er einer Organisation, die über
erhebliche Propagandamittel und Kontakten zu Medien verfügt,
aber auch vor fragwürdigen Methoden nicht zurückschreckt, ge-
genübersteht?

Mitunterzeichnende: Aregger, Bezzola, Bosshard, Brunner Toni,
Bührer, Dettling, Eberhard, Frey Claude, Fritschi, Gysin Hans
Rudolf, Imhof, Loeb, Speck, Vetterli, Widrig (15)

97.3466 n Ip. Gross Andreas. Reform der UNO. Stellung des 
Bundesrates  (08.10.1997)

Der Schweiz kann es auf Grund ihrer finanziellen Beiträge an die
UNO und der Bedeutung der UNO in der künftigen Aussenpolitik
der Schweiz nicht egal sein, ob und wie die UNO reformiert wer-



den kann. Ich bitte deshalb den Bundesrat um die Beantwortung
folgender Fragen:

1. Wie beurteilt der Bundesrat generell die Reformvorschläge
des UNO-Generalsekretärs Kofi Annan?

2. Wie schätzt er deren Aufnahme an der Generalversammlung
der UNO im Oktober 1997 ein?

3. Wie erklärt sich der Bundesrat die unterschiedlichen Reform-
positionen zwischen ost- und westeuropäischen Staaten sowie
den UN-Mitgliedern aus dem nördlichen und dem südlichen Teil
der Welt?

4. Welches sind die Reformvorstellungen des Bundesrates, wel-
che über den ersten Reformkatalog des UNO-Generalsekretärs
vom Juli dieses Jahres hinausgehen?

Mitunterzeichnende: Aguet, Borel, Burgener, de Dardel,
Fankhauser, von Felten, Günter, Gysin Remo, Herczog, Jutzet,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump,
Thanei, Vermot, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (21)

97.3467 n Po. Weber Agnes. Ausweisung von Ausländern 
mit humanitärer Aufenthaltsbewilligung  (08.10.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen im Falle betroffener Ausländer mit humanitären Auf-
enthaltsbewilligungen (vor allem B-Bewilligungen) die Zumut-
barkeit einer allfälligen Ausweisung infolge Arbeitslosigkeit oder
Bedürftigkeit systematisch, individuell und sorgfältig zu überprü-
fen, damit das völkerrechtliche Non-refoulement-Gebot nicht
verletzt wird. Der Bundesrat wird überdies aufgefordert, die Kan-
tone anzuhalten, die Ausweisung von allen anderen arbeitslosen
Ausländern mit Aufenthaltsbewilligung (B- und C-Bewilligung) im
Sinne des Gesetzgebers und der bundesrichterlichen Praxis nur
mit äusserster Zurückhaltung und als Ultimo Ratio vorzuneh-
men.

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Stephanie, Borel,
Burgener, Cavalli, de Dardel, Fankhauser, von Felten, Günter,
Herczog, Jutzet, Rechsteiner Paul, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Vermot, Widmer (19)

08.12.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzulehnen.

97.3468 s Po. Bieri. Überwachungen bei qualifiziertem Tele-
fonmissbrauch (Telefonterror)  (08.10.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, in das geplante Bundesgesetz
über die Ueberwachung des Post- und Fernmeldewesens
(FMG) sowie den Einsatz technischer Ueberwachungsgeräte
eine Bestimmung einzufügen, mit der der qualifizierte Miss-
brauch einer Fernmeldeanlage (Telefonterror) auf Antrag des
Geschädigten durch strafprozessuale Ueberwachungsmassna-
hmen abgeklärt und damit die Täterschaft zur Rechenschaft ge-
zogen werden kann, wenn andere Untersuchungshandlungen
zur Ermittlung der Täterschaft oder zur Verhinderung des Miss-
brauches erfolglos geblieben sind oder ohne die Ueberwachung
aussichtslos oder wesentlich erschwert wären.

Mitunterzeichnende: Béguin, Brändli, Cavadini Jean, Cottier,
Danioth, Frick, Gemperli, Inderkum, Iten, Küchler, Maissen,
Marty Dick, Paupe, Reimann, Respini, Rhyner, Rochat,
Schallberger, Schiesser, Schmid Carlo, Seiler Bernhard,
Simmen, Wicki (23)

26.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

✕ 97.3469 s Ip. Gemperli. Bundesrechtliche Harmonisierung 
der kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuern  
(08.10.1997)

Der Bundesrat wird um die Beantwortung folgender Fragen er-
sucht:

1. Die Erbschafts- und Schenkungssteuer wird heute in der
Steuerrechtswissenschaft zunehmend als partielle Einkom-
menssteuer und damit als direkte Steuer qualifiziert (vgl. Karin
Beerli-Looser, Die Erbschafts- und Schenkungssteuern im Kan-

ton Thurgau (Bern/Stuttgart/Wien 1993, S. 34f. und 45), Adrian
Muster, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht (Das bernische
Gesetz über die Erbschafts- und Schenkungssteuer, Bern 1990,
S. 104), Markus Reich, Gedanken zur Umsetzung des Steuer-
harmonisierungsgesetz (ASA 62 S. 578f., insb. S. 583)). Lässt
sich damit Artikel 42quinquies BV in angepasster Auslegung
auch dahingehend interpretieren, dass in den Harmonisierungs-
auftrag auch die Erbschafts- und Schenkungssteuer einge-
schlossen werden kann?

2. Ist der Bundesrat gewillt, bei rechtlicher Zulässigkeit einer sol-
chen Auslegung von Artikel 42quinquies BV den eidgenössi-
schen Räten eine entsprechende Gesetzesvorlage zu unterbrei-
ten?

3. Ist der Bundesrat gewillt, sollte die angeführte Interpretation
von Artikel 42quinquies BV nicht zulässig sein, den eidgenössi-
schen Räten eine Vorlage zur Schaffung der verfassungsmässi-
gen Grundlage für die Harmonisierung der kantonalen Erb-
schafts- und Schenkungssteuern zu unterbreiten?

Mitunterzeichnende: Bieri, Cavadini Jean, Cottier, Danioth,
Forster, Inderkum, Leumann, Maissen, Merz, Paupe,
Schallberger, Schiesser, Schmid Carlo, Schüle, Seiler Bernhard,
Weber Monika (16)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

04.12.1997 Ständerat. Die Diskussion wird verschoben.
15.12.1997 Ständerat. Erledigt.

97.3470 n Ip. Randegger. Forschungspolitisches Instrumen-
tarium  (08.10.1997)

Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass das bestehende for-
schungspolitische Instrumentarium in Gestalt des Nationalfonds
(Forschungsbeiträge, Nationale Forschungsprogramme (NFP)
und Teile der Schwerpunktprogramme (SPP) der Kommission
zur Förderung der Technologie und Innovation (KTI), der Res-
sortforschung und der Ad-hoc-Impuls- und Aktionsprogramme
grundsätzlich ausreicht für die Sicherstellung einer erstklassigen
Forschung und Lehre einerseits wie auch einer technologie-, in-
novations- und diffusionsorientierten Wirtschaftspolitik ander-
seits?

2. Will der Bundesrat Massnahmen ergreifen, um gezielt seit län-
gerem erkannte Schwächen im forschungspolitischen Instru-
mentarium bei der Ingangsetzung, der Projektvergabe und der
Programmsteuerung vor der neuen Programmperiode zu besei-
tigen?

3. Wie beurteilt der Bundesrat den bisherigen Erfolg der markt-
orientierten Verbundsforschung zwischen Hochschule und Wirt-
schaft am Beispiel der von der ETH bisher betreuten SPP?

4. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um der in Krei-
sen der Wissenschaft und der Wirtschaft befürchteten stärkeren
Verpolitisierung des Prozesses bei der Festlegung von For-
schungsthemen und dem möglichen Verlust an wirtschaftlichem
und gesellschaftlichem Forschungsnutzen bei der geplanten
neuen Form der Programmforschung (NFS) entgegen zu treten?

5. Ist der Bundesrat bereit, im Bereich der Ressortforschung ein
übergreifendes Konzept zu erarbeiten, das die Zusammenarbeit
in der Verwaltung und mit den Trägern der Forschung an den
Hochschulen und in der Wirtschaft sicherstellt sowie bestehende
Ueberschneidungen und Doppelspurigkeiten vermeidet?

6. Ist der Bundesrat auch bereit, die NFP für ausländische For-
scher zu öffnen, um so den internationalen Wissenspool für die
Schweiz sinnvoll nutzen zu können?

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander,
Bezzola, Bosshard, Ducrot, Egerszegi-Obrist, Fritschi, Gadient,
Imhof, Kofmel, Müller Erich, Scheurer, Vallender, Vetterli,
Widmer, Wittenwiler (16)

97.3471 n Ip. Loeb. Bilaterale Verhandlungen  (08.10.1997)

Der Abschluss der bilateralen Verhandlungen wurde vom Bun-
desrat in gutem Glauben schon öfters angekündigt. Kann der



Bundesrat heute dem Parlament eine Zeitangabe mit prozentua-
ler Wahrscheinlichkeitsquote angeben?

Ich frage den Bundesrat zudem an, ab welchem Zeitpunkt der
äusserst schwierigen und langen bilateralen Verhandlungen er
die Option EWR-Beitritt evaluieren will.

Mitunterzeichnende: Bosshard, Fischer-Seengen, Fritschi,
Stucky (4)

97.3472 n Ip. Ostermann. Verwertung von Altbatterien in der 
Schweiz. Sonderbare Praxis  (08.10.1997)

Im Bereich der Verwertung von Altbatterien wird die Batrec AG,
deren Aktien zu einem grossen Teil in öffentlichem Besitze sind,
vom Bund gegenüber der Recymet SA bevorzugt behandelt, ob-
schon ihr Verfahren kostspieliger und umweltschädigender ist.

In diesem Zusammenhang ersuche ich den Bundesrat um die
Beantwortung folgender Fragen:

1. Weiss der Bundesrat von dieser Angelegenheit, und kann er
die Richtigkeit des Sachverhalts bestätigen oder eventuell er-
gänzende Erklärungen abgeben?

2. Weshalb bleibt die Vergleichsstudie über die industriellen Ver-
fahren der Batrec AG und der Recymet SA, welche die Elektro-
watt Ingenieurunternehmung AG im Auftrag des EMD durchge-
führt hat, geheim (wenigstens für die Recymet)?

3. Welche Massnahmen wurden erwogen oder ergriffen, um im
Rahmen der Vollzugs- und Aufsichtskompetenzen des Bundes
(Art. 41 Abs. 1 sowie Art. 38 Abs. 1 und 2 USG) sofort die inak-
zeptablen Risiken zu vermeiden, die das industrielle Verfahren
der Batrec AG - bei der der Bund ausserdem Aktionär ist - in sich
zu bergen scheint?

4. Warum ist das BUWAL gegenüber der Batrec AG tatenlos,
während es gegenüber der Recymet SA, die ein für Mensch und
Umwelt klar weniger gefährliches Verfahren anwendet, eine pe-
dantische Betriebsamkeit an den Tag legt?

5. Wohin gelangen die von der Batrec AG verwerteten Stoffe?
Um was für eine genaue chemische Zusammensetzung und um
welche Mengen handelt es sich?

6. Hält es der Bundesrat für angebracht, dass der Bund indirekt
weiterhin Aktionär eines Unternehmens bleibt, das ein für
Mensch und Umwelt gefährliches industrielles Verfahren ein-
setzt, zumindest fragwürdige Handelspraktiken kennt und Me-
thoden benützt, die für den Verbraucher - d.h. den Steuerzahler
- kostspielig sind und zu einem völlig unbegründeten Stellenab-
bau führen, ausgerechnet in einer Region die ohnehin schon be-
sonders stark von der Arbeitslosigkeit betroffen ist?

7. Kann er erklären, weshalb der Bund der Batrec AG und nicht
der Recymet SA eine Million Franken zur Verfügung stellen will?

8. Ist der Bundesrat der Ansicht, das BUWAL habe sich genü-
gend gut abgesichert, bevor es die Korrektheit der Geschäftstä-
tigkeit eines ausländischen Unternehmens und insbesondere
die Bewilligungen eines anderen souveränen Staates Europas
(in diesem Fall Spanien) angezweifelt hat?

9. Hielte es der Bundesrat nicht für sinnvoll, den Nachbarländern
vorzuschlagen, die in der Schweiz entwickelten innovativen Ver-
fahren und Anlagen zu benutzen, um ihre Altbatterien zu verwer-
ten?

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Ruedi, Béguelin, Blaser,
Bühlmann, Chiffelle, Christen, Diener, Fasel, Friderici, Gonseth,
Guisan, Hollenstein, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Langenberger,
Leuba, Meier Hans, Pidoux, Ruffy, Sandoz Marcel, Sandoz
Suzette, Simon, Thür (24)

✕ 97.3473 n Ip. Berberat. Lokal- und Regionalfernsehen. 
Finanzierung  (09.10.1997)

Ich bitte den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie kommt es, dass die Bundesbeiträge an lokale Fernseh-
sender trotz der Versicherungen des BAKOM vom letzten Mai
für das Jahr 1997 doch linear um 24 Prozent gesenkt worden
sind?

2. Was gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um zu vermei-
den, dass lokale oder regionale Fernsehsender von "öffentli-
chem Interesse" aufgrund mangelnder finanzieller Mittel einge-
hen?

Mitunterzeichnende: Aguet, Borel, Burgener, de Dardel, Ducrot,
Epiney, Filliez, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Leemann,
Maury Pasquier, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Strahm,
Stump, Vogel, Widmer, Zbinden (20)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3474 n Mo. Eymann. Deklarationspflicht für Holz und 
Holzprodukte  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, eine Deklarationspflicht für Holz
und Holzprodukte einzuführen.

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Gadient, Gonseth,
Grendelmeier, Meyer Theo, Ratti, Rechsteiner Paul, Suter,
Wiederkehr, Zbinden (10)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3475 n Mo. Eymann. Nachhaltige Entwicklung. Aufnahme 
in die Bundesverfassung  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, den Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung im In- und Ausland in die Bundesverfassung aufzu-
nehmen.

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Gadient, Gonseth,
Grendelmeier, Meyer Theo, Ratti, Rechsteiner Paul, Suter,
Wiederkehr, Zbinden (10)

26.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

✕ 97.3476 n Mo. Imhof. Bekämpfung von Schwarzarbeit. 
Kontrollinstanzen der Kantone  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, gesetzliche Vorschriften für die
Einrichtung von Kontrollinstanzen durch die Kantone zur Be-
kämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zu er-
lassen. Der Vollzug liegt bei den Kantonen, die bestehende
Amtsstellen mit dieser Aufgabe betrauen können oder gehalten
sind, geeignete neue Instanzen zu schaffen.

Mitunterzeichnende: Banga, Baumberger, Bircher, Columberg,
Dormann, Durrer, Engler, Grossenbacher, Heim, Hochreutener,
Raggenbass, Randegger, Tschopp, Widrig, Zapfl (15)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

19.12.1997 Nationalrat. Die Motion wird in Form eines Postula-
tes überwiesen.

97.3477 n Mo. Eymann. Nationale Informationskampagne 
gegen Schwarzarbeit  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, eine breit angelegte nationale
Informationskampagne gegen Schwarzarbeit (schattenwirt-
schaftliche Tätigkeit) durchzuführen, welche potentielle Auftrag-
geber für Schwarzarbeit wie auch potentielle Schwarzarbeiter
zum Zielpublikum hat.

Mitunterzeichnende: Eggly, Friderici, Gros Jean-Michel, Imhof,
Jeanprêtre, Sandoz Suzette, Scheurer, Tschopp (8)

19.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzuschreiben.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.



97.3478 n Mo. Tschopp. Massnahmenpaket gegen Schwarz-
arbeit  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, gemeinsam mit den Sozialpart-
nern ein Massnahmenpaket gegen die Schwarzarbeit (schatten-
wirtschaftliche Tätigkeit und illegale Beschäftigung) auszuarbei-
ten und für dessen Umsetzung besorgt zu sein.

Mitunterzeichnende: Banga, Bonny, Cavadini Adriano, Comby,
Dupraz, Engelberger, Eymann, Frey Claude, Imhof, Jeanprêtre,
Sandoz Marcel, Stamm Luzi, Vogel, Weigelt (14)

19.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3479 n Ip. Gusset. Interessenbindungen von gewählten 
Bundesbeamten  (09.10.1997)

Alle politischen Geschäfte, gleich welcher Art und egal aus wel-
cher politischen Ecke diese generiert werden, finden früher oder
später den Weg in die Bundesverwaltung. Sei es bei der depar-
tementsinternen Bearbeitung von Vorstössen oder bei der Vor-
bereitung für die Gesetzgebung: immer sind Beamte des Bun-
des mit den vorbereitenden Aufgaben von einer Gesetzgebung
betraut.

Speziell die Indiskretionen der letzten Zeit in verschiedenen De-
partementen zeigen die Einflussmöglichkeiten von Beamten der
Verwaltung verstärkt. Es ist verständlich, dass auch die Beurtei-
lungen von gewählten Beamten von persönlichen Ansichten und
Erfahrungen sowie vom persönlichen Umfeld beeinflusst und ge-
prägt werden.

In diesem Zusammenhang und in Kenntnis dieser Umstände,
bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung der nachfolgenden
Frage:

Ist der Bundesrat bereit, eine Regelung einzuführen, die es er-
möglicht, dass die Interessenbindungen von gewählten Kader-
beamten (ab Stufe Sektionschef) analog der Regelung, wie sie
für Parlamentarier gilt, erfasst werden? In dieser Liste der Inter-
essenbindungen wäre auch die Parteizugehörigkeit auszuwei-
sen.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Bezzola, Binder,
Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Dettling, Dreher,
Egerszegi-Obrist, Engelberger, Fehr Hans, Föhn, Freund, Frey
Claude, Frey Walter, Friderici, Giezendanner, Gros Jean-Michel,
Hasler Ernst, Hegetschweiler, Keller, Kofmel, Kunz, Leuba,
Maspoli, Maurer, Moser, Müller Erich, Oehrli, Pini, Randegger,
Sandoz Marcel, Sandoz Suzette, Schenk, Scherrer Jürg,
Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler
Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Steiner,
Tschuppert, Vallender, Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Wittenwiler,
Wyss, Zwygart (54)

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3480 n Po. Maury Pasquier. Rollerskaters. Berücksichti-
gung in der Strassenverkehrsgesetzgebung  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird ersucht:

die rechtliche Stellung der Rollerskater zu überprüfen;

diese genauso als Verkehrsteilnehmer mit bestimmten Rechten
und Pflichten anzuerkennen wie die Fussgängerinnen und Fuss-
gänger und die Radfahrerinnen und Radfahrer;

die nötigen Massnahmen zu treffen, damit ein Maximum an Si-
cherheit für alle gewährt ist und die neuen Verkehrsteilnehmer in
die Strassenverkehrsgesetzgebung eingebunden werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Baumann
Stephanie, Borel, Burgener, de Dardel, Fankhauser, von Felten,
Hollenstein, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Rennwald, Roth-

Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot,
Widmer (21)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

97.3481 n Ip. Rennwald. Revitalisierungsprogramm 1997-
1999. Evaluation  (09.10.1997)

Im April 1997 beschlossen die Eidgenössischen Räte ein Pro-
gramm zur Revitalisierung der Wirtschaft. In diesem Zusammen-
hang richte ich die folgenden Fragen an den Bundesrat:

Ist er bereit, spätestens bis zum Mai 1998 dem Parlament einen
Zwischenbericht zu erstatten, in dem er eine erste Evaluation
dieses Revitalisierungsprogramms vornimmt. Diese Evaluation
sollte zumindest auf die folgenden Punkte eingehen:

- Einfluss des Programms auf die Investitionstätigkeit von Kan-
tonen, Gemeinden und Privaten;

- Auswirkungen des Investitionsbonus für Kantone und Gemein-
den;

- Auswirkungen des Programms im Energiebereich;

- sonstige indirekte Auswirkungen des Programms;

- strukturelle Auswirkungen des Programms;

- Einsparungen, die aufgrund des Programms bei der Arbeitslo-
senversicherung und der Sozialhilfe m möglich wurden;

- Vergleich mit den früheren Revitalisierungsprogrammen, ins-
besondere mit dem ersten Investitionsbonus.

Es scheint, dass die Gesuche im Bereich des Investitionsbonus
die verfügbaren Mittel weit übertrafen. Wäre der Bundesrat be-
reit, einen dritten Investitionsbonus zu beantragen, wenn sich
die Konjunkturlage nicht wesentlich bessert?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin,
Berberat, Borel, Burgener, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de
Dardel, Deiss, Ducrot, Dupraz, Epiney, Fankhauser, Fässler,
von Felten, Filliez, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost, Guisan,
Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle,
Herczog, Hochreutener, Hollenstein, Hubacher, Hubmann,
Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Leemann,
Leuenberger, Marti Werner, Maury Pasquier, Meyer Theo,
Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Simon, Spielmann, Strahm, Stump, Thanei, Vermot,
Vogel, Weber Agnes, Widmer, Zbinden (62)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

97.3482 n Po. Roth-Bernasconi. Genfer Empfangsstelle für 
Asylsuchende (La Praille)  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, über den Betrieb der Empfangs-
stelle für Asylsuchende La Praille in Genf eine Untersuchung
einzuleiten und einen Bericht vorzulegen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Bäumlin,
Berberat, Borel, Burgener, de Dardel, Fankhauser, von Felten,
Goll, Grobet, Gross Andreas, Günter, Herczog, Hubmann,
Jaquet-Berger, Jutzet, Maury Pasquier, Rennwald, Ruffy,
Spielmann, Strahm, Stump, Thanei, Vermot, Widmer, Zbinden 
(27)

97.3483 n Ip. Ziegler. Historiker-Kommission  (09.10.1997)

Der Präsident der Historiker-Kommission, Professor Jean-Fran-
çois Bergier, hält zahlreiche Vorträge auf der ganzen Welt. Der
letzte fand vor Damen statt, die in der Schweizer Botschaft in Pa-
ris an einem Wohltätigkeits-Teekränzchen teilnahmen (siehe Le
Nouveau Quotidien vom 01.10.1997). Und das Parlament wartet
immer noch auf den Zwischenbericht, den die Kommission für
vergangenes Frühjahr versprochen hat.



Kann der Bundesrat das definitive Erscheinungsdatum dieses
ersten Zwischenberichts bekanntgeben?

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Carobbio, Cavalli,
Chiffelle, Goll, Gysin Remo, Hämmerle, Hubacher, Jeanprêtre,
Leuenberger, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennwald,
Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, Widmer (20)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

✕ 97.3484 n Ip. Fritschi. Fliegerabwehr-Lenkwaffen. Ersatz-
lose Verschrottung  (09.10.1997)
Im EMD wird erwogen, die Fliegerabwehr-Lenkwaffe "Blood-
hound 64" ersatzlos zu verschrotten. Mit dem Abwracken des
gut 30 Jahre alten, aber noch immer einsatzbereiten Waffensy-
stems sollen jährliche Unterhaltskosten von 16 Millionen Fran-
ken eingespart werden. Ich frage den Bundesrat an:
1. Hält er den Verzicht auf eine funktionierende und in ihrem Ein-
satzbereich als einziges Mittel vorhandene Waffe für zweckmäs-
sig, bevor Ersatz beschafft ist?
2. Nachdem eine den Luftraum voll abdeckende Verteidigung
sowohl statische als auch dynamische Elemente (also Boden-
Luft-Lenkwaffen ebenso wie Flugzeuge) zu umfassen hat, be-
fürchtet er nicht, dass ein Pfeiler aus einem zusammenhängen-
den Konzept herausgebrochen wird?
3. Aendert das für Florako vorgesehene Pflichtenheft, das in ei-
ner Option auch auf den Lenkwaffeneinsatz im mittleren und
oberen Luftraum zugeschnitten ist, wenn gar keine Lenkwaffen
in diesem Bereich mehr zur Verfügung stehen?

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3485 n Mo. Jeanprêtre. Bekämpfung der Pädophilie  
(09.10.1997)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die logistischen Mittel bereitzu-
stellen oder auszubauen, die es erlauben, die Pädophilie und
ihre Netze wirksamer zu bekämpfen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Baumann
Stephanie, Berberat, Borel, Burgener, Fankhauser, Gross Jost,
Günter, Herczog, Jutzet, Maury Pasquier, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot,
Weber Agnes, Widmer (22)

01.12.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3486 n Mo. Jeanprêtre. Früherkennung von Brustkrebs. 
Aufhebung der Franchise auf Vorsorgeleistungen  
(09.10.1997)
Damit die Präventionskampagnen ihren Zweck erfüllen, wird der
Bundesrat ersucht, die Franchise für Vorsorgeuntersuchungen
aufzuheben. Höchste Priorität hat dabei die Aufhebung der Fran-
chise für Mammographien zur Früherkennung von Brustkrebs.
Positiv ist auf jeden Fall der Entscheid, Mammographien in die
Liste der Leistungen aufzunehmen, die von der Grundversiche-
rung vergütet werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Berberat, Borel,
Burgener, Cavalli, Fankhauser, Goll, Gross Jost, Günter,
Herczog, Jutzet, Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Vermot, Weber Agnes, Widmer (24)

01.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

✕ 97.3487 n Mo. Jeanprêtre. Bekämpfung der Kinderporno-
graphie auf Datennetzen  (09.10.1997)
Der Bundesrat wird aufgefordert, ein Ueberwachungsorgan ein-
zurichten oder auszubauen, dessen Aufgabe es wäre, die ge-

setzlichen Massnahmen zu erarbeiten, die es erlauben würden,
den "pädophilen Markt" auf den Datennetzen zu überwachen.
Dieses Organ wäre zudem zuständig für ein einheitliches Vorge-
hen bei der Überwachung. Die Kantone sind nämlich nicht in der
Lage, einzeln gegen dieses neuartige Phänomen vorzugehen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Berberat, Gross Jost,
Maury Pasquier, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Weber
Agnes (8)

01.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

19.12.1997 Nationalrat. Die Motion wird in Form eines Postula-
tes überwiesen.

97.3488 n Mo. Vallender. Umbau des Steuersystems  
(09.10.1997)
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur langfristigen Er-
haltung des Steueraufkommens wird der Bundesrat beauftragt,
den eidgenössischen Räten eine Aenderung der Bundesverfas-
sung vorzuschlagen, die als Rechtsgrundlage für eine ökolo-
gisch ausgerichtete Steuerreform dient und ein Element zur Ab-
lösung der geltenden Finanzordnung bildet.
Dabei ist folgenden Grundsätzen Rechnung zu tragen:

- Fiskalquotenneutralität / Aufkommensneutralität
- Mehrbelastung der Umweltbeanspruchung
- Entlastung des Produktionsfaktors Arbeit
- Sonderregelungen für energieintensive und exportorientierte
Branchen
- Genügende Uebergangsfristen für den Anpassungsprozess
der Wirtschaft.

Mitunterzeichner: Pelli (1)

97.3489 n Po. Ziegler. Kulturattachés in den Schweizer Mis-
sionen im Ausland  (09.10.1997)
Der Bundesrat wird ersucht, baldest möglichst die Kriterien für
die Einsetzung der Kulturattaché/es neu festzulegen, und Intel-
lektuelle sowie Künstler auf diese Posten zu berufen, die auf-
grund ihrer Tätigkeit internationales Ansehen geniessen und in
der ganzen Welt freundschaftliche Beziehungen haben.
Im Gegensatz zu anderen Regierungen macht sich der Bundes-
rat die Gemeinschaft der Schweizer Intellektuellen und Kunst-
schaffenden nur selten zunutze. Würde er diese als Kulturatta-
chés in den Schweizer Botschaften und Generalkonsulaten ein-
setzen, sorgte er endlich für die richtige Verbreitung und Wir-
kung der Schweizer Kultur.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Bäumlin, Burgener,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, von Felten, Goll, Gross Andreas,
Hämmerle, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Leuenberger,
Maury Pasquier, Rechsteiner Paul, Rennwald, Semadeni,
Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber
Agnes, Widmer (28)

97.3490 n Mo. Freund. Krankheit und Unfall gleichstellen  
(10.10.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, die Gesetzgebung so zu ändern,
dass für alle Versicherungsnehmer kein Unterschied zwischen
Krankheit und Unfall besteht.

Mitunterzeichnende: Binder, Borer, Ehrler, Fehr Lisbeth, Fehr
Hans, Sandoz Marcel, Speck, Wittenwiler (8)

19.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

✕ 97.3491 s Ip. Forster. Durchsetzung des neuen Taggeld-
systems in der Arbeitslosenversicherung  (09.10.1997)
Am 23.06.1995 haben die eidgenössischen Räte das revidierte
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG; SR 837.0) verabschie-
det. Dadurch ist auf den 01.01.1997 ein neues System mit nor-
malen und besonderen Taggeldern in Kraft getreten. Die OECD



beurteilte dieses System als "revolutionär" und zollte der
Schweiz viel Lob dafür. Dabei haben Arbeitslose nur Anspruch
auf besondere Taggelder für jene Tage, an denen sie an einer
arbeitsmarktlichen Massnahme teilnehmen (Art. 59b AVIG). Ein
Versicherter, der an keiner Massnahme teilnimmt, muss seinen
Anspruch auf die ersatzweise Ausrichtung von besonderen Tag-
geldern gemäss Art. 72a Abs. 3 AVIG ausdrücklich geltend ma-
chen.

Mit dem Erlass zur revidierten Arbeitslosenversicherungsver-
ordnung (AVI; SR 837.02), welche der Bundesrat auf den
01.01.1997 in Kraft setzte, wurde zusätzlich ein System von so-
genannten "ersatzweisen besonderen" Taggeldern eingeführt.
Dabei zahlen die Arbeitslosenkassen bei Arbeitslosen, welche
ihren Anspruch auf normale Taggelder ausgeschöpft haben und
an keiner Massnahme teilnehmen, automatisch - also ohne Gel-
tendmachung durch den Arbeitslosen - diese "ersatzweisen be-
sonderen" Taggelder aus. Ein wesentlicher Anreiz des von der
OECD so gelobten Systems wurde damit zunichte gemacht, da
die Arbeitslosen nicht von sich aus aktiv werden müssen, um zu
Taggeldern zu kommen. Faktisch kommt dies einer Verlänge-
rung der alten Höchstbezugsdauer von 400 auf neu 520 Tage für
alle Arbeitslosen gleich. Für die mit dem Vollzug betrauten Be-
hörden ist damit ein wesentlicher Mehraufwand nötig, da sie die
Arbeitslosen permanent mit Verfügungen, wogegen der Rechts-
weg offen steht, in Massnahmen aufbieten müssen, wenn diese
nicht von sich aus aktiv werden.

Zum Handlungsbedarf in dieser Sache stelle ich dem Bundesrat
folgende Fragen:

1. Stimmt es, dass die Arbeitslosen ihren Anspruch auf beson-
dere Taggelder nicht geltend machen müssen?

2. Ist dem Bundesrat bekannt, dass die verantwortlichen Behör-
den in den Kantonen einen erheblichen Mehraufwand beim Voll-
zug des neuen AVIG haben, weil der Wille des Gesetzgebers
noch nicht umgesetzt ist?

3. Ist der Bundesrat bereit, den Willen des Gesetzgebers so bald
als möglich umzusetzen und die dafür nötigen Verordnungsbe-
stimmungen zu erlassen?

Mitunterzeichnende: Bisig, Brändli, Cottier, Gemperli, Leumann,
Schiesser, Uhlmann, Weber Monika (8)

 Antwort des Bundesrates.

15.12.1997 Ständerat. Erledigt.

✕ 97.3492 s Ip. Rhinow. Künftige Rolle der Schweiz in der 
OSZE (09.10.1997)

Die Schweiz übte und übt in den 3 Jahren ihrer Mitgliedschaft in
der Führungstroika der OSZE, namentlich im Jahr der Präsident-
schaft, eine besonders aktive Rolle aus. Ab 1998 wird sie wieder
den Status eines "gewöhnlichen" Mitgliedes einnehmen.

Ich frage den Bundesrat an, welche Ziele er künftig im Rahmen
der OSZE verfolgt und welche Beiträge unser Land leisten kann
und soll, insbesondere bei der Entwicklung eines Sicherheitsmo-
dells für Europa?

Mitunterzeichnende: Beerli, Bisig, Büttiker, Forster, Frick, Iten,
Loretan Willy, Marty Dick, Rhyner, Schiesser, Wicki (11)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

01.12.1997 Ständerat. Erledigt.

97.3493 s Emp. Rochat. Begrenzung des Beschwerderechts  
(09.10.1997)

Im Rahmen der Verordnung über die Bezeichnung der be-
schwerdeberechtigten Umweltschutzorganisationen (VBUO)
wird der Bundesrat eingeladen:

1. das Beschwerderecht nach Artikel 55 Absatz 2 des Umwelt-
schutzgesetzes und nach Artikel 12 Absatz 2 des Natur- und
Heimatschutzgesetzes auf diejenigen Organisationen zu be-
schränken, die keine direkten Bundesbeiträge erhalten;

2. die Möglichkeit vorzusehen, den beschwerdeberechtigten Or-
ganisationen, die rechtswidrige Handlungen begehen, diese un-

terstützen oder den normalen Gang der Demokratie stören, die
Beschwerdeberechtigung zu entziehen.

Mitunterzeichnende: Béguin, Cavadini Jean, Cottier, Danioth (4)

97.3494 s Mo. Cottier. Besteuerung von privaten Renten im 
DBG/StHG  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Bestimmungen über die Be-
steuerung privater Renten in Artikel 22 Absatz 3 des Bundesge-
setzes über die direkten Bundessteuern (DBG) sowie Artikel 7
Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der di-
rekten Steuern (StHG) zur Vermeidung einer Ueberbesteuerung
zu revidieren.

Der Steuersatz für eigenfinanzierte Renten ist neu nach dem
Eintrittsalter des Versicherten abzustufen; er beträgt maximal 40
Prozent.

Mitunterzeichnende: Bloetzer, Brändli, Danioth, Forster, Frick,
Gemperli, Inderkum, Küchler, Leumann, Merz, Schallberger,
Schüle, Spoerry, Wicki (14)

01.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

04.12.1997 Ständerat. Rückweisung an die WAK zur näheren
Ueberprüfung.

97.3495 s Mo. Iten. Umbau des Steuersystems  (09.10.1997)

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur langfristigen Er-
haltung des Steueraufkommens wird der Bundesrat beauftragt,
den eidgenössischen Räten eine Aenderung der Bundesverfas-
sung vorzuschlagen, die als Rechtsgrundlage für eine ökolo-
gisch ausgerichtete Steuerreform dient und ein Element zur Ab-
lösung der geltenden Finanzordnung bildet.

Dabei ist folgenden Grundsätzen Rechnung zu tragen:

- Fiskalquotenneutralität / Aufkommensneutralität

- Mehrbelastung der Umweltbeanspruchung

- Entlastung des Produktionsfaktors Arbeit

- Sonderregelungen für energieintensive und exportorientierte
Branchen

- Genügende Uebergangsfristen für den Anpassungsprozess
der Wirtschaft.

Mitunterzeichnende: Beerli, Bisig, Leumann, Marty Dick, Merz,
Rhinow, Saudan, Schiesser, Schüle (9)

✕ 97.3496 s Ip. Gemperli. Benachteiligung der österreichi-
schen Grenzgänger  (09.10.1997)

Wie aus der Presse zu erfahren war, hat der Verwaltungsge-
richtshof in Wien im Juni dieses Jahres entschieden, dass Steu-
erbegünstigungen, die österreichischen Staatsbürgern zuste-
hen, bei Grenzgängern in der Schweiz nicht anerkannt werden
und das rückwirkend auf den 01.01.1996. Es handelt sich u.a.
um den Abzug von Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzula-
gen sowie von Zuschlägen für Sonntags-, Nacht- und Feiertags-
arbeit.

Zur Begründung wird geltend gemacht, es bestehe kein entspre-
chendes Rechtshilfeabkommen und "Wien" befürchte soge-
nannte Wohlgefälligkeits-Abrechnungen.

Durch diese Massnahme verlieren Betriebe vor allem im st.galli-
schen Rheintal an Attraktivität als Arbeitgeber. Betroffen werden
insbesondere Grenzgänger in Produktionsbetrieben. Teilweise
bedingt die neue Regelung zusätzliche Steuern bis zu Fr. 4000.-
- pro Jahr und das erst noch rückwirkend. Das wiegt für die Be-
troffenen schwer.

Ich frage daher den Bundesrat an:

1. Ist dem Bundesrat die durch das Urteil des Verwaltungsge-
richtshofs in Wien entstandene Situation bekannt?

2. Hat der Bundesrat bereits Schritte zur Lösung der offenen
Fragen in die Wege geleitet?



3. Ist der Bundesrat allenfalls bereit, Schritte zum Abschluss ei-
nes Rechtshilfeabkommens in die Wege zu leiten?

Mitunterzeichnende: Brändli, Forster, Maissen (3)

 Antwort des Bundesrates.

04.12.1997 Ständerat. Erledigt.

97.3497 s Ip. Loretan Willy. Kleine Waldflächen. Erhaltung  
(09.10.1997)

Die Waldverordnung (WaV) vom 30.11.1992 legt in Artikel 1 Ab-
satz 1 für die Kantone die Werte fest, ab welchen eine bestockte
Fläche als Wald gilt. Die hier aufgeführten Obergrenzen puncto
Fläche, Breite und Alter der Bestockung gehen über das Mass
der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung hinaus, wie
sie in einem neuesten Entscheid vom 13.03.1996 bestätigt wor-
den ist.

Ich unterbreite dem Bundesrat die folgenden Fragen:

1. Wie gedenkt der Bundesrat die Erhaltung kleinerer Waldflä-
chen sicherzustellen, denen durch die Ausweitung der bestock-
ten Mindestfläche auf maximal 880m2 der forstrechtliche Schutz
entzogen wird?

2. Ist der Bundesrat gewillt, die in der WaV, Artikel 1 Absatz 1
festgelegte Mindestfläche von höchstens 800m2 der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung anzupassen, d.h. auf maximal
500m2 zu reduzieren?

Mitunterzeichnende: Forster, Inderkum, Reimann, Weber
Monika (4)

08.12.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3498 n Mo. von Felten. Entwicklungszusammenarbeit in 
Regenwaldgebieten  (09.10.1997)

Für die forstwirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit in Re-
genwaldgebieten soll folgende verbindliche Regelung gelten:

1. Priorität haben Projekte zum Schutz noch bestehender Ur-
waldgebiete.

2. Der Bund finanziert unter keinen Umständen kommerzielle
Holzfällerei und Strassenbau in Urwäldern.

3. Der Bund unterstützt Projekte nachhaltiger Forstwirtschaft
nach schweizerischem Muster einzig in Sekundärwäldern (d.h.
vom Menschen bereits degradierte Waldgebiete) in Zusammen-
arbeit und im Einverständnis mit der einheimischen Bevölke-
rung.

Mitunterzeichnende: Bühlmann, David, Fankhauser, Gadient,
Gysin Remo, Tschopp, Zwygart (7)

15.12.1997 Der BR beantragt, die Punkte 1 und 3 der Motion in
ein Postulat umzuwandeln. Der BR ist bereit, Punkt 2 der Motion
entgegenzunehmen.

97.3499 n Mo. Chiffelle. Umwandlung von Überstunden in 
Arbeitsplätze  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, eine Änderung des Obligatio-
nenrechts vorzuschlagen, durch die dem Artikel 321c ein Absatz
4 angefügt wird, der wie folgt lautet:

Leistet ein Arbeitnehmer im Lauf eines Jahres mehr als hundert
Stunden Überstundenarbeit, so muss der Arbeitgeber die Über-
stundenarbeit, soweit sie 100 Stunden übersteigt, durch Freizeit
von doppelter Dauer ausgleichen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Bircher, Blaser, Borel, Bühlmann, Burgener,
Carobbio, Cavalli, Christen, Comby, Couchepin, de Dardel,
Diener, Dormann, Ducrot, Dünki, Dupraz, Eberhard, Epiney,
Fankhauser, Fasel, Fässler, von Felten, Filliez, Goll, Gonseth,
Grendelmeier, Grobet, Gross Andreas, Gross Jost,
Grossenbacher, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hämmerle, Heim, Herczog, Hochreutener, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet,

Keller, Langenberger, Lauper, Leemann, Leuenberger,
Lötscher, Marti Werner, Maury Pasquier, Meier Hans, Müller-
Hemmi, Ostermann, Philipona, Pini, Ratti, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Schmid
Odilo, Semadeni, Simon, Spielmann, Steffen, Strahm, Stump,
Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot, Vogel, Vollmer, Weber Agnes,
Widmer, Wiederkehr, Zbinden, Ziegler, Zwygart (93)

19.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3500 n Po. Wiederkehr. Verkehrsbewältigung im Knonau-
eramt  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament Bericht und An-
trag zur umweltgerechten Bewältigung des Verkehrs im Knonau-
eramt vorzulegen. Dieser soll mindestens folgende Themenbe-
reiche umfassen:

- Aufschlüsselung des im Knonaueramt zirkulierenden Verkehrs
(öffentlicher und privater) nach Herkunft und Ziel, nach Tages-
zeiten sowie nach Personen- und Güterverkehr.

- Kosten des Baues der A4 im Knonaueramt (fehlender Teil plus
Teil der Westumfahrung, der zur Funktionstüchtigkeit der A4 not-
wendig ist, Ueberdeckung des Teilstückes bei Knonau).

- Kosten einer neuen Bahnlinie von Zürich ins Knonaueramt
durch den Uetliberg, und zwar in folgenden Varianten:

1. Als Teil der NEAT-Zufahrt (Stuttgart-) Zürich-Luzern-Seelis-
berg-Gotthard-Italien (doppelspurig, hochgeschwindigkeitstaug-
lich).

2. Als Teil einer S-Bahn-Verbindung Knonaueramt-Zürich mit
Uetlibergtunnel zur Abkürzung der Urdorfer-Schleife (allenfalls
einspurig).

3. Kombination von 1. und 2.

- Massnahmenpaket zur Umlagerung des Personen- und Güter-
verkehrs von der Strasse auf die Schiene, inkl. Kostenangaben
der einzelnen Massnahmen.

- Abschätzung der Kosten und Auflistung der Vor- und Nachteile
einer Bahnverbindung (Stuttgart-) Zürich-Uetliberg-Knonauer-
amt-Rotkreuz-Luzern-Seelisberg-Gotthard-Mailand gegenüber
der SBB-Variante (Vollausbau) Zürich-Thalwil-Litti-Zug-Arth-
Goldau-Gotthard.

97.3501 n Po. Wiederkehr. Vitamin B9. Prophylaxe  
(09.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob zwecks Prophylaxe
gegen Geburtsgebrechen infolge eines vollständigen Verschlus-
ses der Neuralrinne (Spina bifida, Myelomeningocele, Encepha-
locele, Anencephalie) die Beifügung von Vitamin B9 zu Lebens-
mitteln (z.B. im Getreidemehl) vorgeschrieben bzw. gefördert
werden sollte.

26.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3502 n Mo. Weigelt. Radio- und Fernsehangebot. Globa-
ler Wettbewerb  (09.10.1997)

Um im internationalen Medienmarkt langfristig ein schweizeri-
sches Radio- und Fernsehangebot gewährleisten zu können,
sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Schweizeri-
schen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) umfassend zu lok-
kern. Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Rä-
ten die zur Stärkung und Flexibilisierung der SRG im Umfeld des
globalen Wettbewerbs notwendigen Aenderungen des Radio-
und Fernsehgesetzes (RTVG) vorzuschlagen.

Zu diesem Zwecke sind insbesondere

- die allgemeinen Konzessionsvoraussetzungen zu erleichtern

- der Leistungsauftrag der SRG neu zu definieren

- die Voraussetzungen für eine erhöhte Selbstfinanzierung zu
schaffen



- das Gebührenmonopol zugunsten schweizerischer Veranstal-
ter, die Leistungen im Sinne des Leistungsauftrags erbringen, zu
lockern.

Die von der SRG und allfällig weiteren Veranstaltern im Rahmen
ihres Leistungsauftrags erbrachten Leistungen von öffentlichem
Interesse (Service Public), insbesondere für die französischen
italienischen und rätoromanischen Sprachregionen, sind ange-
messen zu entschädigen. Ueber die Empfangsgebühren sind
prioritär die eigenständigen Programme und Programmteile
(TSR, TSI, CRR) der regionalen Fernsehveranstalter der SRG
zu gewährleisten.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumberger,
Bosshard, Bührer, Christen, Couchepin, Dettling, Egerszegi-
Obrist, Engelberger, Engler, Fischer-Seengen, Fritschi, Guisan,
Heberlein, Kofmel, Loeb, Maspoli, Mühlemann, Müller Erich,
Randegger, Steiner, Stucky, Theiler, Tschuppert, Vallender,
Vogel, Wittenwiler (28)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3503 n Ip. Dupraz. Arbeitsbedingungen des Zollperso-
nals  (09.10.1997)

Angesichts der stetig steigenden Anzahl Aufgaben, die der Zoll-
verwaltung überbunden werden, und des immer höheren Ver-
kehrsaufkommens haben die Zollbeamten zunehmend Mühe,
ihren Auftrag zu erfüllen.

Der Bundesrat wird um Antwort auf folgende Frage ersucht:

Ist er bereit, den Personalbestand zu erhöhen, insbesondere
derjenige des Grenzwachtkorps, und die Beamten mit den Mit-
teln auszustatten, die es ihnen erlauben, ihre Aufgaben vollum-
fänglich zu erfüllen?

08.12.1997 Antwort des Bundesrates.

✕ 97.3504 n Po. Randegger. Hochschulen und Fachhoch-
schulen. Wissens- und Technologietransfer  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob sich an Hochschu-
len und Fachhochschulen ein gleiches Anreizsystem für den
Transfer von Wissen und Technologie in die Gesellschaft und
die Wirtschaft aufdrängt.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Bezzola, Bosshard, Bührer,
Comby, Dettling, Dormann, Dupraz, Egerszegi-Obrist, Föhn,
Frey Claude, Fritschi, Gadient, Grossenbacher, Heberlein,
Kofmel, Loretan Otto, Müller Erich, Stamm Luzi, Tschopp,
Vallender, Vetterli, Wittenwiler (23)

26.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3505 n Po. Dormann. Übernahme der Kosten der ärztlich 
verschriebenen Verhütungsmittel durch die Krankenversi-
cherung  (09.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Krankenpflege-Leistungs-
verordnung vom 29.09.1995 (KLV) zum Krankenversicherungs-
gesetz (KVG) dahingehend zu ergänzen, dass die Kosten für
ärztlich verordnete Verhütungsmittel von den Krankenkassen
übernommen werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Bircher, Blaser, Bühlmann, Columberg,
Ducrot, Durrer, Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Lisbeth, von
Felten, Gadient, Goll, Gonseth, Gross Jost, Grossenbacher,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hollenstein, Hubmann, Jans,
Jaquet-Berger, Langenberger, Leemann, Leu, Loretan Otto,

Lötscher, Maury Pasquier, Meier Hans, Müller-Hemmi, Roth-
Bernasconi, Schmid Odilo, Semadeni, Stump, Thanei, Weber
Agnes, Zapfl (41)

19.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3506 n Po. Maury Pasquier. Krankenkassen-Leistungs-
pflicht bei Sterilisationen  (09.10.1997)
In Anbetracht der Tatsache, dass:
- es sinnvoller ist, eine Schwangerschaft zu vermeiden als abzu-
brechen;
- durch Sterilisation Schwangerschaften vermieden werden kön-
nen, und dass die Sterilisation, wird sie frei und in vollem Be-
wusstsein der Folgen gewählt, ein zufriedenstellendes und ge-
eignetes Mittel zur Empfängnisverhütung ist,
- Sterilisation (sowohl bei Männern als auch bei Frauen) durch
einen chirurgischen Eingriff erfolgt, der von einemr Arzt durchge-
führt wird und somit unter die Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits-
anforderungen nach KVG fallen sollte,
- es sowohl für die betroffenen Personen als auch für die Gesell-
schaft als Ganze eine Fehleinschätzung ist, wenn man bei der
Entscheidung für oder gegen eine Sterilisation die Kostenfrage
mit ins Spiel bringt,
wird der Bundesrat ersucht, die Sterilisation für Frauen und Män-
ner in die Liste der Leistungen aufzunehmen, die nach KLV von
den Krankenkassen übernommen werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Bircher, Blaser, Borel, Bühlmann,
Burgener, Cavalli, Columberg, de Dardel, Dormann,
Fankhauser, Fasel, Fässler, Fehr Lisbeth, von Felten, Gadient,
Goll, Gonseth, Gross Jost, Grossenbacher, Haering Binder,
Hafner Ursula, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jans, Jaquet-
Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Langenberger, Leemann, Loretan
Otto, Lötscher, Meier Hans, Müller-Hemmi, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Sandoz Suzette, Schmid Odilo, Schmied
Walter, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot, Widmer,
Zapfl (52)

19.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

19.12.1997 Nationalrat. Bekämpft; Diskussion verschoben.

97.3507 n Ip. Hegetschweiler. Finanzierungsmöglichkeiten 
für die NEAT. Alternativen  (09.10.1997)
Obwohl die Finanzlage des Bundes desolat ist, basieren alle bis
dato vorliegenden Finanzierungsmodelle für die NEAT aus-
schliesslich auf der traditionellen Grundlage, dass die Eidgenos-
senschaft für die Gesamtkosten aufkommt. Die im Ausland teils
praktizierte gemischt- oder privatwirtschaftliche Finanzierung
und Realisierung solcher Grossprojekte zeigt, dass durch stär-
kere Berücksichtigung marktwirtschaftlicher Elemente - neben
der Entlastung des Staatshaushaltes - Kosteneinsparungen
möglich sind und die Effektivität und Effizienz meist höher ist, als
bei den herkömmlichen Finanzierungsmethoden.
Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Hat der Bundesrat jemals gemischt- oder privatwirtschaftliche
Finanzierungsmethoden für die NEAT in Betracht bezogen?
2. Wenn ja, wie beurteilt er die Anwendung einer solchen Finan-
zierungsmethode für die NEAT?
Wenn nein, warum hat er nie entsprechende Evaluationen
durchgeführt?
3. Wie beurteilt der Bundesrat die Realisierbarkeit des folgenden
teilprivatwirtschaftlichen Finanzierungsmodells für die NEAT:
Für die Durchführung und Finanzierung des Projekts wird ein
Unternehmen mit privater und staatlicher Beteiligung gegründet,
welches mehrere Tochtergesellschaften zum Zweck der Pla-
nung, des Baus und der Finanzierung der NEAT hält. Hierfür er-



wirbt die gesamtwirtschaftliche Gesellschaft eine Konzession
des Bundes. Die Verzinsung und Rückzahlung der Gelder erfolgt
aus erwirtschafteten Erträgen (Benutzergebühren, Vermietung
von Verladestationen, Zinseinkünfte, etc.) und - im Unterschied
zur bisherigen Finanzierung - nicht aus allgemeinen Mitteln der
öffentlichen Hand. Zwecks Abdeckung des staatspolitischen und
volkswirtschaftlichen Nutzens leistet die Eidgenossenschaft ei-
nen einmaligen oder jährlichen Sockelbeitrag, womit eine
Chance auf Gewinn für die teilprivatwirtschaftliche Investition
erst möglich wird.

Mitunterzeichnende: Bührer, Dettling, Fischer-Seengen, Müller
Erich, Ratti, Stamm Luzi (6)

97.3508 n Ip. Hegetschweiler. Wöchentlicher Fernsehauftritt 
des Bundesrates  (09.10.1997)

Die Schweizer Bevölkerung ist hinsichtlich der Zukunft unseres
Landes - zu recht - verunsichert. Es wird beklagt, dass diesem
Land eine klare Richtung fehle oder diese nicht genügend kom-
muniziert werde. Nicht zuletzt aufgrund dieser Unsicherheiten
bezüglich unserem Weg in der Zukunft erschüttern von aussen
induzierte Vorwürfe unser Land in einem (zu) grossen Aus-
masse.

In einem Zusammenhang mit dieser Verunsicherung steht das
schwindende Vertrauen unserer Bevölkerung in unsere Landes-
regierung. Nicht selten wird dieser eine ungenügende Kommuni-
kationspolitik vorgeworfen. Auffallend ist dabei insbesondere,
dass vom immer wichtiger werdenden Medium Fernsehen wenig
Gebrauch gemacht wird, obwohl der Zugang zum gebührenfi-
nanzierten Fernsehen grundsätzlich gegeben wäre.

Vor diesem Hintergrund bitte ich den Bundesrat um die Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass Fernsehauftritte ei-
nen immer wichtigeren Stellenwert für die politische Meinungs-
bildung haben und ein geeignetes Mittel sind, um politische Bot-
schaften und Strategien einem breiten Publikum zu übermitteln?

2. Ist der Bundesrat der Meinung, dass insbesondere in einer di-
rekten Demokratie die Bedeutung des Fernsehens für den Aus-
gang von Abstimmungen von zentraler Bedeutung ist?

3. Hält der Bundesrat das Fernsehen für ein geeignetes Medium,
um seine Glaubwürdigkeit und seinen Rückhalt in der Bevölke-
rung zu stärken?

4. Findet der Bundesrat Sendungen wie beispielsweise die
"Arena" geeignete Plattformen, um dem Volk den Willen der
Landesregierung kundzutun?

5. Beispiel EWR

5.1. Wie oft und im Rahmen welcher Sendungen ist der Bundes-
rat vor der EWR-Abstimmung 1992 im Schweizer Fernsehen
aufgetreten?

5.2. Warum ist der Bundesrat nie als Kollegium im Fernsehen er-
schienen und hat auf diese Weise dem Volk demonstriert, dass
die vom Gesamtbundesrat zugunsten des EWR gefällte Ent-
scheidung von allen Regierungsmitgliedern mitgetragen wird
(bzw. mitgetragen werden muss)?

5.3. Hält er einen Zusammenhang zwischen den TV-Auftritten
des Bundesrates und der Ablehnung des EWR an der Urne für
wahrscheinlich?

6. Wie beurteilt der Bundesrat folgenden Vorschlag:

Die Mitglieder der Landesregierung stellen sich am Schweizer
Fernsehen einmal wöchentlich in einem bestimmten Turnus in
einem eigens dafür geschaffenen Sendegefäss (Titelvorschlag:
"Der Bundesrat nimmt Stellung") den Fragen der Bevölkerung.
Der Ablauf der Sendung wäre dabei analog der Fragestunde im
Parlament (schriftliche Einreichung der Fragen im Vorfeld der
Sendung und das Recht auf eine Zusatzfrage während der Sen-
dung). Die Fragesteller stellen dabei unter anderem das Publi-
kum der Sendung und wiederholen ihre schriftlichen Fragen
während der Sendung mündlich. Der Ablauf der Sendung ist da-
mit grundsätzlich vorgegeben. Dem Bundesrat soll und muss es
aber auch möglich sein, falls eine Situation dies erfordert, von
diesem Skript abzuweichen und zu mehreren oder sogar im Kol-

legium zu einem aktuellen Problem, einem wichtigen Entscheid
oder einer künftigen Entwicklung öffentlich Stellung zu nehmen,
um auf diese Weise dem Volk Rechenschaft abzulegen, eine Lö-
sung zu skizzieren und generell die künftigen Leitlinien abzu-
stecken.

97.3509 n Ip. Keller. Ausländer und die Arbeitslosenversi-
cherung  (09.10.1997)

Der Ausländeranteil unter den Bezügern von Arbeitslosengeld
dürfte auch künftig ständig steigen. Diese Entwicklung zeigt auf,
dass unser Land eine falsche Arbeitsmarkt- und Ausländerpolitik
macht und immer mehr Leute ins Land lässt, die ungenügend
qualifiziert sind oder in den von den Ausländern bevorzugten
Branchen längerfristig keine Anstellung finden können.

Ich frage deshalb den Bundesrat:

1. Wie hat sich der Anteil der arbeitslosen Ausländer, gemessen
an der Gesamtzahl aller Arbeitslosen, in den letzten 20 Jahren
(von Jahr zu Jahr) entwickelt?

2. Wie teilen sich diese Ausländer geschlechtsspezifisch auf?

3. Was für Ausländerkategorien sind vor allem betroffen?

4. Aus welchen Branchen stammen die arbeitslosen Ausländer
vorwiegend?

5. Wie hoch ist der durchschnittlich jährlich bezogene Betrag pro
Ausländer?

6. Wie hoch ist die Jahresgesamtsumme an Arbeitslosengel-
dern, welche Ausländer in unserem Lande beziehen?

Mitunterzeichner: Steffen (1)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Die Diskussion wird verschoben.

✕ 97.3510 n Ip. Lauper. Durch den Luchs verursachte Schä-
den. Massnahmen  (10.10.1997)

Ich ersuche den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen:

1. Hat man die Folgen der Einführung des Luchses in die
Schweiz untersucht und eine Zählung dieser Tiere vorgenom-
men? Wenn nicht, wäre es nicht angebracht dies zu tun?

2. Gibt es Statistiken über die Schäden, die von den Luchsen
verursacht wurden und über die Entschädigungen, die in den
vergangenen zehn Jahren für diese Schäden ausgerichtet wur-
den?

3. Muss man nicht davon ausgehen, dass es in der Schweiz zu
viele Luchse gibt und daher rasch Massnahmen ergriffen wer-
den müssen?

Mitunterzeichner: Philipona (1)

08.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

✕ 97.3511 n Ip. Hollenstein. Schweizer Beitrag zum interna-
tionalen Walschutz  (10.10.1997)

IWC (Internationale Walfangkommission), das internationale
Uebereinkommen zur Regelung des Walfangs wurde am
02.12.1946 in Washington gegründet. Die Schweiz trat der IWC
1980 bei, um gemäss Botschaft 79.049 vom 15.08.1979 in erster
Linie die Interessen des Natur- und Umweltschutzes gegenüber
den kommerziellen Interessen der Walfangstaaten zu vertreten.
Die Schweiz ist zwar nicht direkt am Walfang, hingegen an der
Verschmutzung des Lebensraumes der Meerestiere beteiligt
und daher angehalten, Massnahmen, die dem Schutz der Wale
dienen, zu unterstützen.

Die Schweizer Walschutz-Koalition (ASMS (Arbeitsgruppe zum
Schutz des Meeressäuger / Schweiz), Tierschutz Bund, Zürcher
Tierschutz) hat mit der Studie "Polar Exposure: Environmental
Threats Of Arctic Marine Life and Communities" verschiedene
Empfehlungen und Forderungen betreffend den Umweltgefah-



ren in einer sich verändernden marinen Umwelt und deren Aus-
wirkungen auf Menschen und Wale eingereicht.
Unter anderem wird gefordert, dass Beluga- und Narwale dem
Walfangübereinkommen unterstellt werden und die Schweiz ei-
nen finanziellen Beitrag an den Fonds für Kleinwale (Small Ce-
tacean Fund) der IWC leisten soll, um damit die Anstrengungen
Russlands zum Schutz der Beluga- und Narwale technisch, fi-
nanziell und wissenschaftlich zu unterstützen.

In der Broschüre "Die Schweiz und das Internationale Walfang-
abkommen" steht, dass die Schweiz der Auffassung ist, dass
das Uebereinkommen für alle Wale - also auch für Kleinwale - zu
gelten hat.

Ich frage den Bundesrat:
1. Was hat der Bundesrat bisher für den Schutz der Kleinwale
und insbesondere der Beluga- und Narwale gemacht?
2. Wie stellt sich der Bundesrat zur Forderung, dass die Schweiz
sich aktiv dafür einsetzt, die Beluga- und Narwale dem Walfang-
übereinkommen zu unterstellen?
3. Wie stellt sich der Bundesrat zur Forderung einer finanziellen
Unterstützung des Fonds für Kleinwale (Small Cetacean Fund)
der IWC?

4. Welche anderen Massnahmen hat der Bundesrat in der nahen
und fernen Zukunft vorgesehen, um die in der Botschaft (79.049)
zum Beitritt der IWC genannten Interessen von Natur- und Um-
weltschutz zu wahren?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Chiffelle, de
Dardel, Dünki, Fasel, Fässler, Gonseth, Gysin Remo, Loretan
Otto, Lötscher, Meier Hans, Meier Samuel, Ostermann,
Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo, Semadeni, Strahm, Stump,
Thür, Tschäppät, Weber Agnes, Zwygart (23)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3512 n Mo. Gysin Remo. Starthilfe an Arbeitslose zur 
selbständigen Erwerbstätigkeit  (10.10.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, Arbeitslosen und von Arbeitslosig-
keit bedrohten Versicherten, die Aufnahme einer selbständigen
Erwerbstätigkeit durch folgende Massnahmen zu erleichtern:

1. Ausrichtung von höchstens 90 (heute 60) besonderen Taggel-
dern während der Planungsphase eines Projektes (Aenderung
des AVIG, Art. 71a);
2. Unterstützung von gemeinschaftlichen Firmengründungen, in-
dem diese Möglichkeit ausdrücklich im AVIG festgehalten und
z.B. auf die Gründung von Genossenschaften besonders hinge-
wiesen wird;
3. angemessene Verlängerung der für Bürgschaften genannten
Frist von sechs Monaten kontrollierter Arbeitslosigkeit zur Einrei-
chung eines Projektes (Aenderung von AVIG, Art. 71b Abs. 2).

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Stephanie, Borel,
Burgener, de Dardel, Fankhauser, Fässler, Gross Andreas,
Günter, Haering Binder, Hafner Ursula, Herczog, Jans, Jutzet,
Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy,
Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot, Vollmer, Weber
Agnes, Widmer, Zbinden (27)

12.11.1997 Der Bundesrat beantragt, den Punkt 1 der Motion in
ein Postulat umzuwandeln, den Punkt 2 als erfüllt abzuschreiben
und ist bereit, den Punkt 3 als Motion entgegenzunehemen.

19.12.1997 Nationalrat. Punkt 1 der Motion wird als Postulat an-
genommen, Punkt zwei wird als erfüllt abgeschrieben, Punkt 3
wird als Motion angenommen.

97.3513 n Ip. Ziegler. Arbeitsbedingungen für die Grenz-
wächter  (09.10.1997)

Welche dringlichen Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu tref-
fen, damit die Grenzwächter wieder unter akzeptablen Bedin-
gungen arbeiten können?

08.12.1997 Antwort des Bundesrates.

✕ 97.3514 n Ip. Schmied Walter. Hypothekarkredite. Mass-
nahmen des Bundes  (10.10.1997)

Ich ersuche den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Wie beurteilt er die gegenwärtige Lage im Bereich der Hypo-
thekarfinanzierung?

2. Trifft es zu, dass sich die Kreditgeber gegenüber Wohnbau-
und Eigentumsförderungsgesetz (WEG)-Finanzienrungen zu-
rückhaltender oder gar ablehnend verhalten?

3. Sieht er allenfalls die Möglichkeit, in Anwendung von Art. 36
WEG zur Sicherung der Wohnbaufinazierung generell oder für
den gemeinnützigen Wohnungsbau Hypothekardarlehen selber
zu gewähren?

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3515 n Mo. Schmied Walter. Telefondienst für Drogen-
konsumenten  (10.10.1997)

Ich ersuche den Bundesrat, einen besonderen Telefondienst für
Drogenkonsumenten einzurichten.

Der Dienst soll folgende Leistungen umfassen:

24-Stunden-Betrieb

Informierung und Beratung von Drogensüchtigen, insbesondere
mit Angabe der nächsten Dienststellen, Einrichtungen und Dro-
genfachleute, an die sich die Drogensüchtigen wenden können

Begleitung der um Hilfe ersuchenden Personen

Einstellung von ausgebildetem Personal.

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3516 n Po. Baumann J. Alexander. Ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen. 
Streichung des BRB  (10.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, den durch die Entwicklungen
überholten Bundesbeschluss vom 14.12.1992 gegen den Miss-
brauch von Doppelbesteuerungsabkommen (SR 672.202) und
das dazugehörende Kreisschreiben zu streichen.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Blocher, Bosshard, Bührer,
Dreher, Engler, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen,
Hegetschweiler, Kofmel, Müller Erich, Scherrer Jürg, Schmied
Walter (13)

✕ 97.3517 n Ip. Baumann Ruedi. Exportbeiträge und Über-
schussproduktion  (10.10.1997)

Gemäss Presseberichten wurden schweizerische Fleischüber-
schüsse nach Nordkorea exportiert. Dem Vernehmen nach sol-
len auch Getreideüberschüsse in die Dritte Welt exportiert wer-
den. Dabei werden offenbar sowohl Kredite aus dem Agrarbud-
get als auch aus der Direktion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit (DEZA) beansprucht.

Fragen:

1. Wie hoch sind die Bundesaufwendungen 1997 und 1998 für
entsprechende Ueberschuss-Exporte?

2. Ueber welche Kreditpositionen werden die Exporte abgewik-
kelt?

3. Wie hoch sind die Warenkosten, wie hoch allfällige Lage-
rungs-, Transport-, Reise- und weitere Administrativkosten?

4. Stimmt es, dass ein Transportschiff längere Zeit in China fest-
gehalten wurde? Falls ja, warum?

5. Sind in naher Zukunft weitere Exportbeiträge für schweizeri-
sche Nahrungsmittelüberschüsse geplant?

6. Die Grundsätze der Entwicklungszusammenarbeit gehen ei-
gentlich davon aus, dass Nahrungsmittelkäufe in der Dritten



Welt selber getätigt werden. Werden hier Drittweltländer miss-
braucht zur Lösung unserer Ueberschussprobleme?

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Diener, Fasel,
Fässler, Gonseth, Gysin Remo, Meier Hans, Ostermann, Thür,
Vermot (10)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3518 n Ip. Zbinden. Fachhochschulaufbau. Steuerungs-
funktion des Bundes  (10.10.1997)

Wenn der laufende interkantonal nur schwach vernetzte Aufbau
der Fachhochschulen in bisheriger Manier fortgesetzt wird, dann
wird es in der Schweiz in wenigen Jahren rund 80 Hochschulin-
stitutionen in 15 verschiedenen Kantonen an 34 verschiedenen
Orten für rund 120 000 Studierende geben (50 BIGA-Fachhoch-
schulinstitutionen, etwa 15 kantonale Nicht-BIGA-Fachhoch-
schulen und 12 universitäre Hochschulen).

Diese Dichte und Streuung von Hochschulen ohne eine eigentli-
che übergeordnete und systematische Schwerpunktbildung und
Koordination (Kompetenzzentren und Netzwerke) wäre Weltweit
einzigartig und auf dem Hintergrund von Qualitäts- und Kosten-
ansprüchen zumindest fragwürdig. Im Vergleich dazu haben bei-
spielsweise die Niederlanden in den 80er Jahren ihre rund 300
Höheren Fachschulen auf 80 Fachhochschulen zusammenge-
fasst.

1. Entspricht die sich abzeichnende Aufbauentwicklung den Vor-
stellungen des Bundesrates von einer integrierten und synerge-
tischen Hochschullandschaft Schweiz (Fachhochschulen und
Universitäten)?

2. Welche Steuerungsinstrumente der Gesetzgebung will der
Bundesrat mit welchem Härtegrad anwenden, um den bisheri-
gen Trend hin zu kantonseigenen (Standortwettbewerb) Lösun-
gen mit fachlichen Rundumangeboten (Fakultäten, Departe-
mente, Abteilungen) auf den Grundausbildungs- und Aufbaustu-
fen zu brechen?

3. Wie steht es mit der Bereitschaft des Bundesrates, nötigen-
falls die Bundesbeitragsleistungen (33% der Investitions- und
Betriebsbeiträge) denjenigen Schulen und Kantonen zu verwei-
gern, welche sich nicht an die vorgeschriebenen Beitragsvoraus-
setzungen im Bundesgesetz (FHSG) und in der Verordnung
(FHSV) halten (Koordination, zweckmässige Organisation, Ar-
beitsteilung, usf.)?

4. Die Eidgenössische Fachhochschulkommission hat in ihren
Zielsetzungen über die Fachhochschullandschaft Schweiz FH
2003 das gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungsverfahren
zweiphasig ausgestaltet. Auf welche gesetzlichen Grundlagen
stützt sie sich dabei ab?

5. Geht der Bundesrat von der Annahme aus, dass sich länger-
fristig die Pensen und Gehälter der Fachhochschuldozenten
denjenigen der Universitätsdozenten angleichen werden? Sind
die damit verbundenen Mehrkosten in den Kostenplänen des
Bundesrates (Botschaft zum FHSG vom 30.05.1994) bereits
enthalten? Der Bundesrat veranschlagt die Mehrkosten für den
Fachhochschulausbau im Zeitraum zwischen 1996 und 2003 auf
rund 600 Millionen Franken.

6. Zur Verbesserung der Beschaffungschancen der Studienab-
solventen reichern die Universitäten ihre Lehrgänge vermehrt
mit Praxiskomponenten an. Gleichzeitig aber verstärken die
Fachhochschulen im Rahmen ihrer Standardanhebungen den
theoretischen Teil ihrer Ausbildungsprogramme. Wie beurteilt
der Bundesrat diese wechselseitige Annäherung, die dazu füh-
ren könnte, dass wir bald einmal nicht mehr zwei komplemen-
täre, sondern zwei kompetitive Ausbildungssysteme auf der Ter-
tiärstufe nebeneinander vorfinden?

Mitunterzeichnende: Aguet, Borel, Burgener, Cavalli, de Dardel,
Fankhauser, von Felten, Günter, Gysin Remo, Hafner Ursula,
Herczog, Jutzet, Rechsteiner Paul, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Thür, Vermot, Vollmer, Widmer (22)

19.11.1997 Antwort des Bundesrates.

✕ 97.3519 n Ip. Ratti. Benzinkrieg zwischen der Schweiz und 
Italien?  (10.10.1997)

Ein italienisches Gesetz aus dem Jahre 1995 gestattet es, die
Treibstoffpreise in den Grenzregionen differenziert festzulegen.
Gestützt darauf hat die lombardische Regionalregierung in ihrem
Entwurf zum Finanzplan 1998-2000, den Vorschlag aufgenom-
men, den Benzinpreis in einem 20 bis 25 km breiten Streifen ent-
lang der Grenze um 15 Prozent zu senken. Wie bereits in der
Vergangenheit, geht es nicht nur um ausserordentliche nationale
Interessen im Fiskalbereich, sondern auch um die oft gegensätz-
lichen und destabilisierenden Auswirkungen auf die regionale
Wirtschaft und Umwelt.

Ich ersuche den Bundesrat daher um die Beantwortung folgen-
der Fragen:

1. Wie beurteilt er die vorgeschlagenen Massnahmen in Anbe-
tracht der internationalen Vorschriften (WTO)?

2. Wie gedenkt er gegebenenfalls auf diese "Korrekturmassnah-
men" zu reagieren, nachdem er selbst noch vor kurzem ein sol-
ches Vorgehen als "unfreundlichen Akt gegenüber Italien" abge-
lehnt hat (Stellungnahme zur Motion 96.3111 für eine aktive Sta-
bilisierungspolitik)?

3. Kann er vorbeugende Massnahmen ergreifen, um wirtschaft-
liche Rückwirkungen und/oder einen "Benzinkrieg" zu verhin-
dern?

4. Ist er nicht auch der Ansicht, dass es im Rahmen der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit angezeigt wäre, auf öffent-
lichrechtlicher oder privatrechtlicher Ebene nach Verhandlungs-
und Vereinbarungsformen zu suchen, die eine vernünftigere Po-
litik zur Förderung der Grenzregionen ermöglichen?

Mitunterzeichnende: Bezzola, Caccia, Carobbio, Cavadini
Adriano, Cavalli, Maspoli, Pelli, Pini, Semadeni (9)

26.11.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3520 n Mo. Bühlmann. Finanzielle Unterstützung der 
nationalen Frauenverbände  (10.10.1997)

Ich bitte den Bundesrat, die gesetzlichen Grundlagen zu schaf-
fen, damit die nationalen Frauendachverbände eine finanzielle
staatliche Unterstützung erhalten.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Borel, Burgener, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Diener, Dormann, Ducrot, Fankhauser,
Fasel, Fässler, von Felten, Gadient, Grendelmeier, Günter,
Gysin Remo, Haering Binder, Herczog, Hollenstein, Hubmann,
Jutzet, Langenberger, Lauper, Meier Hans, Müller-Hemmi,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Thür, Vermot, Weber Agnes, Widmer, Zbinden 
(42)

15.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3521 n Ip. Bühlmann. Beziehungen Schweiz-Algerien  
(10.10.1997)

In Algerien spitzen sich die Ereignisse von Tag zu Tag zu. Da die
Schweiz enge Beziehungen zu Algerien pflegt, stelle ich dem
Bundesrat die folgenden Fragen:

- Wie weit hat die Schweiz bei ihrem wirtschaftlichen Entgegen-
kommen, wie beispielsweise bei den multi- und bilateralen Um-
schuldungen, bei IWF-Kredit und beim Wirtschaftsforum in Lau-
sanne, bei den algerischen Wirtschaftspartnern und Behörden
eingefordert, dass sie die Menschenrechte einhalte?

- Wie weit nutzt die Schweiz ihren wirtschaftlichen Einfluss, um
der enorm hohen Jugendarbeitslosigkeit und der Verarmung der
algerischen Bevölkerung entgegenzuwirken?

- Wie weit gedenkt die Schweiz, sich den internationalen Bemü-
hungen für eine politische Lösung des Konflikts unter Beteiligung
aller Konfliktparteien aktiv anzuschliessen?



- Wie weit ist der Bundesrat über Fluchtgelder aus Algerien in die
Schweiz informiert?

- Gedenkt der Bundesrat seine Ausweisungspolitik gegenüber
algerischen Flüchtlingen zu ändern, nachdem das UNHCR den
Westen eindringlich aufgefordert hat, abgewiesene Asylbewer-
ber derzeit nicht nach Algerien zurückzuschaffen?

- Laut UNHCR sind auch Frauen, die die rigiden religiösen und
moralischen Regeln nicht einhalten, in besonderer Gefahr. Tra-
gen die Asylbehörden diesem Umstand speziell Rechnung?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Burgener, Cavalli, Chiffelle, de
Dardel, Diener, Dormann, Fankhauser, Fasel, Fässler, von
Felten, Gadient, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Herczog,
Hollenstein, Hubmann, Jutzet, Meier Hans, Müller-Hemmi,
Nabholz, Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni,
Strahm, Stump, Thanei, Thür, Vermot, Weber Agnes, Widmer,
Zbinden, Ziegler (39)

97.3522 n Mo. Bührer. Besteuerung von privaten Renten im 
DBG/StHG  (10.10.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Bestimmungen über die Be-
steuerung privater Renten in Artikel 22 Absatz 3 des Bundesge-
setzes über die direkten Bundessteuern (DBG) sowie Artikel 7
Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der di-
rekten Steuern (StHG) zur Vermeidung einer Ueberbesteuerung
zu revidieren.

Der Steuersatz für eigenfinanzierte Renten ist neu nach dem
Eintrittsalter des Versicherten abzustufen; er beträgt maximal 40
Prozent.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumann J.
Alexander, Baumberger, Bezzola, Binder, Christen, Dettling,
Durrer, Engelberger, Engler, Eymann, Fehr Hans, Fischer-
Seengen, Fritschi, Gadient, Gros Jean-Michel, Guisan, Gysin
Hans Rudolf, Heberlein, Hegetschweiler, Heim, Hochreutener,
Kofmel, Leu, Leuba, Lötscher, Mühlemann, Müller Erich,
Randegger, Sandoz Suzette, Scheurer, Schmid Odilo, Schmid
Samuel, Steiner, Tschuppert, Widrig, Zapfl (38)

01.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3523 n Po. Bührer. Delegierter des Bundesrates für 
Unternehmensansiedelung  (10.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Einsetzung eines Delegier-
ten des Bundesrates für Unternehmensansiedelung zu prüfen.
Dieser hätte insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Sicherstellung eines internationalen Marketings und der Akqui-
sition von Unternehmen und supranationalen Organisationen in
Absprache mit den Kantonen.

- Beratung und Begleitung der anzusiedelnden Unternehmen.

- Koordination und Unterstützung der Kantone bei Ansiedelungs-
projekten.

- Beratung des Bundesrates und der Kantone bei Grossansiede-
lungen.

Der Delegierte ist dem Volkswirtschaftsdepartement zu unter-
stellen. Der Stelleninhaber sollte über internationale Managerer-
fahrungen verfügen und ist obligationenrechtlich anzustellen.
Die Arbeiten sollen auf jene Bereiche konzentriert werden, in de-
nen unser Land über besonders gute Rahmenbedingungen ver-
fügt. Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch anderweitige
Einsparungen zu kompensieren.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander,
Bezzola, Bonny, Bosshard, Christen, Comby, Dettling, Dupraz,
Engelberger, Eymann, Fehr Lisbeth, Fehr Hans, Fischer-
Seengen, Freund, Frey Claude, Fritschi, Gadient, Gros Jean-
Michel, Gysin Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hegetschweiler,

Kofmel, Loeb, Maurer, Mühlemann, Müller Erich, Randegger,
Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Seiler Hanspeter, Steiner,
Theiler, Tschopp, Vetterli, Weigelt (37)

19.11.1997 Der Bundesrat beantragt, das Postulat abzuschrei-
ben.

97.3524 n Mo. Hegetschweiler. Vorfinanzierung von Natio-
nalstrassen. Härtefallkriterien  (10.10.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, seine nicht gesetzmässigen
Härtefallkriterien aufzuheben und durch solche zu ersetzen, wel-
che im Sinne des Gesetzgebers sind. Hierzu ist darauf zu ach-
ten, dass sich die Kriterien nicht mit denjenigen in Artikel 7 Ab-
satz 2 Bundesgesetz über die Verwendung der zweckgebunde-
nen Mineralölsteuer (MinVG) überschneiden, welche nicht für
die Beurteilung eines Härtefalls konzipiert sind, da sie die mo-
mentane (Finanz-) Situation nicht erfassen. Sodann hat der Bun-
desrat mit dem neuen, gesetzmässigen Kriterienkatalog eine
Neubeurteilung des Vorfinanzierungsgesuches des Kantons Zü-
rich vorzunehmen.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Baumberger,
Bezzola, Binder, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Bührer,
Egerszegi-Obrist, Engelberger, Fischer-Seengen, Fritschi,
Giezendanner, Gysin Hans Rudolf, Maurer, Moser, Müller Erich,
Schlüer, Stamm Luzi, Steinemann, Stucky, Theiler, Vetterli,
Weigelt (24)

97.3525 n Mo. Jaquet-Berger. Schutz der Patientenrechte in 
den Kantonen  (10.10.1997)

Wir fordern den Bundesrat auf, Patientenrechte zu umschreiben
und in Zusammenarbeit mit den Kantonen für deren Gewährlei-
stung zu sorgen. Der Bundesrat könnte dazu Mindestanforde-
rungen erlassen und die Kantone verpflichten, ein Verfahren ein-
zurichten; Rechtsgrundlage ist Artikel 58 Absatz 2 des Kranken-
versicherungsgesetzes (Durchführung der Qualitätssicherung).

Ebenfalls von grosser Wichtigkeit ist, dass das Beschwerderecht
einfach und leicht zugänglich ausgestaltet wird und geforderte
Auskünfte klar erteilt werden.

Mitunterzeichnende: Aguet, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Jeanprêtre, Spielmann, Ziegler (7)

19.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3526 n Mo. Binder. A9. Umfahrung Visp  (10.10.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt,

- die Sparempfehlungen für den Nationalstrassenbau der inter-
departementalen Kommission und der GPK des Nationalrates
umzusetzen, konkret insbesondere an dem vom EVED selbst
vorgeschlagenen Fall des A9-Autobahnabschnittes Visp/West-
Visp/Ost (Umfahrung Visp), und dabei:

-- die Nordvariante N1 mit der Südvariante S1 auf Grund der
dem EVED bereits vorliegenden Unterlagen der diversen Aus-
führungsvarianten zu überprüfen, und zwar rasch und ganzheit-
lich, durch einen neuen, unabhängigen, aussenstehenden Ex-
perten;

-- seinen Entscheid vom 17.09.1997 über die A9 Umfahrung
Visp, neues Projekt, bis zum Vorliegen dieser Ueberprüfung
auszusetzen und Arbeiten im angrenzenden Abschnitt (Visp/
Ost-Brig), welche die Linienführung der Umfahrung Visp allen-
falls präjudizieren könnten, zu sistieren;

-- auf Grund der Ergebnisse dieser Ueberprüfung das weitere
Vorgehen festlegen, und zwar im Sinne der Empfehlungen der
GPK des Nationalrates vom 14.05.1997 betreffend die Aufwer-
tung des generellen Projektes.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Borer, Bortoluzzi,
Brunner Toni, Bührer, Dettling, Dünki, Fehr Lisbeth, Fehr Hans,
Freund, Giezendanner, Gusset, Gysin Hans Rudolf, Hasler
Ernst, Hegetschweiler, Hess Otto, Kühne, Kunz, Maspoli,



Maurer, Moser, Oehrli, Schenk, Scherrer Jürg, Schlüer, Schmid
Samuel, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Steiner,
Vallender, Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Wittenwiler, Wyss (37)

01.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3527 n Mo. Gysin Hans Rudolf. AHV. Kein Spiegelregister  
(10.10.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über die AHV
so zu ändern, dass die Einrichtung eines zentralen Registers
(Spiegelregister) bei der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) aus-
geschlossen ist, mit dem der direkte elektronische Zugriff auf die
Daten über die individuellen Konten (IK) der in der AHV/IV versi-
cherten Personen ermöglicht würde.

Mitunterzeichnende: Aregger, Bangerter, Baumann J.
Alexander, Baumberger, Bezzola, Binder, Bircher, Blocher,
Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bührer,
Cavadini Adriano, Christen, Comby, Dettling, Dreher, Dupraz,
Eberhard, Egerszegi-Obrist, Ehrler, Engelberger, Eymann, Fehr
Lisbeth, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen,
Föhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, Fritschi,
Giezendanner, Gros Jean-Michel, Guisan, Gusset, Hasler Ernst,
Heberlein, Hegetschweiler, Hochreutener, Imhof, Keller, Kofmel,
Kühne, Kunz, Leuba, Loeb, Maurer, Moser, Mühlemann, Müller
Erich, Oehrli, Philipona, Randegger, Rychen, Sandoz Marcel,
Schenk, Scherrer Jürg, Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel,
Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck, Steffen, Steinegger,
Steinemann, Steiner, Stucky, Tschuppert, Vetterli, Vogel,
Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Wyss (79)

01.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.

97.3528 n Mo. Grobet. Beschwerden. Entlastung des Bun-
desrates  (10.10.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, seine Zuständigkeit für Beschwer-
den von lokaler Tragweite, namentlich im Bereich des öffentli-
chen Verkehrs in Städten und Agglomerationen sowie der Ver-
kehrsregelung, zu seiner Entlastung einer alleinzuständigen und
unabhängigen Beschwerdeinstanz des Bundes zu übertragen.

Mitunterzeichnende: Aguet, Carobbio, Cavalli, Chiffelle, de
Dardel, Jaquet-Berger, Spielmann, Ziegler (8)

08.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3529 n Ip. Grobet. Denkmalschutz. Bundesbeiträge  
(10.10.1997)

Pressemeldungen zufolge hat der Bundesrat die Absicht, die
Bundessubventionen für die Restaurierung von Kulturdenkmä-
lern von nationaler Bedeutung zu streichen. Abgesehen davon,
dass sich dieser Entscheid auf die Erhaltung unserer Kulturgü-
ter, von denen mangels Unterhalts manche bedroht sind, kata-
strophal auswirkt, steht er im Widerspruch zu den Anstrengun-
gen zur Ankurbelung der Wirtschaft insbesondere im Bereich der
von der Rezession stark betroffenen Bauwirtschaft. Der Ent-
scheid läuft der Revitalisierungspolitik zuwider, welche die Bun-
desversammlung mit dem Investitionsbonus beschlossen hat.
Diese Politik ist gerade in dem Sinn von grossem Interesse, als
sie dank einer bescheidenen Bundessubvention den entschei-
denden Anstoss zur Eröffnung von Baustellen zu geben vermag,
die andernfalls nicht eröffnet würden. Eine solche Intervention
wäre insbesondere für den Denkmalschutz sinnvoll, wird dieser
doch wegen fehlender Geldmittel oft vernachlässigt. Dies gilt in
besonderem Mass für die heutige Zeit, in der alle öffentlichen
Körperschaften grosse Finanzprobleme haben. Darum ist es er-
forderlich, die Finanzierungsquellen namentlich für nicht als
dringlich erachtete Projekte zu diversifizieren.

Mitunterzeichnende: Chiffelle, Jaquet-Berger, Spielmann,
Ziegler (4)

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3530 n Mo. Ledergerber. Unterstellung von Beteiligungs-
gesellschaften unter das Anlagefondsgesetz  (10.10.1997)
Der Bundesrat wird aufgefordert, die notwendigen gesetzlichen
Grundlagen zu schaffen, um Beteiligungsgesellschaften, die
dem breiten Publikum geöffnet sind und insbesondere Kapital
bei Kleinanlegern und Pensionskassen akquirieren, dem Anla-
gefondsgesetz zu unterstellen.

Mitunterzeichnende: Alder, Burgener, Fässler, Hämmerle,
Herczog, Hubacher, Jans, Marti Werner, Müller-Hemmi,
Rennwald, Tschäppät, Vermot (12)

15.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

✕ 97.3531 n Ip. Caccia. TETRA und TETRAPOL  (10.10.1997)
TETRA (Terrestrial Trunked Radio) ist ein digitaler Bündelfunk-
standard, der vom ESTI (European Telecommunications Stan-
dardisation Institut, in Sophia Antipolis) festgelegt wurde. Dieser
Standard genügt den hohen Anforderungen von Sicherheitsnet-
zen. Die Liste von Ländern und Unternehmungen, welche in
diese Richtung mitmachen, wird jeden Tag länger, sowohl in Eu-
ropa als auch ausserhalb Europas. In Frankreich ist ein neues
Standard genannt TETRAPOL in Vorbereitung.

Ich möchte dem Bundesrat folgende Fragen stellen:
- stimmt es, dass Bundesstellen bei Feldversuchen mit TETRA-
POL im Tessin engagiert sind?
- wenn ja, mit welcher Begründung wählt man eine noch nicht
standardisierte Technologie?
- riskiert man nicht erneut Insellösungen wie im Falle vom NA-
TEL C zu praktizieren?
- ist in Frankreich nicht eine technologische Entwicklung im
Gange, welche grosse Analogien mit dem berühmten Fernseh-
standard SECAM aufweist?

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

19.12.1997 Nationalrat. Erledigt.

97.3532 n Mo. Wiederkehr. Sanktionsmöglichkeiten im Straf-
recht. Erweiterung  (10.10.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, im Rahmen der geplanten Revi-
sion des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches eine Erweite-
rung des Sanktionskatalogs vorzuschlagen, welche namentlich
auch folgende Möglichkeiten beinhaltet:
Der Richter kann zusätzlich zu bedingten oder unbedingten Frei-
heitsstrafen Einsätze zu Gunsten der Allgemeinheit vorschrei-
ben.

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bezzola, Bortoluzzi, Cavalli,
Chiffelle, Comby, David, Diener, Dünki, Engler, Gadient,
Heberlein, Meier Samuel, Steinegger, Thür, Tschäppät (16)

01.12.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

19.12.1997 Nationalrat. Annahme.

97.3533 s Ip. Frick. Raschere Gangart für eine ökologische 
Steuerreform  (10.10.1997)

Der Bundesrat hat in seinem Strategiepapier zur nachhaltigen
Entwicklung (April 1997) einen Bericht für das Jahr 2001 über
eine mögliche ökologische Steuerreform in Aussicht gestellt.
Darin will er folgende Bereiche aufzeigen:

- die Verschiebung der Belastung vom Faktor Arbeit hin zur Be-
lastung der Energien,

- die wirtschafts-, sozial- und energiepolitischen Auswirkungen,
unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklung.

Die Beschlüsse des Nationalrates und die zahlreichen Bekennt-
nisse in der ständerätlichen Debatte um das Energiegesetz ha-
ben indessen aufgezeigt, dass bereits heute ein breiter Konsens
über eine ökologische Steuerreform besteht. Wir fragen den
Bundesrat daher an:



1. Ist der Bundesrat bereit, seinen Bericht über eine ökologische
Steuerreform bereits vor Ende der laufenden Legislaturperiode -
1. Hälfte 1999 - zu erstatten; namentlich weil eine solche Reform
für den Bund aufkommensneutral sein muss, und deshalb das
für 2001 angestrebte Gleichgewicht der Bundesfinanzen keine
nötige Voraussetzung ist?

2. Teilt er die Auffassung, mit dieser schrittweisen ökologischen
Steuerreform insbesondere die nicht erneuerbaren Energien zu
belasten und die Arbeit (Lohnnebenkosten) so zu entlasten,
dass die AHV-Beiträge zu möglichst grossen Teilen durch Ener-
giesteuern gedeckt werden?

3. Verspricht sich der Bundesrat von einer solchen Reform eben-
falls eine Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsplatzes
Schweiz?

Mitunterzeichnende: Bieri, Cottier, Danioth, Gemperli, Inderkum,
Küchler, Maissen, Paupe, Respini, Schallberger, Simmen (11)

97.3534 s Mo. Respini. Ausarbeitung eines Kommunikati-
onskonzeptes  (10.10.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen:

1. ein neues Konzept für die Kommunikation zwischen Bundes-
rat, Verwaltung, Parlament, Medien und der Oeffentlichkeit zu
erarbeiten mit dem Ziel, durch klare und wirksame Botschaften
vollständige und konzise Informationen zu vermitteln.

Dieses Konzept soll im Hinblick auf die Beschaffung, die Erarbei-
tung und die Verbreitung der Informationen alle technischen
Möglichkeiten, die es heute gibt, mit einbeziehen. Auch die Lin-
guistik, die Sozialwissenschaften und die Psychologie sind für
die Verbesserung der Qualität der Kommunikation heranzuzie-
hen.

2. die notwendigen Gesetzesänderungen zu veranlassen, damit
das neue Kommunikationskonzept im Verkehr zwischen Bun-
desrat und politischen Vertretungen (Parlament, Kantone und
Sozialpartner) und zwischen dem Bundesrat und den Bürgerin-
nen und Bürgern wie auch der Oeffentlichkeit umgesetzt werden
kann.

Mitunterzeichnende: Béguin, Bloetzer, Brändli, Cavadini Jean,
Cottier, Danioth, Gentil, Martin, Paupe, Rochat, Saudan, Schmid
Carlo (12)

97.3535 s Mo. Béguin. Für eine effizientere Bekämpfung der 
Pädophilie  (10.10.1997)

Kürzlich ist eine Affäre um ein Basler Paar bekanntgeworden,
das von einem amerikanischen Gericht der Pädophilie verdäch-
tigt wird. Der Fall hat deutlich gemacht, wie unzulänglich die Mit-
tel sind, mit denen unser Land gegen diese Art von Kriminalität
vorgeht - und dies obwohl der Bundesrat die parlamentarischen
Vorstösse 96.3649 und 96.3650 (Ständerat) bzw. 96.3659 und
96.3660 (Nationalrat) zustimmend beantwortet hat.

Um diese Mängel zu beheben, ersuchen wir den Bundesrat, fol-
gende Massnahmen zu prüfen:

1. Schaffung einer Zentralstelle des Bundes und eines Registers

Alle Informationen, die den Kampf gegen Pädophile verstärken
können, sollten auf Bundesebene zentralisiert werden, z.B. bei
der Fachstelle Menschenhandel im Bundesamt für Polizeiwe-
sen.

Diese Stelle hätte drei Aufgaben: Zentralisierung, Warnung und
Koordination.

Unter der Verantwortung dieser Stelle würde ein Register ge-
schaffen, in dem die Namen aller in Fälle von Pädophilie verwik-
kelten, der Pädophilie verdächtigten, wegen Pädophilie über-
prüften oder verurteilten Personen sowie von Personen, gegen
die wegen Pädophilie ermittelt wird, eingetragen würden. Dieses
Register müsste Informationen aus dem In- und Ausland zentral
erfassen. Selbstverständlich wäre der Zugang zu diesem Regi-
ster vertraulich und den kantonalen Polizeidiensten sowie den
Fachdiensten zur Bekämpfung der Pädophilie vorbehalten. Die
Information müsste in beiden Richtungen zirkulieren, d.h. die
kantonalen Polizeidienste (Sittenpolizei) sollten nicht nur die

Fichen konsultieren, sondern müssten alle Fälle von Pädophilie
ins Register aufnehmen lassen.

Natürlich sollten geringfügige Vergehen (z.B. Exhibitionismus)
nicht in einem solchen Register figurieren; dieses hätte sich, wie
gesagt, auf Fälle von Pädophilie im rechtlichen Sinn des Wortes
zu beschränken.

Das Register sollte nicht nur ein besseres Zirkulieren von Infor-
mationen, sondern auch die Koordination zwischen den kanto-
nalen Polizeidiensten ermöglichen. Auf diese Weise könnten
Doppelspurigkeiten (gleichzeitige Ermittlungen zum gleichen
Tatbestand oder zu den gleichen Personen in verschiedenen
Kantonen) vermieden werden. Der Fragmentierung der Informa-
tion würde vorgebeugt.

2. Schaffung einer Datenbank mit Porträts von Opfern und Tä-
tern

Was die von den kantonalen Polizeidiensten beschlagnahmten
pornographischen Videoaufnahmen betrifft, so sollte eine Da-
tenbank mit den Porträts der missbrauchten Kinder und/oder der
Missbrauchenden, soweit diese auf den Videos erscheinen, an-
gelegt werden. Eine solche Datenbank sollte den internationalen
Polizeiorganen (via Interpol), die Handlungen im Zusammen-
hang mit Pädophilie zurückverfolgen wollen, eine zentrale Bil-
dersammlung für die Schweiz zur Verfügung stellen. Dies würde
auch die Suche nach verschwundenen Kindern und deren Iden-
tifikation - soweit die Bilder es erlauben, das Produktionsland
ausfindig zu machen - erleichtern, um der sexuellen Ausbeutung
einen Riegel zu schieben. Soweit die Gesichter der Missbrau-
chenden auftauchen, müsste dies auch deren Festnahme er-
leichtern.

Die verschiedenen kantonalen Polizeidienste haben es jeweils
mit einzelnen Herstellern bzw. Vertreibern solcher Videos zu tun.
Würden die beschlagnahmten Kassetten zentral erfasst, so lies-
sen sich die rechtswidrig hergestellten Bilder samt der Verpak-
kung der Kassetten und den Filmtiteln miteinander vergleichen.
Dies wäre eine Hilfe, um die von den Herstellern angewendeten
Strategien zur Tarnung ihrer Sendungen besser zu erkennen,
und so könnte die Bedeutung dieser Hersteller oder der Umfang
ihres illegalen Handels besser beurteilt werden.

Die Schweiz darf sich nicht auf die Beschlagnahmung von Kas-
setten beschränken; sie muss logistische Mittel anbieten, mit de-
ren Hilfe man bis zu den Quellen dieses Bildmaterials vorstos-
sen kann.

Mitunterzeichnende: Cavadini Jean, Martin, Paupe (3)

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

97.3536 s Ip. Frick. Internationaler Währungsfonds (IWF)  
(10.10.1997)

Ist der Bundesrat bereit, sich im Internationalen Währungsfonds
(IWF) aktiv dafür einzusetzen, dass der Zweckartikel der IWF-
Statuten ausdrücklich die nachhaltige Entwicklung als Rahmen-
bedingungen für die IWF-Aktivitäten erwähnt?

Mitunterzeichnende: Danioth, Plattner, Simmen (3)

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

97.3537 n Mo. Kommission für Verkehr und Fernmeldewe-
sen NR (96.090). Oeffentlicher Verkehr, Oeffentlichkeit der 
Verkehrsstatistik  (04.11.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die notwendige Rechtsgrundlage
zu schaffen, damit die vollständigen Grunddaten, die Daten über
Angebot und Nachfrage und die finanziellen Ergebnisse der ein-
zelnen bundeseigenen (SBB) und konzessionierten Transport-
unternehmungen weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden können. Insbesondere sollen auch die Auswirkun-
gen der Bahnreform und die Herkunft und Verwendung der Mittel
der öffentlichen Hand statistisch dargestellt werden.

15.12.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

Siehe Geschäft 96.090 BRG 



97.3538 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR (97.033). Agenda 21 für Kantone und Gemein-
den  (11.11.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Prozess zur Erarbeitung und
Umsetzung von kantonalen und kommunalen Agenda 21 einzu-
leiten und zu fördern.

26.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

02.12.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 97.033 BRG 

✕ 97.3539 n Po. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR (97.033). Ökologische volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung  (11.11.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob die Arbeiten an ei-
ner ökologischen Erweiterung der Nationalen Buchhaltung der
Schweiz (Einbezug von Ressourcenverbrauch, ökologischen In-
dikatoren, Gesundheitsindikatoren) im Rahmen der internationa-
len Methodik weiterzuführen sind.

26.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

02.12.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 97.033 BRG 

97.3540 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR (97.033). Ökologische Steuerreform  (11.11.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Bundeseinnahmen auf die
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auszurichten und
dem Parlament im Hinblick auf den Ersatz der geltenden Finanz-
ordnung im Jahr 2006 bis spätestens im Jahr 2002 eine Bot-
schaft über die für eine ökologische Steuerreform notwendige
Anpassung der Bundesverfassung vorzulegen.

Mit einer ökologischen Steuerreform soll einerseits der Ver-
brauch nicht erneuerbarer Ressourcen und/oder die Belastung
der Umwelt besteuert und anderseits der Faktor Arbeit entlastet
werden.

Die Revision ist aufkommens- und fiskalquotenneutral auszuge-
stalten und hat für den Anpassungsprozess der Wirtschaft genü-
gende Übergangsfristen sowie Sonderregelungen für energiein-
tensive und exportorientierte Branchen vorzusehen.

26.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

01.12.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 97.033 BRG 

✕ 97.3541 n Po. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR (97.033). Konkreter Aktionsplan  (11.11.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob für die Umsetzung
der Strategie "Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz" bis Ende
1999 ein Aktionsplan mit konkreten Zielen, verbindlichen Zeitplä-
nen und Finanzierungsvorschlägen zu erarbeiten ist.

26.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu-
nehmen.

02.12.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 97.033 BRG 

97.3542 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR (97.033). Internationale Umweltschutzregelun-
gen  (11.11.1997)

Aufgrund des Berichtes über die nachhaltige Entwicklung in der
Schweiz und der Strategie des Bundesrates (97.033) beauftragt
der Nationalrat den Bundesrat, in allen relevanten internationa-
len Organisationen, insbesondere in internationalen Umweltfora
und in der WTO, international anwendbare Umweltschutzüber-

einkommen zu fördern und zu entwickeln (Globalisierung des
Umweltschutzes).

26.11.1997 Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzuneh-
men.

02.12.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 97.033 BRG 

✕ 97.3543 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR (97.033) Minderheit Thür. Verbrauch von fossi-
len Energieträgern. Reduktion  (11.11.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die bereits verabschiedeten Lö-
sungen im Energiebereich weiterzuverfolgen und zu verbessern
mit dem Ziel, den Verbrauch von fossilen Energieträgern in den
nächsten zehn Jahren erheblich zu verringern.

26.11.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

19.12.1997 Zurückgezogen.

Siehe Geschäft 97.033 BRG 

97.3544 n Mo. Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit NR (97.035) Minderheit Goll. Moratorium für 
Xenotransplantation  (08.11.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, im Bundesbeschluss über die
Kontrolle von Blut, Blutprodukten und Transplantaten ein Mora-
torium für die Transplantation von tierischen Organen auf den
Menschen einzufügen.

Siehe Geschäft 97.035 BRG 

97.3545 n Po. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. Vertretung der Frauen in Lehre und Forschung  
(14.11.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, im Rahmen der Wissenschafts-
und Technologiebotschaft 2000-2003 aufzuzeigen, wie sich die
Situation der Frauen in Ausbildung, Lehre und Forschung an
Hochschulen und Fachhochschulen entwickelt hat und mit wel-
chen zusätzlichen Massnahmen er die Anstrengungen für die
angemessenere Vertretung der Frauen in diesen Bereichen ver-
stärken will.

97.3546 n Po. Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur NR. Anerkennung der FH-Diplome im Ausland  
(14.11.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, umgehend eine Basis für die in-
ternationale Anerkennung der Fachhochschuldiplome zu erstel-
len und sich mit Priorität für deren Anerkennung in der EU und in
Nordamerika einzusetzen.

97.3547 n Mo. Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR 
(97.300). Steuerreform mit ökologischer Ausrichtung  
(18.11.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Bundeseinnahmen auf die
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auszurichten und
dem Parlament bis spätestens im Jahr 2001 eine Botschaft über
die für eine Steuerreform mit ökologischer Ausrichtung notwen-
dige Anpassung der Bundesverfassung vorzulegen.

Mit einer Steuerreform mit ökologischer Ausrichtung soll einer-
seits der Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen und/oder die
Belastung der Umwelt besteuert und anderseits der Faktor Ar-
beit entlastet werden.

Siehe Geschäft 97.300 Kt.Iv. Luzern

97.3548 s Emp. Staatspolitische Kommission SR (97.3548) 
Minderheit Frick. Auswirkung der Arbeitsbewilligung für 
Tänzerinnen und Tänzer in Ausnahmefällen  (24.11.1997)

Der Bundesrat ist eingeladen, Schritte in die Wege zu leiten, da-
mit in Härtefällen Tänzerinnen bzw. Tänzer, die bereits mit Be-



willigung in der Schweiz arbeiten, die Möglichkeit erhalten, auch
in anderen Berufen zu arbeiten.

Mitunterzeichnende: Delalay, Rhinow, Spoerry (3)

08.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Empfehlung als erfüllt
abzuschreiben.

97.3549 n Po. Geschäftsprüfungskommission NR. Militäri-
sche Beförderungen  (20.11.1997)
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob bei Beförderungen
in der Armee, Anwärterinnen und Anwärter einen Strafregister-
Auszug beizubringen haben.

✕ 97.3550 s Mo. Finanzkommission SR (97.061). Wiederher-
stellung des finanziellen Gleichgewichts der Arbeitslosen-
versicherung  (11.11.1997)
Der dringliche Bundesbeschluss über die Finanzierung der Ar-
beitslosenversicherung tritt am 1. Dezember 1997 als Folge der
Volksabstimmung vom 28. September 1997 ausser Kraft.
Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten
dringlich Massnahmen vorzuschlagen, um das finanzielle
Gleichgewicht wiederherzustellen.
Das Ziel sollte sowohl durch eine Erhöhung des beitragspflichti-
gen Lohnes als auch durch den Vollzug wirksamer Kontroll-
massnahmen bei den Ausgaben errreicht werden.

08.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

15.12.1997 Zurückgezogen.
Siehe Geschäft 97.061 BRG 

✕ 97.3551 n Mo. Finanzkommission NR (97.061). Sanierung 
der Arbeitslosenversicherung  (21.11.1997)
Der Bundesrat ist beauftragt, unverzüglich eine Vorlage zur Sa-
nierung der Arbeitslosenversicherung vorzulegen.

08.12.1997 Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln.

16.12.1997 Nationalrat. Annahme; siehe gleichlautende Motion
des Ständerates, Nr. 97.3599.
Siehe Geschäft 97.061 BRG 

97.3553 n Mo. Liberale Fraktion. Änderung von Gesetzes-
bestimmungen mit finanziellen Konsequenzen  (01.12.1997)
Die Prüfung des Bundesbudgets zeigt, dass die Möglichkeiten,
das Defizit wirklich zu reduzieren, äusserst begrenzt sind. So
lassen sich zahlreiche Ausgabenposten durch die Beratung des
Budgets und die Abstimmung darüber nicht kürzen, weil sie ge-
setzlich vorgeschrieben sind. Deshalb wird der Bundesrat aufge-
fordert, mit Wirkung auf den 01.01.1999 die Erlasse in seinem
Kompetenzbereich zu ändern und im Laufe des Jahres 1998
dem Parlament Vorschläge zu Gesetzesrevisionen zu unterbrei-
ten, die es erlauben, die Ausgaben zu senken. Die Gesamtheit
dieser Massnahmen muss zu Einsparungen in der Höhe von
zwei Milliarden Franken führen.

Sprecher: Gros Jean-Michel

97.3554 n Ip. Schmid Samuel. Ausbildung der Stäbe des 
Bundesrates  (01.12.1997)
Der Bundesrat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:
1. Ist der Bundesrat der Auffassung, dass seine Stäbe im heuti-
gen Zeitpunkt die für ausserordentliche Lagen erforderlichen Er-
fahrungen und Kenntnisse besitzen?
2. Ist der Bundesrat bereit, durch ein geeignetes Alarmierungs-,
Verbindungs- und Führungssystem den Einsatz seiner persönli-
chen Stäbe jederzeit sicherzustellen?
3. Bis zu welchem Zeitpunkt kann der Bundesrat die operative
Bereitschaft seiner Stäbe bestätigen?

4. Ist der Bundesrat bereit, seine Stäbe, insbesondere diejeni-
gen der Generalsekretäre, jährlich mindestens einmal zusam-
men mit dem Bundeskanzler als Stabschef und einem Teil des
Bundesrates testen zu lassen?

5. Könnte nicht die jetzt eingeübte Vorbereitungsgruppe oder
mindestens deren Chef weiter beauftragt werden?

6. Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass die auf mi-
litärischer Seite vorhandenen Führungs- und Entscheidfin-
dungserfahrungen für Krisenlagen in geeigneter Form für seine
Stäbe nutzbar gemacht werden sollten?

7. Ist der Bundesrat bereit, dafür zu sorgen, dass die Akzeptanz
derartiger Uebungen in allen betroffenen Teilen der Verwaltung
anerkannt wird?

Mitunterzeichnende: Bonny, Thür (2)

97.3555 s Ip. Saudan. Kontrolle der Reserven und Rückstel-
lungen der Krankenkassen  (01.12.1997)

Art. 60 des KVG verpflichtet die Krankenkassen, Reserven an-
zulegen. Die Art. 78 und 80 der KVV legen die Höhe dieser Re-
serven und die Art der zugelassenen Anlage fest. Weiter müs-
sen die Krankenkassen dem Bundesamt für Sozialversicherung
(BSV) das Anlagereglement und Änderungen zur Kenntnis brin-
gen. Das BSV .kann von den Krankenkassen Auskünfte über die
vorgenommenen Anlagen verlangen und Weisungen zur Einhal-
tung der Grundsätze von Abs. 1 erteilen.

Art. 83 verlangt die Bildung von Rückstellungen für unerledigte
Versicherungsfälle, setzt jedoch deren Höhe nicht fest.

Kann uns der Bundesrat Auskunft geben auf die folgenden Fra-
gen:

A

1. a. Worin besteht die Aufsichtspflicht des BSV und worauf er-
streckt sie sich?

b. Welche Mittel stehen dem BSV für seine Aufgabe zur Verfü-
gung und wie geht es vor?

2. Welchen Betrag haben die zehn grössten Krankenkassen (mit
über 86% aller Versicherten) 1995 und 96 insgesamt für die ver-
schiedenen Reserven und Rückstellungen aufgewendet? Wie-
viel sehen sie 1998 dafür vor?

3. Wie werden die Börsenanlagen am Ende des Geschäftsjahres
bewertet?

4. Wie verteilt sich das Immobiliarvermögen auf Liegenschaften
für den Eigengebrauch, Mietgebäude und Geschäftshäuser? In
welchem Verhältnis erscheinen deren Werte in der Rechnung:
Bauwert, Ertragswert, Marktwert oder Versicherungswert?

5. Wie hoch sind die Kosten für die Verwaltung

a. des Immobilienvermögens

b. des Börsenportfolios

Sind diese Kosten in der Rechnung gesondert aufgeführt?

6. Lässt sich bestimmen, welcher Anteil an den Mitteln einer
Krankenkasse der Nettoertrag aller Reserven und Rückstellun-
gen ausmacht ?

B

Artikel 83 der KVV legt nicht fest, wie hoch die Rückstellungen
für unerledigte Versicherungsfälle sein müssen. Welches ist der
Gesamtbetrag dieser Reserven und in welcher Form werden sie
angelegt?

C

Für die Bildung der Reserven und Rückstellungen werden zu ei-
nem mehr oder weniger grossen Teil die Prämien der Versicher-
ten verwendet. Kann man daraus schliessen, dass die Versi-
cherten, ungeachtet der Rechtsform der Krankenkasse, das
Recht haben, bei einem Wechsel des Versicherers im Rahmen
der Freizügigkeit den Teil der Reserven und Rückstellungen zu
beanspruchen, den sie im Rahmen der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung in sie eingebracht haben?



97.3556 s Emp. Bisig. Bewertung nichtkotierter Wertpapiere 
von Immobiliengesellschaften für die Vermögenssteuer  
(01.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen die eidgenössische Steuerver-
waltung zu beauftragen, die Bewertung nichtkotierter Wertpa-
piere von Immobiliengesellschaften für die Vermögenssteuer
den gegebenen Verhältnissen anzupassen. Vor allem ist als Ka-
pitalisierungszinsfuss für Mieterträge mindestens ein um zwei
Prozentpunkte erhöhter Zinssatz für Althypotheken im 1. Rang
festzulegen.

Zu überprüfen ist auch eine realistische Berücksichtigung von
Art und wirtschaftlichem Alter einer Mietliegenschaft.

Mitunterzeichnende: Brändli, Büttiker, Forster, Frick, Leumann,
Loretan Willy, Merz, Rhyner, Saudan, Schüle, Seiler Bernhard,
Spoerry, Wicki (13)

97.3558 n Ip. Ehrler. Klare Deklaration für traditionell 
hergestellte Nahrungsmittel  (02.12.1997)

Gegenwärtig ist bei den Konsumenten eine grosse Verunsiche-
rung in Bezug auf gentechnisch veränderte Nahrungsmittel fest-
zustellen. Das Gleiche gilt auch für Produzenten, Verarbeiter
und Verteiler. Die Bestrebungen, Kanäle mit traditionell herge-
stellten Nahrungsmitteln offen zu halten und damit den Konsu-
menten eine echte Wahlfreiheit zu geben, scheitern heute daran,
dass niemand mehr entsprechende Garantien abzugeben ver-
mag. Tatsächlich können auch bei traditionell hergestellten Nah-
rungsmitteln, beispielsweise infolge von Kontamination beim
Transport oder bei der Verarbeitung, immer wieder kleinste Spu-
ren von gentechnisch veränderten Organismen nachgewiesen
werden. Auch die Bioproduzenten kämpfen mit diesem Problem.
Ihre Anstrengungen um eine möglichst hohe Natürlichkeit wer-
den dadurch untergraben. Generell erhält man den Eindruck,
dass im internationalen Handel wenig unternommen wird, um
eine Vermischung von traditionell hergestellten und gentech-
nisch veränderten Produkten zu verhindern.
Dieser Zustand ist für Produzenten und Konsumenten gleicher-
massen unbefriedigend: Beide wissen letztlich nicht, was sie ge-
nau einkaufen. Diese Unsicherheit dürfte wohl solange bestehen
bleiben, als eine Nulltoleranz angestrebt wird, die heute faktisch
niemand mehr garantieren kann.
Der Bundesrat wird gebeten, in diesem Zusammenhang die fol-
genden Fragen zu beantworten:

1. Könnte das Problem nicht in der Weise gelöst werden, dass
eine Toleranzgrenze festgelegt wird und dass Produkte, welche
die Toleranzgrenze nicht erreichen, sowohl gegenüber den Bau-
ern wie auch Konsumenten als "traditionell hergestellt" bezeich-
net werden?

2. Wäre es nicht sinnvoll, sich - national und international - auf
eine einheitliche Analysemethode zu verständigen, um der heu-
tigen Unsicherheit auf allen Stufen zu begegnen?

3. Könnte eine Deklaration auch in der Weise vorgenommen
werden, dass neben dem Inhalt der Produkte auch die Produkti-
onsprozesse - traditionell bzw. mit Einsatz von Gentechnologie -
deklariert werden?

4. Müsste in dieser sensiblen Frage nicht noch vermehrt darauf
geachtet werden, die Deklaration deutlicher wahrnehmbar und
verständlicher zu gestalten?

5. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, über seine diplo-
matischen Kanäle die Beschaffung von traditionell hergestellten
Futtermitteln, beispielsweise von Soja, zu unterstützen?

Mitunterzeichnende: Baumberger, Bircher, Brunner Toni,
Dupraz, Eberhard, Engelberger, Fehr Lisbeth, Freund, Heim,
Hochreutener, Imhof, Kühne, Leu, Lötscher, Philipona,
Raggenbass, Ruckstuhl, Sandoz Marcel, Tschuppert,
Wittenwiler, Wyss, Zapfl (22)

97.3559 n Ip. Borer. Verwaltungsbeschwerde gemäss Art. 53 
Abs. 1 KVG  (02.12.1997)

Im Zusammenhang mit dem durch den Aargauer Regierungsrat
genehmigten Tarif für die Tagesvollpauschale der Rheuma- und

Rehabilitationsklinik Schinznach von Fr. 259.-- für aargauer Pa-
tienten wurde von 4 Einzelpersonen eine Beschwerde an den
Bundesrat eingereicht. Einerseits wirft die Beschwerde grundle-
gende fachspezifische Fragen bezüglich der Tarifgestaltung auf,
die nicht nur einer juristischen, sondern auch einer politischen
Stellungnahme bedürfen. Andererseits sind aufgrund dieser Be-
schwerde grundsätzliche Fragen betreffend Legitimation zu klä-
ren.

Ich bitte den Bundesrat in diesem Zusammenhang um die Be-
antwortung folgender Fragen:

1. Wie stellt sich der Bundesrat zum Umstand, dass im konkret
geschilderten Fall mit Segen des Regierungsrates der Rheuma-
und Rehabilitationsklinik Schinznach die Tagesvollpauschale für
die allgemeine Abteilung pro Pflegetag für aargauer Patienten
von Fr. 152.-- auf Fr. 259.-- angehoben wird; dies angesichts der
erklärten Absicht, mit dem KVG vor allem auch der Kostenspi-
rale entgegenzuwirken?

2. Ist es nach Ansicht des Bundesrates akzeptabel, wenn durch
eine Kantonsregierung Tagesvollpauschalen für das Jahr 1997
zu Lasten der sozialen Krankenversicherung KVG genehmigt
werden, ohne dass beim entsprechenden Leistungserbringer in
den vorangehenden Jahresrechnungen Kostenrechnungen für
die allgemeine Abteilung vorliegen?

3. Gemäss dem Preisüberwachungsgesetz sind u.a. die neu
festzusetzenden Taxen der allgemeinen Abteilung der Spitäler
vor der Genehmigung durch die Kantonsregierung von Preis-
überwacher zu beurteilen. Nach meinen Informationen hat die-
ser zu diesem Zeitpunkt im vorliegenden Fall auf eine Stellung-
nahme verzichtet. Wie stellt sich der Bundesrat zu diesem Um-
stand angesichts der Tatsache, dass eine Erhöhung der Tages-
vollpauschale um sage und schreibe 70,4 Prozent sicher nicht
alltäglich sein kann?

4. Welches sind die Grundlagen, auf welchen eine Kantonsre-
gierung bei der Beurteilung zwingend basieren muss, wenn es
darum geht, Tarife für Leistungen in stationären Einrichtungen
zu Lasten der sozialen Krankenversicherung zu genehmigen,
sofern beim entsprechenden Leistungserbringer keine detaillier-
ten Kostenrechnungen für die allgemeine Abteilung vorliegen?

5. Sind nach Ansicht des Bundesrates die Kantonsregierungen
auf Grund der gesetzlich vorgeschriebenen Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit nicht verpflichtet, bei der Genehmigung der Tarife
für Leistungen zu Lasten der sozialen Krankenversicherung be-
züglich Kosten-/Nutzen umfassende Vergleiche zwischen ein-
zelnen vergleichbaren Leistungserbringern anzustellen; inkl. ei-
nem Vergleich der Patientenverweildauer in den einzelnen Spi-
tälern in vergleichbaren Fällen?

6. Der Botschaft des Bundesrates vom 06.11.1991 zur Revision
des KVG auf Seite 93ff kann entnommen werden, dass die Lan-
desregierung am schon vorher gültigen Recht der Versicherten
auf eine Beschwerde festhalten wollte. Bundesrat Cotti bestä-
tigte diese grundsätzliche Haltung der Landesregierung vor dem
Ständerat in seinen Ausführungen vom 12.12.1992 ausdrück-
lich. Der Nationalrat folgte 1993 in seinen Entscheiden diesbe-
züglich dem Bundesrat, der Ständerat schloss sich diesen Be-
schlüssen an. Hat diese grundsätzliche Auslegung des Be-
schwerderechtes zugunsten der Versicherten weiterhin Gültig-
keit?

7. Unterstützt der Bundesrat die Stellungnahme des Preisüber-
wachers, Nationalrat Werner Marti, der in einem Schreiben vom
31.10.1997 explizit festhält, dass die 4 Beschwerdeführer im Fall
der Einsprache gegen die genehmigten Tarife der Rheuma- und
Rehabilitationsklinik Schinznach beschwerdeberechtigt sind
(eine Beurteilung, die übrigens von verschiedenen namhaften
Rechtsgelehrten in mehreren Gutachten unterstützt wird)?

8. Wie stellt sich der Bundesrat zum Umstand, dass das Bundes-
amt für Justiz mit Schreiben vom 01.10.1997 einen eher unge-
wöhnlichen Weg der Informationsbeschaffung wählte und sämt-
liche Gegenparteien der 4 Beschwerdeführer anlässlich einer
"kleinen Vernehmlassung" einlud, zur Beschwerdelegitimation
der 4 Beschwerdeführer Stellung zu nehmen? Ist das Ergebnis
einer derartigen Vernehmlassung nicht im vornherein klar?



97.3561 s Mo. Plattner. Behörden im Internet  (02.12.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, einen Gesetzesentwurf über
die Internetpräsenz der eidgenössischen Behörden und der öf-
fentlichrechtlichen Anstalten des Bundes zu unterbreiten.

Der Entwurf soll

- im Hinblick auf die wirkungsorientierte Verwaltungsorganisa-
tion,

- zur Sicherung demokratischer Transparenz,

- zur Gewährleistung des raschen und allgemeinen Zugangs zu
den Veröffentlichungen,

- zur substantiellen Verminderung unnötiger Druck-, Publikati-
ons- und Versandkosten,

- zur Durchsetzung des Verursacherprinzips beim Bezug von
Leistungen der Bundesbehörden und öffentlich-rechtlichen An-
stalten

insbesondere folgende Sachverhalte regeln:

1. die Verpflichtung der eidgenössischen Behörden und öffentli-
chen Anstalten, zur Veröffentlichung bestimmter Botschaften,
Berichte, Urteile, anderer Entscheide sowie ihrer markt- und
konsumentenbezogenen Informationen im Internet verfügbar zu
machen;

2. die unumgänglichen Ausnahmen von der Pflicht zur Publika-
tion im Internet;

3. die urheberrechtlichen Fragen;

4. die nach Möglichkeiten und Aufwand differenzierten Einfüh-
rungsfristen;

5. die Zugriffsgebühren nach dem Verursacherprinzip;

6. die Zugriffsregelung zur unentgeltlichen Benutzung;

7. die Abänderung oder Aufhebung bestehender Publikations-
vorschriften;

8. die mögliche Harmonisierung mit den Kantonen.

Mitunterzeichnende: Aeby, Beerli, Bieri, Bisig, Brunner
Christiane, Büttiker, Cottier, Delalay, Forster, Frick, Gemperli,
Gentil, Inderkum, Iten, Leumann, Martin, Marty Dick, Onken,
Paupe, Respini, Rhinow, Rochat, Saudan, Schiesser, Schüle,
Seiler Bernhard, Simmen, Spoerry, Weber Monika, Wicki (30)

97.3562 s Po. Rochat. Beitrag zur Vernichtung chemischer 
Waffen in Russland  (02.12.1997)

An der Jahrestagung der Nordatlantischen Versammlung in Bu-
karest äusserte sich der Generaldirektor der Organisation für
das Verbot chemischer Waffen ,José Bustani, zufrieden über
den Beitritt von nunmehr 165 Nationen, von denen bereits 100
das Übereinkommen ratifiziert haben. Gleichzeitig gab er seiner
Sorge bezüglich der konkreten Schwierigkeiten Ausdruck, mit
denen sich Russland bei der Vernichtung seiner beträchtlichen
Vorräte an chemischen Waffen konfrontiert sieht. Er appellierte
an die Zusammenarbeit der anderen Länder, damit die festge-
setzte Frist zur Vernichtung eingehalten werden kann. Russland
hat das Übereinkommen am 05.11.1997 ratifiziert und den Ge-
brauch von chemischen Waffen aus seiner Militärdoktrinentfernt.
Die in Bukarest anwesenden russischen Parlamentarier bestä-
tigten die Notwendigkeit technologischer und finanzieller Unter-
stützung in dieser Sache.

Angesichts des hohen Standards, den die Schweiz im Bereich
der Vernichtung toxischer und gefährlicher Stoffe erreicht
hat,beantrage ich dem Bundesrat, die Möglichkeit einer solchen
Zusammenarbeit und deren finanzielle Auswirkungen zu prü-
fen,und zwar im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden oder
einer anderen Organisation, der die Schweiz angehört.

Mitunterzeichnende: Cavadini Jean, Cottier, Delalay, Merz,
Plattner, Rochat, Saudan (7)

97.3563 n Ip. Grüne Fraktion. 1998. Keine Armeetage  
(02.12.1997)

Am 20.11.1997 hat Bundesrat Ogi den Startschuss für die Ar-
meetage vom 12. und 13.06.1998 in Frauenfeld gegeben. Eine
solche Leistungsschau lässt viele Fragen offen.

1. Ist der Bundesrat bereit, seinen Entscheid für die Armeetage
nochmals zu überdenken?

2. Im Armeeleitbild 95 (ALB 95) erwähnt der Bundesrat als si-
cherheitspolitische Strategie nebst der Armee die Bereiche Aus-
senpolitik, den Zivilschutz, die Wirtschaftspolitik und Aussenwirt-
schaftspolitik, die wirtschaftliche Landesversorgung, den Staats-
schutz und die Information. Da mit den Armeetagen in Frauen-
feld nur die Armee zur Schau gestellt werden soll, fragen wir den
Bundesrat, ob er der Armee gegenüber etwa der Aussenpolitik,
der Information oder etwa dem Staatsschutz grössere Bedeu-
tung zumisst? Wenn nein, auf wann werden "Aussenpolitiktage"
geplant?

3. Der Armeeauftrag wird sowohl im Sicherheitsbericht 90 als
auch im ALB 95 in drei gleichwertige Bereiche aufgeteilt. Wird al-
len drei Bereichen an den vorgesehenen Armeetagen umfang-
mässig gleiche Bedeutung zugemessen? Oder welche Gewich-
tung ist vorgesehen? Welchen Stellenwert wird dabei dem Auf-
bau einer europäischen Sicherheitsordnung beigemessen?

4. Welche Bedeutung wird an den Armeetagen den sogenannt
neuen Risiken, z.B. dem Nord-Süd-Gefälle, beigemessen?

5. Wird die Armeeschau auch den Aspekten der Konfliktvermei-
dung Rechnung tragen? Inwiefern?

6. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass mit der Armeeschau
vor allem jenen Kräften in unserem Land Auftrieb gegeben wird,
die daran glauben, mit einer schlagkräftigen Armee liessen sich
Konflikte lösen oder vermeiden?

7. Der Bundesrat geht von 300 000 Zuschauern aus. Wie ge-
denkt er, deren möglichst umweltverträgliche Beförderung si-
cherzustellen? Mit welchem Modalsplit rechnet er?

8. Sieht der Bundesrat ein, dass in Anbetracht der enormen Um-
weltbelastung durch Flugverkehr an den Armeetagen wenig-
stens auf das Präsentieren von Militärflugzeugen in der Luft ver-
zichtet werden sollte?

9. Wieviel pensionierte Militärpersonen sind für die Vorbereitun-
gen der Armeetage angestellt worden? In welchem Umfang be-
laufen sich deren Honorare?

10. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die drei Millionen
Franken, die für die Armeetage 1998 vorgesehen sind, nicht
besser in Friedensförderungsmassnahmen, die Bemühungen
für gewaltfreie Konfliktlösungen und Demokratieförderung inve-
stiert werden sollten?

11. Ist der Bundesrat bereit, statt der vorgesehenen drei Millio-
nen Franken in Armeetage zu investieren einen Teil dessen je-
nen NGO zukommen zu lassen, die sich seit Jahren um gewalt-
freie Konfliktlösungen bemühen?

12. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass in der gegenwärtigen
Positionierung der Schweiz in Europa und in der Welt statt Ar-
meetage "UNO-Tage" einen zukunftsgerichteten Beitrag für un-
ser Land und die internationale Friedenssicherung leisten könn-
ten?

13. Wie ist das Zitat in der EMD-Pressemeldung vom
20.11.1997: "Die Armee, das sind wir alle zusammen" von Alt-
Korpskommandant Paul Rickert zu verstehen?

Sprecherin: Hollenstein

97.3564 n Ip. Rechsteiner Paul. 2. Säule. Vergessene Gut-
haben  (03.12.1997)

An einer Medienkonferenz der Gewerkschaft Bau und Industrie
(GBI) ist auf das gravierende Problem "vergessener" Konti bei
der 2. Säule aus der Zeit des Vorobligatoriums aufmerksam ge-
macht worden. Schwierigkeiten ergeben sich nicht zuletzt des-
halb, weil die Berechtigten in den meisten Fällen über ihre Gut-
haben weder informiert noch dokumentiert sind.

Ich ersuche den Bundesrat um Beantwortung folgender Fragen:



1. Ist sich der Bundesrat der Tragweite und des Umfangs des
Problems bewusst und ist er bereit, dafür rasch eine Lösung zu
suchen?
2. Ist er insbesondere bereit, z.B. beim Bundesamt für Sozialver-
sicherung eine zentrale Melde- und Auskunftsstelle für vorobli-
gatorische Freizügigkeitsguthaben (verbunden mit einer Melde-
pflicht der Einrichtungen der 2. Säule) einzurichten?
3. Ist er bereit, diese Stelle zu verpflichten, mit den geeigneten
Mitteln aktiv nach den Berechtigten zu suchen?
4. Ist der Bundesrat bereit, im Interesse der (Sozial-) Versicher-
ten die Schaffung eines universellen Versicherungsausweises
der 1. und 2. Säule zu prüfen, welche diese regelmässig über
ihre entsprechenden Guthaben informiert?
5. Wie steht es in diesem Zusammenhang mit der raschen Rea-
lisierung des AHV-Spiegelregisters?

Mitunterzeichnende: Banga, Béguelin, Berberat, Burgener,
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Gross Jost, Hämmerle, Jeanprêtre,
Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Ruffy, Semadeni, Strahm,
Stump, Thanei, Vermot, Weber Agnes, Widmer, Ziegler (21)

97.3565 s Po. Rochat. Invalidenversicherung und öffentliche 
Hilfe für Drogensüchtige. Harmonisierung  (03.12.1997)
Durch die Kürzung der Taggelder einerseits und durch die re-
striktive Politik der Invalidenversicherung andererseits ist die Fi-
nanzierung von Institutionen, die Wohntherapien für Drogenab-
hängige anbieten, stark gefährdet. Die betroffenen Institutionen
befürchten kurzfristig eine spürbare Schwächung der Säule
”Therapie”, die Schliessung einiger solcher Stellen und einen
Rückgang des Angebots.
Gleichzeitig bestätigt das Departement die Notwendigkeit viel-
seitiger Hilfe für Drogenabhängige und eines breiteren Angebots
an Therapiemöglichkeiten, Pflege und Betreuung.
Angesichts dieser zwei widersprüchlichen Schritte innerhalb
desselben Departementes bitte ich den Bundesrat, die Situation
umfassend zu untersuchen und dem Ständerat einen Lösungs-
vorschlag zu unterbeiten für die Bereiche Angebot, Verschieden-
heit und Finanzierung von öffentlichen Therapien für Drogenab-
hängige.

Mitunterzeichnende: Beerli, Saudan, Schiesser (3)

97.3566 n Ip. Berberat. Büro für Konsumentenfragen. 
Ansiedlung im Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA)  
(04.12.1997)
Im Rahmen der Restrukturierung des Volkswirtschaftsdeparte-
ments (EVD), wird ein neues Bundesamt für Wirtschaft und Ar-
beit (BWA) ab 01.01.1998 das BIGA ersetzen. Letzteres wird bei
dieser Gelegenheit seine Bezeichnung ändern.
Eine der Folgen dieser Umstrukturierung ist die Umsiedlung des
Büros für Konsumentenfragen, vom Zentralsekretariat des EVD
ins BWA.
In dieser Sache haben wir folgende Fragen:
1.  Welches sind die Gründe für die Umsiedlung des Büros für
Konsumentenfragen ins Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit
(BWA)?
2. Trifft es zu, dass die KonsumentInnenorganisationen mit gros-
sem Nachdruck forderten, dass dieses Büro dem Generalsekre-
tariat des EVD zugeteilt bleibt, oder höchstens administrativ und
nicht hierarchisch dem BWA unterstellt wird?
3. Wenn solche Bedenken geäussert wurden, warum ist der
Bundesrat nicht darauf eingegangen?
4. Ist der Bundesrat nicht der Ansicht, dass die hierarchische Un-
terstellung dem BWA die Neutralität und Unabhängigkeit dieses
Organs beeinträchtigt und dadurch auch die Position der Konsu-
mentinnen und Konsumenten schwächt?
5. Wie will der Bundesrat sicherstellen, dass dieses Büro die An-
liegen der Konsumentinnen und Konsumenten vertreten kann,
insbesondere bei Stellungnahmen zu Gesetzes- oder Verord-
nungsentwürfen und auch dann, wenn es eine andere Haltung
als das BWA einnimmt?

6. Ist der Entscheid für diesen Wechsel unwiderruflich?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Banga,
Béguelin, Borel, Burgener, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Fankhauser, Gross Jost, Günter, Hämmerle, Hubacher,
Jeanprêtre, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul,
Rennwald, Roth-Bernasconi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump,
Thanei, Weber Agnes, Widmer, Ziegler (29)

97.3567 n Ip. Widmer. Regionale Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV) (04.12.1997)

1. Gibt es in Bezug auf die Aufsicht der RAV trotz der rechtlich
scheinbar klaren Kompetenzordnung zwischen dem Bund und
den Kantonen (vgl. AVIV Art. 119a, Abs. 1 und 2) im praktischen
Vollzug Schnittstellenprobleme, welche dazu führen, dass we-
der der Bund noch die Kantone die effektive und effiziente Auf-
sicht der RAV an die Hand nehmen?

2. Wieviele Stellensuchende hat ein Berater praktisch und nicht
nur vorschriftsgemäss zu betreuen, d.h. wenn man die Personal-
fluktuation, die Ferien und den Ausbildungsbedarf berücksich-
tigt?

a. Gibt es Maximalzahlen, welche?

b. Gibt es Minimalzahlen, welche?

c. Wie sieht der gesamtschweizerische Durchschnitt aus?

3. Wie sieht der Leistungsausweis der RAV in Bezug auf die
Langzeitarbeitslosen aus? Falls dieser nicht genügt, welche
neuen Kapazitäten müssen geschaffen werden, damit auch
Langzeitarbeitslose und nicht nur "Neuarbeitslose" die ihnen zu-
kommende Beratung und Betreuung bekommen?

4. Wie oft kommt es vor, dass die RAV wegen Arbeitsüberla-
stung Arbeitslose einfach an Temporärfirmen weitervermitteln?

5. Wer ist in Zukunft für die Prüfung der Gesuche im Zusammen-
hang mit den Beschäftigungsprogrammen zuständig: sind es die
tripartiten Kommissionen, in denen ja auch die Sozialpartner ver-
treten sind oder sind es weiterhin die Sozialpartner, wie es im
Kreisschreiben über arbeitsmarktliche Massnahmen vom
30.05.1997 vorgesehen war?

6. Wie funktioniert die Logistik arbeitsmarktlicher Massnahmen
(LAM) und welche Erkenntnisse resultieren aus ihrer Tätigkeit?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, Banga, Baumann
Ruedi, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Bühlmann, Burgener,
Cavalli, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Gonseth, Gross Jost,
Günter, Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Jeanprêtre, Maury
Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul, Rennwald, Ruffy,
Semadeni, Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Vermot,
Weber Agnes, Ziegler (34)

97.3568 n Mo. Teuscher. Stopp der umweltschädlichen Wie-
deraufbereitung von Brennelementen  (04.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, die bestehende Atomenergiege-
setzgebung in der Weise zu überarbeiten, dass die Ausfuhr von
abgebrannten Kernbrennelementen ins Ausland verunmöglicht
werden.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Fasel,
Gonseth, Hollenstein, Meier Hans, Ostermann, Rechsteiner-
Basel, Semadeni, Stump, Thür (11)

97.3569 n Ip. Schmid Samuel. Einsparungsmöglichkeiten 
durch Steuerung der Personalkosten  (04.12.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche Massnahmen hat der Bundesrat ergriffen, um eine
wirksame Steuerung der Personalkosten zu gewährleisten?

2. Gibt es einheitliche Vorgaben?

3. Wie wird garantiert, dass die Vorgaben eingehalten werden?
Mit welchen Mitteln werden Fehlentwicklungen korrigiert und
sanktioniert?

4. Kann der Bundesrat Auskunft geben über die ersten Erfahrun-
gen mit der Personalkostensteuerung? Wenn ja: welche Resul-



tate sind zu erkennen? Wenn nein: Wann ist eine Auskunft mög-
lich?

5. Hat sich der Bundesrat Zielvorgaben für die Senkung der Per-
sonalkosten gesetzt? Welche sind es und wie will er sie errei-
chen?

6. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass - eine wirk-
same Personalkostensteuerung vorausgesetzt - die jährliche
Festlegung eines Stellenplafonds nicht mehr notwendig ist?
Wann ist allenfalls mit einem Antrag auf Aenderung des Geset-
zes zu rechnen?

7. Wie die meisten öffentlichen Verwaltungen zahlt der Bund im
untersten, unteren und mittleren Bereich zu hohe, im obersten
Bereich eher zu tiefe Löhne. Glaubt der Bundesrat, dass mit der
Personalkostensteuerung eine Annäherung der Bundeslöhne an
den Markt möglich wird? Wenn nein: Mit welchen anderen Mass-
nahmen gedenkt er, eine solche Annäherung zu erreichen?

8. Ist es möglich, die Auslagerung von ordentlichen Verwal-
tungsaufgaben - offen oder indirekt durch Aufträge an Gutachter
und Experten - zu kontrollieren und zu begrenzen evtl. sogar in
die Personalkostensteuerung einzuschliessen?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Brunner
Toni, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Freund, Hasler Ernst,
Kunz, Maurer, Seiler Hanspeter, Vetterli, Weyeneth, Wyss (13)

97.3570 n Po. Liberale Fraktion. Ehe und Geschlechts-
umwandlung  (04.12.1997)

Wir bitten den Bundesrat zu prüfen, ob die juristischen Folgen ei-
ner Geschechtsumwandlung während der Ehe durch einen Ge-
setzesentwurf oder eine Änderung des Zivilgesetzbuches zu re-
geln sind.

Sprecherin: Sandoz Suzette

97.3571 n Mo. Baumann Stephanie. Verbesserung der AHV-
Renten für Alleinstehende  (08.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Aenderung des AHV-Geset-
zes in dem Sinne vorzulegen, dass alleinstehenden AHV-Rent-
nern ein Zuschlag von 20 Prozent zu ihrer Rente gewährt wird.
Rente und Zuschlag dürfen zusammen den Höchstbetrag der Al-
tersrente nicht übersteigen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, von Allmen,
Banga, Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel, Burgener, Cavalli,
Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, Goll, Gross Andreas,
Gross Jost, Günter, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre, Ledergerber, Leemann, Marti
Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul,
Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot, Weber
Agnes, Widmer, Ziegler (39)

97.3572 n Po. Vollmer. Belohnung velofreundlicher Unter-
nehmungen  (08.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, wie in der Schweiz
Unternehmungen, welche eine aktive Veloförderung (z.B. mit
der Abgabe von Firmenvelos, velofreundlichen Einrichtungen
u.a.m.) betreiben, im Sinne eines Anreizsystems belohnt werden
können. Analoge, kürzlich eingeführte Massnahmen in den Nie-
derlanden über entsprechende Steuererleichterungen belegen,
dass damit nicht nur eine grosse Wirkung bezüglich der Erhö-
hung des Veloanteils möglich ist, sondern dass sich daraus
enorm positive, für die Gemeinwesen sogar lohnende finanzielle
Effekte auch im Bereich der Gesundheits-, Umwelt- und Ver-
kehrskosten ergeben.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Banga, Béguelin,
Berberat, Burgener, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Gross
Jost, Günter, Hämmerle, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Müller-
Hemmi, Ruffy, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Vermot,
Weber Agnes, Widmer, Ziegler (23)

97.3573 n Po. Fraktion der Freiheits-Partei der Schweiz. 
Illegale Schnittblumenimporte  (08.12.1997)

Die seit einigen Jahren praktizierte Importregelung für Schnitt-
blumen (VEGOS 95, BWL, BAWI) und vor allem die passive
Rolle des Amtes für Ein- und Ausfuhr (AEA) hat dazu geführt,
dass findige Holländer die nachlässige Haltung dieses Amtes
missbrauchen und praktisch unbehelligt von Schweizer Behör-
den ein bandenmässig aufgezogenes Netz von illegalen Verkäu-
fen zu Lasten des Bundes und der korrekt handelnden Schwei-
zer Unternehmen aufgezogen haben.

Die Aktivitäten haben mittlerweile einen so grossen Umfang an-
genommen, dass ein spürbarer volkswirtschaftlicher Schaden
entstanden ist:

1. Dem Bund entgehen Importzölle in Millionenhöhe.

2. Schweizer Produzenten können ihre Waren im Inland immer
seltener zu Marktpreisen absetzen. Dies gefährdet über 25 000
Arbeitsplätze und führt zu weiteren Steuerausfällen.

Dieser Schaden wird ohne sofortige Intervention weiter wach-
sen. Das Vorgehen der sog. "fliegenden Holländer", in der Regel
Einmannbetriebe, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Sie
fahren mit vollbeladenen, verkaufsgerecht eingerichteten LKWs
in die Schweiz. Die Ware besteht aus einem gängigen Sortiment
von in Holland äusserst billig eingekauften Schnittblumen. Am
Zoll werden sie entweder falsch deklariert als sog. "Grün" (zoll-
und kontingentsfrei) oder mittels fingierter Rechnungen über an-
gebliche Inlandkäufe eingeschmuggelt. Aufgabe des AEA ist es
u.a., die Deklarationen und kontingentsrelevanten Angaben zu
prüfen und Vergehen oder Missbräuche zu ahnden. Da aber das
AEA in dieser Funktion seit langem versagt, ist die unhaltbare Si-
tuation eingetreten, dass ausländische Delinquenten ungestraft
einen erheblichen Vorteil aus der Schweizer Marktsituation zie-
hen können. Diesen Vorteil erzielen sie, indem sie praktisch
sämtliche einschlägigen Schweizer Gesetze und Bestimmungen
missachten: Sie betrügen den Staat um Zoll und MWSt, indem
sie Ware ins Land schmuggeln, sie haben in der Schweiz weder
eine Niederlassungs- noch eine Arbeitsbewilligung, sie führen
weder Steuern, Abgaben noch Sozialleistungen an den Staat ab,
sie missachten mit fingierten Inlandkäufen die schweizerische
Kontingentsgesetzgebung und halten ausserdem oft die Ruhe-
zeit für LKW-Chauffeure nicht ein.

Die einheimischen Grossisten leisten dagegen nicht nur Steuern
(inkl. MWSt und Treibstoff), Abgaben und Sozialleistungen und
sichern Arbeitsplätze im eigenen Betrieb, sondern ermöglichen
auch der Inlandproduktion durch die Einhaltung der Kontingents-
vorschriften das Ueberleben. Selbstverständlich führt das kor-
rekte Verhalten dieser Schweizer Betriebe zu erheblichen Preis-
nachteilen gegenüber dem billig verkauften, in betrügerischer
Weise eingeführten und auf wenige gängige Sorten reduzierten
Sortiment der sog. "fliegenden Holländer". Trotz Dumpingprei-
sen realisieren sie riesige Gewinne zum Schaden von Bund,
Kantonen, Gemeinden und einheimischen Arbeitsplätzen.

Wir bitten den Bundesrat, auf Grund der existentiellen Bedeu-
tung für Schweizer Betriebe dringlich:

1. mit dem nötigen Nachdruck das AEA zu überprüfen und die
manifesten Mängel sofort zu beheben, so dass das Funktionie-
ren des Amtes im Sinne seines gesetzlichen Auftrages wieder
gewährleistet ist;

2. der beschriebenen illegalen Verkaufstätigkeit der sog. "flie-
genden Holländer" wirksam entgegenzutreten und Schaden von
korrekt arbeitenden und abrechnenden Schweizer Betrieben ab-
zuwenden;

3. die lasche Haltung der schweizerischen Zollorgane zu über-
prüfen, welche an der Grenze Polizeigewalt ausüben können
und den bandenmässigen Schmuggel von Schnittblumen zum
Schaden von Bund und Schweizer Betrieben, zu unterbinden.
Durch nicht abgeführte Zölle und Kontingentsverletzungen so-
wie Bannbruch entgehen dem Bund jährlich mehrere Millionen
an Einnahmen;

4. über die Ergebnisse seiner Untersuchungen sowie seine
Massnahmen zu berichten.



Wir bitten den Bundesrat in Anbetracht der existentiellen Bedeu-
tung von Schweizer Betrieben um sofortiges, nachdrückliches
Handeln.

Sprecher: Steinemann

97.3574 s Ip. Büttiker. Wie weiter in der BSE-Krise?  
(08.12.1997)

Aus dem britischen Fachjournal "Nature" ist zu entnehmen, dass
es Zürcher Wissenschaftern der Firma Prionics gelungen sei, bei
der Suche nach einem BSE-Test am lebenden Tier einen ent-
scheidenden Schritt vorwärts zu kommen. Die BSE-Problematik
hat in letzter Zeit innerhalb der EU zu erheblichen Turbulenzen
und umstrittenen Beschlüssen geführt, die unser Land tangie-
ren.

1. Ist beim Nachweis der BSE-Erkrankung am lebenden Tier tat-
sächlich ein entscheidender Durchbruch gelungen oder in Sicht?
Wie sieht der Zeithorizont für einen solch möglichen Durchbruch
aus?

2. Welche Vorbereitungen hat der Bundesrat bereits getroffen,
um für die Gesundheits-, Aussenwirtschafts-, Landwirtschafts-
und Fleischpolitik möglichst rasch Konsequenzen zu ziehen,
falls ein BSE-Test am lebenden Tier tatsächlich in der Praxis
bald eingeführt werden kann?

3. Wie beurteilt der Bundesrat die BSE-Entwicklung in der EU?
Welche Folgerungen zieht er insbesondere aus den Mahnungen
der EU-Kommission an elf Mitgliedstaaten wegen der Nichtein-
haltung von BSE-Bestimmungen zur Bekämpfung der Rinder-
seuche BSE?

4. Glaubt der Bundesrat immer noch, dass allein die Massnah-
men des Bundes gegen BSE durch eine Anpassung an die ver-
schärften Bestimmungen der EU genügen werden, um den EU-
Fleischmarkt für Schweizer Rindvieh bald wieder zu öffnen?

5. Welche Folgen hat das Urteil des Freiburger (D) Verwaltungs-
gerichtes von Ende November 1997, wonach das Importverbot
der Rinder aus Grossbritannien und der Schweiz zum Schutz
der Rinderseuche BSE für nichtig erklärt wird?

6. Wie beurteilt der Bundesrat den Beschluss der EU-Kommis-
sion, per 01.01.1998 innerhalb der EU das totale Verwendungs-
verbot BSE-gefährdeter Tiergewebe zu verhängen? Wird dieser
Beschluss auf diesen Zeitpunkt auch in der Schweiz umgesetzt?
Welche Auswirkungen hat ein solches Verbot auf die schweize-
rischen Konsumenten und auf die Wirtschaft, insbesondere die
Pharmaindustrie?

7. Gibt es neue Erkenntnisse über die Uebertragungsgefahren
der Rinderseuche BSE auf den Menschen?

8. Ist das Verkaufsverbot von Rindfleisch am Knochen durch die
britische Regierung gerechtfertigt? Wie beurteilt der Bundesrat
die Empfehlungen des britischen BSE-Beirats? Ist in den
schweizerischen Schlachthöfen und Metzgereien ein Hand-
lungsbedarf in Bezug auf die Behandlung des ganzen Rücken-
marks auszumachen? Folgt die Schweiz dem britischen Ver-
kaufsverbot für Fleischprodukte mit Wirbelsäule?

Mitunterzeichnende: Bieri, Schallberger (2)

97.3575 n Ip. Comby. Ermordung des Schweizer Entwick-
lungshelfers Walter Arnold in Madagaskar  (09.12.1997)

Vor bald 18 Monaten verlor Walter Arnold, Projektleiter in der
schweizerischen Entwicklungshilfe in Madagaskar, als unschul-
diges Opfer eines kriminellen Attentats unter tragischen Umstän-
den sein Leben.

Seit der damaligen Stellungnahme des Bundesrats zu diesesr
verabscheuunswürdigen Ermordung, liegt ein dichter Schleier
des Geheimnisses über dem Verbrechen an Walter Arnold. Sein
Tod hat unter anderem auch bedauerliche Folgen für die ge-
samte Schweizerische und die internationale Entwicklungszu-
sammenarbeit mit Madagaskar.

Wir fordern den Bundesrat auf, die unternommenen Untersu-
chungen mit Entschlossenheit weiterzuführen, damit die Täter

des schändlichen Verbrechens bestraft werden und das Anden-
ken Walter Arnolds in Ehren gehalten wird.

Ist der Bundesrat bereit, sämtliche notwendigen Massnahmen
zu ergreifen und die Anstrengungen zu verstärken, damit die
schreckliche Tat aufgeklärt und dem Drama der Familie Arnold
ein Ende gesetzt wird?

Mitunterzeichnende: Aguet, Dupraz, Guisan, Lachat, Oster-
mann, Pidoux, Steinegger (7)

97.3576 n Po. Steinemann. Befreiung der Vignettenpflicht 
für Veteranenfahrzeuge  (09.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen von seiner Kompetenz Gebrauch
zu machen, Veteranenfahrzeuge (erhaltenswürdige, 30-jährige
und ältere Fahrzeuge) generell von der Vignettenpflicht zu be-
freien (Art. 36quinquies Abs. 1, 2 und 4).

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Borer, Brunner
Toni, Dreher, Fehr Lisbeth, Freund, Frey Walter, Giezendanner,
Gusset, Keller, Maspoli, Moser, Scherrer Jürg, Steffen, Vetterli 
(15)

97.3577 n Mo. Fankhauser. Amnestie für "Papierlose"  
(09.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, zum Anlass des Jubiläums "150
Jahre Bundesstaat" und zu "50 Jahre UNO-Menschenrechte"
eine Amnestie zu erlassen für Menschen, welche ohne gültige
Aufenthaltsregelung sich seit einer bestimmten Zeit in der
Schweiz befinden.

Die Kriterien für die Gewährung der Amnestie sollen sich nach
den Prinzipien einer humanitären Politik richten. Für die Festle-
gung dieser Kriterien soll der Bundesrat eine breit abgestützte,
unabhängige Kommission einsetzen. Dieser Kommission kön-
nen auch Mediationsfunktionen übertragen werden.

Ziel dieser Amnestie ist, den "Papierlosen", d.h. Menschen, die
wegen ihrem ungeregelten Aufenthaltsstatus rechtlos sind, ihre
Würde zurückzugeben, den Solidaritätsgedanken zu fördern
und der Marginalisierung eines Teiles der Gesellschaft entgegen
zu treten.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Blaser, Borel, Bühlmann, Burgener, Caccia,
Carobbio, Cavalli, Chiffelle, Christen, Comby, Couchepin, de
Dardel, David, Deiss, Diener, Dormann, Ducrot, Dünki, Ehrler,
Eymann, Fasel, Fässler, von Felten, Filliez, Frey Claude,
Gadient, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Grobet, Gros Jean-
Michel, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher, Guisan,
Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle,
Herczog, Hochreutener, Hollenstein, Hubacher, Hubmann,
Imhof, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Kofmel, Kühne,
Lachat, Langenberger, Lauper, Ledergerber, Leemann, Leu,
Leuenberger, Loeb, Loretan Otto, Lötscher, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, Mühlemann,
Müller-Hemmi, Nabholz, Ostermann, Pelli, Raggenbass, Ratti,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Sandoz Suzette, Schmid Odilo, Semadeni,
Spielmann, Stamm Judtih, Strahm, Stump, Suter, Teuscher,
Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes,
Widmer, Wiederkehr, Wittenwiler, Zapfl, Zbinden, Ziegler,
Zwygart (111)

97.3578 s Emp. Kommission für öffentliche Bauten SR. Ver-
ordnung über die eidg. Kunstpflege. Revision  (01.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Verordnung über die eidge-
nössische Kunstpflege zu revidieren. Dabei sind vor allem die
Verantwortlichkeiten für den Bereich "Kunst am Bau" so zu re-
geln, dass sie auch wahrgenommen und kontrolliert werden kön-
nen.



97.3579 n Po. Meyer Theo. Internationales Zentrum für 
humanitäre Minenräumung. Tätigkeitsbereich  (10.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, eine schnellere Inbetriebnahme
und eine Ausweitung der Tätigkeiten des neuen Zentrums zu
prüfen. Insbesondere sollte geprüft werden, wie das neue Zen-
trum nicht nur die Arbeit der Vereinten Nationen im Bereich der
humanitären Minenräumung unterstützen, sondern auch der
möglichst raschen Umsetzung des Vertrages von Ottawa sowie
der konkreten Feldarbeiten vor Ort dienen kann.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Baumann
Ruedi, Bühlmann, Burgener, Chiffelle, Dupraz, Eggly, Engler,
Eymann, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross Andreas,
Gross Jost, Guisan, Günter, Herczog, Hess Otto, Hollenstein,
Hubmann, Imhof, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Leemann,
Maitre, Maury Pasquier, Meier Samuel, Müller-Hemmi, Nabholz,
Ratti, Roth-Bernasconi, Scheurer, Strahm, Suter, Thanei,
Tschopp, Tschuppert, Widmer, Wiederkehr, Zapfl, Zwygart (45)

97.3580 n Ip. Maury Pasquier. Heime für Suchtkranke. 
Schliessung?  (10.12.1997)

Die gegenwärtige Zahl der stationären Therapieangebote für
Suchtkranke (Drogen und Alkohol) muss auch in Zukunft gesi-
chert sein. Deshalb bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:

Teilt der Bundesrat meine Auffassung, dass eine zu rigorose
Budgetpolitik nur die Fortsetzung der therapeutischen Aktivitä-
ten zahlreicher Heime, die sich die Abstinenz der Suchtkranken
zum Ziel gesetzt haben, gefährden würde?

Vor kurzem beantragte die Schweizerische Koordinationsstelle
für stationäre Therapieangebote (KOSTE) ein Moratorium für die
Umsetzung der Änderungen der IV-Subventionspraxis im Be-
reich der Hilfe für Suchtkranke. Zur Zeit wird eine Arbeitsgruppe
gebildet, die den Zusammenhang zwischen Invaliditätsgrad und
Abhängigkeit untersuchen soll. Erachtet es der Bundesrat daher
nicht auch als sinnvoll, der Forderung nach einem Moratorium
Folge zu leisten?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Baumann
Stephanie, Berberat, Borel, Burgener, Chiffelle, de Dardel,
Dupraz, Eggly, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Grobet,
Gross Jost, Guisan, Gysin Remo, Herczog, Hollenstein,
Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Maitre, Müller-
Hemmi, Ostermann, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Semadeni, Strahm, Thanei, Vermot, Weber Agnes,
Widmer (37)

97.3581 n Po. Widmer. Bericht zum Generationenvertrag  
(10.12.1997)

Der Bundesrat wird aufgefordert, parallel zur 11. Revision der
AHV, einen Bericht zum Stand der Beziehungen zwischen den
Generationen zu erstatten und konkrete Massnahmen zur Ver-
besserung des Zusammenlebens der Generationen in der
Schweiz (Generationenvertrag) vorzuschlagen.

In einem ersten Teil des Berichtes sollten alle bereits getroffenen
und geplanten Massnahmen für eine Durchmischung der Gene-
rationen auf den verschiedenen Entscheidungsebenen (Bund,
Kantone, Gemeinde) erfasst werden. Anhand dieses Kataloges
solle eine Stellungnahme zur Wirksamkeit dieser Massnahmen
entwickelt werden.

In einem zweiten Teil sollte sodann ein Leitbild erarbeitet wer-
den, mit dem Ziel, ein besseres Zusammenleben zu ermöglichen
und so den Generationenvertrag zu beleben. Die im Leitbild dar-
gelegten Visionen sollen so angelegt werden, dass sie einerseits
auf der operativen Ebene greifen können und anderseits einen
Beitrag zur Festigung des sozialen Netzes leisten.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Banga,
Baumann Ruedi, Béguelin, Bühlmann, Chiffelle, Columberg,
Dormann, Dünki, Fankhauser, Fässler, Grendelmeier, Gross
Andreas, Grossenbacher, Gysin Remo, Herczog, Hubmann,
Imhof, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Marti Werner, Maury

Pasquier, Meier Samuel, Meyer Theo, Müller-Hemmi,
Ostermann, Spielmann, Stamm Judtih, Stump, Thanei, Thür,
Weber Agnes, Zwygart (37)

97.3582 n Mo. Chiffelle. Schiesspflicht. Schuss für Schuss 
zum Kostenüberschuss  (10.12.1997)

Ich fordere den Bundesrat auf, dem Parlament eine Änderung
der Militärgesetzgebung zu unterbreiten, die die Aufhebung der
obligatorischen Schiesspflicht vorsieht, oder zumindest Militär-
dienstpflichtige in den Jahren vom Bestehen der obligatorischen
Schiessübungen befreit, in denen sie einen Wiederholungskurs
absolvieren.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Banga,
Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin,
Berberat, Borel, Burgener, Carobbio, Cavalli, de Dardel,
Fankhauser, Goll, Gonseth, Grobet, Gross Jost, Günter, Haering
Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger, Jeanprêtre,
Ledergerber, Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Ostermann, Rennwald, Ruffy, Semadeni, Spielmann, Strahm,
Stump, Thanei, Vermot, Weber Agnes, Widmer, Ziegler (46)

97.3583 n Po. Müller-Hemmi. Schulische Leistungen von 
15-jährigen. Statistische Erhebungen  (10.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, regelmässig statistische Erhe-
bungen zur Erfassung der schulischen Leistungen von 15-jähri-
gen Schülerinnen und Schülern anzuordnen. Prioritär ist dabei
die Beteiligung an den internationalen Projekten der OECD.

Die Erhebungen sind im Rahmen eines koordinierten Gesamtsy-
stems durchzuführen und mit den übrigen bildungsstatistischen
Arbeiten des Bundesamtes für Statistik zu harmonisieren. Sie
sind in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen zu realisieren.

Der Bundesrat teilt dem Bundesamt für Statistik die notwendigen
Kredite zu und stellt die Mitfinanzierung durch die Kantone si-
cher.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, von Allmen, Banga,
Burgener, Chiffelle, Fankhauser, von Felten, Goll, Gysin Remo,
Hafner Ursula, Herczog, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Leemann, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi, Strahm, Thanei,
Vermot (21)

97.3584 n Po. Müller-Hemmi. Schlüsselqualifikationen. 
Statistische Erhebungen  (10.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, regelmässig statistische Erhe-
bungen zur Erfassung von Schlüsselqualifikationen, Kenntnis-
sen und Fähigkeiten bei der erwachsenen Bevölkerung anzuord-
nen. Dabei ist die Beteiligung am internationalen OECD-Projekt
"Life Skills" prioritär.

Die Erhebungen sind im Rahmen eines koordinierten Gesamtsy-
stems von Kompetenzmessungen durchzuführen und mit den
übrigen bildungsstatitischen Arbeiten des Bundesamtes für Sta-
tistik zu harmonisieren. Der Bundesrat stellt die Finanzierung der
Erhebungen sicher.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, von Allmen,
Banga, Burgener, Chiffelle, Fankhauser, Fässler, von Felten,
Goll, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hubmann, Jans, Jeanprêtre,
Jutzet, Leemann, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi, Strahm,
Thanei, Vermot (22)

97.3585 n Ip. Jans. Aussagekraft der Arbeitslosenstatistik  
(10.12.1997)

Vom Januar bis zum Juni 1997 ist die Anzahl der registrierten Ar-
beitslosen von 205 501 auf 185 320 gesunken, im September
1997 erreichte sie 177 229 und ist seither wieder leicht angestie-
gen. Laut einer Pressemitteilung des BIGA vom 28.08.1997 ist
der Rückgang von Januar-Juni 1997 zu wie Dritteln auf arbeits-
marktliche Massnahmen zurückzuführen. Im Klartext bedeutet
dies, dass die Anzahl der Arbeitslosen im Juni 1997 unter Einbe-



zug der Personen in Ausbildungs- und Beschäftigungspro-
grammplätzen 198000-199000 betrug.

Es ist deshalb unklar, wie die Arbeitslosendaten zu interpretieren
sind. Aus diesem Grunde möchte ich den Bundesrat bitten, fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Wie interpretiert der Bundesrat den Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit vom Januar-September 1997: Ist die Arbeitslosigkeit (sai-
sonbereinigt) gesunken oder gestiegen?

2. Das BIGA hat im vergangenen August eine neue Statistik der
Stellensuchenden präsentiert.

a. Enthält diese Statistik auch ausgesteuerte Langzeitarbeits-
lose? Wenn ja: Wieviele?

b. Gemäss BIGA stellt diese Statistik "kein neues Mass für die
Arbeitslosigkeit dar und kann daher auch nicht als Arbeitsmarkt
Ungleichgewicht interpretiert werden". Wie interpretiert der Bun-
desrat demnach diese Grösse?

3. Wie hoch ist gegenwärtig die korrekte Arbeitslosenquote?

4. Welche Vorkehren trifft der Bundesrat, um in Zukunft aussa-
gekräftige Arbeitslosendaten zu veröffentlichen? Ist er insbeson-
dere bereit, in sich kohärente Zeitreihen ab 1990 zu veröffentli-
chen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Berberat, Burgener,
Chiffelle, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Gross Jost,
Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Maury Pasquier,
Müller-Hemmi, Strahm, Thanei (17)

97.3586 n Mo. Nabholz. Ständige Europakonferenz. Teil-
nahme der Schweiz  (10.12.1997)

Die EU-Kommission strebt eine stärkere institutionalisierte Ein-
bindung derjenigen EU-Beitrittskandidaten an, mit denen vorder-
hand keine Verhandlungen aufgenommen werden. Sie will diese
Einbindung mittels einer ständigen Europakonferenz bewerk-
stelligen. Im Rahmen einer Serie institutionalisierter Treffen auf
allen Regierungsstufen soll insbesondere über aussenpolitische
Fragen und solche der inneren Sicherheit gesprochen werden.
Es ist möglich, dass auch die Schweiz zur Teilnahme an dieser
Konferenz eingeladen wird. Um eine weitere Isolierung unseres
Landes zu vermeiden, ersuche ich den Bundesrat, eine allfällige
Einladung positiv zu beantworten.

Mitunterzeichnende: Suter, Tschopp (2)

97.3587 n Ip. Rennwald. Ersatz der Lohnerhöhungen durch 
ein Bonussystem. Gefährliche Praxis  (10.12.1997)

Jahr für Jahr ergibt sich in den Lohnverhandlungen dasselbe
Bild: Die Arbeitgeber sind nicht mehr bereit, die Teuerung voll
auszugleichen, und tatsächliche Lohnerhöhungen rücken immer
weiter ins Reich der Träume.

Seit einiger Zeit haben zudem verschiedene Unternehmen eine
neue Praxis entwickelt. Diese besteht darin, Teuerungsaus-
gleich und Lohnerhöhungen durch einen Bonus (eine Art Prä-
mie) zu ersetzen. Eigenart dieses Bonus ist es, nicht Bestandteil
des Lohnes zu sein.

Deshalb stellen wir dem Bundesrat folgende Fragen:

- Was hält er von der Praxis, die Lohnerhöhungen durch einen
Bonus zu ersetzen?

- Bedroht diese Praxis nicht letztlich die Finanzierung zahlreicher
Bestandteile unseres Sozialversicherungssystems (AHV, beruf-
liche Vorsorge, Arbeitslosenversicherung, usw.)? Was die
zweite Säule anbelangt, so spricht man von Verlusten in der
Höhe von mehreren Hundert Millionen Franken.

- Wie wirkt sich diese Praxis auf den Steuerertrag aus?

- Welche Massnahmen will der Bundesrat ergreifen, um diese
Praxis einzudämmen und ihr, wenn möglich, ein Ende zu set-
zen?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Berberat, Borel,
Burgener, Chiffelle, Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll,
Herczog, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Maury
Pasquier, Müller-Hemmi, Roth-Bernasconi, Strahm, Thanei (20)

97.3588 n Ip. Guisan. Europakonferenz der EU-Beitrittskan-
didaten. Teilnahme der Schweiz  (10.12.1997)

Der Prozess der Ost-Erweiterung der Europäischen Union und
die Schaffung einer Einheitswährung auf den 1. 1. 99 werden die
politische und wirtschaftliche Isolierung der Schweiz weiter ver-
stärken. In der Sorge um einen Integrationsprozess, der sowohl
die Interessen der Gemeinschaft als auch diejenigen der ver-
schiedenen Beitrittskandidaten vereint und beachtet, hat die Eu-
ropäische Union eine ständige Konferenz ins Leben gerufen, in
der ihre künftigen Partner vertreten sind. Diese Konferenz soll
vorgängig zu den eigentlichen Beitrittsverhandlungen den Dia-
log ermöglichen. Da der EU-Beitritt eines der langfristigen stra-
tegischen Ziele des Bundesrates darstellt, würde sich eine Teil-
nahme der Schweiz an dieser Konferenz rechtfertigen lassen.
Dadurch könnte sie aktiver einen kontinuierlichen Kontakt pfle-
gen und stärker Einfluss nehmen als einzig durch die ständige
Vertretung in Brüssel. Auch der Abschluss der bilateralen Ver-
handlungen könnte davon profitieren, auch wenn es sich dabei
lediglich um sektorielle Verträge handelt, die einem eigentlichen
Integrationsprozess nicht gleichgesetzt werden dürfen. Teilt der
Bundesrat diese Auffassung und gedenkt er rasch Schritte in
diese Richtung zu unternehmen?

Mitunterzeichnende: Aguet, Bangerter, Berberat, Borel,
Chiffelle, Christen, Comby, Dormann, Dupraz, Eggly, Epiney,
Eymann, Fasel, Filliez, Gros Jean-Michel, Grossenbacher,
Hochreutener, Jeanprêtre, Kühne, Langenberger, Leuba,
Maitre, Müller Erich, Ostermann, Pelli, Philipona, Ruffy, Sandoz
Suzette, Scheurer (29)

97.3589 n Ip. Semadeni. Künstliche Beschneiung mit bio-
chemischen Zusatzstoffen  (10.12.1997)

Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Das BUWAL bezeichnet in seiner Mitteilung zur Stoffverord-
nung Nr. 28 den biochemischen Zusatz Snomax als unbedenk-
lich, wobei es sich bei seinem Entscheid allein auf die Angaben
der Herstellerfirma abstützt. Ist der Bundesrat auch der Mei-
nung, dass eine solche Praxis für die Beurteilung der direkten
und indirekten Folgen sowie der Langzeitfolgen des Einsatzes
chemischer Zusatzstoffe bei der künstlichen Beschneiung unge-
nügend ist? Welche andere Zusatzstoffe werden für die künstli-
che Beschneiung verwendet bzw. zugelassen?

2. In Bayern, Vorarlberg, Salzburg und Südtirol sind biochemi-
sche Zusatzstoffe im Kunstschnee weiterhin nicht erlaubt. Der
Referent für Natur und Umwelt des Deutschen Alpenvereins in
München, Stefan Witti, ist der Auffassung, dass nicht mit abso-
luter Sicherheit auszuschliessen sei, ob wirklich alle Bakterien
im Mittel Snomax inaktiviert sind. Zudem könnten die Bakterien
durch die zur Abtötung eingesetzte Beta-Bestrahlung genetisch
verändert sein. Eine kürzlich in Basel (Kant. Laboratorium) im
Auftrag von Greenpeace durchgeführte Analyse kommt zu ähn-
lichen Schlüssen.

Woher nimmt das BUWAL die Sicherheit, behaupten zu können,
dass solche Aussagen nicht zutreffen? Wie beurteilt der Bundes-
rat die Einwirkungen von biochemischen Zusätzen (z.B. Sno-
max) auf die Natur? Welche indirekte Folgen sind aufgrund der
längeren Beschneiungsperiode (höherer Wasser-, grösserer
Nährstoffeintrag) und der Verlängerung der durchschnittlichen
Dauer der Schneebedeckung für die natürlicherweise vorkom-
menden Pflanzengemeinschaften zu erwarten?

3. Am 06.08.1997 fand in Thun unter der Leitung des Amtes für
wirtschaftliche Entwicklung des Kantons Bern eine Veranstal-
tung in Zusammenhang mit der technischen Beschneiung und
dem Einsatz von chemischen Hilfsmitteln statt. Die Beteiligten
einigten sich, auf nationaler Ebene unter Beteiligung des BU-
WAL, des Schweizerischen Seilbahnenverbandes und von Pro
Natura eine Arbeitsgruppe zu bilden. Sind bereits Ergebnisse
bzw. neue Erkenntnisse vorhanden?

4. Auf Grund unterschiedlicher kantonaler Richtlinien und Ge-
setze besteht in der Schweiz in der Frage der Bewilligungspolitik
von Schneeanlagen keine einheitliche Praxis. Ist der Bundesrat
bereit, in diesem sensiblen Bereich in Zusammenhang mit der
Frage der Beimischung von biochemischen Zusatzstoffen mehr



Verantwortung zu übernehmen und eine gesamtschweizerische,
einheitliche, für Natur und Umwelt tragbare Schneeanlagenpoli-
tik anzustreben?

5. Wie den Mitteilungen zur Stoffverordnung Nr. 28 des BUWAL
zu entnehmen ist, dürfen vernässte Hänge sowie empfindliche,
schützenswerte Pflanzengesellschaften wie ungedüngte Heu-
wiesen oder Trockenwiesen aus Gründen des Naturschutzes
weiterhin nicht künstlich beschneit werden. Sind dem Bundesrat
Fälle bekannt, wo diesem Grundsatz nicht entsprochen wurde?
Wie wird im Zuge der aktuellen, massiven Aufrüstung im Bereich
der Schneekanonen sichergestellt, dass der in Artikel 18 NHG
verankerte Biotopschutz gewährleistet ist?

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, von Allmen, Banga,
Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Béguelin,
Berberat, Borel, Burgener, Cavalli, Chiffelle, de Dardel,
Fankhauser, Fässler, von Felten, Goll, Gonseth, Grobet, Gross
Andreas, Günter, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans,
Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Leemann, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meyer Theo, Ostermann, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Strahm, Stump, Teuscher,
Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot, Vollmer, Weber Agnes,
Widmer, Zbinden (53)

97.3590 n Po. Guisan. Ausübung des Stimmrechtes in der 
ganzen Schweiz. Änderung von Art. 3 des Bundesgesetzes 
über politische Rechte  (10.12.1997)

Verschiedene Massnahmen wurden bereits getroffen, um die
Abstimmungsmodalitäten zu vereinfachen und der Stimmabsti-
nenz entgegenzuwirken. So wurde insbesondere die Möglichkeit
der brieflichen Abstimmung eingeführt, die in einigen Kantonen
grossen Anklang findet. Dennoch ist die Pflicht, am politischen
Wohnort zu stimmen, wie sie Artikel 3 des Bundesgesetzes über
die politischen Rechte (BPR) vorsieht, nicht unproblematisch.
Die briefliche Abstimmung zwingt die Stimmberechtigten dazu,
sich mit der Vorlage bereits im voraus zu beschäftigen und die
nötigen Schritte zu unternehmen. Zudem zeigt die Genfer Erfah-
rung, dass sie nicht vor Missbrauch gefeit ist.

Im Zeitalter der Kreditkarten und der Mobilität muss man sich fra-
gen, ob dieses Verfahren nicht modernisiert werden sollte. Ein
Stimmrechtsausweis mit Chip (warum nicht sogar eine solche
Vorrichtung auf der neuen Identitätskarte vorsehen) und ein ein-
heitliches Informatiksystem hätten den Vorteil, dass man überall
im Kanton über kantonale Vorlagen und überall in der Schweiz
über nationale Vorlagen abstimmen könnte. Dadurch könnten
die Bürgerinnen und Bürger ihre Bürgerpflichten wahrnehmen,
auch wenn sie Ferien halber oder aus anderen Gründen unter-
wegs sind. Die Unmöglichkeit, in einer anderen Gemeinde selbst
des eigenen Kantons abzustimmen, stösst zu Recht auf Unver-
ständnis. Deshalb bitte ich den Bundesrat, diesen Vorschlag zu
prüfen und Artikel 3 des BPR entsprechend zu ändern.

Mitunterzeichnende: Bezzola, Bonny, Bührer, Christen, Comby,
Couchepin, Dupraz, Frey Claude, Fritschi, Heberlein,
Langenberger, Loeb, Nabholz, Philipona, Pidoux, Randegger,
Sandoz Marcel, Stamm Luzi, Suter, Tschopp, Vogel,
Wittenwiler (22)

97.3591 s Po. Brändli. Fusion UBS/SBV  (10.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen

- die mutmasslichen finanziellen Folgen der Grossfusion UBS/
SBV für den Bund aufzuzeigen

- mit der UBS/SBV Verhandlungen über eine ganze oder teil-
weise Abgeltung der Folgekosten, insbesondere bei der Arbeits-
losenversicherung, aufzunehmen.

Mitunterzeichnende: Frick, Iten, Maissen, Reimann, Seiler
Bernhard, Uhlmann (6)

97.3592 s Po. Schüle. Abgabe auf dem Vermögenszuwachs  
(10.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, eine Abgabe auf dem Vermö-
genszuwachs zu prüfen und darüber den eidgenössischen Rä-
ten Bericht zu erstatten.

Diese Abgabe auf dem jeweiligen Zuwachs des steuerbaren
Vermögens soll - als Alternative zur in Diskussion stehenden Ka-
pitalgewinnsteuer - schwergewichtig oder vollständig dem
Bunde zugute kommen und ist mit den Kantonen im Rahmen der
Steuerharmonisierung zu koordinieren. Sie soll so ausgestaltet
werden, dass die Kapitalgewinne auf beweglichem Vermögen
erfasst werden und das Sparen aus dem laufenden Einkommen
von dieser Abgabe ausgenommen bleibt. Dabei ist ein progres-
siver Steuertarif mit einer Freigrenze vorzusehen, unter Einräu-
mung einer Verlustverrechnungsmöglichkeit.

Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen Räten
konkrete Modelle einer Abgabe auf dem Vermögenszuwachs
vorzulegen mit entsprechenden Modellrechnungen. Diese Mo-
delle sind jenen einer Kapitalgewinnsteuer gegenüberzustellen,
wobei möglichst auch die im Ausland angewandten Lösungen
darzustellen sind. Aus dieser Gegenüberstellung sind die Wir-
kungen auf den Finanzplatz Schweiz aufzuzeigen.

Mitunterzeichnende: Beerli, Cottier, Iten, Marty Dick, Onken,
Plattner, Rhinow, Schiesser (8)

97.3593 s Ip. Iten. Informationsdefizite im Zivilschutz  
(10.12.1997)

1. Wie will der Bundesrat die herrschenden Informationsdefizite
der Bundesinstanzen zur Basis verbessern?

2. Strebt der Bundesrat eine Vereinheitlichung der Umsetzung
des Zivilschutzes an? Wie will er diese erreichen? Welche Mass-
nahmen sind bei Verstössen gegen die Bundesvorschriften vor-
gesehen?

3. Wie sieht der Bundesrat die Zukunft des Zivilschutzes?

4. Beabsichtigt der Bundesrat die Basis zur Neukonzeptionie-
rung des Zivilschutzes (Stufe ZSO) mit in die Entscheidungspro-
zesse (Vernehmlassung) einzubeziehen?

Mitunterzeichnende: Bieri, Büttiker, Loretan Willy, Merz, Rhyner,
Schüle (6)

97.3594 n Mo. Gross Jost. KVG. Risikoausgleich  
(11.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Revision
von Artikel 105 KVG vorzulegen, der die Befristung des Risiko-
ausgleichs aufhebt, neben Alter und Geschlecht zusätzliche Ri-
sikofaktoren - insbesondere Leistungsbezug in den Vorjahren
und Gesundheitszustand - berücksichtigt, sowie unsolidarische
und unlautere Abwerbpraktiken sowie das Abschieben schlech-
ter Risiken mit geeigneten Mitteln sanktioniert. Der Erfordernis-
sen von Persönlichkeits- und Datenschutz der Versicherten ist
Rechnung zu tragen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, von Allmen,
Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel, Burgener,
Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, von Felten,
Goll, Grobet, Gross Andreas, Gysin Remo, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Leemann, Marti Werner, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi, Semadeni, Strahm,
Thanei, Vermot, Zbinden (36)

97.3595 n Mo. Teuscher. Sportskanonen als Dreckschleu-
dern  (11.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, ein Sensibilisierungsprogramm
mit Oeffentlichkeitsarbeit auszuarbeiten, um den motorisierten



Individualverkehr von und zu Sportveranstaltungen und Sportak-
tivitäten zu reduzieren.

Mitunterzeichnende: Aguet, von Allmen, Banga, Baumann
Ruedi, Baumann Stephanie, Borel, Bühlmann, Chiffelle, Fasel,
Gonseth, Hollenstein, Hubmann, Meier Hans, Ostermann,
Rechsteiner-Basel, Semadeni, Stump, Thanei, Thür, Weber
Agnes (20)

97.3596 n Ip. Ziegler. Aufenthaltsbewilligung für einen 
Financier  (11.12.1997)

Alfred Sirven, Direktor des Unternehmens Elf, wird von der fran-
zösischen Justiz beschuldigt, Dutzende von Millionen Franken
unterschlagen zu haben. Er wird seit dem 05.05.1997 mit einem
internationalen Haftbefehl der Interpol gesucht. Trotzdem wurde
dem gesuchten Delinquenten in Genf kürzlich eine Aufenthalts-
bewilligung C ausgestellt.

Kann der Bundesrat uns sagen, weshalb die Polizei internatio-
nale Haftbefehle nicht vollzieht, obwohl die Schweiz Mitglied-
staat von Interpol ist?

Ferner: Welche Sanktionen gedenkt der Bundesrat gegen den
oder die Beamten zu ergreifen, die dem Delinquenten mis-
bräuchlich eine Aufenthaltsbewilligung C ausgestellt haben?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Bäumlin, Béguelin,
Berberat, Burgener, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
Fässler, von Felten, Herczog, Hubmann, Jans, Jeanprêtre,
Jutzet, Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Strahm, Thanei (23)

97.3597 n Ip. Widmer. Güterverkehrspolitik. Zusammen-
arbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden  
(11.12.1997)

1. Welche Anschlussgeleise und Strecken für den Gütertrans-
port wurden in der Schweiz in den letzten 5 Jahren stillgelegt und
bei welchen ist eine Stilllegung vorgesehen?

2. Erachtet der Bundesrat die Stilllegung von bestehenden An-
schlussgeleisen für den Güterverkehr in der heutigen Zeit als
sinnvoll?

3. Was unternimmt der Bundesrat im Hinblick darauf, dass nicht
nur der Transitgüterverkehr, sondern auch der Ziel- und Quellgü-
terverkehr zunehmend auf der Schiene abgewickelt wird? Wel-
che raumplanerischen Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um
längerfristig die Umlagerung des Güterverkehrs von der Strasse
auf die Schiene auch im Binnenverkehr zu fördern?

4. Ist der Bundesrat bereit, sich neben der Schaffung neuer Gel-
eisanschlüsse auch für den Erhalt bestehender Anschlussge-
leise für den Güterverkehr einzusetzen?

5. Was unternimmt der Bundesrat, damit seine Verkehrspolitik
im Gütertransportbereich auch von den Kantonen und von den
Gemeinden mitgetragen wird?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Burgener, Chiffelle,
Fankhauser, Fässler, von Felten, Hubmann, Jans, Jeanprêtre,
Jutzet, Leemann, Maury Pasquier, Müller-Hemmi, Strahm,
Thanei (15)

97.3598 n Ip. Müller Erich. Vereinfachung Asylverfahren. 
Dubliner Abkommen  (11.12.1997)

Seit dem 01.09.1997 ist das Uebereinkommen über die Bestim-
mung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem
Mitgliedstaat der EU gestellten Asylantrages (Dubliner Abkom-
men) in Kraft.

Im wesentlichen hat dieser Vertrag zum Inhalt, dass eine in ei-
nem Staat der EU asylsuchende Person gemäss den im Uebe-
reinkommen definierten Kriterien geprüft wird und im ganzen
EU-Raum nur noch Asylverfahren durchlaufen kann.

Die Schweiz, mit der Ausnahme des Fürstentums Liechtenstein,
von lauter Vertragsstaaten umgeben, kann bei diesem Erstasyl-
abkommen nur mitmachen, wenn die bilateralen Verhandlungen
erfolgreich verlaufen sind.

Angesichts der Tatsache, dass ein ablehnender Asylentscheid
eines EU-Staates quasi für den ganzen EU-Raum gilt, ist davon
auszugehen, dass künftig die Schweiz als Asylland massiv an
Attraktivität gewinnen wird.

Ich frage den Bundesrat an:

Teilt der Bundesrat die Einschätzung, dass die Schweiz künftig
mit einer massiv höheren Zahl von Asylgesuchen rechnen
muss?

Welche Massnahmen gedenkt der Bundesrat einzuleiten, um
dieser Entwicklung zuvorzukommen?

Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass angesichts der zuneh-
menden Gesuche die bilateralen Verhandlungen nun rasch ab-
geschlossen werden müssen, damit die Schweiz dem Dubliner
Abkommen beitreten kann?

Ist der Bundesrat bereit, im Falle einer Nichtunterzeichnung des
bilateralen Abkommens einseitig das Dubliner Abkommen zu
vollziehen und Asylsuchende, die bereits in einem EU-Land um
Asyl nachgesucht haben, so zu behandeln, wie wenn die
Schweiz das Dubliner Abkommen unterzeichnet hätte?

✕ 97.3599 s Mo. Ständerat. Sanierung der Arbeitslosenversi-
cherung (Finanzkommission SR (97.061))  (15.12.1997)

Der Bundesrat ist beauftragt, unverzüglich eine Vorlage zur Sa-
nierung der Arbeitslosenversicherung vorzulegen.

15.12.1997 Ständerat. Annahme.
16.12.1997 Nationalrat. Annahme.

Siehe Geschäft 97.061 BRG 

97.3600 s Ip. Danioth. Sicherung des Regionalverkehrs  
(15.12.1997)

Gemäss Vorstellungen des Bundesrates sollen zur Entlastung
des Bundeshaushaltes die SBB im Jahre 1999 100 Millionen
Franken und im Jahre 2001 200 Millionen Franken Einsparun-
gen erzielen. Im Rahmen des "Stabilisierungsprogrammes 98"
ist ausserdem eine Lastenverschiebung im öffentlichen Verkehr
vom Bund auf die Kantone vorgesehen. Nach neuesten Verlaut-
barungen des Finanzdepartementes soll der regionale Perso-
nenverkehr bis zu 260 Millionen Franken an Bundesbeiträgen
einbüssen. Dies alles nachdem vor kurzem die Kantone bei der
Neuordnung des regionalen Personenverkehrs (RPV) schon ein
Sparopfer von 100 Millionen Franken erbracht haben. Abstriche
in einem solchen Ausmass werden gemäss Aussagen von Ver-
kehrsexperten zur Folge haben, dass über das ganze Land ge-
sehen eine grosse Zahl von Linien des Regionalverkehrs in
Frage gestellt werden. Damit wäre die Zubringerfunktion eines
Grossteils der Linien untereinander und demzufolge für die Auf-
rechterhaltung einer lückenlosen Transportkette, auch im Fern-
verkehr, nicht mehr gewährleistet.

Ich unterbreite daher dem Bundesrat folgende Fragen:

1. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass ein flächendecken-
des, attraktives und leistungsfähiges Regionalverkehrsnetz für
eine dezentralisierte Siedlungsentwicklung und eine sinnvolle
Regionalpolitik sowie für die Mobilitätsgrundversorgung der gan-
zen Bevölkerung unverzichtbar ist?

2. Ist der Bundesrat gewillt, einem Leistungsabbau des Regio-
nalverkehrs als Zubringer einer lückenlosen Transportkette im
öffentlichen Verkehr entgegenzuwirken?

3. Wie will der Bundesrat dem Argument aus dem Volk begeg-
nen, dass die FinöV-Vorlage nicht unterstützungswürdig sei,
wenn gleichzeitig der service public des öffentlichen Verkehrs in
den Regionen wegen Sparmassnahmen abgebaut wird?

4. Ist der Bundesrat bereit, eine nationale Verkehrskonferenz
einzuberufen, um

a. eine umfassende Standortbestimmung im öffentlichen Ver-
kehr vorzunehmen

b. die auf dem Spiele stehenden regionalen und nationalen mit
den internationalen Interessen im öffentlichen Verkehr optimal
aufeinander abzustimmen und



c. den Kantonen und KTU eine kontinuierliche Investitionspla-
nung zu ermöglichen?

Mitunterzeichnende: Béguin, Bieri, Bloetzer, Büttiker, Cottier,
Delalay, Frick, Inderkum, Küchler, Maissen, Marty Dick, Paupe,
Plattner, Respini, Rochat, Schallberger, Seiler Bernhard,
Simmen, Uhlmann, Wicki (20)

97.3601 s Ip. Brunner Christiane. Fusion UBS/SBV. Konse-
quenzen  (15.12.1997)
Am Montag, 08.12.1997, wurde es offiziell: Die Banken SBV und
UBS haben beschlossen zu fusionieren. Der Zusammenschluss
zur United Bank of Switzerland stellt zahlreiche Fragen an die
wirtschaftliche Zukunft der Schweiz. Vor einem knappen Jahr
noch haben dieselben Vertreter dieser Banken jegliche Megafu-
sion für diesen Sektor als wenig wünschenswert bezeichnet.

Wenige Monate später fusionierten Crédit Suisse und Winterthur
zur ersten Versicherungsbank der Schweiz.

Die zukünftige Direktion der United Bank of Switzerland spricht
von insgesamt 13 000 Arbeitsplätzen, die weltweit abgebaut
werden, über 7000 allein in der Schweiz, davon 1800 Entlassun-
gen. Diese wirtschaftliche, soziale und politische Katastrophe er-
regt weit über den Sektor hinaus Besorgnis und beunruhigt nicht
nur das Bankpersonal. Anlass zur Sorge bereiten insbesondere
die massive Zunahme der Arbeitsuchenden, der Abbau von
mehreren tausend Arbeitsplätzen, die Zusatzkosten für die Ar-
beitslosenversicherung die Probleme der Umschulung und Kre-
ditwürdigkeit der KMU, auf die ein Grossteil an Arbeitsplätzen
entfällt. Ausserdem missachtet die neue UBS die hierzulande
üblichen Regeln der Absprache: Weder Bund, noch Kantone
oder Sozialpartner sind vorzeitig über das Fusionsvorhaben in-
formiert worden. Diese Haltung erhöht die gegenwärtigen sozia-
len Spannungen.
Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie beurteilt der Bundesrat diese Fusion aus wirtschaftlicher
Sicht auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene?

2. Befürchtet der Bundesrat nicht, dass die neue UBS eine vor-
herrschende Stellung einnehmen wird in der Schweizer Wirt-
schaft? Verfügt die Wettbewerbskommission über die notwendi-
gen rechtlichen Kompetenzen, um diese Fusion zu überprüfen?
3. Was will der Bundesrat unternehmen, damit es für die KMU
nicht noch schwieriger wird, Kredite zu erhalten?
4. Wird der Bundesrat über den Stand der bevorstehenden Ver-
handlungen zwischen den Sozialpartnern dieses Sektors infor-
miert?
5. Was schlägt der Bundesrat zur Verminderung der negativen
Auswirkungen dieser Restrukturierungen auf den Arbeitsmarkt
vor? Gedenkt er zur Sicherung von Arbeitsplätzen die Reduktion
der Arbeitszeit zu fördern?
6. Befürchtet der Bundesrat nicht, dass sich das soziale Klima
zwischen den Sozialpartnern dieses Sektors zunehmend ver-
schlechtert, und dass das Image der Schweizer Banken im Aus-
land erneut Schaden nimmt?

97.3602 n Mo. Vogel. Kapitalleistungen von Vorsorge-
einrichtungen. Quellensteuer  (16.12.1997)
Wir fordern den Bundesrat auf, die Steuergesetzgebung (StHG
und DBG) so zu ändern, dass Kapitalleistungen von Vorsorge-
einrichtungen in dem Kanton besteuert werden können, wo der
Bezugsberechtigte seinen Wohnsitz hat.

Mitunterzeichnende: Berberat, Bezzola, Borel, Christen, Filliez,
Frey Claude, Gadient, Guisan, Hämmerle, Kofmel, Lachat,
Langenberger, Lauper, Pelli, Philipona, Rennwald, Sandoz
Marcel, Scheurer, Semadeni, Theiler, Tschopp (21)

97.3603 n Ip. Kunz. Veröffentlichung von Forschungsberich-
ten der Eidg. Technischen Hochschulen  (16.12.1997)

Ende Oktober 1997 haben sogenannte neue Erkenntnisse von
antibiotikaresistenten Bakterien beim Rohmilchkäse für Unruhe
gesorgt. Grund für den Aufruhr war eine Publikation von Michael

Teuber, Professor am Institut für Lebensmittelwissenschaften
der ETH Zürich, im englischen Wissenschaftsmagazin Nature.
Gemäss dieser Publikation hatte der ETH-Lebensmittelforscher
Teuber festgestellt, dass ein an sich harmloses Milchsäurebak-
terium in einem französischen Rohmilchkäse gegen nicht weni-
ger als drei in der Humanmedizin verwendeten Antibiotika resi-
stent geworden war. Zum ersten Mal beschrieb Prof. Teuber in
seinem Artikel, dass die Uebertragung des Resistenzgens ver-
mutlich auch auf Bakterien im menschlichen Darm möglich sei.
Dadurch wird eine Ausbreitung der Antibiotikaresistenzen beim
Menschen befürchtet. Prof. Teuber forderte deshalb den Ver-
zicht auf einen unangemessenen Einsatz von Antibiotika in der
Landwirtschaft und empfahl die Verwendung von pasteurisierter
Milch zur Käseherstellung. Die Frage, ob dies das Ende für den
Schweizer Rohmilchkäse bedeute, beantwortet Prof. Teuber
mit: Meiner Meinung nach ja.

Die Landwirtschaft unternimmt grosse Anstrengungen, die an
sie gestellten ökologischen und tierschützerischen Auflagen zu
erfüllen. Dennoch wird sie laufend durch Meldungen, die auf
schwachen Füssen stehen, in ein falsches Licht gerückt. Da
Prof. Teuber erstens die Untersuchungen bei einem französi-
schen Rohmilchkäse vorgenommen und zweitens mit seinen
teilweise unpräzisen und unvollständigen Aeusserungen der
Schweizer Landwirtschaft und den Rohmilch verarbeitenden Be-
trieben nicht nur einen grossen Imageverlust, sondern auch ei-
nen wesentlichen finanziellen Schaden zugefügt hat, bitte ich
den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Ist sich der Bundesrat bewusst, dass Darstellungen, wie sie
kürzlich von Prof. Teuber gemacht wurden, der Schweizer Land-
wirtschaft grossen Schaden zufügen?

2. Dass die Analyse bei einem französischen Käse gemacht
wurde, rückte Prof. Teuber bei seinen Aussagen gegenüber den
Medien nicht in den Vordergrund. Wurde Prof. Teuber dafür eine
Rüge erteilt?

3. Wer kann für den durch Prof. Teubers Aussagen entstande-
nen Schaden verantwortlich bzw. haftbar gemacht werden?

4. Nach welchen Grundsätzen und Kriterien können oder dürfen
schwach fundierte Forschungsergebnisse der ETH veröffentlicht
werden?

5. Sieht der Bundesrat eine Möglichkeit, solch fragwürdige Dar-
stellungen in Zukunft zu verhindern?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Binder, Borer,
Brunner Toni, Dettling, Durrer, Eberhard, Ehrler, Engelberger,
Fehr Hans, Föhn, Freund, Gusset, Hasler Ernst, Hess Otto,
Imhof, Kühne, Leu, Maurer, Moser, Oehrli, Ruckstuhl, Sandoz
Marcel, Schenk, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck,
Steinemann, Tschuppert, Vetterli, Weyeneth, Widmer, Widrig,
Wittenwiler, Wyss (35)

97.3604 n Ip. Kofmel. Finanzierung von Strassenbauwerken 
durch Private  (16.12.1997)

Ich ersuche den Bundesrat um eine sowohl grundsätzliche als
auch fallbezogene Stellungnahme zu folgenden Fragen:

1. Bundesverfassung und Bundesgesetze sehen zwar eine pri-
vate Finanzierung/Bauherrschaft für subventionsberechtigte
Strassenbauwerke nicht vor, schliessen sie aber nach meinem
Dafürhalten auch nicht explizit aus. Welches wäre die Haltung
des Bundesrates allgemein und im konkreten Fall, wenn sich
eine Finanzierung durch Private bewerkstelligen liesse?

2. Könnten Subventionen des Bundes für Strassenbauwerke
statt an einen Kanton direkt an Private ausgerichtet werden?
Welche Bedingungen wären zu erfüllen? - Falls die Frage ver-
neint werden muss, welche Möglichkeiten wären gegeben, um
mit Bundessubventionen eine private Erstellung von Strassen-
bauwerken allenfalls "indirekt" zu unterstützen?

3. "Private Public Partnership" lässt verschiedene Formen zu.
Welche Modelle würde der Bundesrat bevorzugt zur Anwendung



bringen, um die Leistung der Privaten für das Zurverfügungstel-
len von Strassenbauwerken abzugelten?

Mitunterzeichnende: Bangerter, Bezzola, Bonny, Christen,
Dettling, Durrer, Frey Claude, Grossenbacher, Heim,
Mühlemann, Müller Erich, Pelli, Randegger, Ratti, Sandoz
Marcel, Stamm Luzi, Steiner, Theiler, Tschopp, Vallender,
Vogel, Wittenwiler (22)

97.3605 n Mo. Sicherheitspolitische Kommission NR. 6. 
Revision der Erwerbsersatzordnung  (09.12.1997)

1. Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament bis Ende Fe-
bruar 1998 die Botschaft zur 6. Revision der Erwerbsersatzord-
nung zu unterbreiten.

2. Der Bundesrat sorgt bei dieser Revision u.a. dafür, dass die
Armeeangehörigen, die einen längeren Beförderungsdienst ab-
solvieren, mindestens finanziell gleichgestellt sind wie die Ar-
beitslosen, die nicht im Militärdienst sind.

97.3606 n Mo. Kommission für Rechtsfragen NR (95.410). 
Zusammenarbeit mit dem Ausland  (18.11.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, alle notwendigen diplomatischen
Schritte zu unternehmen, damit unser Land Zugang zu den Do-
kumenten erhält, die sich in Deutschland, in Moskau, in den Ver-
einigten Staaten befinden und die Aktivitäten der Stasi und der
KOKO in der Schweiz betreffen und dem Parlament über den
Stand der unternommenen Schritte bis Ende 1998 Bericht zu er-
statten.

97.3607 n Mo. Aguet. Teilzeit-Wohneigentum. Gesetz-
gebung  (17.12.1997)

Ich bitte den Bundesrat, den beiden Postulaten zum Teilzeitei-
gentum, die er 1988 und 1993 entgegengenommen hat, nachzu-
kommen und den eidgenössischen Räten zu diesem  Bereich ei-
nen europakompatiblen Erlassesentwurf zu unterbreiten.

Mitunterzeichnende: Bäumlin, Béguelin, Berberat, Borel,
Burgener, Carobbio, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross
Andreas, Gross Jost, Herczog, Hollenstein, Hubmann, Jans,
Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Rechsteiner-Basel,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Vollmer, Weber Agnes, Widmer (24)

97.3608 n Ip. Carobbio. Zivildienst. Zulassungsbedingungen  
(17.12.1997)

Aus den neuen Angaben über die Gesuche um Zulassung zum
Zivildienst geht hervor, dass lediglich 58 Prozent der Gesuche
aus der italienischen Schweiz gutgeheissen wurden. Der landes-
weite Durchschnitt liegt aber bei 78 Prozent.

Der Unterzeichnende hat folgende Fragen an den Bundesrat:

- Wie erklärt der Bundesrat diesen deutlichen Unterschied, umso
mehr als die Zahl der italienischsprachigen Gesuche pro 1000
Einwohner unter dem schweizerischen Durchschnitt liegt?

- Ist der hohe Prozentsatz der abgelehnten Gesuche nicht auch
auf eine äusserst restriktive Anwendung der Gesetzesbestim-
mungen über die Zulassung zum Zivildienst zurückzuführen?

- Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass der wichtig-
ste Grund für diese negativen Ergebnisse im zentralisierten Prü-
fungssystem für die Zulassungsgesuche liegt?

- Erachtet es der Bundesrat als gerecht, dass die italienischspra-
chigen Gesuchsteller wesentlich höhere Kosten für die Anhö-
rung auf sich nehmen müssen als diejenigen aus den übrigen
Landesteilen, da die Reisespesen zu Lasten der Gesuchsteller
gehen?

- Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass es sinnvoll
wäre, die Möglichkeit einer dezentralisierten Organisation der
Anhörungen für den Zivildienst zu prüfen?

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Béguelin, Berberat, Borel,
Burgener, Chiffelle, Fässler, von Felten, Herczog, Hollenstein,
Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre, Leemann, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Ruffy, Spielmann, Vermot, Vollmer, Widmer 
(22)

97.3609 n Ip. Mühlemann. Privatisierung der Schweizeri-
schen Meteorologischen Anstalt (SMA)  (17.12.1997)

Das Bundesgesetz über die Meteorologie und Klimatologie aus
dem Jahre 1901 wurde endlich der neuen Entwicklung ange-
passt und befindet sich heute in der Vernehmlassungsphase. Da
bis zum Inkrafttreten des revidierten Gesetzes Handlungsbedarf
besteht, wird der Bundesrat eingeladen, folgende Fragen zu be-
antworten:

1. Wann gedenkt der Bundesrat die Wettbewerbsbedingungen
zwischen der SMA und privaten Anbietern zu verbessern?

2. Wann werden Dienstleistungen zugunsten der SMA verrech-
net?

3. Warum werden im neuen Gesetzesentwurf nicht neue Wege
in Richtung Privatisierung der SMA eingeschlagen?

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Bührer, Egerszegi-Obrist, Fehr Lisbeth, Frey
Walter, Hegetschweiler, Kühne, Müller Erich, Vallender,
Weyeneth (12)

97.3610 n Mo. Vermot. Kindsmisshandlung und Öffentlich-
keitsarbeit  (17.12.1997)

Ueber Kindesmisshandlungen wird zwar viel gesprochen, aller-
dings fehlt es an Mitteln für eine nachhaltige Prävention. Im Bud-
get sind dafür nur gerade 150 000 Franken eingestellt, was viel
zu wenig ist, um die Oeffentlichkeit auf die dramatische Gewalt-
situation aufmerksam zu machen, deren viele Kinder immer wie-
der ausgesetzt sind.

Ich fordere den Bundesrat auf, 1 Million Franken zur Verfügung
zu stellen, die dazu verwendet wird, die Oeffentlichkeit mittels In-
formationskampagnen auf das Problem Kindesmisshandlung
aufmerksam zu machen.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, von Allmen, Banga,
Baumann Ruedi, Bäumlin, Berberat, Borel, Bühlmann,
Burgener, Carobbio, Fässler, von Felten, Goll, Gonseth, Gross
Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Herczog, Hollenstein,
Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Meier Hans,
Müller-Hemmi, Ostermann, Roth-Bernasconi, Ruffy, Strahm,
Stump, Teuscher, Thanei, Vollmer, Weber Agnes, Widmer (36)

97.3611 n Ip. Hollenstein. Unterlassung von umwelt-
belastenden unnötigen Flugschauen  (17.12.1997)

Die grosse Bedeutung einer intakten Atmosphäre und des natür-
lichen Klimahaushalts beginnt sich langsam im Bewusstsein der
Menschen festzusetzen. Flugschauen stehen dieser konträr ent-
gegen und üben eine geradezu negative Vorbildwirkung aus. An
der Flugschau in Altenrhein vom August 1997 z.B., gingen Kla-
gen ein über enorme Lärmbelastungen in einer sonst ruhigen
Region. Auch die Tierwelt war durch die übermässigen Lärmim-
missionen betroffen.

Für den Juni 1998 ist in Altenrhein ein noch grösseres Flugspe-
takel mit internationaler Beteiligung angesagt. In Anbetracht des
grossen Widerstandes aus der Bevölkerung gegen die geplante
Airshow und der unsinnigen Umweltbelastung stellen sich einige
Fragen:

1. Hat der Bundesrat die Bewilligung für die Airshow 1998 schon
erteilt? Wenn nicht, ist der Bundesrat bereit, auf Grund der un-
bestrittenen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
die Flugschaubewilligung zu verweigern? Wenn die Bewilligung
schon erteilt ist, welche Rahmenbedingungen werden vorgege-
ben, um die Luft- und Lärmimmissionen möglichst auf ein erträg-



liches Mass zu reduzieren? Mit wie hohen Lärmbelastung hätte
die Bevölkerung zu rechnen? Um wieviel Prozent würde der zu-
lässige Tageslärmwert am vorgesehenen Flugschautag über-
schritten werden?

2. Stimmt es, dass Bundesrat Leuenberger für den im August
1997 durchgeführten Flugtag Altenrhein in Absprache mit den
österreichischen Behörden, die Lärmvorschriften für den Flug-
platz Altenrhein ausser Kraft gesetzt hat? Gedenkt er, dieses
Vorgehen bei künftigen Flugtagen zu wiederholen?

3. Ist der Bundesrat bereit, in Zukunft an zivilen Flugschauen zu-
mindest keine Bewilligungen für in- und ausländische Militärflug-
staffeln, Militärhelikopter und Kampfflugzeuge mehr zu erteilen?

4. Wo sind in den nächsten Monaten und Jahren Flugtage vor-
gesehen? Erachtet der Bundesrat eine Limitierung dieser Art un-
nötiger Umweltbelastungen nicht auch als sinnvoll? Wann ge-
denkt er, die nötigen Massnahmen einzuleiten?

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Baumann Ruedi, Burgener,
Carobbio, Chiffelle, Fässler, Gonseth, Meier Hans, Ostermann,
Rechsteiner Paul, Schmid Odilo, Semadeni, Teuscher, Thür,
Wiederkehr (16)

97.3612 n Ip. Pelli. Post und Swisscom. Wahl der Verwal-
tungsräte  (17.12.1997)

Meiner Meinung nach sind sind die Verwaltungsräte von Post
und Swisscom nach einseitigen Kriterien ausgewählt worden.
Persönlich missbillige ich diese Kriterien. Könnten sie doch dazu
führen, dass auch die ehemaligen Bundesbetriebe zu Körper-
schaften werden, die sich allein am Profit orientieren.

Die Kriterien wurden im übrigen nicht ganz konsequent ange-
wandt: Politiker sind zwar aus den Verwaltungsräten, nicht aber
aus den Direktionen verschwunden, denen nach wie vor frühere
Mitarbeiter des Bundesrats und/oder einzelne Bundesratsmit-
glieder angehören.

Ich ersuche darum den Bundesrat um einige zusätzliche Aus-
künfte:

1. Bezüglich der Auswahlkriterien:

1.1 Welche Ziele verfolgte der Bundesrat mit dem Auswahlver-
fahren für die Ernennung der Mitglieder der beiden Verwaltungs-
räte?

1.2 Welche persönlichen und beruflichen Qualifikationen wurden
von den Kandidatinnen und Kandidaten verlangt?

1.3 Wurden bei der Zusammensetzung der Verwaltungsräte
auch politische Kriterien (regionale Verteilung, Gewerkschafts-
vertretung usw) berücksichtigt?

1.4 Weshalb wurden sämtliche bisherigen Verwaltungsratsmit-
glieder von der Wahl ausgeschlossen?

1. 5 Weshalb wurden auch Politiker ausgeschlossen?

2. Bezüglich des Verfahrens:

2.1 Wie ist der Bundesrat konkret vorgegangen? Hat er die
Frage dem zuständigen Departement abgetreten?

2.2 Trifft es zu, dass ein Headhunter eingesetzt wurde? Nach
welchen Kriterien ist er ausgesucht worden und welche Stellung
wurde ihm innerhalb des Verfahrens eingeräumt? Über wen lie-
fen die Kontakte zu ihm?

2.3 Hatte der Bundesrat die Gelegenheit, über die Personen, die
vom Headhunter bzw. vom Departement vorgeschlagen wur-
den, zu diskutieren, bevor sie kontaktiert wurden? Sind dem
Bundesrat mehr Namen als die Anzahl der zur Verfügung ste-
henden Mandate vorgelegt worden? Konnte der Bundesrat Vari-
anten prüfen?

2.4 Oder sah sich der Bundesrat vor vollendete Tatsachen ge-
stellt, so dass er sich darauf beschränken musste, die Vor-
schläge des Headhunters bzw. des Departements abzusegnen?

Mitunterzeichner: Vogel (1)

97.3613 n Ip. Gross Andreas. Politische Bedeutung des 
Europarates  (17.12.1997)

In der Schlusserklärung des 2. Gipfeltreffens der Staats- und Re-
gierungschefs aller 40 Mitgliedstaaten des Europarates vom ver-
gangenen Oktober in Strassburg wird im Unterschied zum er-
sten Gipfeltreffen in Wien vor vier Jahren nicht mehr die politi-
sche Bedeutung des Europarates für die europäische Integration
hervorgehoben, sondern ihm bloss noch eine besondere juristi-
sche Rolle zugeschrieben, während die politische Identität offen-
bar eher der OSZE und der EU zukommen soll. Sollte diese Un-
terlassung, beziehungsweise diese Verschiebung der politi-
schen Gewichte tatsächlich gewollt und wohlweislich so erfolgt
sein, wäre dies von nicht kleiner Bedeutung. Zur Klärung bitte ich
deshalb den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Haben die Regierungschefs ganz bewusst dem Europarat bei
der künftigen Gestaltung ganz Europas und der politischen Inte-
gration Europas eine neue Aufgabe zuordnen und die entspre-
chende bisherige Aufgabenteilung verändern wollen?

2. Welches war die Position des Bundesrates in dieser Ausein-
andersetzung und wie hat er dafür argumentiert?

3. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass der Europarat als einzig
paneuropäische Organisation mit fester, andauernder parlamen-
tarischer Verankerung nicht nur weiterhin eine politische Auf-
gabe hat bei der Gestaltung und der Festigung der europäischen
Integration, sondern dass dieser politischen Funktion eine aus-
serordentliche Bedeutung zukommt?

4. Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die OSZE bei aller
Wertschätzung diese Aufgabe des Europarates nicht überneh-
men kann?

5. Bekräftigt der Bundesrat die anlässlich der letzten parlamen-
tarischen Beratung des Berichtes der schweizerischen Delega-
tion in der Parlamentarischen Versammlung gemachte Aus-
sage, wonach er sich der Exekutivlastigkeit der OSZE bewusst
ist, diese deswegen aber nicht im Sinne des Weges des gering-
sten Widerstandes zu Lasten des Europarates aufwerten will,
mit dem entsprechend seiner parlamentarischen Verankerung
möglicherweise manchmal etwas mühsamer umzugehen ist, der
dafür aber auch Aufgaben auf sich nimmt, die keine Regierung
alleine leisten kann?

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Burgener, Caccia,
Columberg, Fässler, Fehr Lisbeth, Freund, Frey Claude,
Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Leemann, Mühlemann,
Rechsteiner-Basel, Ruffy, Vermot, Vollmer, Widmer (18)

97.3614 n Po. Maury Pasquier. Mitglieder ausserparlamenta-
rischer Kommissionen. Aufhebung der Altersbegrenzung  
(17.12.1997)

Ich fordere den Bundesrat auf, die Altersgrenze für Mitglieder
ausserparlamentarischer Kommissionen, die heute auf 70 Jahre
festgesetzt ist, aufzuheben.

Mitunterzeichnende: Berberat, Burgener, Chiffelle, Fässler, von
Felten, Goll, Gross Andreas, Herczog, Hubmann, Rechsteiner-
Basel, Roth-Bernasconi, Thanei, Widmer (13)

97.3615 n Mo. Teuscher. Führerausweisentzug für säumige 
Alimentenzahlende  (17.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, den Art. 217 des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuches (Vernachlässigung der Unterhalts-
pflichten) so zu ergänzen, dass als Nebenstrafe ein befristeter
oder unbefristeter Führerausweisentzug angeordnet werden
kann, bis die Alimente bezahlt sind.

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Gonseth,
Hollenstein, Meier Hans, Semadeni, Stump, Vermot, Weber
Agnes (9)

97.3616 n Po. Gusset. KMU. Sofortiger Abbau des Admini-
strativaufwandes  (17.12.1997)

Der Bundesrat wird angehalten, Massnahmen in die Wege zu
leiten, damit im Dezember 1998 die Personal- und Lohndaten für



die staatliche AHV/IV/EO, die statistischen Erfassungen der ver-
schiedenen Bundesämter, die halbstaatliche SUVA sowie für die
privaten Krankenkassen, Pensionskassen und Betriebsversi-
cherungen auf einem einzigen Formular und zum gleichen Zeit-
punkt erhoben werden können.

Mitunterzeichnende: Bangerter, Baumann J. Alexander,
Baumberger, Bezzola, Binder, Bircher, Blocher, Bonny, Borer,
Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni, Bührer, David, Deiss,
Dettling, Dreher, Engelberger, Eymann, Fässler, Fehr Hans,
Föhn, Freund, Frey Walter, Friderici, Fritschi, Giezendanner,
Gros Jean-Michel, Hasler Ernst, Hegetschweiler, Hess Otto,
Hochreutener, Imhof, Keller, Kofmel, Kühne, Kunz, Leu,
Maspoli, Maurer, Moser, Müller Erich, Oehrli, Raggenbass,
Randegger, Sandoz Suzette, Schenk, Scherrer Jürg, Schlüer,
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Speck,
Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Steiner, Stucky, Tschuppert,
Vallender, Vetterli, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig,
Wittenwiler, Wyss, Zapfl, Zwygart (69)

97.3617 s Ip. Seiler Bernhard. Weitere Einschränkungen von 
Besetzungszeiten an Grenzübergängen  (17.12.1997)

Gemäss Beschluss der Oberzolldirektion und in Absprache mit
den Zollkreisen werden auf 01.01.1998 weitere Grenzüber-
gänge nicht mehr durch Zollorgane besetzt sein. Selbst an wich-
tigen Uebergängen wie Bargen (SH) werden die Besetzungszei-
ten nachts reduziert, obwohl diese Strecke von Schaffhausen
nach Stuttgart als die Hauptstrasse signalisiert ist. Das Stras-
senstück Schaffhausen-Bargen ist sogar als A4 ein Teil des
schweizerischen Nationalstrassennetzes. Die deutschen Behör-
den planen zudem den Ausbau Richtung Stuttgart auf drei Spu-
ren. Deutscherseits besteht keine Absicht, am Zollamt Neuhaus
die Dienstleistungen und Pflichten zu reduzieren (24-Stunden-
Betrieb bleibt weiterhin aufrechterhalten).

Die Behörden und Bewohner der von den neusten Reduktions-
massnahmen betroffenen Grenzgemeinden sind verunsichert
und befürchten, dass diese nicht mehr besetzten Uebergänge
vermehrt durch alle möglichen Kriminaltouristen und Schmugg-
ler benutzt werden. Das Versprechen der Zollbehörden, hinter
der Grenze mit beweglichen Einsätzen Kontrollen einzusetzen,
trägt kaum zur Beruhigung der Grenzbevölkerung bei.

Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Nachdem sich nun alle unsere Nachbarländer - als letztes
Oesterreich - dem Schengener-Abkommen unterstellt haben,
bedeutet das, dass wir als Aussengrenze der EU intensiveren
Kontrollen seitens der ausländischen Grenzorgane unterworfen
sind. Müsste da die Schweiz nicht auch mit verstärkter Kontrolle
reagieren, statt weiterhin die Zollkontrollen abzubauen?

2. Sind die Einschränkungen und Aufhebungen von Besetzungs-
zeiten mit den Nachbarstaaten abgesprochen worden? Wie rea-
gieren diese auf unsere Massnahmen?

3. Im Fall Bargen (CH) - Neuhaus (D) wird ab 01.01.1998 das
Schweizer Zollamt nachts während 8 Stunden nicht mehr be-
setzt sein. Wird dann das deutsche Zollamt, z.B. im Falle von
Warentransporten, die über den Toleranzen liegen, entspre-
chende Massnahmen wie Zurückweisung oder Umleitung an an-
dere Zollämter übernehmen?

4. Grenzbewohnern ist bekannt, dass die Zollorgane in der Ab-
wehr illegaler Einwanderer, Schmuggel und im Kampf gegen in-
ternationale Verbrecherbanden erfolgreich sind. Es ist auch be-
kannt, dass die Zollorgane personell und materiell unterdotiert
sind. Was sieht der Bundesrat vor, um die Arbeit der Zollorgane
weiterhin erfolgreich zu gestalten? Einsatz von Festungswäch-
tern und moderne Gerätschaften zur Identifizierung von uner-
wünschten Elementen?

5. Bekanntlich ist die Schweiz daran, mit den Nachbarländern
besondere Abkommen über die polizeiliche Zusammenarbeit zu
treffen. Bedeutet das z.B. auch, dass die Schweizer Behörden
künftig Informationen des Schengener-Abkommens betreffend
gesuchte Personen u.a.m. erhalten werden?

Mitunterzeichnende: Bieri, Brändli, Büttiker, Danioth, Frick, Iten,
Küchler, Leumann, Reimann, Rhinow, Rhyner, Saudan,
Schallberger, Schüle, Uhlmann, Wicki (16)

97.3618 s Mo. Simmen. Parallelimporte und Generikasubsti-
tution von Arzneimitteln  (17.12.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, folgende Probleme gesetzgebe-
risch zu lösen:

- Parallelimporte von Arzneimitteln: Die Rahmenbedingungen für
parallelimportierte Arzneimittel sind im eidgenössischen Heilmit-
telgesetz zu definieren.

- Generikasubstitution von Arzneimitteln: Das KVG ist derart zu
ergänzen, dass Apotheker verschriebene Medikamente durch
ein Generikum gemäss der Definition in der Spezialitätenliste
substituieren können. Damit soll eine wirksame, zweckmässige
und wirtschaftliche (pharmakoökonomische) Arzneimittelthera-
pie erreicht werden.

Mitunterzeichnende: Cottier, Frick, Onken, Rochat (4)

97.3619 n Mo. Schmid Samuel. Koordination und zentrale 
Leitung der Nachrichtendienste  (17.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt:

1. Mittels einer zweckmässigen Organisation ein permanent
operativ einsatzbereites Leitorgan für den sicherheitspolitischen
Nachrichtendienst zu schaffen, um ein strategisches Indikations-
und Warnzentrum zu erhalten.

2. Die Zielsetzung dieses Zentrums sofort, eventuell vorerst
durch geeignete Zusammenarbeit der bestehenden Dienste, zu
gewährleisten und später das Organ im Rahmen der Staatslei-
tungsreform als eines der Führungsmittel des Bundesrates ge-
setzlich zu organisieren.

Mitunterzeichnende: Bonny, Fehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen,
Freund, Hess Otto, Oehrli, Rychen (7)

97.3620 n Mo. Spielmann. Fusion UBS/SBV  (17.12.1997)

Die Fusion der beiden Grossbanken UBS und SBV und die Neu-
orientierung ihrer Aktivitäten im internationalen Finanzsektor ge-
hen auf Kosten der KMU und der Schweizer Bevölkerung. Des-
halb bitten wir den Bundesrat, dringend folgende Massnahmen
zu ergreifen:

A. Steuerausfälle

Wir beauftragen den Bundesrat, sämtliche Gesetzesänderun-
gen vorzulegen, die notwendig sind, um die Lücken in der gel-
tenden Steuergesetzgebung zu stopfen, durch die dem Bund
umfangreiche Steuerausfälle entstehen. Er soll zunächst alle
Massnahmen treffen, die es erlauben, die Steuerausfälle im Zu-
sammenhang mit der Fusion UBS/SBV auf ein Minimum zu be-
schränken. Zum Beispiel indem er die geltenden Gesetzesbe-
stimmungen restriktiv anwendet, wenn es darum geht, die Um-
strukturierungskosten, die sich aus einer Fusion ergeben, vom
steuerpflichtigen Gewinn abzuziehen. Der Bundesrat soll bei sei-
nen Entscheiden auch die gewaltigen Reserven berücksichti-
gen, die die beiden Banken im Laufe der letzten Jahre gemacht
haben, um ihre Gewinne zu tarnen.

B. Kündigungsschutz

Wir beauftragen den Bundesrat, eine Änderung der Bestimmun-
gen über den Kündigungsschutz vorzuschlagen, durch die die
Unternehmen im Fall von Entlassungen zu Administrativverfah-
ren verpflichtet und das Mitsprache- und das Mitwirkungsrecht
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Organisatio-
nen verstärkt werden. Der Entwurf sollte ebenfalls eine Verlän-
gerung der Kündigungsfrist auf sechs Monate vorsehen.

C. Kartelle

Wir beauftragen den Bundesrat, eine Änderung des Kartellge-
setzes vorzuschlagen. Das Kartellgesetz soll so geändert wer-
den, dass bei jeglicher Fusion von Unternehmen, angesichts der
wirtschaftlichen und sozialen Folgen eines solchen Entscheids,



das Interesse der gesamten Bevölkerung vorgängig abgeklärt
wird.

Mitunterzeichnerin: Jaquet-Berger (1)

97.3621 n Po. Bäumlin. Kohärenz-Bericht  (17.12.1997)

Der Bundesrat erstattet einen Kohärenz-Bericht als Ergänzung
des Berichtes zur Schweizer Aussenpolitik der 90er Jahre, zum
Menschenrechtsbericht von 1982, zu den OSZE-Aktivitäten der
Schweizer (insbesondere im Bereich Minderheitenschutz), unter
Einbezug aussenwirtschaftspolitischer und entwicklungspoliti-
scher Aktivitäten (insbesondere unter dem Aspekt bilateraler
und multilateraler Good Governance-Guidelines).

Die verschiedenen involvierten Departemente und Bundesämter
sind in die Berichterstellung so einzubeziehen, dass Divergen-
zen offengelegt und alsdann überwunden werden können. Die
Federführung liegt beim EDA, namentlich bei der Politischen Ab-
teilung.

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Stephanie, Burgener,
David, Fankhauser, Fässler, von Felten, Gadient, Grendelmeier,
Gross Andreas, Gysin Remo, Hafner Ursula, Herczog,
Hollenstein, Hubmann, Jans, Lachat, Leemann, Loeb, Meyer
Theo, Ratti, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Ruffy,
Rychen, Stamm Judtih, Thür, Tschopp, Vermot, Vollmer,
Widmer, Zapfl (32)

97.3622 n Ip. Burgener. Stop dem Wild-West auf den Schwei-
zer Strassen. Gewichts- und Masskontrollen  (17.12.1997)

Gemäss Art. 106 Strassenverkehrsgesetz (SVG) erlässt der
Bundesrat die zum Vollzug des SVG

notwendigen Vorschriften. Im übrigen obliegt der Vollzug des
Gesetzes den Kantonen.

Es ist allgemein bekannt, dass namentlich bezüglich der Fahr-
zeug-Gesamtgewichte die Limiten (28 Tonnen) nur schlecht ein-
gehalten werden. Bei der generellen Zulassung der 40-Tönner
wird sich diese Situation nochmals verschärfen. Vermehrte und
effiziente Kontrollen drängen sich imperativ auf.

Es gibt auf dem Markt Systeme, welche bezüglich Gewichte au-
tomatische Kontrollen ermöglichen. Sogenannte dynamische
Wiegeplatten lassen sich unauffällig in den Strassenbelag ein-
bauen. Die Installationen sind in der Lage, das Achsengewicht
und das Gesamtgewicht der Fahrzeuge zu messen. Darüber
hinaus halten diese Geräte den genauen Zeitpunkt der Durch-
fahrt fest. Das ist bezüglich Einhaltung des Nacht- und Sonn-
tagsfahrverbots von grosser Bedeutung.

Die dynamischen Wiegeplatten sind eichfähig. Geeichte Geräte
erlauben es, die Verkehrssünder zu erfassen; aufgrund der er-
fassten Daten können ohne grossen personellen Aufwand Bus-
senverfügungen erlassen werden.

Bezüglich der Kontrolle der Aussenhülle der Fahrzeuge (Län-
gen, Breiten, Höhen) gibt es allwettertaugliche Laserscanner,
die auch in diesem Bereich eine effiziente Kontrolle erlauben.

Ich frage den Bundesrat an:

1. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass die Einhaltung
der Gewichte und Masse auf dem schweizerischen Strassen-
netz von grosser Wichtigkeit ist und diesbezüglich vermehrte
Kontrollen nötig sind?

2. Ist der Bundesrat bereit, die Kantone anzuhalten, die Ge-
wichts- und Masskontrollen auf dem schweizerischen Strassen-
netz ihres Territoriums zu verschärfen?

3. Ist der Bundesrat bereit, die Kantone einzuladen und/oder an-
zuhalten, Systeme zur automatisierten Erfassung der Gesamt-
gewichte und Fahrzeugmasse auf ihrem Strassennetz zu instal-
lieren?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel,
Bühlmann, Carobbio, Chiffelle, Columberg, Fankhauser,
Fässler, von Felten, Goll, Gonseth, Gross Andreas, Gysin
Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,

Ledergerber, Leemann, Loretan Otto, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Roth-Bernasconi, Ruffy, Schmid Odilo,
Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, Vermot,
Vollmer, Weber Agnes, Widmer (51)

97.3623 n Mo. Dormann. Medizinische Forschung am Men-
schen. Schaffung eines Bundesgesetzes  (18.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, so rasch als möglich ein eigentli-
ches Bundesgesetz über die medizinische Forschung am Men-
schen vorzubereiten, in dem die ethischen und rechtlichen
Grundsätze und Schranken festgeschrieben werden, die in die-
sem Gebiet befolgt werden müssen, damit einerseits der Schutz
der Menschenrechte in möglichst hohem Masse gewährleistet
ist und andererseits eine sinnvolle medizinische Forschung am
Menschen nicht verhindert wird.

Mitunterzeichnende: Durrer, Grossenbacher, Heim, Hess Peter,
Imhof, Kühne, Leu, Lötscher, Raggenbass, Schmid Odilo,
Stamm Judtih, Widrig, Zapfl (13)

97.3624 n Mo. Mühlemann. Schienenverkehrsabkommen 
Schweiz-Deutschland  (18.12.1997)

Im Verkehrsabkommen vom 06.09.1996 legten die Verkehrsmi-
nister Wissmann und Bundesrat Leuenberger den weiteren Aus-
bau des grenzüberschreitenden Schienennetzes zwischen
Deutschland und der Schweiz fest. Dieses Abkommen regelt die
Schienenverkehrspolitik bis zum Jahr 2020 und sieht grössere
Aus- und Umbaumassnahmen nur noch auf der Strecke Karl-
ruhe-Freiburg-Basel vor. Angesichts der zunehmenden Bedeu-
tung des Ost-West-Transitverkehrs ist es unverständlich, dass
der Ausbau bei den Schienenstrecken Zürich-Stuttgart und Zü-
rich-München vernachlässigt wird.

Der Bundesrat wird deshalb beauftragt, das Abkommen über
den Eisenbahnverkehr in den Grenzregionen zwischen der
Schweiz und Deutschland weiter zu entwickeln, so dass die
Schienenstrecken Zürich-Bregenz-München und Zürich-Singen-
Stuttgart ähnlich ausgebaut werden können, wie die Rhein-
schiene Basel-Freiburg-Karlsruhe.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Baumberger,
Binder, Bosshard, Brunner Toni, Dettling, Engler, Fässler, Fehr
Lisbeth, Freund, Fritschi, Gadient, Gross Jost, Hegetschweiler,
Hollenstein, Hubmann, Kühne, Maurer, Müller Erich,
Raggenbass, Steffen, Vallender, Widrig, Zapfl (24)

97.3625 n Po. Stump. Arbeitsmarktliche Massnahmen und 
besondere Taggelder  (18.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, Art. 59b des AVIG unverzüglich
umzusetzen, d.h. genügend geeignete arbeitsmarktliche Mass-
nahmen zur Verfügung zu stellen und Stellensuchenden nur
dann besondere Taggelder auszahlen zu lassen, wenn diese an
einer von der kantonalen Amtsstelle bewilligten arbeitsmerktli-
chen Massnahme teilnehmen. Steht keine geeignete arbeits-
marktliche Massnahme zur Verfügung, so ist die ersatzweise
Ausrichtung besonderer Taggelder gemäss Art. 72a Abs. 3 des
AVIG zu bewilligen.

Mitunterzeichnende: von Allmen, Banga, Baumann Ruedi,
Baumann Stephanie, Bircher, Burgener, David, Engler, Fässler,
von Felten, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Grossenbacher,
Hämmerle, Heim, Herczog, Hubmann, Jans, Jeanprêtre, Jutzet,
Leemann, Loretan Otto, Meier Samuel, Rechsteiner-Basel,
Rechsteiner Paul, Ruffy, Strahm, Teuscher, Thür, Vermot,
Vollmer, Weber Agnes, Widmer (34)

97.3626 n Po. Zbinden. IWF. Stimmrechtsreform  (18.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie er sich im Rahmen
seiner Mitwirkung im Internationalen Währungsfonds für eine
Stimmrechtsreform einsetzen kann, die den wirtschaftlich



schwachen Entwicklungs- und Transitionsländern eine stärkere
Einflussnahme ermöglicht.

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Burgener, Fässler,
von Felten, Gross Andreas, Herczog, Hubmann, Jans,
Jeanprêtre, Leemann, Rechsteiner-Basel, Ruffy, Vollmer,
Widmer (14)

97.3627 n Ip. Zbinden. Wachsende Unruhe unter den Univer-
sitätsstudierenden  (18.12.1997)

Im Zusammenhang mit den wachsenden Unmutsäusserungen
von Studierenden an schweizerischen Universitäten möchte ich
den Bundesrat ersuchen, eine Lage- und Zukunftseinschätzung
vorzunehmen:

1. Welches sind nach Meinung des Bundesrates die zentralen
Ursachen dieser universitären Spannungen?

2. Wie beurteilt er das zeitgleiche Zusammentreffen von Spar-
massnahmen, Studienandrang, Verdüsterung Berufsaussichten
und Wettbewerbserhöhung an den Hochschulen?

3. Welche Lösungswege sieht der Bundesrat zusammen mit den
zuständigen Kantonen, um aus dieser "Studienfalle" herauszu-
kommen?

4. Wie prognostiziert er die weitere Entwicklung dieser ersten
Unruhen?

5. Will der Bundesrat seine relativ passive Rolle bei der Fortent-
wicklung der Universitäten (seit rund 20 Jahren stagnierende bis
fallende Bundesbeitragsanteile) angesichts dieser Tendenzen
beibehalten?

- Seit kurzem sind an verschiedenen Schweizer Universitäten
(Bern, Lausanne, Genf, Zürich) Zeichen des Unmuts unter den
Studierenden zu erkennen: Kundgebungen, Protestaktionen, In-
formationsanlässe u.s.f..

- Dabei wird in erster Linie auf die Folgen des wachsenden Spar-
druckes bei gleichzeitig höherem Studienandrang aufmerksam
gemacht: Abbau von Bildungsangeboten, Straffung der Studien-
abläufe, Verstärkung des Leistungsdruckes, Promotionszeitver-
kürzung, berufliche Perspektivverschlechterung, offener und
versteckter Numerus clausus und Gebührenerhöhungen, u.s.f..

- Während in Deutschland - zum Teil mit ähnlichen, aber auch
mit anderen Begründungen - die Streiks bundesweit an über 100
Hochschulen praktiziert werden, und seit 1968 die grössten Stu-
dierendenkundgebungen stattfinden, befinden sich die Unmuts-
äusserungen bei uns noch in einem frühen Stadium.

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Burgener, Fässler,
von Felten, Gross Andreas, Herczog, Hubmann, Jans,
Jeanprêtre, Leemann, Rechsteiner-Basel, Ruffy, Vollmer,
Widmer (14)

97.3628 n Ip. Tschäppät. Fusion UBS/SBV  (18.12.1997)

Im Zuge der Fusion UBS mit SBV wurde für die Schweiz ein Stel-
lenabbau von rund 7000 Stellen angekündigt. In etwa 1800 Fäl-
len soll es zu Kündigungen kommen. In diesem Zusammenhang
bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden Fra-
gen:

1. Was unternimmt der Bundesrat, um gerade in diesen wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten die Banken von Kündigungen, wel-
che fusionsbedingt sind, abzuhalten? Wird das BIGA diesbezüg-
lich über das Anbieten von guten Diensten hinaus tätig werden?

2. Die Ankündigung von Entlassungen hat unter dem Personal
Angst und Verunsicherung ausgelöst. Mobbing am Arbeitsplatz
wird in dieser Atmosphäre stark zunehmen. In welcher Form ge-
denkt der Bundesrat das Phänomen des Mobbing und des damit
verbundenen gewaltigen volkswirtschaftlichen Schadens grund-
sätzlich anzugehen? Ist er bereit, darüber eine Untersuchung in
Auftrag zu geben, welche sich auch über mögliche Massnahmen
äussert?

3. Der angekündigte Stellenabbau von rund 7000 Stellen ver-
schärft die Situation auf dem Arbeitsmarkt und erhöht das Risiko
zusätzlicher Arbeitslosigkeit beträchtlich. Teilt der Bundesrat die
Meinung, dass über neue Arbetiszeitmodelle den Abbau von

Ueberstunden und die Herabsetzung der wöchentlichen Arbeits-
zeit von 42 Stunden bei Banken mindestens ein Teil dieser Ar-
beitsplatzvernichtung verhindert werden kann? In welcher Form
kann er hier tätig werden?

4. Der Lehrstellenmarkt ist seit einigen Jahren stark unter Druck
geraten. Der angekündigte Arbeitsplatzabbau birgt die Gefahr in
sich, dass auch das Lehrstellenangebot verkleinert wird. Wie will
sich der Bundesrat dafür einsetzen, dass die Anzahl der Lehr-
stellen auch nach der Fusion nicht abnimmt, vor allem aber dass
in der dualen Berufsbildung der breiten Grundausbildung noch
mehr Gewicht beigemessen wird? Ist er bereit, ein Anreizsystem
für Lehrstellen auch nach dem Auslaufen des Lehrstellenbe-
schlusses vom April 1997 weiter zu führen?

5. Trifft es zu, dass die gesamten Restrukturierungskosten die-
ser Fusion 1997 von der Rechnung abgesetzt werden und so gi-
gantische Steuerausfälle entstehen? Was gedenkt der Bundes-
rat dagegen zu unternehmen?

Mitunterzeichnende: Diener, Fasel, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hämmerle, Hubacher, Ledergerber, Marti Werner,
Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul, Semadeni, Strahm (12)

97.3629 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Gestohlenes 
Gold und die Schweiz  (18.12.1997)

Wir schlagen dem Bundesrat vor, folgende Massnahmen zu er-
greifen:

1. Auf internationaler Ebene aktiver werden und als politischen
Schritt die ausgezeichnete Arbeit der Unabhängigen Experten-
kommission fördern.

2. Die Schweiz als Austragungsort für die Fortsetzung der Lon-
doner Goldkonferenz vorschlagen.

3. Eine Konferenz zum Thema der geplünderten Güter vorschla-
gen, damit internationale Normen erarbeitet werden, die die
Rückgabe dieser Güter (in der Vergangenheit und auch in Zu-
kunft) regeln.

4. Aufhören, sich hinter dem Abkommen von Washington 1946
und seiner Rückzahlungsklausel zu verstecken. Die Teilnahme
der Schweiz an einem internationalen Fonds für Holocaust-Op-
fer, der an der Londoner Konferenz gegründet wird, unterstüt-
zen.

5. Von den Schweizer Privatbanken und der Nationalbank for-
dern, dass sie die Nazi-Opfer, die internationale Gemeinschaft
und das Schweizer Volk um Entschuldigung bitten für die began-
gene Hehlerei mit dem Nazigold, das sie Juden, Opfern der Kon-
zentrationslager und aus den Staatskassen der besetzten Län-
der gestohlen haben.

6. Von der SNB und den Privatbanken fordern, dass sie sämtli-
che finanziellen Konsequenzen der Wiedergutmachung dieser
Plünderungen tragen und dass sie sich vor allem auch am inter-
nationalen Fonds zugunsten der Shoa Opfer beteiligen. 

Sprecher: de Dardel

97.3630 n Po. Günter. Therapieprojekt für Folteropfer. Unter-
stützung durch das EMD  (18.12.1997)

Der Bundesrat wird ersucht zu prüfen, wie das EMD mit dem
Therapieprojekt für Folteropfer des SRK zusammenarbeiten und
es unterstützen kann und darüber Bericht zu erstatten.

Mitunterzeichnende: Aguet, Alder, Banga, Baumann Stephanie,
Berberat, Bonny, Borel, Bühlmann, Carobbio, de Dardel,
Fankhauser, Fässler, von Felten, Gonseth, Grossenbacher,
Guisan, Gysin Remo, Hämmerle, Leemann, Maury Pasquier,
Rennwald, Ruffy, Stamm Judtih, Tschäppät, Wiederkehr,
Zbinden (26)

97.3631 n Ip. Seiler Hanspeter. Benennung und Kürzel der 
Departemente  (18.12.1997)

Die angelaufene Verwaltungsreorganisation und die sich än-
dernden Gewichtungen des Stellenwerts der verschiedenen
Bundesaufgaben sowie die sich wandelnden gesellschafts-,



wirtschafts- und staatspolitischen Bedürfnisse führten und füh-
ren zu andern Zuteilungen und Neuschaffungen von Bundesäm-
tern und Kompetenzen innerhalb der sieben Departemente. Mit
Umbenennungen der Departemente und entsprechenden Kür-
zeln soll diesen Veränderungen Rechnung getragen werden.
Dies darf aber nicht zu Verunsicherungen und Unklarheiten in
der Oeffentlichkeit führen und muss verschiedenen Mindestkri-
terien genügen. Der Bundesrat wird in diesem Zusammenhang
ersucht, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:
1. Die bisherigen Departementsbenennungen gründen auch ei-
ner einheitlichen und auf den Bund bezogenen Aussage, indem
die Bezeichnungen "eidgenössisch" und "Departement" durch-
wegs enthalten sind. Sollen die beiden darin berücksichtigten
Kriterien
- eindeutige Bundesbezogenheit

- Einheitlichkeit der Benennungen

auch weiterhin generell in den Departementsbezeichnungen
und in den entsprechenden Kürzeln zum Ausdruck kommen?
2. Die eingangs erwähnten Veränderungen werden wohl einen
längeren Zeitraum beanspruchen und die Neuzu- bzw. Umtei-
lungen in Schritten erfolgen. Teilt der Bundesrat die Meinung,
dass die Departementsbezeichnungen nicht innerhalb von weni-
gen Jahren ständig wechseln bzw. den Veränderungen ange-
passt werden sollten und dass dem Kriterium

- Konstanz in der Departementsbenennung und Kürzel

im Interesse der Transparenz und administrativer Kosteneinspa-
rung eine vorrangige Bedeutung zugemessen werden muss?

3. Teilt der Bundesrat die Auffassung, dass bei der Umbenen-
nung von Departementen nach einer gesamtheitlichen, alle De-
partemente umfassenden Sicht vorgegangen wird?

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Fischer-
Hägglingen, Föhn, Kunz, Oehrli, Schmied Walter (6)

97.3632 n Ip. Béguelin. Vollzug von Bundesrecht. Föderalis-
musbedingte Mängel  (18.12.1997)
Verschiedene Bundesgesetze im Bereich der Sozialwerke, die
wegen ihrer Auswirkungen auf die Bevölkerung besonders wich-
tig sind - namentlich das Krankenversicherungsgesetz und das
Gesetz über die Arbeitslosenversicherung mit seinen Bestim-
mungen über die Kurzarbeit -, werden von den Kantonen so un-
terschiedlich vollzogen, dass es zu gewaltigen Ungleichbehand-
lungen kommt und der Sinn dieser Gesetze total verfälscht wird.
Diese Fälle sind nur mühsam, langsam und sehr schwer zu be-
heben. Unser föderalistisches System verliert dadurch jede
Glaubwürdigkeit. Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen
zu beantworten:

1. Wie beurteilt er diese Entwicklung, die zur Hauptsache den
Sozialbereich betrifft?

2. Wie steht es mit der Anwendung des Grundsatzes der Gleich-
heit vor dem Gesetz?

3. Welche Massnahmen will er treffen, damit die Kantone die
Bundesgesetze nach dem Willen des Gesetzgebers vollziehen
und dabei den genannten Grundsatz einhalten? Welchen Zeit-
raum sieht er dafür vor?

4. Wie kann er den Anspruchsberechtigten gegenüber, die durch
die Praxis ihrer Kantone zu kurz gekommen sind, garantieren,
dass sie rasch die entsprechenden Gelder erhalten?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Baumann
Stephanie, Bäumlin, Borel, Burgener, Carobbio, Chiffelle,
Fankhauser, Fässler, von Felten, Gross Jost, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Jutzet, Leemann, Rechsteiner-Basel, Rennwald,
Roth-Bernasconi, Ruffy, Spielmann, Thanei, Vollmer, Widmer 
(30)

97.3633 n Ip. Vollmer. Honigimporte. Täuschungsschutz für 
Konsumenten  (18.12.1997)

Mitte November 1997 erhöhte das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) zuhanden der kantonalen Lebensmittellaboratorien und

Veterinärämtern die Grenzwerte für Antibiotikarückstände in Ho-
nig vorübergehend bis Ende 2000.

Dabei wird die Antibiotikatoleranzgrenze bei Importhonig von
0,1mg/kg auf 0,4mg/kg erhöht und gestaffelt bis Ende 2000 zu-
rückgenommen - während in der EU der Grenzwert Null gilt (ent-
spricht der bisherigen Analysengenauigkeit von 0,1mg/kg).

Für Inlandhonig wurde der Grenzwert von 0,1 auf 0,01mg/kg ge-
senkt (neue Messgenauigkeit).

Findet der Bundesrat nicht auch, dass

- eine Erhöhung der Toleranzwerte über die EU-Norm hinaus un-
nötig ist?

- ein allfällig belasteter Honig entsprechend deklariert werden
müsste (mit Antibiotika produziert)?

- der Konsument ansonsten getäuscht wird - weil er bei Honig als
Naturprodukt nicht davon ausgeht, dass dieser mit Hilfe von An-
tibiotika erzeugt worden ist?

- dass die vom BAG erlassene Toleranzwerterhöhung - ohne
gleichzeitige Deklarationspflicht den Täuschungsschutz nach
Lebensmittelverordnung (LMV) tangiert?

- der Zeitpunkt der Erhöhung ein halbes Jahr nach der Rückwei-
sung von antibiotikabelastendem Honig aus den USA und aus
Brasilien den Schein erweckt, dass sich nun die Schweiz als Ab-
nehmer belasteter Ware anbietet?

- dass der Grenzwert Null bei 0,1mg/kg hätte belassen werden
können (EU-Norm, WTO-Forderung der Nichtdiskriminierung)?

- falls eine Deklaration des belasteten Honigs nicht möglich ist,
der Zollsatz für Importhonig erhöht werden sollte, solange dieser
unter liberaleren Bedingungen als im Inland erzeugt wird; und
dass dieser Zollertrag zur Sicherung der Bestäubungsleistung
der Bienen in der Schweiz verwendet werden könnte?

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Burgener, Fässler,
von Felten, Gysin Remo, Hubacher, Hubmann, Jans, Leemann,
Rechsteiner-Basel, Ruffy, Widmer, Zbinden (13)

97.3634 n Mo. Eymann. Beschäftigungsgipfel  (18.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, eine nationale Beschäftigungs-
konferenz unter Einbezug der Kantone, der Sozialpartner, der
Wirtschaft und der Wissenschaft einzuberufen und zu institutio-
nalisieren mit dem Ziel, Massnahmen zu erörtern und ihre Um-
setzung vorzubereiten, gesamtschweizerisch alle Möglichkeiten
auszuschöpfen, um die Anzahl der Arbeitsplätze markant zu er-
höhen.

Mitunterzeichnende: Dormann, Eggly, Friderici, Grendelmeier,
Gros Jean-Michel, Gysin Hans Rudolf, Jeanprêtre, Meyer Theo,
Sandoz Suzette, Scheurer, Stamm Luzi (11)

97.3635 n Po. Tschopp. Kapitalmehrwertbesteuerung bei 
Fusionen mit negativer Auswirkung auf die Beschäftigung  
(18.12.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, im Rahmen seiner Stellungnahme
zur Megafusion zwischen UBS und SBV und zu den Ereignisse
rund um Martin Ebner folgende Vorschläge zu prüfen:

Die Unternehmen, die fusionieren wollen und unter die Bestim-
mungen des neuen Kartellgesetzes fallen, sollen in der ersten
Bilanz nach der Fusion auf der Passivseite einen namhaften Be-
trag als Reserve einstellen. Dieser soll entsprechend der Anzahl
Arbeitsplätze, die durch die Fusion verschwinden, berechnet
werden.

Die Steuer ist erst fünf Jahre nach der Fusion zu entrichten.
Dann kann sie definitiv aufgrund der tatsächlich erzielten Kapi-
talgewinne und der vorgenommenen Entlassungen und frühzei-
tigen Pensionierungen festgelegt werden.

Mitunterzeichnende: Christen, Dupraz, Guisan, Langenberger,
Pelli, Sandoz Marcel, Vogel (7)



97.3636 n Mo. Hochreutener. Pensionskassen. Perfor-
mance-Kontrolle  (19.12.1997)

Der Bundesrat wird gebeten, Art. 53 des Bundesgesetzes über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(BVG) so anzupassen, dass die Kontrolle auch einen Anlage-
spezialisten oder Controller einschliesst, der insbesondere die
Performance einer Personalvorsorgeeinrichtung unter die Lupe
nimmt.

Mitunterzeichnende: von Allmen, Banga, Baumberger, Bezzola,
Bircher, Bosshard, Bührer, Dettling, Dormann, Eberhard, Engler,
Fritschi, Guisan, Gysin Hans Rudolf, Heim, Imhof, Kühne, Leu,
Loretan Otto, Lötscher, Oehrli, Rychen, Schmied Walter, Stamm
Judtih, Steiner, Suter, Widrig, Wiederkehr, Zapfl, Zwygart (30)

97.3637 n Mo. Hochreutener. Arzneimittel. Parallelimporte 
und Generikasubstitution  (18.12.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, folgende Probleme gesetzgebe-
risch zu lösen:

-Parallelimporte von Arzneimitteln: Die Rahmenbedingungen für
parallelimportierte Arzneimittel sind im eidgenössischen Heilmit-
telgesetz zu definieren.

- Generikasubstitution von Arzneimitteln: Die Gesetzgebung ist
derart zu ergänzen, dass Apotheker verschiedene Medikamente
durch ein Generikum gemäss der Definition in der Spezialitäten-
liste substituieren können. Damit soll eine wirksame, zweckmäs-
sige und wirtschaftliche (pharmakoökonomische) Arzneimittel-
therapie erreicht werden.

Mitunterzeichnende: Baumann Stephanie, Dormann, Egerszegi-
Obrist, Schenk (4)

97.3638 n Mo. Hasler Ernst. Sofortmassnahmen zur Sanie-
rung der Arbeitslosenversicherung  (18.12.1997)

Da sich die finanzielle Lage in der Arbeitslosenversicherung wei-
ter verschlechtert hat, laden wir den Bundesrat ein, insbeson-
dere folgende Sofortmassnahmen zur Sanierung der Arbeitslo-
senversicherung einzuleiten:

1. Anstelle der Beschäftigungsprogramme gemäss Art. 72f AVIG
sind Arbeitslose vermehrt in die bestehenden Betriebe - verbun-
den mit gezielter Weiterbildung - zu integrieren.

2. Die Effizienz der regionalen Arbeitsvermittlungszentren ist
durch verschiedene Massnahmen zu stärken.

3. Der Begriff der ”zumutbaren Arbeit” gemäss Art. 16 AVIG
muss weiter gefasst werden.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Bezzola,
Bircher, Bortoluzzi, Bosshard, Dettling, Dreher, Durrer,
Eberhard, Egerszegi-Obrist, Engelberger, Fehr Lisbeth, Fehr
Hans, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Freund,
Frey Walter, Giezendanner, Gros Jean-Michel, Gusset, Hess
Otto, Hochreutener, Imhof, Kofmel, Kunz, Leu, Leuba, Loeb,
Maurer, Moser, Oehrli, Ruckstuhl, Schenk, Schlüer, Schmied
Walter, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steiner, Stucky, Theiler,
Tschuppert, Vetterli, Waber, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wyss 
(50)

97.3639 n Mo. Grobet. Korrekte Besteuerung bei Fusionen  
(18.12.1997)

Steuerpflichtige können Steuergewinne erzielen, indem sie den
Sitz ihres Unternehmens in einen anderen Kanton verlegen,
dessen Steuerperiode sich nicht mit denjenigen des Herkunfts-
kantons deckt. Man denke in diesem Zusammenhang nur an
den skandalösen Gewinn der Bank von Multimillionär Martin Eb-
ner. Angesichts dieser Tatsache wird der Bundesrat beauftragt,
der Bundesversammlung einen dringlichen Bundesbeschluss
zur Genehmigung zu unterbreiten, mit dem die Schlupflöcher in
unserem Steuerrecht gestopft werden sollen. Das Steuerharmo-
nisierungsgesetz ist durch eine Bestimmung zu ergänzen, die
vorsieht, dass bei einer Verlegung des Wohnsitzes einer natürli-
chen Person oder des Sitzes einer juristischen Person von ei-
nem Kanton mit Vergangenheitsbesteuerung in einen Kanton

mit Gegenwartsbesteuerung der Herkunftskanton im darauffol-
genden Jahr eine Komplementärsteuer erheben darf, mit der
das Einkommen, der Teil des Vermögens oder der Gewinn be-
legt wird, die durch die Verlegung der Besteuerung entgingen.

Mit diesem dringlichen Bundesbeschluss sollte auch Art. 77 des
Steuerharmonisierungsgesetzes so ergänzt werden, dass die
vergleichende Veranlagung nicht nur auf den Gewinn juristischer
Personen, sondern auch auf das Einkommen und das Vermö-
gen natürlicher Personen angewendet wird.

Mitunterzeichnende: Aguet, Béguelin, Berberat, Borel,
Carobbio, Chiffelle, de Dardel, von Felten, Goll, Hafner Ursula,
Jaquet-Berger, Ledergerber, Maury Pasquier, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Ziegler (17)

97.3640 n Mo. Grobet. Beseitigung von Steuerschlupf-
löchern  (18.12.1997)

Die Fusion von UBS und SBV wird für die beiden Grossbanken,
die nach wie vor namhafte Gewinne erzielen, lediglich einen
”technischen Verlust” von 7 Milliarden Franken in Form von Re-
strukturierungskosten zur Folge haben. Für Bund und Kantone
hingegen wird die Fusion 1998 zu einem Steuerausfall führen,
der auf über 1,5 Milliarden Franken geschätzt wird.

Wir fordern den Bundesrat auf, der Bundesversammlung einen
dringlichen Bundesbeschluss zu unterbreiten, der das Bundes-
gesetz über die direkte Bundessteuer und das Bundesgesetz
über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden ergänzt. Dadurch soll erreicht werden, dass Reser-
ven oder Rückstellungen, die für die Umstrukturierung fusionier-
ter Unternehmen angelegt wurden, welche so ihre Rendite oder
den Wert ihrer Aktien steigern können, ebenso dem steuerbaren
Gewinn zugerechnet werden wie die unbegründeten Rückstel-
lungen (vgl. Art. 63 des Bundesgesetzes über die direkte Bun-
dessteuer). Die Kosten für solche Umstrukturierungen sollen we-
nigstens auf mehrere Steuerperioden verteilt werden.

Mitunterzeichnende: Aguet, Béguelin, Berberat, Borel,
Carobbio, Chiffelle, de Dardel, von Felten, Goll, Hafner Ursula,
Jaquet-Berger, Ledergerber, Maury Pasquier, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Ziegler (17)

97.3641 n Po. Baumberger. Schutz vor Kinderlachen durch 
das Bundesrecht?  (18.12.1997)

Der Bundesrat wird ersucht, Bericht zu erstatten und nötigenfalls
Antrag zu stellen, um das Umweltschutzgesetz (USG) oder die
Lärmschutzverordnung (LSV) derart zu präzisieren, dass deren
Vorschriften auf Geräusche als Folge normalen menschlichen
Verhaltens keine Anwendung findet.

Mitunterzeichnende: Baumann J. Alexander, Borer, Bosshard,
Bührer, Dettling, Durrer, Egerszegi-Obrist, Engler, Gadient,
Grossenbacher, Gusset, Hegetschweiler, Hochreutener, Imhof,
Kühne, Leu, Maurer, Mühlemann, Müller Erich, Raggenbass,
Ruckstuhl, Stamm Judtih, Stamm Luzi, Vallender, Widrig, Zapfl 
(26)

97.3642 n Mo. Chiffelle. Einmalige Abgabe auf Fusions-
geschäften  (18.12.1997)

Ich fordere den Bundesrat auf, einen dringlichen Bundesbe-
schluss vorzulegen, der auf Fusionsgeschäfte von Aktiengesell-
schaften eine einmalige Abgabe vorschreibt.

Die Abgabe soll nach Gewinn der Aktionäre der fusionierten Un-
ternehmen und je nach Anzahl Stellen, die infolge der Fusion ab-
gebaut werden, zwischen 0,1 und 1 Prozent der Bilanz der
neuen juristischen Person betragen.

Bei Fusionsgeschäften, die für die Erhaltung von Arbeitsplätzen
der betroffenen Unternehmen unumgänglich sind, könnte das fu-
sionierte Unternehmen von der Abgabe völlig befreit werden.

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, von
Allmen, Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Béguelin, Berberat, Borel, Bühlmann, Burgener, Carobbio,
Christen, de Dardel, Ducrot, Dünki, Dupraz, Epiney,



Fankhauser, Fasel, Fässler, von Felten, Filliez, Goll, Gonseth,
Grendelmeier, Grobet, Gross Jost, Grossenbacher, Günter,
Gysin Remo, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle,
Herczog, Hollenstein, Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-
Berger, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Lauper, Ledergerber,
Leemann, Loretan Otto, Lötscher, Marti Werner, Maury
Pasquier, Meier Hans, Meyer Theo, Müller-Hemmi, Ostermann,
Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Schmid Odilo, Semadeni, Simon, Spielmann,
Strahm, Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät, Vermot,
Vollmer, Weber Agnes, Widmer, Wiederkehr, Zbinden, Ziegler,
Zwygart (79)

97.3643 n Mo. Aeppli Wartmann. Steuerbefreiung von Kin-
derzulagen  (18.12.1997)
Der Bundesrat wird ersucht, die gesetzlichen Grundlagen dafür
zu schaffen, dass Kinderzulagen als Einkommensbestandteil
sowohl bei der direkten Bundessteuer als auch in den Kantonen
von der steuerrechtlichen Belastung befreit werden, wenn das
Reineinkommen der Steuerpflichtigen unter 60 000 Franken
liegt.

Mitunterzeichnende: Burgener, Fankhauser, Fässler, von
Felten, Gonseth, Gross Andreas, Gross Jost, Herczog,
Hubacher, Hubmann, Jeanprêtre, Leemann, Müller-Hemmi,
Rechsteiner-Basel, Roth-Bernasconi, Ruffy, Stump, Teuscher,
Thanei, Thür, Widmer, Zapfl (22)

97.3644 n Po. Dreher. Gesetzgebung über die Autobahn-
Vignette. Änderung  (18.12.1997)
Der Bundesrat wird eingeladen, die Rechtsgrundlagen für die Er-
hebung der Nationalstrassenabgabe (Autobahn-Vignette) wie
folgt zu modifizieren:
1. Die Erhebung der Nationalstrassenabgabe sei im Strassen-
verkehrsgesetz (SVG) zu regeln;
2. Die Sanktionsnorm bei Verstoss gegen die Vignettenpflicht sei
in das Ordnungsbussengesetz aufzunehmen;
3. Die Bestimmungen über die Vignettenpflicht seien dahinge-
hend zu ändern, dass die Vignette statt nur am Fahrzeug ange-
bracht zu werden von den Fahrzeuglenkenden beim Befahren
vignettenpflichtiger Strassen auch anderswie mitgeführt werden
kann.

Mitunterzeichnende: Aregger, Baumann J. Alexander, Binder,
Blocher, Bonny, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, Brunner Toni,
Couchepin, Dettling, Durrer, Eberhard, Engelberger, Epiney,
Fehr Lisbeth, Fehr Hans, Freund, Frey Walter, Friderici,
Giezendanner, Gros Jean-Michel, Guisan, Gusset, Hasler Ernst,
Hegetschweiler, Hess Otto, Hochreutener, Imhof, Kühne, Kunz,
Lachat, Leu, Leuba, Maspoli, Maurer, Moser, Müller Erich,
Philipona, Pidoux, Ruckstuhl, Sandoz Marcel, Scherrer Jürg,
Scheurer, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler
Hanspeter, Speck, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Steiner,
Stucky, Tschuppert, Vetterli, Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wyss,
Ziegler (61)

97.3645 n Po. Grendelmeier. Reaktivierung des EU-Beitritts-
gesuchs  (18.12.1997)
Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament einen Bericht
über die Reaktivierung des EU-Beitrittsgesuchs vorzulegen. Da-
bei ist zu prüfen, ob die Beitrittsverhandlungen als Alternative zu
den jetzigen bilateralen Verhandlungen oder parallel dazu ge-
führt werden sollen.

97.3646 s Mo. Bloetzer. Tarifverbilligungen des Transportes 
begleiteter Motorfahrzeuge  (18.12.1997)
Gemäss Art. 36ter Bundesverfassung sowie Art. 21 und 22
Treibstoffzollgesetz leistet der Bund Beiträge an den Transport
begleiteter Motorfahrzeuge zu Tarifverbilligungen, die im ver-
kehrs- und umweltpolitischen Interesse liegen. Obwohl die Fi-
nanzierung der Beiträge durch zweckgebundene Treibstoffzoll-
einnahmen gewährleistet ist, liess sich der Bundesrat in der An-

wendung der Bundesverfassung und der Gesetzesbestimmun-
gen zunehmend von finanzpolitischen statt ebenso von ver-
kehrs- und umweltpolitischen Ueberlegungen leiten, was nicht
dem Sinn und Zweck der rechtlichen Grundlagen entspricht.
Der Bundesrat wird deshalb ersucht:
1. ein Konzept zu erarbeiten gemäss dem Beiträge ausgerichtet
werden, soweit die volle Eigenwirtschaftlichkeit bei verkehrs-
und umweltpolitisch zweckmässigen Verladegebühren nicht er-
reicht wird.
2. dem Parlament die zu diesem Zwecke notwendigen Aenderu-
ngen der Ausführungsgesetzgebung zu unterbreiten.

Mitunterzeichnende: Brändli, Brunner Christiane, Büttiker,
Cottier, Danioth, Delalay, Inderkum, Maissen, Martin, Marty
Dick, Paupe, Respini, Rhyner, Rochat, Saudan, Schallberger,
Seiler Bernhard, Uhlmann (18)

97.3647 s Mo. Delalay. Aufhebung von Steuerlücken  
(18.12.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, eine eidgenössische Steuerge-
setzgebung auszuarbeiten, die auf folgenden Fakten beruht:
1. Eine mit der Revision der Umsatzabgabe koordinierte Bun-
dessteuer auf Wertschriftendepots;
2. eine Steuer für kurzfristige Kapitalgewinne für natürliche Per-
sonen; die Besteuerung erfolgt entweder über das ordentliche
Einkommen oder in Form einer einmaligen und getrennten
Steuer oder auf Grund des periodischen Zuwachses des beweg-
lichen Vermögens;
3. Die Besteuerung der Erträge aus den Kapitalversicherungen
mit Einmalprämie, insofern diese nicht mit Eigenkapital finanziert
wird.

97.3648 s Ip. Gemperli. Globalisierung  (18.12.1997)
Der Bundesrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt er den Globalisierungsprozess grundsätzlich?
2. Wie sind die Folgen für die Arbeitsplätze in der Schweiz?
3. Sind in unserem Land in nächster Zeit weitere Grossfusionen
zu erwarten?
4. Gerät eine vorwiegend national organisierte Politik gegenüber
international tätigen Konzernen nicht immer mehr ins Hintertref-
fen? Was gedenkt der Bundesrat zu tun?

Mitunterzeichnende: Beerli, Bieri, Bisig, Bloetzer, Büttiker,
Cottier, Danioth, Delalay, Forster, Frick, Inderkum, Küchler,
Leumann, Maissen, Paupe, Respini, Rhinow, Schiesser, Schmid
Carlo, Wicki (20)

97.3649 s Ip. Onken. Gleichwertigkeit der Fachhochschulen  
(18.12.1997)
Die neuen Fachhochschulen sollen zwar andersartig, in ihrer
Stellung als Hochschulen aber den kantonalen Universitäten
und den Eidgenössischen Technischen Hochschulen gleichwer-
tig sein, um partnerschaftlich-gleichberechtigt in ein schweizeri-
sches "Gesamthochschulsystem" eingeordnet zu werden.
Der Aufbau der Fachhochschulen stösst nun aber auf nicht ganz
unerwartete Widerstände. Die universitären Hochschulen be-
trachten die neue Konkurrenz offenbar mit wachsendem Arg-
wohn und sperren sich gegen die angestrebte Gleichwertigkeit
der zukünftigen Partner. Gegen die geplanten Strukturen und
Bezeichnungen wird ebenso Widerstand geleistet wie gegen ku-
lante Uebertrittsverfahren und die - auch vom Ausland erwartete
- angemessene Anerkennung von Studienleistungen und Fach-
hochschulabschlüssen. Aufgrund dieser restriktiven Haltung er-
wachsen der Schweiz nun zunehmend Probleme bei der absolut
unerlässlichen internationalen Anerkennung des neuen Fach-
hochschulsystems.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Bundesrat mit einiger Be-
sorgnis:
1. Welche Massnahmen hat er getroffen, um die neuen Fach-
hochschulen als zwar andersartig, aber eben gleichwertig neben



den kantonalen Universitäten den beiden ETH zu etablieren?
Wo liegen die Hauptwiderstände, und wie gedenkt er sie zu
überwinden?

2. Ist er bereit, die von der Fachhochschulkommission vorge-
schlagene Gliederung und Namengebung, die auf diese Gleich-
wertigkeit abzielt, gegen vorhandene Widerstände konsequent
durchzusetzen?

3. Ist er bereit, noch entschiedener auf einer grosszügigen Aner-
kennung von Studienleistungen an Fachhochschulen bzw. von
Fachhochschulabschlüssen durch die kantonalen Universitäten
und die ETH zu bestehen?

4. Ist er bereit, dem in den meisten europäischen Ländern ver-
breiteten System der Studienstruktur und Titelgebung zum
Durchbruch zu verhelfen, also im Grundsatz der gängigen For-
mel "bachelor of science + 2 Jahre = master of science"?

Mitunterzeichnende: Bloetzer, Iten (2)

97.3650 s Ip. Schiesser. Fusion UBS/SBV. Chancen und 
Risiken  (18.12.1997)

Die Fusion von UBS und SBV hat im Inland sehr kritische Reak-
tionen ausgelöst. Im Vordergrund stand dabei der höchst bedau-
erliche Umstand, dass in den nächsten Jahren rund 7000 Ar-
beitsplätze in der Schweiz abgebaut und bis zu 1800 Kündigun-
gen ausgesprochen werden sollen. Nach neuesten Meldungen
soll allerdings auf Kündigungen nach Möglichkeit gänzlich ver-
zichtet werden. Die Unterzeichner gehen davon aus, dass die
verantwortlichen Organe der neuen Bank UBS ihre soziale Ver-
antwortung im Zusammenhang mit der Fusion wahrnehmen
werden.

Ausländische Kommentare hoben dagegen überwiegend her-
vor, dass das Zusammengehen von UBS und SBV im globalen
Finanzbereich neue Massstäbe aufzeige. Es werde ein Bankun-
ternehmen geschaffen, das im internationalen Wettbewerb eine
starke Position einnehmen und den Finanzplatz Schweiz inter-
national langfristig stärken werde.

1. Wie beurteilt der Bundesrat die Fusion mit Blick auf den welt-
weiten Strukturwandel und auf die damit verbundene Herausfor-
derung für unser Land und unsere Wirtschaft?

2. Wie beurteilt der Bundesrat die längerfristigen Auswirkungen
dieser Fusion auf die Stellung der Schweiz in ihrer Rolle als in-
ternationaler Finanzplatz?

3. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, nachteilige Folgen
der Fusion im Bereich der Arbeitsplätze abzudämpfen? Gibt es
Anhaltspunkte dafür, dass durch diese Fusion neue, qualifizierte
Arbeitsplätze im Inland geschaffen werden könnten?

4. Wie beurteilt der Bundesrat die Fusion von UBS und SBV un-
ter dem Aspekt der grossen Bankendichte in der Schweiz?
Kommt die Fusion nicht auch unter diesem Aspekt den kleinen
und mittleren, regional tätigen Banken zugute?

5. Wie beurteilt der Bundesrat die Auswirkungen der Fusion von
UBS und SBV auf die Kreditbeschaffung der Klein- und Mittelbe-
triebe?

6. Durch solche Fusionen wird die bestehende wirtschaftliche
Gewichtsverteilung im Inland nicht unerheblich verändert. Wie
beurteilt der Bundesrat die wirtschafts- und regionalpolitischen
Auswirkungen solcher Fusionen?

Mitunterzeichnende: Beerli, Bieri, Bisig, Cottier, Danioth,
Delalay, Forster, Frick, Gemperli, Inderkum, Küchler, Leumann,
Maissen, Merz, Rhinow, Rhyner, Schallberger, Schmid Carlo 
(18)

97.3651 n Mo. Grüne Fraktion. Einführung eines Bonus-
Malus-Systems für die Schaffung von Teilzeitstellen  
(19.12.1997)

Wir fordern den Bundesrat auf, als soziale Lenkungsmass-
nahme ein Bonus-Malus-System einzuführen, welches die
Schaffung von Teilzeitstellen mit finanziellen Anreizen im Be-
reich der Lohnnebenkosten fördert. Das Bonus-Malus-System
soll Unternehmen für Arbeitsplätze mit reduzierter Stundenzahl

mittels einer Reduktion der Lohnnebenkosten entlasten und ent-
sprechende Stellen über einer bestimmten Stundenzahl bela-
sten.

Ausgegangen werden soll dabei von einer Referenzstundenzahl
(z.B. 38 Stunden), bei der im Vergleich zu heute weder Be- noch
Entlastungen erfolgen. Darüber, resp. Darunter kommt es zu Be-
bzw. Entlastungen. Die Beträge werden von den heutigen Lohn-
prozenten abgezogen, resp. hinzuaddiert. Die Lösung soll admi-
nistrativ einfach handhabbar sein. Die Summe der Beitragsre-
duktionen entspricht dabei der Summe aller Mehreinnahmen bei
den Stellen mit hohen Arbeitszeitvolumina, womit das System
kostenneutral ist. Berechnungsgrundlage ist die Jahresstunden-
zahl.

Sprecherin: Bühlmann

97.3652 n Ip. Bühlmann. Monitoring für zurückgeschaffte 
Kosovo-Albaner  (19.12.1997)

Ich ersuche den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Interessiert sich der Bundesrat für die Menschenrechtsverlet-
zungen an den zwangsweise ausgewiesenen Kosovoalbanern
bei ihrer Rückkehr durch die serbischen Behörden?

2. Gedenkt der Bundesrat ein Monitoringsystem einzurichten,
um eine Rückkehr in Sicherheit und Würde zu fördern?

3. Soll nach Ansicht des Bundesrates das Monitoring der Rück-
führungen nach Kosovo vom BFF oder von privaten Organisatio-
nen erbracht werden?

4. Gedenkt der Bundesrat bei den serbischen Behörden zu inter-
venieren, um die Einreise von Delegationen wieder zu ermögli-
chen, um die Nachforschung nach den Zurückgeschafften zu er-
leichtern?

5. Gedenkt der Bundesrat bei weiterer Eskalation der Gewalt ge-
nerell von Rückführungen abzusehen? Wann ist seiner Meinung
nach dieser Grad erreicht?

Mitunterzeichnende: Aguet, Baumann Ruedi, Baumann
Stephanie, Burgener, Chiffelle, Fankhauser, Fässler, von Felten,
Goll, Gonseth, Gysin Remo, Hollenstein, Hubmann, Leemann,
Müller-Hemmi, Rechsteiner Paul, Ruffy, Semadeni, Stump,
Thür, Vermot (21)

97.3653 n Ip. Gonseth. Menschenrecht auf angemessene 
Ernährung  (19.12.1997)

Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu beantworten:

1. Das in der Begründung erwähnte Postulat enthält fünf kon-
krete Punkte. Was haben die Abklärungen zu den einzelnen
Punkten ergeben und wo sind bereits Aktionspläne erarbeitet
worden?

2. Ist der Bundesrat bereit, auch gestützt auf die neuesten UNI-
CEF-Zahlen, im Bereich ”Menschenrechte und Ernährung” ei-
nen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit zu setzen, dies ganz besonders auch aus Anlass
der universellen Menschenrechte, die 1998 50 Jahre alt wer-
den?

3. Die Umsetzung der Realisierung dieses Menschenrechts wird
von den Politikern multilateraler Abkommen und Institutionen
wie WTO, Weltbank, IWF partiell blockiert und verletzt. Ist die
Schweiz als Mitglied dieser Institutionen bereit, diese Widersprü-
che aufzuarbeiten und Konsequenzen zu ziehen und sich für die
entsprechenden Aenderungen in den multinationalen Abkom-
men einzusetzen?

4. Welches ist der Beitrag der Schweiz zur Schaffung der im
”Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte” in Artikel
11 verlangten nationalen und regionalen Instrumente zur Umset-
zung und Realisierung dieses Menschenrechts?

5. In Art. 7.4 des Römer Aktionsplans sind als ”notwendige Mittel
zur Erreichung der Ziele des Welternähruangsgipfels” auch ”frei-
willige Richtlinien für die Ernährungssicherheit für alle” eingefor-
dert. Internationale NGO's haben diese Aufgabe wahrgenom-
men und den ”Verhaltenskodex für das Recht auf angemessene



Ernährung” ausgearbeitet. Der Verhaltenskodex wird auch von
den Schweizer NGO's unterstützt. Ist der Bundesrat bereit, diese
Vorleistung der NGO's zur Umsetzung von Art. 7.4 Bst. e wohl-
wollend zur Kenntnis zu nehmen, auch mitzutragen, und sich da-
für einzusetzen, dass dieser Verhaltenskodex im Nachfolgepro-
zess des Welternährungsgipfels auch auf internationaler Ebene
wie dem CFS-FAO eingebracht wird?

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Alder, Banga,
Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat,
Bircher, Borel, Bühlmann, Carobbio, Chiffelle, de Dardel, Diener,
Dünki, Engler, Fankhauser, Fasel, Fässler, von Felten, Goll,
Grendelmeier, Grobet, Günter, Gysin Remo, Hafner Ursula,
Hämmerle, Hochreutener, Hollenstein, Hubacher, Hubmann,
Imhof, Jaquet-Berger, Jutzet, Keller, Ledergerber, Leemann,
Loretan Otto, Lötscher, Maury Pasquier, Müller-Hemmi,
Ostermann, Philipona, Pini, Rechsteiner-Basel, Roth-
Bernasconi, Ruffy, Schmid Odilo, Semadeni, Stamm Luzi,
Stump, Suter, Teuscher, Thanei, Thür, Tschopp, Tschäppät,
Vallender, Vermot, Weber Agnes, Widmer, Wiederkehr, Zapfl,
Zbinden, Ziegler, Zwygart (67)

97.3654 n Ip. Christlichdemokratische Fraktion. Fusionen. 
Auswirkungen auf das Steuer- und Sozialversicherungs-
wesen  (19.12.1997)
Der Bundesrat wird gebeten, das Parlament darüber zu orientie-
ren, wie er schädlichen Auswirkungen, von Unternehmensfusio-
nen auf die Bereiche Steuern und Sozialversicherungen, ja
Missbräuchen in Zusammenhang mit Fusionen begegnen will.

Sprecher: Deiss

97.3655 n Ip. Fraktion der Schweiz. Volkspartei. Stärkung 
des Wirtschaftsstandortes Schweiz  (19.12.1997)
Die Grossbankenfusion und die Folgen der Globalisierung ha-
ben eine heftige wirtschaftspolitische Grundsatzdebatte ausge-
löst. Verschiedene Konzepte zur Verbesserung der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen stehen sich dabei gegenüber. Bei-
spiele in anderen Ländern haben gezeigt, dass Regulierungen
und ausufernder Sozialstaat nicht zum Ziel führen. Selbst sozial-
demokratische Regierungen haben dies erkannt und setzen
nunmehr auf marktwirtschaftliche Strategien und Anreize. Län-
der mit grösserem Wirtschaftswachstum haben Steuerreduktio-
nen eingeführt und damit zusätzliche Investitionen und neues
Steuersubstrat angezogen. Damit konnten auch erfolgreich
neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
In diesem Zusammenhang fragen wir den Bundesrat an:
1. Teilt der Bundesrat die Ansicht, dass der Produktionsfaktor
Kapital eine höchst mobile Grösse geworden ist und damit be-
reits auf kleine Veränderungen der Rahmenbedingungen mit ei-
ner Verschiebung zu vorteilhafteren Standorten reagiert?
2. Ist der Bundesrat nicht auch der Meinung, dass folgende, ins-
besondere von linker Seite vorgeschlagene Massnahmen eine
klare Verschlechterung des Wirtschaftsstandortes Schweiz be-
deuten und eine Abwanderung von grossen Steuerzahlern so-
wie weitere Arbeitsplatzverluste zur Folge hätten:
- Einführung einer Kapitalgewinnsteuer
- Einführung einer Depotabgabe
- Einführung einer eidgenössischen Erbschaftssteuer
- Materielle Steuerharmonisierung mit einer Nivellierung nach
oben.
3. Trifft es nach Ansicht des Bundesrates zu, dass eine Abwan-
derung von grossen Unternehmen direkte und negative Auswir-
kungen auf die Steuerbelastung der Bürgerinnen und Bürger
und der regional verankerten kleinen und mittleren Unterneh-
mungen (KMU) hat und für diese zu einer höheren Steuerbela-
stung führt?
4. Die SVP ist hingegen der Auffassung, dass die Steigerung der
steuerlichen Attraktivität für Private und Unternehmungen sich
langfristig auch für die gesamte Volkswirtschaft auszahlen wird,
da das Volumen des Steuersubstrats zunehmen wird. Von einer
rein statistischen Sichtweise ist zugunsten von dynamischen

Ueberlegungen abzukommen. Teilt der Bundesrat diese Auffas-
sung?
5. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass in diesem Sinn
noch Verbesserungen des schweizerischen Steuersystems
möglich sind (z.B. Problem Doppelbesteuerung Gesellschaft/Ak-
tionäre, Holdingbesteuerung etc.)?
6. Ergänzend zu diesen Massnahmen ist eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen für KMU unabdingbar. Ist der Bundesrat
bereit, weitere Schritte zur Reduktion der Auflagen und Regulie-
rungen für KMU zu unternehmen?

Sprecher: Maurer

97.3656 n Mo. Lötscher. Arbeitslosenversicherungsgesetz. 
Beitragssatz und Höchstgrenze  (19.12.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt, das Arbeitslosenversicherungs-
gesetz anzupassen:
a. den für die Beitragspflicht massgebenden Lohn vom Zweiein-
halbfachen des für die obligatorische Unfallversicherung mass-
gebenden Höchstbetrages auf mindestens das Zehnfache zu er-
höhen.
b. für die gesamte ALV abrechnungspflichtige Lohnsumme den
gleichhohen Beitragssatz anzuwenden.

Mitunterzeichnende: Banga, Baumann Ruedi, Dormann,
Eberhard, Epiney, Fasel, Hämmerle, Heim, Hubmann, Imhof,
Jutzet, Loretan Otto, Ruckstuhl, Schmid Odilo, Stamm Judtih,
Zapfl (16)

97.3657 n Mo. Gross Jost. Für eine wirksame und sozial-
verträgliche Fusionskontrolle  (19.12.1997)
Die Bestimmungen über Unternehmenszusammenschlüsse im
Kartellgesetz (Art. 9 ff.) seien wie folgt zu ergänzen bzw. zu mo-
difizieren:
- Unternehmenszusammenschlüssen kann die Bewilligung
durch den Bundesrat in Ausnahmefällen auch dann verweigert
werden, wenn sie in schwerwiegender Weise gegen überwie-
gende öffentliche Interesse, bzw. das Gesamtinteresse des Lan-
des verstossen, z.B. wegen ihren beschäftigungspolitischen und
sozialen Auswirkungen (Art. 11).
- Die Bewilligung eines Unternehmenszusammenschlusses
kann mit sozialpolitischen Auflagen verbunden werden, wenn
dieser mit schweren beschäftigungspolitischen und sozialen
Auswirkungen verbunden ist, insbesondere bei Massenentlas-
sungen im Sinne von Art. 335 ff. Obligationenrecht (Art. 10 Abs.
2 KG).

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Alder, von Allmen,
Banga, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Berberat, Borel, Bühlmann, Burgener, Chiffelle, Fankhauser,
Fässler, von Felten, Goll, Gysin Remo, Haering Binder, Hafner
Ursula, Herczog, Hubacher, Hubmann, Jans, Jaquet-Berger,
Jeanprêtre, Jutzet, Ledergerber, Maury Pasquier, Müller-
Hemmi, Rechsteiner-Basel, Rechsteiner Paul, Rennwald, Ruffy,
Semadeni, Stump, Thanei, Thür, Vollmer, Weber Agnes,
Widmer, Ziegler (41)

97.3658 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Arbeitsvertei-
lung statt Stellenabbau bei Fusionen und Restrukturierun-
gen  (19.12.1997)
Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament rasch eine gesetzli-
che Grundlage, damit bei Unternehmensfusionen und tiefgrei-
fenden Restrukturierungen, die mit massivem Stellenabbau ver-
bunden sind, mindestens vorübergehend andere Modelle der Ar-
beitsverteilung in den betroffenen Betrieben verlangt werden
können. Auf diese Weise sollte es möglich sein, das Ausspre-
chen von Kündigungen zu vermeiden. Diese Regelung soll vor
allem bei solchen Fusionen und Restrukturierungen greifen, wel-
che zu einer starken Ertragssteigerung führen und von der Börse
mit steigenden Kursen zugunsten der Shareholder belohnt wer-
den.

Sprecherin: Müller-Hemmi



97.3659 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Neubeurtei-
lung des Status der Kantonalbanken durch den Bundesrat  
(19.12.1997)

Mit der Fusion von UBS und SBV verschlechtert sich die Versor-
gung der KMU mit Krediten weiter. Der Bundesrat wird daher
aufgefordert, auf seine Beschlüsse vom 22.10.1997 betreffend
des neuen Status der Kantonalbanken zurückzukommen und
den Titel Kantonalbank mit einem klaren volkswirtschaftlichen
Leistungsauftrag zu verbinden, der die Versorgung der jeweili-
gen Regionen und der KMU mit Krediten zu vernünftigen Kondi-
tionen sichert. Darüber hinaus darf eine Bank ohne Staatsgaran-
tie den Titel Kantonalbank nicht tragen.

Wir fordern den Bundesrat auf, den Auftrag an das EFD zur Ae-
nderung des Bankengesetzes neu zu formulieren oder auf eine
Revision zu verzichten.

Sprecherin: Vermot

97.3660 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Die Postbank 
als eine Antwort auf die UBS/SBV-Megafusion  (19.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, zur Sicherstellung eines funktio-
nierenden Wettbewerbes und zur flächendeckenden Versor-
gung des gesamten Landes mit Bankdienstleistungen eine Bot-
schaft zur Revision des POG (Postorganisationsgesetz) vorzule-
gen, damit die Post im Bereich Postbank, einschliesslich aller in-
differenten Bankgeschäfte, tätig werden kann.

Sprecher: Vollmer

97.3661 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Schaffung 
einer eidgenössischen KMU-Bank  (19.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten eine
Botschaft zur Errichtung einer eidgenössischen KMU-Bank vor-
zulegen, welche den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
in der Schweiz die Beschaffung von Fremdkapital zu erleichtern
hat vor allem durch:

- Schaffung von KMU-Anlagefonds und Ausgabe von Fondszer-
tifikaten an Anleger aller Art

- Weiterleitung der Anlagefondsmittel an Geschäftsdbanken
zum Zwecke der KMU-Finanzierung

- Errichtung von (Teil-)Bürgschaften für die Anlagefonds.

Sprecher: Jans

97.3662 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Verteilung der 
Zentrumslasten im Rahmen des Neuen Finanzausgleichs  
(19.12.1997)

Wir fordern den Bundesrat auf im Rahmen der Revision des Fi-
nanzausgleichs vorzusehen, dass in Zukunft die Zentrumslasten
der grossen Städte indirekt berücksichtigt werden. Sie soll erfol-
gen, indem die städtischen Lasten und deren Abgeltung als Fi-
nanzkennziffern im Verteilungsschlüssel berücksichtigt werden.
Die Kantone, die ihren Städten eine Abgeltung zentralörtlicher
Lasten gewähren oder sie in den Finanzausgleich miteinschlies-
sen, sollen beim interkantonalen Finanzausgleich als Anreiz
eine .Gutschrift. in diesem Umfang erhalten.

Sprecher: Ledergerber

97.3663 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Veranlagungs-
ort der Steuerpflichtigen  (19.12.1997)

Die Steuerflucht von einem Kanton in den anderen und die damit
zusammenhängende Steuerkonkurrenz unter Kantonen scha-
den den öffentlichen Haushalten und gefährden die Gleichbe-
handlung der Steuerpflichtigen.

Wir fordern den Bundesrat auf, dagegen vorzugehen, indem er
der Bundesversammlung Gesetzesbestimmungen unterbreitet,
welche die Besteuerung natürlicher und juristischer Personen im
Kanton, in dem sie ihre Berufs- bzw. ihre Erwerbstätigkeit vor-

wiegend ausüben, sowie eine angemessene Steuerrückerstat-
tung an den Wohnsitz- bzw. Sitzkanton vorsehen.

Sprecher: Grobet

97.3664 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Steuerhinter-
ziehung. Verstärkung der Gegenmassnahmen  (19.12.1997)

Das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steu-
ern der Kantone und Gemeinden (StHG) ist so zu ändern, dass
Steuerhinterziehung nicht mehr der Verletzung von Verfahrens-
pflichten (Art. 55-58) gleichgestellt ist, sondern als Steuerverge-
hen (im Sinne der Art. 59 ff) betrachtet wird. Die Gesetze über
die Bundessteuern sind in gleichem Sinne anzupassen.

Sprecher: Borel

97.3665 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Formelle 
Steuerharmonisierung. Schliessung der Bemessungslük-
ken für natürliche Personen  (19.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament unverzüglich
eine Vorlage zur vollständigen formellen Steuerharmonisierung
auch bei natürlichen Personen vorzulegen, welche die gleiche
zeitliche Bemessungsgrundlage ab spätestens dem Jahr 2000
vorsieht.

Sprecher: Marti Werner

97.3666 n Mo. Sozialdemokratische Fraktion. Materielle 
Steuerharmonisierung  (19.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Vorlage zur
materiellen Steuerharmonisierung vorzulegen.

a. In den Kantonen und Gemeinden hat sich die gesamte Steu-
erbelastung pro Einkommens- und Vermögens-, resp. Gewinn-
und Kapitalsteuerklasse innerhalb einer vom Bund festgelegten
Bandbreite zu bewegen.

b. Für die Grundstückgewinnsteuer und  allenfalls  für die Erb-
schafts- und Schenkungssteuer sind einheitliche Normen sowie
Mindest- und Maximalsteuersätze vorzusehen.

c. Mittlels Finanzausgleich ist der notwendige Ausgleich zwi-
schen den Kantonen zu schaffen.

Sprecherin: Leemann

97.3667 n Ip. Dettling. Vorsorgeeinrichtungen und Kapital-
gewinne  (19.12.1997)

Ich ersuche den Bundesrat um die Beantwortung der folgenden
Fragen:

1. Wie hoch schätzt der Bundesrat den Anteil aller Vorsorgeein-
richtungen an den jährlich erzielten Kapitalgewinnen in der
Schweiz? Wird dieser Anteil in Zukunft eher steigende oder fal-
lende Tendenz aufweisen?

2. Wie ist dieser Kapitalgewinnanteil der Vorsorgeeinrichtungen
im Falle der Einführung einer allgemeinen bzw. privaten Kapital-
gewinnsteuer zu beurteilen? Welche Auswirkungen wird der Ka-
pitalgewinnanteil der Vorsorgeeinrichtungen auf das Ergebnis
einer allfälligen allgemeinen bzw. privaten Kapitalgewinnsteuer
haben?

3. Wie beurteilt der Bundesrat den Einfluss der Anlagepolitik der
Vorsorgeinstitutionen als Ganzes auf den Börsengang? Inwie-
weit gilt auch für die Vorsorgeeinrichtungen der Share holder va-
lue als Handlungsmaxime?

Mitunterzeichner: Bührer (1)

97.3668 n Mo. Dettling. SchKG und geschäftsführender 
Gesellschafter in der GmbH  (19.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament eine Vorlage auf
ersatzlose Streichung von Art. 39 Abs. 1 Ziffer 5 SchKG zu un-
terbreiten.



97.3669 n Ip. Hollenstein. Swissmetro. Konzessionsgesuch  
(19.12.1997)

Ende November ist ein Konzessionsgesuch für eine Swissme-
tro-Pilotstrecke zwischen Lausanne und Genf eingereicht wor-
den. Geplant ist, das auf magnetischer Schwebetechnik beru-
hende Hochgeschwindigkeitssystem unterirdisch zu führen. Die
erwähnte Versuchsstrecke soll dereinst in zwölf Minuten bewäl-
tigt werden. Die Initianten sprechen von Kosten von 3,5 bis 4,2
Milliarden Franken.

Das Konzessionsgesuch für das neue, noch nirgends in Betrieb
stehende System gibt den Behörden bisher ungekannte Aufga-
ben auf. Es stellt sich deshalb die Frage, wie und mit welchen fi-
nanziellen Ressourcen ein solches Gesuch behandelt werden
soll.

1. Das von der Swissmetro SA eingereichte Konzessionsgesuch
betrifft ein Projekt, welches weder in der Schweiz noch an-
derswo im kommerziellen Betrieb steht. Für eine objektive Beur-
teilung dürften aufwendige, interne wie externe Studien notwen-
dig werden. Wie gross schätzt der Bundesrat den Aufwand an
Personal und Finanzen ein, um dieses Gesuch zu bearbeiten?

2. Ist es gerechtfertigt, in Zeiten knapper Finanzen Staatsperso-
nal für die Bearbeitung derart aufwendiger, in ihrer Realisierung
höchst unsichere Projekte einzusetzen?

3. Das Projekt zeichnet sich durch ein grosses Risiko aus, ist es
doch technisch und wirtschaftlich unausgereift. Ist der Bundesrat
nicht auch der Meinung, angesichts der Neuheit des Projekts
Swissmetro, das voraussichtlich ein sehr aufwendiges Konzes-
sionierungsverfahren auslösen wird, sei die Gesuchstellerin an
den Kosten des Verfahrens angemessen zu beteiligen?

4. Die Swissmetro wird  so sie je in Betrieb gesetzt wird  nicht nur
den Flug- und Autoverkehr, sondern insbesondere den oeffentli-
chen Verkehr konkurrenzieren. Durch die Verknüpfung der gros-
sen Zentren besteht die Gefahr, dass der IC-Fernverkehr kon-
kurrenziert wird und der Regionalverkehr einmal mehr Nachteile
zu erleiden haben wird. Ist nicht zu befürchten, dass die lukrati-
ven Strecken wie die Nord-Süd- und West-Ost-Achse von Priva-
ten genutzt werden, während den SBB und den KTU die finanzi-
ell weniger interessanten Neben- und Regionalstrecken verblei-
ben? Wie schätzt der Bundesrat die Wünschbarkeit einer derar-
tigen Hochleistungsbahn ein?

5. Ist der Bundesrat bereit, eingehend Marktstudien zu veranlas-
sen oder von den Gesuchstellern einzufordern, welche aufzei-
gen:

ob überhaupt eine Nachfrage für ein zusätzliches Verkehrssy-
stem besteht;

ob die Kundschaft bereit ist, den relativ hohen Einheitspreis von
16 Franken für die geplante Versuchsstrecke zu bezahlen;

wie die durchgerechneten Tarife für die Swissmetro in das natio-
nale Tarifsystem eingebunden werden können;

wie sich die Notwendigkeit, die IC Richtung Genf neu in Lau-
sanne umsteigen zu müssen, als Komforteinbusse auf die Nach-
frage auswirken wird?

6. Hält es der Bundesrat angesichts dieser langfristigen Gefähr-
dung des Service public im öffentlichen Verkehr überhaupt für
angebracht, auf das Konzessionsgesuch für die Swissmetro-
Versuchsstrecke einzutreten?

7. Welche Folgen sind bei einer Realisierung der Versuchs-
strecke und welche bei einer Verwirklichung eines nationalen
Swissmetronetzes auf die Raumplanung zu erwarten?

Mitunterzeichnende: Béguelin, Burgener, Gonseth, Meier Hans,
Schmid Odilo, Thür, Zwygart (7)

97.3670 n Ip. Hollenstein. Schweizerisches Strassennetz. 
Durchsetzung der Gewichtslimiten, Lenkzeit und Tempoli-
miten  (19.12.1997)

In seiner Antwort vom 01.12.1997 auf die Interpellation 97.3371
vom 20.06.1997 räumt der Bundesrat ein, mit der Einhaltung
verschiedener Vorschriften im Strassengüterverkehr stehe es
nicht gut. Er verweist gleichzeitig darauf, dass die Einhaltung

des Strassenverkehrsgesetzes in die allgemeine Kompetenz der
Kantone fällt.

Insbesondere beim Vollzug der 28-Tonnen-Limite scheint aber
vieles im argen zu liegen. Detaillierte Zahlen dazu  so tönt auch
der Bundesrat in seiner Antwort an  fehlen allerdings.

1. Um Massnahmen auf kantonaler oder eidgenössischer Ebene
zur Durchsetzung der 28-Tonnen-Limite und allenfalls anderer
Vorschriften wie die Einhaltung der Lenkzeit und Tempolimiten
im motorisierten Güterverkehr zu prüfen, wäre eine gesamt-
schweizerische Erhebung über den Vollzug dieser Vorschriften
nützlich. Ist der Bundesrat bereit, in Zusammenarbeit mit den
Kantonen eine solche Erhebung zu initieren?

2. Zeigen die Resultate dieser Erhebung eine signifikante Uebe-
rtretung der erwähnten Vorschriften, wie dies gemäss verschie-
denen Verlautbarungen zu erwarten ist: Wie gedenkt der Bun-
desrat, die Kantone zum Vollzug der einschlägigen Gesetze zu
motivieren?

3. Ist es denkbar, dass bei einem konkreten Vollzug unter dem
Strich für die kantonalen Behörden kein Mehraufwand entsteht,
sondern die zusätzlichen Kontrollen durch die zusätzlichen Bus-
sen wettgemacht würden?

4. Welcher Mittel könnte sich der Bundesrat bedienen, um säu-
mige Kantone, die trotzdem auf einen konsequenten Vollzug des
Strassenverkehrsgesetzes verzichten, zum Handeln zu brin-
gen? Ist es denkbar, Bundesgelder für den Bau und Unterhalt
von subventionsberechtigten Strassen zurückzuhalten oder ab-
zusprechen?

Mitunterzeichnende: Baumann Ruedi, Bühlmann, Burgener,
Fasel, Gonseth, Hämmerle, Jaquet-Berger, Lötscher, Meier
Hans, Schmid Odilo, Spielmann, Teuscher, Thür (13)

97.3671 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Konsequenzen 
aus der Grossfusion UBS/SBV  (19.12.1997)

Wir bitten den Bundesrat, dem Parlament im Hinblick auf die
Sondersession folgende Fragen zur Fusion UBS/SBV zu beant-
worten:

Arbeitsverteilung anstelle von Stellenabbau:

Der Bund hat alles Interesse, die Zahl der Entlassungen mög-
lichst klein zu halten. Was unternimmt er, um mit neuen Arbeits-
zeitmodellen Entlassungen bei den Fusionsbanken und bei zu-
künftigen Umstrukturierungen zu verhindern? Hat er bei den Fu-
sionsbanken UBS und SBV die Einführung neuer Arbeitszeitmo-
delle ernsthaft ins Spiel gebracht und gefördert?

Sozialpolitische Auflagen bei Fusionen:

Die Bewilligung von Unternehmenszusammenschlüssen muss
mit sozialpolitischen Auflagen verbunden werden, wenn die Fu-
sion oder Umstrukturierung schwere soziale oder beschäfti-
gungsmässige Auswirkungen auslöst. Ist der Bundesrat bereit,
eine entsprechende Ergänzung im Wettbewerbsrecht (Fusions-
kontrolle) vorzunehmen?

Sprecherin: Müller-Hemmi

97.3672 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Konsequenzen 
aus der Grossfusion UBS/SBV  (19.12.1997)

Wir bitten den Bundesrat, dem Parlament im Hinblick auf die
Sondersession folgende Fragen zu beantworten:

Zentrumslasten der Kernstädte:

Im Rahmen der Neuregelung des Finanzausgleichs müssen die
Leistungen der Kantone an ihre Städte (Abgeltung der zentral-
örtlichen Leistungen) mit entsprechenden Finanzkennziffern in
Anrechnung gebracht werden. Warum hat der Bundesrat ein
diesbezügliches Postulat des Nationalrates von 1994 (94.3307)
bisher nicht umgesetzt und im Revisionspaket für den Finanz-
ausgleich nicht aufgenommen?

Wie beurteilt der Bundesrat neue Steuermodelle, welche die
Steuerleistungen natürlicher Personen zwischen Arbeits- und
Wohnort aufteilen?

Sprecher: Ledergerber



97.3673 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Konsequenzen 
aus der Grossfusion UBS/SBV  (19.12.1997)
Wir bitten den Bundesrat, dem Parlament im Hinblick auf die
Sondersession folgende Fragen zu beantworten:
Kapitalgewinnbesteuerung:
Die heutige Steuerbefreiung der Kapitalgewinne von Privaten
verstösst gegen das Prinzip der Gleichbehandlung aller Einkom-
mensarten und gegen die Steuergerechtigkeit. Wann ist der
Bundesrat bereit, eine Vorlage für eine Kapitalgewinnsteuer vor-
zulegen?
Als Alternative oder Ergänzung zur Kapitalgewinnsteuer ist eine
Depotsteuer ins Gespräch gebracht worden. Die Steuer be-
zweckt eine geringfügige Abgabe auf allen von Professionellen
verwalteten Vermögen (z.B. 1 Promille pro Jahr). Wie beurteilt
der Bundesrat diese Steuerart?
Erbschafts- und Schenkungssteuer:
Der kantonale Wirrwarr bei der Besteuerung der Erbschaften
führt zu Ungleichheiten und zu einem unschönen Sterbetouris-
mus. Ist der Bundesrat bereit, das Steuerharmonisierungsge-
setz mit Mindestnormen für die kantonalen Erbschafts- und
Schenkungssteuern zu ergänzen, um die zunehmende Unüber-
sichtlichkeit bei der Erbschaftsbesteuerung zu regeln? Dies
wäre ein erster Schritt bis zur Einführung einer eidgenössischen
Erbschaftssteuer, die der Bundesrat prüfen will.

Sprecher: Rechsteiner Paul

97.3674 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Konsequenzen 
aus der Grossfusion UBS/SBV  (19.12.1997)
Wir bitten den Bundesrat, dem Parlament im Hinblick auf die
Sondersession folgende Fragen zur Fusion UBS/SBV zu beant-
worten:
Formelle Steuerharmonisierung:
Der Bankier Martin Ebner hat die fehlende Harmonisierung bei
der Bemessung der Steuerperioden der Kantone zur Steuerum-
gehung ausgenützt. Ist der Bundesrat bereit, eine Vorlage zur
vollständigen formellen Harmonisierung der Steuern vorzule-
gen?
Materielle Steuerharmonisierung:
Das zunehmende Gefälle der Steuerbelastung unter den Kanto-
nen ist im Binnenmarkt Schweiz anachronistisch. Ist der Bun-
desrat nicht auch der Meinung, dass die stossenden Steuerun-
gleichheiten unter den Kantonen heute auch eine materielle Har-
monisierung erfordern? Ist er bereit, im Rahmen des Finanzaus-
gleichs die Angleichung der Einkommens-, Vermögens-, Ge-
winn- und Kapitalsteuersätze der Kantone mit einer maximalen
Bandbreite vorzuschlagen?
Steuerhinterziehung:
Die Schweiz gerät immer mehr unter Druck, ihr Steuersystem
den internationalen Minimalstandards (OECD) anzupassen. Ist
der Bundesrat nicht auch der Meinung, die Zeit sei reif für eine
Pönalisierung der einfachen Steuerhinterziehung?

Sprecher: Strahm

97.3675 n Ip. Sozialdemokratische Fraktion. Konsequenzen 
aus der Grossfusion UBS/SBV  (19.12.1997)
Wir bitten den Bundesrat, dem Parlament im Hinblick auf die
Sondersession folgende Fragen zur Fusion UBS/SBV zu beant-
worten:
KMU-Bank:
Der Bundesrat hat sich verbal immer wieder zur Förderung der
KMU bekannt. Wegen der zunehmenden Konzentration im
Bankwesen und dem Rückzug der Grossbanken aus dem Kun-
dengeschäft (Retail Banking) drängt sich die Gründung einer
eidgenössischen Bank für kleine und mittlere Unternehmungen
(KMU-Bank) auf. Diese Bank sollte den KMU die Beschaffung
von Fremdkapital erleichtern. Ist der Bundesrat bereit, die nöti-
gen Schritte dazu einzuleiten?
Postbank:

Ist der Bundesrat bereit, die Ausweitung des Geldverkehrs der
Post zu einer Postbank, die den Wettbewerb bei der Entgegen-
nahme von Spargeldern verbessert, zuzulassen und zu fördern?

Depotstimmrechte:

Durch die Fusion der zwei Grossbanken entsteht über das De-
potstimmrecht ein beherrschender Einfluss der neuen Mega-
bank in zahlreichen Aktionärsversammlungen von Aktiengesell-
schaften. Ist der Bundesrat bereit, daraus die Konsequenzen zu
ziehen und die Depotstimmrechtsausübung der Banken einzu-
schränken?

Bankenaufsicht und Eigenmittelvorschriften:

Das neue Finanzkonglomerat der United Bank of Switzerland
bringt eine zusätzliche Risikoballung. Beim hypothetischen Fall
einer Insolvenz müsste der Staat eine Sanierung bezahlen und
den Konkurs verhindern. Müssten nicht die bankenrechtlichen
Liquiditäts- und Eigenmittelvorschriften und die Bankenaufsicht
verstärkt werden? Welche konkreten Massnahmen sind dazu
vorgesehen?

Sprecher: Jans

97.3676 n Ip. Nabholz. Schengener Abkommen. Probleme 
des Ausschlusses der Schweiz  (19.12.1997)

Ich bitte den Bundesrat um Auskunft, welche Probleme auf die
Schweiz zukommen, weil wir dem Schengener-Abkommen als
Nicht-EU-Mitglied nicht beitreten können.

97.3677 n Po. Wiederkehr. Unteriridischer Bahnhof statt 
Flügelbahnhof in Zürich  (19.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob es nicht ange-
bracht wäre, bei den SBB vorstellig zu werden, um diese zu be-
wegen, in Zürich statt des vorgesehenen Flügelbahnhofs bei der
Sihlpost einen neuen unterirdischen Zusatzbahnhof  parallel zur
bestehenden Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn SZU-Station  zu
bauen und für dessen Finanzierung zu sorgen. Sinnvollerweise
sollte eine spätere Erweiterung des neuen Bahnhofs zu einem
Durchgangsbahnhof in südöstlicher Richtung möglich sein.

97.3678 n Ip. Freisinnig-demokratische Fraktion. Standort 
Schweiz. Finanz- und Steuerfragen  (19.12.1997)

Der Zusammenschluss von UBS und SBV hat intensive Reaktio-
nen ausgelöst. Im Inland stand dabei der bedauerliche Umstand
im Vordergrund, dass in den nächsten Jahren ein Abbau von
rund 7000 Arbeitsplätzen in der Schweiz mit bis zu 1800 Kündi-
gungen erfolgen soll. Nach letzten Informationen soll allerdings
nach Möglichkeit auf die Kündigungen verzichtet werden.

Die FDP-Fraktion geht davon aus, dass die verantwortlichen Or-
gane der neuen Bank UBS ihre soziale Verantwortung im Zu-
sammenhang mit der Fusion - wie angekündigt - wahrnehmen
werden.

Im Ausland wird das Zusammengehen von UBS und SBV als
neuer Massstab für den globalen Finanzbereich beurteilt. Es
werde ein Bankunternehmen geschaffen, das im internationalen
Wettbewerb eine starke Position einnehmen und den Finanz-
platz Schweiz international stärken werde.

1. Fusionen dieser Art waren das Zusammengehen von Asea
und Brown Boveri, sowie von Sandoz und Ciba-Geigy. Welche
Erfahrungen wurden rückblickend bei diesen Fusionen auf die
Entwicklung der Arbeitsplätze in der Schweiz gemacht?

2. Wie beurteilt der Bundesrat die längerfristigen Auswirkungen
der Fusion UBS/SBV auf die Stellung der Schweiz in ihrer Rolle
als internationaler Finanzplatz?

3. Die politische und soziale Stabilität unseres Landes, das gut
ausgestaltete internationale Vertragsnetz, z.B. die Rechtshilfe-
abkommen sowie das Bankgeheimnis sind wichtige Werte für
den Finanzplatz Schweiz. Welche Folgen wären von Verände-
rungen im Bereich des Bankgeheimnisses auf die Erwirtschaf-
tung von Erträgen, insbesondere in den Bereichen "Privatban-
king” und ”Investment” zu erwarten?



4. Trifft es zu, dass durch die Rückstellungen, welche die Ban-
ken dank den Erträgen insbesondere in den Bereichen "Privat-
banking” und "Investment” erwirtschafteten, der Strukturwandel
in der Schweiz deutlich abgefedert werden konnte?

5. Welchen Einfluss könnte ein Abfluss von ausländischen Ver-
mögensanlagen ins Ausland auf das Zinsniveau in der Schweiz
haben?

6. Welche Möglichkeiten sieht der Bundesrat, um das Investiti-
onsklima in der Schweiz zu verbessern und die Schaffung von
Arbeitsplätzen zu stimulieren?

7. Wie beurteilt der Bundesrat die Auswirkungen der Fusion von
UBS und SBV auf die Kreditbeschaffung der Klein- und Mittelbe-
triebe?

8. Ist es zutreffend, dass der heutige Verschuldungsstand der
Bundesfinanzen das Auffangen der Härten des globalen Anpas-
sungsprozesses zunehmend erschwert?

9. Welche Massnahmen sieht der Bundesrat zur Schliessung
von Steuerschlupflöchern vor wie z.B. dass bei der Vermögens-
bildung in Millionenhöhe durch Ausnutzung der Abzugsfähigkeit
von Passivzinsen keine Einkommenssteuern bezahlt werden?

Sprecher: Tschopp

97.3679 s Ip. Onken. Fiskal-, banken-, wettberbs- und 
arbeitsmarktpolitische Konsequenzen aus der Grossfusion 
UBS/SBV  (19.12.1997)

Die Fusion von UBS und SBV und die unübersehbar geworde-
nen Ungerechtigkeiten bei der Besteuerung von Kapital- und Fu-
sionsgewinnen hat in der Bevölkerung Empörung ausgelöst und
in den Bereichen der Steuern, der Bankenaufsicht, der Fusions-
kontrolle und der Arbeitsmarktpolitik einen dringlichen politi-
schen Handlungsbedarf aufgezeigt.

Wir ersuchen deshalb den Bundesrat im Hinblick auf die Sonder-
session die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Kapitalgewinnbesteuerung

Ist der Bundesrat bereit, dem Parlament eine Vorlage zur Einfüh-
rung einer Kapitalgewinnsteuer oder einer Vermögenszuwachs-
besteuerung vorzulegen? Welchen Fahrplan sieht er dabei vor?

2. Erbschafts- und Schenkungssteuer

Teilt der Bundesrat die Meinung, dass das Steuerharmonisie-
rungsgesetz mit mindestnormen für die kantonalen Erbschafts-
und Schenkungssteuern ergänzt werden sollte?

3. Depotsteuer

Wie stellt sich der Bundesrat zu einer Steuer auf den von Profes-
sionellen (Banken, Fiduziaren, Vermögensverwaltern) verwalte-
ten Kundenvermögen? Wäre eine solche Steuer eine Alternative
oder eine Ergänzung zu einer Kapitalgewinnbesteuerung?

4. Formelle Steuerharmonisierung

Ist der Bundesrat bereit, eine Vorlage zur vollständigen formel-
len Harmonisierung der Steuern vorzulegen?

5. Materielle Steuerharmonisierung

Teilt der Bundesrat die Meinung, dass die stossenden Steuerun-
gleichheiten unter den Kantonen heute auch eine materielle Har-
monisierung erfordern? Wie beurteilt der Bundesrat die Anglei-
chung der Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und Kapital-
steuersätze der Kantone im Rahmen einer maximalen Band-
breite? Ist er bereit, im Rahmen des interkantonalen Finanzaus-
gleichs auf Bundesebene eine materielle Harmonisierung der
Steuern vorzuschlagen?

6. Insidergesetzgebung und Steuerhinterziehung

Teilt der Bundesrat die Meinung, die Zeit sei reif für eine Pönali-
sierung der einfachen Steuerhinterziehung und für eine strenge
Insidergesetzgebung?

7. KMU-Bank

Teilt der Bundesrat die Meinung, dass sich wegen der zuneh-
menden Konzentration im Bankwesen und dem Rückzug aus
dem Kundengeschäft (Retail Banking) die Gründung einer eid-
genössischen Bank für kleine und mittlere Unternehmen (KMU-

Bank), die den KMU die Beschaffung von Fremdkapital erleich-
tert, als notwendig erweist?

8. Postbank

Ist der Bundesrast bereit, die Ausweitung des Geldverkehrs der
Post zu einer Postbank, die den Wettbewerb bei der Entgegen-
nahme von Spargeldern verbessert, zuzulassen und zu fördern?

9. Arbeitsverteilung anstelle von Stellenabbau

Was unternimmt der Bundesrat, um mit neuen Arbeitszeitmodel-
len Entlassungen bei zukünftigen Umstrukturierungen zu verhin-
dern?

10. Sozialpolitische Auflagen bei Fusionen

Sollte nicht die Bewilligung von Unternehmenszusammen-
schlüssen mit sozialpolitischen Auflagen verbunden werden,
wenn die Fusion oder Umstrukturierung schwere soziale oder
beschäftigungsmässige Auswirkungen auslöst?

11. Bankenaufsicht und Eigenmittelvorschriften

Müssen angesichts der gewaltigen Risikoballung durch das
neue Finanzkonglomerat der United Bank of Switzerland die
bankenrechtlichen Liquiditäts- und Eigenmittelvorschriften und
die Bankenaufsicht verstärkt werden?

Mitunterzeichnende: Aeby, Brunner Christiane, Gentil, Plattner 
(4)

97.3680 s Mo. Cottier. Massnahmen zur Sicherstellung der 
Finanzierung der Arbeitslosenversicherung  (19.12.1997)

Der Bundesrat wird beauftragt, das Arbeitslosenversicherungs-
gesetz (AVIG) in folgendem Sinne zu ändern:

A. Sanierungsbeitrag der Beitragszahlenden

1. Art. 4a Abs. 1 Lit. a AVIG

Das dritte Lohnprozent ist unter Setzung einer neuen Befristung
weiterzuführen.

2. Art. 4a Abs. 1 Lit. b AVIG

Der für die Beitragspflicht massgebende Lohn ist über den heute
gültigen Plafond von 243 000 Franken Jahreseinkommen hinaus
zu erhöhen. Der Beitragssatz soll neu für den gesamten mass-
gebenden Lohn bei 3 Prozent liegen. Diese Massnahmen sind
zeitlich zu befristen.

B. Sanierungsbeitrag der Leistungsbezüger

1. Art. 16 Abs. 2 Lit. i AVIG

Die den Lohn betreffende Zumutbarkeitsgrenze zur Annahme ei-
ner Tätigkeit ist auf 50 Prozent des versicherten Verdienstes zu
senken; dabei ist der Einkommensverlust durch die Versiche-
rung degressiv zu decken.

2. Art. 22 AVIG

Nach sechsmonatiger Dauer der Arbeitslosigkeit ist die Taggeld-
höhe um durchschnittlich 3 Prozent zu senken. Die Kürzungen
sollen nicht linear erfolgen, sondern in Abhängigkeit der Zahl der
zu unterstützenden Personen und der Entschädigungshöhe. Da-
bei darf das sozialhilferechtliche Existenzminimum nicht unter-
schritten werden.

3. Art. 23 Abs. 1 AVIG

Nach sechsmonatiger Dauer der Arbeitslosigkeit wird der
Höchstbetrag des versicherten Verdienstes von Fr. 97200 auf
Fr. 80000 gesenkt.

Mitunterzeichnende: Bieri, Danioth, Delalay, Frick, Gemperli,
Inderkum, Küchler, Maissen, Paupe, Schallberger, Schmid
Carlo, Simmen, Wicki (13)

97.3681 n Mo. Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie NR (97.033) Minderheit Thür. Verbrauch von fossi-
len Energieträgern. Reduktion  (19.12.1997)

Der Bundesrat wird eingeladen, die Weiterführung und Verstär-
kung der Ansätze im Energiebereich mit dem Ziel, den Ver-
brauch fossiler Energieträger bis zum Jahr 2000 zu stabilisieren
und in den folgenden zehn Jahren um rund 20 Prozent zu redu-
zieren.



98.3001 n Po. Aussenpolitische Kommission NR (97.085). 
Förderung des Images der Schweiz  (04.11.1997)
Die Förderung des Images der Schweiz ist eine permanente po-
litische Aufgabe. Der Bundesrat wird deshalb beauftragt zu prü-
fen, ob die folgenden Massnahmen getroffen werden können:
1. Die Aufnahme des Themas "Image der Schweiz" im Bericht
über die Legislaturplanung 1999-2003.
2. Eine jährliche Berichterstattung an die Aussenpolitische Kom-
missionen zum Thema "Image der Schweiz".

98.3002 n Mo. Aussenpolitische Kommission NR (97.085). 
Koordination der Kommunikationsanstrengungen im Aus-
land  (04.11.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt,
1. der Koordinationskommission für die Präsenz der Schweiz im
Ausland (KOKO) einen Leistungsauftrag zu erteilen, der es ihr
erlaubt, in jenen Ländern wo es nötig ist, koordinierte Schwer-
punktsaktionen durchzuführen.
2. Gegebenenfalls ist das Sekretariat der KOKO finanziell und
personnel zu verstärken.

98.3003 n Mo. Aussenpolitische Kommission NR (97.085). 
Schweizer Radio International  (04.11.1997)
Der Bundesrat wird beauftragt,
1. Schweizer Radio International (SRI) in seinen Bemühungen
zur Erreichung einer, ganz Nordamerika abdeckende Satelliten-
übertragung, zu unterstützen,
2. die Einführung von Sendungen in russischer Sprache zu er-
möglichen, und
3. den eidgenössischen Räten eine Revision des Bundesgeset-
zes über Radio und Fernsehen vorzulegen, der es SRI erlaubt,
auch auf dem Gebiet des Fernsehens aktiv zu werden.
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01.12.1997 Antwort des Bundesrates.
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sequenz aus dem negativen Volksentscheid vom Septem-
ber 1997  (02.10.1997)

22.10.1997 Antwort des Bundesrates.

✕ 97.1134 n Müller-Hemmi. Lehrstuhlrotation an Hochschu-
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Grundlage der Wertschöpfung  (09.10.1997)
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29.10.1997 Antwort des Bundesrates.
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29.10.1997 Antwort des Bundesrates.

✳ 97.1183 n Widmer. Mobbing in der Bundesverwaltung  
(18.12.1997)

✳ 97.1192 n Wiederkehr. Abfallplanung der Kantone. Bahn-
transport  (19.12.1997)
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Ständerat

✕ 97.1156 s Béguin. Konkurse von Betrieben. AHV, IV, EO-
Beiträge  (10.10.1997)

01.12.1997 Antwort des Bundesrates.

✳ 97.1189 s Reimann. Staatlich geduldete Wettbewerbsvor-
teile der Swisscom  (18.12.1997)
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